
Ottobeurer - Wsrhenblatt.
Suiincrto»A *• dm 3- Aänncc iss6.

I « m neuen Jahre.

§8om Thurm tönte aus Metall'nem Schlunde 
Des Hingeschiedenen Jahres letzteStnnde, 
Als Greis stieg es hinab ins Grab der Zeit. 
Sauft ruhet er in seines Schlummers Stille; 
Und über seinen Sarkophag, die Hülle 
Ausbreitend, ruht jetzt •— die Vergangenheit.

* * *
Doch mr der Stelle wo er kaum geschieden, 
Der junge Sohn der Zeit aunritt, zu bieten 
Den Aiorgengruß im Kleid der Gegenwart; — 
Es- strahlt aus seinem Jünglings Angesichte 
Die Freude uns, int milden Rosenlichte, 
Die mit dem Grün der Hoffnung neu sich paart.

* « *
Und an den Kranz der Monde, Tage— Stunden, 
Den neu der Vorsicht Hand für uns gewunden. 
Der Wünsche Blütchen werden froh gereiht. 
Wenn Jahre schwinden, Blumen uns verlassen. 
Nie welkend wird im Zeitenlauf erblassen, 
Der Freundschaft Blüthe mtd der Dankbarkeit.

So schütte denn, gleich einem Blüthen-Regm 
Das neue Jahr Heil, Freude, Glück und Segers 
Aus seinem Füllhorn mild aus Euch herab; — 
Es nahe dem Pallaste wie der Hütte — 
Und schlinge Glüthen reich bei jedem Schritte 
Um jeden Herrscher, jeden Pilgerstab.

* *

Gebieterin soll sein in jedem Lande, 
In jedem Hause und m jedem Stande, 
Das Glück der Eintracht — der Zufriedenheit; 
Der Baum des Strebens trage süße Früchte, 
Auf das Geheiß der ew'gen Güte flüchte 
Sich das, was Eure Ruhe je bedränt.

* *
Es stille sanft des Amren Kummer-Thränen, 
Und kröne der getreuen Liebe Sehnen, 
Dmch Trost und Hilfe lindre es den Schmerz; 
Es winde dem Verdienst seine Krone, 
Für Mitgefühle, für fremde Leiden wohne 
In jeder Brust ein mitempsiudendHerz.

Amtliche DekaNylmachUKgeru

Vom
Königlichen Landerichte Ottobeuren.
Wird mttenstehend das Program bekannt ge

macht, in welcher der Gerichtsvetrinar Wagenhau
ser die Hundevisitation vornimmt.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, die 
Huudebesitzer hievon mit dem Bedeuten zu verstän
digen,^daß sie ihre Hunde bey Vermeidung stren
ger Strafe vorzuführcu, und selbe niemals ohne 
Halsbands worauf sich das Zeichen befinden muß, 
laufen lassen dürfen.

Die Gemeinde-Vorsteher selbst aber erhaltenden 
Auftrag, ihre Listen über die vorhandenen Hunde 

gehörig anzufertigen, und die Nro. der Hundezei
chen einzutragen.

Am 2ten Jänner 1856.
Graf, Landrichter.

1.) Am 18ten Januar Vormittags 9 Uhr für 
Egg an der Günz beim Wirth in Lauben; um 10 
Uhr für Frikenhausen beym Wirth in Lauben; nm 
12 Uhr Mittags für Lauben beym Wirth daselbst; 
Nachmittags 2 Uhr für Günz und Rummeltshau- 
sen beym Wirth in Rummelts Hausen.

2.) Am litten Jänner Vormittags 8 Uhr für 
Amendingen beym Wirth; um 9Uhr für Eisenburg 
uird Trunkelsberg beym Wirth in Amendingm; 
um 11 Uhr Mittags für Steinheim beym Wirth; 
Nachmittags 1 Uhr für Burheim beym Wirth.
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Z .) Am 2 Um Jänner Vormittags 9 Uhr für 
Venningen beym Wirth ; um 11 Uhr Mittags für 
Memmingerberg beym Wirth; Nachmittags 1 Uhr 
-ftit Schwaighausen und Holzgünz beym Wirth in 
Holzgünz; um 2 Uhr für Westerheim beym ober» 
Wirth in Westerheim.

4 .) Am 23ten Jänner Vormittags 9 Uhr für 
Lachen beym Wirth; Nachmittags 1 Uhr für Ha
wangen und Ungerhausen beym Wirth in Hawangen.

5 .) Am 25ten Jänner Vormittags g Uhr für 
Erkheim beym Herrn Pofthalter Mayer daselbst; 
um 11 Uhr Mittags für Darberg bevm Herrn 
Posthalter in Erkheim; Nachmittags 1 Uhr für 
Schlegelsberg und Arlesried beymHerrn Posthalter 
in Erkheim.

6 .) Am 26ten Jänner Vormittags 9 Uhr für 
Frechenriedcn beym Wirth ; um 11 Uhr für Sont
heim beym Wirth daselbst; Nachmittags 2 Uhr für 
Attenhausen beym Wirth daselbst.

7 .) Am 28ten Jänner Vormittags 9 Uhr für 
Unter- und Oberegg beym Wirrh in Oberegg; 
Nachmittags 1 Uhr für Gottenau und Windenberg 
beym Adlerwirth in Rettenbach; unr 2 Uhr für 
Rettenbach beym Adlerwirth daselbst.

8 .) Am 30ten Jänner Vormittags. 8 Uhr für 
Betzisried bWu Straßwirth in Eheim; um 10 Uhr 
für Engetried und Wineden beym Wirth inEuget- 

. ried.;, Nachmittags 2 Uhr für Ollarzried beym 
Wirth daselbst.

9 .) Am Iten Februar Vormittags 9 Uhr für 
Böhen beim Wirth; um 12 Uhr Mittags für 
Wolfertschwenden beym Posthalter; Nachmittags 2 
Uhr für Niederdorf und Dietradried beym Wirth 
in Niederdorf.

10 .) Am 7ten Februar Vormittags 8 Uhr für 
Leupolz; um 10 Uhr für Langenberg beym Kro- 
nemvirth in Ottobeuren; Nachmittags 1 Uhr für 
dm Mark: Ottobeuren beym Kroneuwirth daselbst.

Uarerstützung und Ermunterung für Kultivirung und bessere 
Benützung öder unverthellter Gememdegründe.

Bekanntmachung.
Das General-Counts des landwirthfchafllichen 

Vereins für Bayern in München hab ' 
a) der Stadtgcmeinde Öttingen wegen Kuln-

virung von 40 Tgw. öder Gründe, welcher 
cüie solche von 65 Tgw. voranging, in Aner
kennung des dadurch bewiesenen Kultnreifers 

rille Unterstützung von 150 ft. (einhundert fünfzig 
Gulden) zuerkannt, und
,b) dex Gemeinde Mönchsdeggingen welche 10

Tgw. Ödung in Baumfeld und Ackerland 
umwandelte, eine solche von 50 fl. (fünfzig 
Gulden) bestimmt.

Wir bringen dieß zur öffentlichen Kenntniß, u. 
ersuchen bei dieser Gelegenheit die landwirthschaft- 
chen Bezirks-Comitss wiederholt um stete Anei- 
ferung der Gemeinden zu derartigen nützlichen 
Unternehmungen.

Augsburg, den 20. Dezember 1855.

Kreis - Eomite.
des landwitthschüfttchen Vereins von 

Schwaben und Neuburg.
Der l. Vereins-Vorstand:

Frhr. v. Melden, kgl. Regierungs-Präsident. 
Gebhardt, I. Vereins-Sekr.

Fleisch - Tare für dm Monat Jänner.

F leiscd sa tz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat 

Jänner folgende Fleischpreise angegeben!
Mastochfensteisch per Pfund 12 fr. 4 hlr.
Rindfleisch „ „ 10 „ 4 „
Kalbfleisch „ „ 10 „ —
Schwesttfleisch „ _ „ 18 „ — „

Obige Taren sind lediglich als Märimalprcise 
anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß , „ . . ..
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2) die Anzeige des geringern Preises rechtzeitig der

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach Umständen der distriktspolizeilichen Be
hörden zu beachten ist.

Die Gemeinde.-'Vorsteher werden beauftragt, 
obigen, Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben, zu lasten, und dessen genaueste Ein
haltung zü überwachen.

Hm 2ten Jänner 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.
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44 Hainbuchen Stamm,
fi'ji

Einen der Wnth verdächtigen Hund betr.
6 Linden Stamm, 

37 Fichten Schneidbaum.
.-SSk . T V0M - .S

Königlichen Landgerichte Ottobeuren
Werden sämmtliche Gemeinde - Vorsteher beauf- Babenbauien^ 

tragt, ungesäumt-in. ihren Listen über Me Hunde
visitation vom vorigen Jahre ngchznsuchen, weuk 
der Hund mit dem Zeichen 1855 Rro. 213 ge- - 
hört habe, und den Eigenthümer dieses Hundesso
gleich anzuzeigen. .

. Am Lten Jänner 1856.
Graf, Landrichter.

Curatel über Mathäus F-ickler von Memmingerberg btr.

Verschollenheits-Erklärung 
und Urkunden - Amortisation.

Nachdem aus die dicsgerichtliche Ediktalladuug. 
vöm 7ten März l. Js. innerhalb der"vorgesehen: 
6 monatlichen Frist das aus dem Anwesen des 
Johann Zeltler in Memmingerberg für den, seit 
1812 vermißten Soldaten Mathäns Hackler, von 
dort, geboren am Wey Jänner 1785 —' "einge
tragene Cautionskäpital von 156 st. von,Nieman
den in Anspruch, genommen wurde,-.;so wird» in 
Verwirklichung des angedrohten Gerichtsbeschlusses 
vom heutigen Mathäuß Fackler sür todt erklärt/ 
die Löschung jenes Kapitals im Hypotheken-Buch 
verfügt, und der bezügliche Hypotheken-Brief. vom 
6ten August 1828 hiemit als null und nichtig 
erklärt.

Ottobeuren, den 22ten Dezember 1855.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter. 

7 —|----- 1—-——
Sehn n t m achung 

w e g e n -H o l z v e r k a u f.
Mittwoch, den 9ten Jänner 1856 Morgens 10 

Uhr mnd Donnerstag, den 1 Oien Jänner Morgens 
10 Uhr wird das in vcr Fürstl. Fugger. Waldung: 
Klosterbcurerhaldc aufgearbeitele Holzmateriale öf
fentlich versteigert/ als:

Am te'n Tage im Wirthshause zum Pflug in 
Babenhausen

228 Eichen Stamm,
- 375 Stück Eichen Sälllen,

7 roth Buchen Stamm, .

Am 2ten Tage im Wirthshause zur Sonne m

Buchen Scheitholz 
Eichen 
Birken 
Mischel 
Fichten n 
Aspen 
Buchen 
Eichen 
Birken. 
rot'h Erlen

3 
2 

10 
25 

7 
23 
29 
5 
2 

19
20 '/r Mische!
53 '^^Aspen■■
37' ünaUfgemachte Reisschläge.

Kansslustige werden hiezu mit dem Bemerken 
eingeladen, 'baß ihnen dieses Holzmateriale auf 
Äerlängm von dem Fürstl. Forstgchülfen Stn- 
benvoll in Babenhausen vorgezeigt werden wird.

Babenhausen. ren '2ren Jänner 1856t "
Fürstlich Fugger'sche Bersteigerungs- 

Commission.
K u. b n, Rentbeamter.

■' ___________ ' ■ . : i

B e k a n n t m a H u n g.
Für das Ziel Lichtmeß 1856 können bei der 

Spar-Cassa-Anstalt Ottobeuren, Freytag den Iten, 
Samstag den 2ten Februar Nachmittags 1 
— 4 Uhr und Montag den 4ken Februar l.Js. 
Einlagent hey-den unterzeichneten Eassiren in dem 
Hause destWeinwirths Lerner gemachtwerden,was 
mit dem Bemchken,i daß nurkaß a ä-ß i g e n M ü n- 
z em angenommen, und für die frühem Einlagen vom 
Ziele Lichtmeß die Jahres Zinse anZbezahlt werden, zur 
Kenntniß bringen. - » . .. ..

Ottobeuren, den 2ten. Jänner 1856.
I o h. Natter er.

' 8  Mar Lerner.

Danks« g u n g
Für die vielseitige, cherzliche Thellnahme 

geehrter Gönner, Freunde und Bekannten 
an dem Uns tiefbeugenden Verluste unserer 
innigst ' geliebten,. dahlpgeschWÄey Wttin 

»und Mutter , »

5»
ff

ff

Klafter.

Prügelholz
ff f

- Klafter.

ff
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Viktoria Falser, fühlen wir uns verpflichtet, den aufrichtigsten wärm-- 
Schuhmach et - Meisters - Gat ttn, Pen Dank Hiemit öffentlich auszudrücken, n "

welche sich durch die vielen Besuche währendihtemKran- Ottobeuren, am 27. Dezember 1855*
kenlager, wie auch dürch die zahlreiche, ehrenvolle Lei- W.O ■ Xaver Falser, Gattet^
chenbegleitung und Anwohnung der Traüergottes- < Anna Falser, Tochter.
dienste eben so augenscheinlich, als tröstlich kund gab, _

( S p arK a s se n - E o ll Li a t 
. 5 der

Dayerischen HypsiheKen- «nd Wrd)fel - Dank.
Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 16. Juli l. Js. wird hierdurch zur öffent- 

lichen Kenntnis' gebracht: daß mit dem 2. Januar 1856 die Einzahlungen zu einer zehn-, einer 
fünfzehn- und einer zwanzigjährigen Gesellschaft der Sparkaffen-Tontinc eröffnet werden.

Da der Einzahlung die Ausfertigung des Einlagscheines vorauszugehen hat und diese nur auf 
den Grund der eigenhändigen Erklärung des Einlegers geschehen kann, so werden, um nicht gleich im 
Anfang Stockungen herbeizuführen, die Einlagserklärungen mit den Altersnachweifen der Mitglieder 
schon in der zweiten Hälfte Dezembers bei der Bank, wie bei den Agenten angenommen.

Grundbestimnrungen und Formulare flehen den Beitragslustigen unentgeldlich zur Verfügung, 
auch ist man bei der Bank sowohl als bei den Agmten jeder Zeit zur Ertheilung von Aufschlüffen 
bereit.

München, 4. Dezember 1855.
Wie A-minifleaUon der bayerischen Hypotheken- ttnd Wechsel - Wank,

Ed. Brattler, Dirigent. 
Mindelheim, den 22ten Dezbr. 1855. Rothenfelder, Agent.

S ch r a n ne n - A n z e t g e.
__ ___

G «treid- 

G attu ng.

O t k o b e n re n, 

den 3. Jännerer 1856;

Memmingen, 
den 31. Dezember 1855.

M i n d «l h e 

ben 29. Dezember

i m, 

1855.

höchster | mitterer uieverster höchster I mitterer | niederster höchster mitterer nleverster

st. kr. st. fr. st. fr st. fr. fl. fr. st. kr. st. kr. fl fr. fl> kr.
Kern. 27 48 27 1 25 9 26 15 24 55 22 42 25 35 24 9 21 54
Roggen. 21 5 20 45 19 4 .0 21 11 20 35 20 10 19 48 17 39 15 34
Gerste. 15 5 14 15 13 30 16 18 15 56 15 6 14 54 14 — 12 44
Haber. 6 44 5 157 5 34

n a d)

6 46

dem t

6 15 

Witte
5 55

r p r e
6| 1 

i s:
5 28 5 12

Aufschlag: Kern— fl. — fr. — Roggen — st. 15 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. 1 fr.
Abschlag: Kern — fi. 17 kr. — Roggen " fi. - kr. Gersten — fl. 1 fr. Haber — fl. — fr.

Druck and Verlag m Georg rmdKarl Ganser m Ottobeuren. Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser in Ottgecuira.

Brodtape: M. i Svth. Q I H f < f e: kst- fr. Sonstige Venaiten
Semmelbrod zu 2 kr. . 8 Der Metzen Mundmehk 4 13 st- Pf.

Weißbrod v. Kern-Mehl zir 2 kr. —— | S 3(4 „ „ Semmelmehl 3 22 I Pf». Schmalz 28 —
Haltweißbrod zu 2 kr. . ' — »■! 14 1/4 „ „ Diittelmehl 2 32 t ,, Butter 23 —

„ „ zu 4 fr. . . — 22 5/8 „ „ Rachmehl — 38 ' 1 „ Salz 4 2
Moggenbrvd zu 2 fr. ► .

» „ za 4 fr. . .
— 12 7/8

25 3/4
„ , Roggenmehl 1 54 f „ Kerzen

7 Stück Eier
30 —
8 —



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag 2. den 10. Jänner 1856.

Amtliche Iekamümachullge«.
Uiurhobeue Kapitalrm betr.

Bekannt ul achung
Don dem gern# der !. Verloosung zur Heim-- 

zablnng bestimmten II. Subskriptionsansehen ä 5 
p Et. au porteur und auf Namen (Bekanntma
chungen vom 17. und 31. März 1853 Regierungs
blatt S. 231 und 412) sind nachbezeichnete Obli
gationen noch nicht zur Einlösung gekommen: 
Serien oder Hauptkatasternummer Kapitalsbetrag

(roth geschrieben)

4,451 ....... 1000 fr.
3,355  . 100 fl.
3,446 ....... 100 fl.
3,646    . 100 fl.
5,755 ....... 100 fl.
6,055 ....... 100 fl.
6,812 (auf Namen) . . . 1000 fl.

Die Besitzer der bezeichneten Obligationen werden 
demnach aufgefvrdert, ohne weiteren Verzug zur 
Einlösung derselben beiden treffenden Staatsschul- 
den-Tilgungskaffen sich zu melden, aufserdeffcn ihre 
Forderungen nach §. 13 des Gesetzes vom 11. 
September 1825 (Gesetzblatt S. 202) nach Ab
lauf von sechs Monaten zu Gunsten der kgl. 
Staats - Schulderrtilgungs - Anstalt erloschen fein 
würden.

München, den 27. Dezember 1855.

Königliche Staats- Schulden-TilgUNgs- 
Kommission.
von Suttner.

 Brenn emami, Sekretär.

Ausstellung don Zeugnisse» als Reiselegilimatlonen durch 
die Gemeinde-Dorßeher Lerr.

An fammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Es sind schon mehrmals Falke vorgekommen, in 

«eichen GementLe-Vvrsteher Zeugnisse oder Vorweife 

zu Reisen, ja sogar in das Ausland ausgestellt 
haben, wodurch die betr. Individuen für welche diese 
Papiere als Legitimation dienen sollten, der Ge
fahr der Arrctirnng und Heimlieferung a:rsgesetzt 
wurden.

Da nun die Ausstellnng von Reiselegitimativnc» 
jeder Art keineswegs zu den BefugniMn der Ge
meinde-Vorsteher gehört, so werden dieselben hie
durch mit dem Anhänge davor gewarnet, daß. Dawider- 
Handlungen strenge geahndet würden.

Am 8ten Jänner 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gr af, Landrichter.

Einladung zu Lotterien durch Promessen aufSAatSaNleHms»- 
Obligatwncn in öffsrulichM BiätNrn betr.

B e k a n a t M a ch u n g»
Oeffentliche Blätter enthalten in neuerer- Zeit 

Einladungen zur Betheiliglmg an der Verloosung 
von großherzoglich badischen Staatseisenbahnanl»- 
Hens-Obligationen in der Art, daß Bangniers- 
(insbesondere Heinrich Viktor Ueberfeld in Frank- 
sirrt a. M.) sich bereit erklären, nicht etwa Aos 
die badischen Staatseisenbahu-Obligatisnen unr ei
nen bestimmten Preis abzulasfen, und um einen 
gleichfalls sirirten Minderbetrag wieder zurückzu- 
nehnren, — sondern- vielmehr zugleich denjenigen, 
welche die Absicht habens die Obligationen nach 
der Ziehung- wieder zu verkaufen, gegen Mnsen-- 
drmg des' Unterschiedes Dvischerr derr bestimmten 
Ein- und Verkaufspreis jedes gewünschte Loos ab- 
zu lasten.

In diesem letzteren Offerte liegt nun ein dem 
Promeffensprel mit Lotterie - Anlehensloosen, 
das durch Ausfchreiben vom 21. Mai 1850 und 
3. Januar 1853 (Kreis-Jntelligenz-Blatt S.I8K 
und S. 17) atrf Grund der Verordnung vom 14. 
August 1810 und der Verfügmig vom 23. März, 
1837 als verboten erklärt ist, vollkommen gleiche 
stehendes Verfahren..

Es wirb bei diesem Geschäfte die Obligation
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Nicht ertradirt, sondern eine Quittung für den ein
gesendeten Betrag auf den Nummer der Obliga
tion ausgestellt, und abgegeben. Diese Quittung 
ist, welchen Namen sie auch haben mag, eine Pro
messe ans eine Privatlotterie, auf welche zu spielen 
and deren Ankündigung in Bayern verboten ist.

Auch im Großherzvgthum Baden ist ein solches 
Verfahren unter Strafe und durch Nichtgestattung 
einer Klagestcllung aus demselben Grunde verbo
ten und sind hiernach diejenigen, welche auf der
artige Einladungen eingehen, um so mehr der Ge- 
fKhrdung ausgesetzt, als bereits der Fall vorge
kommen ist, daß auf einem Obligationsnummer 
gleichzeitig mehrere Promessen ausgestellt und ab
gegeben wurden, während der Aussteller selbst nicht 
im Besitze der Obligation war, und daher nach der 
Ziehung keinen der Prvmessen-Jnhaber befriedigen 
konnte.

An Folge eines hohen Regierungs-Ausschreibens 
vorn 22ten Dezember, vor. Ars.,, werden die Ge
meinde-Vorsteher auf diese Vorkommnisse mit dem 
Auftrage aufnlerksam gemacht, ihre Gemeindean
gehörigen geeignet zu verwarnen, gegen Einladun
gen der vorbezeichneten Art, und" gegen jede be
kannt werdende Betheiligung an solcher verbothenen 
Lotterie sorgfältig wachsam zu sein, und jeden vor- 
kommenden solchen Fall schleunigst anher anzuzeigen.

Äm 8ten Jänner 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Untersuchung ivrgen Diebstahls zum Schaden des Georg 
, . S3ü|l in Holzgünz betr.

Bekanntmachung.
In der Zeit vom 12ten bis 25ten ds. Mts. 

Wurden dem Rubrikaten aus dem Wohnhanse seines 
Dienstherr», des Küfermeisters Mathias Schorer 
in Holzgünz, folgende Gegenstände entwendete:

1 .) einUeberrock von russischgrünem Tuch, etwas 
Abgetragen, mit umliegenden Kragen, mit Schosi- 
taschen versehen, und diese mit Schnüren besetzt, 
schwarzen Hornknöpfen, innerhalb an den Flügeln 
mit schwarzem Orleans, und am Rücken und den 
Aermeln mit Kauaphas gefüttert.;

2 .) ein Paar Beinkleider von dunkelblauem Tuch 
mit kleinen braunen Streifen, denen stets 4 — 5 
neben einander gerade und in die Quere laufen,— 
noch fast neu;

3 .) eine silberne eingehäusige Sackuhr mit por
zellanenem Zifferblatt, römischen Ziffern, und gutem 
Werke. Die Uhr wird auf dem Zifferblatt auf
gezogen und ist letztens an der Stelle des Aufzugs 
etwas abgestoßen, und am Rande etwas mit Blei 
gelöthet.

4 .) .ein neugewaschener Halskragen von weisser 
Leinwand.

Der Dieb und die entwendeten Effekten konnten 
bisher nicht ermittelt werden, weshalb an sämmt- 
liche Gemeinde-Vorsteher der Auftrag ergeht, Hier
wegen spähen zu lassen, und das Ergebniß schleu
nigst anzuzeigen.

Ottobeuren, den 29ten Dezember 1855.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Gant des Johann Hartmann von Trunkelsberg, chem«l8 
Wirthschasts-Pächter in Burheim.

Bekanntmachung.
Der ehemalige Wirthschafts - Pächter Johan» 

Hartmann von Trunkelsberg hat sich zahlungsun
fähig erklärt und um Zusammenrufung seiner 
Gläubiger gebeten.

Seine Eurrentschulden belaufen sich seiner An
gabe zufolge auf 717 fl. 29 fr. (ohne Zinsen), 
seine Hypothckschulden auf 400 fl., während sein 
Anwesen ein halb Viertel-Wohnhaus zu Trunkels- 
berg, gerichtlich geschätzt zu 350 fl., mit 400 fl. 
Hypothekschulden und mit einem lebenslänglichen 
Wohnungsrechte zu Gunsten der Verkäuferin» und 
deren Sohnes in erster Stelle belastet, aus dem 
Erlöse des Mobiliares des Bellasten. lediglich der 
Betrag von 13 y2 fr. in depcnit i ist.

Die bekannten und unbekannten Gläubiger wer
den bei .vorliegender Ueberschuldung Hartmanns 
zum Versuche einer, ein förmliches Gantverfatzren 
vermeidenden Uebcreinknnft, vorsorglich zur An- 
meldnug und Nachweisung ihrer Forderungen auf 

Mittwoch, den 30ten Januar 1856 Vormit
tags 9 Ahr

und zur Vorbringung von Einreden und zum 
Schlußverfahren auf
Mitag, den 29kn /ebruar 1856 Vormit

tags 9 Nhr

.im Geschäftszimmer deS kgl. Ilten Assessors mit
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dem Bemerken vorgeladen, daß die Ansblcibenden 
auf Befriedigung aus der Masse verzichtend oder 
mit der treffenden Handlung ausgeschlossen erachtet 
werden.

Ottobeuren, am 29ten Dezember 1855.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter

C r g e b n i ß
der Kollekten zur Gründung, eines Freiplatzes für 
arme Geisteskranke in der Irrenanstalt.

1 .) Ameudingen
2 .)^ Arlesried
3 .) Attenhausen
4 .) Benningen
5 .) Böhen
6 .) Burheim
7 .) Egg a/G.
8 .) Engetried.
9 .) Erkheim kath.

10 .) Erkheim prot.
11 .) Frechenrieden
12 .) Frikenhausen
13 .) Günz
14 .) Hawangen
15 .) Herbishofen
16 .) Holzgünz
17 .) Lachen
18 .) Lauben
19 .) Memmingerberg .
20 .) Niederdorf
21 .) Ollarzried
22 .) Ottobeuren
23 .) Rettenbach

2 fl. 7 kr. — hl.
1 fl. 37 kr. — hl.
1 fl. 51 kr. — hl.
1 fl. 48 kr. — hl.
3 fl. 12 kr. — hl.
2 fl. 42 kr. — hl.
3 fl. 12 kr.—Hs.
2 fl. 7 kr. 3 hl.
5 fl. 30 kr. —hl.
3 fl. 54 kr. —hl.
2 fl. 12 kr. — hl.
1 fl. 26 kr. — hl.
2 fl. 38 kr. — hl.
3 ft. 44 kr. — hl.
2 fl. — kr. — hl.
1 fl. 36 kr. — hl.
3 fl. 50 kr. — hl.
3 fl. 30 kr. — hl.
2 fl. 54 kr. — hl.
1 fl. 51 kr. —hl.
1 fl. 36 kr. — hl.
2 fl. 27 kr. — hl.
3 fl. 48 kr. —hl.

24 .) Sontheim
25 .) Steinheim
26 .) Urlgerhausen
27 .) Untereg
28 .) Westcrhcim
29 .) Wolfertschwenden.

Summa: 72 fl. 50 kr. 7 hl. 
welche an die kgl. Verwaltung der Irrenanstalt zu 
Irrst abgesendet wurden.

Am 9ten Jänner 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren»

Graf, Landrichter.

Holzverfleigerung
im königl. Forstreviere Bayersried und 

zwar: am Montag, den 21ten ds. Mts. im 
Wirthshause zu Baiersried:

4 Stück Fichten-Bauholz
172 „ „ Sägklötze/
75 „ „ Stangen t
llt Klafter Buchen-Scheiter /

103 Vr „ Fichten „ » aus dem Wald«
60 Vr „ Erlen „ ) Distrikte Hört«
10 Vr „ Buchen - Prügel ' u.Hartwa ld.
57 Vr „ Fichten- „ j
28 „ Erlen- „ /

1 Vr n harte Stecken \
6 Vr h gemischte „ /

27 weiche „ \
50 „ weiches Stockholz J
37 Normal-Haufen Daas.
Am Dienstag, den 22ten d'I. Mks. im 

Wirthshause zu Engetried:
2 Stück Fichten-Bauholz X

538 „ „ Sägklötze / ans dem Wald-
59 Vr Klafter Fichten-Scheiter / Distrikte Hol«
60 „ weiche Steckens 1 zerwald.
61 Normal-Hausen Daas.
Die-Versteigerung beginnt jedesmal Vormittags 

10 Uhr.
Kaufslustige, welche das Material vorher ein- 

zusehen wünschen, wollen sich an den Unterzeich
neten wenden.

Bayersried, am 6ten Januar 1856.
v. Ditterich, 

königl. Revierförster.

1 fl" 30 fr. — l,L 425 fl.
2 fl. 12 kr. — hl. zu 4 % sind sogleich gegen gesetzliche Versich;-
1 fl. 18 kr. 4 hl. rung auszuleihen. Wo? sagt der Verleger dieses 
2 fl. 58 kr. — hl. Blattes.
2 fl. 20 kr. — hl. ----------------------------  '

250 fl. Stiftungs-Kapital sind zu 4 Prozent 
verzinslich auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Lotto.
Zn tet 1178ten Regensburger Ziehung wurden gezoges,:

TBS- oo. 36. 51- 19- 85-
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i v iI M» Danksagung. | if k 4 Für die so zahlreiche Theilnahme f 
i ->ÄL bei der Beerdigung und dem Trau- | 
i -LM. ergottesdienste unseres dahingeschie-
" denen Gatten, Vater und Schwiegervater

! Joh ann §?epomu^ Eberle, *
’ Kupferschmied-Meister und Flaschner dahier, 
f zollen wir allen hiesigen und auswärtigen f 
I Freunden und Bekannten unfern wärmsten i 
J Dank. \

Ottobeuren, den 4tenJänner 1856.

* Die traurend Hinterbliebenen, f
f j. #

Werth eines Menschenlebens in Amerika.
An den Wasserfällen von Sault St. Maria 

hatten sich viele Leute versammelt, um Zeugen des 
Unglücks zu sein, das zwei Amerikaner betroffen, 
welche, in das wilde Element gerathen, um ihr 

Leben kämpften. Da tritt plötzlich,' in höchster 
Aufregung ein Mann hervor und ruft: „Rettet 
mir den Mann mit den rothen Haaren I" Auf die
sen Impuls erst trifft man Anstalten; die „rothen 
Haare" werden gerettet, der andere Waghals aber, 
der wahrscheinlich minder blond, findet sein Grab 
in der Rässe. Von einer Freudenscene über die 
glückliche Rettung wird Umgang genommen, wohl 
aber zeigte der theilnehmende Freund den Umste
henden ein freundliches Gesicht uns erklärte ihnen, 
er habe sich für den Rothhaarigen interessirt, weil 
er ihm 18 Dollars schuldig gewesen sei, während 
der Andere, der keinen zärtlichen Gläubiger am 
Ufer besaß, elend umkommen mußte. Moral: „In 
Amerika ist man der Gesellschaft nur dann un
entbehrlich, wenn man seinen Freunden sich werth- 
voll zu machen versteht."

A. Warum hat die orientalische Frage bis jetzt 
keine rechte Antwort gefimden?

B. Weil es unbedingt die schwerste Prüfungs
frage ist, welche das Weltschicksal den Völkern 
Curopa's bisher ausgegeben hat.

Schrannen-Anzeige.

Druck und M erlag Wk SwgwftÄast Ganser in Ottvbenrtn. WerantwvlUicher Redakteur; Kari Ganser in Otwdcor»»,

G etreid-

Gattung.
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41
39
19

fr. 
fr.

Brodtaxe: 
Semmelbrod zu 2 fr. . 
Wtißbrod 6. Kern-Mehl zu 2 fr. 
Halbwcißbrod zu 2 fr. .

„ itt-4.fr. . ...
Roggenbrod zu 2 fr. . . 

.. >, i» 4 fr. . .

Pfo.j Lolh.
— 8
— | 9 rs4
— 3 11 114
— 22 5J8
— j| 12 7j8
— II 25 3J4

M e l p r e r s s r st. kr.
Der Metzen Mundmeht i 8
„ „ Senrmclimhl 3 18
„ „ Mittelmehl 2 2»
„ „ N.rchmeht — 37
„ „ Roggenmehl 1 54 i

Sonstige Vena 
ft

' 1 Pfv. Schm-lj 28
1 Duner ' 23
t Satz 4
1 „ Kerzerr 30
7 Stück Eier | 8

Len
Pf.

2
j —

-

4.fr


Ottobeurer- Wochenblatt.
D«nim»t«z «• Mi 17. Ianncr 1856.

Amtliche Dekanntmachmizen.
Die Aüffindung einer unbekannten Leiche betr.

Vom
Königlichen Landerichte Ottobeuren.
Werden sämmtliche Gemeinde-Vorsteher beauf

tragt, wegen der in einem Gehölze unweit der kgl. 
Militärfchwimmschule bei Milbertshofen erhängt 
gefundenen unbekannten Mannsperson, deren Sig
nalement in der hohen Regierungs-Ausschreibung 
vom BOiett Dezember vor.Jrs. (Kreis-Amts-Blatt 
Rro. 3. Seite 35) enthalten ist, genaue Nachfor
schungen auzustellen, und ein alleufallsiges Ergeb- 
niß bis Ende dieses Monates anzuzeigen.

Am 1-3ten Jänner 1856.
Graf, Landrichter.

Die vermißte Ursula Kreitinger von Erding betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden sämmtliche Gemeinde - Vorsteher beauf

tragt, nach der 16sährigen blödsinnigen Häuslers- 
-t»chter Ursula Kreitinger von Erding, welche sich 
^heimlich aus dem Hause ihrer Pflegeeltern ent
fernte, und deren Personalbeschreibung in dem ho
hen Regiernugs- Ausschreiben vom 2ten ds. Mts. 
(Kreis-Amts-Blatt Nro. 3. S. 36) enthalten ist, 
ungesäumt' genaue Nachforschungen anzustellen, und 
dreselbe im Betrettungsfalle sofort anher liefern zu 
lasten.

Am.15ten Jänner 1856.

Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahls-Vergehens zum Schaden 
des Bauer» Georg Kohle von Holzgünz betr.

Bekantmachung
Zchischew 6 und 7 Uhr am 7ten Januar '1856 

wurde dem Bauern Georg Kohle in Holzgünz von 
Jwciim Hofe stehende».' Schlitten die. Spptzleder, 

wovon das eine schon etwas geflickt und circa 2 fl. 
werth, das andere aber eine auf der ■ linken.Seite 
und in der Mitte mit einer weissen Platte. verse
hene und mit rothem Tuch gefütterte Rehhaut war, 

•' gestohlen.
Dieser Rehdecke mangelte schon vor dem Dieb

stähle der eine, nämlich zur rechten Seite ange
bracht gewesene, neusilberne Ring und es ist die
selbe zu g fl. gewerthet.

AÜenfallsige Aufschlüste bezüglich des bisher 
nicht ermittelten Diebes oder der gestohlenen Sachen 
wollen schleunigst anher mitgetheilt werden.

Ottobeuren, am 16ten Januar 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Verlassenschast des Johann Hvfackcr betr.

Bekanntmachung.
Alle diejenigen, welche an deren Rücklasse deS 

am 28ten August 1854 im Krankenhause zu 
Memmingen verstorbenen ledigen Hafnergesellen 
Joseph Hofacker von Trunkelsberg Ansprüche zu 
machen haben, werden hiemitaufgefordertchieseMu 
binnen 3 Monaten a dato bey Vermeidung der 
Nichtberücksichtigung hierorts anzumclden.

Ottobeuren, am 12ten Jänner 1856.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

Curatel über die verwittwete Maria Anna Zeltler von Schlo- 
gelsberg.

Curatelbestellung.
An die Stelle des ledigen Franz Joseph Zettler 

von Schlegelsberg wurde unterm löten vor. Mts. 
wieder Schuhmacher und Gemeindepfleger Franz 
Joseph Hefele von dort als Curator der geistes
kranken Bauerswittwe Maria Anna Zettler von 
Schlegelsberg aufgestellt, was hiemit bekannt ge
macht wird.

Ottobeuren, den Sten Jänner 1856.
Königliches Landgericht.

Gras, Landrichter,
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Vsglrr gg. Hermann p. debit.

Anwesens - Verkauf.
Zm Wege der Erckution werden am

Msntag, den 18ltn Februar ds, Irs. Mor
gens 9 Uhr

im Wirthshause zu Ungerhausen die nachbeschrie
benen Realitäten des Söldners Alois Hermann 
von dort durch eine Gerichts-Commission öffentlich 
versteigert iverben, wozu an Kaufliebhaber mit dem 
Bemerken die Einladung ergeht, daß sich der Zu
schlag nach §. 46. des Hypotheken-Gesetzes resp.

98 — 101. des Prozeß-Gesetzes vom 17ten 
November 1837 richte, daß die nähern Bedingun
gen am Steigrrungstage werden bekannt gegeben 
werden.

Ferner, daß die Gutsbelastung und nähere Be
schreibung inzwischen hierorts eingesehen werden 
könne, und endlich, daß sich dem Gerichte unbe
kannte Käufer über entsprechendes Vermögen aus
zuweisen haben.

1 .) Das Wohnhaus mit dem Nebengebäude und 
Hofraum, Plan-Nro. 40 — 0,05 Dezimalen tar- 
irt zu 850 fl.

2 .) Wurzgarten am Hause zu Plan - Nro. 41 
gehörend, 0,01 Dezimalen haltend, tarirt 8 fl.

2 .) Plan-Nro. 41 — 0,50 Dezimalen Gras
garten beim Haus tarirt 175 fl.

3 .) Plan-Nro. 136 — 0,05 Dezimalen Wiese 
auf'm Eßbach, tarirt 615 fl.

4 .) Plan-Nro. 205 — 0,17 Dezimalen Sankt- 
sohannisgarten auch Garten im Viertele genannt, 

. tarirt 50 fl.
5 .) Plan-Nro. 331 — 0,48 Dezimalen Acker 

in der Grammen auch Vieretheile genannt, tarirt 
100 fl.

6 .) Plan-Nro. 355 — 1,25 Dezimalen Grum- 
rnenacker, tarirt 250 fl.

7 .) Plan-Nro. 424 — 1,50 Dezimalen Saute- 
lochacker, tarirt 360 -fl.

8 .) Plan-Nro. 666 — 1,93 Dezimalen Acker 
itn untern Nlark, tarirt 380 fl.

9. ) Plan-Nro. 941 — 4,01 Dezimalen Acker 
auf’m Hart, tarirt 975 fl.

10 .) Plan-Nro. 1063— 1,16 Dezimalen Wiese 
auf'm Anwander, tarirt 348 fl.

11 .) Plan-Nro. 156 — 0,45 Dezimalen Eß 
Hachacker, tarirt 125 fl.

12 .) Plan-Nro. 156 Vi — 0,43 Dezimalen 
Eßbachacker, tarirt 117 fl.

13 .) Plan-Nro. 579 — 1,81 Dezimalen St 
Johannisacker, tarirt 400 fl.

14 .) Plan-Nro. 224 Vs — 1,21 Dezimalen 
der Zwirnacker, tarirt 280 fl.

15 .) Plan-Nro. 619 Vs — 1,35 Dezimalen 
Vom langen Gwindacker, tarirt 300 fl.

Ottobeuren, am Sten Januar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Verzeichnis
der Kollekte, welche für die Abgebrannten in Leip
heim eingegangen sind:

1.) Amendingen
2.) Arlesried

* 3 fl.
3

36 kr.
3 „

3.) Attenhausen • • • 2 „ 42 „
4.) Benningen *> • • 4 „ 52 „
5.) Betzisried e • « 1 „ 38 „
6.) Böhen « • « 3 „ 24 „
7.) Burheim e • • 3 „ 12 „
8.) Darberg e e • 2 „ 8 „
9.) Dietradried . . . 1 „ 18 „

10.) Egg a/G « » • 4 „ 6 „
11.) Eisenburg » • • 1 ii 12 „
12.) Engetried • • • 2 „ 25 „
13.) Erkheim » » . 5 „ u
14.) Frechenrieden • • • 3 „ 31 „
15.) Frickenhausen > > • 3 „ — M
16.) Gottenau 1 „ 9 ii

17.) Günz » » » 2 „ 9 „
18.) Guggenberg 4 „ 54 „
19.) Haitzen » » » 3 „ 9 „
20.) Hawangen ♦ * » 3 ii 46 „
21.) Holzgünz p » • 2 „ 6 ii

22.) Lachen • • » 4 „ 15 „
23.) Lannenberg • • » 1 „ 43 „
24.) Lauben • . . 9 „ 39 „
25.) Memmingerberg 15 „ ii

26.) Niederdorf . o .« • 1 „ 54 „
27.) Oberegg . . 2 „ 15 „
28.) Ollarzried •r -♦ ,♦ 2 „ ff
29.) Ottobeuren .» » ... 3 „ 31 „
30.) Rettenbach .♦ .♦ 1 „ 54 „
31.) Schlegcisberg .* .* ,♦ 2„ 48 „
32.) Schweighausen ■* » '* 2 „ 18 „
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Summa: 133 fl. 17 ft.
Ottobeuren, am 17ten Jauner 1856.

Graf, Landrichter.

33.) Sontheim . . . 4 fl. 9 fr.
34.) Steinheim . . . 6 H 12 ,,
35.) Trunkelsberg . . . ™ ri H
36.) Ungerhausen . . . 1 „ 4d „
37.) Unteregg . . ♦ 4 „ 54 „
38.) Westerheim . ♦ • 3 fl 45 „
39.) Wineden . . . tf 37 „
40.) Wolfertschwmden . . . 2 „ 17 „

Martin Jehl eische Gant tetr.

Vekanntmachun g.
Das unterm 29ten vor. Mts. in der Martin 

Jehle'schen Gant von Grcimeltshofen erlassene 
Prioritäts - Urtheilwird Mondtag, den 14ten Jän
ner 1856 an der Gerichtstafel angeheftet werden.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem 
Bemerken gebracht, daß binnen unerstrecklicher Frist 
von 30 Tagen allenfallsige Beschwerden bei Ver
meidung des Ausschlußes geltend zu machen sind.

Babenhausen, am 7ten Jänner 1856.
Königliches Landgericht.

Ehr en sb er g er, Landrichter.

Bekanntmachung.
Mit hoher Regierungs-Entschließung vom 22ten 

vor. Mts. ad Num. 6378 wurden für denk.Rent- 
amtsbezirk Ottobeuren pro 185%s folgende Gr- 
treid-Normalpreise festgesetzt, als:
1) Für 1 Schaffet Kern . . 26 fl. 42 kr.
2.) „ 1 „ Roggen . . 20 „ 36 „
3.) „ 1 „ Gerste . . 14 „ 42 „
4J „ 1 „ Haber . . 5 „ 54 „
5.) „ 1 „ Veesen • • 10 ,, 4o „
was hiemit den Betheiligten des Amtsbezirkes zur
Kenntniß bringt.

Ottobeuren, den 16ten Januar 1856.

Königliches Rentamt Ottobeuren.
Deyerl, Rentbcamter.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag, dm 24ten Jänner 1856 wird 

im kgl. Forstrevier Ottobeuren, Distrikt: Bannholz, 
Schweinwald und Allenberg folgendes Material 
öffentlich versteigert:

320 Fichten-Uttb Bauholz.

125 Deichel,
200 Klafter Fichtenholz,

36 ,, Stecken,
120 Fuder Daas.

Anfang Mittag 12 Uhr beim Adlerwirth (Post) 
zu Ottobeuren.

Ottobeuren, 16teu Jänner 1856.

Königliches Forstrevier.
Reichenbach, Revierförster.

A » 3 t i 0 t.
Endesunterzeichneter macht hiemit bekannt, daß 

am künftigen Donnerstag, den 24ten Jänner in 
seinem Gasthause F a s s n a ch t gehalten wird, 
und ladet hiezu die Herren Honoratioren, sowie 
das verehrliche Publikum höflichst ein' versichernd, 
daß er sich bestreben werde, Jedermann prompt und 
Lillig zu bedienen.

Ottobeuren, den 17ten Jänner 1856.
Heinrich Hsbei

Gastgeber zum Engel.

Die Unterzeichnete erklärt, daß wer immer auf 
ihren Ramm Schulden mache — sie durchaus 
keine Zahlung leiste.

Augsburg, am 31ten Dezember 1855.
Cleonora Streit, 

geb. Frein von Weinbach, kgl. 
Postverwaltcrs Wittwe.

Geburts-, Sterb- und Trauungs- 
Anzeigen

in der Pfarrei Ottobeuren 
im nionat November 1855.

Geboren: Den 5., Joseph Anton, unehelich.— Den 
11., Salome, d. SS.: Beda Witter, Bauer in Reute, — 
Den 11., Theresia, d. SS.: Martin Buchmaier, Schreiner- 
meifler in Ottobeuren. — Ten 14., Joh. Michael, d.: V.: 
Georg Immer;, Söldner in Stephansried. — Den 28., 
Wilhelmine, Mathilde, d. 23.: Paul Munk, Rentamtsbot.

Gestorben: Den 18., Jungfrau Walbura Zmerger, 
Tagwerkerin von Ottobeurech 56 Jahre alt, an Lungenläh
mung. — Den 20., Maria, Anna Grimm von Ottobeuren, 
Cpitalerin, 69 Jahre alt. — Den 21., Columba Bracken
hofer, Weißgerberswittwe von Ottobeuren, 76 Jahre alt, 
in Folge eines Netzbruches.
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<$etrattt • Den 19., der Jüngling Joh. Baptist Kohler, 
angehender Bauer in Betzisried'Mit Jungfrau Josepha Bersch, 
Vauerstochser^bönSöniheim. — Den?26,v Johann Georg 
Epp, von Untrasried, angehender Maurir und Söldner in 
Ottobeuren, mit Jungfrau Crescentia Filgis, Zimiilermanns- 
lochter von Ottobeuren. — Den' 27., Der Jüngling Theo
dor Geiger von Guggenbdtg,'eingehender Söldner daselbst, 
mit Viktoria Stocker, Bauerstochtdr vön SiinMerberg, der 
^stftrtei' chlivfekb ach.

Im Dezember.
Geboren : 'Mn l., Jdh. Michael, d. V.: Jdseph'Zell-r, 

Söldner vvn Ottobeuren^—'Den 8 , Maria, Mnedikia, d. 
D.: Matthäus Specht, Kräliimer von Ottobeuren. — Den 10., 
Marlv,Annu, Mshfia, d. B.: Michael Her;, Nagelschniied v. 
Ottobeuren. — Den 15., Joh. Georg, d. V.: Andreas Jm- 
meiz, Söldner tij)« Bruch lins. — Den 17., Beda, d. V.: 
Magnus Schalk, 'Bauer Äon Reute. — Den 24., Martin, 

,d. V : Alois Marrer, Söldner in Langenberg. — Den 24., 
MÄoÄMl/d, 23,: BeUediks' Filgis, Söldner von Ottobeuren.— 
/Mn 24./M. Theresia, Cäcilia.d. V.. Hr.K a-p ar Ma hr, 
tgt. L LändgerichtS-Assessor. — Den 27., Johann Fridolin, 
'd. V.: Johann Baur, Glasermeister, z.Z. in Mitten, der Psar« 
rei Wasserburg.

Gestorben : Den 10., M. Anna Petrich, Söldnerswitt- 
tve von Unterhaslach, 70 Jahre alt, an Altersschwäche. — 

S ch r a n n e n

Den 12., Joh. Michael, Kind de? Söldners Joseph Anton 
Zeller von Ottobeuren, 12 Tage alt, an Gelbsucht.—' Den 
21., Magdalena, Kind des Bauers Theodor Albrecht von Gug- 
genberg, 33 Wochen alt, au Gichtern. — Den 22.,. Franz Jo
seph Koster. lediger Weber von Brüchliüs, 63 Jahre alt, an 
Lungensucht.— Den'23., M. Anna, unehelich. — Den 23., 
W. Aütonia, Kind des SchuhmachermeisterS Joseph Ankou 
Abröll-vonOdtobeuren. 2 Monat alt, an Gichter». ■— ’ Den 
23., Monika, Kind des Bauers Franz Joseph' SchMakholz von 
Reute, 9 Monat alt, an Gichtern. —- Den - 2-4., ' Stephän 
Koster, verheiratheter Pfründner von Ottobeuren, 85 Jahre 
alt, an Altersschwäche. — Den 25., Viktoria Fässer, Schuh- 
machtrsgattiuvon Ottobeuren, 64 Jahre alt, anLungenlähnmng

L l) a r a d e.
Eh noch des Himmels Licht geboren, 
Eh noch ein Mensch zum Sehn erkoren. 
Da war des Wortes Erste schon.
Es wird dem Erdenschoos entrissen, 
In Wühlen ist es nicht zu missen, 
Und spricht der Macht des Feuers Hohn. 
Man findet über'm Rhein die Stadt, 
Die meiner Zweiten Namen hat, 
Auch trifft mau eS auf Speichern an. 
Das Ganze pflegt aus rohen Sachen 
Nur Wohlgeformtes stets zu mache», 
Und ist der Baukunst untertha».

Getreidr 

G attu ng.

Ottobeuren,.
den 17. Jänner 1856.

Memmingen, 

den 15. Jänner 1856.

M indrlhe i m, 

^den 12. Jästner 1856.

höchster mitterer I niederster höchster 1 mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster

ff- fr. ff- fr. ff- fr. ff- fr. st- fr. ff- fr. st- fr. st- "fr. ff- fr.
K < r n. 27 59 27 13 25 37 25 50 24 46 9 24 28 23 23 21 37
Rogge n. 20 50 20 — 18 15 20 48 20 5 ty 41 18 44 17 59 15 50
Gerste. 15 3 14 40 13 15 15 40 15 19 14 54 14 11 13 10 12 «9
Haber. 7 45 6 24 5 45 6 34 6 14 5 52 5 54 5 31 5 19

n a cb dem IH i t t t r Preis:

Aufschlag: Kern— ff. 20 fr. — Roggen — ff. — fr. Gersten— ff. — fr. Haber— ff. 20 fr. 
Abschlag: Kern — ff. — fr. — Roggen — ff. — fr. Gersten —■ ff. — fr. Haber — ff. — Fr.

Druck und '• -BMnmvrtAcher Redakteur: Karl Ganser in Ottobeuren-

B r o d t a x e: Pft. 1 Loth Mehlpreise: fl. fr. Sonstige Venalien
Semmelbrod zu 2 fr. —~T 1 ' 8 Der Metzen Mundmehl 4 4 st- Pl-
Weißbrod d. Kern-Mehl' zu 2 Hf. — 10 „ „ Semmelmehl 3 15 1 Pfo. Schmalz 28 —
Halkweißbrod zu 2 fr. . — 11 3|4 „ „ Mittelmehl 2 26 1 „ Butter 23 —

♦r h 4. bk» » » j —-■ 23 1J2 „ „ Nachmehl — 36 1 „ Salz 4 2
Roggonbrod zu 2 fr. . .

■ „ „ zu ' 4’fr. .• .-
13 1J2 
$7

<„ „ Roggenmehl

- . -■ ,-xw; -....... ...

1 54 1 „ Kerzen
7 Stück Eier

30 —
8 i —



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag den 24. Jänner 1856.

Amtliche DekmnlmachilMN.
Die distriktiven Bedürfnisse pro 1853/56. betr.

An sämmtliche Gemeindeverwaltungen.
Von der in rubricirtem Betreffe imterm 9/17fett 

ds. ergangenen hohen Regierungs - Entschliessung 
folgt ein Abdruck an Eröffnungsstatt mir dem Bei
fügen, daß hiegcgen binnen 14 Tagen der Rekurs 
an das kgl. Staatsministerium des Innern, wel
cher hierorts eingereicht werden muß, ergriffen wer
den kann, und mit dem Auftrage an sämmtliche 
Gemeinde-Vorsteher dieselben den Dertrettern ihrer 
Gemeinde sofort zu eröffnen, und den Vollzug mit 
Angabe des Tages, wenn solches geschehen, bis zum 
3 iteit ds. anher anzuzeigen.

Am 18ten Jänner 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Ad Num. 10,755. Augsburg, am 9. Jänner 1856.

I m Namen
Seiner Majestät des Königs 

von Bayern.
Das könkgl. Landgericht empfängt anruhend sämmtliche 

Beilagen, seines Berichtes vom 15ten Dezember v. Ars. bez. 
Betr. mit nachstehender Entschließung zurück.

Tie vom Distriktskasster Mahler gestellte, und vom Di» 
strikisrathe unbeanstandet gelassene Rechnung über die In
standsetzung und Unterhaltung der Distriklsstraße von Mem
mingen über Ottobeuren nach Obergünzburg Pro 1854)55 
schließt ab mit

Einnahme von 2012 fl. 56 fr.
Ausgabe von 2012 fl. 56 fr. •

Rest — fl. — fr.

Von Superrevisionswegen ist zu erinnern
1, nach Beilag Nro. 23 sind für Beischaffung von 25 

stuhren Kies a 36 fr. 18 fl. verausgabt, bei richtiger Be
rechnung beträgt aber für diese 25 Fuhren a 36 fr. daS 
Guthaben nur 15 fl.; die zuviel verausgabten 3 fl. sind in 
nächste Baurechnung in effektive Rückeinnahmen zu bringe».

2, Tie Posten der Belegs Nro. 27 fummiren sich statt 
auf 21 fl. 4 fr. vielmehr auf 21 fl. 8 fr, die zuwenig ver

rechneten 4 fr. sind in nächster Baurechnmig auf Ersatz m 
Ausgabe zu stellen.

Unter Bezug auf die Entschließungen vom 14tot Feber 
und 31 tot Juli v. Jrs. die distriktiven Bedürfnisie pro 
1854.155 und den landgerichtlichen Bericht vom 15teu 
Dezember v. Jrs. wird das königl. Landgericht beauftrag^ 
sobald günstigere Witterung eingetreten ist, der königl.Bau- 
inspektion Kempten die Straßenbau- Rechnungen pro 1853.15-4 
und 1855)56 sammt Belegen mitzutheilen, um die Tüchtig
keit, der Ausführung zu Controlieren. Das Resultat ist 
seiner Zeit auzuzeigen.
Die gleichfalls vom Distrikts-Kassier Mahler gestellte und vom 
Distriktsrathe ohne Erinnerung gelassene Distriktsfasse Haupt
rechnung Pro 1854)55 schließt mit

Einnahme von 2335 fl. 46 5)8 fr1
Ausgaben von 2135 fl, »3 Ij8 fr.

Aktivrest 200 fl. 3 4)8 fr.
unrentirlichen Vernrögen von 62 fl. 24 fr. [ Werth der 
Geräthschaften des Distriktes.!

Gegen diese Rechnung war nichts zu erinnern.
Der Etat für die weitere Instandsetzung und Unterhaltung 

der Distriktsstraße von Memmingen über Ottobeuren nach 
Obergünzburg im Landgerichtsbezirke Ottobeuren, wird ent
sprechend dem Antrag des Distriktsraths in seiner Versamm
lung v. 12. Dezember v. Js. dahin festgesetzt.

A. Bedarf.
1) Auf Ersatzposten . . . — st. 4 fr.
2) Auf neue Werkzeuge . . . 30 st. — fr.
3) Auf Reparatur dem angeschafften

Werkzeuge . . . . 23 st. — fr.
4) Auf Forderung und Beifuhr von 940

Kieshaufen . . . 677 fl. — fr.
5) Auf Brücken und Durchläße . 600 fl. — fr.
6) Auf Löhnung zweier Wegmacher . 360 fl. — fr.
7) Auf Hilfsarbeiter . . . 200 fl. — fr.
8) Für Nachsicht dem Wegmekster K.

gegen speziellen Nachweis über 
Zeit und Art der Beschäftigung 
auf der Distrikts straffe 4120 fl. — fr.

Summa des Bedarfs 2000 st. 4 fr.

Mittel:
1) An Ersatz aus der Rechnung pro 1854)55 3 fl.
2) Ersatz des Akkordantcn Dicpolver für den 

bei der Kiesförderung gewonnenen Sand 
für 2 Fuhren n 5 fl. . . . 10 fl.

In Summa: . 13 fl.
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Der Rest zu 1987 ff. 4 fr. wird aus der Distriktskasse 

mit einem Zuschuß auS Kreisfonds von 300 ff: bestritten.
Der Mat der Distrikts-Hauptkasse pro 1855J56 wird 

«ach dem Beschlüsse des Distriktsrathes dahin festgesetzt:

A. Ausgaben.
1) Abtheilung für den Distriktsrath: 

1) Auf Distrikiswahlen . . . — fl. — kr.
2) Auf Regie des Tistriktsraths

a) Schreibmaterialien des KassierS
Wegmeifters . . . 6 ff — kr.

b) Formulare, Buchbinderlöhne . 3 ff. — kr.
c) Heitzung und Reinigung des

Versammlungssaales . . 3 ff. — kr.
3) Vergütung für die Distriktsräthe . — ff. — kr.
4) Vergütung für die Ausschußmitgiieder 

für Gänge . . . - 15 ff. — kr.
Z) Für den Rechner Perzeptionsgebühren 

aus den Kreisfonds-Zuschuß 1 0J0, 
von den übrigen perzipirten Einnah
men 2 OjO . . . . 47 fl. — kr.

Zusammen Abthl. I. 74 fl. — kr.

II. U b t h e i l u n g für die durchGesetz und besondere

Rechts-Titel begründete Zwecke:
i) Auf Verzinsung und Tilgung der

Distriktsschulden. . . . — ff. — kr.
’2) Auf Ergänzung des Stammvermögens — fl. — kr.
.3) Auf Unterhaltung derD istrikts anstaltm— fl. — kr.

Transport: . 74 fl. — kr.
a) AufJnstandsetzen und Unterhal

tung der Distrikls-Strassen . 1987 fl. 4 kr.
b) Auf Feuerlöschmaschinen . — ff. — kr.
g) Auf Hebanunenschülerinne» . — fl. — kr.
h) Auf Thierärzte

a) Ausschreibungskosten . . 5 ff. — kr.
b) Landgerichts Thierarzt in 

Ottobeuren . . . 45 fl. kr.
$) Auf Vorspann und Vagan

ten Transport . . 100 fl. — kr.

Summa Abthl. II. 2137 fl. 4 kr.

Hl, Abtheilung auf von der Zustimmung des 
Distriktsrathes abhängigen Ausgaben:

1) Auf Gelreid-Magazine . . . — ff- — kr.
2) Hilfs- und Leihkassen . . . — fl. — kr.
3) Krankenhäuser . . . . — fl. — kr.
4) Wohlchätigkeit . . . . — fl. — kr.
.5) Auf Vergütung für die 33 Wahl

männer zu den Landtagswahlen
5 Tage s 3 fl............................... 495 fl. — kr.

Summa Abthl. III. 495 ff. — kr.

IV. Abtheilung auf Reserve 100 ff. — kr.

Summa Abthl. IV. 100 fl. — kr.

Summa des Bedarfs: . 2806 ff. 4 kr.

8. C i n n a h m e n.

1. A b t h e i l u n g? Aktivreste aus den Vorjahren: 
1) Aktivbestand aus demJahre 185ss55 200 fl. 43 kr. 
2) AktivauSstände , . . — fl. — kr.

11. Abtheilung. Nutzung aus dem Distrikts- 
Vermögen. *

Zinse und Renten aus Kapitalien, Rechten rc. — fl. — kr.

111. Abtheilung. Auf Gesetz oder besondere 
Rechtstitl berufende Leistungen an den Distrikt.

1) des Staates, kür Schübführen zum
Vaganten rc. Transport circa . 40 ff. — kr. 

2) der Stiftungen, Gemeinden, Privaten — fl. — kr.

IV. Abtheilung freiwillige Zuschüsse
1) des Staates . . . . — fl. — kr.
2) des Kreises . . . . 300 fl. — kr.

und zwar besonders zur entsprechenden 
Herstellung der Brücken und Durch
lässe auf der Distriktsstrasse

3) der Gemeinden oder Privaten . — ff. — kr. 

V. Abtheilung. Distrikts-Umlage 2295 ff. 21 kr.

Summa der Einnahmen: . 2806 ff. 4 kr.

Abgleichung:
Su mm a des Bedarfs: . . 2806 fl. 4 kr.
Summader Einnahmen : 2906 fl. 4 kr.

Rest: .... — fl. — kr.

Die Distrikts-Umlage ist nach dem Gesamtbetrag der im 
Distrikte zur Erhebung kommenden oder was die Realitäten 
deS Staats-Aerars betrifft — in Vormerkung geführten di
rekten Steuern erlus. der Einkommen-Steuer und Wittwe 
und Waisenfondsbesträge, nach Arr. 31 des Distriktsraths- 
GesetzeS vom 28. Mai 1852 zu vertheilen.

Der Distriktsrath hat einen Suftentalionsbeitrag aus 
der Distriktskasse für den Landgerichts Thierarzt in Otto- 
b euren beschlossen, einen solchen aber für die drei übrigen 
Thierärzte im Landgerichtsbezirke abgelehnt. Von den Letz- 
tern hat jener in Benningen in der Eingabe zum kgl. Land
gerichte vom 7. Septbr. o. Js. selbst erklärt, daß sein Nah
rungsstand hinlänglich gesichert ist, es ist daher kein Grund 
zu einem Sustentationsbeitrag vorhanden. Für den Thierarzt 
zu Erkheim ist weder von den Gemeinden des Bezirks noch 
von ihm selbst um einen Unterhaltsbeitrag nachgesucht, und 
im Hinblicke auf Art. 37 de-s Distriktsrathsgesetzes unterliegt 
es keinem 'Anstande, den Gemeinden seines Bezirkes seine Un
terhaltung zu überlassen. Dagegen wurde von den Gemeinden 
das durch die Regierungs-Entschließung vom 19. September 
v. Js.Nr. 27789 als nothwendig genehmigten neuen thierärzt
lichen Bezirk Rettenbach einSustentätionsbeitrag für den Thier
arzt aus ver Distriktskasse ausdrücklich beansprucht. Dieser 
Anspruch ist auch im Hinblick auf Art. 27 lit. b Ziff. 7 und 
Art. 29. Absch. 2 des Distriktsraths-Gesetzes im Allgemeinen 
begründet, es ist aber noch nicht constatirt, worin die übrigen 
Subsistenzmittel des treffenden Thierarztes Klotz bestehen und 
wie hoch sie des Jahres anzuschlagen sind, welcher Beitrag dem
nach auszusetzen wäre.
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DaS kgl. Landgericht hat in dieser Beziehung im Benehmen 

mit dem kgi.Gerichlsarzte die »öthigen Erhebungen zu Pflegen, 
das Resultat dem Distriksraths-Ausschuße zu eröffnen und im 
Hinblick auf die Bestimmungen des Art. 25 des Gesetzes, deßen 
Beschluß über die Größe des Betrages aus der Distriktskasse, 
welcher in dem Reservefond die nöthigen Mittel besitzt, zu 
erhellen.

Das kgl. Landgericht hat den Inhalt dieser Entschließung 
nach Vorschrift des Art. 23. des Distriktsraths-Gesetzes den 
Mitgliedern des Distriktsraths und den sämmtiichen Gemeinden 
des Landgerichtsbczirkes zu eröffnen, und den Tag dieser Kund
gabe gehörig zu constatiren, dann mit Beachtung der Bestim
mungen des Art. 21. Abs. 2. und 6. und Art. 16 lit. c des 
Gesetzes das Entsprechende zu verrugen. Die Moderiening des 
aus Kreksfonds erbetenen Zuschußes, wegen dessen Anweisung 
besonderem Anträge entgegen gesehen wird ,erfordert eine 
Umarbeitung der Distrikts-Umlagen Repartition, welche vor- 
znnehmen, und das Produkt von dem Distriktsraths-Ausschuße 
anerkennen zu lassen ist.

Rönigl. Regierung von S^waben u. Neuburg, 
Rammer des Innern,

Bei Beurlaubuug des kgl. Regierungs-Präsidenten.

Brand, Direktor.

Die X. Verloosung der 4% Grundrenten Ablösnngs * 
Schuldbriefe betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Wird auf die Ausschreibung der kgl. Staats« 
Schulden-Tilgungs-Kommission vom Sten Jänner 
l. Js. rubrizirten Betreffs in Nro. 4 des Kreis- 
Amts-Blattes S. 41 — 46 zur geeigneten Dar
nachachtung aufmerksam gemacht.

Am 22ten Jänner 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die Ausbesserung und Herstellung von Kunstwerken für Ge
meinden und Stiftungen betr.

An sämmtliche Kirchen- und Gemeinde
verwaltungen.

Aus Veranlassung einer allerhöchsten Entschließ
ung des kgl. Staatsmiuisteriums des Innern vom 
31. Dezember v. Js. rubrizirten Betreffs werden 
sämmtliche Kirchen- und Gemeinde-Verwaltungen 
ernstlichst verwarnt, Kirchenbilder an Altären, 
Waudgemählde, Glasmalereien, Beichtstühle und 
überhaupt Kunstwerks ausbessern oder neu Herstel
len zu lassen, ohne hiezu vorher die Cmatelgeneh« 

migung erhollt zu haben, und für jede sich erlaubte 
Eigenmächtigkeit als verantwortlich erklärt.

Am 22ten Jänner 1856.
Graf, Landrichter.

DaS Gesuch der kath. Kirchenverwaltung Obenberg k. Ldg. 
Pleinfeld um Bewilligung einer Kollekte für die Kosten 

der innern Einrichtung der dortigen ueuen Pfarrkirche btr.

Das König!. Landgericht Ottobeuren an 
sämmtliche kgl. kath. Pfarrämter.
Unter Bezugnahme auf die hohe Regierungs- 

Ausschreibung vom 8. Jänner l. Js. in Nro. 5 
des Kreisamtsblattes stellt man das Ansuchen, die 
in rubrizirtem Betreffe von Seiner Majestät dem 
König allergnädigst bewilligte Kirchenkollekte bald 
möglich zu veranstalten, und das Ergebniß läng
stens bis zum 17. Februar l. Js. anher einzusenden.

Am 22ten Jänner 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung
Am Freitag den 1. Februar 1856 wird 

im kgl. Forstrevier Ottobeuren, Distrikt Wey
herwald und Attenhauserwald folgendes 
Material öffentlich versteigert.

400 Fichten-Säg- und Bauholz,
79 - Deichel,
5 Klafter Buchen ( c ™ ,

278 - Fichten ( schelt und Prügel,

36 - Stecken,
163 Fuder Daas.

Anfang früh 9 Uhr beim Wirth Harzelmann 
in Attenhausen.

Ottobeuren 24. Jänner 1856.
Königliche s Forstrevier. 

Reichenbach, k. Revierförster.

(Berichtigung l) In der Ausschreibung die Ver- 
laffenschaft des Johann Hofacker in Nro. 3. dieses 
Blattes, erste Seite, zweiten Spalt, in der Zeile 20 
muß es anstatt im Krankenhause zu Memmingen, 
heißen: „im Krankenhause zu München."
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Einladung.
Am nächsten Samstag' den 26ten d. M. 

( vt91 Gettos Vz UN wird der hiesige
Mustkverein im Saale zur Post den 

vUl* hundertjährigen Geburtstag des größten 
aller Tondichter

Wolfgang Amadeus Mozart
durch Aufführung des Dramas„Mozart," Künstler
lebensbild in 4 Aufzügen von L. Wohlmuth, 
mit den Ounerturen zu den Opern Titus, 
Tauberflöte, Figaro uhDon Juan^o.nn 
dem ,,Tuba mirum“ aus Mozarts Requi
em— und einem Transparent feiern, wozu 
an alle geehrten Vereinsmitglieder dahier, sowie 
an auswärtige Verehrer dieses großen Tobten die 
freundliche Einladung ergeht.

Ottobeuren, den 22ten Jänner 1856.

Der Ausschuß.

Anzeige.
Endesunterzeichneter macht hiemit bekannt, daß 

am künftigen Donnerstag, den 31ten ds. Mts. in 
seinem Gasthause Fassnacht mit gut besetzter 
Tauzmusick gehalten wird, und ladet hiezu die 
Herren Honoratioren, sowie das verehrliche Pub
likum höflichst ein; versichernd, daß er sich bestre
ben werde, Jedermann prompt und billig zu be
dienen.

Ottobeuren, den 24tcn Jänner 1856.

Ambras Madlener,
Gastgeber zum weissen Lamm.

Lotto.
In der 1190ten Regensburger Ziehung wurden gezogen;

KST 8A 67. S- 21 56
_________'*  —■ -------------------

(Auflösung der Charade in Nro. 3.: Steinmetz.)

Schrannen- Anzeige.
G etreid- Ottobeuren, Memmingen, Mindelheim,

Gattung.
den 24. Zauner 1856. den 22. Jänner 1856. den 19. Zänner 1856

höchster | mitterer | nieverster höchster ! milrerer | niederster höchster i mitterer ! niederster

Abschlag: Kern — fl. 27 fr. — Roggen 1 fl. — fr. Gersten — fl. 32 kr. Haber — fl. 24 fr.

fl. fr. fl. fr. fl. fr fl. fr. st. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.
Kern. 27 29 2Ö 46 25 45 25 27 24 9 22 30 24 53 25 8 21 13
R o g g e n. 20 — ig —— 18 45 20 24 19 42 19 3 19 — 17 58 15 24
Gerste. 14 45 14 8 13 30 15 45 15 16 14 36 14 30 13 39 12 28
Haber. 6 58 6 — 5 29 6 29 6 13 5 57 5 57 5 35 5 22

n ö ch dem 117 i t r e r t r e i o:
Aufschlag: Kern — fl. — fr Rog gen - fl. — fr. Gersten --ft- — kr Hab er — fl- --fr.

Druck und Verlag von Georg und Kart Ganser in Ottobeuren. Verantwortlicher Redakteur; Karl Ganser in Ottobeuren.

Brodtaxe: Pfv. Loch Mehlpreise: fl- kr. Sonstige Venerlien
Semmelbrod zu 2 kr. 8 Der Metzen Mundmehl 4 4 1 kr. Pt.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. ■ 1 10 „ „ Semmelmehl 3 15 1 Pfv. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 kr. . — 1 11 1|2 „ ,, Mittelmehl 2 26 1 „ Butter 23 —

„ „ zu 4 kr. . . — ' 23 IjS „ „ Nachmehl — 36 1 „ Salz 4 2
Roggenbrod zu 2 kr. . . —— 13 lj8 „ „ Roggenmehl 1 54 1 „ Kerzen 30; —

„ ,, zu 4 kr. . . — 26 1J4 8 Stück Eier 8' —



Ottobeurer - Wocheublatt.
Dommöüiq______ u '' dm 80. Jänncr 1356.

Amtliche Dekanntwachungm.
Die Prüfung der Bauhandwerker und Mühlärzte rar Jahre 

1856 betr.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Die Prüfung für die Baühandwerker und Miühl- 

ärzte wird am 26. März l. Zs. am Sitze der un
terfertigten Stelle beginnen.

Unter Beachtung der Vorschriften des Stempel- 
Gesetzes sind die Gesuche um Zulassung zu dieser 
Prüfung nebst den durch den §. 35. der allerhöch
sten Instruktion vom 17. Dezember 1853 zum Voll
züge der gesetzlichen Grundbestimmungen für das 
Gewerbs-Wesen'in den sieben altern Kreisen des 
Königreiches betreffend (Regg.-Blatt vom Jahre 
1853 S. 1867 und f.) vorgeschriebenen Nachweise 
durch die kgl. Distrikts-Polizeibehörden spätestens 
bis zum 15. Februar l. Zs. bei der unterfertigten 
Stelle einznreichen.

Hiezu wird bemerkt, daß nach §. 66. der oben
genannten allerhöchsten Znftrirktion die Prüfung 
für die Bewerber einer Maurer- oder Steinmetz- 
vleisters-Conzgsston eine gesonderte ist, für die Be
werber und Conzessionen.

a) in Städten Jl und 11.. Klasse und
b) in Städten 111. Klasse, Märkten oder Land

gemeinden, —
wobei jedoch das Befähignngs-Zeugniß zu einer 
Conzession I. und 11. Klaffe auch zur Erlangung 
einer Eonzefsion in einer Stadt Ml. Klasse, in 
Märkten oder L'andgcnieinden befähiget.

Bei. der Prüfung für die Mühlärzte findet eine 
solche Ausscheidung nicht statt.

Die Prüfung erstreckt sich wie im Vorjahre auf 
die in der Ausschreibung vom 2. Januar 1855 
Kreis-Amtsblatt vom Jahr 1855 S. 44. und f.) 
aufgeführten. Disciplien.

Gesuchsteller, welche sich einer wiederholten Prü

fung zu unterwerfen gedenken, haben sich durch 
besondere Zeugnisse darüber auszuweisen, daß sie 
seit der früheren Prüfung bestrebt waren, sich in 
ihrem Gewerbe ausznbilden. Die Uebcrgabe von 
Zeichnungs-Proben hat nicht mit den Gesuchen, 
sondern unmittelbar bei der Prüfungskommission 
zu geschehen, dagegen können den Gesuchen die 
Zeugnisse über den Besuch technischer Lehranstalten 
beigefügt werden.

Gesuche, welche nach dem 15. Februar bei der 
unterfertigten Stelle einlaufen, können keine Be- 
rücksichtigung mehr finden.

Sämmtliche Distrikts - Polizeibehörden werden 
hiemit angewiesen, für die sofortige und möglichste 
Verbreitung dieser Bekanntmachung Sorge zu tragen.

Augsburg, den 3. Januar 1856.

Königliche Regierung von Schwaben 
UNd NeubMg-

Kammer des I n n e r n.
Bei Beurlaubung VeS kgl. Regiernngs - Präsidenten:

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Jakob, colL*

Die Gefährdung M Lebenr durch schlecht- Beschaffenheit der 
sogenannten Oberllnge in dm Trefchtennm betr.

An sämmtliche Gemeindevorsteher.
Durch die äußerst mangelhaft kenstrniricn Ober- 

linge, welche oft nicht gehörig mit Brettern einge
deckt sind, und von welchem man leicht herunterstürzen 
kann, wird das Leben der Landbewohner häufig 
gefährdet.

In Folge einer hohen Regierungsausschreibung' 
vom ^/rgtendß. Mts. wird hierauf aufmerksam ge
macht,- und' den Gemeindevorstehern der Auftrag 
ertheilt, zur Beseitigung der Gefahr die gute Ein-- 
deckung dieser Oberlänge vorzukehreu.

Am 29. Jänner 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.



Mrßrich bet Lungenfeuche unter dem Horndieh in Be- 
deknau betr.

Vom
Kömglicher; Landgerichte Ottobeuren.
Wird hiemit bekannt gemacht, daß nach einer 

Zuschrift des kgl. Landgerichts Mindelheim vom 
24/29 dß. Mts. unter dem Hornvieh in Bedernau 
und Loppenhausen die Lungenseuche ausgebrochen 
und deßhalb allgemeine Stallsperre eingesührt sei.

Die Gemeindevorsteher der an das kgl. Land
gericht Mindelheim angrenzenden Gemeinden, wer
den beauftragt, hievon die Viehbesitzer sogleich in 
Kenntniß zu setzen.

Am 28. Zauner 1856»
Gras, Landrichter»

De« vermißten Knaben Alois Siel von Allersberg betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden sammtliche Gemeindevorsteher beauftragt, 

nach idem 11 jährigen Drahtziehers Sohn Alois 
Sirl von Allersberg, welcher sich vor 6 Wochen 
heimlich vom Hause entfernt hat, und dessen Sig
nalement in der hohen Regierungsausschreibung 
vom 21ten dß. Mts. in Rro. 8 des Kreis-Amts- 
Blatt enthalten ist, Nachforschungen anzustellen 
und denselben im Betretungs-Falle sofort anher 
einliefern zu -lassen.

Am 29. Jänner 1856.
Graf, Landrichter.

Sie Selbstentlstbung eines Unbekannten im KeuterMe« 
Bräuhause in Würzburg betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden sammtliche Gemeindevorsteher beauftragt, 

wegen einer im Reuterfchen Bräuhause zu Würz
burg erhängt gesunde unbekannte Mannsperson, 
deren Signalement in der hohen Regierungsaus
schreibung vom 4. dß. Mts. Nro. 4 S. 61 des 
Kreis-Amts-Blatt Recherche anzuordnen und ei» 
allenfallsiges Ergebniß bis zum 14. Februar l.Zs. 
auzuzeigen.

Am 29. Jänner 1856.
Gras, Landrichter.

18 —
Landesverweisungen betr.

Vom
Königlichen Landerichie Ottobeuren.
Werden sammtliche Gemeinde - Vorsteher beauf

tragt, , nachstehende _ abgeurtheilte Ausländer von de
nen die Ersten 3 in der hohen Ausschreibung vom 
3ten Jänner in Nro. 4. und die Uebrigen in der 
hohen Regierungs-Ausschreibung vom löten ds. in 
Nro. 5. des Kreis- Amts-B latt signalisirt sind, indas 
alphabetischeVerzeichniß der Landesverwiesenen einzu
tragen, und dieselbe im dereinstigen Wiederbetretungs- 
fallesofvrt ar retiren, und einzuliefern.

1) Golvschmid Sebastian, Leinwebergescll, aus 
Langenbiber, Eurfürstl. Amts Fulda.

2) Büchel Fridolin, Dienstknecht aus Dollstadt, 
k. preuß. Kreises Schleusingen.

3) Vaaß Franz, Hausknecht aus Thannhausen 
k. würtemb. Oberamts Ellwangen.

4) Schmid Maria, aus Tettendorf, in Rieder
österreich, und

5) (Michael Marquard, und Taver Meßmer, v.
6) fReggisweiler k. w. Oberamts Laubheim. 
Am 24ten Jänner 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf.

Bekanntmachung.
Gant dek Andreas und Josepha Bögletschen Eheleute 

in Fellheim betr.
Der Kurator des landesabwesenden Andreas 

Bogle von Fellheim hat im Einverständniße mit 
der Ehefrau des Letztern die Ueberschuldnng ange- 
gczeigt, und die Eröffnung' des Gantverfahrens 
bcandragt.

Demzufolge werden die Ediktstage festgesetzt, 
wie folgt:

1 .) zur Anmeldung und Rachweisung der Rich
tigkeit der Forderungen und der Vorzugs
rechte derselben

eruf Douncrslag de» 28. Februar 1, Is.
2 ) zur Dorbringung der Einreden gegen die 

nilgemeldeten Forderungen und deren Vor
züge auf
Mondtag, den 3 l. März 1. Is.

3 .) zur Gegen- und Schlußeriunerung auf

Mondlag, den 5. Mai I, Is.,
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jedesmal Vormittags 8 Uhr mit dem Bemerken, 
daß das Nichterscheinen am Iten Ediktstage den 
Ausschluß der Forderungen, die Versäumung der 
übrigen Ediktstage den Ausschluß der betreffenden 
Handlung zur Folge hat.

Am Iteit Edikts-Tage wird unter den Gläubi
gern ein Vergleich bezüglich der Liquidität und Lo- 
eirung ihrer Forderungen versucht werden.

Das Gesammtvermögen der Gcmeiuschuldner ist 
gerichtlich auf 2010 fL-— kr. gewerkt)et, während 
stch die bisher bekannten Schulden auf 3186 st. 
— kr., worunter 2520 st. — Hypothekschulden 
sich befinden, belaufen.

Zugleich werden alle diejenigen, welche irgend 
Etwas aus dem Vermögen der Gemeinschuldnerin 
Händen haben, aufgefordert, solches bei Vermei
dung des Doppelersatzes an das unterfertigte Gant
gericht abznliefern.

Auf gläuberschaftlichen Antrag wird hiebei be
kannt gegeben, daß zum Verkaufe des schuldner'- 
schen Anwesens Tagsfahrt auf
Mittwoch, den 27kn Februar I. Is. Vor

mittags 10 Ahr
int Wirthshause zu Fellheim anberaumt ist.

Das Anwesen besteht in Folgendem:
Kataster litt. A. Plan Nro. 118. a. Wohnhaus 

mit Stadel unter Einem Dache, dann Hofraum zu 
0,11 Dezimalen,

Kataster litt. ü. Plan Nro. 118 b. Wurzgarten zu 
0,2 Dezim.,

„ „ 119. Obst-und Grasgar
ten zu o, 14 Dezim.

„ „ 581. oberer Griestheit, zu 
0,34 Dezim.,

„ „ 628. unterer Griestheil zu
0,35 Dezim.,

„ „ 649. Krautstrangen zu 0,
12 Dezim.,

„ „ 668. Llcker beim Kalkofen
zu 0,16 Dezim.

Gemcinderecht zu Vr Antheil an den nach unver- 
theilten Gemeindebesitzungcn.
Kataster litt. L. Plan Nro. 227. Acker zu 0,68 Dez.

„ „ D. „ „ 126. Eschelacker zu 2,92
Dezim.

Die öffentliche Versteigerung der wenigen vor
handenen Mobilien wird am nemlichen Tage Nach
mittags 2 Uhr geschehen.

Kaufslicbhabcr werden zu dieser Versteigerung 
mit dem Beifügen geladen, daß der Hinschlag nach 
den Bestimmungen des Hypotheken-Gesetzes §. 64 
und des Prozeß-Gesetzes vom 17ten November 
1837. §. 98 bis 101. erfolgt, die Kaufsbedingun
gen aber am Derkaufstage bekannt gegeben werden, 
und daß dem Gerichte unbekannte Steigerer sich 
mit legalen Zeugnißen über Vermögen auszuwei
sen haben.

Babenhausen am 22ten Januar 1856.

Königliches Landgericht.
Ehrensberger, Landrichter.

Versteigerung.
Donnerstag, den 7ten Februar und die darauf

folgende 2 Tage als am Sten und Neu Februar 
ds. Js. werden auf der Hasenwirihschast in Ober- 
günzburg 22 Kühe, 1 Kalbet, 4 Pferde, 13 
Wägen, mehrere Schlitten, Pflüge, Pfcrdgeschiere 
und verschiedene Haus- und Baumannsfahrniße; 
dann Tische, Sessel, Canapee, Betten und Küchen- 
geschier; ferners Heu und Stroh gegen Baarzah
lung öffentlich versteigert. Die nähern Bedingun
gen werden am Versteigerungstage bekannt gegeben.

Hiezu wird höflich eingeladen, 
Obcrgünzburg, am 26. Januar 1856.

Schaf - Versteigerung.
Am Faßnacht Dienstag, den 5ten Februar ds. 

Jrs. werden unweit dem kgl. Salzstadel in Mem
mingen 63 Stück Hammel (Jährling) und 13 
Stücke Kälber (Jährling) gegen gleich baare Be
zahlung versteigert- wozu höflichst einladet

Memmingen, den 27tcn Jänner 1856.
Gustav Adolph Zoller, 

geschworner Käufler.

80® u- 850 fl. Vormundschafts-Kapital 
sind im Ganzen oder auf zwei Stellen gegen 

gesetzliche Versicherung zu 4 Procent verzinslich 
auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.
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Widerruf.
Was ich Unterzeichneter an der Ehre und 

guten Namen im Betreffe des Falschmüthen gegen 
den Wendelin Rietzler ausgesagt haben sollte, 

nehme ich hiemir zurück, und erkläre den Wendelin 
Rietzler M einen ehrlichen und rechtschaffenen 
Mann.

Ottobeuren, am 28ten Jänner 1856.
Joseph Auton Abröll.

Weltansicyten.
(Niederbayern.) In Straubing wurde das 

dreijährige Mädchen der Lieutenantswittwe Kleiner 
am Abende nach dem Todestage des Vaters, als 
es den im Zimmer befindlichen Hühnerhund neckte 
und am Ohre verletzte, von diesem durch gewaltige 
Bisse am Kopfe so übel zugerichtet, daß die Kopf
haut theilweise abgenommen, frisch aufgelegt und 
vernäht werden mußte. Der Hund würde in die

sem Augenblicke das Kind zerrissen haben, wäre 
nicht alsbald Hilfe vorhanden gewesen. Dtan zwei
felt jedoch nicht an dem Aufkommen des verun
glückten Mädchens.

<L h a r ade.
Freund, liebst dir Zauberei'»? Hier trügt dein Hang dich nicht. 

Ein Sylbch en,und du wirst mit Staunen und Entzücken 

Verstand und Güt'und Macht im schönsten Bund erblicken. 

Ein Sylbchen dorgesetzt — entflohen ist das Gesicht! 

V or dir steht ein Geschöpf, wie wir sie öfters sehen: ® 

Blind für das Besiere, taub bei der Brüder Flehen, 

Wenn unverwandten Blickt sie se inen Weg nicht gehen. 

Kurz ganz das Gegentheil »oh jenem Zauberbilde,

Das mit Entzücken dir die ganze Seel' erfüllte. 

(Auflösung folgt.)

Schrannen-Anzeige.
9

Getreid-

Gattung.

Ottobeuren, 
den 31. Jänner 1856 

höchster j mittetet | niederster

M i n d e l h e i m,
den 26. Jänner 1856

höchster I mittetet ! niederster

Memmingen,
den 29. Jänner 1856.

höchster I mittetet | niedetstet

fl. fr. fl- fr. fl. fr fl. fr. fl. kr. fl. fr. fl- fr. st- fr. fl. fr.

Kern. 26 51 25 58 24 35 25 18 24 12 22 15 24 25 22 52 >2\ —
R vagen. 19 15 18 10 17 8 20 — 19 18 18 38 18 54 17 31 15 51
Gerste. 14 55 13 30 13 — 15 21 14 59 13 53 14 23 13 37 12 35
Haber. 7 16 6 21 5 38 6 30 6 10 5 47 5 47 5 25 5 5

Nach dem Witter Preis:
Aufschlag: Kern — fl. — kr. — Roggen — ff. — fr. Gersten — fl. — fr Haber — fl. 21 fr. 
Abschlag: Kern — fl. 48 fr. — Roggen — fl. 50 fr. Gersten — fl. 58 fr. Haber — fl. — fr.

Druck, und Verlaz dsa.Gevrczuich Gwl Ganser in Ottobeuren, Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser in Ottobeuren.

Brodtaxe: Pfv. Loch. PNehlpreife: ft-' kr. Sonstige venalr en.
Semmelbrod zu 2 kr. . — 8 Der Metzen Mund mehl 3 59 | kr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. — 10 „ „ Semmelmehl 3 10 1 Pfv. Schmalz 26 —■

Halbweißbrod zu 2 kr. . — 11 3|4 „ „ Mittelmehl 2 24 1 „ Butter 20 —
„ „ zu 4 fr. . . -— 23 tj2 „ „ Nachmehl — 36 1 Salz 4 2

Roggeubrod zu 2 kr. . . — 13 1)2; „ „ Roggenmehl 1 51 1 „ Kerzen j 30 —

„ „ zu 4 fr. . . ■____ 27 8 Stück Eier 1 8 —-



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag den 7. Februar 1856.
fc-iir,'  T'— '"u—   7 „ ■ ü,, ■, ,.u   .3

Amtliche Bekanntmachungen.
Den Genuß neugebackenen Bwdes betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
In Folge eines hohen Regierungsauftrages vom 

26ten v. Mts. wird auf die bereits am 15. März 
1848 bekannt gemachte Ausschreibung vom 3ten des
selben Monats aufmerksam gemacht, wornach der 
Genuß von neugebackenen noch nicht 24 Stunden 
alten und nicht gehörig abgekühlten Roggenbrod 
der Gesundheit schädlich werden kann, und für die 
Konsumenten den weiteren pekunären Nachtheil des 
Verbrauches grösserer Quantitäten mit sich bringt.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, Vor
stehendes ungesäumt öffentlich bekannt zu machen, 
den Bäckern ihres Bezirkes zu bedeuten, daß sie 
sich bey Vermeidung unnachsichtlicher Einschreitung 
stets mit entsprechendem Vorrathe altgebackenen 
Brodeß zu versehen haben, und durch öftere Visi
tationen die Aufrechthaltung dieser Anordnung zu 
überwachen.

Am 5. Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Bierkieser betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die königl. Regierung hat mittelst hoher Ausschrei

bung vom “/«tat v. Mts. eine Anleitung erlas
sen, nach welcher die Bierbeschauer die Prüfung 
der Biere vorzunehmen haben, "um zu einem ver
trügen Urtheile über die Tarifmäßigkeit des Bie
res zu gelangen, und anbefohlen, vor Allein darauf 
zu sehen, daß die Bierbeschauer die zu dieser Funk
tion unerläßliche Befähigung, nämlich, daß sie im 
Brauwesen erfahren, und körperlich gesund sind, 
besitzen.

Da in den Landgemeinden gesetzlich die Gemein
devorsteher die Stelle der Bierbefchauer zu vertre
ten haben, so ergeht an dieselben der Auftrag, im 

Falle sie sich hiezu nicht befähigt halten, binnen 14 
Tagen einen entsprechenden Subsistaten durch den 
Gemeindeausschuß wählen zu lassen, und anher 
anzuzeigen.

Die Übrigen werden mit der Instruktion für die 
Bierbeschauer bei der nächstat Quartalversamm
lung bekannt gemacht werden.

Am 5tat Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Fleischsatz pro Monat Februar betr.

Fleischsatz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat Feb

ruar folgende Fleischpreise angegeben:
Mastochsenfleisch per Pfund . . 12 fr. 4 hl.
Rindfleisch „ „ . . 10 „ 4 ,,
Kalbfleisch „ „ . . 10 „ — „
Schweinfleisch „ „ . . 18 „ — ,,

Obige Taren sind lediglich als Marimalpreise 
anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2) die Anzeige des geringern Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach Umständen der distriktspolizeilichen Be
hörden beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Am 2ten Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dm vermißten Mar Handschuh von Kling betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt, nach 

dem im November vor. Zrs. von Wasserburg sich ent-
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fernt habenden, wahrscheinlich geisteskranken Wirths- 
sohn und Silberarbeitersgeselle Mar Handschuh 
von Kling, dessen Signalement in der hohen Re- 
giernngscmsschreibung vom 12. vor. Mts. in Nr. 
9 des Kreis-Amts-Blatt enthalten ist, Ungesäumt 
Nachforschungen anzustellen, und ein allenfallsiges 
Ergrbniß schleunigst anzuzeigen.

Am 5. Februar 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Pfefferte c. Schmied, per. debit.

Bekanntmachung.
Im Wege derHilfsvollstrekung wird am Montag 

den Wim März L Is. Morgens 9 Mhr 

im Dollenwirthshause zu Rettenbach das Anwesen 
der Josepha Pfesserle, Haus-Nro. 22 Va daselbst 
(geschätzt zu 1083 fl. — ohne die darauf lasten
den Wohnungsrechte aber zu 1358 fl. — öffent
lich versteigert werden, wozu an Kaufsliebhaber 
und au die Gläubiger die Ladung mit dem Be
merken ergeht, daß sich der Zuschlag nach §. 64. 
des Hypotheken-Gesetzes mit Rücksicht auf die §§. 
98 — 101 des Prozeß- Gesetzes vom 17ten No- 
venlber 18'37 richte, daß man die Kaufsbedingun
gen am Steigerungstage bekannt geben werde, und 
daß die nähere Beschreibung und Belastung des 
Guts inzwischen hierorts eingesehen werden könne.

Das Anwesen besteht in einem Wohnhaus mit 
besonderer Holzlege, einem Wurz- „uni) Grasgarten, 
dann 6 Tagwerk 44 Dezimalen Acker, Wiesen und 
Waldtheilen.

Ottobeuren, am 31ten Januar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Kuratel über die Söldnerseheleute Joseph und Laveria 
Holzmairn von Hattenhofen belr.

Vom
Königlichen Landgerichte Qbergünzburg.

Die Söldnerseheleute Joseph und Taveria Holz- 
tiunit von Hattenhofen in der Gemeinde Geisen- 
ried haben sich freiwillig unter Curatel begeben, 
und können ohne Zustimmung der verpflichteten 
Kuratoren Michael Probst und Florian Martin, 

Bauern von Hattenhofen, keine rechtsgiltigen G»- 
schäfte abschliessen.

Zugleich werden alle gerichtsunbekannte Gläu
biger dieser Kuranden aufgefordert, ihre allcnfall« 
sigen Forderungen binnen 30 Tagen a dato 
hierorts anzumelden und genügend nachzuweisen, 
widrigenfalls dieselben bei Auseinandersetzung der 
Debitmaffa nicht berücksichtigt werden können.

Am 30t cu Jänner 1856.
Königliches Landgericht Qbergünzburg.

Der Königliche Landrichter: 
Stöger.

Vom
Königlichen Landgerichte Mindelheim.

Versteigerung »erfullener Leihhaus-Pfänder betreffend.
Am Montag den 10. März ds. Js. Mor

gens 9 Uhr angefangen und Nachmittags 2 Uhr 
fortgesetzt werden int Gasthause zum Hecht dahier 
die verfallenen Pfänder des hiesigen Leihhauses 
aus der zweiten Jahreshälfte 1854 und der ersten 
Jahreshälfte 1855, bezeichnet auf den blauen und 
rothen Pfandscheinen, gegen baare Zahlung öffent
lich versteigert.

Auf Ansuchen des Leihhausbesitzers werden die 
Gemeindevorsteher beauftragt, vorstehende Bekannt
machung in ihren Gemeinden zu veröffentlichen.

Mindelheim, den 30ten Januar 1856.
Der Königliche Landrichter: 

Büttner.

Viehmarkt - Ordnung 
inderk. b.StadtMemmingen imJahr 1856.
Januar Dienstag den 8. Hornviehmarkt.
Februar „ „ 5. Pferd- und Hornvieh

markt
März „ „ 11. Hornviehmarkt,
April „ 15. Hornviehmarkt.

ai ,, ,, 27. Hornviehmarkt.
.5 u n i n fi 10. Pferd-und Hornvieh- 

markt
Jüli „ „ 8. Hornviehmarkt
August „ „ 5. Hornviehmarkt
September „ „ 2. Pferd, Schaf- und 

Hornviehmarkt
Oktober „ „ 7. Pferd-, Schaf- und 

Hornviehmarkt.
November „ „ 4. Schaf- u. Hornvieh- 

markt.
Dezember „ „ 16. Hornviehmarkt.
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Diejenigen, welche vom Auslande oder von Di« 
strikts-Polizei-Bezirken, welche nicht an den hiesigen 
Distrikt angränzen, Schafe oder Hornvieh auf den 
Markt hieher bringen, haben ein legales Zeugniß 
beizubringen, daß ihr Vieh vollkommen gesundsey, 
und daß in dem Ort ihres Herkommens und in 
dortiger Umgegend keine ansteckende Viehkrankheit 
bestehe.

Alle Käufe müssen der Markt - Commission bei 
Vermeidung einer Strafe von 1 st. 30 kr. ange
geben werden. Für das Protokolliren derselben 
wird keine Tare erhoben. Für ein Gesundheits- 
Zeugniß ist 6 kr. zu entrichten.
Stadt-Magistrat Memmingen.

Der rechtskundige Bürgermeister:

v. Z o l l e r.

Bekanntmachung wegen Holzverkauf.
Dienstag den 12. Februar 1856 Früh 10 Nhr
wird im Gasthause zur Post in Babenhausen 
das in der Fürstl. Fugger. Waldung Griesbachcr 
Loh aufgearbeitete Holz materiale öffentlich 
versteigert, als:

°2? Hainbuchen

1095 Eichen Säulen,
12 Fohren \

108 Fickten \ Schneidbäume,
1 Weistann )

100 Birken Deirl
291 - Hail

1 - Schlittenkrim
Wagncrholz.

Kanfslustige werden hiezu mit dem Bemerken 
eingeladen, daß ihnen dieses Holzmateriale auf 
Verlangen von dem fürstl. Reviergehilfen 
Stummvoll von Babenhausen vorgezeigt 
werden wird.

Babenhausen den 4tett Februar 1856.

Fürstl. Fugger. Rentamt.
K u h n, Rentbeamter.

Zu verkaufen sind:
Circa 100 Zentner gutes Grummet. Wo, sagt 

Verleger dieses Blattes.

Geburts«, Trauungs- und Sterb-
Anzeigen

der Pfarrei Ottobeuren 
im Monat Iänn er.

Geboren : Den 1., Wilhelm, d. V.: SaleS Zink, Bauer 
in Böglins. — Den 1., Wilhelmine, b. V.: Joseph Anton 
Passauer, Metzger von Ottobeuren, — Den 2., Joh. Georg, 
d. 93.: Silvest Abröll, Söldner von Betzisried. — Den 3., 
Nothgetaufles Mädchen, d. V.: Benedikt 'Eichele, Linden- 
wirth von Ottobeuren. — Den 3., Michael, d. V.: Xaver 
Herz, Bürstenmacher von Ottobeuren. — Den 5., M. Ju
liana, d. V.: Joh. Nevomuck Stiegeler, Silberarbeiter von 
Ottobeuren. — Den 5. Joh Georg, d. 93.: Joseph Schul
der, Bauer in Betzisried. — Den <>., Friederika, unehelich.—> 
Den 6., Ein Knäbchen, todtgeboren.— Den 10., Walbur
ga, d. 93.: Theodor Rietzler, Schuhmacher in Langenberg. — 
Den 14., M. Anna, d. 93.: Joh. Georg Riegg, Söldner 
von Guggenberg. — Den 16. Joh. Baptist, d. 93.: Joh. 
Georg Maier, Söldner von Ottobeuren. — Den 19., Joh. 
Nepomuck, unehelich. — Den 24., Joseph Anton, d. 93.: 
Joseph Zettler, Söldner in Schellenberg.

Getränk; Den 14., Hr. Friedrich Wagenhäuser, Land- 
gerichtsthlerarzt von Ottobeuren mit Fräulein Wilhelmine 
Baumeister, Mautbeamteniochter von Neuulm. — Den 28., 
der Jüngling Joseph Rinderte von Bühl, angehender Bauer 
daselbst, mit Jungfrau Viktoria Endraß, Müllerstochter von 
Böhen.

Gestorben: Den 2., Joh. Nepomuck Eberle, Kupfer
schmied, 64 Jahre alt, an Entkräftung. — Den 3., Noth- 
getauftes Kind des Lindenwirths Benedikt Eichele von Otto
beuren. — Den 16., Joseph Geiger, lediger Dicnstknecht 
von Guggenberg, 57 Jahre alt, an Lungenlähmung. — Den 
17., Martin, Kind des Soldners Alois Marrer von Lan
genberg, 24 Tage alt, an Schwäche.—• Den 19., Karolina, 
Kind des Maurers Benedikt Filgis von Ottobeuren, 4 Wo
chen alt, an Schwäche. — Den 20., Michael, Kind des 
Bürstenmachers Xaver Herz von Ottobeuren, 17 Tage alt, 
an Schwäche. — Den 20., Viktoria, Kind des Söldners 
Mathias Martin von Betzisried, lj2 Jahr alt, an Gichtern. 
— Den 30., Benedikt Rösch, lediger Spitalpfründner von 
Ottobeuren, 52 Jahre alt. — Den 31., Viktoria, Wal- 
burga, Kind des Schuhmachers Theodor Rietzler von Lan- 
genberg, 3 Wochen alt.

Lotto.
In der529ten Nürnberger Ziehung wurden gezogen:

1. 63. 40 42- 33-
............ ... ■■■.... ..

Italienische Blätter erzählen einen Zug von 
Menschenliebe aus der neuesten Kriegsgeschichte, der 
in dieser, von politischer Aufregung ergriffenen
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Zeit auch in Deutschland bekannt zu werden ver
dient.

Nach einem jener blutigen Gemetzel, die den 
Boden der Krim vor kurzer Zeit noch täglich mit 
Blut tränkten, ohne die Sache der Menschheit nach 
Wunsch zu fördern, lag ein französischer Soldat 
verwundet am Boden. In geringer Entfernung 
von ihm tag ein schwer verwundeter Russe von 
Blutverlust erschöpft, mit dem Tode ringend und 
mit ersterbender Stimme um „einige Tropfen Was
ser" jammernd. — Man muß wissen, was dem 
Sterbenden auf dem Schlachtfelde „einige Tropfen 
Wasser" sind — sie können ihm das Leben retten I 
-Der Franzose fühlte Erbarmen. Im tiesstenHer- 
zett von dem Jammer des Feindes ergriffen, raffte 
er all' seine Kräfte zusammen, schleppte sich zu 
dem Kameraden hin und reichte ihm die Feldflasche, 
die noch einen Trunk mit einigen Tropfen Cog
nac vermischten Wassers enthielt.

Der Russe, tiefgerührt von der Wohlthat deS 
Feindes, drückte ihn sanft an sein Herz; und so 
fand sie, als die Franzosen kamen, das Schlacht
feld abzuräumen. In Kamiesch brachte man sie

Schrannen

beide in'5 Spital und legte sie neben einander. 
Später wurden sie nach Constantinopel transpor- 
tirt und dort — in zwei verschiedene Spitäler be
stimmt. Doch beiden fiel die Trennung zu schwer 
und der Franzose erbat es endlich, von seinem Lei
densgefährten nicht getrennt zu werden, der sichln 
die Arme des Franzosen geworfen und ihn nicht 
lassen wollte.

Der Erzähler, der diese Szene nach dem Be
richte eines Augenzeugen in Constantinopel schil
dert, meint, sie verdiene einen großen Maler. Wir 
setzen nichts hinzu, als sie verdient vor Allem Her
zen — die sie fühlen l

Zrveisylbige Charade.
Nicht zu weit Vas Erste offen!
Folge meinem guten Rath. 
Denk' nur an den Goliath, 
Der mein Zweites hat getroffen. 
Nun mit einem Zweiten glücklich 
Triffst Du jetzt mein Ganzes doch! 
Over blinder wärst Du noch 
Als mein Ganzes ist ausdrücklich. —> 

sAuflösung der Charade in Nco. 5.: Bigott!

-Anzeige.

Druck und Vrrlaz »o« Georg undKari Ganser w Ottobeuren. Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser in Ottobeuren.

G etreidr

Gattung.

Ottobeuren, 

den 7. Februar 1856. 

höchster | mitterer ! niederster

Memmingen, i 

den 29. Jänner 1856.

höchster 1 mitterer | niederster j
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niederster
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Haber.
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Brodtcrxe: 
Eemmclbrod zu 2 kr. 
Weißbrot» d. Kern-Mehl zu 2 kr. 
Halbweißbrod zu 2 kr. .

„ „ zu 4 fr. . .
Moggenbrod zu 2 kr. . .

„ „ 8« 4 ft. . .

Pfd. Loth.
— 8
— 10
— 11 3|4
— 23 1J2
— 13 1 J.2
— 27

M eh l p r e i s e: fl.
Der Metzen Mundmehl 4
„ „ Semmelmehl 3
„ „ Mittelmehl 2
„ „ Nachmehl —
„ „ Roggenmehl 1
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8

18
29
37
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Sonstige v

1 Pfv. Schmalz'
2 „ Butter
3 „ Salz
4 Kerzen
8 Stück Eier
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4
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8

icn.
Pf.

2



Ottobeurer - Wochenblam
Donnerstag< ♦ den 14. Februar 1856.

Amtliche ManntmchMgeii.

Die Ausstellung neuer Coupons für die 37-2 Prozentigen 

Obligationen betr.
Bekanntmachung.

Won den im Jahre 1838 ausgestellten Obligationen der 
alten Schuld au porteur (auf den Inhaber) und auf 
Namen lautend ä 3 1)2 pCt., zu denen auch die ävro- 
centigen arrosirten Obligalionen gehören, enden die Coupons 
mit den Zinsterminen Iren Februar, Iten Mai, Iten Au
gust und Iten November 1856.

Es sind demnach für die gedachten Obligationen des 
Jahres 1838, lautend auf 100, 500 fl. und 1000 fl. für 
die Jahre 1857 bis 1871 einschlüsstg die neuen Coupons 
an die betreffenden Staatsgläubiger zu verabfolgen, wor
über Folgendes bekannt gemacht wird.

1 ) Form und Inhalt der neuen Coupons wurden schon 
untepm 15. März 1853 durch Probe-Abdrucke bekannt ge
macht (Regierungs-Blatt S. 223).

2 .) Die Abgabe der neuen Coupons kann nur auf Vor
zeigung der Obligationen zum Aufdruck eines blauen Stem
pels (vid. Reg.. Bl. 1853 S. 225) sowie gegen eigenhän
dige Bescheinigung der Obligaiions- Besitzer oder ihrer Ver
treter erfolgen.

3 .) Die neuen Coupons zu den au porterw-Obligationen 
werden Jedem behändigt, welcher letztere zur Abstemplung 
vorlegt; die Coupons zu den Nominal - Obligationen kön
nen aber nut an die katastermäßigen Gläubiger abgegeben 
werden.

Wenn daher für Besitzer von Obligationen, die auf 
Namen lauten, dritte Personen die neuen Coupons hiezu 
in Emvfang nehmen wollen, so haben dieselben neben den 
Obligationen auch legale Vollmacht des katastermäßigcn 
Gläubigers zu diesem Geschäfte beizubringen, und der Kasse 
zu übergeben.

Ebenso ist bezüglich derjenigen an porbeur-Obligationm 
zu verfahren, auf welche für irgend einen Zweck z. B. als 
Caution die Vormerkung eines Namens oder einer Beschränk
ung des mit Namen bezeichneten Besitzers vorgetragen ist.

4 ) Die vorher erwähnten Vollmachten (jene siegelmäsii- 
ger Person ausgenommen) müssen gerichtlich ausgefertigf 
sein, und die Obligationen, wofür neue' Coupons erhoben 
werden wollen, nach den schwarzen Kassa-Kataster- 
Nummern, die Kapitalsbeträge und schuldenden Kassen be
zeichnen, oder den Bevollmächtigten die Befugniß erthei- 

ken, für alle Nominal-Obligationen Les Vollmachtge
bers die neuen Coupons empfangen zu dürfen.

Alle Vollmachten und amtlichen Zeugnisse für den vor
liegenden Zweck des CouponS-Cmpfanges, sowie beglau
bigte Abschriften hievon sindvonTaren und Stempeln 
befreit.

5 .) Zur Erleichterung der Staats-Gläubiger ist die Vor
kehrung getroffen worden, daß die neuen Coupons nicht bloS 
bei den Staatsschuldenlilgungs- Spezialkaffen, sondern auch 
innerhalb einer bestimmten Zeit bei den kgl. Oberaufschlag
ämtern und bei mehreren kgl. Rentämtern aller Regier
ungsbezirke in Empfang genommen werden können, wie hier
nach näher bestimmt ist:

A. Bei den kgl. Staatsschuldentilgunzs - Spezialkaffen 
Augsburg, Bamberg, München, Nürnberg, Regensburg und 
Würzburg können nur die Coupons zu denjenigen Obliga
tionen erholt werden, welche jede dieser Kassen selbst ausge
stellt hat oder schuldet.

Jede kgl. Specialkasse verabfolgt demnach nur ihre eigenen 
Coupons, nicht aber solche von andern Kassen,

Dagegen
B. werden bei dem kgl. Oberausschlagamte Augsburg und 

den RentämternDonnurr'örlt'.Rompten, Lmdau und 
M cmtnyen die Coupons ohneUnierschied von allen k.Staats- 
Schuldentilgungs-Kaffen verabfolgt, welche sich nicht am 
Ort der kgl. Oberaufschlag- und Rentämter selbst befinden,

6. Die kgl. StaatSschuldentilgungS-Spezialkassen können 
sich nicht täglich mit der Abgabe der neuen Coupons be
fassen, werden also 3 — 4 Tage der Woche hiefjjr bestim
men, und dieses in den gelefensten Lokalblättern, siowie durch 
Anschlag an den Kaffethüren bekannt machen.

Die Staatsgläubiger können die betreffenden Coupons 
jetzt schon in Empfang nehmen, wonach eS also nicht noth- 
wendig ist, erst die ZinStermine von 1850 abzuwartcn,

Sßer bei einer kgl. Specialkaffe Coupons erholen will, 
wird auf Vorzeigung der Obligationen und etwa nöthigen 
Vollmachten immer sogleich abgefertigct werden.

7.) Die obengenannten kgl. Oberaufschlag- und Rent
ämter werden sich mit dem besprochenen Geschäfte von jetzt 
a n bis zum 31. Dezember 1856 befaßen und eS hat hiebei 
folgendes Verfahren einzurreten:

») Der Gläubiger oder dessen Bevollmächtigter behändigt 
seine Obligationen dem einschlägigen Amte und erhält darüber 
ausführliche Quittung.

b) Die gedachten Aemter besorgen sodann die Erholung der 
CouvonS und die Absiemplung der Obligationen, was in der 
Regel in 5 — 0 Woche» geschehen kann uni
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e) Schändkgen dann die Obligationen denjenigen wieder, 
welche erstere abgegeben haben, wogegen

6 ) die hierüber erhaltene amtliche Outttung mit der Em
pfangsbestätigung über die Obligationen und neuen Coupons 
zürückzustellen ist.

Wer die neuen Coupons hon 1857 bis 1871 nicht in der 
oben bestimmten Zeit (bis 3L Dezember 1856) in Empfang 
genommen hat, kann solche später nur von der schuldenden IgL 
Spezialkasse unmittelbar erholen, da sich die gedachten Aemter 
üom 1. Januar 1857 an mit dem erwähnten Geschäfte nicht 
mehr befassen dürfen.

8 .) ÄuS den bisherigen Bestimmungen geht schon hervor, 
daß die Abgabe der Coupons an Private nur auf ihr oder 
-ihrer Bevollmächtigten persönliches Erscheinen bei den Kassen 
und Aemtern sicher und rasch vollzogen werden kann, es wird 
jedoch ausdrücklich bemerkt, daß Correspondenzeu der Privaten 
in dieser Beziehung in der Regel nicht stattsinden können.

Ä.) Behörden, welche die Postfreiheit nicht genießen, und 
ihre Obligationen zur Anlage der neuen Coupons an diegedach- 
ten Kaffen und Aemier senden, haben dabei nach Abschnitt IV. 
der allerhöchsten Verordnung vom 1L Mai 1848 ausdrücklich 
Lmd bestimmt zu erklären :

ob bei der auf Gefahr der Empfänger erfolgendenRücksendung 
der volle Werth der Obligationen und Coupons (oder wie 
viel davon) auf der Adresse angegeben werden soll oder nicht. 
Fehlt Liese Erklärung, so wird bei der Rücksendung der volle 

Werth der Obligation und Coupons auf der Adresse declarirt.

München, den 15. Zanuar 1856.

Römgl. Staats-Schuldentilgung s-Rommifsion.
v. Sutt ner.

Aschcnbricr, Sekr.

Die Grenz- und Ortstafeln, dann Wegweiser betr.

An *sämnuliche Gemeinde - Vorsteher.
Der kgl. Oberbaurath Beruatz hat bei seiner 

Jnspizirung im Kreise die Wahrnehmung gemacht, 
daß häufig die Aufschriften ans den Ortstafeln und 
Wegweiseru unleserlich und verblaßt sind.

In Folge eines hiewegen ergangenen Regie
rungs-Ausschreibens vom 28tcn vor. Alts, erhal
ten sämmtliche Gemeinde - Vorsteher den Auftrag 
beim Eintritte milderer Witterung die Grenz- und 
Ortstafeln, Wegweiser oder Flurzeichen, svserne 
die Farben oder Aufschriften hievon verbleicht sein 
sollten, ungesäumt renoviren zu lassen.

Am 12ten Februar 1856.

Gras, Landrichter»

Derlaffenschafr des Ulrich Bartenschla ger b. h. betr.

Ediktalladung.
Wer immer an,den Rücklaß des am 17t en 

August 183 3 als Herrschasts - Forst-Ad funkt 
zu Kanobitz, k. k. Bezirksamts daselbst in Steier
mark gestorbene» Fr. Ulrich Bartcnschlager, 
Sohnes des verlebten Oberfägers Joh. Ulrich 
Bartenschlager von hier, Ansprüche zu machen 
gedenkt, sei es als Erbe oder Gläubiger, wird auf
gefordert, diese Ansprüche

bis 30ten April dß. Irs.
hierorts bei Meldung der Wchtberücksichtigung bei 
-Hinausgabe des Rücklasses an die bekannten Erben 
auzumelden und nachzuweisen.

Ottobeuren, am Iten Februar 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Curatel über den Pens. Eerichtsvlener Moys Stibi von 
Burheim betr.

Bekanntmachung.
Der penfionirte Gerichtsdiener Alois Stibi in 

Burheim wurde unter die Curatel des Söldners 
Georg Beggel von dort gestellt, und kann daher 
ohne dessen Wissen und Willen keinerlei Rechts
geschäfte mehr gültig eingehen, -was zur Warnung 
des Publikums andurch veröffentlicht wird.

Ottobeuren, am 24ten Zanuar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Glaubiger-Convocation.
Debitwksen des Caspar Fackler von hier betreffend.

Der Söldner Caspar Fackler von hier hat 
kürzlich sein Anwesen verkauft, und wurde, der 
Käufer wegen wahrscheinlicher vorliegender Über
schuldung des Fackler beauftragt, den Kaufschil
ling bei Gericht zu erlegen.

Es ergeht daher an die unbekannten Gläubiger 
des Caspar Fackler die Aufforderung, ihr Gut
haben an diesen am
Dienstag de» 4ten März !.• Irs» Morgens 

10 Uhr
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um so gewisser hierorts anzumelden, und nachzu
weisen, als ausserdem der Kaufschilling nach Abzugs 
der Hypothek-Forderungen dem Fackler hinans- 
gegeben werden würde.

Ottobeuren, am 4ten Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Curatelbeftellung.
Curatrl über Bernhard Bauer tidu Holzgünz betreffend.

Der Pfründner Bernhard Bauer von Holzgünz 
hat sich auf gerichtliche Veranlassung unter die 
Curatel des Bauers Joseph Gerum von dort be
geben, und kann sohin fortan nur mit dessen Zu
stimmung Rechtsgeschäfte gültig abschlieffen, was 
hiemit zur Warnung des Publikums veröffentlicht 
wird.

Ottobeuren, am 4tcn Februar 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Curatel über Xaver Hartmann von Unterhart betr.

Curatelbeftellung.
Durch rechtskräftiges Erkenntniß vom 8ten vor. Mts. 

wurdederledigcTaglöhnerXavcrHartmannvonUuter- 
hart dieß Gerichts unter die Curatel des Söldners 
und Armeupflegers Alois Rolli von Eisenburg 
gestellt, und kann daher fortan ohne dessen Zu
stimmung keinerlei Rechtsgeschäfte mehr gültig ab
schließen, oder Schuldencontrahiren, was zur War
nung des Publikums andürch veröffentlicht wird.

Ottobeuren, anr 6ten Februar 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Curatel über Alois Stibi pens. Gerichtsdiener von Bülheim, 
hier dessen Debitwesen betr.

Gläubiger - Convokation.
Der Söldner Georg Beggel von Burheim hat 

am 29ten vor. Mts. Namens des unter seiner 
Curatel stehenden pens. Gerichtsdieners Alois Stibi 
von dort ein Frist- und Nachlaßgesuch zu Proto
koll gegeben, zu dessen Verhandlung Tagfahrt auf 

Samskag, den Um März >. Mrmitt-M
JO Ahr J

hierorts anberaumt ist.

Es ergeht daher an sämmtliche bekannte und 
unbekannte Gläubiger des Alois Stibi die Ladung 
zu dieser Tagfahrt unter dem Rechtsnachtheile, daß 
von den Nichterscheinenden die Zustimmung zu den 
Beschlüssen der Mehrheit der Erschienenen würde 
angenommen werden.

Ottobeuren, am 6ten Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Vogler c. Hörmann p, deb.
Bekanntmachung.

Die dnrch öffentliche Ausschreibnng vom 5ten 
Jänner ds. Js. auf

Montag, den 18ten ds. Mts. 
anberaumte Anwesensversteigerung bei Aloys Hör
mann in Ungerhausen ist einstweilen suspendirt.

Ottobeuren, den 14ten Februar 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Verlassmschaft der Bauerswittwe Anna Maria Trunzer von 

Gemeinschwenden betr.

Auf Antrag der Erben wird das zum Nach
laß der Bauerswittwe Anna Maria Trunzer von 
Gemeinschwenden gehörige, im Markte Grünenbach 
au der Kcmpter Strasse gelegene, zweistöckige, 
größtentheils gemauerte, mit 22 fr. jährlichen Bo
denzins belastete Wohnhaus Nro. 97 nebst 12 
Dezimal Hofraum
am Samstag den 23hm dß. Alis. Vormittags 

9 bis 12 Ahr
im Böckeler'schen Gasthause gegen Baarzahlung 
gerichtlich versteigert.

Unbekannte oder solche Personen, über deren 
Zahlungsfähigkeit Zweifel bestehen, haben sich im 
Versteigerungs-Termine sogleich durch legale Ur
kunden über ihre Zahlungsfähigkeit auszuweisen.

Der Kaufspreis ist innerhalb'4 Wochen vonr 
Tage der Ratifikation des Kaufes durch die Erben 
Laar zu erlegen, und wird sich über diese Ratifi
kation sogleich im Steigerungs-Termine ausge- 
sprochen werden.
. Grünenbach, den 4ten Februar 1856.

Königliches Landgericht.
Kerker, kgl. Landrichter
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Mobiliar - Fsuerverfichernngsanftalt der Bayerischen Hypothken, 

und Wechsel » Bank.

Geschäftsabschluß pro 1855.
Das Versicherungs-Kapital der Anstalt laut Ausweis des vorigjährigen Rechenschaftsberichtes 

am Schlüsse des Jahres 1854 in Kraft mit . . st. 200,107,700.
erhielt im Jahre 1855 einen Netto-Zugang (abzüglich aller aufgehobenen und ab

gelaufenen Versicherungen) von ............ . - 4,204,730.
betrug somit ultimo Dezember 1855  fl. 204,312,430. 
Für Brand-Entschädigungen wurden an 245 Beschädigte verausgabt . . fl. 128,43.0. 
und seit dem Bestehen der Anstalt  fl. 2,773,384.

Wekungsmittel sind:
Das ursprüngliche baar eingezahlte Garantie-Kapital von fl. 3,000,000, 
Der Kapitalreservefond von  « 803,000.
Die Prämienreserve von -173,579. 

3,976,579.
Der Unterzeichnete, zugleich zur Besorgung von Anmeldungen für die Sparkassen Tontinen- 

Anstalt beauftragt, erbietet sich zur Vermittlung von Versicherungen gegen Feuersgesahr unter Zu
sage billiger Prämien und prompter Entschädigung im Unglücksfalle.

Mindelheim, den 27ten Jänner 1856.
I. Rothenfelder, Bankagent.

ScbranueN-AnzeiKe.

tgSgr’ Der Anton Eichele, Kronenwirth in Ottobeuren sind Kartoffel von beßler Qualität der Sack um 5 ft. — 
der bayerische Metzen 1 fl. 6 fr. zu haben. (Auflösung der Zweisilbigen Charade in Nro. 6.: Maulwurf.)

® efreib; Ottobeuren, Memmingen, Mindelheim,

vttung.
den 14. Februar 1856. den 12. Februar 1856. den 9. Februar 1856.

höchster | mitterer j niederster höchster I mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster

Kern.
fi. fr. fi« fr. fi. fr. fl. fr. fl. fr. fi. Fr. fl. fr. fi. fr. fl. fr.
26 16 25 38 24 2 24 49 23 56 22 7 24 21 22 41 21 23

Roggen. 19 10 18 30 17 36 19 52 19 27 18 54 17 45 16 48 14 56
Gerste. 14 30 14 8 12 30 15 14 14 51 13 44 14 18 13 32 12 30
Haber. 6 46 6 13 5 42 6 43 6 18 5 53 5 54 5 26 5 7

Nack v e m m i t l e r p r eis:
Aufschlag: Kern — fl. — kr. — Rog.;en - 6. — fr. Gersten -- fl- 49 kr. Haber — fl- --fr.
Abschlag: Kern — fl. 23 kr Roggen - fl • C kr. Gersten - fl. — kr. Habe r — fl. 5 fr.

Druck und Verlag von Georg und Karl Ganser in Ottobeuren, Verantwortlicher Redakteur Karl Ganser in Ottobeuren.

Brodtaxe: Pf°. Lo th. Mbhlpreife: fl- fr. Sonstige Venalien.
Semmelbrod zn 2 fr. — 8 1J2 Der Metzen Mundmehl 3 59 kr. Pf.
Weißbrod d. Kern-Mehl zu 2 kr. — 10 1\4 „ „ Semmelmehl 3 10 1 Pfv. Schmalz 26 —
Hall'weißbrq^ zu 2 fr. . — 12 Iß „ „ Mittelmchk 2 24 1 „ Butter 20 —

„ „ zu 4 fr. . .
Rsggenbrod zu 2 fr. . .

„ „ zu 4 fr. . .

— 24 1J4 „ „ Nachmehl — 3 t» 1 „ Salz 4 2
— 14 —

28 —
„ „ Roggenmehl 1 47 1 „ Kerzen

9 Stück C i er
30 —

-91 —



Ottobeurer - Wochenblatt
Donnerstag den 21. Februar 1856-

Viel Klopfen macht den Braten weich/ 
Viel Tropfen höhlen Steine, 
Hilft auch ein Wort nicht Anfangs gleich, 
Kriegt's doch auch endlich Beine.

Amtliche Bekanntmachungen.
Ad Num. 20405. praes, "/r 54.
An sämmtliche Distrikts - Polizeibehörden von 

Schwaben und Neuburg.
(Daö Verbot der Vermögens-Aushändigung an Unter

offiziere und Soldaten während ihrer Dienstzeit fcetr.J 

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

In neuerer Zeit mehren sich ine Fälle, daß aus gänzlicher 
Unkenntniß des Gesetzes vom 15. April 1840 (die Ausdehn
ung des Verbotes der Vermögens-Aushändigung an Unter
offiziere und Soldaten betreffend- an Soldaten während 
ihrer Dienstzeit von Verwandten, Vormündern und von 
Schuldnern Las Vermögen derselben ganz oder theilweist 
verabfolgt wird.

Da die Erfüllung der hieraus entspringenden Verfipich- 
tung des nochmaligen Ersatzes der geleisteten Zahlung, 
welche namentlich im Falle der Desertion solcher Soldaten 
chei verhängter Eonfiskation ihres Vermögens gellend ge
macht werden muß, den Betheiligten gewöhnlich sehr schwer 
fällt und einen empfindlichen Vermögens - Eiitgang veur- 
fachl, so wird, int Vollzüge eines höchsten Refcriptes aus 
dem kgl. Staatsmiuisterium des Innern vom 12. d. Mts. 
ein Abdruck des Gesetzes vom 15. April 1840 und der 
allerhöchsten Verordnung vom 21. August 1807 nachstehend 
beigefügt, zu dessen möglichst allgemeiner Kundgabe die 
fäyrmtlicheu Distrikts-Polizeibehörden zur Aufnahme in die 
Lokalblätter angewiesen find. Diese Bekanntmachung des 
Gesetzes vom 15. April 1840 wird periodisch wiederholt 
werden.

Augsburg, den 14. Februar 1854.

■SvgI. Regierung von Schwaben und Neuburg, 
Kammer des Innern.

Irhr. d. Melden, kgl. Regierungs-Präsident.

Stubenbeck, coli.

Abdrücke.

Ludwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf 

bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in 
Schwaben rc. re.

Wir haben nach Vernehmung Unseres StaatSraths 
und mit Beirath und Zustimmung Unserer Lieben und 
Getreuen, der Stände des Reiches, in Beziehung auf die 
Behandlung deS Vermögens der Unteroffiziere und Soldaten, 
beschlossen und verordnen, was folgt:

Art. l.Die Verordnung vom 21. August 1807—- das 
Verbot der Verabfolgung des Vermögens der Unteroffiziere 
und Soldaten während ihrer Dienstzeit betr. (Regierungs
blatt 1807 S. 1394 u. 1395),— soll mit dem Tage der 
Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesetzes auch in allen 
jenen Gebietstheilen, welche erst nach dem 21. Oktober 1813 
mit dem Königreiche Bayern vereinigt worden sind, in ge
setzliche Kraft und Wirksamkeit treten.

Art. 2. Bon eben demselben Tage an werden alle in den 
oben erwähnten Gebietstheilen noch bestehenden besonderen 
Verordnungen über den nämlichen Gegenstand außer Kraft 
und Giltigkeit gesetzt.

Die Ministerien der Justiz, des Innern und das Kriegs- 
ministerium find mit dem Vollzüge des gegenwärtigen Ge
setzes beauftragt.

Gegeben München am 15. April im Jahre erirtausenv 
achthundert und vierzig.

L « d W i g.
Frhr. o. Gase. Frbr. v. Schrenk. S. Abel.

Frhr.o. Gumpvenberg.

Nach Königlichem Allerhöchstem Befehl:

Der erpediermde geheime Sekretär,

P. ■% er am er,
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(Die Erneuerung des Verbotes der Auszahlung des Ver

mögens eines Soldaten während seiner Kriegsdienste betr.)

Wir Maximilian Joseph,
von Gottes Gnaden König von Bayern.

Wir sind durch Unfern Kriegs - Oekonomierath in 
Kenittniß gesetzt worden, daß dem schon längst bestehenden 
Verbote, keinem Soldaten während seines Militärstandes von 
seinem Vermögen, außer den davon fälligen Zinsen, und 
zwar bei Strafe des nochmaligen Ersatzes, das Geringste 
ohne Unsere hiezu ausdrücklich ertheille Erlaubniß zu ver
abfolgen, hin und wieder noch immer enigegen gehandelt 
wird. Unsere General-Landes - Kommissariate haben daher 
sümmtliche Landgerichte und Aemter von Neuem aus dieses 
Verbot aufmerksam, und dasselbe öffentlich bekannt zu machen, 
damit sich Jedermann von der angedrohten Strafe des noch- 
inaligen Ersatzes zu hüten wisse, die feder Uebertretüngssall 
«nnachsichtlich nach sich ziehen wird.

München, den 21. August 1807.

Mar Joseph.
Frhr. von Hompesch.

Auf königlichen allerhöchsten Befehl: 
G. Geiger.

Vorstehende allerhöchste Anordnungen haben die 
Gemeinde-Vorsteher sogleich in ihren Gemeinden 
zu verkünden.

Am 20ten Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Berichtunz und Ergänzung der Keschwornenliste betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach Artikel 86 des Gesetzes vom 10. Novbr. 

1848 muß in jeder Gemeinde jährlich die Berich
tigung' und Ergänzung der Urliste der zum ge- 
schwornen-Amte befähigte Personen vorgenommen, 
daher alle diejenigen hieraus gestrichen werden, 
welche wärend des abgewichenen Jahres mit Tod 
abgegangen sind, oder ihre Befähigung zum Ge- 
schwornendienste verloren haben; in gleicher Weise 
müssen aber auch diejenigen nm hinzugesetzt 
werden, welche seither diese Befähigung erlangt 
haben.

Zufolge hohen Negierungsansschreibens vom 8. 
ds. werden sämmtliche Gemeindevorsteher beauftragt:

1. unter Beiziehung zweier Mitglieder des Ge
meindeausschusses die Urliste, über die in der Ge
meinde wohnhaften, zu den Verrichtungen eines Ge- 

schwornen befähigten Individuum, welche unterm 
heutigen mittelst Umschlag jedem Gemeindevor
steher zugesendet wurde, einer sorgfältigen Prüfung 
zu unterwerfen, und aus derselben alle diejenigen 
zu streichen, welche wärend des vergangenen Jah
res mit Tod abgegangen find, oder die zum Ge- 
schwornen erfoderliche Befähigung verlohren haben, 
hierauf aber in gleicher Weise diejenigen der Ur
liste beizufügen, welche diese Befähigung nach Art. 
76 des Gesetzes vom 10. Novbr. 1848 erlangt haben.

Behufs geeigneter Kontrolle der ausschließlich 
auf die Steuerleistung begründeten Qualifikation 
ist bei den einzelnen Namen in der Rubrik.

„Grund der Befähigung" der Betrag der ge
genwärtigen Gesammtsteuerleistung seinschlustig der 
Kapital- und Einkommensteuer^ beizusetzen.

Befinden fich in der Urliste Männer, welche das 
60te Lebensjahr bereits zurückgelegt haben, so find 
dieselben zu Protokoll einzuvernehmen, ob sie von 
dem ihnen gesetzlich zustehenden Ablehnungsrechte 
Gebrauch machen wollen oder nicht; undbeiJcnen, 
welche neu in die Urliste ausgenommen worden, 
ist das Datum ihres Geburtstages beizufügen und 
solches vom kgl. Pfarramte bestätigen zu lasten.

Die auf solche Weise ergänzte Urliste ist sodann 
14 Tage lang im Gemeindelokale zu Jedermanns 
Einsicht aufzulegen, und d a ß d i e se s geschehen, 
mit dem Beifügen bekannt zu machen, daß jeder 
volljährige Staatsbürger berechtigt seh, innerhalb 
14 Tagen gegen die Urliste wegen Nichtausnahme 
Befähigter, oder Eintragung unbefähigter Personen 
Einsprache zu thuu.

Wird eine solche erhoben, so muß darüber in 
voller Versammlung des Gemeindeausschußes in 
öffentlicher Sitzung Bescheid gefaßt werden, gegen 
welchen den Betheiligten das Recht der Berufung 
binnen 8 Tagen von der Eröffnung an zur dießsei- 
gen Distriktspolizeybehörde frei steht.

3) Bis zum 31ten März muß die auf vorste
hende Weise berichtigte Urliste mit beigefügter Be- 
stättigung

daß dieselbe geprüft, berichtigt und 14. 
Tage im Gemeindelokale zu Jeder
manns Einsicht aufgelegt worden sey 
nmt den Protokollar-Erklärungen derjenigen, 
äche das 60te Lebensjahr überschritten haben,
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darüber ob sie die Verrichtungen eines Geschwor- 
nen von nun au ablehnen wollen oder nicht, an
her zuverläßig eingesendet werden.

Am 20ten Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die auf die Dauer der Beschälzeit 1856 lizmtirten Gaurciter 
betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird hiemit bekannt gemacht, daß nach dem in 

Nro. 13. des Kreis-Amts-Blattes S. 191 re. rc. 
gedruckten Verzeichnisse der vom kgl. Landgestüte 
auf die Dauer der Beschälzeit 1856 lizentirten 
Gaureiter für den Regierungsbezirk die unten ge
nannten Pferdceigenthümer die Erlaubniß zum 
Gaureiten im hiesigen Amtsbezirke erhalten haben, 
was die Gemeinde-Vorsteher sogleich in ihren Ge
meinden zu verlautbaren haben.

1) Joseph Zettler von Westenricd nut kastanien
braunem Hengst, Stern, vorn links am Ballen 
weiß, 5 Jahre alt, 15 Faust groß;

2) Jakob Zettler von Lachen mit kastanienbrau
nem Hengst, Bläße, der hintere rechte Fuß ein
wärts, an' der Krone weiß, 5 Jahre alt, 17 Faust 
groß.

Am 20tcn Februar 1856.
Graf, Landrichter.

Verlassenschaft des Dienstcnechts Martin Geiger in Westen
ried betr.

Bekanntmachung.
Der ledige Dienstknecht Martin Geiger von 

Friedbergerau ist am 27tcn November vor. Js. in 
Westenried verstorben, und es werden dessen etwaige 
unbekannte Gläubiger hiedurch ausgefordert, ihre 
Ansprüche innerhalb 14 Tagen bei Gericht anzu
melden tmd nachznweisen, widrigenfalls bei der 
Vertheilung des Rücklasses ohne Rücksicht darauf 
verfahren werden wird.

Am 13ten Februar 1856.

Königliches Landerichl Obergünzburg.
Der Königliche Landrichter:

Stöger.

Schafweide - Verpachtung.
Montag, den 25ten Februar ds. Js. Nachmit

tags 2 Uhr verpachtet die Gemeinde Warmisried 
im Tafernwirthshause dvrtselbst die Schafweide 
für den Vorsommer, worauf 200 Stück Schafe 
ausgeschlagen werden können. Die nähern Bedin
gungen werden am Steigernngstage bekannt ge
geben. Pachtlustige werden hiezn eingeladen.

Warmisried, den 12ten Februar 1856.

S ch a u l e, Vorsteher.

Bekanntmachung.
Der dießjährige Ostermarkt, welcher auf Maria 

Verkündigung, den 25ten März fällt, wird am 
nächstfolgenden Tage

-Mittwoch, den 26tc» Mär;
und der auf den 5ten Mai fallende Markt 8 Tage 
früher nemlich

Montag, den 28ten April
abgchalten.

Obergünzburg, den 9ten Februar 1856.

Die
Marktgemeindeverwaltung.

Unglert, Vorsteher.

Freunde der Landwirthschast ladet zur 
Legung von Drainröhren (Entwässerung) auf seinem 
Grundbesitz von sechs Tagwerk Licker-Feld höflich ein.

Hawangen, den 20ten Februar 1856.
David Högg, Oekonom

Kapitalreu * Verleihungen.
LZI fL LG kr. Stiftungs-Kapital, 
IAO fL Armenstiftungs-Kapital, 

fL Vormundschafts-Kapital, 
1000 st. und 500 st. Privat-Kapital 

sind zu 4 % verzinslich, gegen gesetzliche Ver
sicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes. ___________________

Verloren wurde: Ein brauner mit Silber ge
faßter Rosenkranz mit einem Kreuzle. Verleger dieses 
Blattes sagt, an Wen derselbe zu behändigen ist.
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Sparkassen - Tontine
ter

Bayerischen Hypotheken- und wechsel - Bank.
Es wird hiemit zur öffentlichen Kcnntniß gebracht: baß, nachdem bei den am 2. Januar l. Js. eröffneten dkes 

Gesellschaften der Sparkassen - Tontine und zwar
1) bei der zehnjährigen für 34 Personen 144 Einlagen der ersten Serie im Nettobeträge von ft, 1,391. 32 fr.;
2) bei der fünfzehnjährigen für 16 Personen 133 Einlagen der ersten Serie im Nettobeträge von fl. 1,278. 

59 fr. und
3) bei der zwanzigjährigen für 11 Personen 134 Einlagen der ersten Serie imNettobetrage von fl. 1,420.47 fr. 

wirklich eingezahlt waren, die genannten drei Gesellschaften am heutigen Tage durch Beschluß der Bankadministration ge
mäß $. 8. der Grundbestimmungen für tonstituirt erklärt worden sind.

Da ungeachtet der kurzen Zeit, welche seit Eröffnung dieser Gesellschaften verflossen ist, die Zahl der Personen für 
töelche Beitrittserklärungen eingefandt wurden und die Einlagsscheine größtentheilS auch schon ausgefertigt find, sich bereits 
auf 125, die der unterzeichneten Einlagen auf 1292 und die Summe der darauf treffenden Einlagsbeträge auf fl. 13,613. 
36 fr. beläuft, so kann daraus ein günstiger Schluß hinsichtlich der Aufnahme, welche die Sparkaffen-Tontine im Publi
kum gefunden hgt, gezogen werden und man darf, da das Bestehen der drei Gesellschaften durch die vorgenommene Con- 
flituirung jetzt gesichert ist, sowohl für die erste, als alle übrigen Serien derselben voir nun an einer noch viel ansehnli- 
cherren Betheiligung entgegengesehen.

München, 15. Januar 1856.
Die Administration der bayerischen Hypotheken-und wechsel.Bank.

Ed. B r a 111 e r, Dirigent.
Mindelheim, den Iten Februar 1856.

2. R othenselder, Bankazent.

S ch r a n n e n - A n z e i g e.

Getreid- 

gattu ng.

Ottobeuren, 

den 21. Februar 1856. 

höchster mitterer | niederster

Memmingen, 

den 19. Februar 1856.

höchster I mitterer | niederster

Mindelheim , 

den 16. Februar 1856.

höchster | mitterer | niederster

Abschlag: Kern 1 fl. 54 fr. — Roggen 2 fl. — kr. Gersten 1 fl. 8 fr. Haber — fl. 34 fr.

■ - si- fr. ft. fr. ft. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. ft- fr. fl- fr. fl- fr.
Kern. 24 26 23 44 23 5 23 42 22 52 21 23 I 23 18 22 7 20 33
R 0 g g e n. 17 8 16 30 16 — 17 53 17 25 16 54 1 17 18 15 53 13 49
Gerste. 13 13 —— 13 —— 15 15 14 56 14 19 | 14 5 13 20 12 5
Haber. 6 8 5 39 5 11 6 6 5 49 5 27 1 5 45 5 20 5 ——

rz a ch d e nr m t t t e r P r e i c
Aufschlag: Kern — fl. -- fr. Roggen -- 6- — fr. Gersten —- fl- — fr. Haber — fl- --kr.

Druck und Verlag von Georg und Karl Ganser in Ottobeuren. Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser in Ottobeuren.

B rodtaxe: Pfd. Loth H7 e b l p r e t f c: si. fr. Sonstige venalien.
Semmelbrod zu 2 ft. . 8 112 Der Metzen Muntmehl 3 55 kr. pf.
Weißbrot v. Kern-Mehl zu 2 fr. — 10 lj2 „ „ Seuunelmehl 3 6 1 Pst. Schnalz 26
Halbweißbrod zu 2 fr. . ■ 1 — 12 3j4 „ „ Mittelmehl 2 2t 1 „ Butter 20 —

„ „ zu 4 fr. . . — 25 lj2 „ ,, N-chmehl — 35 1 „ Salz 4 2
Roggenbrot zu 2 fr. . . — 13 — „ „ Roggenmehl 1 42 1 „ Kerzen 30 —

„ ,, zu 4 fr. . . — 30 — 9 Stück Eier 8 ——•



Ottobeurer - Wochenblatt
DmncröMz tru 28. grbruat 1856.

00010002000201Amtliche 7 1__
Die Festsetzung der Vergütuugspreise für die Kostportionen 
undFouragerationen bei Einquartkrung einheimischer oder vxr« 
Lündeter Truppen ün Kalenderjahre 1856 betr.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Mit Rücksicht auf den letzten Absatz des Art. 

2. des Gesetzes vcmt 23. Juli 1850 „die Ein« 
quartitüngs- und Vorspannslasten in Friedens« 
Zeiten betr." und auf die durch Bekanntmachung 
vom 5. v. Mts. int Kreisamtsblattc Nr. 4 ver
öffentlichten Frucht - Normalpreise im Regierungs
bezirke von Schwaben ultd Neuburg pro 1855/5G 
werden die Vcrgütungssätze für die Verpflegung 
einheimischer oder verbündeter Truppen bei Ein- 
quartirungcn im Regierungsbezirke voit Schwaben 
und Neuburg für das Jahr 1856 in nachfolgen
der Weise festgesetzt:

a) Kostportionen für die Mannschaft.
1) für die volle Kost per Tag . . 32 kr.
2) „ „ Mittagskost .... i8</4 kr.
3) „ „ Abendkost .... 8y2 tr.
4) „ „ Morgenkost .... 54A kr.
5) „ „ verstärkte Kost, wenn statt

der Mittag- und Llbendportivn, 
das Esten nur einmal genommen 
werden kann. .... 263/< kr.

Hiezu kommt noch die Vergütung für daS 
Quartier mit Lagerstatt, Beheizung und Beleuch
tung mit 4 kr. per Tag, jedoch nur dann, wenn 
die Einquartierung über Nacht stattflndct.

b) Fourage für die Pferde.
Da die Preise für den Haber den in Artikel 2 

des allegirten Gesetzes bezeichneten Normalpreis 
nicht überschreiten, so treten für das laufende Ka
lenderjahr die durch denselben Gesetzesartikel und 
§. 5 der allerhöchsten Vollzngsinstruktion vom 31. 
Juli 1850 bestimmten Vergütungssätze für die 
Fourage ein, nämlich:

1) für die schwere Ration bei den Zugpferden 
und des Armeefuhrwesens

für »Ao Schffl. Haber . . . . 18 kr. 
„ 10 Pfd. Heu ...... 7 kr.

Summa 25 kr.

2) für die schwere Ration bei der schwere« 
Kavallerie

für V24 Schffl. Haber .... 15 kr. 
„ 10 Pfd. Heu ..... 7 kr.

Snmma 22 kr.
3) für die leichte Ration beider leichten Kavallerie 

für Vao Schffl. Haber . . . . 12 kr.
„ 9 Pfd. Heu ..... 6 kr.

Summa 18 kr.
Findet nur eine theilweisc oder ungleiche Abga

be der Fourage statt, so berechnet sich die Vergü
tung nach vorhergehender Ausscheidung der Preise 
nach Haber und Heu.

Für das Streustroh und für die Unterbringung 
der Pferde überhaupt wird keine Vergütung ge
leistet, wogegen der Pferddünger dem Quartierträ- 
gcr überlassen bleibt.

Augsburg, den 12. Februar 1856.

Kgl. Regierung von Schwaben UKd 
Neuburg, Kammer des Inner«.
Dkl Beurlaubung des kgl. RegkerungS-PrLsidente»:

5) Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Spengler, coli.

Auswärtige Lotterien, hier ben Verein der Kunstfreund» z« 
Leipzig betr.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Die unterfertigte kgl. Stelle sieht sich veranlaßt, 

darauf aufmerksam zu machen, daß Aufforderun
gen zur Thcilnahme an dem Vereine der Kunst- 
ftennde zu Leipzig, welcher zu dem Zwecke gegrün
det ist, um Gemälde aus del Vechios permanen
ter Kunstausstellung anznkanfen, insolange hiefür 
eine allerhöchste Genehmigung nicht erholt und 
demStempelgesetze Genüge geleistet werdenwird, unter
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haS Verbot des Collektirens undSpielens in aus
wärtigen Lotterien zu subsumiren und hienach wei
tere Verfügung nach Maßgabe der allerhöchsten 
Verordnung vom 14ten August 1810, „Das Spie
len in auswärtigen Lotterien betr." zu treffen sei.

Augsburg, den 14ten Februar 1856.

Königliche Regierung von Schwaben 
und Neuburg,

Kammer des Innern.
Bei Beurlaubung deö kgl. Neglerungs-Präsidenten. 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Spengler, coli.

Die Mißbräuche beim Bezug des Forstrechtholzes aus Ge» 
lueindewaldungen betr.

An die Gemeindeverwaltungen 
jener Gemeinden, welche Gemeindewal

dungen besitzen.
Seit einiger Zeit sind mehrere Mißbräuche zur 

amtlichen Kenntniß gekommen, welche mit Ausname 
der Märktgemeinde Ottobeuren beim Bezug des 
Forstrechtholzes aus den Gemeindetvaldungen statt- 
flnden, insbesonders, das daß zurFällungangewiesene 
Holz stehend, wohl mit oberflächlicher Rücksicht 
auf Quantum, nicht aber auf Qualität abgetheilt 
verlooset, und von dem Empfänger selbst aufgear
beitet, ja sogar geschlichtet wird, wodurch zu Ueber- 
vortheilungen und Maaßüberschreitungen Gelegen
heit gegeben wird.

Um nun die in der Vollzugsinstruktion zum 
Forstgesetze §. 12 — 15 vorgeschriebene Oedung 
herzustellen, wird hicmit verfügt, daß von nun an 
sämmtliches Material durch taugliche Holzhauer 
gegen Lohn oder Abrechnung an ihren Gcmeinde- 
diensten aufgearbeitet und zur Uibe rwachung, 
daß selbes vorschriftmäßig hergerichtet und sortirt 
wird, ein eigenes Individuum, eiu verantwortlicher 
Mottmeister, welcher zugleich auch alles Klafterholz 
schlichtet, ausgestellt werden muß, worauf erst nach 
geschehener Materialaufname, wo daun der Werth 
eines jeden uumerirten Objektes bekannt ist, die 
Looseintheilung vorgcnommeu werden darf.

Die Gemeinde-Vorsteher jener Gemeinden, welche 
Gemeiudewalduugen besitzen (mit Ausname von 
Ottobeuren) haben diese Anordnung sogleich öf
fentlich und mit dem Beifügen bekannt zu machen, 
daß jede Uebertrettung derselben als Forstfrevel 

bestraft würde, und binnen 14 Tagen den von der 
Verwaltung gewählten Rottmeister anzuzeigen, da
mit dessen Verpflichtung vorgeuommen werden kann. 

Am 20ten Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Todesschcm der Laura Laudrer 'von RottewlllerS betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden die Gemciude-Vorsteher beauftragt, we
gen einer gewissen Laura Lairdrer, Tochter des ver
lebten Landrer und der Maria Anna Choulot, ge
boren am 20tcn Februar 1833 zu Rottwillers in 
Batzern, welche in Churlau in Algier verstorben 
sind, ungesäumt Rachforschungen anzustcllen, ob sie 
nicht ihrem Bezirke augehört hat, und ei» allen- 
fallsiges Ergebuiß bis zum 10ten März l. Zs. an
her anzuzcigen.

Am 26tcu Februar 1856.

Graf, Landrichter.

Die Aufsicht auf LandeSverwiesme betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach hoher Regierungs-Ausschreibung vom 17. 

dß. in Nro. 16 des Kreis-Amts-Blatt wurde der 
Rebmannssohn Bernhard Keller von Hageau, we
gen Diebstahls zul ^jährigen Arbeitshaustrafe der« 
urtheilt,undnacherftandcncrStrafocsLanvesverwicsen.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, den
selben in das alphabetisch zu führende Verzeichniß 
der Landesverwiesenen einzutragen, und auf Be
treten sofort arretiren, und anher liefern zu lassen.

Am26ten Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dm Täterhändler Joseph Satz aus Würtemberg betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Ans Veranlassung einer hohen Regierimgs-Aus- 

schreibung werden die Gemeinde-Vorsteher beauff 
tragt, ihre Gemeindeangehörigen vor einem ge
wissen Joseph Salg ans Biberach, früher Zim
mermann, und hierauf Güterhändlcr, welcher schon 
Banqnrott gemacht hat, und wegen fahrläsigen
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Schuldenmachen zu einer Kreisgefängnißstrafe von 
3 Monaten verurtheilt worden ist, als einen schlecht
beleumundeten und gefährlichen Individuum zu 
warnen.

Zugleich werden die Gemeinde-Vorsteher daran 
erinnert, jeden Fall der Gutszertrümmerung in 
ihren: Bezirke sogleich zur Anzeige zu bringen, die 
hiebei betheiligtcn Individuen ohne Rücksicht nahm- 
haft zu machen, und wenn sich hierunter Auslän
der, Inden, oder uuansäßige Individuen befinden 
sollten, sofort mit deren Wegweisung cinznschrciten.

Am 26. Februar 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Herrcserzänzung pro 1856 aus den Konscribirtcn der 
Altersklasse 1834. betr.

Vom
Königlichen Landgericht Ottobeuren.
Wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 

das; nach hoher Ausschreibung des kgl. obersten 
Rekrutirungsrathcs vom 16. ds. Mts. in Nro. 15. 
des Kreisamts-Blatts

die oberärztliche Visitation der Konscribirten des
Amtbezirkes Ottobeuren am Dienstag, den Uten 

März l. Js. und die Aushebung derselben am
Mittwoch, den 12ten März l. Js. Vormittags

9 Uhr 
vorgenommcn wird.

An: 26ten Februar 1856.

Graf, Landrichter.

Die Versteigerung der Kiesbeifuhr pro 1855J56, undder Kies- 
förderung pro 1856j57 aus den Distrikis-Kie^gmben von 
Benningen Rechbcrg betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird zur Kiesbeifuhr pro 1855/ß6 unbbie Kies

förderung pro 18S3/ät aus den DistriktsKiesgru- 
ben von Beningen und Rechbcrg am

Montag, den lOten Ntärz 1. Js. Dvrmitags 
9 Uhr

in hiesigem Landgenchtslokale an den Wenigstneh- 
menden versteigert, wozu Stcjgernngslnstige mit 
dem Anhänge cingeladen werden, daß die nähern 
Bcdingnisse vor der Verhandlung eröffnet werden.

Die Gemeinde-Vorsteher werden beauftragt, die, 
se Ausschreibung in ihren Gemeinden bekannt zu 
machen.

Am 26ten Februar 1856.
Der Königliche Landrichter. 

Graf.

Voruntersuchung wegen Diebstahlsversuches bei dein Söldner 
Leonhard Kiefer und wegen Diebstahlsverbrechens zum 
Schaden deS Bauren David Kessler in Schwaighausen 
betr.

Bekanntmachung.
In der Rächt vom 7 auf 8. ds. Mts. wurde 

ein Diebstahl mittelst Einbruches im Hause des 
Leonhard Kiefer von Schwaighausen versucht, und 
in der Behausung des dortigen Bauren David 
Keßler wirklich cingebrochen.

Entwendet wurden aus letzterer Wohnung
1.) eine kupferne Pfanne, 2.) ein kupferner 

Hafen 3.) zwei Viertel Roggcnmehl, 4.) ein alter 
grauer Tuchmantcl, 5.) zwei Paar Weiber-Schnür
schuhe, 6.) ein flächsenes Tischtuch, 7.) ein Paar 
alte Wcibsbilderschuh, 8.) ein schwarz seidenes 
Halstuch, 9.) ein Pfund Rind-Schmalz in einer 
Schüssel, 10.) circa 4 Pfund Salz, 11.) ein 
braunes, baumwollenes Schnupftuch, 12.) ein 
blauer Schurz mit weißen Streifen, 13.) eine 
Karte Bollongaro Schnupftabak, 14.) ein noch 
fast neuer Maltersack, der mit schwarzer Farbe ge
zeichnet ist: David Keßler in Schwaighausen, nebst 
einer Jahreszahl.

Allensallsige Aufschlüsse bezüglich des DiebeS 
und der entwendeten Gegenstände wollen schleu
nigst anher mitgetheilt werden.

Ottobeuren, am 19. Februar 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter

Voruntersuchung wegen Diebstahls zum Schaden des Söld
ners Fidel Bagicl von Wolfertschwenden betr.

Bekanntmachung.
Am 18tcn^ds. Mts. wurde aus dem Wagen- 

schupfe des Söldners Fiocl Bagiel in Wolfert
schwenden von einem Wägelchen das Hintere Spritz- 
Icdcr, im Werthe von 7 st. 30 fr., welches ein- 
geschnallt und am Sitze in Nägel cingcknüpft 
werden konnte, schwarz und noch neu; ferner den 
zu einem Kornwagen gehörigen s. g. Waagsnagrl 
von Eisen, circa 3 Pfund schwer, 1' lang, 2 fin
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gerdick, oben mit einem gerundeten Knopf und am 
Knopfe mit- einem 4'- langen abgezwickten 
eiseMUi Kettchen versehen — zu 24 — 3q kr. 
gewerthtet — entwendet; der Dieb konnte bisher 
nicht ermittelt werden.

Allenfallstge Aufschlüsse bezüglich dieses Dieb
stahls wollen schleunigst anher mitgetheilt werden.

Ottobeuren, anr 22ten Februar 1856.
Königliches Landgericht.

' ’ . . Graf, Landrichter.

... n Muratelbestellung.
Der Söldner Mathaus Braun von Erkheim, z. 

Z. in Spitzisbui der Gemeinde Oberrieden, kgl. 
Landgerichts Mindelheim ansässig und geheirathet, 
welcher bisher wegen Minderjährigkeit noch unter 
Vormundschaft stand, wurde durch Gerichtsbeschluß 
vom heuttgen wegen Blödsinnes unter Curatel ge
stellt, und kann sohin auch vom Eintreten seiner 
Großjährigkeit (13ten April l. Irs.) an ohne Zu
stimmung seines Curators des Bauren Michael 
Huith von Erkheim keinerlei Rechtsgeschäfte giftig 
abschliessen, was zur Warnung des Publikums hie- 
mit veröffentlich wird.

Ottobeuren, den 21 teil Februar 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Den Jahriag des GewerbSdereines der Färber, Säckler, 
Sailer, Hutmacher, Lodweber, Strumpsstricker, Strumpf
wirker, Seifensieder und Sattler bett.

,B e k a n n t m a ch u n g.
Wegen des auf den Osterdienstag dies Jahrs 

fallenden Feiertages ist der Jahrtag auf

Miontag, den 31 ten Mlär; ds. Ihrs. Vor
mittags 10 Uhr

verlegt, und werden die Gemeinde-Vorsteher hiemit 
aufgefordert, Obiges den Bercinsmitgliedern ihres 
Geineindebezirkes zu eröffnen unter Hinweisung auf 
8. 124 der allerhöchsten Vollzugsinstruktion vom 
17ten Dezember 1853, wornach Ausbleibende mit 
Geldbußen zu strafen sind.

Ottobeuren, am 23tcn Februar 1856.
Müller, kgl. Landgerichts-Assessor.

Vereinsvorsteher: 
Hutmacher Schaber, 
Säckler Leonhard.

Bei Unterzeichnetem kann ein junger Mensch 
tt guter Familie sogleich in die Lehre treten.

Ottobeuren im Februar 1856.
Martin Fritz, 

Kupferschmied und Flaschner.

S ck r a n n e n - M n z e i p. e.

Grtreid- 

gattu ng.
höchster <| mitterer | niederster

Memmingen, 

den 18. Februar 1856.

höchster J mitterer | niederster

Mindelheim, 

den 23. Februar 1856.

höchster | mitterer | niederster

Ottobeuren, 

dm 23. Februar 1856.

fl. fr. fl. fr. ft. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl- fr. fl. kr. fl. fr.
Kern. 25 28 24 46 23 11 23 42 22 52 21 25 22 46 21 33 19 59
Roggen. 18 8 17 16 53 17 53 17 25 16 54 16 37 15 29 14 3
Gerste. 13 50 13 — 11 37 15 15 14 56 14 19 13 46 13 7 12 19
Haber. 6 53 5 53 5 19 6 6 5 49 5 27 5 40 5 18 5

Aufschlag: Kern 1 st. 2 Er. Roggen: — fl. 30 kr. Gersten: -- fl- - kr. Haber: -- fl- 14 kr.
Abschlag: Kern -- fl. — fr Roggen. - - fl--- kr. Gersten: -- fl- — kr Haber: -- fl- — fr.

Druck uud Verlag von GeorzundKarl Ganser i» Ottobeuren. Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser in Ottobeurea.

Brodtaxe: Psv Loch- Mehlpreise: fl. fr. Sonstige V en alten.
Semmelbrod zu 2 fr. — 8 1J2 Der Mwtzen Mundmehl 3 50 kr. pf.
Weißbrvd v. Kern-Mehl zu 2 kr. 10 jj2 „ „ Semmelmehl 3 3 1 Pfo. Schmalz 26 —
Halbweißbrod zu 2 fr. . — >» 12 3(4 „ „ Mittelmehl 2 18 1 ,, Butter 20 _

„ „ zu 4 fr. . . — 25 1J2 „ „ Nachmehl — 34 1 „ Salz 4 2
Roggenbrod zu 2 fr, . .

,, „ zu 4 kr. . .
— 15 —

30 —

„ „ Roggenmehl 1 39 1 „ Kerzen
9 Stück Eier

30 _
8 „



zum Ottobeurer Wochenblatt Nro. A. den LZtcn Februar

(Die Errichtung eines Denkmales für den Domkapitular 
Christoph von Schmid, in Dinkelsbühl bett.

All sammtliche Gemeindevorsteher.
Seine Majestät der König baben der Stadt! 

gemeinde Dinkelsbühl zur Errichtung eines eher
nen Monüinentes für den verlebten Domkapitular 
Christoph von S ch m i d die allerhöchste Bewillig
ung zucrtheilen, und allergnädigst zu genehmigen 
geruht, daß zur Gewinnung der erfoderlichen Mittel 
eine Einladung zu freiwilligen Beiträgen erlassen 
werde.

Indem man unten einen Abdruk des Aufrufes, 
welchen das zum Vollzüge dieser allerhöchsten Der- 
füguirg gewählte Komitte ergehen ließ, beifügt, 
werden.

Die Gemeindevorsteher beauftragt, die allergnäg- 
digst gestattete Sammlung freiwilliger Beiträge 
ungesäumt zu veranstalten, und das Ergebniß binnen 
4 Wochen anher einzusenden.

Ottobeuren, am 18. Februar 1856.
Der König!. Landgerichtsvorstand 

Graf.

Ausruf.
Es ist int Werke, dem am löten August 1768 

zu Dinkelsbühl gebornen und am Zten Septem
ber vorigen Jahres zu Augsburg verstorbenen 
Domherrn

Christoph m Schmid, 
dessen unerreichte Erzählungen für die Jugend über
all bekannt sind, in seiner Vaterstadt Dinkelsbühl 
ein Denkmal zu errichten, dessen Kosten auf circa 
12000 st. veranschlagt sind. Seine Majestät der 
König Maximilian II. hat diesem Unternehmen 
Allerhöchst seinen Schutz huldreichst zugesagt und

die Vornahme einer Sammlung int ganzen Lande 
zur Aufbringung der Kosten allergnädigst zu be* 
willigen geruht.

Wohl niemand hat die über alle Welttheile ver
breiteten, in sechs verschiedene Sprache übertrage- 
nen und von der jetzt regierenden Königin von Schwe
den eigenhändig ins Schwedische übersetzten ge- 
müthreichen Erzählungen des Freundes und Lieblings 
aller Kinder ohne die lebhafteste Freude gelesen, Tau
sende werden sich noch gerne der seligen Stunden er
innern, welche ihnen in ihrer Jugendzeit, der fröh
lichsten des Lebens, jene lieblichen, phantasiereichen 
Erzählungen geschaffen haben und nirgend werden 
die edlen Früchte verborgen geblieben sein, welche 
der so in die Kinderherzen gestreute Saame ge
bracht hat und stets bringen wird.

Die Liebe und Mühe, mit welcher der Verfasser 
für die Unterhaltung und Bildung des Geistes und 
Gemüthes der Jugepd gesorgt hat, sie hat gewiß 
gerechte Ansprüche auf die Anerkennung und den 
Dank aller deren, welche sich dieselbe jemals zu 
Nutze gemacht haben, und Keiner von ihnen wird 
versäumen, Cent lieben Freunde seiner Jugend für 
alledie schönen Stunden, die erihm geboten hat, nun 
durch die That Dank zu sagen, eben so gerne und 
freudig wird aber auch Jeder, dem die wohlthatige 
Einwirkung dieser Schriften auf die Jugend und 
mittelbar auf das allgemeine Wohl gleichgiltig ist, 
dem Andenken des edelsten Menschenfreundes seinen 
Tribut zollen.

Möge darum ein Jeder ohne Ausnahme seine 
Spende zur Errichtung des angeregten Denkmals 
liefern und dadurch zum recht baldigen Gelingen 
eines Werkes beitragen, welches der Nachwelt zeigen 
soll, daß den Freund der Jugend seine Freunde 
nicht vergessen haben.
München ».Dinkelsbühl, im Dezember 1855.

Graf v. Tteigcvdbcrg, Kgl. Staatsminister, Vorstand. Rarl August Graf v. Retsach, Cardinal, v. <5u»= 
febneibev, Kgl. Regierungspräsident von Miltelfranken. Dr. v. Allioli, Domprobft und Bistums,- Verweser in 
Augsburg. Forndran, 1. Bürgermeister in Augsburg. 6d?obmbz Bürgermeister in Dinkelsbühl, Localvorstaud. 
N7ayr, Stadtcommiffär. Fuchs, Decan. pürkhauer, Decan. Dumpert, Bkiicficiat. Ar afft, Ed. Privatier. 
Unold . ZangMeister, Pfarrer, Secretär.

Druck UN» Verlag von Georg und Karl Ganser in Lttobenreir, Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser in Ottobeuren.



OttMeuvW* WoOMWM
Donnerstag *Q* den 6. März 1856.

Als ich am Tage' der Geburt die Welt antoeinte, da nickten
Vater und Mutter und Freunde lächelnd dem Weinenden zu.

Nun ich ihn ausgckämpst, den Weltkampf, den Ihr noch kämpfte 
Lächl' ich am Ziel' und Ihr weinet dem Lächelnden «ach.

S

Amtliche DckMümchMgen.
Die Erhöhung der Verpchgungsgelder für die Patienten der 

Kreis ° Irrenanstalt Irfee bctr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird die in rnbr. Betr. unterem 20ten v. Mts- 

ergangene hohe Regicrungsausschreibung in unten 
folgenden Abdruck zur öffentlichen Kcnntuiß gebracht, 
und werden die Gemeindevorsteher, ans deren Be
zirken sich Geisteskranke in der Irrenanstalt zu Irsee 
befinden, beauftragt, dieselbe und besonders den 
Schlußsatz, wornach die erhöhten Verpflegimgs- 
gelver bereits mit dem Iten April l. Jrs. beginne^ 
den treffenden Kuratoren und respektive Armen- 
Pflegern zur geeigneten Darnachachtung zu eröffnen

Am 4. März 1856.
Der Königliche Landrichter:

Gr a f.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

♦ Die schon so lange andauernde hohen Preise 
aller Lebensmittel machen es nothwendig, von dem 
am Schluffe des §. 17 der Satzungen für die Kreis- 
Irrenanstalt Irsee vom Januar 1850 gemachten 
Vorbehalte wirklich Gebrauch zu machen, und die 
für die Patienten der Anstalt zu bezahlenden Ver
pflegungsgelder auf nachstehende Beträge zu erhöhen:

L Verpflegungs-Klasse:
O für Pfleglinge aus Schwaben und Neuburg 

auf 1 fl. 21 fr. täglich, sohin 495 fl. 45 fr. 
jährlich p

2) für Pfleglinge aus anderer Kreisen Bayerns 
auf 1 fl. 30 fr. täglich, sohin 547 fl. 30 fr.

jährlich;
3) für Pfleglinge vom Auslande auf 2 fl. tägliche 

sohin 730 fl. jährlich.

11. Verpfegungs-Klasse:
1) für Pfleglinge aus Schwaben und Neuburg 

auf 56 kr. täglich, sohin 340 fl. 40 kr. jährlich;
2) für Pfleglinge aus andern Kreisen auf 1 fl. 

3 kr. täglich, sohin 383 fl. 15 kr. jährlich;
3) für Pfleglinge vom Auslande auf 1 fl. 12 kr. 

täglich, sohin 438 fl. jährlich.
111. Verpflegungs-Klasse:

1) für Pfleglinge aus Schwaben und Neuburg: 
a) wenn für dieselben aus Gemeinde- oder 

Stiftungsmitteln Zahlung geleistet wird, 
auf 24 kr. täglich, sohin 146 fl. jährlich, 

b) wenn für dieselben aus Privat-Mittel» 
Zahlung geleistet wird, auf 27 fr. täglich, 
sohin auf 164 fl. 15 kr. jährlich;

2) für Pfleglinge aus andern Kreisen auf 30 K 
täglich, sohin 182 fl. 30 kr. jährlich;

3) für Pfleglinge vom Auslande auf 40 fr. täg
lich, sohin 243 fl. 20 kr. jährlich.

Diese erhöhten Verpflegunasgelder treten mit dem 
1. April d. Jrs., und zwar sowohl für die schon 
in der Anstalt befindlichen, als auch für die erst 
aufzunehmenden Pfleglinge irr Wirksamkeit.

Augsburg, den 20. Februar 1856.

König!. Negierung von Schwaden und Neuburgs 

Kammer des Innern.

Lei Beurlaubung Les kgl. RegierungS-Präsidenten: 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Spengler, eoH.
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Die Aufsicht auf dm Verkauf und die Verwahrung von 
ZKndyölz'chm betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
In Fölge einer Hohen Regierungsausschreibung 

vom 25. v. Mts. werden die über den Verkauf 
und die Aufbewahrung der Reibfeuerzeuge (Züud- 
hölzcheu) bestehenden Anordnungen in Erinerung 
gebracht, insbesondere, bap;

1) die Aufbewahrung derselben nur in wohl 
verschlossenen Behältern von Stein, Metall oder 
Thon, oder in gutpaffenden dichten Schächtel'chen 
unter gehöriger Entfernung von leicht entzündbaren 
Gegenständen, au nicht zu warmen, den Kindern 
»icht leicht zugänglichen Orten stattstnden.

2) Diese Zündhölz'chen von den Gewerbtreibeu- 
deu nicht in Behältern von ganz schwachen sondern 
w solchen von starkem, gebohrten Holz verkauft 
auch solche uicht an Linder abgegeben werden 
dürfen, endlich

3) bei dem Gebrauche jede Fahrlässigkeit durch 
Verlieren oder Wegwerfen ganzer oder abgebroch
ener nicht völlig abgebrannten Zündhölz'chentc.sorg- 
fältigst vermieden werden muß.

.Jede Uebertrettung ist mit einer Geldstrafe von 
1 fl- 30 kr. Lis 50 fl. oder angemeffenem Arreste 

bedroht, und haben die Feuerschaukommissionen vor
züglich zu controlliren, ob die Reibfeuerzeuge, 
chZündhölz'chen) vorschriftmäßig verwahrt sind.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diese 
'Bestimmungen ungesämrnt wieder öffentlich be
kannt zu machen.

Am 4teii März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Die Aufsicht auf Landesderwüsme betr.

Ansämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachstehende in der hohen Regierungsausschrei- 

bung vom 19. v. Mts. (Kreis - Amts - Blatt 
Nro. 17. S. 265 — 269) stgnalisirten Individuen 
wurden wegen verschiedenen Verbrechen und resp. 
Vergehen verurtheilt und nach.Erstehung ihrer 
Strafe des Landesverwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, feie- 
selben in das alphabetische Dexzeichniß der Landes
verwiesenen einzutragen, und wann Ein-s oder das 

-Andere im Bezirke betroffen würde, sogleich mit 
deren Arretirung und Anherlieferung einzuschreiten.

1) Benz Bernhard, Taglöhner von Brettenfeld 
kgl. Württb. Oberamts Gerabronn.

2) Klug Augustin, Taglöhner von Eckardroth 
kurfürstl. hessichen Landrathamts Schlüchtern.

3) Probst Franz, Bauernkuecht aus St. Mara 
k. k. Bezirksamts Winterberg in Böhmen.

4) Engelhard Karl Ernst, Handelsmann von 
Mühltroff int Königreich Sachsen.

5) Wall Jakob, Schäfer aus Weilheim kgl. 
Württb. Oberamts Kirchheim.

6) Zimmetter Johann, Schmiedgeselle von Fen- 
Lach k. T. österreichischen Bezirksamts Schwaz.

7) Walter Jakob Christoph, Lithograph von 
Büsstagen im Großherzogthume Baden.

8) Neumaier Jokob, Geschirrhändler von Unter- 
daufstctten kgl. Württb. Oberamtsgericht Krails- 
heim.

9) Fuchs Joseph, Käsmachersfohn von Gunden, 
Kantons Appenzell.

10) Bichler Peter, Dienstknecht von Hof, k. k. 
Zsterrcichischen Bezirksamts Thalgau.

Am 4ten März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
. Graf, Landrichter.

Viehhcmdeln au Sonn- und Feiertagen betr.

Das Vieheinkaufeu an Sonn- und Feiertages 
ist gleich dem Zu- und Abführen von Schlachtvieh 
bei Meidung polizeilicher Strafe verboten und er
ging an die kgl. Gendarmerie die geeignete Requi
sition bezüglich Zuwiderhandelnder, was hiemit zur 
Darnachachtung bekannt gemacht wird.

Die Gemeindevorsteher sind anfgefordert, Vor
stehendes zu veröffentlichen.

Ottobeuren, am 4ten März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Unterhaltung der Strassen und Wege betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem die gegenwärtige Witterung zur Re- 

staurirung der wärend des Winters herabgekom- 
menen Straffen und Wege günstig ist, so werden die
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Gemeindevorsteher beauftragt, sich ungesäumt hie- 
mit zu befassen, und durch die Gtnneindewegmacher 
besonders die tiefen Gleisen einhauhen die Locher 
ausfüllen, und das Wasser von den Strassen ad- 
ziehen, auch wo es schon möglich ist, gereinigtes 
und geworfenes Kies aufführcn zu lassen.

Gegen säumige wird unnachsichtlich mit Ereku- 
tion vorgeschritten werden.

Am öten März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Fleischsatz pro Monat März.

4 hl.
4 ft

12 kr
10 „
10 „
18 „■rr

Die hiesigen Metzger haben für den Monat 
Marz folgende Fleischpreise angegeben: 
Mastochsenfleisch per Pfund 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Schweinfleisch

Obige Taren sind lediglich als Marimalpreise 
anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist, und
2) die Anzeige des geringem Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach Umständen der distriktspolizeilichen Be
hörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschrriben zu laffen, und dessen genaueste Cin- 
haltunZ zu überwachen.

Am 4ten März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

B e k a n n t m a ch u n g.
Am Mittwoch den 12ten Merz Vormittags 9 

Uhr werden in dem Hause der Drechslers -Wittwe 
Munk dahier der Rücklaß der verstorbenen There
sia Madlener bestehend in verschiedene Mobilien, 
Betten und Hauseinrichtung, ferners am Donners
tag den 13ten Merz Vormittags 10 Uhr in der 
Wohnung des Marktvorstehers Mahler dahier eine

silberne Dose, ein silberner Eßlöffel, eine silberge- 
häusige Taschcn-Uhr, mehrere unterschiedliche sil
berne Knöpf re. an die Meistbiethende gegen so
gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert, wo 
zu beiden Versteigerungen Kaufsliebhaber eingeladen 
werden.

Ottobeuren, am 4ten März 1856.

Der Armenpflgschafts-Rath.

Bei Verleger dieses Blattes ist zu haben:

Die unbefleckte Gottesmutter 
Maria.

Eine Predigt am zweiten Fastensonntag 1855 
gehalten von

Sebastian Egger, 
Stadtpfarrer in Memmingen. Preis 6 Kreuzer.

Zu verkaufen sind:
circa 50 Zentner Haber- und Waizcnbuscheln. 

Wo? sagt Verleger dieses Blattes.

Lotto.
In der 530. Nürnberger - Ziehung wurden gezogen:

2Z. 83. 20- 71. SO.

Geburs-, Trauungs- und Sterb- 
Anzeigen

der Pfarrei Ottobeuren
Im 07 o n a t Februar.

Geboren : Den 5. M. Josepha, d. V.: Benedikt Schmölz 
Söldner von Unterhaslach. — Den 7. Constantin, d. V.: 
Hr. Joh. Cv. Müller, kgl. Bezirksgeometer in Ottobeuren. 
— Den 8. Joh. Bapt., d. V. Anton Cichele, Kronenwirth- 
schaftspächter von Ottobeuren. - Den 18. Victoria, d. V.: 
AloiS Suiter, Bauerund Gemeindevorsteher in Betzisried.— 
Den 19. Andreas, d. V. Georg Jehle, 'Söldner in Otto
beuren. — Den 22. Georg, d. V.: Joseph Schwank, Bauer 
in Reute. — Den 22. Ein todtgebornes Mädchen. —

Gestorben: Den 6. Joh. Michael, Kind des Söldners 
Georg Immer; von Stephausried, 3 Monat alt, an Ab
zehrung. — Den 21. Theresia Madlener, gcborne Gropper, 
verwittw. Pftündnerin von Ottobeuren 64 I. alt, an $Lif= 
sersucht. — Den 23. Joh. Georg, Kind des Bauern Jos. 
Schwank von Reute, 2 Tage alt, an Schwäche.
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Sparkassen - T o n t i « e
der

Bayerischen Hypotheken- und wechsel - Bank.
Es wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht: daß, nachdem bei dm am 2. Januar l. Js. eriffnetm drei 

Gesellschaften der Sparkassen - Tontine und zwar
1) bei der Zehnjährigen für 34 Personen 144 Einlagen der ersten Serie im Neiiobetrage von 1,391. ft. 32 kr.;
2) bei der fünfzehnjährigen für IG Personen 133 Einlagen der ersten Serie im Nettobeträge von 1,278. fl. 

59 kr. und
3) bei der zwanzigjährigen für 11 Personen 134 Einlagen der ersten Serie im Nettobeträge von 1,420. fl. 47 kr, 

wirklich eingezahlt waren, die genannten drei Gesellschaften am heutigen Tage durch Beschluß der Bankadministration gc- 
wäß U. 8. der Grundbestimmungen für konstituirt erklärt worden, sind.

Da ungeachtet der kurzen Zeit, welche seit Eröffnung dieser Gesellschaften verflossen ist, die Zahl der Personen für 
wölche Beitrittserklärungen eingesandt wurden und die Einlagsscheine größtenthcils auch schon ausgefcrtigt find, sich bereit» 
auf 125, die der unterzeichneten Einlagen auf 1.292 und die Summe der darauf treffenden Einlagebeträge' auf 13,013. fL 
36 kr. beläuft, so kann daraus ein günstiger Schluß hinsichtlich der Aufnahme, welche die Sparkassen-Toutine im Publi
kum gefunden hat, gezogen werden und man darf, da daS Bestehen der drei Gesellschaften durch die vorgenommene Con- 
stituirung jetzt gesichert ist, sowohl für die erste, als alle übrigen Serien derselben von nun an einer noch viel ansehnli
cheren Betheiligung entgcgengesehen.^

München, 15. Januar 1856.

Die Administration der bayerischen Hypothek en- und wechsel,Bank.
Ed. B r a t t l e r, Dirigent.

M i n d el h e i m , den Iten Februar 1856.

2. R vthenselder, Bankagent.

Schrannen-Anzeige.

Druck und Veklaz von Georg und Karl Ganser in Ottobeure», Verantwortlicher Redakteur; Karl Ganser in Ottobeuren.

Getreidr 

g a t t u n g.

Ottobeuren, 

den 6. März 1856.

Memmingen, Mindelheim,
»en 4. März 1856. den 1. März. 1856.

höchster | mitterer niederster höchster | mitlerer | niederster höchster mitterer | niederste
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zu 4 fr. —— 25 1J2 ff „ Nachmehl --- 35 1 , Salz 4 2
Roggenbrod zu 2 kr. e » —■ 15 , Roggenmehl 1 35 1 , Kerzen 30 _

ft ff zu 4 kr. • — 30 — 1 9 Stück Eier 8 _



Otto-euker - Wochenblatts
Donnerstag E ' *• den 15. März 1856.

Die Andern gern den Weg abgrabcn, 
Müssen den Spott znm Schaden haben.

Amtliche NckaLutMllchunsten. Das Abraupen der Bäume betr.

An sämmtliche Gemeindevorsteher.
Dte Erhaltung und Bewahrung der älteren Kunstdenkmale 

betr.

An sämmtliche Kira-en- und Gemeinde- 
Verwaltungen.

,Nach verlässigen Anzeigen machen sich verschie
dene Antiquitenhändler und sogenannte Alterthums- 
frcnnde ein Geschäft daraus, einzelnen Gemeinden, 
Kirchen lind Kapellen rc. die im Besitze von alten 
Knnstdenkmälcrn sind, dieselben abzuhandeln, zu ent
leiben, oder ihnen dafür sogenannte geschmackvol
lere Arbeiten der neuen Kunst als Tauschobjekte 
anzubieten, nnd betreiben dieses fürste einträgliche 
Geschäft mit der größten Zudringlichkeit und Un
verschämtheit, wodurch manche Kunstschätze ent
führt werden.

Gemäß hoher Regierungsentschlicssung vom 
“Alten vorigen Monats werden die Gemeinde- und 
Kirchenverwaltungen, unter Hinweisung auf die 
im Kreis- Jntelligenzblatt vom Jahre 1829 S. 
693 —- 695 enthaltene Ausschreibung wiederholt 
aufmerksam gemacht, daß Gegenstände alterthüm- 
lidJen oder historischen Wertstes weder aus Kirchen 
und öffentlichen Gebäuden, noch sonst zu dem Ge
meinde- oder Kircheneigenthum gehörige Effekten 
nicht ohne Kuratelgenehmigung veräuffert werden 
dürfen.

Auch dürfen solche Gegenstände nicht ohne höhere 
Erlaubniß einer Ausbesserung oder Auffrischung 
unterstellt werden, da aus Unerfahrenheit oderböser 
Absicht schon öfters Beschädigungen vorgekommcn 
sind.

Am Ilten März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Sämmtliche Gemeinde-Borsteher werden ange
wiesen. in ihren Gemeinden bekannt zu machen, 
daß unverzüglich mit dem Abraupen der Obst
bäume und Hecken in den Ortschaften und an den 
Straffen begonnen und solches mit aller Sorgfalt 
vollendet werde. Es hat solches ohne alle Aus
nahme zu geschehen, damit nicht der sorgsame Be
sitzer durch einen nachlässigen Nachbarn in Schade» 
versetzt werde.

Die abgenommenen Ranpennester sind zu veck 
brennen oder zu vergraben, keinesfalls dürfen dick 
selben, wie solches häufig geschieht, lediglich da- 
wo sie abgenommen werden, auf den Boden ge
worfen werden.

Gegen die Säumigen wird mit Strafe ringe- 
schritten und das Abraupe« auf deren Kosten an
geordnet.

DaS Abraupen hat nur dann einen Erfolg, 
wenn es allgemein geschieht; feder Freund der nicht 
bloß so angenehmen, sondern auch so vorth eilh aste« 
Obstbaumzucht wird daher ersucht, allenfalls wah»« 
genommene Vernachlässigungen zur Anzeige z« 
bringen.

Am Ilten März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Vorsorge für Heilung armer Kranken, welche der 
kahr des Erblindens ausgefetzt sind.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die Erfahrung lehrt, daß hin und wieder Air- 

genleidende, deren die Mittel zu einer Operation, 
oder sonst geeigneten ^ärztlichen Behandlung fehlen, 
in Folge der Vernachläßigung ihreS Leidens ganz-
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Dich erblinden, und so ihren Mitmenschen, oder 
den Armenpflegen zur Last fallen, wäreud es oft, 
»penn rechtzeitige Hilfe angewendet worden wäre, 
nur ganz geringer Mittel bedurft hätte, um die- 

’fen Armen die Gottesgabe des Augenlichts, und 
damit ihre Arbeits- und Erwerbsfähigkeit zu er
halten, und auf diese Weife die daurende Last ihrer 
Unterstützung abzuwenden.

Seine Majestät der König haben in ge
wohnter landesväterlichen Sorgfal auch diese Dor
behältnissen Allerhöchst Ihr Augenmerk zuzuwenden 
geruth, in Folge dessen die kgl. Landgerichtsärzte 
mittelst hoher Regierungsausschreibens vom 28tcn 
v. Mts. angewiesen worden sind, im Benehmen 
mit der kgl. Distriktspolizeybehörden über derley 
Äugenleidende genaue Erhebungen zu pflegen und 
einzusenden.

Auf Requisition des kgl. Landgerichtsarztes 
Dr. Forster erhalten nun sämmtlicheGemeindevor
steher den Auftrag

1) bis Samstag d en 22tendieseinVerzeich- 
niß solcher armen Augenkranken ihres Bezirkes, 
welchen nach vorgängigen Benehmen mit denr vor
handenen ärztlichen Personal zufolge ihres Leidens 
die Gefahr der Erblindung drohe, und welche einer 
nachhaltigen ärztlichen Behandlung nicht unterstellt 
sind, unter Beifügung ihres Alters, sodann ihrer 
Fanülien- nnd Vermögensvcrhältuisse an den kgl. 
Landgerichtsarzt einzusenden, wobei jedoch be
merkt wird, daß Fehlanzeigen erlassen sind, sodann

2) diejenigen dieser Augenleidendcn, deren Ge« 
fundheitsverhältuisse eine Reise hierher gestatten, 
ans diesen Tag zu dem kgl. Landgerichtsarzt 
Leyufs ärztlichen Untersuchung abzuorduen.

Am 10. März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Das Gesuch der katholischen Kirch en Verwaltung Abenberg 
kgl. Landgerichts PIMfelv um Bewilligung einer Kollekte 
für die Kosten der iunern Einrichtung der dortigen neuen 
Pfarrkirche betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird das Ergebniß der in rubr. Brtreffe von

Die Gant des Kiefers Michael Schmid von Wolfertschwenden 
betreffend.

den kgl. kath. Pfarrämter« veranstalteten Kollekte 
hicmit öffentlich bekannt gemacht.

Am 11 teil März 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

1 . Amcndingen . . 3 fl. 6 kr.
2 .) Attenhausen . .. 1 „ 58 „
3 .) Beningen . . 1 „ 36 „
4 .) Böhen . . 5 „ 24 „ -
5 .) Bvrheim . , — „ ■— „
6 .) Egg a/d Günz . . 2 „ — „
7 .) Eugetried . . 1 „ 12 „
8 .) Erkheim . . 3 „ 45 „
9 .) Frechenrieden . . 2 „ 30 „

10 .) Günz . . 2 „ 27 „
11 .) Hawangen 2 „ 12 „
12 .) Holzgünz . . — „ 54 „
13 .) Lachen . . 4 „ 30 „
14 .) Niederdorf . . 1 „ 50 „
15 .) Ollarzried . . 1 „ 30 „
16 .) Ottobeuren . . 2 „ 9 „
17 .) Rettenbach . . 3 „ 41 „
18 .) Sontheim . . 3 „ — „
19 .) Ungerhausen . . 1 „ 54 „
20 .) Unteregg . . 2 „ 29‘/4 „
21 .) Wcsterheim . . 2 „ 43 „
22 .) Wolfertschwenden . . 2 „ 20 „

Summa: 55 fl. 10% kr.

Gantproklama und Anwesensverkauf.
Der Kiefermeister Michael Schmid von Wolfert

schwenden hat am 21ten v. Mts. seine Insolvenz 
gerichtlich erklärt und sich freiwillig dem Gantver- 
fahreu unterworfen. Es werden daher — und weil 
die sofort gepflogenen Verhandlungen allerdings 
eine materielle Ucberschuldung ergaben —die Edikts
tage anbcraumt wie folgt:

1.) zur Anmeldung und Nachweisung der For
derungen

Montag den 7ten April,
2.) zur Vorbringnng der Einreden

Montag den ölen Mai,



— 43 —

Z.) zu den Schlußverhandlungen (Replik und 
Duplik)

Montag den 2ttu Juni 1, Les. jedesmal 
Morgens 9 Uhr.

Hiezu ergeht an sämmtliche bekannte und unbe
kannte Gläubiger des Cridars die Ladung mit dem 
Bemerken, daß das Nichterscheinen am lten Edikts
tage die Ausschließung der betreffenden Forderungen 
von der Gantaktivmasse, das Ausbleiben an den 
übrigen Ediktstage den Verlust der bezüglichen Ver
handlungen zur Folge bat.

Am lten Ediktstage wird auch eine gütliche Bei
legung der Sache versucht werden, und wird bie- 
bei von den nicht anwesenden Gläubigern die Zn- 
stimmung zll den Beschlüssen der Anwesenden ge
folgert werden.

Wer etwas von dem Vermögen des Cridars 
in Händen hat oder an denselben etwas schuldet, 
wird ausgefordert, solches vorbehaltlich seiner Rechte 
an das Gantgericht abzuliesern und resp. bei Mel
dung des nochmaligen Ersatzes, hierorts zu erlegen.

Das Anwesen des Cridars, bestehend in dem 
Wohnhause Nro. 45 zu Wolfertschwenden mit 
Nebengebäude und Wurzgärtchen, dann 9 Tagw. 
67 Dezm. Acker, Wiesen und Gärten, zusammen 
geschätzt zu 2510 st. wird am Freitag den 4ten 
April Nachmittags 2 Uhr im Gasthause zur Post 
iu Wolfertschwenden zur öffentlichen Versteigerung 
kommen, wozu an die Gläubiger und an Kaufs
liebhaber die Ladung mit der Beifügung ergeht, 
daß stch der Hinschlag nach § 64 des Hypothcken- 
Gesetzcs resp. der §. §. 98 — 101 des Prozeß- 
Gesetzes vom 17ten November 1837 richte, sohin 
erfolge sobald der besagte Schätzungswert!) erlöst 
ist, in welchem Falle auch ein Einlösungsrecht von 
tscitc der sonst hiezu befugten Gläubiger nicht mehr 
statt findet.

Die übrigen Kaufsbedingungen werden am Stei- 
geruugstage bekannt gegeben werden, und es steht 
bis dahin die Einsichtnahme von der Gntsbeschrei- 
bung und Belastung hierorts den Kausslustigen frei.

Ottobeuren, am 4ten März. 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die Verlassenschaft des Ignatz Schette von Ottobeuren betr.
Bekanntmachung.

Alle diejenigen, welche an dem Rücklaß des in 
Kempten verstorbenen Fabrikarbeiters Ignatz Schel
te von hier Ansprüche zu machen, haben werden hie- 
mit aufgefordert, dieselben binnen 30 Tagen a dato 
bey Vermeidung der Nichtberücksichtigung hierorts 
anzubringen.

Beigefügt wird, daß das Anwesen des Defunk- 
ten, bestehend aus einem Drittelhaus dahier sammt, 
Wurzgarten per 0,3 Dezm. und einem Krautgar- 
ten per 0,2 Dezm: sodann dem Nutzanthell an den 
unvertheilten Gemeindebesitzungen am

Montag, denlllen Äpnl lstz. Irs. Vormittag
9 Ahr

öffentlich versteigert wird, wozu Kaussliebhaber ein
geladen werden.

Ottobeuren, am Ilten März 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Lotto.
Iu der 1571. Münchener - Ziehung wurden gezogen:

36 60. 43- 4S. 24.

Vermischtes.
Eine intereffante Verhandlung fand am 26. Febr. 

vor den Schranken des Landgerichtes Winnweiler 
statt. In dem nahegelegen Orte Langmeil näm
lich bestand schon feit längeren Jahren eine Reli- 
gionssecte, deren Gründer ein Schäfer aus der 
dortigen Gemeinde sein soll. Bisher war es den 
Bemühungen der Geistlichen und Ortsbehörde 
noch nicht gelungen, diese religiöse Schwärmerei 
mit Erfolg zu bekämpfen. Da jedoch seit neuester 
Zeit das Treiben dieser Sectirer in einem gefährd 
lichen Grade zunahm, fand die Gerichtsbehörde 
Veranlassung, hiegegen einzuschreiten. Dieselben 
Hilten lärmende, nächtliche Versammlungen, tauften, 
trieben Teufel aus rc. nnd dies Alles in einer 
Weise, die den Stempel des Wahnsinnes an sich 
trug. Bei der heutigen gerichtlichen Verhandlung" 
nun waren zwanzig dieser Sectirer als Beschul-
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digte anwesend, worunter sechs „Apostel", größ- 
tentheils weiblichen Geschlechtes, sich befanden, in 
welche bereits (wie sie sagen) der Geist gefahren 
ist. Drei der angeklagten Weiber waren evident 
wahnsinnig; sie geberdeten sich derart, daß unter 
der großen Zuhöreranzahl auch gewiß nicht Einer 
war, der nicht Schauder empfand und diese Leute 
im höchsten Grade bedauerte; sie rauften sich die 
Haare,,, zerschlugen sich die Brust, stampften mit 
den Füßen, schlängelten mit den Händen, verdreh
ten die Augen: kurz sie zeigten in allen ihren 
Mienen die vollkommenste Raserei. Würde nun 
nicht mit aller Energie diesem Unwesen gesteuert 
und die vollkommen Geisteskranken in's Irrenhaus 
gebracht, so wäre der Ruin der Gemeinde unaus
bleiblich, da ohnedies ein großer Theil der weib
lichen Einwohner, bereits von dieser Krankheit an
gesteckt, keine Arbeit mehr verrichtet, sondern durch 
das Lesen schwärmerischer Bücher die Zeit ver
geudet. Nach einer Bekanntmachung des kgl. Land- 
commissariates Kaiserslautern sind die Versammlun
gen dieser Secte verboten. —

Dom Schwurgericht für die Pfalz wurde 
am 22. Februar Abraham Goldschmitt, 17 Jahre 
alt, Lumpensammler, Sohn von Simon Gold- 
schmitt, Handelsmann in Göllheim wohnhaft, des 
gewaltsamen Angriffs auf die Schamhaftigkeit von 
sechs Mädchen unter 15 Jahren angeklagt, zu 8 
jähriger Zwangsarbeit verurtheilt. Dieser jugend
liche Wüstling hatte Thaten der Schändlichkeit ver
übt, die eine äußerste Entartung der Natur und 
volle sittliche Verkommenheit zeigten. Bei den 
Verhandlungen in der öffentlichen Sitzung läug- 
nete der Angeklagte frech die ihm zur Last geleg
ten Verbrechen, die unzweifelhaft aus den Aus
sagen der Zeugen gegen ihn hervorgingen, und 
zeigte so ein verdorbenes Gemüth, das ihm das 
Mitleid der Anwesenden entremdete. —

Henneberg. Wollen wir uns nich bei die 
Fremdenlegion anwerben lassen? — Da kriegen wir 
doch 20 Thlr. auf Die Hand.—

Scheppe. Wenn cs blos 20 auf die Hand gäbe, 
denn wäre ich wohl dabei; aber bei die Engländer 
gibt es ooch noch machmal 20 wo anders hin— 
und davor passe ich!

S chrannen-Anzeige

Druck und Verlag von Georg und Karl Ganser in Ottobeuren, Verantwortlicher Redakteur: .Karl Ganser in Ottobeuren.
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Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag den 20. Marz 1856.

Bleibt mir in diesen Tagen theuer 
Geihftmane und Golgatha!
Zhr Oerter, wo die Well die Feier 
Der allergrößten Liebe sah! — 

Nach euch will ich voll Andacht schauen. 
Wo mein Erlöser litt uns starb, 
Und hoffnungsvoll auf den vertrauen, 
Der mir die Seligkeit erwarb! —

Amtliche Bekanntmachungen.
Die Entweichung des ZnchthaussträflingS Andreas Voggin- 

ger auS der Strafanstalt Manchen betr.

<3in Hamen Seiner Majestät des Königs.
Am 27ten v. Mts. früh 9 Uhr entwich der 

Znchthaussträsiing Andreas Vogginger von Frau
enholz kgl. Landgerichts Landau an der Isar, 
aus der kgl. Strafanstalt zu München.

Unter^Bekanntgabe von dessen Signalement er
geht der Auftrag, die geeigneten Späheverfügungen 
zu erlassen und den Rubrikaten im Falle Betretens 
an die genatlnte Strafanstalt unter gleichzeitiger 
Berichterstattung abzuliefern.

Augsburg, den 11. März 1856.

König!. Negierung van Schwaden u. Neuburg- 
Kammer des Inner».

Del Beurlaubung deS kgl. ReglerungS - Präsidenten, 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.

Spengler, coli.
Personal-Beschreibung.

Alter: 35 Jahre, Größe: 5‘ 5" 3"‘, Statur: 
untersetzt, Haare: schwarz , Augen: Kau und klein, 
Mund: klein, Zähne mangelhaft, Bart: schwarz.

Besondere Kennzeichen: fehlen vier Stockzähne, 
am rechten und linken Damne eine Schnittnarbk 
und auf dem Rücken eine Warze.

Kleider: Gefängnißkleider utto, Fesseln,

Der vermißte Austrägler Joseph Röslmaier v. Neuhaltlnzsbetr,

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt nach 

dem Austrägler (Pfründner) Joseph Röslmaier 
von Renhaltiug, welcher seit dem 12ten Jänner 
I. Jrs. vermißt wird, und dessen Signalement m 
der hohen Regierungsausschreibung vom 6. d. Mt. 
in Rro. 21 des Kreis - Amts - Blattes enthalten ist, 
genaue Nachforschungen anzustellen, und, ein allen- 
fallsiges Ergebniß längstens bis zum 31. d. Mts, 
anzuzeigcn.

Am 18tcn März 1856.
Graf, Landrichter,

Urkund en-Amor tifation.
Nachdem innerhalb des in der diesseitigen AuS- 

schreibnng vom 28ten August v. Jrs. vorgesetzten 
halbjährigm Termines die auf die Bauersehefrau 
Karolina Kohle von Holzgünz lautende Staats
obligation vom lten Febr. 1836 Kat. Rro. I3’17/4o«» 
per 500 fl. diesseits nicht produzirt wurde, so 
wird sie hiemit als kraftlos erklärt.

Ottobeuren, am Ilten März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter,

Cu ratelbesteNung.
Cnratel über Georg Grau von Amendingm betr.

Der ledige Taglohner Georg Grau von Amen-
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btttgen hat sich freiwillig unter die Curatel des 
dortigen Söldners Ignatz Waibel begeben, und 
kann daher ohne Zustimmung des letzter» keinerlei 
Rechtsgeschäfte mehr gültig abschliessen, was zur 
Warnung des Publikums hiemit veröffentlicht wird.

Ottobeuren, den 14. Marz 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

DMwesen der Lang'schen Eheleute von Künersbcrg betr.

Bekanntmachung.
Die Wirthsleute Jakob und Katharina Lang 

von Künersberg haben am 7. ds. Mts. ihre Zah
lungsunfähigkeit gerichtlich erklärt, und es kam an 
diesem Tage unter den Hypothek - Gläubigern eine 
Nebereinkunft dahin zu Stande, daß die vcrhan- 
denen Realitäten dem letzten Hypothek-Gläubiger 
im Anschläge von 5000 ff. an Zahlungsstatt ge
gen Befriedigung der ihm vorgehenden Hypothek- 
Gläubiger, dann sener der I. Priorität-Klasse und 
Berichtigung der Gerichtskosten eigentümlich über- 
lassen wurden, die Mobilien aber den angeblichen 
Käufern derselben verbleiben sollen, so daß hicr- 
«ach eine Activmaffe für die s. g. Currentglaubi- 
zer gar nicht bestehen würde.

Hrehei wurde selbst verständlich die Genehmi
gung der letzteren Vorbehalten.

Zur Anmeldung und Nachweisung aller nicht 
hypvthecirten Forderungen, sowie zur Erklärungsab
gabe über jene Nebereinkunft steht nun Tagsfahrtauf 
Mittwoch, Len 16. April ds. Is. Morgens

v W.
hierorts an, und ergeht hiezu die Ladung an alle 
bekannte und unbekannte Gläubiger der Lang'schen 
Eheleute mit Ausnahme der Hypothek-Gläubiger 
mit demBemerken, haß von denNichterscheinendeu die 
Genehmigung der besagten Nebereinkunft gefolgert, 
und sofort ihr Ausschluß von der Gesammtgant- 
aktivmasse würde verfügt werden.

Ottobeuren, am 17ten März 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landri

Di« KrekS-Irrcnanstalt Irsee betr.
Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher auf nachfolgen

den, aus der Neuen Münchner Zeitung entonmme« 
nen Artikel über die Irrenanstalt in Irsee mii 
dem Auftrag aufmerksam gemacht, denselben in 
ihren Bezirken möglichste Verbreitung zu verschaf
fen, und hiedurch das hie und da noch gegen diese 
so gemeinnützge Anstalt vorhandene Vortheil zu 
besiegen.

Am 18ten Marz 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Keers-Jeeeuanstalt in Irsee.
Obgleich Humanität und Wissenschaft seit An

fang unseres Jahrhunderts und namentlich in den 
letzten Decennien Alles aufgeboten haben, um auS 
den Irrenanstalten Krankenhäuser im eigentlichen 
Sinne des Wortes zu machen, so finden wir doch 
noch allenthalben die größten Vorurtheile darüber 
verbreitet — Vorurtheile, die um so beklagens
wert!,) er sind, als sie so manche Familien abhalten 
ihre Kranken rechtzeitig dort unterzubringen, wo 
ihnen in den meisten Fällen am ehesten Hülfr 
werden kann. Möge es mir daher vergönnt sein, 
hier einiges zur Läuterung der Begriffe hierüber 
beantragen, indem ich Ihnen nach eigener An
schauung über die Kreis-Irrenanstalt Irsee berichte.

Die Anstalt befindet sich in der ehemaligen 
Benedictinerabtei Irsee, eine Stunde von Kauf
beuren. Die freundliche Lage, die Entfernungvou 
dem»Geräusch volkreicher Städte kann nur vor- 
theilhaft für die Heilung und Pflege Gcmüths- 
leidender sein. Treten wir in das massive, eis 
Viereck bildende Gebäude ein, so verfehlt schon das 
äußerst schöne Stiegenhaus mit seinen Frescoma- 
lereieu nicht, einen günstigen Eindruck auf uns 
hervorzubringen. Gänge Wohn- und Schlafzim
mer, sowie Versammlungssäle sind hohe, luftige, 
Räume, wie sie wenig andere Gebäude besser auf
zuweisen haben, Garten und Arbeitshöfe sind dem 
Ganzen entsprechend angelegt.

Doch weiter drängt es den Unkundigen, die 
Neugierde wird ja so oftmals rege gemacht durch
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«llerlei sonderbare Geschichten und Anekdoten, die 
man sich über Irre zu erzählen weiß. Wo sind, 
wird man sich fragen, wo find jene Kaiser, Köni
ge und Fürsten mit papiernen Kronen und Ord- 
denssteruen, jene theils Mitleid, theils Grauen er
regende Gestalten mit rollenden Augen und ver
zerrten Zügen, die nur die Peitsche des Wärters 
zu bändigen versteht, von denen wir so viel gehört 
und gelesen haben?

Gott sei gedankt, hier , wie in jeder dem gegen
wärtigen Stande der Wissenschaft entsprechenden 
Irrenanstalt finden wir dergleichen Jammergebilde 
nicht mehr, sie konnten nur gedeihen in jenen trau
rigen Aufenthaltsorten, die man früher in blinder 
Unkenntniß dem Leidenden dieser Art anwics, wo 
der einerseits der Verzweiflung Preis gegeben, an
derseits durch frevelhaften Hohn und unmenschliche 
Behandlung das wurde, was wir mit dem Worte 
„Narr" bezeichnen und wie uns den Narren die 
Phantasie auszumalen pflegt. Hier aber, wo der 
Kranke nicht in seinen Wahnvorstellungen bestärkt^ 
wo er nicht sich selbst überlasten bleibt, wo er 
durch alle möglichen Mittel zu zerstreuen gesucht 
wird und nicht der Neugierde und dem Vorwitz zur 
Schaustellung dient, hier ist es anders. Die immer 
gleichmäßig ruhige Behandlung, das gänzliche Jg- 
»oriren seiner irrigen Anschauung macht den Gestörten 
uachdenkend, er gebt häufig in sich und die Idee» 
werden mehr allgemeiner Natur; sieht er sich dann 
noch mit Liebe und Theilnahme behandelt, sieht er 
wie das ganze Personal vom Oberarzt bis zum 
jüngsten Wärter nur sein Bestes beabsichtigt, so 
wird bei ihm, wenn auch nicht immer Heilung, 
doch in den meisten Fällen Besserung erreicht. 
Hören wir daher beim Besuche der Anstalt hier 
aus diesem Zimmer die Töne der Flöte, aus jenem 
die der Harfe oder Geige, auf einer andern Seite 
wieder einen hübschen Männerchor erschallen, sehen 
wir wie in den Gärten und auf den Arbeitsplä
tzen Kinder harmlos unter und mit Patienten 
spielen, so glauben wir uns wohl in irgend einem 
Pensionat, aber am wenigsten in einer Irrenanstalt.

(F o r t s e tz u n g so l g t.)

Bekanntmachung.
Dm Jahrtag des Gewerbs-Vereins der Metzger und Hafner beir.

Am Donnerstag den 27ten dies Monats Vor
mittags 10 Uhr wird der Jahrtag des Gewerbs

Vereins der Metzger und Hafnermeister in Gast
hanse zur Post dahier abgehalten, wobei sämmt- 
liche Vereinsmitglieder sich eigzufinden haben.

Die Gemeindevorsteher werden hiemit aufgefor- 
der, Obiges den Vereinsmitgliedern ihres Gemein
debezirkes zu eröffnen unter Hinweisung auf §. 124. 
der allerhöchsten Vollzugs-Instruktion vom 17. 
Dezember 1853 znm Gewerbsgesetze, wonach Aus- 
bleibende mit Geldbussen zu strafen sind.

Ottobeuren, am 13. März 1856.

Müller, kgl. Landgerichts-Assessor.
als Vereinskommiffär:

Michael Waldmann, Metzgermeister. 

Joseph Kümmerle, Hafnermeister.

Mühle-Verkauf.
Eingetreitener Verhältnisse wegen will der Müller 

Joseph Mayer in Hawangen sein schönes Mühl- 
und Oekonomie-Anwesen aus freier Hand verkaufen.

Dasselbe besteht in einer Mühle mit drei Mahl- 
nnd einem Gerbgange nebst Wohnhaus, in einem beson- 
dern Stadel mit Stallung, Hofraum, Wurz- und 
Grasgarten, 99 Tagw. Aecker und Wiesen bester 
Bonität, 28 Stück Rindvieh, 5 Pferde, 6 Schweine 
mit den dazu gehörigen Fahrnissen, welche nach 
Belieben in Kauf ein- oder nicht eingeschlossen 
werden können.

Diese Eine Mühle in dem großen, wohlhabenden 
Dorfe, Hawangen hatte von jeher der stärksten 
Kundschaft sich zu erfreuen und die beträchtliche 
Oekonomie bei der bekannten Fruchtbarkeit hiesiger 
Gegend läßt nichts zu wünschen übrig.

Kaufliebhaber welche es wünschen, kann die 
Hälfte des Kufschillings hypothekarisch versichert 
stehen gelassen werden, und wollen sie sich an den 
Unterzeichneten wenden, welcher über alle Beding
ungen und Verhältnisse hereitwilligst Aufschlüsse gibt.

Hawangen, am 17. Marz 1856.
Martin Fickler, Bauer.

Anwesens-Verkauf.
Annastasia Huber, Wittwe in Stöcken verkauft 

ihr besitzendes Anwesen, bestehend in Wohnhaus, 
Nebengebäude und Hofraum, sammt Krautgartcu 
aus freier Hand. Der Verkauf kann täglich geschehen, 
und das Nähere bei der Wittwe Huber in Stöcken 
Ldg. Ottobeuren erfahren werden.
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EkkhtimerPserde- Vieh- u. Achlllismarkt.
Der hiesige Ute Markt wird am Monntag den 

31teu dß. abgehalteü, und dabei wie bereits 
früher bekannt gegeben, eine Preise-Vertheilung 
statt finden.

Erkheim, am 20ten März 1856.

Die
Gemeinde- u. Marktverwaltnng.

Steuer, Vorsteher.

Vermischtes,
CS5" Paris, 16. März. Heute Morgen um 

3 Uhr wurde die Kaiserin von einem Prin
zen entbunden. Auf dem Hotel der Invaliden 
wurden 101 Kanonenschüsse abgefeuert. Die gro
ßen Staatskörper und die Mitglieder der Munici- 
palität sind in den Tuilerien versammelt. (Möge 
es sich bestätigen, daß dieser Prinz nicht umsonst 
ein Sonntagskind ist.)

Frankreich. Paris. Die Esnferenzen neh- 
men immer mehr und mehr einen günstigen Ver
lauf. Vor wenigen Tagen noch hielt man es für 
unwahrscheinlich, daß die Verhandlungen As Ende 
dieses Monats beendigt werden kennten, und sah 
deßhalb eine Verlängerung des Waffenstillstandes 
als unvermeidlich an. Seit Sonnabend haben sich 
diese Ansichten völlig geändert; Frankreich, Eng
land und Rußland sind , wie mau versichert, über 
die Hauptfragen einig und wollen setzt den Ab
schluß auf alle Weise beschleunigen. Vielleicht er
folgt denn auch die Unterzeichnung, des Friedens
instrumentes früher, als man bis jetzt geglaubt hat.

Rußland. Zu Warschau ereignete sich in 
der Nacht vom 20 — 21. v. Mts. ein schreckliches Un
glück. Trotz des Verbotes fuhr ein mit 4 Pferden 
bespannter Postwagen um 10 Uhr Nachts über 
das Eis der zugefrornen Weichsel. Dasselbe brach 
und Wagen, Pferde und Menschen versanken in 
den Fluthen. Es befanden sich 10 Menschen auf 
dem Wagen.

ch ieanne n - A tl 4
5 t i g e.

Betreib- 1 o b e u r en,J M e n m i n g e n, M t ri v« l h e i m.
1 dm 20. März 1856. den 18. März 1856. 6c« 15. Mürz 1856-.

gattu ng. f
| höchster ! Mitterer I niederster höchster mitterer ! niederster | höchster mitlerer | niederster

fl. fr. fl- fr. st. fr fl. fr. fl- fr. fl. fr. fl. kr. st- fr. fl. fr*

Kern. 25 18 24 40 23 45 23 6 22 4 20 50 21 30 20 40 19 18

Roggen. 15 30 15 30 15 30 16 21 15 55 15 7 15 48 , 14 26 ;12 52

Gerste. 1Z, 30 13 15 13 — 14 49 14 4 13 35 13 43 12 36 11 36
Haber. 641 6 — 5 52 6 30 6 2 5 45 5 41 5 14 4 55

n a ck dem mitt e r P r e l S

Aufschlag: Kern 2 fl. 1 7 kr. — Roggen — fl. —. kr. Gerste n — fl- 15 fr. ^aber — fl. 22 kr.

Abschlag: Kern — fl. — kr. — Roggen — fl. 12 fr. Gersten - fl- — fr. Hader — fl. — fr’

Brodtaxe- Psv. voih iH e l) 1 p r e i f e X fl. fr. Sonstlge Venruu'n.
Eemmelbrod zu 2 fr. 9 Der Metzen Mundmehl 3 40 . fr. Pt.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 fr. — H „ Semmelmehl 2 56 1 Pch. Schmalz 26 —
Halbweißbrod zu 2 fr. — 13 5)8 ,, Mittelinchl 2 12 1 „ Butter 20 —

„ „ iu 4 fr. » 0 — 27 1J4 „ Nachmehl — 33 1 rr & alz 4 2.
Roggenbrod zu 2 fr. , • — 16 114 , „ Roggenmeh! 1 33 1 „ Kerzen 30j —

„ „ zu 4 fr. 1 — 1J2 9 Stück Eier 8 —

Druck un» Verlag vor @torg und Karl Ganser in Ottobturm, Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser iu Ottobeuren.



Otwbemer - WocheMM
Donmrtag M 13. den 27. Marz 1856.

Amtliche Bekanntmachungen.
Die Vorname der Feuerbeschau Pro Ite Semester 1856.
An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Mit dem Iten April beginnt die Feuerstättenbe- 

sichtiguug für den Iten Semester 1856 und cs 
wurde die Anordnung getroffen, daß die Feuer- 
Les ch a ukomisff on s Mitglieder

1) im Kaminkehrerbezirke Ottobeuren, nebstdem 
Kaminkehrer aus dem Zimmermeister Schropp und 
ffür die eine Hälfte aus dem Maurermeister Mayrok 
von Sontheim, und für die andere Hälfte aus dem 
Maurermeister Spiegel, von Wolfertschwenden

2) im Kaminkehrcrbezirke Memmingerberg, nebst 
dem betreffenden Kaminkehrer, aus dem Maurer
meister Wüst von hier, und für die eine Hälfte der 
Zimmermeister Hiemcr in Erkheim, und für die an
dere Hälfte dem Zimmermeister Gaigman von Holz
günz bestehen.

Die Gemcindvorstcher haben dieses sofort öffent
lich bekannt zu machen, der Feuerbeschau selbst bei
zuwohnen, im Verhinderungsfälle aber den Vor
stand des Brandversicherungsausschuffcs hiezu ab
zuordnen.

Am 26. März 1856.

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
-Graf, Landrichter.

An sämmtliche Gemeindevorsteher.
Am Mittwoch den löten April Nachmittags 

1 Uhr findet im Gasthause zur Post dahier wieder 
eine landwirthschaftliche Quartal - Versammlung 
statt, in welcher über die eingeführte Entwässerung der 
Aecker und Wiesen durch irdene Röhren (Drainage) 
sich verbreitet und noch sonst Interessantes mitge- 
theilt werden.

Hiezu die Mitglieder des Vereins und die Freunde 
der Landwirth schäft eingeladen.

Tie Gemeindevorsteher werden ersucht über das 
Vorhaudeuseyn und Größe der in ihren Bezirken 

wegen Uibermaaß von Näße beschädigten Flä
chen mit beiläufiger Angabe der Tagwerke und Be" 
fitzer schriftliche Berichte zu übergeben und die Se- 
theiligten solcher Grundstücke besonders einzuladen, 
diese Versammlung anzuwohnen, indem das Bezirks- 
Comits derartige Entwäßerungen mit Rath und 
That zu unterstützen bereit steht.

Am 24ten März 1856.
Die Vorstände des landwirthschaftliche» 

Bezirkes Westgünz.

G r a f, Landrichter.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Wegen eingetrettener Hindernisse wird die nächste 

Quartalvcrsammlung auf

MliUmach den 16. April I, Jrs.
verschoben, wornach sich die Gemeindevorsteher zu 
richten und an diesem Tage nut den vorgeschrie
benen Büchern pünktlich zu erscheinen haben.

An diesem Tage werden denselben die bereits 
beschiedene Gemeinde- und Stiftungsrechnungen pro 
1854/s5 zur Verabfolgung an die «wtiftüngs- und 
Gemeindepsteger mitgeben.

Am 26. März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeure«.
Graf, Landrichter II Vorstand.

Der Sommerbiersatz Pro. 1856. betr.
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.

Rach hoher Regiernngsausschreibung vom 2 Iten 
Jänner l. Jrs. in Rro. 8 des Kreisamtsblattes ist 
der Preis der Maas braunen Sommerbieres pro 
1856 vom Gaum er für den hiesigen Amtsbezirk 
<utf 5 fr. 2 Pf.
festgesetzt, so daß der Schenkpreis

6 fr. 
beträgt.

Den Bräuern als solchen, b. h. wenn sie keine 
Schenkgerechtsame besitzen, ist auf den Grund der
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MerhLHste« CntschNessung vom 18. Dezember 1847 
gestattet, nur von jenem selbsterzeugten Biere den 
Schenkpreis zu erheben, weches sie an ihre Zech- 
mw Wirthschafts Lokale besuchenden Gäste, nicht 
aber auch von jenem, welches sie über die Gasse 
verleit geben.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diesen 
Wiersatz in allen Schenklokalitäten ihres Bezirkes 
dis zum Iten May, als dem gesetzlichen Anfangs
termine denselben anzuschreiben, für dessen Ein
haltung, und Verleitgabe eines gesunden tarif- 
rnäsigen Sommerbieres Sorge zu tragen, und Da- 
widerhandlungen schleunigst anzuzeigen.

Am 26. März 1836.

Königliches Landgericht QttoLenren.
Graf, Landrichter.

Die Kollekte für die durch eine Feuersbrunst Werunzlückten 
in Weichering bctr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Am 13. d. Mts. Mittags ist in dem Pfarrdorf 

Weichering, kgl. Landgerichts Reuburg, Feuer 
ausgebrvchen, welches von dem heftigen Winde 
begünstigt in einer halber Stunde 66 Gebäude mit 
vielem Biehe und Getreide und Fntwrvorräthen 
zerstörte, und dadurch 41 Familien ihres Ob
daches und ihrer Habe beraubte.

Der Verlust der Beschädigten ist w.n so grösser, 
weil die abgebrannten gröstentheils schlecht ge
bauten Häuser nur sehr gering versichert, und nur 
sehr Wenige der Mobiliarversichermug einverleibt 
waren.

Zur theilweism Linderung dieses schrecklichen 
Elends hat die königl. Regierung, mittelst hoher 
Ausschreibung vom 16ten d. eine - Kollekte gnadigst 
genehmigt, und es ergeht daher an sämmtliche 
Gemeindevorsteher der Auftrag, dieselbe schleunigst 
zu veranstalten, und das Ergebnis; wo möglich zur 
nächsten Quartalversammlung am 16. April mit
zubringen.

Da sich der Wvhlthatigkeitssinm der Amtsunter
gebenen Ottobeuren schon so ost jbei Uuterstutzung- 
en sremden Elends glänzend bewä hrt hat so glaubt 
.man auch dießmal wo es das unvr rschuldete Unglück 

so viele Familien des Kreises gilt, darauf rechnen 
zu dürfen.

Am 26. März 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die unberechtigten Bamührungen der Maurer- und Zimmer- 
Gesellen, hier die Einführung von Arbeitsvorweisen für 
dieselben betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Durch die stets sich erneuernden Beschwerden 
Über unbefugte Bauführungen durch Maurer- und 
Zimmergesellen sieht sich die dießseitige Distrikts- 
Polizeibehörde veranlaßt, nicht nur die, gegen der- 
ley Mißbräuche bestehenden Verordnungen in Er
innerung zu bringen, sondern auch dem Anträge 
der Vercinsvorsteher auf Einführung der in der 
Wollzugsinstruktion zum Gewerbsgesetze vorgeschrie
benen Arbeitsvorweise für die Gesellen des Mau
rer- und Zimmerhandwerkes statt zu geben, und 
zu diesem Behufe folgendes zu verfügen:

Jedem Maurer- und Zimmergesellen, wenn, und 
in solange er nicht an dem Wohnorte seines Mei
sters sich aufhält und nicht von demselben unter 
seiner unmittelbaren Aussicht fortwärend beschäf
tigt, hat der Meister einen Arbeitsvorweis nach 
unten ersichtlichen Formulare anszustellen, das Da
tum der Ausstellung auf demselben zu bemerken, 
und dieses, sowie von Monat zu Monat die Fort
dauer des Gesellendienstes durch Unterschrift zube- 
stättigm, auch für den Fall der Entlastung den 
Zeitpunkt derselben, nebst kurzer Angabe der Grün
de auf dm Vorweis zu bemerken, ohne solche 
Vormerkung aber auch keinen Gesellen eines andern 
Meisters in Arbeit aufzunehmen.

Diesen Vorweis hat der Geselle zu seiner Legi
timation bei der Arbeit jeder Zeit bei sich zu 
fuhren, und dem polizeilichen Aufsichtspersonale 
auf Verlangen vorzuzeigen, denselben allmonatlich 
dem Weister zur Unterschrift in Vorlage zu brin
gen, und nach Umsinß jeden Jahrs um Ausstellung 
eines neuen Vorweises sich an denselben zu wenden.

Die Uibertrettung dieser Vorschriften, zu deren 
Uiberwachung die Gendarmerie und das Gerichts
dienerpersonale requirirt ist, zieht für denselbigen; 
Meister oder Gesellen eine angemessene Geldstrafe



oder entsprechenden Arrest für den Fall der Ver- 
mögeuslosigkeit nach sich.

Beigefügt wird, daß Eremplare zu solchen Ar- 
beitsvorweisen beim Buchdrucker Ganser zu haben 
sind.

Am 26ten März 1856.
Der Königliche Landrichter: x

Graf.

/ormular Arbeitsvorweis

für den Gesellen

von

welcher am heutigen bei unterzeichnetem Meister 
in Arbeit tritt.

Dieser Geselle ist verpsiichtet:
1. das übliche Gesellengeld dem Meister zu 

entrichten.
2. gegenwärtigen Vorweis bei der Arbeit stets 

bei sich zu führen und aus Verlangen dem poli
zeilichen Aufsichtspersouale vorzuzeigen;

3. Denselben alle Monate dem Meister zur 
Unterschrift, und am Ende des Jahres zur Aus
stellung eines neuen vorzulegen; v

4. von Bestättigung seiner Entlastung auf den 
Vorweis bei keinem andern Meister in Arbeit zu 
tretteu,

5. (bei Maurergesellen.) Die Leistungen der Ge
sellen als sogenannte Hausmaurer beschränken sich 
blos auf die Ausbesterung und Erneuerung bereits 
bestehenden Gebändctheile mit Ausschluß aller kon
struktiven Abändernungcn an G ebäuden sowol als 
Zugehörigen (Kamine Schwind-und Dunggruben, 
Abzugsleitungen) Maurerauswechslungen rc.

6. (bei Zimmergesellen.) Die Leistungen der 
Gesellen als sogenannte Hauszimmerleute beschrän
ken sich blos auf die Ausbesserung und Erneuer
ung bereits bestehenden Gebändctheile, mit Aus
schuß aller konstruktiven Abänderungen an Gebäu
den sowol als deren Zugehörungen, als an Dach
stühlen, Decken, Gebälken, Treppen/ Umzäumun
gen rc.

(Datum.) Unterschrift des Meisters. 
Bestättigung vorstehender Unterschrift durch die Ge
meindeverwaltung

Schmid c. Pfefferte p. deb.

Monat
Vertrag u. 
Unterschrift 

des Meisters.
Monat

Vertrag u. 
Unterschrift 

des Meisters

Jänner. 
Februar. 
Merz. 
April. 
May. 
Juni.

Juli. 
August. 
September 
Oktober. 
November. 
Dezember.

Anwesensverkauf.
Da bei der am 10. dß. Mts. stattgehabten 

Versteigerung des Josepha Pfefferll'schen Anwe
sens in Rettenbach der Schätzungswerth von 1083 
fi. nicht erzielt wurde, so steht zur wiederholten 
Versteigerung desselben Tagfahrt auf
Montag, den 14. April ö. Is. Nachmittags 

2 Mhr

im Dollenwirthshaufe daselbst an, wozu an Kaufs - 
liebhaber und an die Gläubiger die Ladung mit 
dem Bemerken ergeht, daß hiebei der Zuschlag 
ohne Rücksicht auf den Schätzungswerth erfolgen, 
und die Versteigerung auch parzellenweise werde 
versucht werden.

Ottobeuren, am 18. März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Für das Ziel Georgii 1856 können bey der 

Spar- Eassa- Anstatt- Ottobeuren
Mittwoch den 23ten /ceytag den 25ten 

Samstag den 26ten April l. Ars.

Einlagen bey den unterzeichneten Cafsiren in dem 
Hause des Weinwirths Lerner gemacht werden, 
was mit dem Bemerken, das nur kassamäßigeu 
Münzen angenommen und für die frühen: Ein
lagen vom Ziel Georgii die Jahreszinse ausbe- 
zahlt werden, zur Kenntnißbringen.

Ottobeuren, den 26. März 1856,
Johann Matterer, 
Mar Ferner.
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Die statutenmäßige General-Versammlung des 
hiesigen Verschönerungs-Vereins sindet am 
Wonnervlag den Sten April l. Ars. Abends 

halb 8 Nhr
im Bräuhause dahier statt.

Hiezu werden sämmtliche Herrn Vereins-Mit
glieder höflichst eingeladen. Auch der Beytritt neuer 
Mitglieder gelegenheitlich dieser General-Versamm
lung, wird sehr willkommen seyn.

Ottobeuren den 26. Marz 1856.

, Was Vereins- Komi 1 e.

Verloren wurde:
Mittwoch, den 26. ds. Mts. in Memmingen, 

oder auf dem Wege von Memmingen Lis nach 
Ottobeuren eine Obligation zu 372 °/o Nro."esZ/^^ 
im Werthe von 1000 fl., in einer Zeitungeingewickelt.

Verleger dieses Blattes sagt, an Wen, dieselbe 
gegen gute Belohnung abzugeben ist.

100 fl, SliftUügsKapital
sind zu 4% ausznleihen. Wo? sagt, Verleger 

dieses Blattes.

V e r m i s ch t e S»
Die feherliche Charwoche brachte Heuer schaurige Feuertasse. 

In Regensburg kam am 17. Nachts ein Kaminbrand aus, 
Vormittags 10 Uhr bräunten in dem 1 Viertelstunde ent
fernten Orte Steinweg 3 Häuser, und einige Nebengebäude 
ab.

Am 18. Mittags entstand in dem 7 Stund von Hof ge
legene Städtchen Selb Feuer, das bis gegen? Uhr Abends 
über 400 meist aus Holz erbaute, und mit Schindeln ge
deckte Wohnhäuser verheerte, mir ihnen die Kirche,, die Schu
le, das Schloß, das Landgerichtsgebäude rc. rc. (Das Feuer 
entstand auf einer Düngergrube, auf welche nicht ganz 
ausgelöfchte Torfasche geschüttet worden war).

An demselben Tage brach im Walde, der Gemarkung 
Mosbach Feuer aus, und durchbrannte eine 100 Tagwerk 
große Strecke Waldes.

Am 19. dß. ist auch der Markt Nordhalben, bis auf eti* 
geHäuser gänzlich darnieder gebrannt, darunter das Landgericht, 
die Kirche, das Pfarrhaus rc. rc.

Unmittelbar auf die erhaltene Kunde von de» unheilvol
len Feuersbrünsten in Selb und Nordhalben haben Seine 
Majestät der König mit gewohnter landesväterlrcher Huld 
undTheilnahme aus allerhöchst Ihrer Kabinets-Kaffe d« Sum, 
me von 5000 fl. zur Unterstützung der Abgebrannten an
zuweisen, und sofort abzusenden geruht.

Druck und Verlag von Georg und Karl Ganser in Ottobeuren, Verantwortlicher Redakteur: Karl Ganser in Ottobeurem

SErrannen -Anzeige.
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!?!6>! Amtliche 7 ‘ ' >
Ad Num. 23418. praes. 24/3 56.

(Die Wiederholung der Schutzpocken-Jmpkung tetr.)

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Da die modifizirten Blattern (Varioloiden) in 

diesem Jahre häufig und mitunter mit Heftigkeit 
an einzelnen Orten des diesseitigen Regierungsbe
zirkes austreten, so findet sich die unterzeichnete k. 
Regierung veranlaßt, die Wiederholung der Schutz- 
pocken-Jmpfung (Revaccination) allgemein, insbe
sondere aber der die Feiertagsschule besuchenden 
Jugend dringend mit dem Beissigen zu empfehlen, 
daß nur in der Wieder-Impfung das sicherste Schutz- 
Mittel gegen die Blatternkrankheit erkannt werden 
könne und daß bei der im Verlaufe des künftigen 
Monats beginnenden öffentl. Schutzpocken-Jmpfung 
Gelegenheit gegeben sei, sich revacciniren zu lassen. 
“ Sämmtliche Polizeibehörden, Seelsorger, Aerzte, 
Schullehrer und Gemeinde-Vorsteher werden sich 
verpflichtet fühlen, zur ntöglichst ausgedehnten Auf
nahme dieser immer nothwendiger werdenden Sicher- 
heitsmaßregel nach ihren Kräften mitzuwirken, da 
nur deren allgemeine Durchführung vor dem Ein
dringen und der Verbreitung der Blatternseuche, 
sowie vor den durch diese nothwendig veranlaßten 
strengen und lästigen polizeilichen Vorkehrungen zu 
sichern vermag.

Augsburg, den 19. März 1856.

König!. Negierung van Schwaben und Neuburg- 
Kammer des Innern.

Sei Beurlaubung LeS kgl. -ReglermissS-Präsidenten: 
v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.

Spengler, coli.

Voruntersuchung gegen Jof. Prestel von Ottobeuren wegen 
HausirhaubelK mit Zündhölzchen betr.

B e k ü n t m a ch u n g.
Am 10. April wird im Wartzimmer des Land- 

gmchtsgebändcs gegen Baarzahlung an dm Meist- 
bietcnden durch eine Gerichtskommission verkauft 

eine Kiste mit Zündhölzchen und sind Kaufslustigk 
hiemit eingeladen.

Ottobeuren, am 31. März 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

____________________Graf, Landrichter.

Den Flurfchutz betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsicher.
Von der durch die königl. Regierung revidirtm 

und vervollständigten Instruktion zur Handhabung 
der Feldpolizey in Landgemeinden folgt untenstehend 
ein Abdruck zur Kenntnißnahmc und genauesten BZ» 
folgung, mit beut Auftrage:

1 .) Die Flurwächter über ihre hierin enthalte- 
nen Obliegenheiten zu informiren, und dieselben zu 
strenger Erfüllung derselben ernstlich anzuweisen,

2 .) gegen Flurfrevcl jedesmal ernstlich einzu
schreiten, die Frevler vor versammeltem Außfchuße 
abzuwandeln, und das Ergebniß in das Straf- 
buch einzutragen

3 .) da nach dieser Instruktion die Fturordnungm 
für jede Gemeinde, welche den Inbegriff aller für 
einen gewissen Bezirk hinsichtlich der zweckmässigen 
Benützung und Bewirthschaftung des gesammteu 
Grundeigenthumes, insbesondere aber hinsichtlich 
des hiebei erforderlichen Schutzes gegen jede B»- 
einträchtigung und Störung gegebenen Vorschrift«; 
sein soll, hergestellt werden sollen, eine solche Fl«r- 
ordnung für ihre Gemeinde zu entwerfen, und 
binnen 3 Monaten anher. vorzulegen.

Hiebei erscheint cs nothwendig, daß die besim- 
dern örtlichen Verhältnisse, welche vorzugsweise 
maßgebend sind, gehörig berücksichtigt werden.

Beigefügt wird, daß für jeden Gemeindevorsteher 
und jeden Flmwächter ein Exemplar dieser Instruktion 
unentgeldlich verabfolgt werden wird, ausserdem aber 
das Exemplar um 4 fr. abgegeben werden kann.

Die Gemeindevorsteher haben mm bis zur nach-' 
sten Quartalversammlung anzuzeigen, wie viele 
Exemplare gegen Bezahlung gewünscht werden.

Am 31. März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.



- 51 -

stehen, steinerne Grenzzeichen cinsetzen lassen, und 
das Institut der Feldschieder (Siebner) da, wo es 
besteht, beibehalten; Letztere sind jedoch nur Sach
verständige und können niemals selbstständig ein
schreiten.

Kein Grenzzeichen darf ohne Zuziehung der Be
theiligten und angrenzenden Grundbesitzer, dann des 
Gemeinde-Vorstehers gesetzt oder abgeändert werden.

Die Verletzung, Verstümmelung und Verrückung 
der Grenzzeichen durch Umackern der Feldraine, 
Ausfüllung der Gränzgräben, Ausgraben, Um
werfen, Abhauen der Malbäume und Grenzsteine 
soll, soferne sich diese Handlungen als vorsätzliche 
Uebetrettungen nicht ohnehin zur strafrechtlichen Un
tersuchung eignen (Straf-Gesetz-Buch Theil I. 
Art. 386) und abgesehen von dem hiedurch be
gründeten Cnschädigungs- Ansprüche des Besitzers, 
der Distrikts-Polizeibehörde zur empfiudlichcn Be
strafung angezeigt werden.

Feldfrevel.

Ueberschreitungen der Grenzen durch Ueberackern, 
Uebermähen, Uebersäen sind dem Gemeinde-Aus
schüsse, zur unnachsichtlichen Bestrafung anzuzeigen. 
(§. 117. des revidirten Gemeinde-Edikts.)

Dasselbe hat zu geschehen:
bei unberechtigtem Grasen auf fremden Feldrainen, 

bei Nachgrasen, Nachrechen, Nachlesen insbe
sondere der Aehren ohne Erlaubniß des Eigcn- 
thümers, ohne vorgängige Abräumung der 
Grundstücke oder nächtlicher Weile;

bei Zueignung fremder Früchte zum augenblicklichen 
Genuß, nicht aus Gewinnsucht;

beim Betreten eingeschlossener oder mit Pfandzeichen 
angemerkter Plätze, worin sich reife oder der 
Reife nahe Früchte befinden oder der nur da
hin führenden Fußwege ohne Erlaubniß der 
CigmthWmer;

beim Gehen, Fahren, Reiten über besäete oder noch 
mit Fruchten besetzte Felder, über noch nicht 
abgerLumte Wiesen;

beim Besteigen fremder Bäume;
bei kleinen Beschädigungen von Bäumen, Reben, 

Hopfenanlagen, Einfassungen, int Freien zurück- 
gelassenen wirthschaftlichen Werkzeugen;

beim Werfen von Steinen und Unrath in fremde 
Gärten, Wiesen, Felder,

überhaupt bei Uebertretungen der Feld- oder Flur« 
Ordnung. (Fortsetzung folgt.)

UßdritL.
Uevidirte InstrakNon

zur
Handhabung der Feldpolizei in den Land- 

Gemeinden.

L Befugnisse und Obliegenheiten 
des Gemeinde-Vorstehers.

Dem Gemeinde-Vorsteher liegt als ein hoch
wichtiger Zweig seiner Wirksamkeit Die Handhabung 
der Feldpolizei ob. Dieselbe erstreckt sich:
1) aus die Erhaltung der Flm- und Markungs

grenzen, (§. 115 des revidirten Gemeinde- 
Edikts),

2) aus die Beförderung des Acker- und Wiesen
baues, der Kultur oder Gründe und der Obst
baumzucht rc. (§. 116 des revid. G.-Edikts),

3) auf die Beförderung der Viehzucht (§. 116 
ebendaselbst),

4) auf die Erhaltrrng der Waldungen.

Zur möglichst vollständigen Erreichung dieser 
Zwecke wird nachstehende Instruktion erthcilt.

1. Bezüglich auf die Erhaltung der Flur- 
und Markungs-Grenzen.

Grenzen.
Der Gemeinde-Vorsteher hat die Aufsicht auf 

die richtige Erhaltung der Flur- und Markungs- 

Grenzen.
Es liegt daher in seiner Pflicht, diese jährlich 

wenigstens einmal zu umg^en.
Die geeignetste Zeit ist der Spätherbst, wenn 

alle Früchte von den Fluren hinweggeräumt sind. 
Zu dieser Besichtigung sind die Gemeinde-Bevoll
mächtigten und einige junge Gemeindeglieder bei
zuziehen.

Die dabei allenfalls Vorgefundenen Mängel und 
Anstände sind unverzüglich der vorgesetzten Di
strikts-Polizeibehörde anzuzeigen.

Die genaue Verzeichnung sämmtlicher Flurgren
zen der Gemeinde im Flurplan ist stets im gehö
rigen Stande zu erhalten; alle vorkommeudeu Acn- 
derungen sind im Flurplane vorschriftsmäßig durch 
den Bezirksgeometer vormerken zu lassen.

G r e n z z e i ch e n.
Es wird Piel rur Verhütung von Anständen 

Beiträgen, wenn der Gemeinde-Vorsteher die be- 
tbeiliaten -Gemeinde--Glieder dahin vercungt, da,r 
sie da wo noch keine ordentlichen Greuzzetchen be



55
Derlassmschaft der k. PjarrerS Ludwig Jäger von Bubcn- 

hausen betr.

Bekanntmachung.
Am Montag 21ten, Dienstag den 22ten, und 

Mittwoch den 23ten April 1856 wird der Rück- 
laß des dahier verstorbenen k. Pfarrers und frei- 
resignirten k. Distrikts -Schul-Inspektors Ludwig 
Jäger im hiesigen Pfarrhofe an den Meistbieten
den gegen gleich baare Bezahlung öffentlich durch 
eine Gerichts-Commission versteigert:

Der Rücklaß besteht in Silbergegenständen, Uhren, 
Hausgeräthschaften, Betten, Kleidern, Wasche und 
einer vorzüglichen Bibliothek meistens theologischen 
Inhalts.

Die Versteigerung beginnt jedesmal Vormittags 
8 Uhr und wird mit kurzer Unterbrechung bis zum 
Schlüße fortgesetzt.

Die Bibliothek gelangt am Mittwoch den 23ten 
April 1856 zum Verkaufe.

Stergerungslustige werden mit dem Bemerken 
eingeladeu, daß dasJnventarisationsprotocoll sammt 
dem Bücherkatalog hierorts zur Einsicht offen liegt.

Babenhausen, den 31. März 1856.

Königliches Landgericht.
Ehrensberger, Landrichter.

Kapitalien - Verleihungen.
695 st. Stiftungs-Kapital,
450 st. Vormuudschaflo-Kapital,
300 st. Stiftungs-Kapital,

50 st. Annen-Kapital
sind, zu 4 % verzinslich, gegen gesetzliche Ver
sicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger dieses 
Blattes.

Achten Peruanischen Guano 
empfiehlt als vorzügliches Düngermittel allen Oeko- 
nomiebesitzeru zu billigstem Preis

I. I. Defemfelder,
zum Schwert in Memmingen.

Verloren wurde:
Von Eldern bis zur Kirche, ein mit Silber 

gefaßter Rosenkranz. — 'äi* Horn grfiAes

Augenglas. Verleger dieses Blattes sagt, an Wen 
diese Gegenstände abzugeben sind.

* ******^
* to DaiiKsagmg. |
I ^"chbem es Gott, dem Allmächtigen, i
\ tzkfallen hat unfern Bruder

! Georg Ganser, J
! und unsere Base

’ Theresia Wankenmüller, f
’ in ein besseres Jenseits abzurufen, sagen wir f 
I hiemit für die zahlreiche Begleitung zu ihren s 
I letzten Ruhestätten und Anwohnung derTrauer- 
a Gottesdienste unseren herzlichsten Dank unter 
’ Beifügung des Wunsches aus, daß Sie Alle 
s die Vorsehung von solchem Betrübnisse recht 
| lange verschonen möge.
I Ottobeuren, am 2. April 1856. 1

Karl Ganser, i
। Johanna Ganser. ।
<r .1 W ^.i

Lotto.
In der 531. Nürnberger - Ziehung wurden gezogen:

14 2N 38. 33 21

Die Kreis-Jrrenanftalt inJrsee.
(Fortsetzung.)

Um uns besser zu orientiren, fassen wir die 
Hausordnung in's Auge. Da hören wir wie in 
früher Morgenstunde und zwar um halb 5 Uhr 
im Sommerhalbjahr, im Winterhalbjahr um halb 
6 Uhr durch die Hausglocke das Zeichen zum Auf
stehen für das Dienstpersonal gegeben wird. Wär
ter und Wärterinnen begeben sich an die ihnen zu
gewiesene Beschäftigung, reinigen die Kleidungs
stücke der Kranken, so wie Versammlungssäle und 
Gänge. Eine Stunde später erschallt die Glocke 
wieder, es ist das Zeichen zum Aufstehen für die 
Kranken. Alles verläßt die Betten, das Beispiel 
der an die Ordnung Gewöhnten läßt auch den



Säumigen keine Ruhe, feiten bedarf es bei Eiu- 
deinen der Mahnung. Jetzt geht es zu den bereit- 
stehenden Waschbecken, lebendig, dabei mit größter 
Ruhe, wogt es hin und her. Hülst ose werden von 
Wärtern, in der weiblichen Abtheilung, Vie streng 
geschieden ist, von Wärterinnen, gewaschen und ge
kämmt,'Kranke der III. Elaste sind nach gemein
schaftlich verrichtetem Morgengebet den Dienstleuten 
behülfüch die Betten zu machen und die Schlaf
säle zu reinigen, indeß die Kranken der L und II. 
Elaste und selbst solche der III. Elaste aus besseren 
Ständen auf ihren eigenen Zimmern bedient wer
den. Indeß erscheint das Frühstück, Gaffee und 
Semmel erhalten die beiden ersten Elasten, die letzte 
Milchsuppe. Kurz darauf begeben sich die aus den 
untern Ständen theils in die Gärten, theils in die 
Holzremisen an die Arbeit, indeß sich die Anderen 
irgend einer geistigen Beschäftigung hingeben, welche 
se nach Bedürfnis' durch einen äußerst talentvollen 
jungen Schulmann, der zu diesem Behufe ange- 
stellt ist, geleitet wird. Um 10 Uhr wechselt die 
Scene, die Arbeiter kehren zurück, die Fähigen 
unter ihnen begeben sich nach verzehrtem Frühbrod 
zum Schulunterricht, während die Patienten aus 
den bestern Ständen an die körperliche Beschäfti- 

gimg gehen. Um 12 Uhr speist die III. Elaste, um 
halb 1 Uhr die I. und 11. in den Bersammlungs- 
salen gemeinschaftlich an der Tafel. Suppe, Fleisch 
und Gemüse wird der ersteren gereicht, die letzteren 
haben zu diesem eine Zugabe und die I. Elaste 
außerdem Dessert und Nachmittags Caffee oder Obst. 
Der Nachmittag wird wieder wechselweise mit kör
perlicher Arbeit und geistiger Beschäftigung ver
bracht, und es tritt nur in so weit eine Abände
rung ein, als wöchentlich drei Mal durch den Ober
wärter Turnunterricht ertheilt wird. Ist die Ar
beitszeit vorbei, so gehen die Kranken aus bestern 
Ständen unter der Aufsicht des Oberwärters und 
die Frauen, welche mit Nähen, Stricken und Spin
nen, so wie nach Umständen mit Gartenarbeit be
schäftigt werden, unter Aufsicht der Oberwärterin, 
spazieren. Nach dem Abendessen, welches dem Mit
tagesten entsprechend ist, wird in den Sälen ge
spielt, Billard, Schach, Domino, Karten, je nach 
Lust und Geschmack, ebenso bilden sich mehrmals 
wöchentlich kleine Lesezirkel, in welchen kleine Er
zählungen oder sonst paffende Sachen vorgelesen 
werden. Um 9 Uhr geht Alles nach gemeinschaft
lich gesprochenem Abendgebet zu Bett.

(Fortsetzung folgt.)

S cb r a n n e n - A n z o i g e.
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Donnerstag den 10. April 1856.
- —........... — —........................................................................................................................................ . ---------- L-8S

Amtliche Bekanntmachungen.
Die Aufsicht auf LandeSverwiesene bett.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nachstehende in der hohen Regierungsausschrei

bung vom 28y. Mts. (Kreis-Amts-Blatt Nro.28.) 
Hnalistrten Individuen wurden wegen verschiedenen 
Verbrechen und resp. Vergehen verurtheilt und 
nach Erstehung ihrer Strafe des Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, die
selben in das alphabetische Verzeichniß der Landcs- 
vcrwiescnen einzntragen, und wann Eines oder das 
Andere im Bezirke betroffen würde, sogleich mit 
deren Arretirung und Anherliefernng einzuschreiten.

1 ,) Franz Justin Rüdinger von Westernhausen, 
kgl. wnrtteiüberg'schem Oberamts Künzelsau.

2 .) Friedrich Pokorny, von Echtendingen, kgl. 
württemberg'schen Oberamts Stuttgart.

3 .) Georg Hillinger, von Eisenstein in Böhmen.
Am 8. April 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Gras, Landrichter.

Die Sammlung für die durch Brau» verunglückten von 
Selb unv Nordhalben betr.

An sämnnliche Gemeindevorsteher.
Nachdem vom kgl. allerhösten Staatsministerium 

verfügt worden, daß die Sammlung für die Brand
beschädigten von Selb und Nordhalben mit jener 
für die Abgehrannten von Weichering vereinigt wer
den soll, so werden die Gemeindevorsteher mit dem 
Auftrage hievon inKentniß gesetzt, ihre Bemühungen 
zur Erzielung eines ergiebigen Resultates zu ver
doppeln, da die unglückliche Lage der Bewohner 
von Selb und Nordhalben herzzerreissend ist.

; Am nächsten Quartalsversammlungstermin sind 
die eingesammelten Beträge zu überbringen.

Am 8. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Abaichtung der Trocken- und Flüssigkeitsmaaße betreff.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Demnächst werden die beiden landgerichtliche» 

Aichtmeistcr, Schlossermeister Lieb und Küfermeister 
Götz die jährliche Abaichtung sämmtlicher Trocken- 
und Flüssigkeitsmaaße und Gewichte beginnen, wo
von die Gemeindevorsteher die betreffenden Gewerbs
leute in Kenntniß zu setzen, mtb die Aichtmeistcr 
auf Erfordern geeignet zu unterstützen habey.

Ottobeuren, am 8. April 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Fleischsatz pro Monat April.

Fleischsatz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat 

April folgende Fleischpreise angegeben:

Mastochsenfleisch per Pfund . . 12 kr. 4 hl.
Rindfleisch „ „ . . 10 „ 4 „
Ka lbfleisch „ „ . • . 10 „ — „
Schweinfleisch „ „ . . 18 „ — „

Obige Taren sind lediglich als Marimalpreifr 
anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
2) dasselbe von ganz guter Qualität ist und
3) die Anzeige des geringern Preises rechtzeitig der

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach llmstanden der distriktspolizeilichen Be
hörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauflragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste, Ein
haltung zu überwachen.

Am 3. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.
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Ausübung beS BefchLlgeschästeS an Sonn- un1> Feier

tagen betreffend.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Durch höchste M'inisterial-Entschließung vom 13. 

v. Mts. ist die Landgestütsverwaltung beauftragt 
Morden, die Ausübung des Beschälgeschäftes nicht 
Aos an dem Charfreitage, Oster- und Pfingstfeste, 
sondern auch am Christi Himmelfahrtsfeste unbe
dingt zu untersagen, und ebenso darf nach einer 
hohen Regierungsausschreibung vom 26. v. Mts. 
die Ausübung des Beschalgeschaftes durch die lizen- 
tirten Gaureiter, oder das Springen lassen der Zucht- 
stiere an diesen Festtagen nicht statt finden.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diese 
Anordnung ungesäumt in ihren Bezirken bekannt 
zu machen, und deren Aufrechthaltuug zu überwachen.

Ottobeuren, am 8. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Die Curatet üb« Anftlm und Nikolaus Fischer von War» 
mlsrnd betr.

Bekanntmachung.
Die ledigen Anwesensbesitzcr Anselm und Niko

laus Fischer von Warmisried wurden durch rechts
kräftigen Beschluß wegen Verschwendung unter 
Curatel gestellt. „ »

Dieß wird mit dem Anhänge öffentlich bekannt 
gemacht, daß ohne Zustimmung ihres Curators des 
Söldners Georg Singer von Warmisried keinerlei 
für sie lästige Rechtsgeschäfte in gültiger Weise 
eingehen können.

Mindelheim, am 1. April 1856.

Königi. Landgericht Mindelheim.
Büttner, Landrichter.

Unterzeichneter empfiehlt sein gut assortirtes 
Lager von

Lisendrahl Md
aus der Eisendraht- und Stiftcn-Fabrik in Amcn- 
Lingeir. Preise möglichst billig.

David Amman,
beim Kornhaus in Memmingen.

Zu verkaufen: Circa 60 Zentner Ohmat.

Todes-Anzeige.
Am 5. April lauf. Jahrs ist nach 

kurzem Krankenlager, gestärkt durch 
die heiligen Sakramente, selig im 
Herrn entschlafen, die Kaufmanns- 
Wittwe

Walburga Driechle
von Obergünzburg, was hiermit ihren zahl
reichen Freunden bekannt gegeben, und ihre 
Seele dem Gebete empfohlen wird.

Die Hinterbliebenen.

Bekanntmachung.
Da der Unterzeichnete von der höchsten Behörde 

die Genehmigung erhalten, Knnstprodukte auf öffent
liche Kosten zu fertigen, so empfiehlt sich derselbe 
einer hochwürdigen Geistlichkeit und geehrtesten Pu
blikum, daß er alle möglichen Malereien von ver
schiedenen Fächern für Kirchen und Privaten in 
Oehl, Fresko und Transparent arrfs billigste über
nimmt und auf das beste und geschmackvollste liefert.

(fr. I os. S lein i nger,
akademischer Maler.

^to.-«to- ito. -ö»- ito- -ne».

| K Danksagung. |
I W Für die eben so ehrende als zahlreiche i 
a Begleitung der Leiche meiner uuvergeß- .
r lichen Gattin f

Marianna Weiß, *
» zu ihrer Ruhestätte, sage ich allen Verwand- Y 
t teil und Freunden meinen innigsten Dank und f 
I empfehle mich Ihrem ferner« Wohlwollen. | 
। Ottobeuren, am 2. April 1856. ।

i Johannes Weiß, ,
Strumpfwirkermeister. J

O 'CX- "*T»- -*to- '1^. -<to- -Vto- -«C,« .--». -Ito-

Liegen geblieben in der Kirche: Ein grün 
eingebundenes Gebetbuch mit Goldschnitt. Man 
bittet um Rückgabe in der Erpeditiox d. Blattes.
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Achten Peruanischen Guano 
empfiehlt als vorzügliches Düngermittel allen Oeko- 
«omieb-esitzern zu billigstem Preis

1. I- Rcsemfelder, 
zum Schwert in Memmingen.

Verloren wurde: Sonntag den 6. April ein 
goldenes Halskreuz. Der Finder wird gebeten, 
dasselbe bei der Expedition d. Bl. abzugeben.

ybdwck.
Rrvidirle Instruktion

z u r
Handhabung der Feldpolizei in den Land- 

Gemeinden.
(Fortsetzung.)

Sollte jedoch in Flur und Feld ein Frevel ver
übt worden fein, der als Verbrechen oder Vergehen 
erscheint, so hat der Gemeinde-Vorsteher.

a) die schleunige Anzeige bei Gericht, bei der 
Distrikts-Polizeibehörde und der Gendarmerie 
zu machen,

b) zn wachen, daß die von dem Verbrechen oder 
Vergehen zurückgelassenen Spuren nicht ver
tilgt oder verändert, sondern bis zu genom
menem richterlichen Augenschein unverändert 
erhalten werden,

c) m eiligen Fällen, wo nämlich wegen Entfer
nung des Gerichtes die Erlöschung oder Ver
änderung der Spuren der That mit Grund 
zu besorgen wäre, unter Zuziehung von ver- 
läßigeu Gemeindegliedern Alles, was zn deren 
unverzüglichen Erforschung gehört, selbst zu 
besorgen und sodann das Gericht davon in 
Kenntniß zn setzen.

Äebstdem ist es Pflicht des Gemeinde-Vorstehers: 
d) schleunige Anstalten zn treffen, um die Flucht 

des Thäters zn verhindern, nm dem noch un
bekannten Uebertreter durch Entdeckung tüchti
ger Derdachtsgründe auf die Spur zn kommen, 
überhaupt

e) den Verbrecher zu verfolgen, zu verhaften und 
sogleich dem Gerichte zu überliefern. (§. 110 
des rcvidirtcn Gemeinde-Edikts);

f) die etwaigen Gehilfen, Begünstiger oder Hehler 
re. zu ermitteln und zur Anzeige zu bringen.

g) Gerichtsdiener und Gendarmen, welche in der 
Ausübung ihrer Pflicht thätig gehindert oder 

gar angegriffen werden, auf alle ihm zn Ge
bote stehende Weise zu unterstützen und sie in 
Stand zu setzen, ihre Aufträge zu vollziehen.

(Verordg. vom 11. Oktober 1812 Art. 197.)

2. Bezüglich auf Beförderung des Acker- 
und Wiesenbaues, Kultur öder Gründe re.

Die Beförderung des Acker- und Wiesenbaues 
ist eine der wesentlichsten Pflichten des Gemeinde- 
Vorstehers, er soll zu diesem Zwecke: 
zum Anbau der Brache und zur Einführung eines 

angemessenen Fruchtwechsels (Rotation), 
zum Anbau von Hopfen, Tabak, Lein (Flachs), 
zur Einführung der Drainage, der Spatenkultur, 
zur Verbesserung der Wiesen und Erhöhung ihres

Ertrages,
zur Beförderung der Wiesenwässerung,
zur Benützung der Gülle, deren Ausleitung und 

Abfluß auf die Strassen durchaus abzustellen ist, 
zur Anlegung zweckmäßiger gemauerter Dunggruben

mit Güllepumpen, entfernt von den öffentlichen 
Wegen und Plätzen,

zum Sammeln von Compostdünger und Anwendung 
der Gründüngung,

zur Einführung und zum Gebrauch verbesserter 
Ackergeräthe und landwirthschaftlicher Werkzeuge, 

zur Anpflanzung von Futterkräutern, 
zur Reinigung der Wiesen und Felder von Steinen,

Gesträuch, Moos und schädlichen Pflanzen z. B.
Herbstzeitlosen, 

zum gemeinsamen Vertilgen der Feldmäuse. 
(Reggs.-Ausschr. vom 24. März u. 3. Oktober 1854

Kr.-Amts-Bl. S. 323 und 1183),
zur Unterdrückung anderer schädlicher Thiere, als 

Maulwürfe, Werren, Engerlinge, Maikäfer, Rau
pen, Schnecken re.

zur Arrondirung und Zusammenlegung der Grund
stücke, namentlich durch Austausch im Wege der 
Güte,

zum Beitritt in die inländische oder eine zum Ge
schäftsbetrieb zugelassene auswärtige Hagelver
sicherungs-Anstalt,

insbesondere aber zur regen Theilnahme an dem 
landwirthschaftlichen Vereine für Bayern

durch eignes gutes Beispiel aufmuntern und dafür 
sorgen, daß möglichst alle Hindernisse der Kultur 
beseitigt werden.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Kreis-Zrrerranftalt in Irsee.

(Fortsetzung.)
Des Sonntags Vormittag wechselt katholischer 

mit protestantischem Gottesdienst, an welchem die 
fämmtlichcn Kranken mit weniger Ausnahme Theil 
nehmen. Der Nachmittag wird se nach den Wit
terungsverhältnissen mit Kegel- und andern Spie
len in den Gärten oder mit Spaziergängen zuge
brächt. Die Abende namentlich des Winterhalb
jahres werden häufig mit Concert und Theater 
ausgenillt, und cs sind besonders die oft sehr ge
lungenen, gut gewählten Theatervorstellungen, 
welche sich des ungeteilten Beifalls nicht nur der 
Kranken, sondern auch der von auswärts geladenen 
Gäste zu erfreuen haben. Außerdem werden an be- 
sondcrn Festen, wie am Jahrestag der Eröffnung 
der Anstalt, am Neujahr, der Faßnacht und an
deren Feiertagen gutarrangirte Tanzunterhaltungen 
veranstaltet. <#

Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf das 
Beamten- und Dienstpersonal werfen. An der Spitze 
der Anstalt und als deren Vorstand und Leiter steht 
der Oberarzt Dr. F. W. Hagen. Anspruchslos und 
einfach in seinem Erscheinen sehen wir ihn, weit 

entfernt von jenem bombastischen Auftreten, wel
ches oft beim ersten Begegnen so leicht zu impo« 
niren weiß, aber den schärferen Beobachter nicht 
lange zu täuschen vermag. Glühend für die Wis
senschaft und für sein Fach insbesondere hat Hagen 
durch sein unermüdliches Forschen sich bereits eine 
achtbare Stellung in der gelehrten Welt errungen 
und selbst diese Blätter brachten erst kürzlich schätz
bare Resultate seines rastlosen Fleißes. Energie 
und Thatkraft bezeichnen alle seine Handlungen 
und der Geist der Humanität und des sittlichen 
Ernstes durchweht, augefacht, durch sein Beispiel, 
das ganze Haus. An der Seite des Vorstandes 
und zeitweise als dessen Stellvertreter befindet sich 
der um die Anstalt äußerst verdiente Arzt Dr. Engel
mann, ein warmer Freund der Kranken und stets 
bereit, mit Rath und That dort beizustehen, wo 
Hülse nöthig. In Verwalter Mahir erblicken wir 
einen ebenso menschenfreundlichen, wie in der dor
tigen Gegend beliebten Verwaltungsbeamten. Ein 
Oberwärter und eine Oberwärterin führen die un
mittelbare Aufsicht über sämmtliche Kranke und 
über eine entsprechende Anzahl tüchtig geschul
ter Wärter und Wärterinnen.

(Schluß folgt.)

Aufschlag: Kern — fl. 23 kr. Roggen — st. 1 fr. Gersten — fl. 30 fr. Haber — fl. —- fr.
Abschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gersten t- fl. — fr. Haber — fl. 5 kr.

<2> r tt it n e I! - W n 5 e i cr c.

G «t r e i d -
| Ott 0 d e u r e n, M e m m i n c e n 9 Mi n d e I h e i m.

den 10. April 1856. den 8. April 1856. den 5. April 1856.
gattung.

höchster nntterer i niederste' höchster mitterer niederster höchster ( mitterer | niederster

fl. fr. fl. fr. fl. fr fl- kr. fl. fr. fl. fr. fl. kr. fl. fr. fl. fr.
Kern. 1 24 8 25 44 22 44 25 — 22 6 20 46 22 21 21 31 20 22
R 0 a a e n. 16 4 g 15 5Ö 14 57 16 9 15 4g 15 2 3 15 10 14 15 12 58
G e r st e. 1 14 — 13 15 12 35 14 15 15 58 13 17 13 40 12 42 11 21
H a b e r. j 7 6 6 .20 5 4g 6 41 6 7 5 46 6 — 5 215 4

Nack 0 e m M i t t e r P r e i S:

Gedruckt und redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers; Karl Ganser in Ottobeuren.

B r 0 d r a x e; Psv. 2oth M- e y t p r e t s e: st. kr. Sonstige Vencdien.
Semmelbrod zu 2 kr. 9 Der Metzen Mundmehl 3 45 fr. Pt.
Weißbrvd v. Kern-Mehl zu 2 kr. — 10 lj2 „ Semmelmehl 3 —— 1 Pfo. Schmalz 27 —
Halbweißbrvd zu 2 kr. . — 13 3j8 „ „ Mittelmehl 2 15 1 „ Butter 22

„ zu 4 fr. . . —— 26 3j4 „ „ Nachmehl — 33 1 „ Salz 4 2
Moggenbrod zu 2 kr. . . — 16 li4 „ „ Roggenmehl 1 33 1 „ Kerzen 30 —

„ zu 4 fr. . . 1 — Ij2 11 Stück Eier 8f



Ottobeurer - Wschenb?M
Donnerstag w. den 17. April 135^

Amtliche Dekanntmachungm.
Sie Gefährlichkeit der Farben deS s. g. Münchener-Roth betr.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Eingeleitete sorgfältige Untersuchungen haben er
geben, daß in neuerer Zeit eine Malerfarbe in 
Ausnahme gekommen ist, welche mit ledeutendem 
Arsenikzusatz bereitet wird. I

Diese Farbe führt im Handel die Bezeichnung 
„Münchener-Roth" und wohl auch fälschlich 
Cochenill - Roth"; auch unter dem Namen 
„Fernambuk - Lack" scheint die hier in Rede ste
hende Farbe im Handel vorzukommen.

Dieselbe wird wegen ihrer Wohlfeilheit und 
Frische von Dekorationsmalern und in Tapeten
fabriken verwendet, ist aber hiebei für die Gesund
heit nicht minder nachtheilig, als das Schwein
furter-Grün, weil der Arsenikgehalt sehr groß 
und ein Abstauöen auch durch Verwendung eines 
klebrigen Zusatzes bei der Bereitung nicht mit 
voller Sicherheit zu verhindern ist.

Es muß daher die Verwendung der fraglichen 
Farbe ans sanitätspolizeilichen Gründen beanstan
det, und deren Benützung sowohl für den Zeug- 
und Tapetendruck, als auch sonst als Farbmaterial 
verhütet werden.

Die Warsh'sche Probe, mit deren Ausführung 
jeder Apotheker vertraut sein muß, läßt den Arse- 
nikgehal- der rochen Farbe sehr leicht erkennen, 
und werden hiernach Contraventionen leicht ermit
telt werden.

Augsburg, den 1. April 1856,
König!. Negierung van Schwaben und Neuburg- 

Kammer des Innern.

Der Beurlaubung VcS fgl. Regierungs - Präsidenten:

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.

Straßer, Sekr.

Vorstehende hohe Regierungs-Ausschreibung wird 
M geeigneten Verwarnung gegen den Gebrauch 

dieses Farbenmaterials hiewit zur öffentli^ü ocenntz 
niß gebracht.

Am 15. April 1856.
1 königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter»

(Die Verhütung von Brandunglück betr.)
Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Die verheerenden Feuersbrünste, welche in diesem 
Winter die Stadt Leipheim und das Dorf Wei
ch er in g und vor wenig Wochen den Markt Nord
halben und die Stadt S_elb betroffen haben, 
geben die dringende Veranlassung, alle Angehörige 
des Regierungsbezirkes zu dem sorgfältigsten Um
gang mit Feuer und Licht und zur Vermeidung 
aller feuergefährlichen Handlungen aufzufordern.

Es werden deshalb die Ausschreibungen vom 
10. Juni 1848 „die Verhütung von Brandunglück 
betr." (Kreis-Amtsblatt S. 625—26) und vom 
25. April 1855 „die Handhabung der Bau- und 
Feuerpolizei betreffend" (Kreis-Amtsbl. S. 578— 
99) hierdurch in Erinnerung gebracht, und derm 
pünktlicher Vollzug und gewissenhafte HandhabuKg 
eingeschärft.

Augsburg, den 7. April 1856.
König!. Regierung von Schwaben und Neuburg- 

Kammer des Innern.

Bei Beurlaubung deS kgl. Regierungs-Präsidentm., 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Spengler, coli.

Die Rechnungs-Revision pro 18=ygg betr.

An sammMche Kirchen-- Stistungs-, 
Gemeinde- und Avmenpfleger.

Bei der heutigen Quartalversammlung habe» 
die Gemeindevorsteher die beschiedenen Kirchen-, 
Gemeinde-, Wohlthätigkeitsstiftungs- und Local- 
Schulfonds-Rechnungen pro 5 Vs 5. summt Vorjahrs- 
Rechnungen mit dem Auftrage mitbekommen, die-
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feffiew tmaefM bett betreffenden Pflegern zuzu- 
stellen wovon Letztere hiemit in Kenntmß gesttzt 
und beauftragt werden, sich alsogleich mit den Revi- 
MNsbescheideu zu beissen, und die etwa darin ent- 
ya^en Auflagen sinnen der vorgesetzten Termine, 
tvelche tnK4,_jvyt hntigcn Tage zu laufen beginnen, 
UM so gewisfev^a^ftlllM. widrigenfalls uunach- 
sichtlich Erekution gegen die säumigen Pfleger ver
fügt würde.

Für die künftige RechnungsstellungPu-teft man 
für nothwendig, Folgendes in Erinnerung zu bringen:

1. Die nunmehr superrevidirten Grnnvetats sind 
cuf daS genaueste und bei Vermeidung des Ab
striches feder ungerechtfertigten Ueberschreitung ein- 
juhalten.

Ist bis zum Monat Oktober für das kommende 
Jahr eine bedeutende Abweichung in den Einnah
me» oder Ausgaben gegen den Grundetat vorher
sehbar, so muß ein Etatsvariant angefertigt, und 
jammt den allenfallstgen Kostenvoranschlägen vor
gelegt werden; ergibt sich aber unterm Jahre eine 
außerordentliche Ausgabe, so muß die Curatelgeneh- 
migung hiefür besonders uachgesucht werden.

2. Bei Aufkündung von Kapitalien ist jedesmal 
ein Protokoll aufzunehmen, und die Rechnung bei- 
znfügen.

3. Die Einnahmen an Pachtschillingen, Erlöse 
aus versteigertem Holz re. müssen immer mit den 

.betreffenden Protokollen belegt sein.
4. Kein Kapital darf bei Vermeidung persön

licher Haftung des Pflegers ohne vorgängige Cu- 
ratelgenehmigung hinausgeliehen werden, und die 
diesfallsigen Ausgabsposten müssen mit der Au- 
lehenstabelle, dem Curakel-Consenfe, der Abschrift 
des Hypothekenbriefes und gesonderter Quittung des 
Schuldners belegt sein.

5. Der Zinsverfalltermin ist nach der allerh. 
Verordnung vom 16. Jänner 1809 bei den künf
tigen Aulehen auf den 1. April festzusetzen, daher 
In der ersten Rechnung lediglich nur die Zinsrate» 
bis dahin verrechnet wird.

6. Rechnungen von Advokatm dürfen nicht ohne 
Dorgängige Genehmigung des Landgerichtes, und 
jene der praktischen Aerzte, Landärzte, approbirten 
Bader und Apotheker nicht ohne vorherige Prü
fung von Seite des einschlägigen k. Laudgerichts- 
arztes bezahlt werden.

7. Es ist Sorge zu tragen, daß die Geldempfän
ger ihre Quittungen sogleich auf Normalstempel 
ausstellen.

8. Alle Gänge und Verrichtungen in Gemeinde- 
Angelegenheiten müssen von den betresfenden Be
hörden bestättigt sein; jene int Gemeindewalde auf 
den Gemeindewegen rc. aber hat der Gemeinde- 
Vorsteher nicht nur zu beftättigen, daß sie gemacht 
worden, sondern auch, daß sie nothwendig waren.

9. Die Belege müssen von dem betreffenden 
Vorstande controllirt sein, und es kommt hier be
sonders zu bemerken, daß die Pfleger für jede un
ständige Ausgabe die Zahlungsermächtigung des 
betreffenden Vorstandes, also bei den Kultus-, 
Schirl-, Wohlthätigkcits- und Armen-Stiftungen 
vom ft Pfarrer, bei den Gemeinderechnungen vom 
Gemeindevorsteher zu erholen haben.

Die Pfleger haben sich nach diese» Vorschriften 
auf das Genaueste zu achten.

Am 16. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Heimaih der Vaganlin Elisabeths Mayer, und d»a 
Todesschein des Altert Villen von München betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt, 1) über 

die zu Laufen an der Salzach aufgegriffene Vagan- 
tiit Elisabetha Mayer, deren Signalement in der 
hohen Regierungs-Ausschreibung vom 2. d. Mts. 
in Nr. 29. des Kr.-A.-Bl. enthalten ist, sodann

2) wegen des im Hauptspitale zu Neapel am 
20. September 1845 gestorbenen Albert Villari, 
angeblich in München 1802 geboren, 
genaue Nachforschungen anzustellen und ein allen- 
fallsiges Ergebniß bis Ende ds. Monats anzuzeigeu.

Am 15. April 1856. jaofc*.
Der Königliche Landrichter: ‘" 

Graf.

Den Hagelversicherungs-Verein für das Königreich Beyern betr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
In Folge einer Neuerlichen hohen Regierung^ 

Ausschreibung werden die Gemeindevorsteher beauf , 
tragt, ungesäumt öffentlich bekannt zu machen, das 
Seine Majestät der König nach der allerhöchste« 
Entschließung vom 15. April 1840 künftig dir 
Gesuche um Kollekteu-Bewilligungen wegen Hagel
schadens in der Regel bei keinem Bittsteller zu 
rückstchtigen gedenken, welcher nicht bereits vorder
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erlittenen Veschädignng dem Hagelversicherungsver
eine für Bayern beigetreten ist, und daß bei Be
willigung von Darleihen aus Gemeinde- und Stif- 
tmtgskaffen von mehreren Kapitalssuchern unter fast 
gleichen Umständen der Sicherheit einem Mitgliede 
des Hagelversicherungsvereins der Vorzug einge
räumt wird.

Diese Bekanntmachung ist vierteljährig zu wie
derholen.

Am 15. April 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuken.

Gras, Landrichter.
Guratel über Fran; Joseph Hohenegger von Sietratrieb betr.

Curatelbeftellung.
Durch landgerichtlichen Beschluß vom 13. No

vember v. Js., bestättigt in II. Instanz vom 5. 
d. M., wurde der vormalige Bauer, nun Pfründner 
Franz Joseph Hohenegger von Dietratried unter 
Guratel gestellt, und kann daher ohne Wissen und 
Willen seines Gurators, des Bauern Joseph Graf 
von dort, keinerlei Rechtsgeschäfte mehr gültig ab
schließen, was zur Warnung des Publikums hiemit 
bekannt gemacht wird.

Ottobeuren, den 8. April 1856.
Königliches Landgericht.

Gras, Landrichter.
Kant bet Küfers Michael Schmib vonWolfertSschwenben betr.

Nachdem bei der am 4. d. M. bethätigten Ver
steigerung des Michael Schmid'schen Gantanwesens 
in Wolfertsschweuden der Schätzungswerth von 
2510 fl. nicht erlöst wurde, so steht zur wieder
holten Versteigerung desselben neuerliche Tagsfahrt 
auf

Mittwoch den 7. Mai l. Js. 
Nachmittags 2 Uhr 

int Gasthause zur Post in Wolfertschwenden an, 
wozu an Kaussliebhaber und sämmtliche Gläubiger 
die Ladung mit dem Bemerken ergeht, daß hiebei 
der Zuschlag ohne Rücksicht auf den Schätzungs
werth erfolgen, und daß das Grundstück Pl.-Nro. 
157 Ve — 4 Tagw. Acker ans der Einöde — be
sonders, das übrige Anwesen aber im Ganzen 
werde zum Kaufe ausgeboten werden.

Ottobeuren, den 8. April 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Debitwesen deS geisteskranken Martl» Zetiler »on Schlegels- 
berg betreffend.

Gläubiger-Convocation.
Der ledige Bauerngutsbesitzer und Getreidehand- 

ler Joh. Martin Zettler von Schlegelsberg, welcher 
kürzlich wegen Geisteskrankheit unter Guratel ge
stellt und in die Irrenanstalt in Irsee verbracht 
werden mußte, hat in jüngster Zeit so viele Schul- 
ben kontrahirt, daß seine Zahlungsfähigkeit in 
Frage steht.

Es wird daher auf Antrag seines Curators zur 
Anmeldung und Nachweisung der Forderungen an 
Martin Zettler, so wie zum Versuch einer gütlichen 
Bereinigung dieses Debitwesens Tagsfahrt auf

Montag den 19^ Mai l. Js.
Vormittags 9 Uhr 

hierorts anberaumt, und ergeht hiezu die Ladung 
an sämmtliche bekannte und unbekannte Gläubiger 
des Martin Zettler mit dem Bemerken, daß von 
den nicht erscheinenden bekannten Gläubigern 
deren Zustimmung zu den Beschlüssen der, erschie
nenen Betheiligten gefolgert, die nicht erscheinenden 
unbekannten Gläubiger aber bei einer etwa zu 
Stande kommenden Mastavertheilung nicht wurden 
berücksichtigt werden. Zugleich werden bis dahin 
alle Spezial-Erekntionen sistirt.

Ottobeuren, am 14. April 1856. -
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
Caratel über Sibilla Araber von Erkheim betr.

Curatel- Bestellung.
Die am 7. d. M. großjährig gewordene Bauers

tochter Sibilla Brader von Erkheim hat sich frei
willig der eigenen Verwaltung ihres Vermögens 
von 2000 fi. begeben, und sind daher alle Ver
fügungen, welche bezüglich dieses Vermögens ohne 
Wissen und Willen des Curators Johann Georg 
Reklau von Erkheim etwa getroffen werden sollten, 
null und nichtig, was hiemit zur Warnung des 
Publikums andnrch veröffentlicht wird.

Ottobeuren, den 15. April 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
AuSwanberung bet Maurerswittwe Karolina Seyfried und 

ihrer Tochter Karolina nach Rorbamerika betr.

Cdictal - Citation.
Die Maurerswittwe Karolina Seyfried von hier
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und ihre Tochter Karolina beabsichtigen nach Newark 
in Nordamerika ausznwandern.

Allenfallsige Ansprüche an diese Personen sind 
hei Meidung der Nichtberücksichtigung am

Dienstag den 22. April d. Zs. 
hier anzumelden und zu liquidiren.

Am 10. April 1856.
Königliches Landgericht Obergünzburg.

Der Königliche Landrichter: 
Stöger.

Guratel über den Bauern Joseph Popp von Engishausen 
betreffend.

Bekanntmachung.
Der Bauer Joseph Popp von Engishauscn hat 

sich srciwillig der Curatel unterworfen.
Als Curator wurde demselben der Bauer Zoh. 

Wanner von dort beigegeben.
Dieß wird mit dent Bemerken öffentlich bekannt 

gemacht, daß alle Rechtsgeschäfte mit Ersterem ohne 
Wissen und Willen des Letzeren null und nich
tig sind.

Zugleich werden sämmtliche Gläubiger des Joseph 
Popp, welche irgend eine Forderung an denselben 
geltend machen zu können glauben, aufgefordert, 
diese binnen 30 Tagen von heute an bei dem un

terfertigten Gerichte behufs der Herstellung eines 
genauen Vermögensstandes zu liquidiren.

Babenhausen, am 11. April 1856.

Königliches Landgericht Babenhausen.
Eh r e n s b c r g e r , Landrichter.

Der diesjährige Rettenbacher Krämer - Markt, 
welcher auf Himmelfahrt Christi, den 1. Mai fällt, 
wird am

Sonntag den H. Mai
«bgehalten.

Die Markt-Gemeinde-Verwaltung.
Korntheuer, Vorsteher.

Bekanntmachung.
Der unterzeichnete Agent des Hagelversicherungs- 

Vereins bringt auf die vom 12. April vom Direk
torium zu München erlassene Bekanntmachung zur 
Wissenschaft, daß der Beitritt zu dem Vereine wie 
im vorigen Jahre zu geschehen habe. Die Dauer 
des Beitritts ist nur für ein Jahr giftig, und muß 
bis zum 15. Juni erfolgt sein. Rach Ablauf die
ser Frist findet eine Versicherung nicht mehr statt.

Guggenberg, den 17. April 1856.
Georg Holste, Agent.

S cd r a n » e n - M n z e i g e.

G ktreid-

gattu ng.
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D e i l a g e
zum Ottobeurer Wochenblatt Nro. LG. den u. April 1856.

Abdruck.
Neoldirte Instruktion

z tt r
Handhabung der Feldpolizei in den Land- 

Gemeinden.
( Fortsetzung.)

Bestellung der Felder.
Er soll dahin wirken, daß Bei Bestellung der Felder eine 

gewisse Ordnung eingeführt und erhalten wird, und daß Be
schädigungen unv Zwistigkeiten vermieden werden.

Wege, Stege, Brucken, Gewässer.
Die Erhaltung guter Orts- und Feldwege, Brücken und 

Stege ist nicht nur eine Vorsichtsmaßregel gegen Unglücks
tälle, sondern befördert und erleichtert die Bestellung der 
Felder und die Heimbrmgung der Früchte.

Die Reinigung der kleinen Flüsse und der Bache,, sowie 
die periodische Grundlegung derselben mit Rücksicht auf die 
Fischordnung hat er in angemessenen Zeiträumen zu veran
lassen, und der Uferbefestigung, sowie der Geradeleitung der 
Wasserbette sein Augenmerk zu widmen.
<R.-A. v. 17. Nov. 1843, S.. 1054 — 1064 Kr.-J.-Bl. —

R.-A. b. 30. Aug. 1855 Kr.-A^Bl. S. 1085 ff.)

Wässerung,
Die jeden Orts herkömmliche oder eingeführte Wässerungs- 

Orouung ist strenge einzuhalten; es fff deshalb gemäß Art. 
11 des Gesetzes vom 28. Mai 1852 über die Bewässerung s- 
und Entlvässerungs-Ullternehmuugen zrun Zwecke der Boden- 
Kultur (Gesetzblatt 1852 St. 27 S. 531—552) eine Le- 
ssndere Wiesenordnung in der vorgeschriebenen Weise festzu^ 
setzen.

Der Gemeindevorsteher soll darüber wachen, daß. die zum 
Wässern erforderlichen Vorrichtungen hergestellt und erhalten, 
die Ein- und Auslaufs-Gräben gehörig geöffnet, und daß 
nicht durch einseitiges Aus kehre» der Wasserläufe auf kulti- 
virte Gründe eigenmächtiger Weise andere Gleichberechtigte 
im Wassergenusse verkürzt werde». Ebenso soll er auch da
rüber ^wachen, daß die Mühlbäche gehörig geräumt und 
Neberschwewmungeu dadurch vermieden werden, wie er bei 
Hochwasser auch für die rechtzeitige Oeffnung, der Fallen und 
Schleußen Sorge zu tragen hat.

Bienenzucht, Jagd, Fischerei, Vogelfang..
, Die Einführung und der Betrieb der Bienenzucht ist mög

lichst zu befördern.
Der Gemeindevorsteher hat für gehörige Beobachtung der 

allgemeinen Jagdordnung
(K.-A.-Vi. 1855- St. 44 S. 697—701. St. 53 S. 825.) 

$u Idrgen und das Verbot des Fangens der Singvögel M 
Handhabe iw

Der Hebung der Fischzucht wird er besondere Aufmerksam» 
feit zuwenden und zu diesem Behufe die püntliche Einhal
tung der Fischvrdnung überwachen, sowie der künstlichen. 
Fischzucht Eingang verschaffen.

Weide-Ordnung.
Der Gemeindevorsteher soll dafür sorgen, daß eine mäßige,, 

auf die örtlichen Verhältnisse besonders berechnete Weide- 
Ordnung gehalten wird, und daß solche die gesetzlich einge« 
führte Kulturfreiheit nicht beschränkt.

Die offene Weide ohne Hirten ist unbedingt verboten, und 
der Gemeindevorsteher hat diejenigen, welche gegen dies 93er» 
bot handeln, dem Gemeinde-Ausschuß zur unnächflchtlichew 
Bestrafung anzuzeigen.

Die Weide während des Frühgottesdienstes besonders a» 
Sonn- ruid Feiertage» ist zu verhindern.

Schulpflichtige Kinder, Blödsinnige und alte gebrechliche 
Personen sollen nicht zum Hüten verwendet werdens auch iff 
den Sonntagsschülern das- Hüten an Sorrn- und Feiertagen, 
während des Gottesdienstes, der Sonntagsschule mrd ChAiste»- 
lehre untersagt.

Die Weide auf Aeckern während ihrer Fruktistkatiou uni?' 
auf Wiesen während ihrer Hegezeit ist verboten.

Die Fruktifikation eines Ackers beginnt mit der BesäunK 
oder 'Bepflanzung und schließt jeweils mit der Abräunumg- 
desselben «ach beendeter Erndte.

Die Hegezeit der Wiesen ist auf die Dauer vom f. April, 
bis zur Abräumung.der Heu- beziehungsweise letzten Grum« 
met-Erndte festgesetzt.

(Art. 1. 2. des Weide-GefttzeS vom 28. Mar 1852.)
Das B-weiden. der Feldraine zwischen angebautew Aecker« 

fff ganz verboten.
Das Austreiben des Viehes bei Nacht ist verboten, Aus- 

«ahmen können nur von der Distriktspolizeibehörd» wegem 
besonderer örtlicher Verhältnisse gestattet werde«.

Das Weiden der Geist» in den Waldungen ist fit der- 
Regel verboten, wo nicht örtliche Verhältnisse ein anderes 
Herkommen herbeigeführt haben, 
(Regierungs-Ausschrsibew vom 2. Juli 1852, Kreis-Intel- 

ligenz-Blatt Stück 57. S. 573—576.)
Da nach der Verordnung vom 14. Januar 1803 (Re

gierungsblatt S. 5-8) allo Jene, welche ihr Wich' auf diel 
Welle schicken, gemeinschaftlich, verantwortlich find, wenn 
eine Beschädigung. durch Weide verübt wird, sohin alle ge
meinschaftlich für Strafe, Koste», und Schadenersatz zu haften, 
haben, so- wird sich der Geineindevorsteher um so mehr »er* 
pflichtet fühlen, dahin zu wirken, daß das Alleinhütm atti 
alle» Ort en, wo die Güter-Arroudirung noch nicht durch-- 
geführt ist, möglichst vermieden und- wo- es nur immer thnn- 
lich ist, verlässige, tüchtige und erfahrne, gemeinschaftlich« 
Hirten mit entsprechendem Lohne bestellt werden.

Letzteres muß jedenfalls geschehen t



®) WS Gemeindkweiocn bestehen,
b) wenn eins Genossenschaft von mehreren Mitgliedern 

zur Weide berechtigt ist.

Federvieh.
Tauben sind vom Anfänge des Monats März bis zur 

Witte des Maimonats, dann vom Anfänge September bis 
zum Schluß des MonatS Oktober herrenlos, wenn sie in 
Feldern und Gärten angetroffen werden.

Diejenigen, welche ihre Tauben in der verbotenen Zeit 
stiegen lassen, hat der Gemeindevorsteher dem Gemeinde- 
Ausschuß zur Bestrafung anzuzeigen.

Das freie llinherlauten der Hühner und Gänse auf der 
Flur zur Saat- und Erntezeit darf nicht geduldet werden.

Die Gänse dürfen nicht an solche Orte, wo auch anderes 
Vieh zu weiden pstegt, sondern nur an eigene, von den üb
rigen Weiden gesonderte Orte getrieben werden.

Kultur öder Gründe.
Unter die öden Gründe werden nicht nur Heiden, Filfe, 

Moose und Weidenschaften, wenn sie auch hie und da mit 
Holz und Gesträuche bewachsen sind, sondern auch Inseln, 
Auen und Anschütten gezählt. Der Gemeindevorsteher soll, 
wo es nur immer thunlich ist, zu deren Kultur aufmuntern 
und den Kulturlustigen mit Rath und That beistehen.

Die gemeindlichen Hutplätze sollen auf das wirkliche Be
dürfnis zurückgeführt werden; was vom übrigen öden Ge- 
meinde-Areal sich zur Waldkuliur eignet, soll hiefür, was zu 
Acker-, Wies- oder Baumland kultivirr werden kann, hiezu 
bestimmt werden.

Die Kultivirung wird am zweckmäßigsten von den Ge
meinden unter etwaiger Mitwirkung der Armenpsteger vor- 
geuommen; jedoch soll nicht ausgeschlossen fein, die zu kul- 
riöereriden Gründe in passenden Parzellen an die Gemeinde- 
Glieder unter der Bedingung der Kultivirung auf bestimmte 
Zeit zu überlassen, nach deren Ablauf sie wieder zur freien 
Verfügung der Gemeinde bleiben.

In diesem Falle ist jedoch jedenfalls darauf Rücksicht zu 
nehmen, daß ein entsprechender Theil der zu kulrivirenden 
Gründe zurückbehalten, von der Gemeinde selbst kuitivirt und 
für besitzlose arme Familien in der Gemeinde bestimmt wird, 
ferner darauf, daß jene Parzellen, weiche von den Nutznießern 
in der bestimmten Zeit nicht kuitivirt werden, diesen alsbald 
wieder emzogen und anderweit verwendet werden.

Die zur Kultur gebrachten Gründe sollen, soweit nicht eine 
Selbstwirlhschaftung durch die Gemeinden räthlich und zu
lässig erkannt wird, und mit Ausnahme der für Armenzmccke 
bestimmten, in der Regel zum Boriheil der Gemeindekassen 
verpachtet und die Renten zur Bestreitung der Gemeinde- 
Ausgaben und für sonstige Gemeindezwecke verwendet werden.

Es wird in dieser Hinsicht auf die Bekanntmachung im 
Kreis-Amtsblatts 1835 Stück 22 Seite 323—32G auf
merksam gemacht.

Bei feuchten und morastigen Gründen, die zur bessern 
Kultur nicht geeignet find, soll er dafür sorgen, yaß solche, 
woferne ihnen nicht auf sonstige Weise eine Nutzbarkeit ab
zugewinnen ist, mit Felber (Weiden) rc., Erlen, Ruschen 
und anderem tauglichem Zaunholz bepflanzt und so lange 
mir der Weide verschont werden, bis das Vieh keinen Schaden

Eignen sich diese Gründe -jedoch zum Torfstich, ft sind sie 
auf gemeindliche Kosten nach einem bestimmten Wirthschasts- 
plane hiezu zu benützen; den einzelnen Theilbcrechligten darf
picht gestattet werden, auf eigene Faust zu stechen.

B a u m.p fl a 11 z n n g e n.
Uebcrhaupt soll sich der Gemeindevorsteher die Pflanzung 

der Obst- und anderer nützlicher Bäume auf Gemeinde- 
Plätzen, Strassen und Wegen angelegen sein lassen; er wird 
auf die hierüber besonders ertheilten Weisungen und. Anlei
tungen (Beilage zum Kreis-Zntelligenz-Blatt 1835 Nr. 39. 
und Ertrabeilage zum Kreis-Amtsblatte 1855 Stück 79.) 
aufmerksam gemacht und hat dafür zu sorgen, daß jeder 
Grundbesitzer die Reinigung seiner Hecken und Bäume im 
Frühling gehörig vornehme, damit die der Baumzucht so 
schädlichen Raupen und Maikäfer vertilgt werden.

Er soll auch für Veredlung der Wildlinge und für Schutz 
aller Baumpflanzungen gegen Wetter, Frost, Haasenfraß u. 
dgl. durch Befestigung an starken und hohen Pfählen und 
durch Einbinden mtt Srroh, Dornen w. sorgen, sowie auf 
Erhaltung und Ersetzung aller Bäume z. B. Linden, Eichen, 
Ulmen, Buchen rc. in und bei den Ortschaften (Kreis Intel
ligenz-Blatt 1852 S. 378, 425.) möglichst Bedacht nehmen.

Nicht nur zu Obstbaumpflanzungen, sondern zur Baum
zucht überhaupt soll er aufmuntern, seine Gemeindeglieder 
von ihren Voriheilen in Kenmniß setzen und diejenigen aus 
der Gemeinde, welche sich hierin besonders Hervorthun, der 
Distrikts-Polizeibehörde namhaft machen.

Da die Gemeinden für alle Feld- und Baumfrevel, welche 
in ihrem Bezirke aus Bosheit, Muthwillen oder Fahrläßig- 
keit verübt worden sind, Haftungsansprüchen sich aussetzen, 
so werden die Gemeindevorsteher eifrigst bemüht sein, der
artige Frevel zu verhüten, und wenn sie gleichwohl verübt 
wurden, die Thäter «uszumitteln und der Polizei-Behörde 
anzuzeigen.
(B.-Ord. v. 3. Okt. 1803 Reggsbl. S. 805, V. O. v. 12.

März und 18. April 1804 Reggsbl S. 254, 428.)

Gutsabschleife.
Gemeindeglieder, welche entweder dem Trinken, Spielen 

und Müßiggänge ergeben sind, oder sonst großen Unfleiß 
und Liederlichkeit in ihrem Hauswesen verspüren lassen,.ihre 
Waldungen abschwenden/ und die ordeütliche Bewirthschaf- 
tung ihrer Grundstücke vernachläßigen, soll der Gemeinde- 
Vorsteher ernstlich ermahnen und warnen, nöthigenfalls aber 
mit Hilfe seiner vorgesetzten Distrikts-Polizeibehörde auf den 
rechten Weg zurückführen.

F e n e r.
Wenn Hirten ihre Wachtfeuer in oder nahe an Waldungen 

oder Baumanlagen anmachen, so hat der Gemeindevorsteher 
dergleichen Unfug sogleich abzustellen. Ebenso muß daS un
berechtigte und nicht gehörig beaufsichtigte Ausbrennen der 
Stöcke und Wurzeln, dann das Verbrennen von Reisig und 
das Abbrennen von Pflanzen strenge untersagt bleiben und 
unverzüglich abgestcllt werden. Entstehen Wald- oder Moor- 
Brände, so ist der Distrikts-Polizeibehörde und dem einschlä
gigen Forstbedienstcten schleunigste Anzeige zu erstatten, den Auf
trägen derselben pünktliche Folge zu leisten und sogleich durch 
Grabenziehung sowie sonst auf geeignete Weise dem Umsicht
greifen des Feuers Eiithalt zu thun (Fortsetzung folat.)mehr rhun kann,

Gedruckt und redigirt unter' Veruntwbrtlichkelk des Verlegers: Karl Ganser in Ottobeuren.



Ottoberuer * Wochenblatt.
Donnerstag • den 24. April 1856.

Amtliche Kekanntmllchungen.
(Die Abgabe von Zuchtwidder» auf Rechnung des Central- 

fonds für Kultur bctr.)

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Die unterfertigte fyl. Regierung beabsichtigt auch int heu

rigen Jahre mit Benützung des von der höchsten Stelle über
lassenen Beitrages aus Centralfouds für Kultur die Schaf- 
züchter des Regierungsbezirks von Schwaben und Neuburg 
mit Zuchtwiddern aus B astardheerden von 
starkem Körperbau und großem Wollreichthum 
bei entsprechender Feinheit des Vliesses zu »er
sehe», und wird diese Zuchtwidder auö der musterhaften 
Stammschäserei des Grasen von Arco zu Tagmersheim 
beziehen.

Die Abgabe solcher Zuchtwidder erfolgt unter nachstehen
den Bedingungen:
1) die Zuchtwidder sind ausschließlich für die Erhaltung und 

forischreiiende Verbesserung solcher Heerden geeignet und 
bestimmt, welche sich bereits in einem der Beschaffenheit 
jener Widder entsprechenden Zustande der Veredlung 
b-siudeus

2) die Vertheilung desselben findet gegen Bezahlung von 
acht Gulden für das Stück sowohl an Gemeinden'und 
andere Korporationen, als an einzelne Landwirthe statt; 
doch soll hiebei das Bedürfnis der größeren, insbesondere 
gemeindlichen Heerden jederzeit vorzugsweise berücksichtigt 
werden;

3) die Empfänger erlangen das Ekgenthum an den zngetheil- 
tcn Zuchtwiddern vdn dem Zeitpunkts der Uebergabe an; 
dieselben haben die Zuchtwiedcr an dem noch zu bestim
menden Orte und Tage abzuholen, worüber besondere 
Weisung erfolgen wird;

4) Die Gesuche um Zutheilung solcher Zuchtwidder find bei 
der Distrikts-Polizeibehörde bis zum 6. Bi a i l. I. 
bei Meidung dec Nichrberückfichtignug unter Uebergabe 
der Wollmuster anzubringen und von derselben bis zum 
16. Mai l. 3 s. gutachtlich ' nebst den übergebenen 
Wollmustern und einem Üebersichks-Verzeichniffe vorzn- 
legcn, in welchem:

a) Vor- und Zu-Name, Stand und Wohnort deS Ge» 
suchstellers,

b) die Ra^e und Beschaffenheit, dann die Stückzahl der 
betreff men Heerde und insbesöNrere der Mutterschafe,

c) die nachgefachte Anzahl von Zuchtwiddern,
cl) die zur Verleihung beantragte Zahl derselben nebst 

den etwa weiter erforderlichen Bemerkungen und Er
läuterungen

enthalten sind.
Die Wollmuster müffen vor der Schuh ahge^ 

schnitten, nicht ausgerissen, ferner ungewaschen, 
nicht gereiniget, dann im natürlichen Zustande, 
nicht zerknittert sein, woraus sehr genau zu achten ist, 

5) Die unterfertigte Stelle behält sich die Zutheilung deö 
Zuchtwidder auf Grund dieser Gutachten und der vor
stehenden Direktiven im Benehmen mir dem Kreis-Comite 
des landwfrthschaftlichen Vereins vor;

6) diejenigen Schafzüchter, welche sich der zweckwidriges 
Verwendung solcher Zuchtwidder schuldig machen sollte^ 
werden bei künftigen Gesuchen nicht weiter berücksichtigt 
werden.

Augsburg, den 12. April 1856.

Königl. Negierung von Schwaden und Neuburgs 
Kammer des Innern.

Bei Beurlaubung des kgl. Regierungs-Präsidenten.

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Spengler, cvH

Vorstehende hohe Ausschreibung haben die Ge, 
meindevorsteher unverzüglich mit dem Beifügen öffent
lich bekannt zn machen, daß der Bezug von Zucht- 
Widdern aus der Stammschäferei in Schleißbeim 
nur mehr gegeik Bezahlung des von der Staats- 
gutsverwaltnng deßfalls festzusetzenden Preises er? 
folgen kann.

Am 22. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter»

Die Vertilgung der Maikäfer und ihrer Larven betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach den gemachten Erfahrungen steht zu be

fürchten, daß im heurigen Jahre die Maikäfer sich 
wieder in ungewöhnlich großer Anzahl cinfindest 
werden.

Da sowohl die Maikäfer, als auch namentlich 
ihre Larven, die s. g. Engerlinge, welche 3 Jahre 
lang in der Erde leben und Früchten, den Gärten, 
Aeckcrn und Wiesen einen höchst bedeutendm und
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fühlbaren Schaden zufügen können, so hat sich die Lei der nächsten Quartalverfammlung, nm Miti- 
l. Regierung mittelst hoher Ausschreibung vom 12. woch den 2. Juli, Anzeige zu erstatten.
d. veranlaßt gesehen, die unterm 19. Oktober 1851 
wegen Vertilgung der Maikäfer und.ihrer Larven 
getroffenen Anordnungen auch für Heuer wieder 
,ausführen zu lassen.

Indem aussen in Nr. 31 S. 435 enthaltenen 
Abdruck dieser Ausschreibung verwiesen wird., er
gehen au die Gemeindevorsteher folgende Aufträge:

1) Sowie die Maikäfer häufig zu erscheinen 
anfangen, hat in den betreffenden Gemeinden so
gleich die Einsammlung derselben, und zwar gleich
zeitig und.gleichmäßig zu beginnen.

2) Der Gemeindevorsteher hat zu diesem Behufe 
jedem Grundbesitzer ein gewisses Quantum von 
Maikäfern, welches nach der Masse der vorhandenen 
Maikäfer nnb der Größe des Grundbesitzes zu be
stimmen ist, täglich festzusetzen, welche auf die be
stimmten Plätze an -das eigends zum Empfang anf- 
geftellte Individuum gegen Palleten abzuliefern sind.

3) Diese Ablieferungen sind vom Vorsteher genau 
zu tontrolliren, und wenn Grundbesitzer säumig 
sein sollten, ohne den mindesten Verzug auf 
deren Kosten die Einsammlung der sie treffenden 
Anzahl Maikäfer durch geeignete Individuen be
werkstelligen zu bassen.

4) Außerdem hat in den Gemeinden das Gin
sammeln der Maikäfer, um dasselbe in möglichst 
vollständiger und zweckmäßiger Weise durchzuführen, 
durch arme Leute und Kinder auch noch zu gesche
hen, welchen aus den Gemeindekassen eine entspre
chende Belohnung auszusetzen ist.

Aus diesen Individuen sind förmliche Abthei- 
lungen unter Aufsicht und Leitung verständiger und 
eifriger Führer zrr bilden, welche in dem für eine 
jede Abtheilung besonders angewiesenen Distrikte 
die Maikäfer einzusammcln, .und wie oben abzu-
Liefern haben.

5) Die.Einsammlung hat am zweckmäßigsten 
früh Morgens .in Säcken oder in gewöhnlichen irde
nen Krügen mit weitem Bauche und engem Halse, 
die Vertilgung aber iiirtcr Aufsicht der zur Em- 
pfanguahme aufgestellten Individuen durch Ein- 
siampfen in Gruben, welche mit einer festen 
Unterlage versehen sind, oder durch Verbrennen zu 
geschehen.

Ueber das Ergebnis' haben die Gemeindevorsteher

Ain 22. April 1856. p

Königliches LandgerichL Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Die Revision der jüdischen Hausirpatente pro 1856 betreff.

An samnuliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach hoher Regierungs-Ausschreibung vom 5. 

d. M. in Nr. 31 des Kreis-Amtsblattes S. 425 
sind, .nachstehende israelitische Handelsleute zum 
Hausireu im. hiesigen Amtsbezirke pro 1856 Paten- 
tisirt, was die Gemeindevorsteher sogleich öffentlich 
bekannt zu machen, und gegen jede Ueberschreitung 
besonders bezüglich allensallsiger unbefugter Stell
vertretung einzuschreiten, und sodann schleunigste 
Anzeige anher zu erstatten haben.

1. Einstein Gabriel, 73 I. alt, von Fellheim, 
mit Ellenwaaren und Häuten.

2. Heilbronner Joseph Liebmann von Fellheim, 
69 I. alt, mit rohen und gearbeiteten Häuten.

3. Wittwe Rosalia Gnggenheimer von Alten
stadt, 79 I. alt, unter Stellvertretung ihrer Toch
ter Lea, 47 I. alt, mit Langenwaarcn und Leder.

4. Kohn Moses von Altenstadt, 71 I. alt, mit 
Wollen- und Langewaaren.

Am 22. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
.G r,a s, Landrichter.

Den Ftnrschutz, hier den Bedarf an Ereinplaren der Jn- 
struktwn betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Unter Bezugnahme auf die dießseitige Ausschrei

bung vom 31. v. M. rubr. Betreffs ergeht der 
Auftrag, nunmehr bis zum 30. d. M. zuverlässig 
anzuzeigeu , .wie viele Eremplare der Instruktion 
zur Handhabung der Felvpolizei um den Preis 
L 4 tr. gewünscht werden.

Am 22. April 1856.

Königliches LandgerichL Ottobeuren.
Graf, Landrichter,
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Die Sammlung zur Errichtung eines DenkmaleS für den 
Domkapitular von Schmid.6tu.

Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird das Ergebuiß der in rubr. Betreff veran

stalteten Sammlung freiwilliger Beiträge zur öffent
lichen Kenntniß gebracht.

Am 10. April 1856.
Der Königliche Landrichter: 

Graf.

1. Von mehreren Hrn. Geistlichen des katholischen 
Kapitels Ottobeuren . . 19 ft. 30 kr.

II. Von Gemeinden und zwar:
ft. kr.

1) Amendingen 2. 44.
2) Arlesriep — —
3) Ätteühäüseii — —
4) Beinlingen 1. 10.
5) Betzisned ' — —
6) Böhen 2. 31.
7) Burheim — —
8) Darberg — —
9) Dletratried — ’ —

ft. kr.
Transport: 17. 12.

22) Lachen 2. 39.
23) Lannenberg — 58.
24) Lauben -- —
25) Memmingerberg — —
26) Niederdorf — 47.
27) Oberegg — —-
28) Ollarzried — —
29) Ottobeuren 2. 24.

10) Egg alG. — -—
11) Eisenburg — —
12) Engetried 1. 20.
13) Erkheim 1. 6.
14) Frcchenrieden — —
15) Frickenhausen — —
16) Gottenau — 36.
17) Günz 1. 27
18) Guggenberg 4. 30.
19) Haitzen — —
20) Hawangen 1. 48
21) Holzgünz — —

30) Rettenbach 1. 8.
31) Schlegelsberg — —•
32) Schwaighausen — 36.
33) Sontheim 3. 45.
34) Stelnheim — —
35) Trunkelsberg — —
36) Ungerhausen 1. 36.
37) Unteregg 1. 18.
38) Westerheim 2. 17.
39) Wineden — 30.
40) Wolfertschwenden — —
Kapitel Erkheim 19. 30.

Latus: 17. 12. Summa: 54. 30.

Die Reparatur einiger Brückchen und Durchlässe auf der 
Dihriktsstrasse betr.

Bekantmachung.
Am Mittwoch den 30. d. M. werden die Bau

reparaturen an den
Brückcbcn Nro. 2 in 6/s der 1. Stunde,

„ r 3 in Va der 1. , n
„ 4 in 8/a der 4. , und
„ . 2 in r/g per 5. ,

an den Wenigstnehmenden vorbehaltlich der landge
richtlichen Genehmigung versteigert, wozu befähigte 
Werkmeister mit dem Anhänge eingeladen werden, 
daß die Pläne und Kostenvoranschläge, sowie das

Bedingnißheft bis dahin hierorts eingesehen werden 
können. v - .

Am 17. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Am Mitwoch den 30. April d. Jrs. werden 

von unterfertigtem Forstrevier „die Gras- und 
Weideplätze im Distrikte Hoferwald und Allen
berg zur Nutzung pro 1855/56 öffentlich verpachtet.

Anfang früh 8 Uhr mit den Grundstücken im 
Oelbrechts; Nachmittags 2 Uhr mit den Wiesen 
in Allenberg.

Ottobeuren, den 24. April 1856.

Königliches Forstrevier.
Reichenbach, Revierförster.

Ginlaö u n g.
/I^l>nners tag den H. Mar l.I. 
M(Himmelfahrtsfeste) Nachmittags Prä cis 
r i Uhr wird der Ottobeurer-Musikverein 

zum Besten der Abgebrannten in Weichering 
l Ti» im Kaisersaale des hiesigen Klosters eine

große mosikolische ProdoKtio« 
veranstalten, wozu an die verehelichen Vereinsmit
glieder, sowie an alle übrigen Bewohner von Otto
beuren und der Umgegend hiemit die freundliche 
Einladung ergeht.

Die anfallenden Eintrittsgebühren werden den 
in das gräßlichste Unglück gestürzten Abgebrannten 
ungeschmälert zukommen, indem der Verein die 
Kosten aus seiner Kaffe bestreitet, weßhalb auch 
Vereinsmitglieder,, wenn sie nicht freiwillig eine 
Gebühr entrichten wollen, von einer solchen frei sind.

Nichtmitglieder haben eine Eintrittsgebühr von 
mindestens 6 kr., und Kinder eine solche von 3 kr. 
zu entrichten, wodurch indeß selbstverständlich der 
Wohlthätigkeit keine Schranken gesetzt sein sollen.

Nach beendigter Produktion findet für die Ver
einsmitglieder und auswärtigen Gäste Abeudunter- 
haltung mit Gesang auf der Post statt.

Ottobeuren, 22. April 1856.
Der Vereinsausschuß. -
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Wter reifer Packst ein er-Käs, das Pfund zu 

9 fr., ist zu haben bei
Zos. Wespi, Schweizer 

in Ottobeuren.

Im Markte Ottobeuren ist ein Anwesen, bestehend 
aus einem Drittelhaus sammt Wurzgarten per 
0,3 Dezm. und einem Krautgarten per 0,2 Dezm., 
sodann dem Nutzantheil an den unvertheilten Ge
meindebesitzungen, aus freier Hand zu verkaufen.

Nähere Auskunft hierüber ertheilt Verleger dieses 
Blattes.

2000 fl.
sind gegen gute Versicherrmg zu 4 Prozent sogleich 
auszuleihen. Von wem, sagt Verleger d. Bl.

Verloren wurde:
Eine silberbeschlagene Pfeife mit Ulmerkopf und 

einem Weichselrohr ist auf dem Wege von Otto
beuren nach Hawangen verloren gegangen. Die 
Expedition d. Bl. sagt, an wen dieselbe gegen gute 
Belohnung abzugeben ist.

Geburts-, Trauungs- und Sterbe-
Anzeigen^

dep Pfarrei Ottobeuren 
im Monat Mckr;.

Geboren: Den 5. Crescentia, unehet. von Ottobeuren.— 
Den 13. Joseph, d. V.: Joh. Nep. Filgis, Söldner von 
Betzisried. — Den 14. Walburga, d. V.: Joseph Zeltler» 
Bauer in Reuten. — Den 15. Franz Sales, unchel. von 
Ottobeuren. —Den 23. Vikroria, d. V.: Michael Barten
schlager, Bauer in Reute». — Den 30. Ursula, d. V.: 
Joseph Waldmann, Schuhmacher in Reuten. — Den 31. 
Alexander, d. B.: Lorenz Huber, Weber in Ottobeuren. —-

Gestorben: Den 5. Benedikta Mayr, verwittw. Psründ- 
nerin von Langenberg,' 65 I. alt, an Bmstwassersucht. —» 
Den 6. 3gfr. Theresia Vetter, Dienstmagd von Ottobeuren, 
61 I. alt, an Abzehrung. — Den 11. Joh. Nep. Kauf
mann, Schuhmacher von Ottobeuren, 73 j. alt, an Alters
schwäche. — Den 1'1. Joseph Ab roll, verwittw. Bauer vo« 
Halbersberg, 70 I. alt, au Altersschwäche. — Den 13. 
Theresia Wankeumüller, led. Psruiidnerin von Ottobeuren, 
80 I. alt, an Altersschwäche. —- Den 28. Johann Georg 
Ganser, led. Buchdrucker von Oltobeureu, 62 I. alt, an 
Lungenlähmung. — Den 30. M. Anna Weiß, Strumps- 
wirkersgattin von Ottobeuren, 45 I. alt, an Lungensucht. —

Sckrannen-Anzeig e.

N a cd dem Milk er p t ttor» j
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — st. — fr. Gersten — fl. — fr. Haber — ff. — fr. 
Abschlag: Kern 2 fl, g fr. Roggen — fl. 50 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. 35 fr.

Getreid- 

g g t t u n g.

Ottobeuren, 

den 24. April 1856

Memmingen, 

den 22. April 1856.

M i fl- & k l h e i m, 

den 19. April 1856,

höchster | mitterer | niederster höchster mitterer | niederster höchster mitterer I niederster

fl. fr- ft. fr. ft. fr ft. fr. fl. fr. fl. Fr. ft. Fr. fl. fr. fl. fr.
2i 43 20 5-6 ig 57 21 30 20 51 ig 33 21 18 20 13 ig 20

R o q g e n. 15 — 14 30 14 24 14 58 14 20 13 46 14 l6 13 26 11 53
Gerste. ——> —« —— — 13 50 13 15 12 47 13 36 12 41 11 13

Haber. 5 49 ö 27 5 4 6 10 5 51 5 23 5 36 5 5 4 4-8

Gedruckt-unv redigirt unter Verantwortlichkeit des.Verlegers: Kar! Ganser in Ottobeuren.

Brooruxc:
Semmelbrod zu 2 fr.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 ft.
Halbweißbrod zu 2 fr. .

„• „ zu 4 fr. . .
Roggenbrov zu 2 fr. . .

„ s» 4 fr. . .

P,°.

‘ 1

Lott)
9 1J2

11 1J2
14 l|4
28 5J8
17 148

2 114

:IT e o t p r e i f e; 
Der Metzen Mundmehl
„ „ui Semnrelmehl 
ji, „ Mittelmehl
„ „ Nachmehl

. „ „ Roggenmehl

st- 
3 
2 
2

2

fr. 
35 
53 
10 
32 
27

Sonstige U

1 Pso.-Schmalz
1 „ Butter

■1 „ Salz
1 „ Kerzen

12 Stück Eier

en au 
fr.
27
22

4
27

8

en. 
pf.

2



Ottobeurer - Wochenblatt.
Fttitag • 18. fccii 2. Mai 1056.

Amtliche JekanntmachnnMN.
Voruntersuchung gegen 3oi". Filgir von Trunkelsberg wegen 

Raubes betr.

Bekanntmachung.
Nm 25. v. Mts. Nachts wurde zwischen Küners- 

berg und Trunkelsberg ein Straßenraub verübt, 
bezüglich dessen die schleunige Ergreifung des Thä- 
ters, Wiedererlangung des geraubten und verkauften 
Paletots und die erste entsprechende ärztliche Hilfe 
durch verspätete Anzeige der vom Vorfälle unter
richteten Gemeindevorsteher und eines chirurigen 
Baders verhindert ward.

Im Hinblicke auf §. 28. Ziff. I. der Anleitung 
für die Gemeindevorsteher — deren Verhalten bei 
verübten Verbrechen (schleunigste Anzeige) betr. 
(Kreis-Intell.-Bl. 1836) und der für die Bader, 
wie überhaupt für das untergeordnete ärztliche Per
sonal bestehenden Vorschrift Abschn. II. §. 7. und 
der Baderordnung vom 25. Oktober 1836. (Kr.- 
Jntcll.-Bl. 1836. Nr. 52. Beilage) wird vor 
Unterlassung der vorschriftsmäßigen Anzeige und 
vor dem s. g. „Vertuschen" von Verbrechen oder 
Vergehen bei Meldung strenger polizeilicher Ahn
dung gewarnt.

Ottobeuren, am 26. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Jahrtag des Gewerbs-Vereines der Schreiner, Schlosser, 
Küfer, Glaser, Drechsler, Uhrmacher, Flaschner, Buchbin
der, Zlnngießer, Maler, Kaiuinkehrer, Wachszieher, Buch
drucker betr.

Bekanntmachung.
JKnt Pfingstdicnstag d. Js. Vormittags 10 Uhr 

wird der Jahrtag des bezeichneten Vereines im 
Gästhause zur Post dahier abgehalten, wobei sämmt- 
liche Vereinsmitglieder sich einzusindcn haben.

Die Gemeindevorsteher werden hiemit aufgefor- 
dert, Obiges den Vereinsmitgliedern ihres Gemeinde

Bezirkes mit dem Beisatze zu eröffnen, daß Aus
bleibende 1 fl. 30 fr. Strafe zu zahlen hätten.

Ottobeuren, am 26. April 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Müller, kgl. Landgerichts-Assessor, 
als Vereins-Commissär.
Ioh. Streicher, Drechslermeister. 
Jos. Weg mann, Glasermeister.

Dm JahreStag des Gewerbs - Vereines der Schuhmacher, 
Roth- und Wcißgerber.

B. e k a n n l m a ch u n g.
Am Pfingstdienstage d. I. Vormittags 11 Uhr 

wird der Jahrtag dcH bezeichneten Gewcrbsvereines 
im Gasthause zur Post dahier abgehalten, wobei 
sämmtliche Vereinsmitglieder sich einzufinden haben.

Die Gemeindevorsteher werden hiemit aufgefor
dert, Obiges den Vereinsmitgliedern ihres Gemeinde- 
Bezirkes zu eröffnen unter Hinweisung, daß Aus- 
bleibend? 1 fl. 30 fr. Strafe zu zahlen hätten.

Ottobeuren, am 26. April 1856. s
Müller, kgl. Landgerichts - Assessor, 

als Vereins-Commissär.
B e r n h. K a u fm a n n, Schuhmachermeister. 
Georg Maier, Rothgerbermeister.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird das Ergebniß der für die Abgebrannte« 

von Weichering, Selb und Nordhalben veranstal
teten Kollekten mit dem Beifügen zur öffentliche« 
Kenntniß gebracht, daß von jenen Geldern, welche 
unausgeschieden eingesandt wurden, dem bei der 
jüngsten Quartalversammlung gefaßten Beschlüsse 
zufolge 2 Drittheile für die Abgebrannten von 
Weichering, und 1 Drittheil für jene von Selb 
und Nordhalben eingetragen wurden.

Am 30. April 1856.
Der Königliche Landrichter: 

Graf.



v. 70
Für

Selb u. Nordhalten. Für Weichering. 

Summa: 179 fl. 4% fr. 236 fl. 50 Va fr.

Ergebniß
der für die Abgebrannten von Weichering, Selb 

und Nordhalben veranstalteten Kollekte.

ö 
CI

l
Gemeinde

Für
Selb und

- Hnzn dom r Palest.
cv« Pfarramte Erktzeün ö P* 12 fl. —

„ . und ein Pack mit
Welchermg Kleidern.

Totalsumma: 179 fl. 4Va fr. 248 fl. 50 Va fr.tz Nordhalben
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
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3 
3 
3 
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3 
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3 
4

1 
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V
l

7

i 
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1 
l
3
4
5
6
7
8
9'
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 
D

Amendingeu . . 
Arlesried . . . 
Attenhausen . . 
Benningen. . .
Vetzisried . . . 
Böhen .... 
Bnrheim . . . 
Darberg . . . 
Dietratricd . . 
Egg a/G. . . . 
Eisenburg . . . 
Eugetried . . . 
Erkheim . . . 
Frechenrieden . . 
Frickenhausen . . 
Gottenau . . . 
Günz ..... 
Guggenberg . . 
Haitzen . . . 
Hawangen. . .
Holzgünz mit 
Schwach hausen . 
Lachen .... 
Lannenberg . . 
Lauben.... 
Memmingerberg . 
Niederdorf. >. . 
Oberegg . . . 
Ollarzvied . . . 
Ottobeuren . . 
Rettenbach. . . 
Schlegelsberg . . 
Sontheim . . . 
Steinheim . . . 
Trunkelsberg . . 
Ungerhausen . . 
Unteregg . . . 
Westerheim . . 
Winneden . . . 
Wolfertschwenden.

ft.
2
4
4
1
1
4

10
1

6

3
9
8
2
1
2
5
1
1

11
3
1

10
8
1
5
1
9
3

12
3

8
10

4

kr.
30

30
17
54

15
42
22
48
12
20
36

18

45
48
56

24
12
42
36
28
39

7

18
8

51
33
40
50
42
21
25 Va
18
33

fl- 
6
4
5
4
2
8
6
1
2

14
2
6

18
6
4
1
4
5
4
4

10
6
3
9
8
2
4
1

18
3
2

30
7
3
2
4
3

3

kr. --- ---------------------—
— 427 fl. 55 fr.
27 _______________
30

Fleischsatz pro Monat Mak.

>8 F l e i s ch s a tz.
Die hiesigen Metzger haben für den Monat 

Mai folgende Fleischpreise angegeben:
1 Mastochsenfleisch per Pfund . . 12 fr. 4 hl.

— Rindfleisch „ „ . . 10 „ 4 „
— Kalbfleisch „ . . 10 „ — „
48 Schweinfleisch „ . . 18 „ — „
40 Obige Taren sind lediglich als Marimalpreise
28 anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
21 Preise unter der Voraussetzung verkauft werden
51 darf, daß
12 1) dasselbe von ganz guter Qualität ist und
5 2) die Anzeige des geringem Preises rechtzeitig der

Lokalpolizcibehörde gemacht wird, welche hierüber 
— je nach Umständen der distriktspollzeilichen Bs-

Hörden zu beachten ist.
„0 , Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt
oq obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
' ß anichreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein- 

haltrmg zu überwachen.
32 Am 1. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
53 Graf, Landrichter,
39 -------------------------- -

' Dir Aussicht auf Lauresverwiesene 6etr.

32 An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
— Nachstehende, in der hohen Regierungs-Ausschrei

bung vom 15. April l. I. signalisirten Individuell 
30 wurden wegen Verbrechens abgestraft und nach Er-
48 stehung ihrer Strafe ans dem Lande verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, die
selben in das alphabetische Verzeichniß der Landes-

Summa: illl 4% 236 50f/2 verwiesenen einzutragen, und wann Eines oder das
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Andere im Bezirke betroffen würde, sogleich mit 
deren Arrctirnng und Anherlieferung emzuschrciten. 
1) Denner Gg. Andreas aus Klings, Herzogthum 

Sachsen-Weimar.
2) Amend Anselm aus Reicholsheim, badischen 

Bezirksamtes Wertheim.
B Blank Christian, Webergeselle von Asch in 

Böhmen.
Am 29. April 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Verlqffenschaft der Kaustnannswittwe Walburga Brüchle 
von Obergüazburg tetr.

Bekanntmachung.
Aus dem Rücklasse der Kanfmannswittwe Wal

burga Brüchle von Obergünzburg werden mehrere 
Mobilien, namentlich Betten, Leinwand und Kuchen- 
Geschirr gegen Baarzahlung öffentlich unter 
gerichtlicher Leitung versteigert am

Samstag den 3. Mai d. Jrs.
Diese Versteigerung beginnt Vormittags 8 Uhr 

in der Wohnung der Verstorbenen, Haus-Nr. 163 
üt Obergünzburg, und werden Kaussliebhaber hiezu 
eingeladen.

Am 24. April 1856.

Königliches Landgericht Obergünzburg.
Der Königliche Landrichter: 

Stöger.

Derlassenschast der Kanfmannswittwe Walburga Brüchle von 
Obergünzburg tetr.

Bekantmachung.
Alle Forderungen an die Verlaffenschast der am 

5. April 1856 gestorbenen Kanfmannswittwe Wal
burga Brüchle von Obergünzburg, welche bisher 
noch nicht liquidirt wurden, sind

binnen 30 Tagen ä dato
bei unterfertigtem Gerichte anztimelden und gehörig 
nachzuweiscn, widrigenfalls sie bei Auseinander
setzung der Massa nicht berücksichtigt werden können.

Am 24. April 1856.
Der Königliche Landrichter: 

Stöger.

Bekanntmachung.
Der Bauer Georg Schalk von Riedhöf, der 

Gemeinde Woringen d. G., hat sich freiwillig un
ter Curarel begeben, was mit dem Anhänge bekannt 
gegeben wird, daß er ohne Zustimmung der beidetl 
aufgestellten und verpflichteten Curatoren

Martin Kleß, Bauer von Riedhöf, und 
Christoph Karrer von Woringen, 

keine rechtsverbindlichen Geschäfte unter was immer 
für einem Vorwande eingehen kann.

Grönenbach, am 23. April 1856.

Königll chr s L a n d g e r i ch t.
Kerker, kgl. Landrichter.

Versteigerung.
Am künftigen Donnerstag den 8. Mai werden 

bei Xaver Hornung, Wirth in Ritzisried königl. 
Landgerichts Illertissen, 5 Pferde, 18 Stück Horn
vieh, 3 Schweine, 1 Gaißbock, mehrere Wägen, 
Schlitten, Pflüge, Eggen, 100 Zentner Heu und 
Ohmat, wie auch verschiedene Gattungen Stroh, 
in guter Qualität, nebst noch verschiedener Bau- 
maunsfahrniß an den Meistbietenden gegen baare 
Bezahlung öffentlich versteigert.

Das Abführen der gekauften Gegenstände wird 
am Versteigerungstag bekannt gegeben.

# tei DanksMW. | A w A
f ra Für die sowohl während der lange f 
| vX> ^^uernden schmerzvollen Krankheit, | 
I als auch bei dem Hinscheiden, uns A 
T gezeigte innige Theilnahme, sowie für die \ 
f zahlreiche Leichenbegleitung und Beiwohnung f 
| der Gottesdienste unsrer unvergeßlichen Tochter f

und Schwester |

| Igfr. Krescenzia Hc-rz- $ 
i statten wir Allen herzlichsten Dank ab, und i 
! entpfehlen die Hingeschiedene dem frommen \
f Andenken. *
9 Ottobeuren den 1. Mai 1856. i

9 Pie Hinlerbliebrnen, 9
I 9
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Kapitalien-Verleihungen.
800 si.

Stiftungsgeld sind zu 4 Prozent auf doppelte Ver
sicherung sogleich auszuleihen. Wo, sagt Verleger 
dieses Blattes.

600 si.
Vormundschaftsgeld sind zu 4 Prozent auf dop
pelte Versicherung auszuleihen. Wo, sagt Verleger 
dieses Blattes.

Bei Unterzeichnetem sind außer allen möglichen 
lithographirten Tabellen auch für Maurer- 
ünd Zimmermeister zu haben

Schätzungsformnlare Arbeitsvorweife,
Memmingen, den 29. April 1856.

Carl Fi schach
Buchdruckerei und lithvgr. Anstalt.

Lotto.
In der 532. Nürnberger - Ziehung wurden gezogen:

ISST* 79 O- GZ. 37 8S«

Verloren wurde:
Ein Kinderpurnus auf dem Wege von hiernach 

Hawangen. Ein Ohrengehäng. Man bittet-um 
Rückgabe dieser Gegenstände in der Erped. d. Bl.

Ein grüner Regenschirm ist in der Kirche dahier 
stehen geblieben. Der Besitzer wird ersucht, selben 
in der Erpedition dieses Blattes abzugeben.

Ar Oekonsmen.
Die Knochenmehl-Fabrik in Kaufbeuren offerirt 

achtes feines Knochenmehl dm bayerischen Zentner 
zu fl. 3. — franko Obergünzburg bei einer Ab
nahme von mindestens 10 Zentner, ferners 
Künstlichen Guano zu fl. 1. 30. Pf. 100. bayo- 
Knochengyps . . fl. 1. 30. risch, frei 
Düngersalz . . . fl. 1. 30. Günzach.

Gedruckt und redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Kart Ganser in Ottobeuren.

1 S cd v M ts M e n - A n z e i g e. •

G etreid-

gattung.

Ottobeuren, 

den 2. Mai 1856.

Memmingen, 

den 29. April 1856.

Mindelheim 

den 26. April 1856.

höchster mittlrer I niederster höchster mitterer | niederster j höchster mitterer | niederster

Kern.
Roggen.
Gerste.
Haber.

ft.
22
13
13

6

fr.

10
8

21

fl.
21
12
12

5

■ fr;
27
45

1 15
43

ft-
20
11
10

■ 5

fr
59
56
45
18

fl. 
20 
13 
12

6

fr.
32
47
42

3

fl- 
19 
13 
12

5

kr.
47

6
18
36

ft- 
18 
12
I 1
5

fr.
29
14
25
19

fl.
20
1 '»
13

5

fr.
23

7
21
30

fl-
10
13
12

5

kr.
34

7
4
8

ft.
18
11
11

's 4

fr.
16
38
36
54

' Nack) dem mittet p r ö S;
Aufschlag: Kern — fl. 31 kr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. — fr Haber — fl. 16 fr.
Abschlag: Kern — fl. — fr. Roggen l fl. 45 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. — fr.

Brodlaxe:
Cemmelbrod zu 2 kr.
SLeißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr.
Halbweißbrod zu 2 kr. .

„ „ zu 4 fr. . .
Lioggenbrod zu 2 kr. . .

„ „ zu 4 kr. . .

Psv. Loip
— 10
— 12
— 15 3)8
— 30 3J4
— 18 3,4

1 5 1]2

:N e y l p r e r s e: 
Der Metzen Mundmehl 
„ „ Semmelmehl

„ „ Mittelmehl
„ „ Nachmehl

■ „ „ Roggenmehl

st. 
3 
2 
2

2

kr. 
31
49

7 
31 
27

eon|ttge Vertat 
i kr.

1 Pfd. Schmalz 27
2 „ Butter 22
3 „ Salz 4
4 „ Kerzen 27

12 Stück Eier 8

ten.
Pf.

2

1 —



Ottobenrer - Wochenblatt.
Domrrstag vW 19 den 6. Mi 1856.

_ Amtliche Bekanntmachungen.
DlstrlktSbedürfnisse dcS Bezirkes Ottobeuren pro 1855/s6 dckr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Von den in rubr. Betreffe ergangenen aller

höchsten Bescheide des Staatsministeriums des Innern 
vom Steil d. herabgelangt durch hohes Regierungs- 
rescript vom 10/ie d. Mts. folgt im Abdrucke an 
Eröffnungsstatt mit dem Auftrage, denselben den 
Vertrettern ihrer Gemeinden sofort zu eröffnen.

Ottobeuren, am 20 April 1856.
Dcr Königliche Landrichierr 

Graf.

Abschrift, Augsburg am 10. April 1856. 
Im Namen Se. Majest. des Rönigs von Bayern.

Die von dem k. Landgericht mit Bericht vom 20. 
Febr. eingesandten Beschwerden der Unterhospital- 
stiftung von Memmingen, des Vertreters der gräfl. 
Waldbott Bassenh. Standeshnrschaft Burheim und 
des Gutsbesitzers Frhrn. v. Heuß in Trunkelsberg 
vo.m 14ten pres. 17 d. Irs. und den Distrikts
ausschuß-Mitgliedern vom Ilten ej. m. wurden 
höchsten Orts sammt den treffenden Akten vorgelegt, 
und es ist hierauf aus dem k. Staats-Ministerium 
des Innern von 5ten l. Mts nachstehende Ent
schließung ergangen,

.Der Beschwerde, welche am 17ten Feber l. Is. 
van dem Vertreter der Unterhospitalstiftung in 
Memmingen, dann von dem Vertreter der gräfl. 
von Waldbott-Baffenheimischen Standesherrschaft 
in Burheim und dem Gutsbesitzer Freihrn. v. Heuß 
in Trunkelsberg gegen die Regierungs-Entschließung 
vpm 9teki Jenner l. Irs. wegen Einstellung einer 
Entschädigung für die Wahlmänner bei der Land
tagswahl in den Distrikts-Etat pro 1855/56 er
hoben worden ist, kann eine Folge nicht gegeben 
werde, da den Rekurrenten die beschwerende Ver
fügung, 1. und 2. Feber L Irs. eröffnet, und 
hiernach der im Art. 38 verzeichnete Berufungs- 
trrminn versäumt wurde.

Anlangend die von den Distrikts-Anschuß-Mit- 
gludern ani 11 Feber l. Irs. gegen die vorer
wähnte Regierungs-Entschließung wegen der An

ordnung echobene Beschwerde, daß di-e Gxöße M 
nöthigen Unterhaltsbetrags für den in Rettenbach 
ausgestellten vierten Thierarzt des Bezirkes Osttt- 
beuren vermittelt, hiernach die Beschlußfaßung des 
Distriktsraths -Ausschuffes erholt, und der in solcher 
Weise festzusetzende Betrag aus der Reserve des 
Distriktsfonds bezahlt werden soll, so liegt zwar 
ein wirklicher Defiuitivbescheid noch'nicht vor, in
dem erst noch ein Beschluß des Distriktsraths-Aus
schusses hervorzurufen ist. Allein nach der Fassung 
der Entschließung vom 9. Jänner l. Is. erscheint 
jetzt schon als entschieden, daß der Distrikt dem 
Thierazte in Rettenbach einen Sustmtationsbe- 
trag zu leisten habe.

Im Art: 27 Z. 7. des Gesetzes vom 28le* 
Mai 1852 ist nun zwar allerdings die Zahlung 
von Unterhaltsbeiträgen für die Thierärzte als ge
setzliche Distriktslast erklärt, jedoch nur für die nach 
Maßgabe der jeweiligen Gesetze und VerordnungM 
angestellten Thierärzte.

Dermal gelten nun für die Aufstellung der 
Thierärzte noch die in der Verordnung vom 1. Febr. 
1810 und in den Erlassen vom 14. Oktober 1822 
und 23. November 1823 gegebenen Normen.

Hienach sollen Sustentationsbeiträge, wo st* 
nöthig, ausgemittelt werden, indeß soll ein Zwang 
hiebei nicht eintreten.

Da nun der Thierarzt in Rettenbach durch Be
schluß vom Wten November 1855 aufgestellt 
wurde ohne daß die Gemeinden oder der Distrikt 
einen Beitrag für denselben ausgeworfen hatten, 
und da letzterer bei der Versammlung vom 12te* 
Dezember v. Irs. ausdrücklich sich gegen eine solche 
Zahlung aus Distriktsfonds erklärte, so erscheint 
auch die Einweisung irgend eines Betrages für 
diesen Zweck auf die Distrikts-Fonds vorerst als 
unstatthaft, und wird die deßfallsige Anordnung 
hiedurch außer Kraft gesetzt.

Königl. Negierung von Schwaben und Neuburg, 
Kammer des Innern.

Del Beurlaubung deS kgl. RegiemngS-Präfldentm. 
v. Braud, kgl. Regierungs-Direktor.

Spengler, coli,
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Die Erhebung *gjt T-lstrlftsumlagen betreffend.

Vorn Königlichen Landgerich.te Ottobeuren.
Wird vntcnstehend eine vom Distrikts-Cassier angefertigte Uebersicht der von den Gemeinde« 

«rf das II. Kontingent treffende» Distriktsumlagen mit dem Auftrage an sämmtliche Gemeindevorsteher 
-ekamrt gemacht, ihre bezeichneten Beträge längstens bis Ende dieses Monats an den gedachten Kassierer 
einzuzahlen. — Beigefügt wird, daß bei dieser Gelegenheit zugleich die nun liquiden Wahldiätes 
chrer Wahlmänner gegen Quittung erhoben werden können.

Am 6. Mai 1856. Graf, Landrichter.

Tabellarische Uebersicht
Mer die im Distrikte des köiügl. Landgerichts Ottobeuren pro IS55/56 zu erhebende II. Rate der

Distritts-Umlaaen.

! La
uf

. Kr
».

Namen der 

Gemeinden

Steuer -

Contiugeut !

Betrag der 
ju erhebende.« 

Distrikts- 
Umlagen. La

uf
. N

ro
.

Namen der 

Gemeinden

Steuer- 

Coutingent

Betrag der 
zu erhebender» 

Distrikts- 
Umlagen.

—
. ff. fr. hi. ff. fr. hl. ~jC~ fr. hl." fl. fr. hl.

f Amendingeir 1366 13 6 3:8 50 s 7 Transport: 23625 58 2 689 4 6
2 Arlesri«» 474 16 — 13 50 — 22 Lanenberg 687 16 5 20 2 S
3 Attenhauses 949 59 3 27 42 4 23 Lauben 1402 31 2 40 54 4
4 Beningen 1549 22 7 45 11 — 24 Memmingerberg 1248 40 7 36 25 2
5 B.etziSried 1015 39 4 29 37 3 25 Niederdorf 612 29 2 17 51 7
6 Bächen 1630 14 - 47 32 7 26 Oberegg 760 24 4 22 10 5
7 Burheim 1.668 8 3 48 39 2 27 Ober-Westerheim 1275 23 2 37 12 —
B Darberg 489 26 4 14 16 4 28 Ollarzried 861 19 5 25 7 2
9 Dietratried W6 29 4 11 51 2 29 Ottobeuren 2108 53 2 61 30 4

10 Egg an der Äünz 1535 55 — 44 47 7 30 Keltenbach 727 41 — 21 13 4
11 Eisenburg 384- 3 6 11 12 — 31 Schlegelsberg 670 15 2 19 33 —
12 Eagetried 767 9 5 22 22 4 32 Schwaighausen 561 52 4 16 23 2
1.3 Er.khe.uu 18.90 31 2 55 8 4 33 Sontheim 1775 47 6 51 47 4
u Frechenrieden 1171 8 3 34 9 4 34 Sttlnheim 1484 21 5 43 17 5
15 Frickenhaustll 716 10 1 20 53 2 35 Trunkelsberg 246 11 4 7 10 7
16 Gottenau 575 44 — 16 47 4 36 Ungerhausen 963 26 1 28 6 —
17 Gün; 1149 8 3 33 31 — 37 Unteregg 666 7 3 19 25 5
1B Guggenberg 1527 58 6 44 33 7 38 Unter-Holzgünz 754 — 2 21 59 4
19 Haitz en 773 13 — 22 33 2 39 Winedeu 390 54 3 11 24 1
20 Hawangen 1864 3 2 54 22 1 40 Wolferischwendeu 726 27 2 21 11 2
ii Lachen 1721 2 7 50 11 6 41 königl. Aerar 1155 29 1 33 42 1

Latus: 23625 | 58 | 2 669 | 4 J 6 Summa: 42705|31 | — |1245;33 J 6
Ottobeuren, den 5. Mai 1856. Mahler, Cassler.

LoruMersuchung wegen Diebstahlsverbrechen zum Schade« 
des Dienstknechtes Augustin Singer in Burheim betreff.

Bekanntmachung.
Am Sonntag den 20. v. Mts. Abends wurden 

.aus dem. Hause des Fischers Anton Reisch in Bur- 
heim entwendet.:

1) eine müllerfarbige Tuchhose, noch ziemlich 
neu, im Wertste von circa 4 st.

2) ein Spenser von russischgrünem Tuche, auf 
jeder vorderen Seite mit 3 schwarz baumwollene» 
Quasten, auf dem Rücken war dieser Spenser mit 
einer Rose von schwarzer Baumwolle versehen, auf 
jeder äußern Seite war ein Sack und auch ei» 
solcher in der inner» linken Seite; wcrth 4 fl.

3) eine Weste von roth und blau gestreiftem 
Seidenzeuge mit Kragen zum Umschlagen und mit
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zwei Reihen badischer Silbergroschen versehen, auf 
jeder Seite sieben. Die Weste selbst war abgetragen.

4) ein dreieckiges graues Halstuch mit blauen 
Streifen, halbseiden und halbwollen, werth 30 fr.

5) ein Mannshemd aus zweierlei flächsenem 
Tuche bestehend und noch ganz neu.

Es wird ersucht, alleufallsige Ausschlüsse bezüglich 
der entwendeten Gegenstände schleunigst anher mit- 
zutheilen.
^ Verdächtig dieses Diebstahls ist der ledige Tag

löhner Joh. Georg Hahn aus Bronnen, kgl. 
Landgerichts Wasserburg, dessen Signalement bei- 
gesügt ist, und werden alle Gemeindevorsteher be
auftragt, nach diesem Hahn zu spähen und ihn im 
Betretensfälle anher liefern zu lasten.

Ottobeuren, um 2. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Signalement.
Joh. G. Hahn ist etwa 23 I. alt, über 5' 

groß, hat schwarze Haare, eine breite Nase, ist von 
rother Gesichtsfarbe, trägt einen schwarzen Tuch
spenser, vorne mit Taschen versehen, lauge Hosen 
von Sommerzeug, eine schwarztnchene runde Mütze.

Die Unterhaltung der Strassen, Stege und Allebäume betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Unter Hinweisung auf die diesseitige Ausschrei

bung vom 5. März l. I. in Nr. 10 des Wochen
blattes , werden die Gemeindevorsteher beauftragt, 
nunmehr mit dem Beliefen der Straffen beginnen 
auch die fehlenden Alleebäume und Pfähle schleu
nigst nachsetzcu zu lasten, und ihre Wegmacher und 
Fllirwächter strenge zu überwachen und die in ihrem 
Dienste Saumseligen aber unachsichtlich zur Anzeige 
zu bringen.

Am 6. Mai 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
.v >  -. •

Die Aufsicht auf Landcsperuieftne betr. 77 "

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Die in der hohen Regierungs-Ausschreibung vom 

25. April in Nr. 36, des Kreisamts-Blattes sig- 
nalisirte Floßerstochter Karoliuc Henne aus Ermiu- 
gm, .»gi. würtembergischen Oberamts Blaubeuren, 
wurde wegen Verbrechens- der Rückkehr als Lan- 
desverwiesene im Gnadenwege mit 6 monatlichem

Gefängniß abgestraft, und nach erstandener Strafe 
abermals des Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, die
selbe in das alphabetische Verzeichniß der Landes
verwiesenen einzutragen, und wann fie im Bezirke 
betroffen würde, sogleich mit deren Arretirung und 
Auherlieferuwg einzuschreiten.

Am 6. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

—— — -............ I , ■ ,
Die Ermittelung des Aufenthalts der entwichenen mintxr- 

jährigen Anna Margaretha Kretzer von Schalkhausen betr.

Vom...
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt, nach 

der in der hohen Regierungsausschreibnng vom 22. 
April l. Jrs. in Nro. 35 des Kreis-Amts-Blatt 
signalisirten 12 jährigen Anna Margaretha Kretzer 
von Schalkhausen, k. Landgerichts Ansbach unge
säumt genaue Spähe zu verfügen, und dieselbe 
im Betrettensfalle sofort aufzugreifen, und anher 
liefern zu lassen.

Am 6. Mai 1856. Graf, Landrichter.

Kollekte für die Abgebrannten teil Weichering, Selb und 
Nordhalben betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird hiemit bekannt gemacht, daß von der Ge

meinde Amendigen nachträglich noch 4 fl. 30 fr. 
eingesendet wurden, wovon 2 fl 30 fr. für die 
Abgebrannten von Weichering, 1 fl. für jene von 
Selb, und 1 fl. für jene von Nordhalben bestimmt,, 
und dem kgl. Regieruugserpeditionsamte Übermacht 
wurden.

Am 6. Mai 1856.
Graf, Landrichter.

Hobel c. Schnieringer p. deb.

Anwesens-Verkauf.
Auf Andringen eines Hypothekgläubigers wird am 

Dienstag den 3. Juli. l. I. Morgens 10Uhr 
in der Landgerichtskanzlei dahier das Anwesen der 
4 .Brüder Schnieringer Haus Nro 72 g zu Otto
beuren, bestehend in einem halben Wohnhaus mit 
Gemeinderecht, 3 Dez. Wurzgarten, 2. Dez. Axaut- 

- garten, 1, 27 Dez. Wiese in der Kelle, 1, 00 Dez. 
Bühlmahd und 1, 04 Dez. Bannholzwiese, ge-



76
schätzt zu 957 fl. öffentlich zur Versteigerung kom
men, wozu an .Kaufsliebhaber .und an die Gläu
biger 'die Ladung mit. dem,. Beifügen ergeht, daß 
der Zuschlag erfolgen werde, sobald der Schätzungs- 
werth erreicht ist, dann, daß die Gutsbelastung in
zwischen hierorts eingeseheu werden könne, und 
daß die nähern Kaussbedingungen am Steigerungs
tage werden bekannt gegeben werden.

Ottobeuren, den 29. April 1856.
Königliches Landgericht.

‘ J Graf, Landrichter.

B e k a n t m a ch u n g.
Die .von der hohen königl. Regierung genehmigte 

neue Schrannenordnung des hiesigen Marktes wurde 
heute an die Schrannenhalle angeschlagen, in jede 
Gemeinde des hiesigen Landgerichtsbezirkes den 
Herren Vorstehern ein Exemplar mit dem Wochen
blatt zugesendet, und den bekanntesten Schrannen
gästen zugestellt, auch werden auf Verlangen jedem 
noch weitern Betheiligten unentgcldlich Exemplare 
abgegeben, wonach sich also alle Schrannengäste 
sowohl Käufer als Verkäufer zu richten wissen und 
haben, welches hiemit.zur Kentniß bringt.

Ottobeuren, am 8. Mai 1856 
Marktsgemeinde - Verwaltung

Mahler, Vorsteher.

Am Dienstag, den 13. Mai Nachmittags 3 Uhr 
werden beim Sonucmvirthe in Ottobeuren 6 Jan- 

chert 52 Dezimal Wiesen öffentlich versteigert. Die 
Bedingungen werden am VersteigermsMage bekannt 
gegeben und Kaufslicbhaber hiezu eingeladen.

M. Wiedemann von Beningen.

Das Mincralbad Klevers
wird am 12. Mai l. Js. eröffnet. Dasselbe, in 
nordwestlicher Richtung % Stunde von Grönenbach 
entfernt, sehr freundlich gelegen, hat sich stets i» 
fieberlvsen Hautausschlägen, rheumatisch-arthritischen 
Leiden, Fußgeschwüren, Mancherlei Unterleibsbe
schwerden, Menstruationsstörungen re. heilkräftig 
gezeigt, und erfreute sich deßhalb von jeher zahl
reichen Zuspruchs.

In neuester Zeit wurden seine Räumlichkeiten 
mit bedeutenden Kosten restaurirt.

Der unterzeichnete Besitzer, für gute Speisen 
und Getränke, billige und prompte Bedienung be
sorgt, ladet hiemit zu geneigtem Besuche höflichst ein.

Grönenbach, am 30. April 1856.
Wilhelm Dorn.

In der Wohnung der Unterzeichneten findet am 
13ten und 14ten Mai die feierliche Ausstellung 
der höhern weiblichen Arbeitsschule statt, wozu 
Zedermarm höflichst eingeladen ist.

Antoinette Schwinghammer, 
geprüfte Industrie-Lehrerin.

S eZr r a n n e n » A n z e r 6 e.

Get reeid-

Gattung.

Ottobeuren, 

de« 8. Mat 1856.

Memmingen, 

den 6. Mat 1856.

Mindelheim, 

den 3. Mai 1856.

höchster mittlerer niederster höchster mittlerer 1 niederster höchster } mittlerer f niederster

st. kr. st. , kr. st- kr. st. kr. st. > kr. st. kr. st. kr. ff. kr. st. kr.
Ker». 23 2 22 ; 25 21 32 21 32 20 i 30 18 59 20 22 19 20 18 25

i Roggen. 14 — 13 ! 35 12 18 14 4 13 ; 31 12 — 13 2 12 10 10 55
Gerste. 1.3 — 12 j - 11 15 12 21 11 । 51 11 6 12 21 10 53 10 5
Haber. 6 12 5 ! 4ß 5 14 6 6 5 51 5 30 5 24 5 3 4 52

Brovrape: vou- !Ü e 0 l p r e i |'i: st. kr. «ontilge V cnaiien
Eemmelbrod zu 2 kr. . — 9 1J2 Der Metzen Munvmehl 3 36 kr. Pf.
Weißbrvd v. Kern-Mehl zu 2 kr. 11 1J2 „ „ Semmelmehl 2 45 1 Pfo. Schmalz 27 —
Halbweißbrod zu 2 kr. . —— 14 3J4 „ „ Mittelmehl 2 4 1 „ Butter 22 —

„ „ zu 4 kr. . .
Roggcnbrod zu ,2 kr. . .

29 1J2 „ „ Nachmehl — 31 1 „ Salz 4 r
■r— 18 „ „ Roggenmehl 2 22 1 „ Kerzen 27 —

.. . ,, r» 4 kr. . .. 1 .4 12 Stück Mer 8 —
MchvtO un>. lchi-ffl Wßn V/raUiivytiiichkstr des stlerleger»,: Kari ÄaitM ist Onadeuren.



Ottobeurer - Wochenblatt,
Donnerstag 20 t>en 15. Mai 1856.

Amtliche Dekanntnmchmgen.
Die Erledigung von Freiplätzen im Central-Taubstummen» 

Institute in München pro 1806/ü7 betr.

Im Namen
Seiner Majestät des ^iintgg von Wayern.

Rach einer berichtlichen Anzeige der kgl. Inspek
tion des Central-Tanbstummen-Jnstitutes in Mün
chen werben in dieser Anstalt für das Schuljahr 
t856/57 mehrere Freistellen aus allgemeinen Stif
tungen, dann ein ganzer Freiplatz aus Kreisfonds 
von Schwaden und Neuburg erlediget.

Dieses wird unter Bezugnahme auf die Ans- 
fchreiben der unterfertigten Kreisstelle vom 19. April 
1848 und vom 15. Jnli 1852 (Kreis'Intelligenz- 
Blatt vom Jahre 1848 Nr. 36 S. 465 und vom 
Jahre 1852 Nr. 59 S. 677) nrit dem Beisätze 
zur öffentlichen Keyntniß gebracht, daß die Eltern 
und bezichuugs'.veise Vormünder taubstummer Kin
der, welche um die Aufnahme in das kgl. Eentral- 
Taubftummen-Institut in München nachzufnchen 
beabsichtigen, ihre Gesuche ungesäumt bei der 
Vorgesetzten Distrikts-Polizeibehörde unter der An
gabe^ ob sie um einen ganzeir oder theilweisen 
Freiplatz nachsnchcn, einzureichen, und daß diese 
Behörden die einkvmmenden Gesuche, belegt mit 
den vorgeschriebenen Zeugnissen, nebst einer Ueber- 
sichts-Tabelle an die unterfertigte kgl. Regierung 
spätestens bis zum 2'0. Juni d. Ich vorzu
legen haben.

Augsburg, den 6. Mai 1856.

Königl. Negierung von Schwaben UN- Neuburgs 
Kummer des Innern,

Del BemlaubuuF des- kgl. Regienmgs-PräsideÄeK.' 
v. Brand,kgl.Regierungs-Direktor.

Spengler, coli,

Vorstehende hohe Regiermkgsausschreibimg haben 
dir Gemeindevorsteher unverzüglich zii verkünden. 

und besonders auch zur Kenntniß ihres Localarme»« 
pflegschaftsrathes zu bringen.

Am 12. Mai 1856.

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Bewilligung von Kollekten für die Erbauung eine® 
kathol. Mädchen-Schulhaufes mit Kieinkinderbewahranstalt 
in Karlshuld, dann eines kathol. Schulhauses in Klings-- 
moos Mr.

An sämmtliche kgl. kathol. Pfarrämter.
Unter Bezugnahme auf die hohe Regierungs- 

Ausschreibung vom 29. v. M. rubr. Betreffs in 
Nr. 37 des Kreisamtsblattes wird das Ansuchen 
gestellt, diese von Sr. Majestät allergnädigst geneh
migten 2 Sammlungen gesondert in angemessenen 
Zwischenräumen vorzunehmen und das Ergebmß 
bald möglich anher einzuscnden.

Am 12. März 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter,

Dis Aufsicht auf LantzeSverwiessm Mr,

An sämmtliche Gemeinde - Vorsicher.
Der wegen Betruges mit 4 jährigem Arbeits- 

Hanse abgestrafte in der hohen Regg.-Ausschreibung 
vom 29. v. M. (Nr. 37 S. 506 des Kr.-A.-Bl.) 
fignalisirte Glasmacher Johann Schneider von 
Kreuzhütte wurde nach erstarrdeuer Strafe des Lan
des verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, den
selben in das alphabetische Verzeichniß der Landes- 
verwiesenen einzntragen, und wann er im Bezirke 
betroffen würde, sogleich mit dessen Arretirung und 
Attherlieferung emzuschreiien.

Am 13. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeurm.
Graf, Landrichter.
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Soni'nteffu^ung fregen Diebstahl» zum Sch Mn des Fran;

Joseph Magg von Hawangen betr.

Am 22. v. Mts. wurden dem Rubrikaten fei» 
gttibe Gegenstände entwendet:

1 .) 12 silberne Zwölfer und
2 .) 14 silberne Zehnerknöpfe mit messingenen 

Haften,
Z .) eine silberne Erbsenkctte, 11/2 Ellen lang, 

in der Mitte mit einem Schild versehen, wo
rauf ein vergoldetes Pferdchen angebracht ist.

4 .) eine weitere, 1 Elle lang, mit einem s. g. 
Mariengroschenstück als Uhrschlüssel,

5 .) ein silbergefaßter kleiner Rosenkranz mit 
rothen Glasperlen und einem silbernen Kreuz 
mit eingelegtem Holz,

6 .) ein kleines Messingbüchschen zur Aufbewah
rung von Zündhölzchen,

7 .) ein doppelter Geldbeutel von weißem, ge
blumten, abgetragenen Leder.

Werth zusammen 13 fl. 39 fr.
Der Dieb und das Entwendete konnten bisher 

nicht ermittelt werden, weshalb sämmtliche Ge
meindevorsteher des Bezirks beauftragt werden, hier- 
wegen Spähe halten zu lassen, und das Ergebniß 
rmverweilt anzuzeigen.

Ottobeuren, den 6. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Erbauung einer Sakristei an 6er kathol. Pfarrkirche i» 
Erkheim betreff.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird die Erbauung einer Sakristei an der ka

tholischen Pfarrei zu Erkheim am
Montag den 26. d. M. Vormittags 9 Uhr 

an den Wenigstnehmeuden in hiesiger Gerichtskanz
lei vorbehaltlich der Euratelgenchmigung versteigert, 
wozu sachkundige Werkmeister mit dem Anhänge 
emgeladeu werden, daß Plan, Kostenvoranschlag 
und Bedingnißhast 8 Tage früher hierorts einge- 
sehen werden können.

Ottobeuren, am 12. Mai 1856.
Der Königliche Landrichter!

Graf.

Die Impfung und Rebaceinakion pro 1856 betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachstehend folgt ein Abdruck des von dem kgl. 

Landgerichtsarzte Dr. Forster für Heuer angeord
neten Impfordnungsplanes mit dem Auftrage an die 
Gemeindevorsteher, denselben ungesäumt in ihren 
Gemeinden öffentlich bekannt zu machen, und recht
zeitige Vorsorge zu treffen, damit das Impfgeschäft 
ohne Aufenthalt und Störung vollzogen werden 
kann.

Beigefügt wird, daß:
1.) nach §. 1 der allerhöchsten Verordnung vom 

17. Dezbr. 1852 Kinder unter dem Alter 
von 3 Monaten nicht zur Impfung gebracht 
werden dürfen,

2.) die Revaccination jedesmal an den bezeichneten 
Impfstationen unmittelbar nach der Kontrolle 
vorgenommen wird.

Da zu wünschen ist, daß von derselben häufig 
Gebrauch gemacht wird, so werden die Gemeinde- 
Vorsteher beauftragt, die in Nr. 14 des Wochen
blattes bereits enthaltene hohe Regg.-Ausschreibung 
vom 19. März l. I. zugleich mit dem Jmpford- 
nungsplan zu verkünden, und kräftigst dahin zu 
wirken, daß wenigstens die Feiertagsschüler und 
Schülerinen sich revacciniren lassen, da hierin nach 
bekannter Erfahrung der sicherste Schutz vor der 
Blatternkrankheit liegt.

Am 12. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Jmpfdistrikt Ottobeuren.

Betzisried, Guggenberg, Haitzen, Böhen, Ollarzried 
und Hawangen Impfung Mittwoch den 21. Akai 
Vormittags 10 Uhr, Controlle Mittwoch den 28. 
Mai Vormittags 10 Uhr. Versammlungsort zur 
Impfung und Cvntrolle beim Mohrenwirth Du- 

rocher in Ottobeuren.
Wolfertschwenden, Dietrattied, Niederdorf Impfung 
Mittwoch den 28. Mai Vorm. 10 Uhr, Controlle 
Mittwoch den 4. Juni Vorm. 9 Uhr. Versamm
lungsort zur Impfung und Cvntrolle beim Moh

renwirth Dttrochcr in Ottobeuren.
Jmpfdistrikt Rettenbach.

Rettenbach, Gottenau, Lanenberg, Wineden, Enget-
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rieb, Ober- und Unteregg, und Rappen Impfung 
Mittwoch den 2-8. Mai Nachmittags 3 Uhr, Con
trolle Mittwoch den 4. Juni Vormittags 11 Uhr. 
Versammlungsort zur Impfung und Kontrolle beim 

Dollenwirth in Rettenbach.
Impfdistrikt Attenhausen.

Attenhausen, Frechenrieden und Sontheim Impfung 
Mittwoch den 4. Juni Nachm. 3 Uhr, Kontrolle 
Mittwoch den 11. Juni Nachm. 1 Uhr. Versamm
lungsort zur Impfung und Kontrolle beim Wirth 

Hutzelmann in Attenhausen.
Jmpfdistrikt Erkheim.

Erkheim, Arlesried, Darberg und Schleg-elsberg 
Impfung Mittwoch den 11. Juni Rachm. 3 Uhr, 
Kontrolle Mittwoch den 18. Juni Nachm. 1 Uhr. 
Versammlungsort zur Impfung und Kontrolle auf 

der Post in Erkheim.
Impfdistrikt Beniugcn.

Beningen, Herbishofen, Künersberg, Memminger
berg, Lachen Impfung Samstag den 31. Mai 
Nachm. 2 Uhr, Kontrolle Samstag den 7. Juni 
Norm. 11 Uhr. Versammlungsort zur Impfung 

und Kontrolle beim Wirth in Beningen.
Jmpfdistrikt Amerdingen.

Amerdingen, Burheim, Eisenburg Steinheim und 
Trunkelsberg Impfung Samstag den 7. Juni, 
Nachm. 2 Uhr, Kontrolle Samstag den 14. Juni 
Vorm. 11 Uhr. Versammlungsort zur Impfung 

und Kontrolle beim Wirth in Amerdingen.
Jmpfdistrikt Holzgünz.

Holzgünz, Güuz, Schwaighauseu, Ungerhausen und 
Westerheim Impfung Samstag den 14. Juni 
Nachm. 3 Uhr, Kontrolle Samstag den 21. Juni 
Worm. 11 Uhr. Versammlungsort zur Impfung 
und Kontrolle beim Wirth Marguard Schneider 

in Holzgünz.
Jmpfdistrikt Lauben.

Lauben, Egg a.d.Günz und Frickenhausen Impfung 
Samstag den 21. Juni Nachm. 2 Uhr, Kontrolle 
Samstag den 28. Juni Nachm. 2 Uhr. Versamm
lungsort zur Impfung und Kontrolle beim Wirth 

in Lauben.
Ottobeuren, den 9. Mai 1836.

Dr. Forster, kgl. Gerichtsarzt.

300 fl. Vormundschastsgeld sind zu 4 Prozent 
sogleich ausznleihen. Wo, sagt Verleger d. Bl.

Dem heutigen Wochenblatt liegst der 13. JahreS- 
Bericht über Ur. Romershauser's Augeneffenz bei.

Beck, Apotheker.

Geburts-, Trauungs. und Sterbe- 
Anzeigen

der Pfarrei Ottobeuren ! 
im Monat April.

G eboren: Den 4. Joh. Georg, i>. V. Joh. Geor- 
Rrpsel, eattlermeifier in Ottobeuren.. — Den 7. Bene- 
bifta, d. V. Mar Wollmar, Wasenmeister in Ottobeuren __
Dm 16. Aloisius. d. V. Leonard Maier, Bauer in Eheim.' — 
Den 23. Joh. Michael, d. V. Magnus Bergmüller, Söldner 
ru Unterhaslach. — Den 27. Katharina, d. V. Mar Du- 
rocher Mohrenwirth in Ottobeuren. — Den 27. Anaitaüa 
d. W. Anion Wölfle, Halbbaucr in GersIin».   '

< 5etVÄiit: Den 14. Der Jüngling Wolfgang Holrheu, 
angehesd. Schreinermeifter von Ottobeuren mit Ja fr. CrcS- 
centia Nau, Müllerstochter von Weinriedcn. __ Den 21
Der Iüugl. Gottfried Waldmann, angehend. Branntwein
brenner von Ottobeuren, mit Jungfr. Josepha Waldmann, 
Mctzgerstochter Son Ottobeuren. — Den 22. Karl Linden- 
inaiec von Aletshausen, angehend. Schneidermeister in Unter
haslach, mit Igfr. Theresia Stephan, Taglöhners-ochter von 
Schrattenbach, d. Psr. Dietmannsried.

Gestorben; Den 4. Joseph Anton, unehel. von Eheim 
D-n 5. Joseph, Kind des SöldnerS Joh. Nep. Filgis von 
Betzisried, 3 Wochen alt, an Schwäche. — Den 7. Maria 
Anna Rietzler, Bauerswittwe von Schochen, 73 Jahr alt 
an Altersschwäche. — Den 17. Georg, Kind des Sattler- 
meisiers Georg Ripfel von Ottobeuren, 14 Tage alt, an Gich
tern und Schwächen. — Den 23. Theresia, Kind deS 
Schreinermeisters Marlin Buchmair von Ottobeuren 5 Mon 
alt, an Steckfluß. — Den 24. Franziska Schrägte, ledige 
Pfrundnenn von Eldern, 50 Jahre alt, an Wassersucht. 
D«l Jungfr. Crescentia Herz, Nagelschmiedstochter von 
Ottobeuren, 25 I. alt, an Lungenschwindsucht.

Abdruck.

Nevidirte Instruktion
z u r

Handhabung der Feldpolizei in den Land- 
Gemeinden.
(Fortsetzung.)

3) Bezüglich auf die Beförderung der Viehzucht.

Viehzucht.
Zur Aufnahme der Viehzucht wird der Gemeindevorsteher 

den Gemeinden dadurch am meisten nützlich sein, wenn er 
den Wiesenhau, dann den Anbau von Futterkräutern betör-
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der! und bie, Stallfütterung unterstützt, wenn er darauf 
dringt, daß die Ställe zn diesem Endzwecke geräumig herge
richtet, reinlich gehalten und gelüftet, sowie ztir Vermeidung 
der Viehdiebstähle gut verschlossen werden, dann wenn er zur 
Theilnahme an Viehfall-Affekuranz-Anstalten, wo es nur 
immer möglich ist, ausmuntert und mitwirkt.

Zur Verbesserung des Rindviehschlages wird er daraus 
sehen, daß nur vollkommen tüchtige Zuchtstiete angekauft und 
verwendet werden. Durch die unentgeltliche Abgabe edler 
Zuchtstiere von Seite des landwirthschastlichen Vereines ist 
dem Bedürfnisse der Gemeinden süglich abzuhelfen.

Die unbefugte Ausübung des Privatbeschälgeschäftes darf 
Vicht geduldet werden.

(Art. 15, 16 der allerh. Derord. vom 25. Novbr. 1851
Reggs.-Bl. S. 1353 ff.)

Viehtränke.
Die nächst den Viehtriften befindlichen Lachen und Pfüzen 

soll der Gemeinde-Vorsteher abzapfen und trocken legen lassen, 
auch dafür sorgen, daß das Hornvieh vor dessen AuS- und 
Eintrieb zu Hause oder bei den ordentlichen Brunnen ge
tränkt wird, und daß, wo ordentliche Tränken noch nicht 
vorhanden sind, solche mit reinem und gesundem Wasser 
angelegt werden.

Tu mm ekplätze.
Wo möglich in jeder Ortschaft soll ein angemessener Tum

melplatz für Pferde und für Rindvieh hergestellt werden.
Der Gemeindevorsteher soll darüber wachen, daß böSarti» 

ges, gefährliches oder krankeS Vieh weder auf den Tummel
platz noch auf die Weide oder zur Tränke mit anderm Vieh 
getrieben werde.

Stallvisitationen.
Von dem Gesundheitszustände des Viehes hat sich der 

Gemeindevorsteher durch Stallvisitationen int Frühjahre und 
Herbste eines jeden Jahres selbst zn überzeugen, die Mängel 
in Rücksicht aus die Reinlichkeit der Ställe und des Viehes, 
auf Fütterung u. dgl. sogleich abzustellen und wenn seine 
Erinnerungen nicht beachtet werdetr, die weitere Einschreibung 
zu veranlassen.

Viehseuchen.
Besitzer von Vieh haben bedenkliche Krankheitsfälle unter 

demselben unverzüglich bet Strafe anzuzeigen. — Bei ent
stehenden Viehseuchen ist der Gemeindevorsteher verpsiichtet, 
gleich bei der ersten Wahrnehmung alle Mittheilung zu ver
hüten, das erkrankte Vieh von dem gesunden zu trennen, bei 
der vorgesetzten Distrikts-Polizeibehörde Anzeige zu machen 
und deren Anordnungen sowie jenen des Arztes die strenge 
Folge zu geben. (Schluß folgt.)

S ch r a n n e n - A n z e i g e.
____ - I *11 l~. I. ! ill in I I l|| I I............................. II___ 11..... ..... ....... . IMI I|I|II|IIIIIIIIIIIIHII|| lll 'II II IIII II I II .11.... I.JJJ...I

Getreid- j 

gattu ng. |

1 Ottobeuren, 

den 15. Mai 1836

höchster | mittet er I niederster [

Memmingen, 

den 13. Mai 1856.

1 höchster I mittlerer s niederster

| Mindelheim, 

den 10 Mai 1856.

i höchster 1 mitterer | niederster

fl- fr. fl. fr. fl fr. fl. fr. fl- fr. fl. fr. fl. fr. fl- fr. fl- fr.
Kern. 23 45 23 3 22 2 21 53 20 51 19 10 2 1 32 20 . 45 19 44
Roggen. 14 4 13 40 12 52 14 15 13 45 13 — 13 38 12 46 n 44
Gerste. — — 1 — — — 12 47 12 9 t 1 33 11 58 11 10 15
Haber. 6 23 6 — 5 37 6 24 6 3 5 51 5 40 5 20 5 3

X7 c cb dem HI i t t t r P r e i e :
Aufschlag: Kern — fl. 38 fr. Roggen — fl. 5 fr. Gersten — st. — fr. Haber — st. 14 fr.
Abschlag: Kern —> fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. — fr.

Brodtaxc: Pf°, oth M eh tp r e i s e: ist. fr. Sonstige Venfltten.
Seminelbrod zu 2 fr. — 9 1J2 Der Metzen Mundmehl 3 40 fr. Pf.
Weißbrod B. Kern-Mehl zu 2 fr. — 11 1J2 „ ,, Semmelmehl 2 56 1 Psd. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 fr. . 14 3j4 „ „ Mittelmehl 2 12 1 „ Butter 22 —

„ iu 4 fr. . .
Moggenbrod zu 2 fr. . .

,/ zu 4 fr. . .

29 U2 „ „ Nachmehl — 33 1 „ Salz 4 r
1

18
4 1J2

„ „ Roggenmehl 2 24 1 „ Kerzen
12 Stück Eier

27 —
8 —

Gedruckt uni redigrtt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Karl Ganser i« Ouobeüreir.



zum Ottobeurer Wochenblatt Nro. 20. den is. Mai 1856.

Konkurs über daö Vermögen der BuchbinderSeheleute Franz 
Xaver und Genovefa Egger in Grönenbach betr.

Gantausschreibung und Realitäten-
Verkauf.

Nachdem die bei der nachgesuchien Fristverhand
lung vom 7. d. M. erschienenen Gläubiger auf die 
Anträge der Egger'schen Buchbinders-Eheleute dahier 
nicht eingiengen, nachträglich aber billige Zweifel 
über die Vollständigkeit und Richtigkeit der geschehe
nen Vermögens-Darlegung entstanden, so ward, da 
jedenfalls momentane Zahlungsunfähigkeit sich er
geben hatte, zur Einstellung der Erekutionen und 
Inventarisation geschritten.

Da nun die letzteren in der That eine Ueber- 
schuldung herausstellte, und die Buchbinderseheleute 
Franz Xaver und Genovefa Egger dahier sich dem
zufolge freiwillig dem Konkursverfahren unterwor
fen haben, so wird über deren Vermögen der Uni
versalkonkurs eröffnet.

Die Cbiktstage werden in folgender Art anbe
raumt :

1 .) Zur Anmeldung und Rachweisung der For
derungen auf

Montag den 16. Juni d. I.
Vormittags 9 Uhr

2 .) Zur Vorbringung der Einreden aus 
Montag den 14. Juli d. Is.

Vormittags 9 Uhr.

3 .) Zur Abgabe der Schlnßverhandlung auf 
Donnerstag den 14. August d. Is.

Vormittags 9 Uhr
und zwar für die Replik bis

Mittwoch den 27. August d. I. einschließlich, 

für die Duplik bis
Mittwoch den 10. September d. I. einschließlich.

Hiezu werden sämmtliche Egger'sche Gläubiger 
mit dem Bemerken geladen, daß das Nichterscheinen 
am ersten Ediktstage dm Ausschluß von der Gant- 
massa, das Nichterscheinen an den übrigen Edikts
tagen aber den Ausschluß mit den an denselben 
vorzunehmenden Rechtshandlungen zur Folge haben 
würde.

Diejenigen, welche Vermögensbestandtheile der 
Cgger'schen Eheleute, sei es als Pfänder oder aus 
was immer für einem Grunde in Händen haben, 
werden beauftragt, dieselben vorbehaltlich ihrer 
Rechte bei Vermeidung des Ersatzes spätestens bis 
zum ersten Eviktstage bei Gericht zu übergeben, 
und Jene, welche etwa an die Cgger'schen Eheleute 
etwas schulden, beauftragt, bei Vermeidung noch
maliger Zahlung die Zahlungsleistung nicht an die 
Egger'schen Eheleute, sondem an das Gericht, be
ziehungsweise an den zu bestimmenden Maffakura- 
tor zu machen.

Am ersten Ediktstage wird zugleich der Versuch 
einer gütlichen Ausgleichung gemacht, über die 
Aufstellung eines Massakurators, dann über die 
Verwerthung der Gewerbseinrichtungen, wozu eine 
fast neue eiserne Golddruckpresse gehört, Beschluß
fassung veranlaßt werden.

Nach Inhalt des gerichtlichen Inventars vom 
21. d. M. besteht die Aktivmasse in
Gebäude, Hofraum und Garten zu 1200 st. —kr.
Gewerberecht ...... 300 st. —fr.
Gewerbseimichtung .... 559 st. 42 kr.
Waarenvorrath..................................... 112 st. 47 kr.
Sonstige Mobilien .... 242 fl. 26 kr.
Aktiv-Ausstände ..... 8fl. 35 kr.

Der Passivstand dagegen beläuft sich (ohne Ein« 
rechimng von Zinsen und Kosten) auf 2080 fl. 
Hypothek-Kapitalien, 673 fl. Wechsel- und 608 fl. 
57 kr. Kurrentschulden.

Zugleich wird hiemit zur öffentlichen Versteige
rung des Anwesens, nämlich des gemauerten zwei
stöckigen Hauses Nr. 93 dahier mit Hofraum und 
Wurzgarten zu 0 Tgw. 10 Dezm. und der realen 
Buchbindergerechtsame geschritten und hiezu Tags
fahrt auf

Dienstag den 10. Juni d. Is. 
im Böckelcr'schen Gasthause dahier und zwar be
züglich des Anwesens Vormittags 9—12 
Uhr, bezüglich der Gerechtsame Nachmit
tags 3 — 6 Uhr anberaumt.

Das Haus mit 1100 fL gegen Brand versichert, 
nebst Hofraum und Garten ist auf 1200 fl., die 
Buchbindergerechtsame auf 300 fl. gerichtlich geschätzt.



Die Versteigerung geschieht gegen Baarzahlung 
Und richtet sich nach §. 64 des Hyp.-Gef. vorbe
haltlich der Bestimmungen in K. 98;—101 des 
Proz. - Ges. vöm 17. November 1837, und kann 
der Hinschlag nur mach erreichtem Schätzungswerthe 
erfolgen. ■

Die nähere Beschreibung und übrigen Derhält- 
niffe der Steigerungsgegenstande können bis zur 
Versteigerung bei den Akten eingesehen werden.

Gerichtsunbekannte, und solche Personen, über 
deren Zahlungsfähigkeit Zweifel obwalten, werden 
zur Steigerung nur zugelassen, wenn sie sich im. 
Verstcigerungötermine durch legale Urkunden über 
ihre Zahlungsfähigkeit ausweisen.

Äm 28. April 1856.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Der Königliche Landrichters

K e r k er.
- ■ ' coli. Kerker, Aprt.

Die im Königreiche Bayern cessionirte

Magdeburger Hagel-VerßchemsgZ-" 
Geftllschast

begründet auf die vorläufige Dauer von 50 Jahren 
mit einem Grundkapitale von

/ünsMillianen MeihimdeliftiafzigransendGulden
(üt 6000 Stück Aktien ä 875 Gülden, von wel-

. chcn bis jetzt 3001 entitirl'ssin'd)
übernimmt, unter günstigsten Bedingungen Versiche
rungen gegen Hagelschaden, auf Bödeuerzeugnisse 
aller Art, als: Getreide, ■ Gräsereien und Futter
kräuter, Hülsenfrüchte, Oel- und Händelsgewächse, 
Kartoffeln, Rüben, Sämereien, Tabak, Hopfen, 
Wein und Obst und. dergl. auch Gärtnereien und 
Fensterscheiben,

: Die Prämien.sind fest, Nachzahlungen 
darauf finden unter keinen Umstanden statt,

Bei Versicherungen auf längere Dauer gewählt 
die Gesellschaft ansehnlichen Rabatt.

Die.Gesellschaft, welche im v. I. an 5012 Beschä
digten eine Entschädigungssumme von 656,750Gul
den bezahlte, hat für Bayern eine Vittfpre- 
chende Kautionsfirmme bei der Hypothe- 
kLHzs.mnd Wechselbank in München de- 
penirt.

Die Entfchädigttngett werden stets prompt und

Gedruckt und redigitt unter Veraruirorillchll

gegen Monatsfrist nach Feststellung des Schadens 
b a a r' und w o ll ansgezahlt.

Wegen weiterer Auskunft beliebe man sich zu 
wenden 5 .
in Memmingen an Hrn. Danner u. Sohn.

. . Der Hauptagent:
Reschreitter.

" Wif-verbinden damit, die Anzeige, daß wir an 
jedem Dienstag Dor- und Nachmittags im Gasthaus 
zur blauen Traube bereit stksti'werden, Auskunft 
zu ertheilen und Versicherungen entgegen zu neh
men, an den andern Tagen bitten wir, uns in > 
unserer Wohnung auf dem Riedbach aufzusuchen.

DaK^er & Sohn.
(Unlieb verspätet.)

Ottobeuren, den 5. Mai 1856. Der ver
gangene Himmelfahrtstag brachte uns einen seltenen 
Genuß., Das im altehrwürdigen Kaifersaale unsers 
Klosters unter der Leitung des nie rastenden Vor
standes des hiesigen Musikverenls-— Herrn Assessors ' 
Mayer -— zum Besten der Abgebrannten in Wei
chering äufgeführte Concert zählt wohl; zu den 
schönsten, mit welchen unser Verein seine Mitglieder 
überraschte, Ucberflüssig ist es jedoch, die einzelnen 
herrlichen Pieren näher zu besprechen, dem Einzel
nen in seiner Leistung gesondertes Lob zu widmem:.» 
— diese Kräfte sind zu bekannt, ihre Tüchtigkeit 
zu erprobt, daher Maienkränze Jedem gesondert zu 
winden, nicht nöthig. Dies fühlten- wohl Alle, 
die durch ihre Gegenwart zu dem edlen Zwecke der 
Urheber jenes Festes mitzuwirken,strebten,, es fühl
ten dies insbesondere auch die Gäste, welche, das 
Edle des Zweckes beachtend, aus Ottobeurett's 
Umkreis, herbeigecilr.

Daß aus solch schönem Streben unsres Vereines 
nur lohnende Früchte für unsre Thalbewohner em
porblühen werden, dürfte einstens zur Gewißheit 
werden. Möchten daher auch Jene, welchen die 
Gelegenheit zir ähnlichen Festen unmittelbar in 
n ä ch st e r N ä h e geboten wirdkünftig sie recht, 
nützett, Zeigend, daß edler Sinn für Kunst auch, sie 
ergreift, daß die Kreise, des kräftigen Bürger-' 
thums eüt höherer Geist durchdringt, —- möchten 
sie durch größere Theilnahmc die Mitglieder 
dieses Vereins zu fernerem gleicherhabenen Unter
nehmen thätigst ermuntern, — sich und den Verein 
ehrend! —

t des Verlegers: Kart Ganser iu Dtrobruren.



OttobMkW - Wochenblatt.

Tägliche Eisenbahn - Fahrten non GyMch
und zwar angefangen vom 1. Mai 1856 für die Dauer der Sommermonate.

Aach Augsburg, Nach Kinsau.
1 Uhr 40 Min. Nachts: Güterzug mit II. und NI. Klaffe. 9 Uhr 15 Mn. Vormittags; Eilzug I. «. II. Klaffe.
'9 Uhr 14 Mi». Vormittags: Pohtzug I. II. «. Ili.Klasse. 8 Uhr 20 Mik. Vormittags: Müterzug 11. u lII. Klasse
2 Uhr 20 Min. Nachmittags: Güterzug 11. u. NI.Klaffe. 5 Uhr 11> Min. Abends: Postzug l. 11. u. NI.Klasse.
5 Uhr 7 Mtu. Abeiros: Eilzug 1. u. 11. Klasse. 11 Uhr 50 Miu. Nachts: Güterzug 11. u. 111. Klasse,

Die Preise der Plätze sind:
von Günzach nach München J. Klasse: 5 fl. 51 fr. II. Klasse: 3 fl. 54 fr. III. Klasse: 2 fl. 36 fr.
von Günzach nach 2t nag krieg I. Klasse: 3 fl. 24 fr. 11. Klasse: 2 fl. 15 fr. III. Klaffe: 1 fl. 30 fr.
von Günzach nach Itnmenstadr I. Klaffe: 1 st. 39 fr. 11. Klaffe: 1 st. 6 fr. 111. Klaff-: 45 fr.

Most-C>mnibus-/ahrl:
(Von Memmingen aber Gttobeneen und Gkeegünzkneg nach Günzach.)

Unktnst von Sttobeureu und Memurmgeu in Qbergüuzburg: Abgang von Günzach 5 Uhr 30 MintNm Abends.
7 Uyr 45 Minuten Früh. Abgang von Obergünzburg, nach Ottobeuren 6 Uhr Abends,

Alckunst in .Güuzach: 8 Uhr 15 Minuten Früh. Abgang vonOttobeuren nach MemmiugenL Uhr 25 Min. Abds»
Die Fahrtarea sind:

$on Obergüuzburg nach Günzach 10 fr. von Obergünzburg nach Memmingen 1 fl, 15 fr,
»on. Obergünjburg nach Ottobeuren 48 fr. von Günzach nach Ottobemen 57 fr.

von Günzach nach Memmmgen I st. 24 fr.

Amtliche Beksilllltmachmlgen.
Die Gntszertrümmeruugeit betreff..

An jammt litt) e Gemeinde - Vorsteher.
Die bereits mehrmals ausgeschriebene Anordnung,, 

daß feder Fall einer Gutszertrümmernng mit Be
zeichnung der Hauptumernehmer uitd der Gehülfen 
sogleich zur Anzeige gebracht werden muß, wird 
mit dem Beifügen in Erinnerung, gebracht, daß 
nach einem neuerlichen hohen Regierungsausschreiben 
vom 26.. v. M. Dismembrationen oder Parzcllen- 
Verkäuse, welche nicht ans bloßer Gewinnsucht oder 
Spekulation, sondern zur Erleichterung, des- Schill- 
denstandes, wegen besserer ArronLirung. rc. re. vorge- 
nommen werden,, nicht curgezeigt zu werden brauchen

Am 20. Mai 1856'.

MmAicheZ Landgericht Ottobeuren.
Graf,. Landrichter.

.Die BerÜlgrmA der Maikäftr und ihrer Larven b-ir.
An färnimliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachdem iruninehr die Maikäfer sich allenthalben 

massenweise zu zeigen beginnen, so werden die Ge
meindevorsteher beauftragt, die in der diesseitigen 
Ausschreibung vom 22. v. Mts. in Nr. 17 des 
Wochenblattes enthaltenen Anordnungen alsogleich 
in Vollzug zu setzen, und darüber strenge zu wachen, 
daß die Vertilgung dieser schädlichen Insekten rasch 
nnd gleichmässig geschieht. Gegen Säumige ist 
unachstchtlich nach Nro. 3 der Ausschreiblmg zu 
verfahren.

Zugleich wird ans die Ausschreibung des land- 
wirthschastlichen Kreis-Comites vom 18. v. Ms, 
in Nr. 33 des Kreis - Amts - Blattes S. 459 zur 
geeigneten Benützung der dort vorgeschlagenen Maß
regeln ansmcrksLm gemacht.

Am 21, Diai 1858.
Königliches Landgmcht Ottobeuren.

Gras, Landrichter.
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Die Festsetzung deS Schenkpreisei für daS Augsburger braune 

Gommerbier pro IS^/ss betr.
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.

Der Preis der Maaß Augsburger braunen 
Sommerbieres berechnet sich pro 1856 einschlässig 
>e? Lokalmalzaufschlages auf 6 fr., dann mit Hin
zuschlag der Schenkpfennige, der Schenkpreis auf 
6 kr. 2 pf., um welchen selbes gemäß Regierungs- 
Ausschreiben vom 28. Zuli 1853 (Kr.-A.-Blts. 
@.408) im ganzen Regierungsbezirte ausgeschenkt 
werde» muß.

Aus eine Vorstellung der Augsburger Bräuer- 
Jnuung, daß dieser Preis nicht von allen Augs
burger-Bier verleitgebenden Wirthen eingehalten 
werde, und auch nicht in ihren Wirthschaftslokali- 
tSttn angeschlagen sei, wurden sämmtliche Distrikts- 
Pollzeibehörden mittelst hohen Ausschreibens vom 
14. d. M. angewiesen, hiernach das Weitere zur 
Abstellung dieser Beschwerde sofort zu verfügen, 
gehörig darüber zu wachen, daß der festgesetzte 
Schenkpreis allenthalben eingehalten werde, und 
gegen Uebertreter nach den bestehenden Vorschriften 
eiüzuschreiten.

Demgemäß erhalten jene Gemeindevorsteher, in 
deren Bezirken allenfalls solches Augsburger brau
nes Sommerbier geschenkt wird, hiemit den Auf
trag, den Schenkpreis desselben mit 6‘A kr. per 
Maaß, wenn es noch nicht geschehen sein sollte, in 
den betreffenden Schenklokalitäten anzuschreiben, 
dessen Einhaltung zu überwachen und allenfallstge 
Dawiderhandlungen sogleich anzuzeigen.

Am 20. Mai 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter,

Gut tm Maine bki Karlburiz aufyefunbene männliche Leiche betr.
Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt, über 

die Persönlichkeit und Heimath des am 13. April 
[. I. im Maine bei Karlburg aufgefundenen männ
lichen Leichnams, dessen nähere Beschreibung in der 
Bekanntmachung des kgl. Landgerichts Karlstadt in 
Nr. 39 des Kr.-A.-Bl. S. 523 enthalteu ist, un
gesäumt genaue Nachforschungen anzustellen, und 
ein allenfaüsiges Ergebniß bis Ende dieses Monates 
anzuzeigen.

Am 20. Mai 1856. Graf, Landrichter.

Zechen unter dem Gottesdienste und Bierausspielen betreffend.

An sänrurtliche Gemeinde-Vorsteher.
Seit einiger Zeit nimmt der Unfug des Zechen? 

während des vormittägigen sonntäglichen Gottes
dienstes, sowie das Ausspielen von Bier und an
dern Getränken oder auch Eßwaaren wieder über
hand, zu dessen Abstellung man sich genöthigt sieht, 
die längst hiegegen bestehenden Verbote in Erinne
rung zu bringen.

Cs ergeht daher an sämmtliche Gemeindevor
steher der Auftrag, ungesäumt öffentlich bekannt zu 
machen, daß:

1) das Zechen während des sonntäglichen vor
mittägigen Gottesdienstes, außerordentliche Fälle 
ausgenommen, sowie

2) das Ausspielen von Getränken und Eßwaa
ren, wodurch der Hang zum Spiel und zur Schlem
merei genährt und meistens allerlei Erzesse veran
laßt werden, bei Vermeidung angemessener Geld
oder Arreststrafe strenge verboten sei.

Jnsbesonders sind die Wirthe ihres Bezirke? 
speziell hievon mit dem Anhänge in Kenntniß zu 
fetzen, daß gegen dieselben bei Uebertretungen mit 
doppelter Strenge eingeschritten würde.

Am 20. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Am 5. d. M. wurde im s. g. Schlvanenweiher 

bei Kaufbeuren eine Weibsperson ertrunken gesun
den. Dieselbe führte keine Legitimation oder ander
weitige Papiere bei sich, welche ihre Persönlichkeit 
erkennen ließen.

Dagegen läßt sich aus einem bei ihr vorgefun
denen Gebetbuche „Vergnügen der Andacht von 
P. A. Waibel" und einem gedruckten Wallfahrt- 
gebetchen aus der Buchdruckerei des I. B. Ganser 
in Ottobeuren entnehmen, daß sie katholischer Re
ligion und vermuthlich auf einer Wallfahrt hieher 
gekommen sei.
' Die Weibsperson mißt über 5' hat einen sehr 

kräftigen Körperbau, dunkelbraune Haare, und gute 
Zähne. Auch war die Person gegenwärtig im 5. 
Monate schwanger.

An ihrem Leibe trug sie folgende Kleidung:



1) eins schwarze Atlashaube mit braunseidenen 
Bändern, *

2) ein wollenes Halstuch mit rothem Grunde 
und grün-gelb und blauer Einfassung,

3) ein roth und weiß gestreiftes baumwollenes 
Unterhalstuch,

4) einen braunen baumwollenen gedruckten lieber- 
rock, wovon ein Muster beiliegt,

5) eine grün und weiße baumwollene Schürze, 
wovon gleichfalls ein Muster beiliegt,

6) einen blau und braun gestreiften wollenen 
Unterrock,

7) einen grün und schwarz gestreiften wollenen 
Unterrock,

8) weißleinene Strümpfe,
9) ein leinenes Hemd,
10) Tuchstiefel mit Lederbesetz.
Ferners trug sie goldene Ohrenringe ohne Steine. 

Dann an Geld in einer Sechserrolle 7 fl. und in 
einem Portemonai 3 fl. 10 fr., darunter einen 
Frauenthaler bei sich, und wurde bei ihr ein Regen
schirm mit Holzstab und Rohrstängelchen und einem 
roth gestreiften grünen baumwollenen Ueberzug 
gefunden.

Es ergeht nun an jeden Gemeindevorsteher der 
Auftrag, unverzüglich geeignete Anzeige zu erstatten, 
falls diese verunglückte Person seiner Gemeinde 
angehören sollte.

Ottobeuren, den 15. Mai 1856.
Königliches Landgericht.

Graf, Landrichter.

DaS Baven im Freien betreffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden diejenigen Gemeindevorsteher, in deren 

Bezirken sich Gewässer befinden, welche zum Baden 
im Freien benützt werden können, beauftragt, un
gesäumt sichere Badestellen auszumitteln, und alle 
in der hohen Regierungs-Ausschreibung vom 10. 
Mai 1854 (Kr.-A.-Bl. Nr. 38 Seite 489) an
befohlenen Anordnungen zu treffen, so wie die dort 
enthaltenen Maßregeln bei Unglücksfallen, und das 
Verfahren mit Ertrunkenen öffentlich bekannt zu 
machen.

Am 20. Mai 1856.
Graf, Landrichter.

Die Furrtel Ker KaZpar Brächte, ledigen KaufmannSsoh» 
»on Obergüttzburg betreff.

Bekanntmachung.
Kaspar Brüchle, lediger Kaufmannsfohn von 

Obergünzburg, 33 Jahre alt, ist unter Euratel des 
Bräuhansbesitzers Johann Mair von Obergünzburg 
und des Franz Joseph Hölzle, Bärenwirths von 
da, gestellt.

Demnach sind alle Verträge, welche ohne Zustim- 
mitng der vorbenannten Curatoren abgeschlossen 
werden, rechtsungültig, was zur Nachachtung hie- 
mit bekannt gemacht wird.

Am 15. Mai 1856.
Königliches Landgericht Obergünzburg.

Der Königliche Landrichter: 
St ö g e r.

Bekanntmachung.
THemmtnger Wollinarkr bete.

~ Der diesjährige Wollmarkt der kgl. bayerischen 
Stadt Memmingen beginnt

Montag den 16. Juni 
und dauert 3 Tage.

Der vorjährige erste Wollmarkt hat bereits so 
günstige Resultate geliefert, die Zufuhren waren so 
stark und die Käufer so zahlreich, daß nicht zu 
zweifeln ist, dieser zweite Markt werde sich eines 
noch vermehrten Besuches von Käufern und Ver
käufern zu erfreuen haben.

Für die Bequemlichkeit der Marktgäste und für 
zweckmäßige Einrichtung des Hellen und geräumigen 
Marktlokales wird angelegentlichst Sorge getragen 
werden.

Zu zahlreichem Besuche des Marktes wird hie- 
mit eingeladen.

Memmingen, den 10. Mai 1856.
Stadt-Magistrat.

Der rechtskundige Bürgermeister: 
____ v. Zoller.

V e k a n t m a ch u n g.
Künftigen Donnerstag den 29. d. M. werden 

Vormittags 9 Uhr in dem Hause des Georg 
Hartmann zu Obergünzburg versteigert:

2 Pferde, 12 Stück Hornvieh, Wägen Schlit
ten, Ketten und alle Baumannsfahrnisse nehst 
Hausgeräthschaften.

Obergünzburg, am 2'1. Mai 1856.
Franz Jos. Hölzle, Bärenwirth.
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Die im Königreiche. Bayern cessionirte

MMdnrger Hliqel-Verficher«»gs-
* Gesellschaft

begründet auf die vorläufige Dauer von 50 Jahren 
mit einem Grundkapitale von

MufMillionenzweihnnderffünftigtausend Vulden 
(in 6000 Stück Aktien ä 875 Gulden, von wel

chen Lis jetzt 3001 emitirt sind) 
übernimmt unter günstigsten Bedingungen Versiche
rungen gegen Hagelschaden auf Bodenerzeugniffe 
aller Art, als: Getreide, Gräsereien und Futter
krauter, Hülsenfrüchte, Oel- und Handelsgewächse, 
Kartoffeln, Rüben, Sämereien, Tabak, Hopfen, 
Wein lmv Obst und dergl. auch Gärtnereien und 
Fensterscheiben.

Die Prämien sind fest, Nachzahlungen 
darauf finden unter keinen Umständen statt.

Bei Versicherungen auf längere Dauer gewährt 
die Gesellschaft ansehnlichen Rabatt.

Die Gesellschaft, welche im v. I. an 5912 Be
schädigten eine Entschädignngssutmne von 656,750 
Gulden bezahlte, hat für Bayern eine ent# 
spechende Kautionssumme bei der Hypo
theken- und Wechselbauk in München 
deponirt.

Die Enschädigungen werden stets prompt und 
gegen Monatsfrist nach Feststellung des Schadens 
Laar und voll aus gezahlt.

Wegen weiterer Auskunft beliebe man sich zu 
wenden
in Memmingen an Hrn. Danner u. Sohn.

Der Hauptageut:
Neschreitter.

Wir verbinden damit die Anzeige, daß wir an 
jedem Dienstag Dor- und Nachmittags im GasthauI 
zur blauen Traube bereit sein werdens Auskunft 
zu ertheilen und Versicherungen entgegen zu neh
men, an den andern Tagen bitten wir, uns in 
unserer Wohnung aus dem Riedbach aufznsuchen.

Darruer L5 Sohu.

S ch r a n n e n - A n z e i g e.
Getr

gattu

ei d -

ng.

Ottobeure n, 

den 23. Mai 1856.

Memmingen, 

den 20. Mal 1856.

1 M i n c> e t h e j m, 
den 17. Mai 1856,

höchster mtßcrcr | niederster höchster minerer | niederster j höchster mietetet | niederster

fi. kr. fh. i kr. ft. fr ft. fr. fl. ft. fi. fr. fi. kr. fl. fr. fi. kr.
K e r n. 25 17 23 52 " 22. 4Ö 22 46 21 55 20 25 22 ' 35 21 42 20 24
Roa g e n. l 15 15 14 \ 8 1 •> 45 | 14 41 14 8 13 35 14 11 13 18 11 58
G e r st e. 13 3 12 22 10 40 ' 13 32 15 12 12 5 8 1.2 2 5 1134 10 55
H a b e r. i 6 40 6 16 5 59 6 30 6 12 5 56 \ 5 50 5 2 g 5 18

Schrackt und rrdizirl unter VttMtwvttlicykeit W L»rl Guts« in Sttoiwrit.

n ß d) 8 f m :17 ttfer p v e t s

Aufschlag: Kern — fl. 4g fr. Roggen — ft. 28 kr. Gersten — fl. -- fr Haber — fl. 16 kr.
Abschlag: Kern — fl. — kr. Roggeü — fl. — kr. Gersten — fi. -— kr. Haber — st. — kr.

B r o d t a x er Pst. 2vkh. N7 e 1) t p r e t f e: fl. kr. toonfttge penalien.
Semmelbrod zu 2 kr. 9 Der Metzen Mundmel-l i 3 50 fr. Pf.
Wclßbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. — fl „ „ SealmetiUlchl ; 3 ; 3 1 Psd. S chnmsz 28
Haltweißbrod zu 2 fr. . 14 1(4 „ „ MitÄnrehl ■ r 18 1 „ Butter 22 —

„ „ zu 4 fr. . , 28 5(8 „ „ N.rchmeht ■ — ■ 31 1 „ Salz 4 2
L.oggmbrod zu 2 fr. . . — 17 5(8 „ „ Roggeinnehl 2 27 1 Kerzen 27

„ „ zu 4 fr. . . 1 3 1(4 12 Lrück teier 8 ——



Ottoheurer - Wochenblatt.
Donnerstag ^2. 29. Mai 1856.

Amtliche Delmnntmachungen.
Ad Num. 23741. praes. 10/5 56.
Sicherung der Wasserbauten gegen Beschädigungen und die 

Floßordnung beticff.

<3m Namen Seiner Majestät des Königs.
Zur Sicherung der Wasserbauten an und in den fchiff- 

Lnd flostbaren Flüssen des Regierungsbezirkes Schwaben und 
Neuburg werden tu Gemäßheit des Art. 26 des Gesetzes über 
Uferschutz und den Schutz gegen Ueberschwemmungen vom 28. 
Mai 1852 nachfolgende Bestimmungen erlassen:

1. Uferwäude, Userpflanzungen und Wasserbauten zu 
beschädigen ist verboten, und hat derjenige, welcher einer 
Beschädigung überwiesen wird, nebst dem Ersatz des verur
sachten Schadens eine Geldstrafe von 1 bis 50 st. zu erlei
den vorbehaltlich der Anwendung der Bestimmungen des 
Axt. 251. dann der Art. 383. und 384. Th. I. des Sträf- 
Äesetzbuches vom Fahre 1813 in Len hierzu geeigneten Fällen.

§ . 2. Keinerlei Holztheile, seien sie wirkliche Bestand (heile 
eines Wasserbaues selbst, oder nur aufgeschwemmtes Holz 
dürfen auf und an den Wasserbauten oder Bruchufern ge
sammelt werden. Zu diesem Ende ist daö unbefugte Betreten 
der Wasserbauten und der zu denselbeit gehörigen Verlan
dungen überhaupt bei Vermcirmrg einer Geldstrafe von 1 bis 
3 st. untersagt.

3. Das Weiden von Pferden, Hornvieh, Schaafen, 
Schweinen und Ziegen, das Fahren uns Reiten, das Ab- 
schneiden von Weiden auf den Wasserbauten und in den 
Pflanzungen ist bei einer Strafe von 1 bis 10 st. verboten.

§ . 4. Das Auflösen und Abuehmen von Drahtbändern 
an den Senkfaschinen zieht nebst dem vollständigen Ersatz 
des dadurch dem Bestände der Bauten., verursachte» Schadens 
eine Strafe von 5 bis 50 st. nach sich.

§ . 5. Das Ab führen von Steinen, Sand, Schlamm, 
Erde oder Pflanzerr ans dem Flußbette ist nur nach Maßgabe 
der deßfalls zu ertheileuden Erlaubniß an den hiezu bezeich
neten Plätzen gestattet.

Bereits erwmbene Rechte, welche in dieser Beziehung von 
Gemeinden, Korporationen oder Privaten behauptet werden 
wollen, müssen vor ihrer Ausübung glaubhaft nachgewiesen 
werden,

Zuwiderhandelnde werdctt in eine Geldstrafe von 1 bis 
Ü> fls genommen.

6. Das Landen der Flöße utid das Hemme» derselbe« 

mittelst eines das Gelände auffurchcnden Hebels (Reichen 
genannt) ist an Wasserbauten öder Uferpflanzungen bei 
10 st. Strafe verboten.

4 7. Bei dem Vorbekfahren an Wasserbauten haben 
die Flößer gehörigen Abstand zu halten und wird das An
fahren an Wasserbauten oder das Umfahren von Schutz- 
Pfählen mit einer Strafe von 15 st. belegt, vorbehaltlich 
einer weitern Strafe nach §. 4., wenn dadurch Drahtbänder 
aufgefahren worden sind.

§ . 8. Damit Floßführer erkannt und im gegebenen Falle 
gegen dieselben eingeschritten werden kann, muß bei Vermei
dung einer Strafe von 15 st. jeder Floß mit einer vom 
Lande aus leicht kennbaren, mit weißer Oelfarbe ange- 
strichenen Standarte versehen sein, auf welcher der Name 
des Flößers an den beiden Seiten mit großen und deutliche« 
Buchstaben in schwarzer Oelfarbe geschrieben ist.

Die Aufstellung eines falschen Namens hat eine Strafe 
von 30 st. und nach Umständen die Einstellung der VefuJ« 
niß zum Flößen und nach Maßgabe der Art. 6. Nr. 4 des 
Gewerbsgesetzes vom 11. September 1825 dir Einziehung 
der Floßmeister-Conzefston zur Folge.

Die Floßführer find bei Vermeidung einer Strafe vo» 
5 bis 10 st. verbunden, auf Anrufen de» durch seine Dienst- 
Kleidung kenntlichen Polizei-, Dau- und Forstschatz-PersonalS 
an der nächst geeigneten Stelle zu landen, und wenn diesem 
von den Floßführer» nicht Folg« gegeben wird, ist die Orts- 
Polizei auf Anzeige verbunden. Ungehorsame durch Nacheile, 
nöthigenfalls durch reitende Boten, auf ihre Kosten zad 
Herstellung des Thalbestandes habhaft zu machen.

9. Wenn es bei der Ausführung votr Wasserbau- 
Anlagen oder aus flußpolizerlichen Rücksichten nothwendig 
ist, den Flößen irgendwo eine Fahr-Richtung anzuweisen, f» 
wird dieselbe durch Stangen mit angebrachten Zeigern »der 
Armen gleich den Wegweisern und die verbotenen Wege mit 
Stangen, an welche» Strohbüschel befestigt sind, bezeichnet.

Nichtachtung der treffenden Anordnung wird mit der im 
$. 7. bestimmten Strafe geahndet, und haften dir Ucber- 
treter noch überdem für allen aus ihrem Ungehorsame ent
stehenden Schaden.

1. 10. Insoweit die nach Obigem erwirkten Geldstrafe« 
wegen Mittellosigkeit nicht vollzogen werden können, tritt 
verhältnißmäßige Arreststrafe ein.

2. 11. Die Abwandlung von Uebertretungen obiger poli
zeilichen Bestimmungen geschieht von jeder Distrilis-Pölljei- 
Behörde, in deren Bezirk das treffende User liegt.

12. Hilfspersonen zur Handhabung diefeo polizeiliche« 
Bestimmungen siny:
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a) b« tzkrpfl!ch!ktey Werk- und Flnßmeisttr, Flußwarte 

und Wassrrbaa-Paiiere,

b) das gemeindliche Polijei»Personal mit Inbegriff der 
Flurwächter,

< c) das Forstschutz-Personah

d) die Gendarmen.

AugSburg, den 15. Mai 1856.

Köuigl. Negierung von Schwaben und Neuburg, 

Kammer des Innern.

Bei Beurlaubung des kzl. Regieruiigs-Präsideute«:

i». Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Rösch, coli.

Vorstehende Hobe Regierungsausschreibung haben 
Ne köuigl. Localschnlinspektionen in ihren Schulen, 
die Gemeindevorsteher aber ihrem Polizeipersonale, 
dem Gemeindediener, Flurwächter und Waldaufseher 
alsogleich zn eröffnen, und sodann auch in der Ge- 
rneinde zu verkünden, und deren Aufrechthaltuug 
Überwachen zu lassen.

Am 27. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Ad Nam. 30611. praes. "/r 56.
Dir Erledigung von Frechlätzen im fgL VlindeninMute in 

- München betr.

Im Namen Seiner Majestät des Körrigs.

Nach einer berichtlichen Anzeige der Inspektion 
des kgl. Blindeniustitutes in München kommen am 
Schlüße des lansenden Schul-Zahres in der kgl. 
Blinden-Erziehungs-Anstalt daselbst zwei Freiplatze 
auS allgemeinen Stiftungen in Erledigung, wovon 
die Angehörigen des schwäbischueuburgischen Regie
rungsbezirkes mit dem Anhänge in Kenutuiß gesetzt 
werden, daß etwaige Gesuche um derartige Frei
stellen mit den erforderlichen Nachweisen versehen, 

' (cfr. die allerhöchsten Bestimmungen vom 22.
Septbr. 1826 und Anhang, Regierungsblatt 
1826. S. 745)

spätestens bis zum 1. Juli l. Is. durch die be
treffenden kgl. Distrikts-Polizeibehörden der unter
fertigten kgl. Regierung in Vorlage zu bringen 
sind, wobei Letztere auf die Ausfüllung der in der 
autographirten Regierungs-Ausschreibung vom 18. 
Januar 1852. Nr. 9842 für solche Gesuche ange

ordneten UebcrstchtS-Tabelle aufmerksam gemacht 
werden.

Augsburg, den 20. Mai 1856.
Königl. Negierung von Schwaben und Neuburg, 

Kammer des Innern.
Bei Beurlaubung des kgl. Regierungs-Präsidenten:

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.

Spengler, coli.

, Vorstehende hohe Regierungsausschreibung haben 
die Gemeindevorsteher ungesäumt öffentlich verkün
den zu lassen, und ihren Localarmenpflegen noch 
besonders zu eröffnen.

Am 27. Mai 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Die Untersuchung gegen Julian Habersack von Hilders Wege» 
Streunens, Fälschung und Entweichung auf dem Transport 
betreffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt, auf 

den ledigen Cigarrenarbeiter Julian Habersack aus 
Hilders, welcher sich der über ihn verhängten Poli
zeiaufsicht durch die Flucht entzogen hat und dessen 
Signalement in der hohen Regierungsausschreibung 
vom 17. b. 9)1. in Nr. 44 des Kr.-A.-Bl. S. 545 
enthalten ist, genaue Spähe anzuordnen und den
selben im Falle Betretteus sofort aufgreifeu un> 
anherliefern zu lassen.

Am 27. Mai 1856.
Der Königliche Landrichter: 

Gras.

Kapitalien - Verleihungen.
600 fl. Vormundschaftsgeld und 50 fl. Stif- 

tungsgeld sind zu 4 Prozent auszuleihen. Wo? 
sagt Verleger dieses Blattes.

Die Pfarr - Wittwen -Kassa des Kapitels Mem
mingen hat zum Ausleihen auf sichere Hypothek 
ä 4 % 800 fl. bereit. Aus kauft hierüber gibt 
Pfarrer Wachter in Dickreishausen.



87

Wirthschasts-Anweftns-Versieigettmg.
Am Montag den 16. Juni s. Js. Nachmittags 

1-Mr versteigert der Unterzeichnete aus freier Hand 
öffeimkch in seiner Wohnung sein eigenthümlich 
besitzendes

WirUchasts- und Ockonomre-Anwesen 
bestehend in einem mäßig gemauerten Wohngebäude, 
ganz gemauerten und freistehenden Oekonomie-Sta- 
del mit Stallungen, Gemüse-, Gras- und Baum- 
Garten mit 100 Stück tragbaren Obstbäumen, 
ferners der Realgerechtsamen der Taferne, Bäckerei 
und Branntweinbrennerei nebst 34 Tagwerk der 
besten und äußerst gut erhaltenen Grundstücke und 
einer zum größten Theil schlagbaren Waldung zu 
12 Tagwerk haltend.

Hiebei wird bemerkt, daß mit diesem Wirth- 
schafts-Anwesen auch die sehr bedeutende Haus- 
Einrichtung und Baumannsfahrnisse aller Art mit 
Vieh und Pferden auf Verlangen abgegeben werden, 
und daß die Versteigerung der Grundstücke mit der 
dießjährigen Ernte parzellenweise geschieht, sonach 
jeder resp. Käufer zu diesem Anwesen nach Belie
ben Grundstücke sich erwerben kann, und daß end
lich dem Käufer ein bedeutendes Kapital gegen 
Sicherheit stehen belasten wird.

Die weitern Bedingniste werden am Steigerungs
tage selbst bekannt gemacht werden.

Kaufs- und Steigerungsliebhaber können dieses 
Anwesen täglich einsehen und werden die näheren 
Aufschlüsse bereitwilligst ertheilt.

Ottobeuren, am 28. Mai 1856.
Valentin Kösel,

Gastwirth zur Eichel.

Unterzeichneter empfiehlt sein gut astortirtes 
Lager von

GrfenDraht Drahtstiften
auS der Eisendraht- und Stiften-Fabrik in Amen- 
dingen. Preise möglichst billig.

David Amman, 
beim Kornhaus in Memmingen.

Ein junger Mensch von ordentlichen Eltern kann 
sogleich bei einem Schuhmachermeister in die Lehre 
treten. Wo? sagt Verleger dieses Blattes.

Ninrenloh-Achwihbad-Erößimg.
. macht die-,geb-»ste Anzeige, K™
bas Rtndenbad vor dem Augsburger Thor, welches 
wegen ferner Wirksamkeit längst bekannt ist, an 
folgenden Tagen wird eröffnet sein, nämlich den 
31. Mai und 1. 7. 8. 14. 15. 21. 22 23 24 
28. und 29. Juni, dann den 4. 5 6 i?
19. 20. 21. 22. 25. 26. und 27. Juli

Die verehelichen Rindbadegäste können auch nach 
Wunsch warme Abwaschbäder bekommen.

Unter Zusicherung reirllicher und billiger Bedie
nung ladet zu zahlreichem Besuche höflichst ein

Memmingen, den 28. Mai 1856
Bernhard Sigm. Heckel. 

Bad-Besitzer.

Verloren wurde:
Ein in schwarzes Leder gebundenes Gebetbuch 

von der Kirche bis in den obern Markt. Cs wird 
um Rückgabe bei der Erped. d. Bl. gebeten

Vermischtes.
Roggenburg, 23. Mai. Am 21. d. Mts. 

Nachmittags gegen 2 Uhr kam in den Gebäulich
keiten des Schmiedmeisters Isidor Bader von Hegel- 
Hofen, hiesigen Gerichts, Feuer aus, und legte 
das Wohnhaus mit Stadel und Stallung des
selben, nebst den zwei anstehenden Stadeln der 
Bauren Nikolaus Rauch und Jos. Mancher im 
Verlaufe kurzer Zeit in Asche, wobei auch der mit 
Retten von Effekten beschäftigte Schrernergeselle 
Bartholomaus Nothhelfer von Weißenborn seinen 
Tod in den flammen fand. Der Gesammtbrand- 
schaden betragt 7,100 fl., wogegen die Brandver- 

uiigluckten mit 4,400 fl. versichert sind. Als Ur
sache dieses Brandes werden mehrere 
im Hofe des brandverunglückten Bader 
mit Zündhölzchen spielende Kinder vom 
genannten -Orte, welche einen Stroh
haufen in Brand steckten, bezeichnet.

Auf dem Viktualienmarkte in Würzburg wurden 
am» Samstag neue Kartoffel mit sechs Kreuzer per 
Stück bezahlt. Dieselben werden jedenfalls sehr 
gut schmecken, da sie schon beim Ankauf gesalzen sind.
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Nenten-Anstalt, Lebens- und Leibrente»-VerstchevunKen sowie 
Sparkassen-Tontine 

der
Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.

Die 6et der IX. Jahresgesellschaft der Rentcn - Anstalt Beiheiligten werden in Kenntniß gesetzt: daß d»S 
kgl. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten durch Entschließung vom 3. Mai die Constituirung dieses 
Gesellschaft mit 500 Mitgliedern in der Voraussetzung genehmigt har, daß Letztere selbst sich damit einverstanden erklären. 
Cs werden daher Listen in Umlauf gesetzt werden, in welcher jeder Einzelne als Zeichen der Zustimmung seinen Namen 
einzutragen hat. Diejenigen, welche sich für den Austritt entscheiden, erhalten ihre Einlagen mit 3 Procent Zinsvergütung, 
vom 1. Januar 1856 an gerechnet, wieder zurück. Zugleich wird bemerkt: daß, da die vollständige Einholung der Züstim^ 
mungserklärungen eine längere Zeit in Anspruch nimmt, mittlerweile die neuen Einzahlungen fortgesetzt werden, und matt 
hofft, daß sich noch recht Viele betheiligen, um so mehr, als die jetzt Beitretenden ihre Einlagen schon vom 1. Januar l. IS. 
verzinst erhalten und nach Constituirung der neunten die Bildung neuer JahreDesellschaften bis auf Weiteres unterbleibt.

Die Lebensversicherungs-Anstalt bieiet allen denen ihre Dienste an, welche durch jährliche Beiträge,. 
Prämien genannt, ihren Angehörigen ein nach dem Tode zahlbares Capital von einer vorausbestimmten Große sichern wollen.

Die Benützung der L e ib renten-Ver si ch erun g e n kann vorzüglich denen empfohlen werden, welche durch Hingabe 
einer Capita'summe den Bezug einer festen, lebenslänglichen, den gewöhnlichen ZinS übersteigenden Rente erwerben wollen.

Die Spare assen-Tontin e endlich hat die Bestimmung: durch einmalige oder jährliche Einlagen mit Hinzu
rechnung der Zinsen und des Ecbschaftsautheils die Ansammlung eines nach einer gewiffen Anzahl Jahre zahlbaren Capital- 
zu ermöglichen.

Nähere Aufschlüffe über die genannten Anstalten werden von den Agenten ertheilt, welche auch die Grundbestim
mungen unentgeltlich verabfolgen.

München, 13. Mai 1556.
Die Afdministr ation v e r bayerischen Hypotheken- und wechsel,Bank.

Ed. B r a t t l e r, Dirigent.
Mindelheim, den 24. Mai 1856. I. R othenfelder, Bankagent.

S ch r a n n e n - A n z e i g c.
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G etreid- Ottobeuren, M e m m t n g e ri. | M l n o e l h e i m,

g a t t u n g. i
' den 29. Mai 1856 den 27. Mai 1856. den 21. Mai 1856.

höchster j mitterer i niederster \ höchster | mitterer | niederster j höchster | mitterer | niederster

Kern.
fl-
23

fr. fl.
22 36
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Moggenbrod zu 2 fr. . . — 17 5)8 „ „ Roggenmehl 2 27 1 „ Kerzen 27 —

„ 4 kr. . . 1 3 1)4 ..- ————------ - - - —
12 Stück Ewr s



Ottobeurer - Wochenblatt.
DoiMkrStag d!» 5. Juni 1356.

Amtliche Deka»Mach««zeil.
Fleischsatz pro Monat Juni.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat 
Juni folgende Fleischpreise angegeben: 
Mastochseufleisch per Pfund , . 12 fr. 4 hl.
Rindfleisch „ „ , . 10 „ 4 „
Kalbfleisch „ „ . . 10 „ — „
^L-chweinfleisch „ „ . . 18 „— „

Obige Taren sind lediglich als Marimalpreise 
anznsehen fo, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist und
2) die Anzeige des geringem Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach Umständen der distriktspolizeilichen Be
hörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Am 1. Juni 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Anfertigung der HolzbevarfSliften betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeinde- und Stiftungs-Verwal

tungen jener Gemeinden und Stiftungen, welche 
Waldungen besitzen, mit Hinblick auf §. 10 der 
besonderen Vorschriften zum Vollzüge des Forst- 
Gesetzes (Kr.-A.-Bl. 1852 Nr. 29) beauftragt, im 
Laufe dieses Monats nach allenfallsiger Einverneh
mung der Nutzungsberechtigten ihre Holzbedarfs- 
Listen unter Einhaltung des Wirthschaftsplanes 
anzufertigen, und dieselben den betreffenden techni
schen Betriebsleitern zuzustellen.

Am 3. Juni 1856.
Graf, Landrichter.

Programm 
für dir 

Preiseverkheilung bei dem llmdmrih- 
schastlichen Mriktsseste M Memmingen 

am Montage den 29. September 1856.

Dm Bestimmungen des hohen Krers-Comits zufolge wird 
nach Beschluß der bekherligten Bezirks-ComitöS das dieß» 
jährige landwirthschaftliche Distrikts-Fest für die Polizei bezirke 
Memmingen, Ottobeuren, Babeuhausen, Roggenburg, 
Listen und Grünenbach

am Montag den 29. September 1. Is, 
zu Memmingen abgehakten und dabei für folgende aus- 
gezeichnete Leistungen die bezeichneten Preise vertheil! werde»:

2. Sur die Viebsucbt.
Da bis gegenwärtig die Preifeverthiilung des LandgestüiH 

mit den landwirthschafilichen Bezirkssesten nicht in Werbin» 
düng steht, fo werden wieder

A. Pferdezucht
Preise vertheikt:

a) für Hengste von 2—4 Jahren, die zur BeschälunA 
noch nicht gebrannt sind:

erster Preis 20 fl. nebst Fahne, 
zweiter Preis 15 fl. nebst Fahne, 

b) für Stuten von 2Vz—4 Jahren:
erster Preis 20 fl. nebst Fahne, 
zweiter Preis 15 fl , ,
dritter Preis 10 fl. „ ,

Werden mehrere vorgeführte Pferde für prekSwürdig er
kannt, so wird für die nächstfolgenden 3 Hengste "und 5 
Stuten den Preisbewerbern zur ehrenden Auszeichnung h, 
sine Fahne zugestellt werden.

B. Rindviehzucht.
Mit Rücksicht auf den veredelten Gesammtvi'ehstand und 

die Größe des Grundbesitzes deö Preisbewerbers
b) für 1—2jährige Zuchtstiere:

erster Preis: ein flandrischer Pflug mit Pyrderzestell nebst 
Fahne.

zweiter Preis: eine Gelreidputzmühle nebst Fahne.
dritter Preis: eine Reihcncggc nebst Fahne;

c) für Kühe mit dem ersten Kalbe, oder welche zum 
erstenmale trächtig sind:
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«sier Prnt- ein flandrischer Pflug mit Vordergestell nebst 
Fahne,

zweiter Preis: ein Unterjrunblpitug nebst Fahne, 
dritter Preis: eine Doppeleggr nebst Fahne;

o) für 1—1 Va jährige Kalben:
er ster Preis: eine Getreioputzmühl« nebst Fahne, 
zweiter PreiS: ein Untergrundspflug nebst Fahne, 
dritter Preis: eine Lechenegge nebst Fahne;

4) für Vr—1 jährige Kalben-Lchumpen:
erster Preis: eia Untergrundspflug nebst Fahne, 
zweiter Preis: eine Reihenegge nebst Fahne, 
dritter Preis: ein Buch nebst Fahne.

Werden mehrere vorgeführten Rindviehstücke für preis- 
würdig erkannt, so wird ebenfalls

für die nächstfolgenden 4 Zuchtstiere
5 Kühe
6 Kalben und
7 Schnmpen dem Eigen- 

thümer je eine Fahne und dem ein solches preiswürdig« 
Stück begleitenden Dienstboten zum Lohne seines Fleißes eis 
Bayer. Geschichtsthaler gegeben werden.

C. S.chwrinszucht.
FLr die Sandwirthe, welche seit Anfang deS Oktober- 1855 

•,k größte Anzahl junger Schweine mit Rücksicht auf dl« 
Leuützten Mittel und auf die Verbindung der englischen 
-iaee die größte Anzahl junger Schweine selbst erzogen haben: 

. erster Preis: 2 bayer. Geschichtsthaler nebst Fahne, 
zweiter Preis: 1 bayer. Geschichtsthaler nebst Fahne.

H, 5fiv besondere in den Jahren 1854 uud 1855 
rmsgefübrre Leiirunaen ;ur Vervollkommnung 

der Landwirthschafr im enger» Sinne;
A.

Durch erfolgreiche Entwässerung mit erbenen Röhren — 
Drainage —
nster Preis: 1000 Stück Drainröhren und eben so viel 

Muffeln -nebst Diplom und Fahne,
zweiter Preis.: 500 Stück Drainröhren und e&en so viel 

Muffeln nebst Diplom und Fahne.

B.
Durch Antsmdnng und Benützung von Mergellagern oder 

-anderer Mineralien in Gemeindebezirken, wo dieselben bis 
zum Jahre -1853 zur Verbesserung der Aecker und Wiesen 
«icht angewendet wurden und deren Benützung gegenwärtig 
gekannt und verbreitet ist:
erster Preis: ein flandrischer Pflug nebst Diplom, 
zweiter, Preis: ein Drainwerkzeug aus 4 Stöcken nebst Diplom, 
dritter Preis: Veii's Lehre vom Futterbau und Riebel'S Leit

faden uebst Diplom.
Im Falle die dießjährigen Anmeldungen nicht für preis- 

würdig erkannt werden, so fallen diese ausgesetzlen Preise 
den Landwirthen zu, welche durch eingeführte Wiesenbewäs- 
ferwigen »der durch Einführung neuer, der Lanvwirthschaft 
«probten Nutzen bringender Erfindungen sich hervorgethan 
Haben.

c.
Durch Anwendung Son Zugochsen statt Pferden Sei einem 

ansehnlichen Gnisvesitze in der Llrt, daß ein Drittel oder 
-mindestens .ein Viertel der sammtiichen Spannarbeiten, di« 
der Ackerbau nöihig macht, durch Ochsen verrichtet werden, 
und seit zwei Jahren der gewöhnliche Pferdebestand um di» 
Hälfte oder mehr vermindert wurde:
erster Preis: ein Kummet-Ochs-ng schirr nebst Diplom u.Fahn^ 
zweiter , «in Halbjoch-Ochsengeschirr , , , ,

D.
Flachsbau.

Für vorzüglich schönen und feinen auf mindesten- lj$ 
Tagwerk Landes in größter Quantität selbst gezogenen Flachs, 
von welchem Muster vorgelegt werden:
erster Preis: 1 Metzen Rigaer Sein nebst Diplom und Zahn», 
zweiter Preis: 1 Metzen Tyroler Sein nebst Diplom.

E.
Hopfenbau.

Für Anlage neuer Hopfengärten, dann für Veredlung durch 
zweckmäßige Pflege und Behandlung der schon längere Zeil 
bestebenden Hopfett-Anlagen:

erster Preis: 3 bayer. Geschichtsthaler nebst Diplom, 
zweiter , 2 , , , ,
dritter , 1 , , , ,

F.
Verdienstliche Bestrebungen der Schullehrer in der Anlag» 

oder Erweiterung der Schulgärten, dann in der Pflege der
selben und in der Förderung der nützlichen Obstbaumzucht: 

erster Preis: ein Etui Garten-Instrumente nebst Diplom, 
zweiter . . . „ „ „
dritter , «in Buch nebst Diplom,

UL Für landwirtbschaftliche Dienstboten, 
welche ausschließlich zum Ackerbau und zur Viehzucht ver
wendet, in einer mindestens 20jährigen Dienstzeit di« wenig
sten Dienjiherren hatten und sich durch treue, eifrige Dienste 
und ganz tadellose Aufführung ausgezeichnet haben — ohne 
Unterschied des Geschlechtes —

12 Sparkassenbücher mit Einlagen von 4 — 8 fl., welch« 
jedoch unter 10 Jahren, den Fall der Berheirathung aus
genommen, nicht erhoben werden dürfen.

Allgemeine D e st i m in ungen.
1) Nur Angehörige des Festdisiriktes können sich mm bi# 

ausgesetzten Preise bewerben, für dieselben Leistungen dürfe» 
nicht zugleich bei dem Distrikts- und Central-LandwirtyschattS- 
feste in einem Jahre, wie dieses bisher schon öfter geschehen 
ist, Preisebewerbungen gemacht werden und bei gleichen Aus' 
Zeichnungen haben die Vereinsmitgiieder in der Konkurrenz 
den Vorzug vor denen, welche nicht im Vereine stehen.

2) Das Preisgericht für Musterung und Klassifizirung 
der Viehstücke wird aus 11 sachverständigen und unparthei- 
ischen Männern bestehen, wozu jedes der 5 Bezirks-Comites 
zwei Mitglieder-6 Wochen vor dem Feste bestimmt, unbM 
Fest-ComitL Mmmürgen den Vorsitzenden wählt, und der
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Kusammensetzung desselben dir größten Sorgfalt zugewendet 
werden.

3) Kein Preisrichter wird au? der Viehzucht als Preis- 
Lewerber auftreten, sowie auch fein Comite-Mitglied um 
Preise koukurriren.

4) Für den Fall, daß nach dem Urtheil deS Preisgerichtes 
die ausgesetzten Preise gegenüber den als preiewürdig erkann
ten Bewerbungen in der Viezucht nicht ausreichen sollten, 
so werden die Bewerber, wie schon oben unter 1. bemerkt 
wurde, für eine gewisse Anzahl preiswürdiger Thiere je eine 
Fahne oder wenigstens ein Diplom erhalten.

5) Die Viehzüchter können mit derselben Viehgattung erst 
nach Verlauf von 3 Jahren um Preise wieder konkurriren, 
a6er>. um Rang und Diplom kann jedes Jahr mit derselben 
Viehgattung konkurrirt werden, sodann der nächstfolgende 
Bewerber den Preis zu erhalten berechtigt ist, wie auch daS 
General-Comite deS lanowirthschastlichen Vereins für das 
Lentral-Fest pro 1851 und 1852 bestimmt hat.

6) Die Bezirks - Comites werden über die angeiueldeten 
Leistungen erst nach vorheriger eigener Einsicht die vorgeleg
ten Zeugnisse bestätigen und die aus der Viehzucht konkur- 
rirenden Landwirthe den gewählten Preisrichtern noch vor 
dem Feste rechtzeitig anzeigen, damit diese als Sachverständige 
die Verdienste der Angehörigen ihrer Bezirke aus eigener 
Ansicht kennen.

7) Zeugnisse, welche die zur Preisbewerbung erforderlichen 
Bedingungen nicht bestimmt und' vollständig nachweisen und 
nicht vor dem Feste rechtzeitig übergeben werden, können 
keine Berücksichtigung finden.

8) In den Zeugnissen der Oekonomie-Dienstboten sollen 
der Gleichförmigkeit wegen die Dienstjahre vor dem vollen
deten 15ten Lebensjahre nicht gezählt und die Dienstherrn 
nebst jedesmaliger Dauer der Dienstzeit zuverlässig angegeben 
werden, auch werden nur die in Bayern bei Landwirthen er» 
.streckten oder zurückgelegten Dienstjahre berücksichtiget werden.

• 9) Sämmtliche Zeugnisse sollen nach den bekannten For- 
mularien gofertiget und längstens bis Mitte August den 
betreffenden Bezirks-Comites übergeben werden, welche die 
begründeten und gehörig belegten an das unterfertigte Gönnte 
einsenden.

10) Am Festtage, den 28. September, sollen die Preis- 
bewerber mit den Viehstücken früh 9 Uhr auf dem Festplatze 
erscheinen, wo die Musterung und Clasfifizirung vorgenom- 
nren und Nachmittags 2 Uhr dortselbst die Preise vertheilt 
werden.

11) Sollten dem in der Bestimmung Ziffer 2. vorgesehe
nen Falle entgegen in dem einen oder andern Zweige nicht 
so viele Anmeldungen für begründet erkannt werden, als 
Preise ausgesetzt sind, so werden nicht alle Preise vergeben, 
da deren Uebertragmig auf andere Abtheilungen nicht ge
stattet ist.

Die Landwirthe des Festdistriktes werden ersucht, schöne 
Erzeugnisse des Garten- uns Feldbaues, dann aufgefundene 
Mineralien, Fabrikate aus Urprodukten, neu eingeführte zweck- 
nmßige landwirthschaftliche Geräthe und Maschinen ic. ein 
paar Tage »er dem Feste an das Fest-Comits Memmingen 

einzusenden und durch deren Ausstellung da» Fest zu ieed» 
schönem.

Die Könizliche Regierung wird, dem allgemeinen Vernehm 
men nach, bewilligen, daß an dem Festtage zugleicb auch 
ein Viehmarkt gehalten werde, worüber der Stadt» 
Magistrat besondere Bekanntmachuirg erlassen, wie auch für 
angemessene Volks-Belustigungen und Ausschmückung de» 
Festplatze» geeignete Sorge tragen wird.

Memmingen, am 27. März 1836.

Das Bezirks ComjLe West.Günz.
Pfarrer Wachtl, I, Vorstand.

Graf, k. Landrichter in Ottobeuren, als ll.Vorstand.

Bekanntmachung.
Den Memminger Wollmarkt betreffend.

Zu dem am 16. Juni beginnenden Wollmarkt 
kann die Wolle auch schon an den vorhergehenden 
Tagen und zwar am 12., 13., und 14. Juni ein
gelagert werden. Es ist Sorge getragen, daß an 
diesen Tagen die Wolle zu jeder Tagszeit, die Mit
tagsstunde ausgenommen, ordnungsmäßig gesetzt, 
und bis zur Eröffnung des Marktes unter Garan
tie des Magistrats und gegen Feuersgefahr ver
sichert, verwahrt und bewacht werde. Zur Ver
meidung gleichzeitigen Eintreffens und Verhütung 
von Verzögerungen' werden die Wollproduzenteu 
eingeladen, nach Thunlichkeit die bezeichneten Tage 
vor Beginn des Marktes zur Einlagerung zu be
nützen.

Memmingen, den 31. Mai 1856.

.Stadt - Magistrat.
Der rechtskundige Bürgermeister:

v. Zoller.

Rmdeuloh - Schwitzbad - Eröffnung,
Der Unterzeichnete macht die ergebenste Anzeige, 

daß das seiner Wirksamkeit wegen längst bekannte 
Rindenbad an folgenden Tagen wird eröffnet fein, 
nämlich: den 7. 8. 14. 15. 21. 22. 23. 24. 28. 
und 29. Juni, daun den 4. 5. 6. 12. 13. 19. 
20. 21. 22. 23. 26. und 27 Juli.

Unter Zusicherung reinlicher und billiger Bedie
nung empfielt sich bestens und ladet ergebenst ein

Memmingen, den 31. Mai 1856
Joh. Georg Honold, 

Wasser- und Rindenbadbesitzer 
zum Steinbogen.
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Cintadnng.
Mit königl. Landgerichtlicher Bewilligung ist bei 

dem Unterzeichneten aus freier Wiese ein

Kegelschieben
mit nachstehenden Gewimisten:

1. Preis: ein Mutterschaf nebst einer Fahne, oder
12 st. baar. (Jenes hat einen Werth von 15 st.)

2. Preis: 11 st. nebst einer Fahne.
3. „ 9 st. „ N s
4. , 8 st.
5. , 7 st.
6. 6 st.
I , 5 st.
8- , 4 st.
Summa: 65 st. 3 Fahnen.

Die Mehreinlagen werden nach.genauer Berech
nung auf jeden Gewinnst gelegt.

Zwei Kugeln werden auf ein Loos gerechnet und 
kostet die ersten NTage das Loos 3 fr., die übrige 
Zeit das Loos 4 fr.

Der Anfang ist den 15. Juni d. I. Nachmittag- 
und endet den 29. Juni.

Die Regeln und Bedingnisse werden am Kegel« 
platze angeschlagen.

Alle Herren Kegelschieber, welche daran Theil 
nehmen wollen, werden hiezu höflichst eingeladen 
mit dem Bemerken, daß die Leggelder vorausbezahlt 
werden müssen.

Unter Versicherung der besten Ordnung und guter 
Bedienung ladet ergebenst ein

Moosmühle, den 3. Juni 1856.

Michael Zesch,
Wirth -in der Moosmühle.

2500 st.
sind entweder im Ganzen oder parthieenweise bei 
der Sparkassa zu Grünenbach gegen genügende 
hypothekarische Versicherung und 4 prozentige Ver
zinsung auszuleihen.Funk, Kassier.

Verloren wurde:
Ein blauer gestrickter Spenser vom Buchbinder bis 

zum Lammwirt.h dahier. Man Littet um Rückgabe

S ch r a n n e n - A n z e i g e.
G etreidr 

g attu ng.

Ottobeuren, 
den 5. Juni 1856.

Memmingen, 

den 3. Juni 1856.

Mindelheim, 

den 31. Mai 1856.

höchster mitterer | niederster höchster mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster

Kern.
Roggen.
Gerste.
Hab er.

fl- 
22 
14 
12
6

fr.
37
34

37

fl-
22
13
11
6

fr.
3 

38, 
30

4

st.
20
13
11

5

fr
44
20
30
35

st.
22
14
12

6

fr.
23
44
25
21

fl-
21
14
12

6

fr.
15
28
10

2

fl.
20
13
I 1
5

fr.
3

52
57
50

fl- 
20 
14 
12

5

fr.
45

8
17
49

fl.
20
13
11

5

fr.
53

58
32

fl. 
19
12 
11

5

fr.
44

5
25
17

vlucv vem M irrer Preis:
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — st. — fr. Haber — st. —
Abschlag: Kern — fl. 33 fr. Roggen — fl. 19 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. —

fr. 
fr.

Brodlaxe:
Semmelbrod zu 2 fr.
Ä'eißbrod v. Kern-Mehl zu 2 fr.
Haltweißbrod zu 2 fr. .

,, 4 „ zu 4 fr. . .
Roggenbrod zu 2 fr. . .

4 fr. . . >

Ps°.

1

Loch.
9 1J2

11
14 i|4
28 5)8
17 5)8

3 1)4

Mehrpreise:
Der Metzen Mundmehl
„ „ Semmelmehl

„ Mittclmehl
„ „ Nachmehi
,, „ Roggenmehl

st. 
3 
2 
2

2

fr. 
40 
56
12
33
24

Hon sttge Pen al 
1 fr.

1 Md. Schmalz j 29
1 „ Butter । 23
1 „ Salz 4
1 „ Kerzen - 27

11 Stück öi er i 8

ien.
Pf.

2

Hebkuikt un> redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Karl Ganser i« Orteheureu,



Mtobeurer - Wochenblatt.
M 24. den 12. Juni 1856.Donnerstag

Amtliche Bekanntmachungen.
Holzbedarf für das kgl. Kr.is- und Stadtgericht dahier Pro 

18Sfij57 belr.

Behufs Heitzung der stadtgerichtlichcn Lokalitäten 
pro 1856/5 7 wird die Lieferung von circa 40 Klafter 
Tannenholz, guter Qualität, an den Wenigstneh- 
menden überlassen.

Steigerungslustige werden eingeladen
Montag den 23. d. Mts. Vorm. 9 Uhr 

in der diesseitigen Kanzlei zu erscheinen, woselbst 
ihnen die näheren Bedingungen bekannt gegeben 
werden.

Memmingen, den 6. Juni 1856.

Kömgl. Kreis- und Stadtgericht.
Der königl. Direktor

v. Langen.

Vorstehende Bekanntmachung haben die Gemeinde- 
Vorsteher der in der Nähe der Stadt Memmingen 
befindlichen Gemeinden schleunigst öffeiltlich zu vec- 
küttden.

Am 10. Juni 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

BraM v erstch eruiig betreffend.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, ihre 

Gemeindeangehörigen in Kenntnis; zu setzen, daß 
diejenigen, welche ihre Gebäulichkeiten der Brand- 
Assekuranz-Kassa höher cinverleiben wollen, oder zu 
einer Abänderung der Klassen berechtigt sind, selbes 
binnen 4 Wochen bei den Brand - Vcrsichernugs- 
Taratoren Maurermeister Wüst und Zimmermeister 
Schropp schriftlich zu übergeben haben.

Ottobeuren, am 12. Juni 1856.

Königliches Landgericht.
G x a f, Landrichter.

Die sogenannten Kapital-Offerte des Bnreans zur Verbreitung 
gemeinnütziger Zwecke zu Lüneburg im Königreich Han
nover betreffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher beauftragt, unten 

stehende hohe Regiernngs- Ausschreibung vom 27. 
v. M. rnbr. Betreffs, ungesäumt öffentlich bekannt 
zu machen, und ihre Gemeinde-Angehörigen vor 
derlei Betrügereien zu warnen, vorkourmende Fälle 
aber sogleich zur Anzeige zu bringen.

Am 11. Juni 1856.
Gras, Landrichter.

Ad Nurn. 31410. praes.: 3% 56.
Im Namen Seiner Majestät des Königs

Nach vorliegender Anzeige wird von einem Copi- 
stcn Namens Bartels zu Lüneburg im Königreiche 
Hannover unter dem Titel „Kapital-Offerte des 
Bureaus zur Verbreitung gemeinnütziger Zwecke in 
Lüneburg im Königreich Hannover" in öffentlichen. 
Blättern darauf aufmerksam gemacht, wie bei gs- 
nanntem Bureau Aufschluß darüber erlangt werden 
könne, in welcher Weise an jedem Orte innerhalb 
weniger Monate sich in den Besitz eines beträcht
lichen Gewinnes versetzt werden könne.

Diese Ankündigung ist darauf berechnet dem er-- 
wähnten Bureau eine einträgliche Corrcspondenz zu 
eröffnen, und diejenigen, welche der Ankündigung 
vertrauen, zu einem verbotswidrigen Lotterie-Staats- 
Anlehen zu veranlassen.

Augsburg, den 27. Mai 1856.
Königl. Negierung von Schwaben mlÄ NmbnrI, 

Kammer des Innern.
Der Beurlaubung des kgl. Regierungs-Präsidenten: 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Straffer, coli»

Die Herstellung. IM» Pstege der Schulgärten fotr.

An sämmtliche Gemeinde - Verstehen
Unten folgt ein Abdruck der in rnbr. Betreffe 

Mterm 31. v. M. MMMss» hohen SkeAmlsB-
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Ausschreibung mit dem Auftrage an sämmtliche 
Gemeindevorsteher, von derselben das Schullehrer- 
Personal ihrer Gemeinde zu verständigen und sich 
selbst genanest hiernach zu richten.

Gelegenheitlich der Gemeindevisitation wird man 
slch Von dem Stand der Schulgärten überzeugen.

Am 10. Zuni 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Ad Num. 17065. praes. 4/s 56.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Ueberzeugt von den unverkennbaren Vortheilen, welche dl« 
Schulgärten sowohl für die Hebung der Landwirthschaft und 
insbesondere dec Obstkultur, als auch in Bezug auf die Bil- 
düng der Jugend im 91 tigern eilten gewähren, hat die unter* 
fertigte k. Regierung die Herstellung von Schulgärten, sowie 
deren zweckmässige Behandlung und entsprechende Benützung 
stet- al- einen Gegenstand von besonderer Wichtigkeit erach
tet, und zum Vollzüge der hierüber bestehenden Allerhöchsten 
iLerordnungen in einer Reihe von Ausschreibungen

(cfr. XXX. Schul-Ausschreibung vom 25. Juni 1830.
Ausschreibung vom 21. Juli 1851—Kr.-Jntell.-Bl, 
1851 S. 486 u. ff. j desgleichen vom 12. Juli 1853 — 
Kreis-Jntelligeuzblatt 1853 Seite 377 u. ff.) 

susführliche Normen für die Verbesserung und richtige Der- 
wendung der beteitS vorhandenen und die Herstellung neuer 
Schulgärten, sowie für die Veredlung und Vervollkouinmung 
der Obstbaumzucht ertheilt.

Gleichwohl muß aus den alljährlich zur Vorlage kom
menden Ergebnissen der Schul- und Gemeinde-Visitationen, 
wie auch bei sonstigen Anlässen, die befremdende Wahrneh
mung gemacht werden, daß die Mehrzahl der Schulgärten 
sich noch in einem höchst ungenügenden, zum Theil selbst 
verwahrlosten Zustande beßndet, und daß an einigen Orten 
noch gar kein Schulgarten ausgemittelt ist, wenn gleich Boden- 
Beschaffenheit und Klima oder anderweitige Lokai-Verhältniffe 
tzek Anlegung eines solchen nicht hinderlich entgegenstehen.

Dabei werden als Haupturfache» dieser betrübenden Er
scheinung der Mangel an Thätigkeit und Sorgfalt in Pflege 
der Schulgärten von Seite eines großen Theiles des Lehrer
personals und dessen unzureichende Kenntnisse in der Obst
baumzucht, sodann aber auch der weitere Umstand, daß die 
Schullehrer in ihren diesfallsigen Bestrebungen sich vielfach 
nicht der erforderlichen Mitwirkung der betreffenden 'Lokalschul- 
«ud Gemeindebehörden zu erfreuen haben, bezeichnet.

Unt nun diesen Uebelstäudeu möglichst gründliche Abhilfe 
zu verschaffen, werden unter Rücksichtsnahme auf die ein
schlägigen älteren und neueren Verordnungen und Vorschriften 
nachstehende Verfügungen zur allgemeinen Rachachtung ge
troffen :

§ > 1.
In allen Schulorten, wo es nur immer die Lokalumstande 

gejhtten, soll ein wohlgelegenes, gegen rauhe Winde und 

anderweitige Elementar-Ereignlsse möglichst geschütztes Stück 
Feld, guten Bodens, als Schulgarten ausgemittelt und her- 
gerichtet werden.

Eine Ausnahme hievon kann nur an jenen Orten statt- 
sinden, wo die örtlichen und klimatischen Verhältnisse die 
Anlegung eines solchen Schulgartens nach den bisherig«» 
Erfahrungen durchaus unmöglich machen.

Diese-Ausnahme wird übrigens, wenn die Schulgemeinden, 
die Lehrer und die vorgesetzten Schulbehörden diese Angele
genheit mit Liebe und Eifer verfolgen werden, nur in höchst 
seltenen Fällen eintreten müssen, indem selbst da, wo das 
Fortkommen der Obstbäume, auch durch Veredlung von 
Wildstätumen, nicht möglich wäre, die Anpflanzung und der 
Anbau von anderen nutzbringenden Bäumen, Gesträuchen 
und Wanzen erzielt werden kann.

§ . 2.
Da die Schulgärten zu den ordentlichen Schul- und 

Gemeindebedürfnissen gehören, so ist jede Schulgemeinde der. 
pflichtet, den hiezu geeigneten Platz, wenn ein solcher noch 
tiicht vorhanden ist, zu erwerben, auf eigene Kosten zu ebnen, 
zu reinigen und zur Kultur herzurichten, sowie für eine voll- 
ko arm en genügende Umzäunung und Umfriedung zu sorgen. 
Ebenso ist selbe gehalten, die -Auslagen für die ersten Erd- 
arbeiten, wenn hiezu die Beiziehung von Taglöhnern nöthig 
ist, und für die Einrichtung und Anpflanzung durch Ankauf 
des Samens, der Pflanzen re. insolange zu tragen, als der 
Schulgarten nicht leibst Erträgnisse abwerfen wird.

Zu diesen Arbeiten und Kosten haben daher sämmtliche 
zu einer schule eingeschulten Ortschaften, welche die Gesammt- 
Schulgemeinde bilden, beizutragen.

§ . 3.
Jeder Schulgarten muß einen der Größe der Gemeinde, der 

Schülerzahl, und den sonstigen Lokal-Verhältnissen angemes- 
fenen Flächenraum haben. Da, wo Letzterer dieser Anforde
rung nicht entfpricht, ist für dessen möglichste Erweiterung 
Sorge zu tragen.

§ . 4.
Der Schulgarten ist zunächst für Banmzucht im Allg»- 

meinen und insbesondere für Obstbaumzucht und zwar für 
di- zu legenden Obstkerne, für Stecklinge und für zu ver
edelnde Stämmchen und größere Bäumchen bestimmt.

Derselbe ist jedoch auch, wenn es die Raum-Verhältnisse 
— unabbrüchig der Erfüllung seines Hauptzweckes für Be
förderung der Obstbanmzuebt — gestatten, zum probeweise» 
Anbau von Futterkräutern und anderen für Haus- und 
Feldwirthschaft nützlichen Gewächsen — mit Rücksicht auf die 
örtlichen Verhälnisse des Bodens und deS Klimas — zu 
benützen.

Hinsichtlich der Anlegung und Anpflanzung der Schulgärten 
wird insbesondere auf die oben allegirte Schul-Ausschreibung 
Nr. XXX. vom 25, Juni 1830, sodann auf die in der 
Ertrabeilage zum Kreis-Amtsblatte Nr. 79 vom 18. Septbr. 
1855 wiederholt veröffentlichte, auf Allerhöchsten Befehl 
erlassene Instruktion vom 21. August 1835, tu welcher unter 
Abschnitt II. eilte genaue Belehrung über die Heranziehung 
der Obstbäume in den Baumschulen enthalten ist, hingewiesen.
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S- 5.

Jod cm Schullehrer obliegt die Verpflichtung, den Schul
garten zu besorgen und mit Zuziehung der Feiertags- und 
älteren Werktags-Schüler die nöthigcn Arbeiten in demselben 
vorzunehmen.

Insbesondere muß der Schullehrer den Schulgarten in 
einem entsprechenden und reinlichen Zustand halten und auch 
in dieser Beziehung das Beispiel der Ordnungs- nnd Rein
lichkeitsliebe geben.

Für diese Mühewaltungen ist dem Schullehrer die Hälfte 
des Ertrages und Erlöses aus dem Verkaufe der Obst- und 
anderen Bäume, sowie der anderweitigen Gewächse, welche 
im Schulgarten angcbaut sind, zu überlassen. Die andere 
Hälfte gebührt der Schulgemeinde int Hinblicke auf die ihr 
hinsichtlich der Herstellung und Unterhaltung des Schulgartens 
obliegenden Verpflichtungen.

Hiebei haben die Gemeinden daraus Bedacht zu nehmen, 
daß die in den Schulgärten herangezogenen Bäumchen vor
zugsweise zu ihren Pflanzungen an Strassen und öffentlichen 
Plätzen verwendet werden.

§. 6.
Kein Schullehrer darf den Schulgarten zu seinem ökono

mischen Bedürfnisse verwenden.
Nur in dem Falle, daß der Schulgarten von seinem Areale 

nach vorschriftsmäßiger Verwendung noch einen hinreichenden 
Raum zur anderweitigen Benützung frei läßt, kann mit
Zustimmung der vorgesetzten Distrikts-Polizei- und DistriklS- 
Schulbehörde gestattet werden, daß der Lehrer diesen freien 
Raum zum Gartenbau, zur Anpflanzung von Küchenge
wächsen, zur Blumenzucht u. dgl. verwende, jedoch mit der 
Obliegenheit, den Unterricht auch hieraus auszudehnen.

An jenen Orten, wo etwa die den Schullehrern über
wiesenen Dienstgärten beim Mangel eines anderweitigen 
Grundstückes •— für den Schulgarten zur Verwendung ge
bracht werden, bleibt den betreffenden Schullehrern der Anspruch 
auf entsprechende Entschädigung nach Maßgabe der fassionö- 
mäßigen Anschläge und zwar aus Lokal-Mitteln Vorbehalten.

Wo mehrere Schullehrer an einem Schulorte vorhanden 
sind, hat die betreffende Distrikts-Schulbehörde im Einver
nehmen mit der Lokal-Inspektion Denjenigen zu bestimmen, 
welchem nach seinen vorzüglichen Kenntnissen die Besorgung 
res Schulgartens und die Ertheilung des vorschriftsmäßigen 
Unterrichts zu übertragen sei.

§• 7.
Zur Bestreitung der baaren Auslagen auf den Schulgarten 

sind die Schulgemeinden verpflichtet; ihnen obliegt die Er
haltung und Reparatur der Umzäumung des Schulgartens. 
Auch hat die gesummte Schulgemeinde die Haftung bei frevel
haften Beschädigungen desselben in allen Fällen, in welchen 
der eigentliche Thäter unbekannt oder unbestraft bleibt, zu 
übernehmen. (Schluß folgt.)

Ein roth und weiß gefleckter männlicher Hund 
hat sich verlaufen. Verleger dieses Blattes sagt, 
an wen derselbe abzugeben ist.

Ein französischer Schlüssel wurde verloren. D. U.

Gras - Versteigerung.
Am Sonntag den 15. d. M. wird dahier vo-rr 

3 Tagw. Wiesen das Gras (süßes, gutes Futter) 
versteigert. Zusammenkunft beim Ulrichsbrunuen; 
Anfang präcis 11 Uhr.

Anwesens - Verkauf.
Das vormals der Josepha Pfefferte gehörige 

Anwesen mit Haus-Nr. 22*/2 zu Rettenbach ist mik 
allen dazu gehörigen Grundstücken zu verkaufen. 
Am Kaufschilling können 2 Drittel zu 4 Prozent 
stehen belassen bleiben. Das Nähere ist von Herrn 
Vorsteher Korntheuer in Rettenbach zu erfahren.

A n w e se n s v e r k a u f.
Eingetretener Verhälniffe halber ist Unterzeichn 

neter gesonnen, seine in dem gewerbsamen Markte 
Obergünzburg besitzende reale Schneidergerechtsame 
entweder zu verpachten oder selbe sammt dem An
wesen Hans-Nr- 124, aus freier Hand zu ver
kaufen. Nähere Anskunft hierüber ertheilt selbst

Obergünzburg, am 4. Juni 1856.

Georg Vatl, Schneidermeister.

1600 fl.
sind gegen sichere Hypothek und 4 Prozent auszn- 
leihen. Von wem, sagt Verleger dieses Blattes.

500 si.
Dormundschaftsgeld sind zu 4 Prozent ausznleihen.

Guten reifen Vackstein-Käs, das Pfund zu 
8 fr. empfiehlt zur Abnahme

Joseph Wespi, Käser in Ottobeuren.

Ein Gebetbuch, in schwarzes Leder gebunden, 
mit Goldschnitt und einem goldgedruckten Kreuze 
auf der Außenseite, ist in der Kirche abhanden 
gekommen. Man bittet um Rückgabe in der Er- 
peditivn dieses Blattes.

Verlaufen hat sich in Mindelheim am letzten 
Samstag ein großer schwarzer Hund mit langem 
Schweif und einem mit Messing beschlagenen Hals
band, worauf die Buchstaben A. und Sch. sich be
finden. Der Inhaber desselben wird ersucht, ihn 
gegen Erstattung des Futtergeldes zurückzugeben. 
Wo? sagt Verleger dieses Blattes.
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Rindenloh-KchViWd-ErWlUNg.
Untcrzeichlletrr macht die ergebenste Anzeige, daß 

das Rindenbad vor dem Augsburger Thor, welches 
wegen seiner Wirksamkeit längst bekannt ist, an 
folgenden Tagen wird eröffnet sein, nämlich den 
81. Mai und 1. 7. 8. 14. 15. 21. 22. 23. 24. 
28. und 29. Juni, dann den 4. 5. 6. 12. 13. 
19. 20. 21. 22. 25. 26. und 27. Juli.

Die v er ehrlich en Rindbadegäste können auch nach 
Wunsch warme Abwaschbäder bekommen.

Unter Zusicherung reinlicher und billiger Bedie
nung ladet zu zahlreichem Besuche höstichst ein

Memmingen, den 28. Mai 1856
Bernhard Sigm. Heckel, 

Bad-Besitzer.

Bon der Kirche Lis in den obern Markt wurde ein 
in schwarzes Leder gebundenes Gebetbuch verloren. 
Um Rückgabe bei der Erheb. d. Bl. wird gebeten.

Geburts-, Trauungs- und -Sterbe- 
Anzeigen 

der Pfarrei Ottobeuren 
im nionat Mai.

<Debsrene: Den 6. Joseph Anton, d. SB. Jos. Weg

mann, Glasermeister in Ottobeuren. — Den 7. Theresia, 
d. 83. Michael Trautwein, Webermeister in Ottobeuren. — 
Den 9. Melchior, unehelich. — Den 11. Franz Lader, d. 
83. Anton Mayr, Färbsrmeister in Ottobeuren, —. .Den 15. 
Crescentia, d. B., Fr, Ante Fitgis, Maurer in Ottobeuren.— 
Den 20. Nothgetaustes Mädchen, unehel. — Den 24. M. 
Anna, d. 83.- Lader Send, Söldner in Guggenberg. — Den 
27. Theresia, i>. V. Fr. Sales Welte, Bauer in Stephans- 
ried. — Den 30. Joseph, d. V. I. Georg Wvlsie, Söldner 
und Weber in Schellenberg.

Getraute: Den 19. Der Jüngling Remigius Link von 
Niederrieden, angehender Zimmermann in Drüchlins, mit 
Josepha Hölzle, Sötsnerstochter von Brüchlins.

Gestorbene: Den 10. Melchior, unehel., an Schwäche, 
28 Stunden alt. —- Den 11. -Alois, Kind des Bauers 
Leonard Maier in Cheim, an Schwäche und Gichtern, 4 
Wochen alt. — Den 15. Frau M. Anna Steier, ehemal'. 
Conventualin in Meersburg, 92 Jahre alt, an Altersschwäche. 
— Den 20. Nothgetaustes Mädchen, unehel. an Schwäche, 
1 halbe Diertelsiunde alt. — Den 25. Walburga Madlener, 
Söldnerswittwe von Unterhaslach, 48 I. alt, an Lnngensucht 
und Abzehrung. — Den.26. Theresia, Kind des Maurers 
Mathias Kukowilsch "in Ottobeuren, 2 I. 5 Mon. alt, an 
Gichtern. — Den 27. Joseph, Kind res Säcklermeisters 
Benedikt Leonhard in Ottobeuren, 1 I. alt, an Skrophel- 
krankheit. — Den 30. Wilhelmine, Kino des Metzgermeisters 
Jos. Anton Passauer von Ottobeuren, 5 Mon, alt an Ab
zehrung. —

S chrannen- Anzei 5 e.
Getreib- 

gattu ng.

Ottobeuren, 

den 12. Juni 1856.
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Ottobeurer - Wochenblatt.
Domikrstas ae den iy. Juni 1856.

Amtliche Jekanntmachungen.
jDll Vergiftungen durch Mutterkorn bete.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden sämmtliche Gemeindevorsteher beauftragt, 

für den Fall in ihren Bezirken herum das soge
nannte Mutterkorn häufig vorkommen sollte, durch 
öffentlichen Verruf gegen den Genuß, sowie gegen 
das Verbringen desselben auf die Schranne geeignet 
zu verwarnen, da Ersterer der Gesundheit schädlich, 
und Letzteres bei Strafe verboten ist.

Am 17. Juni 1856.
Graf, Landrichter.

Dir Feuerschau für das Frühjahr 1856 betr.

An sämmtliche Gemeinde» Vorsteher.
Die für das I. Semester 1856 vorgcnommene 

Feuerschau hat den erfreulichen Beweis geliefert, 
daß die allgemeine Fenerordnung besser als in 
früheren Zähren eingehalten wird, indem verhält- 
nißmäßig nur wenige Uebertrettungen derselben, 
sowie nicht viele feuergefährliche Zustände und Ge
brechen zur Anzeige kamen, deren Beseitigung durch 
geeignete Anweisungen der betreffenden Hausbesitzer 
verfügt wurde.

Die Gemeindevorsteher und die Brandversiche
rungs-Ausschußmitglieder haben den Vollzug sorg
fältig zu überwachen und eine allenfallsige Saum
seligkeit schleunigst zur Anzeige zu bringen.

Uebrigens hat die Feuerschau noch zu folgenden 
Bemerkungen Veranlassung gegeben:

1) Die Anordnung in §. 78 der allgemeine» 
Feuerordnung, „daß bei Gemeinden über 50 Fami
lien 12 Feuerkübel und bei den Kleineren 6 Feuer
kübel stets in gutem Stande vorhanden sein sollen, 
scheint bei den Meisten außer Acht gekommen zu 
sein. Es ergeht daher der Auftrag, dafür Sorge 
zu tragen, daß die verordnungsmäßige Anzahl 
Feuereimer jederzeit vorhanden ist.

2) Zn mehreren Gemeinden waren ungeachtet 
früherer Aufträge, die Hausnummern nicht ordent
lich angebracht; sollte bei der nächsten Feuerschau 
noch derartige Mängel angetroffen werden, so würde 
unnachsichtlich eingeschritten werden.

3) In einigen Gemeinden ist man mit Herstel
lung der Aschenhänschen noch ziemlich saumselig.. 

Die Gemeindevorsteher haben dahin zu wirken, 
daß überall, wo die Asche nicht unter dem Heerd 
aufbewahrt oder gleich entfernt werden kann, eigene 
Aschenhäuschen gebaut werden.

4) Hie nnd da werden offene Backofen-Kamin- 
Schläuche angebracht, welche da, wo in diesen 
Küchen keine Gypsdecken sich befinden, feuergefähr
lich sind.

Die Gemeindevorsteher haben den betreffende» 
Hausbesitzern zu eröffnen, daß solche offene Back- 
Ofcn-Kaminschläuche durchaus nicht geduldet, son
dern entfernt werden müssen.

Am 17. Zuni 1856.

Königliches Landgericht Ottobeure».
Gras, Landrichter.

Die Ouartalyersammlung pro III. Quartal 1855/ä6 betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden die Gemeindevorsteher daran erinnert, 

zur nächsten Quartalversammlung am
Mittwoch den 2. Znli l. Zs.

auch die Ergebnisse der veranstalteten Maikäfer- 
Sammlung mitznbringen.

Auch haben dieselben bekannt zu machen, daß 
am selben Tag Nachmittags 1 Uhr eine landwirth- 
schaftliche Sitzung im Gasthanse zur Post statt
findet, nnd hiezu alle Mitglieder des lanvwirth- 
schaftlichen Vereins sowie alle Freunde der Land- 
ufirth schäft einznladen.

Am 18. Zuni 1856.
Graf, Laudrichr-r.
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'Die Behandlung der Waldrodungsgesuche tetr.

An sammtliche Gemeinde - Vorsteher.
Zur Vereinfachung des Geschäftsganges wurde 

im Benehmen mit dem kgl. Forstamte die Einrich
tung getroffen, daß von nun an die Waldrodungs- 
Gesuche nur in den Monaten Juli und Jänner 
eines jeden Jahres angebracht werden dürfem

Diese Gesuche sind beiden betreffenden Gemeinde- 
Vorstehern anzumelden, welche dieselben in ein 
Wcrzeichniß nach unten bcigefügtem Formulare zu

V e v z e
der in der Gemeinde im Monate 

bringen und Letzteres längstens im Laufe des näch
sten Monates den betreffenden k. Revierförster zur 
weifern Behandlung zu übergeben hat.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diese 
Anordnung sogleich öffentlich bekannt zu machen, 
und sich genanesi darnach zu richten.

Am 17. Juni 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

G r a f, Landrichter.

Juli fJänner) angebrachten Waldrodungsgesuche.

Lauf. 
Nr.

Vor- und Zuname 
des Anmelders

Wohnort
Kataster 

Nr.
Fläch ew-: 

raum ..
' Mdungsstäche wenn 

nicht die ganze Par- 
: ' zelle gerodet wird.

Zeit, innerhalb 
welcher die Kultur 
durchgeführt wer

den will.der Waldparzelle

Tgw. Dez.

Werschollenheits-Erklärung über Joh. Georg Deiumeler von 
Trunkelsberg tetr.

Ediktalladung.
Der seit dem russischen Feldzüge vermißte Soldat 

Johann Georg Demmeler von Trunkelsberg, 
geb. am 6. April 1786, oder dessen etwaige ehe
liche Descendenz wird aufgefordert, sich binnen 6 
Monaten a dato um so gewisser hierorts, zu mel
den, als ersterer ausserdem für verschollen erklärt 
und sein in circa 240 ft. bestehendes Vermögen 
an seine Jntestat-Erben ohne Eaution würde hinaus 
gegeben werden.

Ottobeuren, am 9. Juni 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Der Bauer Ulrich Spieler vonOberbinnwang 

wurde schon am 11. August 1841 wegen übler 
Hauswirthschaft unter Kuratel gestellt und öffent
lich ausgeschrieben.

Da dich in Vergessenheit gekommen zu sein 
scheint, so wird diese Kuratelmäßigkeit ans Antrag 
der Kuratoren Benedikt Henkel, und Franz Joseph 
Heckels m i l l e r von Oberbinnwang hiemit wieder

holt bekannt gemacht mit dem Anhänge, daß Ulrich 
Spieler, ohne Einwilligung seiner Kuratoren rechts- 
giltig nichts veräußern und keinerlei rechtliche Ver
bindlichkeiten eingehen kann.

Die Gemeindevorsteher haben dieß in ihren Ge
meinden öffentlich zu verkünden.

Gröuenbach, am 3. Juni 1856.

Königliches Landgericht.
Kerker, kgl. Landrichter.

Die Herstellung und Pflege der Schulgärten tetr.

(Schluß.)

§■ 8.
Ganz besondere Fürsorge ist dem Unterrichte in der Obst- 

baumzucht zuzuwenden.
Jeder Schullehrer ist gehalten, diesen Unterricht — theo

retisch und prakltsch — namentlich in der Sonn- und Feier
tagsschule zu erth-ejlM.

Bei den Schulprüfungen ist auch auf. diesen Unterricht 
geeignete Rücksicht, zu nehmen und hiebei auf die Schüler 
von Seite der Inspektoren forderlichst einzuwirken, zu welchem 
Zwecke namentlich die Verstellung eines' oder mehrerer Bäum
chen aus dem Schulgarten als Preise an diejenigen Schüler, 
welche sich mit besonderem Fleiße an. dem fraglichen Unter
richte becheiligt haben, empfohlen wird.

(Regierungs-Ausschreiben vom 12. Juli 1853, 
, Kreis-Jntelligenzblatt 1853 Seite 377.)



An jenen Orten, wo Schulgehilfen vorhanden sind, haben 
sich Letztere an der Einrichtung untz Bepflanzung des Schul
gartens, sowie an dem praktischen Unterrichte zu betheiligen . 
und dem Schullehrer hierin an die Hand zu gehen.

Es haben daher die Schulbediensteten die, Erweiterung und 
Wervollkommming ihrer Kenntnisse in der Obstbauinzucht 
sich auf daS Eifrigste angelegen sein zu lassen, und die sich 
ihnen mannigfach- darbietende Gelegenheit-- bei bewährten 
Obstbaumzüchtern praktische Erfahrungen zu sammeln, sorg
fältig zu benützen. ’

§. 9.
Die Aufsicht auf die Schulgärten steht zunächst den Lvkal- 

Schul-Jnspektvren zu, von welchen erwartet wird, daß sie 
diesem wichtigen Gegenstände die nothwendige Obsorge wid
men werden, zumal ihnen, da sie am Orte der Schule oder 
in der Nähe derselben ihren Sitz haben, Gelegenheit gegeben 
ist, sich 'häufig von dem Zustande dieser Schulgärten zu über
zeugen, Rath und Anleitung sowohl in der Behandlung 
des Schulgartens im Allgemeinen, sowie des betreffenden 
Unterrichts zu geben, oder Abhilfe der allenfallsigeu Mißstände 
zu veranlassen.

Die kgl. Distrikts-Schul-Inspektoren haben bei ihren 
Periodischen Schul-Visitationen, sowie bei den jährlichen 
Schulprüfungen persönlichen Augenschein von dem Zustande 
der Schulgärten zu nehmen, den Befund in ihren Visitations- 
Protokollen zu bemerken, zugleich aber auch' den Stans' sses 
Unterrichts dort niederzulegen.

Dieselben werden nicht verfehlen, behufs der Entfernung 
der etwa Währgenommenen Mißstände die geeigneten A-n-ord-- 
nungen zu treffen, und beziehungsweise den Distrikts-Polizei- 
Behörden zur zuständigen Abhilfe Kenntniß zw geben.

Die Distrikts-Polizeibehörden und insbesondere deren Vor
stände werden unter Bezugnahme auf die bereits erlassenen 
Vorschriften angewiesen, die Schulgärten ihres Amtsbezirkes 
sowohl bei den jährlichen Gemeinde-Visitationen, als- auch 
bei Gelegenheit der Schul - Prüfungen und anderweitigen 
Geschäftsreisen einzusehen, die allenfalls nöthigen Anordnun
gen zu veranlassen und die Lokal- und Distrikts - Schul- 
Inspektionen in' ihrön Bemühungen vom polizeilichen Stand
punkte aus kräfiigst zu unterstützen.

Bei Ausstellung der Qualifikations-Zeugnisse für das 
Schullehrer-Personal und bei gutachtlichen Aeußerungen über 
Dersetznngs-, Beförderungs- und Unterstützungs-Gesuche des
selben sind die Leistungen des- betreffenden Lehr-Individuums 
in der Pflege des Schulgartens und, iw Unterrichte der.Obst- 
banmzncht ausdrücklich anzuführen, und tverden diejenigen 
Lehrer, welche, sich hierin auözeichnen, möglichste Berücksich- 
tignug.-erfahreu.

Auch wird-Veranlassung getroffen werden, daß daS. land» 
winhschaftliche Kreis-Comks durch die Mitglieder der Kreis
oder Bezirks-Eonritss die'einzelnen Schulgärten besichtigen 
lasse Und von den Leistungen der Lehrer Ueberzeugung gewinne, 
damit denselben durch Verleihung von Prämien Ermunterung 
und Belohnung zu Theil werde.

Nicht minder werden die Vorstände ver landwirthschaftlichen 
Bezirks-Comites aber auch veranlaßt werden, auffallende Der- 

uachläfsigungen von Schulgärten der betreff. Distrikts-Polizei-- 
Behörde behufs n?eiteret Verfügung zur Anzeige zu bringen.

Jene Schullehrer, welche ihren DienKs-Obliegenheiten 
in Bezug auf Pflege der Schulgärten und Förderung der 
Obstbaumzucht nicht nachkommen und für diesen wichtigen 
und einflußreichm Unterrichtszweig nicht das wünschenswerthe 
Interesse an den Tag legen, haben in den vorkommenden 
Fällen geeignete Beahndung, nach Umständen selbst durch Zu
rückversetzung auf geringere Schnlstellen zu gewärtigen.

Insbesondere worden die in den angedeuteten Beziehungen 
säumigen und pflichtvergessenen Lehrer bei Dettheilnng Her 
anßerordendentlichenUnterstützungen aus demKreis-Schnlfonde 
keinerlei Berücksichtigung finden.

§.10.
Damit die Schullehrer in diesem Zweige ihres Berufes 

aber mit Erfolg zu wirken im Stande sind, müM diesselben 
uothwendiger Wetze hierin von ihren Gemeinden gehörig 
unterstützt werden.

Zu diesem Behufe haben namentlich die kgl. Lokal-Schul- 
Znspektoren auf die betreffenden Gemeinden durch Aufmunte
rung und Belehrung derselben über den großen Einfluß der 
Schulgarten auf die Beförderung ihres Wohlstandes geeignet 
einzuwirken. — Augsburg, den 31. Mai 1836.

König!. Negierung von Schwatzen und Ueutzurg, 
Dammer des Innern.

Bei Beurlaubung des kgl. Regierungs-Präsidenten' 
S). Br und, kgl. Regierungs-Direktor.

___________________ Rösch, coli.
Da die Aufgab's- und Abholzeit bei diesseitiger 

k. Postcrpeditiott nicht mehr cingehalten wird, 
so bringt die unterzeichnete Expedition zur Kenntniß' 
daß nach der Verordnung, vom 16. Juni 1852 die 
Schalteröffnung betreffend, bei kgl. Postexpedition 
von 8 bis 12 Uhr Mittags und von 2 bis 
6 Uhr Abends Briefe u. rc. aufgegeben und 
abgeholt werden können.

Ottobeuren, am 19. Juni 1856.

König!. Pofl-Expedition.
Wittwer.

iöOU fl.
sind auf sichere Hypothek zu 4 % auszuleihen. 
Das Nähere bei der Erpcd. d. Bl.

Verloren wurde:
Eine graulederne Geldbörse mit ftählener Schließe 

und 2 Abtheilungen versehen, und circa 4 fl. an 
Geld enthaltend, vom Marktplatz bis zum obern 
Markt dahier. Es wird um Rückgabe gegen Be
lohnung bei der Expedition d. Bl. gebeten.
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Vkenten-Anstalt, Lebens - und Leibrenten-Versicherungen sowie 
Sparkassen - Tontine

der
Bayerischen Hypotheken- unK wechsel - Bank.

Die bei der IX. Jahresgesellschaft der Renten-Anstalt Betheiligten werden m Kenntniß gesetzt: daß das 
kgl. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten durch Entschließung vom 3. Mai die Constitnirung dieser 
Gesellschaft mit 500 Mitgliedern in der Voraussetzung genehmigt hat, bo# Letztere selbst sich damit einverstanden erklären. 
Es werden daher Listen in Umlaut gesetzt werden, in welcher jeder Einzelne als Zeichen der Zustimmung seinen Namen 
einzutragen hat. Diejenigen, welche sich für den Austritt entscheiden, erhalten ihre Einlagen mit 3 Procent Zinsvergütung, 
vom 1. Januar 1856 an gerechnet, wieder zurück. Zugleich wird bemerkt:• daß, da die vollständige Einholung der Zustim
mungserklärungen eine längere Zeit in Anspruch nimmt, mittlerweile die neuen Einzahlungen fortgesetzt werden, und man 
hofft, daß sich noch recht Viele betheiligen, um so mehr, als die jetzt Beitretenden ihre Einlagen schon vom 1. Januar l. IS. 
verzinst erhalten und nach Constitnirung der neunten die Bildung neuer Jahresgesellschaften bis auf Weiteres unterbleibt.

Die Lebensversicherungs-Anstalt bietet allen denen ihre Dienste an, welche durch jährliche Beiträge, 
Prämien genannt, ihren Angehörigen ein nach dem Tode zahlbares Capital von einer vorausbestimmten Größe sichern wollen.

Die Benützung der Leibrenten-Verfichernngen kann vorzüglich denen empfohlen werden, welche durch Hingabe 
einer Capitalsumme den Bezug einer festen, lebenslänglichen, den gewöhnlichen Zins ü b ersteigenden Rente erwerben wollen.

Die Sparcassen-Tontine endlich hat die Bestimmungr durch einmalige oder jährliche Einlagen mit Hinzu
rechnung der Zinsen und des Erbschaftsaakheils die Ansammlung' eines nach einer gewissen Anzahl Jahre zahlbaren Capitals 
zu ermöglichen.

Nähere Aufschlüsse über die genannten Anstalten werden von den Agenten ertheilt, welche auch die Grundbestim- 
mungen unentgeltlich verabfolgen.

M ü nchen, 13. Mai 1556.
Die Administration der berye risch en Hypothek en- und lV ochfel, B a nk.

Ed. B r a t t l er, Dirigent.
M i n d el h ei m , den 24. Mai 1'856; > I. R osth e n-selber, Bankagenr.
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OttsSeurcr - WochWIattz
Donnerstag ^6 h^n 26. Juni 1856.

Amtliche Mimnlmchmge«.
Königreich Dayern.

Staatsministerinm des Handels und der 
-öffentlichen Arbeiten.

Dm Jahresbericht über das Wirken des landwirthschastlichen 
SZereins für 1855 betr.

Seine Majestät der König haben geruht, von 
den in den Jahresberichten des General-Comites, 
dann der Kreis-Comites des landwirthschastlichen 
Vereins für das Jahr 1855 dargelegten Ergeb
nissen mit Vergnügen Allerhöchst Kenntniß zu neh
men, und in huldvollster Würdigung des von sämmt- 
lichen Vereinsorganen auch in dem jüngst verstostenen 
Jahre bcthätigten, eben so eifrigen als ersprießlichen 
Wirkens, allergnädigft zu beschielt, daß denselben 
die Allerhöchste Zufriedenheit hierüber zu erkennen 
gegeben werd«.

München, den 12. Juni 1856.
Auf Seiner Konigl. Majestät Allerhöchste» Befehl. 

Frhr. v. d. Pfordten.
An daS General-Comiw Durch dm Minister

des landwirthschastlichen Der- der General-Sekretär
einS ergangen. Ministerialrath Wolfanger.

Die Herstellung und Pstege der Schulgärten betr.

An sämmtliche Lokal-Schulinspektionen.
Die kgl. Regierung von Schwaben rc. hat es 

für angemessen befunden, daß von dem im Kreis- 
Amtsblatte Nr. 46 Seite 604 rc. enthaltenen hohen 
Ausschreiben vom 31. Mai l. I. rubr. Betreffs, 
als normgebend für jeden Lehrer bei jeder Schule 
ein Eremplar sich befinde.

Es wurde daher ein besonderer Abdruck dieses 
Ausschreibcns veranstaltet, und für jede der dies
seitigen Schulen ein Eremplar anhergesendet, welches 
min bei der nächsten Quartalversammlung, den 2. 
Juli für ihre Schullehrer mitgegeben wird.

Die kgl. Lokal-Schuliuspektionen werden hievon 
mit dem Ansuchen in Kenntniß gesetzt, dafür Sorge 

zu tragen, daß dieses Eremplar in das Schulins 
ventar aufgenomuren wird.

Am 22. Juni 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Todtenschein für den in Frankreich verstorbenen angeb
lich bayerischen Unterthan Johann Noe betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Inhaltlich einer höchsten Entschließung des kgl. 

Staats-Ministeriums des Innern vom 12. d. M. 
hat die kgl. bayer. Gesandtschaft in Paris den von 
der kaiserl. französischen Regierung ihr Übermächten 
Todesschein des am 13. Jänner l. Js. in Ville- 
neur sur Lot verstorbenen Bleistifthäudlers Johann 
Noä einbefördert.

Da der Verlebte angeblich aus Bayern gebürtig 
war, nähere Aufschlüsse über seine Herkunft aber 
nicht erlangt werden konnten, so werden in Folge 
eines hohen Regicrungö-Ausschreibens vom 13. d. 
M. sämmtliche Genreindevorfteher beauftragt, schleu
nigst nachzuforschen, ob derselbe etwa ihrem Bezirke 
angehörte, und daselbst Verwandte hinterlassen hat, 
welchen der Todenschein zugcstellt werden könnte.

Allenfallsige Ergebnisse sind in der nächste» 
Quartalvcrsammlung anzuzeigen.

Am 24. Juni 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Die Rechnung über die freiwilligen Beiträge zur Anschaffung 
neuer Musikinstrumente und Musikalien betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird hiemit bekannt gemacht, daß die Rechnung 

des Schullehrers und Chorregenten Trieb über die 
eingegangenen fteiwilligen Beiträge zur Anschaffung 
einiger Musikinstrumente und Musikalien fürden 
hiesigen Musik-Chor heute zu Gerichtshanden über-
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geben wurde/ deren Einsicht Jederman 4 Wochen 
lang frei steht. Dieselbe schließt ab mit:

Einnahmen 120 fl. 52 fr.
4 J Ausgabe 115 fl. 2 fr.

Aktiörest 5 fl. 50 fr., 
welcher zur Bestreitung allenfallsiger Reparaturen 
und sonstiger Kosten einstweilen in Händen des 
Ehorregenten Trieb verbleibt.

Per von demselben bei dieser Gelegenheit gezeigte 
rege Eifer für das Beste der Kirchenstiftung ver
dient lobende Anerkennung.

Arn 25. Juni 1856,
Gra f, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird nachstehend das Programm, nach welchem 

die Hundevisitation für das II. Semester 1856 
vorgenommen wird, mit dem Auftrage an sämmt- 
ftchc Gemeindevorsteher veröffentlicht, die Hunde- 
besitzcr ihres Bezirkes von dem festgesetzten Visita
tionstage in Kenntniß zu setzen, und denselben zu 
bedeuten, daß sie bei Vermeidung unnachsichtlicher 
Strafe ihre Hunde entweder selbst oder durch ein 
erwachsenes Individuum, also nicht durch Kinder, 
vorzuführen haben.

Die Gemeindevorsteher haben dieser Verhandlung 
jedesmal persönlich beizuwohneu.

Am 25. Juni 1856.
Graf, Landnchter.

Programm
über die Hunde-Visitation des königl. Laudgerichts- 

Bezirkes Ottobeuren pro II. Semester 1856.
1 .) Den 4. Juli Vormittags 9 Uhr für Egg 

a. d. Gunz beim Wirth in Lauben; um 10 Uhr 
für Frickenhausen beim Wirth in Lauben; um 12 
Uhr Mittags für Lauben beim Wirth daselbst; 
Nachmittags 2 Uhr für Gunz und Rummeltshausen 
beim Wirth in Rummeltshausen.

2 .) Den 8. Juli Vormittags 8 Uhr für Amm- 
diugeu beim Wirth; um 9 Uhr für Eisenburg und 
Trunkelsberg beim Wirth in Ameudingen, um 11 
Uhr Mittags für Steiuheim beim Wirth; Nach
mittags 1 Uhr für Burheim beim Wirth.

3 .) Den 12. Juli Vormittags 9 Uhr für Be- 
mngen beim Wirth; um 11 Uhr Mittags für 

Memmingerberg beim Wirth; Nachmittags 1 Uhr 
für SHwaig Hausen und Holzgünz beim Wirth in 
Holzgünz; um 2 Uhr für Westerheim beim untern 
Wirth in Westerheim.

st.) Den 14. Juli Vormittags 9 Uhr für Lachen 
beim Wirth; Nachmittags 1 Uhr für Hawangen 
und Ungerhausen beim Wirth in Hawangen.

5 .) Den 16. Juli Vormittags 9 Uhr für Erk
heim beim Hrn. Posthalter Mayer daselbst; um 
ii Uhr Mttags für Darberg beim Hrn. Post
halter in Erkheim; Nachmittags 1 Uhr für Schle
gelsberg und Arlesried beim Hrn. -Posthalter in 
Erkheim,

1 6.) Den 19. Juli Vormittags 8 Uhr für Frechen- 
ricdeu beim Wirth; um 11 Uhr für Sontheim 
beim Wirth; Nachmittags 2 Uhr für Attenhausen 
Mut. Wirth.

7 .) Den 21. Juli Vormittags 9 Uhr für Unter- 
nnd Obcregg beim Wirth in Oberegg; Nachmittags 
1 Uhr für Gottenau und Windenberg beim Adler- 
wirth in Rettenbach; um 2 Uhr für Rettenbach 
beim Adlcrwirth daselbst.

8 .) Den 23. Juli Vormittags 8 Uhr für Betzis
ried beim Straßwirth in Eheim; um 10 Uhr für 
Engetried und Wieueden beim Wirth in Engetried; 
Nachmittags 2 Uhr für Ollarzried beim Wirth 
daselbst.

9 .) Den 26. Juli Vormittags 9 Uhr für Böhen 
beim Wirth; um 12 Uhr Mittags für Wolfertschwen
den beim Posthalter; Nachmittags 2 Uhr für Nieder
dorf und Dietradried beim Wirth in Niederdorf.

10 .) Den 28. Juli Vormittags 8 Uhr für 
Leupolz; um 10 Uhr für Langenberg Leim Kron- 
uenwirth; Nachmittags 1 Uhr für den Markt Otto
beuren beim Kronenwirth daselbst.

Ottobeuren, den 22. Juni 1856.
Wagenhäuser, Gerichtsveterinär.

Die Verlassmschast des Postknechtes Georg Blrttmr von 
Wolfertschwenden bett.
Bekanntmachung.

Anl Freitag den 29. Juli Vormittags 9 Uhr 
wird im hiesigen Gerichtslokalc der Rücklaß des 
verstorbenenen Postknechtes Georg Blattncr von 
Wolfertschwenden, bestehend in 1 silbernen Sackuhr 
mit Kette, 1 goldener Ring, 1 neuer Kotzen, sodann 
mehreren Kleidern und Wäsche, worunter 1 Tuch
mantel, 1 schwarzer Tuchrock, 1 mit Pelz gesät-
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fetter Spenser, 1 rothtucheues Gilet, 1 Hirschle
dern e Reithose, 1 Paar Kauvnenftiefelc., gegen gleich 
baate Bezahlung versteigert, wozu Kaufsliebhabcr 
eingeladen werden.

Ottobeuren am 18. Juni 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung gegen Viktoria Schön und Joseph Losch 
wegen Liebstahls bett.

B e k a n n t m a ch n n g.
Am Dienstage den 27. v. Mts. Abends gegen 

7 Uhr wurden ans dem von der Maurerswitnve 
M. Anna Lutz und dem ledigen Pfründner Konrad 
Hertrlch in Ferthofen, k. Landg. Grünenbach, be
wohnten Pfründhäuschen außerhalb Ferthofen ent
wendet :

a. der M. Anna Lutz
1) zwei einschläfrige Oberbettziechen von roth, blau 

und weiß gegeneinander gestreiftem Zeuge,
Werth 6 fl. 

2) eine Kopskistenzieche von demselben Zeuge, 1 fl.
3) eine desto von weiß und schwarzgrau carirtem

Baumwolleuzenge, Werth 40 kr.
4) eine weitere Kopfkisseuzicche von ähnlichem Zeuge 

Werth 40 kr.
5) ein bl an seid en er glatter Schurz mit Bändern 

vom selben Zeuge, Werth 2 fl.
6) ein schwarzseidener Schurz mit seidenen Bändern, 

Werth 1 fl. 30 kr.
7) ein großes schwarzseidenes facouirtcs Halstuch 

mit Fransen, Werth 2 fl. 30 kr.
8) ein Winter-Schwal von grüner Grundfarbe mit 

blauen gegen einander laufenden Streifen, noch 
beinahe neu, Werth 2 fl. 42 kr.

9) ein goldener Ring mit einem Blättchen, worauf 
das Wort „Liebe" eingravirt ist, Werth 3 fl.

10) eine blecherne Zuckerbüchse mit etwas Zucker, 
Werth 18 kr.

b. dem Konrad Hertrich
ein blautuchener Mantel, Werth 15 —16 fl.

Ein solcher wurde dem dieses Diebstahls dringend 
verdächtigen Joseph Losch, der nebst seiner Zuhäl
terin Viktoria Schon von Ottobeuren dahier ver
haftet ist, bei der Arretirung in dem Hause der 
Wittwc Achilles in Irrste abgenommen, bezüglich 

der übrigen entwendeten Gegenstände konnte bisher 
nichts ermittelt werden. — Man warnt vor dem 
Ankauf derselben und ersucht, allenfallsige Aufschlüsse 
schleunigst anher kundzugeben.

Ottobeuren, am 19. Juni 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Stn Schutz der Vögel betr.

Im Namen Seiner Majestät des Königs,
Die unterfertigte Stelle nimmt Anlaß, auf die 

bestehenden Verbote des Einfangens der Singvögel, 
des Handels mit Vögeln, des Aushebens der Rester, 
dann des Ausnehmens der Eier und der jungen 
Bruten wiederholt aufmerksam zu machen, und 
ihre strenge Handhabung einzuschärfen.

Sämmtliche Schulbehörden haben für die peri
odische Verkündung derselben in allen Schulen Sorge 
zu tragen und zu ihrem pünktlichen Vollzüge thätig 
mitzuwirken.

Die Hegung der für die Landwirthschäft nütz
lichen Vögel im Freien ist allenthalben anzuem
pfehlen und zu befördern. -

Hiebei wird speziell noch auf eine unten folgende 
landwirthschaftliche Abhandlung über den Schutz 
der Vögel und deren Hegung im Freien aufmerk
sam gemacht.

Augsburg, am 16. Juni 1856.

Königl. Negierung von Schwaben und Neuburg, 
Kammer des Innern.

Bei Beurlaubung des kgl. Regierungs-Präsidenten: 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.

Wieser, coli.

Landwirthschaftliche o.
Schutz den Vögeln.

Es ist eine allgemein bekannte Sache, welch außerordent
lichen Nutzen die meisten Arten von Vögeln bei uns durch 
Vertilgung schädlicher Thiere der Landwirthschaft gewähren/ 
Von Seite der Staatsregierung sind daher schon seit längerer 
Zeit direkte Verbote gegen daS Fangen der Vögel und gegen 
das Ausheben der Nester und jungen Bruten erlassen worden. 
In dieser Beziehung verbietet eine Ausschreibung des k. b. 
General - Commissariates des OberdoNaukreises dd. Ulm 
2'1. Feber» 1809 die zu große Verminderung verschiedener 
Vogelgattungen und untersagt insbesondere den Fang der 
Nachtigallen bei Strafe von 10 Thalern, wovon die Hälfte 
dem Anzeiger zukommen soll und ebenso bei gleicher Strafe
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untre gleicher MvdWation, wenn es Lurch Erwachsene ge- 
schlehr, alles Ausheben der Vogelnester, der Eier und jungen 
Druten. Ganz zweckgemäß fügt diese Verordnung bei, daß, 
wenn es durch Jungen geschieht, die die Schule besuchen und 
unter häuslicher Correklion stehen, die Polizeibehörden für 
deren zweckmäßige Bestrafung zu Hanse oder in der Schule 
Sorge tragen sollen, daß auf Wiederbetreten die Eltern selbst 
verantwortlich zu machen, und zu Erlegung von 5 st. Strafe 
anzuhalten find, wovon ebenfalls die Hälfte dem Anzeiger 
gebührt.

So ist ferner außer dem Aufruf vom 4. September 1810 
(Reggs.-Bl. St. 45 S. 762) zur Schonung der Waldvögel 
in der Ausschreibung der kgl. Regierung des vormaligen 
OberdonaukreiseS vom 17. April 183.2 auf den Unfug des 
Vogelfanges wiederholt aufmerksam gemacht, und das gemein
same Zusammenwirken der Polizei - und Schulbehörden an- 
geordnet, um einerseits int Wege dec Belohnung, anderseits 
durch Handhabung der Verbote den großen Nachtheilen jenes 
Unfuges zu begegnen; den nämlichen Zwecksuchte die weitere 
Ausschreibung vom 1. April 1836 zu erreichen, durch welche 
insbesondere auch aller Handel mit Singvögeln verboten ist, 
Anordnungen, die in den Ausschreiben der kgl. Regierung von 
Schwaben und Neuburg vom 10. Februar 1839, 12. Mai 
1848, 15. März 1852 und 14 Juli 1854 — sämmtlich 
in Len KreiS-Jntelligenz- und Amts-Blättern veröffent
licht — ihre unmittelbare oder mittelbare Wiederholung ge
funden haben.

Unstreitig liegt es daher auch in der Aufgabe des land- 
wirthschaftlichen Vereines und seiner Organe, sowie seiner 
Mitglieder, zu Handhabung dieser Verbote, welche vorzugs
weise im landwirthschaftltchen Interesse erlassen worden sind, 
kräftig mitzuwirken, und nicht blos das Fangen der nütz
lichen Vögel, das AusnehmeN ihrer Nester und der jungen 
Brut, den Vogelhandel möglichst zu verhindern, sondern auch 
auf das ganz unnütze, zwecklose Sammeln von Eiern und 
Schießen nach Vögeln aufmerksam zu machen, das Hegen 
der Vögel im Freien zu befördern, insbesondere aber daS 
Worurtheil zu bekämpfen, daß die Vögel schädlich seien. Letz
teres gilt namentlich von einigen Vögeln, welche zu den 
Raubvögeln gerechnet werden, wieder höchste nützliche Mäuse» 
und der Wespen-Bussard, dann einige Eulenarten.

Ebenso wird aber auch die Vertilgung der unstreitig schäd
lichen Vögel allenthalben anzuempfehlen sein, und hiebei dürfte 
ks vorzugsweise die Aufgabe der Jäger, Jagdbesitzer und Jagd
liebhaber werden, einen wünschenswerthen Unterschied hinsicht
lich der nütztlichen und schädlichen Raubvögeln zu machen, die 
ersteren zu schonen, den letzteren dagegen überall fleißig nach
zustellen. Es gibt im Allgemeinen nur wenige Vögel, die 
man für durchaus schädlich erklären könnte; von den im 
Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg verkommenden 
Vögeln sind hierher zu rechnen:

(Fortsetzung folgt.)

(Mit eine

Gedruckt und redigirt unter Verantwvrtlichk

Bekanntmachung.
DieSchneiderswittwe Ester Brennich, geborne 

Wirth von Dickenreishausen will nach Nordamerika 
auswandern; und werden alle diejenigen, welche 
an dieselbe Forderungsansprüche machen zu können 
glauben, aufgefordert, diese binnen 14 Tagen bei 
Vermeidung der Nichtberücksichtigung hierorts an- 
zumelden.

Grünenbach, am 18. Juni 1856.

Königliches Landgericht.
Kerker, kgl. Landrichter.

Curatel des Jos. Anton Roth von Boos Bett.

Bekanntmachung.
Die über Jos. Anton Roth von Boos verhängte 

Curatel wurde unterm 24. April 1856 wieder 
ausgehoben, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht wird.

Babenhausen, den 13. Juni 1856.

Königliches Landgericht.
Ehrensberg er, Landrichter.

Versteigerung.
Der Unterzeichnete versteigert öffentlich aus freier 

Hand in seiner Wohnung den 30. dieses Monats 
und die darauf folgenden 3 Tage an den Meist
bietenden gegen sogleich baare Bezahlung die jammt- 
lich besitzende und in einem sehr guten Zustande 
befindliche Hauseinrichtung und Baumannsfahrniste 
aller Art, als 15 gute Betten, Kästen, Truchen, 
Tafeln, Spiegel re. re., dann die sämmtlichen zur 
Tafernwirthschaft gehörigen Gegenstände, Zinn, 
Porzellan, eine Fleischwiege mit 6 Mestern re. re. 
ferner 2 Pferde, 7 Stück Melkvieh, mehrere Wägen, 
1 Chaise, Schlitten, Eggen, Sensen, Gabeln, Rechen, 
mehrere Ketten u. s. s.

Die weitern Bedingniffe werden am Steigernngs- 
tage bekannt gegeben, und nur bemerkt, daß am 
Donnerstag den 3. Juli ausschließlich die 2 Pferde 
und 7 Kühe, dann Chaise und Wägen versteigert 
werden, und daß die Versteigerung jedesmal Vor
mittags 8 Uhr beginnt.

Ottobeuren, am 25. Juni 1856.
Valentin Kösel, Gastgeber zur Eichel.

• Beilage.)

t des Verlegers: Karl Ganser in Ottobeuren.



D erläge
Zum Qttoöeuer Wochenblatt Nro. 26. den 26. Znni 1856.

Erkheimer MM-, Vieh- u. Schasmarkt.
Der hiesige III. Markt wird am Montag den 

7. Juli d. IS. mit Preisevertheilung stattfinden.

Erkheim, den 21. Juni 1856.
Gemeinde und Marktverwaltung.

Steuer, Vorsteher.

Bekanntmachung.
Für das Ziel Jacobii 1856 können bei der 

Sparkassa - Anstalt Ottobeuren, Freitag den 25., 
Samstag den 26., und Sonntag den 27. Juli l. 
Js., an letztem Tage von Nachmittags 1—4 Uhr, 
Einlagen bei dem unterzeichneten Easiirer in dem 
Haufe des Weinwirths Lerner gemacht werden, 
was mit dem Bemerken, dasi nur kassamagige 
Münzen augenommen, und für die früheren Ein
lagen vom Ziele Jacobii die Jahreszinsen ausbe
zahlt werden, zur Kenntniß bringen

Ottobeuren, den 25. Juni 1856
Johann Natterer, 
Mar Lerner.

Widerruf.
Der Unterzeichnete nimmt hiemit jene beleidigende 

Aeufferimgen als unwahr zurück, welche er sich am 
Feitag den 23. v. Mts. Abends im Wirthshayse 
zu Sontheim gegen den Getreivhändler Anton- 
Schmied von Schlegelsberg erlaubt hat, und er
klärt letztem für einen achtbaren, unbescholtenen 
Mann, gegen welchen ihm nichts Nachtheiliges be
kannt ist.

Roman Grast

500 st., 650 fl. und 750 fl.
Vormundschaftsgelder sind zu 4 Prozent auf sichere 
Hypothek ansznleihen. Das Nähere.

Ein brauner Hühnerhund, männlichen Geschlechts, 
hat sich verlaufen. Der Inhaber desselben wird 
ersucht, ihn gegen Erstattung des Futtergeldes ab- 
zuliefern. Wo? sagt die Erped. d. Bl.

Lotto.
Zn der 1195. Regensburger - Ziehung wurden gezogen:

66- LS. 2I. S. 68.
Einladung.

Endesunterzeichneter macht hiemit bekannt,, daß 
am künftigen Sonntag den 29. d. Mts. in seinem 
Gasthause zum Schluffe der Wirthschaft gut besetzte

L a n l m u si k 
gehalten wird, und ladet hiezu das verehrliche 
Publikum mit der Versicherung prompter und bil
liger Bedienung höflichst ein.

Ottobeuren, den 26, Juni 1856.
Ambros Madien er, 

Gastgeber zum weißen Lamm.

Verloren wurde:
Eine silberne zweigehäusige Uhr mit stählener 

Kette auf dem Wege von der Post^ dahier bis 
Tenneberg. — Ein silbergefaßter Rosenkranz mit 
einem Geldzeichen« ~Um die Rückgabe dieser 
Gegenstände gegen Belohnung wird gebeten,

LandwirthsLafrliches.
München, 17-Zuni. Vsn Seite des k. Staatsmmk- 

steriums dcS Innern ist hi den jüngsten Tagen eine Ver
fügung ergangen, welche das Vertilgen der Feldmäuse durch 
Ausflreuen seit Arsenik oder sonstigen Giftstoffen wieder
holt attf das Strengste untersagt. Sowohl der Obermedici- 
nal-Ausschuß wie das Generalcomite des landwirthschast- 
Uchen Vereins in Bayern haben sich gegen diese Vcrtilgungs- 
methode entschieden ausgesprochen und letzteres ist bemüht ge
wesen, geeignete, der Gesundheit unschädliche Vertilgungs- 
ürten bekannt zu geben. Wir beeilen un8, die Vorschläge

GeNeralcomites im Nachfolgenden zur allgemeinen Kennt- 
uiß zu bringen- Sie bestehen in Folgendem:

„1) Die Schonung der mänsisiressenden Thieke, was nicht 
nur ganz kostenfrei und mühelos, sondern auch Las wirk
samste Präservativmittel gegen den Mäusefraß ist. Möge es 
gelingen, diesen höchst nützlichen Thieken den längst verrisn- 
teN Schutz zu gewinnen! .Es wäre unvernünftig genug, wenn 
von Seiten der Landgemeinden Zagdpachwertkäge zu Ab
schluß kommen sollten, wo nicht wenigstens folgende Mäuse- 
ftesier in Schutz genommm sind, als Katzen, Wiesel, Igel



Md wo es auch wegen der Geflügelzucht zu- fordern ist, 
auch die Füchse, daun die verschiedenen Krähenarten und 
Mäusegeier, ferner die Nachtraubvögel, namentlich die Käutze 
und Ohreulen; aber insbesondere die Schleiereulen leisten hier 
die wichtigsten Dienste,

„2) Durch Verminderung und Cultisirung der in vielen 
Gegenden noch zahlreichen Feldraine und Oedungen zwischen 
Ackerländern mittels Zusammenlegung der einzelnen Parzellen 
(Arrondirung) wird zur Verminderung der Feldmäuse sehr 
viel beitragen, indem hiedurch die meisten ihrer zuträglichen 
warmen Winterwohnungen zerstört werden. ' Das Zusammen
legen der zerstreuten Ackerparzellen zahlt sich ohnevieß unge
mein reichlich und somit ist die hiedurch erzielte Mäusever
minderung eine Gratiszugabe.

„3) Das Ersticken der Feldmäuse durch Rauch ist zwar 
schon seit gangem in Anwendung, hat aber erst in neuerer 
Zeit durch einen neuerfundenen und vollkommen entspre
chenden Apparat (Zinkers Wühlervertilger*) einen Vorschub

*) Näheres hierüber ist im Haus - nnd Landwirt Hsch afts- 
Kalender deslandwirthschaftlichen Vereins in Bayern für's 
Jahr 1850 S. 5 und ebenso in dessen Zeitschrift, Jahr
gang 1853 im September- und Oktoberbest zu finden. — 
Es dürfte gerathen sein, die erste Anwendung des Appa
rates zu überwachen, um Fehler zu verhindern, welche 
von Unwissenden leicht gemacht werden, namentlich bei 
-er Füllung des Apparates, wo jene Stoffe nicht mangeln 
dürfen, welche das erstickende GaS im Rauche geben, als 

erhalten, welcher uns veranlaßt, diese Vertilgungsmethode 
primär zu empfehlen. Wir haben die Ueberzeugung, daß er 
sicher unv schnell wirkt, und dadurch die Möglichkeit gegeben 
ist, diese Landplage zu beseitigen, wenn er überall unver
züglich da in Anwendung gebracht würde, wo sich Mäuse 
finden, denn keiner Maus wird es gelingen, bei zweckent
sprechender Anwendung dem sichern Tode zu entgehen, nnd 
überdieß ist diese Methode ungleich weniger kostspielig gegen 
andere, weil die Bedienung des Apparats nach Verhältnis 
der Leistung gering ist, derselbe lange Jahre Dienst leistet und 
außerdem keine oder doch nur geringe Auslagen veranlaßt.

„4) Durch Fangen der Feldmäuse: a) mittels der Loch
fallen, b) mittels der Anwendung des Erdbohrers, c) mit
tels eingesenkter Töpfe in die Erde. Alle diese drei Fang
methoden sind bekant, praktisch und erfolgreich, jedoch ist 
eine gänzliche Rcinfegung hiedurch unmöglich, indem die 
Mäuse nach und nach die drohende Gefahr kennen lernen 
und nicht mehr in die Falle gehn."

Als die beste Art der Vertilgung der Feldmäuse ist so
nach die Erstickung derselben mittelst Rauch zu bezeichnen, 
und hier dürste eS zunächst die Aufgabe der landwirthschaft- 
lichen Districtsvereine sein, die nölhigen Einleitungen zu
treffen, daß der bezügliche Apparat zur Anwendung. deS 
Rauches recht bald und allgemein unter den Oekonomen ein
geführt werde, zumal diese Vertilungsart die wie bereits ge
sagte, nachdrücklichste, zugleich aber auch wohlfeilste ist.

Harz u. dgl.; durch Beimischung von etwas Schwefel- 
Pulver sind sie aber nicht zu ersetzen.

Sckrannen-Mnzeige.

Getreid-

gattung. i

Ottobeuren, 

den 26. Juni 1856.

Memmingen, 

den 23, Juni 1856.

Mindelheim, 
den 2'1. Stritt 1856.

höchster | mitterer | niederster höchster s mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster

fl. Er. fl. Er. fl- Er fl. Er. fl. Er. fl. kr. fl. kr. fl- kr. fl. kr.
Kern. 30 14 2tz 42 28 30 26 57 25 ' 42 24 19 23 53 22 57 21 36
Roggen. 16 48 16 7 15 20 16 12 15 47 15 9 14 56 13 55 12 5
Gerste. 12 15 12 15 12 12 13 33 15 19 12 56 11 17 10 41 10 8
Haber. 6 51 6 10 5 57 6 36 6 22 6 • 8 5 51 5 27 5 9

n c Sem üli t t e r Preis:
Aufschlag: Kern 5 fl. 26 fr. Roggen 1 fl. 4tz kr. Gersten 2 fl. — Er. Haber — fl. 7 kr. 
Abschlag: Kern — st. — kr. Roggen — st. — kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. — Er,

Gedruckt und red igitt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren.

B r 0 d k n x e: 
SemMelbrod zu 2 kr. 
WeWrod v. Keru-Mehl zu 2 kr. 
Halbweißbrod zu 2 kr.
„ ff --r 4 fr. . .

Kegzenbrod zu 2 kr. . .
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Ottove«rer - Wochenblatt:
Donnerstag den Z. Juli 1856.

Amtliche DekMntwilchWgeK.
Die Ueberhandnahme der Mäuse und ihre Vertilgung tetr.
An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Von dem in rubr. Betreffe ergangenen höchsten 

Ministerialrescripte vom 13. v. M. folgt im Abdruck 
zur Notiznahme, und mit dem Auftrage, kräftigst 
dahin zu wirken, daß, wo die Feldmäuse wieder 
überhand nehmen sollten, das so dringend empfoh
lene Vertilgungsmittel mittels Erstickung angewen
det wird, weil dasselbe nach den gemachten Erfah
rungen das wirksamste und wenigsten kostspielige ist.

Am 1. Juli 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Abdruck.

Staalomniisterium des Innern dann des 
Handels und der öffentlichen Arbeiten.

Auf den unterm 9. März l. I. erstatteten Bericht 
wird unter Rückschluß der Beilagen der k. Regie
rung eröffnet, daß dem Gesuche der Gemeinde 
(Gelchsheim, Ldg. Aub,) um ausnahmsweise Gestat
tung des Ausstreuens von Arsenik oder sonstigen 
Giftstoffen zum Zwecke der Vertilgung der Feldmäuse 
keine Folge gegeben werden könne.

Es ist vielmehr auf der strengen Handhabung 
des durch Ministerial-Entschließungen vom 5. Juli 
1847 (Strauß sortges. V.-O.-S. Bd. 27 S. 343) 
und 20. Dezember 1854 (Kreis-Amtsblatt für 
Schwaben und Neuburg 1854 St. 109. S. 1427) 
erlassenen Verbotes der Anwendung von Giften 
zu erwähntenr Zwecke zu bestehen.

Die Grunde hiefur liegen in dem durch neuerli
ches Gutachten des kgl. Obermedizinal-Ansschuffes 
hervorgehobenen Gefahren, mit welchen das Aus- 
streuen von Giften, gleichviel in welcher Weise das
selbe auch bewerkstelligt wird, den Gesundheitszustand 
inr Allgemeinen bedroht, nebenbei aber auch in der

Erwägung, daß der fragliche Zweck der Vertilgung 
der Mäuse auch in anderer Art erreichbar ist. Das 
General-Comitü des landwirthfchastlichen Vereins 
in Bayern hat in letzterer Beziehung mehrere Maß
nahmen zur Abhilfe in Vorschlag gebracht und 
deren Wirksamkeit als ganz verläßig bezeichnet.

München, den 13. Juni 1856. '
Auf Seiner Königl. Majestät Allerhöchsten Befehl. 

Frhr. v. d. Pfordten. Grafv. Reigersberg.
An die kgl, Regierung, K. d. Durch den Minister 

A,, von Unterfunken und der General-Sekretär 
Aschaffenburg. Ministerialr«th Epp len.

(Ueberhandnahme der Mäuse auf
der Gelchsheimer Markung betr.)

F l e i sch s a tz»
Fleischfatz pro Monat Juli.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat 
Juli folgende Fleischpreise angegeben:
Mastochseufleisch per Pfund . .13 kr. — hl.
Rindfleisch „ „ , . 10 „ 4 „
Kalbfleisch „ „ . . 10 „ — „
Schweinfleisch „ „ . . 18 „ — „

Obige Taren sind lediglich als Marimalpreise 
anzusehen so, daß das Fleisch auch nur geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist und
2) die Anzeige des geringer« Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach Umständen der distriktspolizeilichen Be
hörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beanstragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lasten, und dessen genaueste 
Haltung zu überwachen.

Am 1. Juli 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter,
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Die Versicherung von Equipagen, Vieh und Reisegepäck aus 

den fgL bayerischen Eisenbahnen betr.

Im Namen Seiner Majestät des Aönigs,
Ueber die Versicherung und Entschädigungsleistung in Fällen 

von Beschädigung oder Verlust an Equipagen, Thieren und 
Reisegepäck bei der Beförderung auf den kgl. baher. Eisen
bahnen sind in Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der 
vorjährigen General-Versammlung des deutschen Eisenbahn- 
Vereins die nachstehenden Bestimmungen getroffen worden, 
welche mit dem 1. 3uli dieses Jahres in Anwendung ge
bracht werden.

1. Equipagen und T h i e r e.
L. Vsm 1. Juli dieses Jahres an wird nicht nur für Be

schädigungen an Equipagen und Thieren bei der Beförderung 
auf den kgl. bayer. Eisenbahnen nach den folgenden näheren 
Bestimmungen Ersatz geleistet, sondern eS können diese Trans
port-Gegenstände auch besonders versichert werden.

2. Wenn kein höherer Werth versichert wurde, werden 
folgende Marimal-Entschädigungen geleistet:

s) für leere Equipagen bis zu 525 st. (300 Thaler);
b) für Thiere:

1) für ein Pferd bis zu 265 fl. 30 fr. (150 Thaler),
2) für 1 Hund bis zu 3 fl. 30 fr. (2 Thlr.),
3) für 1 Mastochsen bis zu 122 fl. 30 fr. (70 Thlr.), 
4) für jedes ärmere Rind bis zu 87 st. 30 fr. (50 Thlr.),
5) für 1 Schwein, Färse, Esel bis zu 26 fl. 15 fr.

(1 5 Thaler),
7) für 1 Kalb bis zu 10 fl. 30 fr. (6 Thlr.),
8) für 1 Schaf oder Ziege bis zu 5 fl. 15 fr. ( 3 Thlr.), 
8) für den Zentner kleineres Vieh (Ferkel, Geflügel) 

bis zu 17 fl 30 fr. (10 Thlr.)
Z. Die Entschädigungsbeträge werden, unter der Bedingung 

des Nachweises des wirklichen Werthes durch den Bdschädigten, 
innerhalb der treffenden Marimal-Enischädigungs» oder Ber- 
Icherungssumme und nach Maßgabe des Betrages der fest- 
g.estellten Beschädigung in den Fällen geleistet, wo während 
des Transportes eine Beschädigung durch einen dem Zuge 
Begegnenden Anfall entsteht, an welchem die Eisenbahn-Ver- 
rvaltung die Schuld trägt.

9) Für das tu den Equipagen etwa besindliche Gepäck 
wird keine Entschädigung geleistet, auch kann dasselbe nicht 
versichert werden.

5. Für Beschädigung der Thiere beim Ein- und Ausladen, 
ferner während des Transportes durch Entspringen, Fallen, 
.gegenseitige oder Selbst-Beschädigung wird in keinem Falle 
eine Entschädigung geleistet.

Absender und respektive Empfänger müssen daher das Ein- 
nnd Ausladen, dann die fichere Befestigung der Thiere, sowie 
die Nachsicht während des Transportes selbst, besorgen.

6. Die Versicherungsprämien betragen bei je: 175- st. 
.{100 Thlr.) Mehrverflcherung:

s) bei Equipagen für die ersten lOMeilen l'O'V-2 fr.(3 Sgr.) 
Md für jedq weitere 1.0 Meilen 3 Vir fr. (1 Sgr.);

b) bei Thieren für je 10 Meilen u. s. f. l3/4 fr. (V2 Sgr.)

Dabei werden jede angefangenen 100 Thlr. und jede ange- 
fangenen 10 Meilen für voll gerechnet und der Gesammt- 
betrag auf Groschen abgerundet.

7. Der geringste Versicherungs-Betrag, welcher erhoben 
wird, beträgt für Equipagen 10y2 fr. (3 Sgr.), für Thiere 
7 fr. (2 Sgr.)

8. Für die Versicherung sowohl bei Equipagen, als bei 
Thieren wird fein besonderer Schein ausgestellt, sondern 
solche auf dem Equipagen- resp. Viehbcförderungsschein vor
gemerkt, wofür keine weitere Gebühr zu entrichten ist.

IT. Reisegepäck.

9. Alles zur Aufgabe geeignete Reisegepäck kann besonders 
versichert werden.

10. Die Versicherung gilt als erfolgt, wenn sie bei der 
Aufgabe der Gepäckstücke angemeldet, die Prämie bezahlt, 
und der Gepäckschein dem Versichernden übergeben ist.

11. Eine höhere Versicherung als 8 fl. 45 fr. (fünf 
Thaler) Per Pfund, wird nicht angenommen.

Ingleichen ist eine verlangte theilweise Versicherung der 
auf einen Gepäckschein erpedirten Gepäckstücke unstatthaft

12. Für jede 175 st. (100 Thlr.) des zur Versicherung 
deklarirten Gesammttperthes wird auf die ersten 10 Meilen 
der Transportstrecke eine Prämie von lO1/^ fr. (3 Sgr.), 
auf jede weitere 10 Meilen eine Prämie von 3 ’/2 fr. (1 
Sgr.) erhoben, welche sofort bei Aufgabe der Gepäckstücke 
zu entrichten ist.

Angefangene 100 Thlr., sowie angefangene 10 Meilen 
werden für voll gerechnet und der zu entrichtende Gesammt- 
betrag wird auf Groschen abgerundet.

13. Die Versicherung erstreckt sich auf Gewichtsdefekte, 
Verluste, Vernichtung und Beschädigung der Gepäckstücke, 
auf Beschädigungen aber nur so weit, als dieselben äußerlich 
an denselben erkennbar sind und auf Beschädigungen des 
Inhaltes insbesondere nur, wenn dieselben mit einer äußeren 
Beschädigung im ersichtlichen Zusammenhänge stehen.

-Als verloren wird ein Gepäckstück (gleichviel ob versichert 
oder nicht) 14 Tage nach dem Termine angesehen, zu wel
chem es auf der Bestimmungsstation eingetroffen sein sollte,

14. Bei thellweiser Beschädigung oder Vernichtung des 
Gepäckes wird die Vergütung nur nach Abzug des Gewichtes 
des unbeschädigten oder vorhandenen Theites, mithin nach 
Verh ei l tu iß des Gewichts der in Verlust gerathenen oder 
beschädigten Stücke geleistet.

15. Die Verwaltung ist von jeder Haftung frei, wenn 
der Verust oder die Beschädigung durch ein Ereigniß herbei
geführt ist, welches die Verwaltung abzuhalten nicht' ve*-> 
macht hat — den Fall eines Brandes ausgenommen. Ferner 
wenn der Schaden durch'Verschulden des-Versicherungs-Neh
mers oder solcher Personen, welche dieser zu vertreten hat, 
veranlaßt ist.

16. . Die Entschädigung wird nur gegen Zurückgabe des 
G ep ä cksch e ins g e t ei st et.
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17. Es wird nur der wirkliche, auf Verlangen nachzn- binder-Vergoldpresse, von Gebrüder Heim in 

weifende Werth des Verlustes, tu keinem Falle aber mehr Offenbach, mit einer Platte von 11" und 16" 
als 8 fl. 43 kr. (SThlr.) furdaS Pfund entfchadtgt, auch noch nm, gegen haare Bezahlung gerichtlich 
wenn irrthuinllch eine höhere Versicherung augenommeu wor- '..Laj.L 9/ 99 / W
beit wäre. verberg0W-

18. Für die Ermittelung des Gewichts, für welches die , Die Preffe la NN in der Zwischenzeit her Buche
Entschädigung zu leisten ist, dient der auf dem Gepäckschein binder Egger dahier eingesehcu werden»
vermerkte Gewichtsbefund bei der Aufgabe der Gepäckstücke 
als alleinige Grundlage.

19. Gegenwärtige Bestimmungen treten an die Stelle der 
§§. 37. Äbs. 1—39. 44. 49 der Bestimmungen über Beför
derung von Reisegepäck, Equipagen und Thieren auf den kgl. 
bayerischen Eisenbabncn ein, welche Bestimmungen außerdem 
ungeändert in Kraft bleiben und auch für versicherte Gegen
stände Anwendung zu finden haben.

München, den 6. Juni 1856.

General-Direktion der königl. Verkehrs-Anstalten. 
Freiherr v. Brück.

______________________________ Bentz el.

Die Verlassenschast des Postkitechtes Georg Blattner von 
Wolfertschwenden betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird ein in der diesseitigen Amtsausschreibnng 

vom 18. v. M. in Nr. 26 dieses Blattes cinge- 
schlichcucr Schreibfehler hiemit berichtigt, indem die 
Versteigerung des rubr. Rücklasses

am Freitag den 25. Juli l. Js.
Vormittags 9 Uhr 

hierorts statt findet, wozu Kaufsliebhaber eingela
den werden.

Am 1. Juli 1856.
Graf, Landrichter.

B e k a n n t m a ch u n g.
Die über Alois Goppel von Boos verhängte 

Guratel wurde unterm 12. d. Mts. wieder aufge
hoben, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht wird.

Babenhausen, den 20. Juni 1856.

Königliches Landgericht.
E h r e n s b o r g e r, Landrichter.

Schaich.

Konkurs der Buchbinderseheleute Xaver und Genotzefa Egger 
in Grünenbach betr.

Bekanntmachung.
Am Montag den 14. Juli d. Js., 

Vormittags 10 Uhr
wird im hiesigen Gerichtslokale eine Buch-

Am 27. Juni 1856.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Der Königliche Landrichter: 

Korke r.
coli. Kerker, Rprct.

Tägliche Postmmtms-Fahrten
von

Dinchlae nach Memmingen und retour.
Auf obiger Route finden vom 1. Juli d. Js. 

an, tägliche Postomnibus-Fahrten mit Conducteur- 
Begleitung in folgender Weise statt:
Abgang von Buchloe früh 8 Uhr.
Ankunft in Memmingen Nachm. 1 Uhr 30 Mm.
Abgang von Memmingen Mittags 12 Uhr. . 
Ankunft in Buchloe Abends 6 Uhr.

Die Annahme der Reisenden ist hinsichtlich der 
Zahl, mit Ausnahme der Zwischenorte, unbeschränkt, 
und gehen 20 Pf. Reisegepäck derselben frei.

Die Tare beträgt ä Person für die Poststunde 
9 fr. und im Coups 10 fr., nebst 3 fr. Einschretb- 
Gebühr.

Ein- uub Absteigplätze sind außer den mttertt 
genannten Poftstationen im Zollhaus, Obcrkanun- 
lach und Ungerhausen.

Die königl. Poststallhaltereien
Anchloe, Mindelheim, Erkheim & Memmingen.

Zu verkaufen ist: Eine Stunde von Mem
mingen ein Söldgut, bestehend in 18 Jauchert 
35 Dezimal Felder und Wiesen, auch etwas Wald, 
und einem neugebauten Wohnhaus. Das Nähere 
ist zu erfahren bei Johannes Rehm, Waschhaus
besitzer beim Schiff in Memmingen.

Verloren wurde:
Auf deut Wege von Ottobeuren nach Reuthen 

ein grünest Regenschirm mit messingenem Griff. 
Der Finder wird gebeten, denselben in der Erped. 
dieses Blattes abzngeben.
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Kapitalien-Verleihungen.
800 fl. sind gegen genügende Besicherung zu 4 

Prozent auszuleihen. Das Nähere bei der Erped. 
dieses Blattes.

, 1000 ft. Vormundschaftsgeld sind sogleich gegen 
hinreichende Versicherung zu 4 Prozent auszuleihen. 
Das klebrige beim Verleger dieses Blattes.

Zur Beachtung!
In Erkheim wird ein Wohnhaus sammt circa 

19 Tagwerk Grundstücken und realer Schlofferge- 
rechtsame ans freier Hand verkauft.

Hierauf Reflektirende wollen sich gefälligst an 
den Bauern Xaver Rau von Erkheim wenden, 
welcher die gehörigen Ausschlüsse ertheilen wird.

Landwir rb sch afcliches.
Schutz den Vögeln.

(Fortsetzung.')
A, Raubvögel:

1) der Steinadler Aquila chrysaetos in den Allgäuer 
Asten;

2) der Seeadler Haliaetos albicilla, der in kallen Win» 
tern längs dem Wertachflusft streicht;

Z) der Tauben- oder Wanderfalk Falco peregrinus, 
selten vorkonunend;

4) der Lerchen- oder Baumfalk Falco subbuteo, vorzüg
lich den Lerchen gefährlich;

5) der Thurmfalke Falco tinnunculns, der auf Kirchen 
und dem Rathhause der Stadt Augsburg nistet. Er 
fängt zwar Mäuse und Kerbthiere, stellt jedoch auch 
kleinern Vögeln, besonders Singvögeln nach, und die 
Vertilgung dieser Raubvögel dürfte daher zu rechtfer
tigen sein;

6) dec Hühnerhabicht Astur palumbarius, einer der ge
fährlichsten Raubvögel;

7) der Sperber Astur nisus, besonders Lerchen und Finken 
nachstellend;

8) der rothe Milan (Gabelwaihe) Milvus regalis, der 
zwar fliegende Vögel nicht erhaschen kann, aber nament
lich am jungen Hausgeflügel vielen Schaden thut;

9) der Uhu, Schuhu Bubo maximus, ein gewaltiger 
Vogel, der zwar Mäuse und Ratten vertilgt, aber der 
Jagd dadurch schädlich wird, daß er Rehkälber, Hasen, 
Auer - und Birkhühner und anderes größeres Geflügel 
angreift.

(Fortsetzung folgt.)

Schrannen -Anzeige.
Getreidr 

gattung. |

I Ottobeuren, 

den 3. Juli 1856.

Memmingen, 
den 1. Juli 1856.

Mindelheim, 

den 28. Juni 1856.
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Ottsbeurer - Wochenblatt:
Freitag 28. dm 11. Juli 1856.

HMche ZekanKlMchmgen.
Die XL aßerlocfmig der apeozenngea Grunsrenten-Ablösungs- 

Schuldbriefe 6etnffenb.

Vorn
i Königlichen Landgerichte Ottobeuren.

Werden alle Pfründebesitzer, Kirchen- und Stif- 
tungsvcrwaltungen, sowie auch sonstige Kapitallisten 
auf die in Nr. 55 S. 740 rc. deö Kreisamtsblattes 
enthaltene hohe Ausschreibung der königl. Staats- 
Schuldentilgungs.Kommission vom 26. vor. Mts. 
über das Ergebniß der Xi. Vcrloosnng der 4 % 
Grundrenten-Ablösungs-Schuldbriefe zur geeigneten 
Daruachtung mit dem Anhänge aufmerksam gemachst 
daß die Verzinsung der gezogenen Obligationen am 
30. September l. Zs. aufhört, und die 3 Jahre 
lang uuerhobcn gebliebenen Kapitalien dem Staate 
anheim fallen.

Beigefügt wird, daß die Flüssigmachung der 
Grundrenten-Ablösungs-Kapitalien der Pfarrpfrün- 
den und Stiftungen von diesseitiger Behörde be
sorgt wird, an welche daher die betreffenden Obli
gationen binnen 14 Tagen einzusenden sind.

Am 8. Juli 1856.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Dubstnhtßverbrechens zum Schaden 
des Bauern Martin Braunmitler aus Wespach betr.

B e k a n n r m a ch u n g.
Am Samstag, den 5. d. M. in der Zeit von 

halb 11 Uhr Vormittags bis halb 3 Uhr Nach
mittags wurde in dem Weiler Wespach bei Egg 
an der Günz und zwar in dem Haufe des Bauern 
Martin Braunmillcr eingebrochen und

1. in baarem Gelds die Summe von etwa 
90 st. entwendest

Das Geld hatte sich in 2 ledernen Geldbeuteln 
mit Ziehriemen, wovon der eine Geldbeutel schon 
alt und nur mit einem Riemen versehen, der an
dere neu und rnit vier solchen Riemen versehen 
war, befunden und hatte ersterer Geldbeutel circa 
30 st. in 11 Fünffrankcnthalern, Vierundzwanzigern

und Sechsern, der andere Geldbeutel 64 st, darunter 
9 Kroncuthaler, Gulden stücke, 'Viermid zwanziger, 
enthalten,- sowie eine unangegnffene, mit lauter 

-Sechsern gefüllte Gugge — 10 st. betragend. — 
Ferner ward entwendet

2. ein Messer- und Gabel besteck, die Griffe 
von schwarzem Horn mit Silber beschlagen, auf 
der Aussenseite mit silbernen Rosen geziert, in le
derner Scheide, werth 2 st. 24 fr.

3. ein österreichischer 12 fr. Silberknopf mit 
Hafte versehen.

4. ein älterer Pfeifenstopf von Maser mit 
silbernem stachen Deckel und doppelter 4 Zoll lan
ger silberner Kette versehen, werth 2 st.

5. eine circa 5 Zoll lange flache silberne Uhr
kette mit Glaichen, an welcher ein einfacher sil
berner "Uhr schlüssel hing, werth 1 st.

Der Thater dieses Diebstahls ist bisher unbe
kannt, scheint aber zur genannten Zeit auf dein 
Reichauer Fahrwege gegen Wespach zugegangen 
nach vollendetem Diebstahle durch die Wiefemüede- 
rungen unweit des Braunmiller'schen Hauses auf
wärts sich gestüchtet zu Haven.

Allenfallsige Äufschlüffe bezüglich des Diebes 
oder der gestohlenen Gegenstände wollen schleunigst 
anher mitgethcilt werden.

Ottobeuren, am 10. Juli 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dke Abgabe des Armenhotzes pro 185$/57'6etr.

An sammtliche Gemeinde - Vorsteher.
Da der Termin zur Einsendung der Verzeichnisse 

über die Armenholz-Bedürftigen herannaht, so wer
den die Gemeindevorsteher beauftragt, diese Ver- 
zeichniffe hierü ber nach unten folgendem Formulare 
längstens bis Endes dieses Monates bei Vermeidung 
der Nichtberücksichtigung anher einzusenden, und bei 
deren Anfertigung mit aller Umsicht und Genauig
keit zu verfahren und nur ganz unbemittelte 
eonfcriblrte Arme in dieselben aufzunchmm.
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Beigefügt wird, daß jene Gemeindegliedcr, welche lich beizusetzen, daß der Lokalarmenpflegschafisrath 
einen Brennholzbezug aus dem Gemeindewald für die rechtzeitige Bezahlung des abgegebenen 
genießen, auch wenn sie ganz arm sind, ferner Ge- Armenholzes haften.
meindebedienstete von solchen Gemeinden, welche Armenholz-Verzeichnisse ohne einen solchen Beisatz 
ergiebige Gemeindewaldungen besitzen, keinen An- werden nicht berücksichtigt.
spruch auf Armenholz aus Staatswaldungen mehr Am 6. Juli 1856.

"Lch L noch austm-ksm gemocht. Königliches Landgericht SttKemm.
diesen Armenholz-Verzeichnissen jedesmal ausdrück- Graf, Landrichter.

WeNzeichNZß
ö§r Armenbolz-Bedürftigen der Gemeinde .....

Für die rechtzeitige Bezahlung verbürgt sich die Lokalarmenpflege.

Nr.

cur.

Vor- und 
Zunamen des 
Bedürftigen.

Stand. Wohnort. Erwerb.
fPerhci- 
rathet oder 

ledig.

Wenn Pfündner, ob nicht dem 
Anwesensbesitzer die Verbindlich

keit zur Herbeischaffung des 
erforderlichen Beheizungsmate- 

rials obliegt.

j B
em

er
ku

ng
en

.

j
Am  Die Gemeindeverwaltung.

Die EtätZvarianten pro 1856/g7 tetr.

An sämmtliche Gemeinde-, Kirchen- und 
Stistnngsverwaltungen.

Obwohl der Termin zur Einsendung der Etats- 
Varianten pro 1856/öt sich feinem Ende nahet, so 
find bisher noch-wenige eingekommen, daher hiemit 
die Aufforderung ergeht, dieselben, oder wenn keine 
außerordentlichen Üeberschreitungen des Grundetats 
bezüglich der Einnahmen oder Ausgaben vorher
sehbar sein sollten, Fehlanzeigen längstens bis Ende 
dieses Monats anher einzusenden.

Uebrigens versieht man sich, daß nicht mehr Falle 
vorkommen, wo die Anfertigung von Etatsvarianten 
aus Bequemlichkeit unterlassen wurde, obgleich 
ausserordentliche in Aussicht flehende Einnahmen 
oder Ausgaben gar wohl bekannt waren; auf der 
andern Seite gewärtigt man aber auch, daß Etats
varianten nicht ohne wirklichen Bedarf und nicht 
wegen unbedeutenden Kleinigkeiten gefertigt werden, 
widrigenfalls man sich genöthigt sehen würde, die 
chiefür ausgerechneten Kosten zu streichen.

Am 8. Juli 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Dis Steuerausschußwahl für den Rentamtsbezirk Ottobeuren 
betreffend.
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Zur Wahl des Kapitalrentensteuer-Ausschusses 

für den Rcntamtsbezirk Ottobeuren hat der unter
fertigte kgl. Wahlkommissär:

Mittwoch den 16. d. Vorm. 9 Uhr 
bestiinmt, wozu die Vorsteher sämmtlicher Geinein- 
den, oder im Verhinderungsfälle ein Bevollmäch
tigter der betreffenden Gemeinde, vorgeladen werden.

Zugleich ergeht an die Gemeindeverwaltungen 
der Auftrag, bis dahin jenen Gemeindebevvllmäch- 
tigten zu bezeichnen, welcher in Verhinderung des 
Gemeindevorstehers für denselben in den Steuer- 
Ausschuß bei Prüfung der Erklärungen ihrer Ge
meinden einzutretten hat.

Am 3. Juli 1856.
Der Königliche Landrichter:

G r a f.

Wen Gewerbsverein der Zimmer- und Maurermeister betr.
B e k a n t m a ch u n g.

Am Montag den 28. Juli d. Js. Vormittags 
11 Uhr wird der Jahrtag des bezeichneten Gewerbs- 
Vereines im Gasthause zur Post dahierabgehalten,
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wobei sämmtliche Vereinsmitglieder sich eiuzufinden 
haben.

Die Gemeindevorsteher werden hicmit aufgefor
dert, Obiges den Vereinsmitgliedern ihres Gemeinde- 
Bezirkes zu eröffne«, unter Hinweisung, daß Aus
bleibende 1 fl. 30 kr. Strafe zu zahlen hätten.

Ottobeuren, am 5. Juli 1856.
Als Eereins-Commissär der kgl. Landger.-Assessor: 

Müller.
Die Vcreinsvorstehcr:

Jos. Sch roch p, Zimmermeister.
A. Madien er, Maurermeister.

Kuratel über die Eöldnerskheleutc Johann und Maria Anna 
Karg von Schöllhorn betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Obergünzburg.

Die Söldnerseheleute Johann und Maria Anna 
Karg von Schöllhorn haben sich unter Kuratel 
begeben und wurden als Kuratoren die Bauern 
Georg Schindele und Johann Mayr von Rudwarz 
ausgestellt. Alle Verträge, welche ohne Zustimmung 
dieser Kuratoren, abgeschlossen werden, sind rechts
ungültig, was zur Nachachtung hiemit bekannt 
gemacht wird.

Am 5. Juli 1856.
Der Königliche Landrichter:

Stöger.

Bekanntmachung.
Am Sonntag den 13. ds. Mts. Nachmittags 

1 Uhr wird in der Wohnung des Unterzeichneten 
das stehende Gras ans der Spitalwiese im Reglins 
per 8 Tagwerk 15 Dezimalen öffentlich an den 
Meistbietenden versteigert, wozu Kaufsliebhaber 
einladet.

Ottobeuren, am 9. Juli 1856.
Die Marktsgemeinde- und Stiftungs-Verwaltung.

Mahler, M.-Vorsteher.

WerfteZKeruKg.
Der Unterzeichnete versteigert am Freitag den 

25. d. Mts. öffentlich in seiner Behauftmg an den 
Meistbietenden gegen ” baare Bezahlung mehrere 
Betten, Bettwäsche und Vorhänge, Maaßkrüge 
und Halbkrüglein, dann sonstige verschiedene Haus- 
gcräthschastcn, ferner Pferdegeschirre, mehrere Ket
ten, eine Wagenwinde und circa 300 Stück Haiu-

zen, einen großen Hackstock, eine gut erhaltene 
Bretwiege mit 6 Messern re., und endlich das 
Reglinsermahd zu 6 Tagw. 42 Dez. sammt dem 
darauf stehenden Gras.

Die Versteigerung beginnt Vormittags 8 Uhr, 
und werden die Gemeindevorsteher höflichst ersucht, 
solches in ihren Gemeinden bekannt zu machen.

Ottobeuren, den 9. Juli 1856.
Valentin Kösel, Privatier.

W r n La du n g.
Mit Bewilligung des königlichen Landgerichts 

Ottobeuren gibt Unterzeichneter auf freiem Platze 
und Grasboden ein

Kegelschieben,
welches den 13. Juli feinen Anfang nimmt, und 
Sonntag den 27. Juli 1856 beendet wird.

Gewrnnste sind:
1. Baares Geld nnb Fahne . . . . 40 fl.
2. ff tf ff ff ♦ ♦ ♦ . 30 „
3. V ff ff ff . 26 „
4. ff tf ff II ♦ ♦ ♦ . 22 „
5. Baares Geld . « < . . . . 18 „
6. ff ff ♦ ♦ ♦ « . » • « . 15 „
7. tf ff ♦ ♦ « . . . . . 12 „
8. ff ff ♦ ♦ • ♦ . ♦ « . io „
9. tf V * . . . . . 9 „

10. tf tf ♦ . . . . . . 7 „
11. ff ff ♦ ♦ ♦ • • • • . 6 „
12. V ff • ♦ . . . . . 5 „
13. n fl ♦ ♦ ♦ • « « • . 4 „
14. ff ff ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ . 3 „
15. tf II ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ . 2 „
16. fl ff ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ . 1 „

Summa: 210 fl.
Vom 13. bis 19. Juli kostet das Loos, geschoben 

zu zwei Kugeln, 4 kr., vom 20. bis 27. Juli Abends 
3 Uhr aber 6 kr., wo alsdann das Kegelschieben 
beendigt ist und sogleich gerittert wird.

Die Kugeln sind von Lignum Sauctum.
Zu« obigen Fahnen kommt noch eine Weitfahne.
Die weitern Bedingungen wird der Anschlagzettel 

weisen.
Hiezu ladet höflichst ein:
Wietrad ried, den 2. Juli 1856.

Johannes Kienle, Gastgeber.
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Warn«« g.
Ich warne hiemit JMrmann, meinem Stief

sohne Johann Rogg, geborenen Hein le, ledigen 
Conditorsgehülfen von Babenhausen, Irgendetwas 
auf meinen Namen zu borgen, da ich für keinerlei 
Schulden des Genannten einstehe, und dieser auch 
keinerlei Forderungen au mich zu machen hat.

Babenhausen, den 7. Juli 1856.
Theodor Rogg, 

Nagelschmied und Eisenhändler.

500 fl.
Vormnndschaftsgeld können sogleich gegen vor
schriftsmäßige Sicherheit zu 4 Prozent ausgeliehen 
werden. Das Uebrige.

Ein schwarzer Metzgerhnnd mit geschnittenen 
Ohren und mit einem Zughalsband, woran zwei 
messingenen Ringe sich befinden, versehen, hat sich 
verlaufen. Derjenige, welchem derselbe zugelaufen 
ist, wird hiemit ersucht, ihn gegen Erstattung des 
Flittergoldes abzuliefern. Än wen? sagt die Erheb.

Münchener und Aachener Mobiliar - Feuer-Verßchermlgs - Gesellschaft.
Rechnsngs-Abschtu si von 1 8 5 5.

Grundkapital Fl.
Prämien- und Zinsen-Einnahme für 1855 (excl. der Prämien für spätere Jahre) „
Prämien-Reserven

5,250,000. — 
2,677,954. 43 
4,040,635. 4

Fl. 11,968,589. 47
Versicherungen in Kraft während des Jahres 1855 „ 1,340,779,674. —

Antrags - Formulare und andere auf die Versicherung bezügliche Papiere sind bei dein Unter
zeichneten und für Ottobeuren auch bei Buchdrucker Ganser dortselbst in Empfang zu nehmen.

Memmingen, den 1. Juli 1856. F. Clauß.

S ch rannen-Anzeige.
Getreid- 

gattung.

Ottobeuren, 

den 11. Juli 1856

Memmingen, 

den 8. Zuli 1856.

Mindelheim, 

den 5. Juli 1856.

höchster | mitterer | niederster höchster | mitterer [ niederster höchster j mitterer | niederster

fl- fr. fl. fr. fl- fr fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl- fr.
Kern. 27 29 27 — 26 21 25 32 24 42 23 32 ! 24 — 23 13 22 24
Roggen. 16 11 15 26 14 15 15 23 14 46 14 2 i 14 40 13 30 1 1 38
Gerste. 11 30 1 I 30 1 1 30 13 45 13 14 12 30 12 19 1 1 43 1 1 14
Haber. 6 57 6 28 6 7 7 2 6 43 6 10 6 6 5 48 5 28

n ß cb Sem ü? i t t e r preis:
Aufschlag: Kern 2 fl. 8 fr. Roggen — st. 2! kr. Gersten — st. 15 fr Haber — fl. — fr.
Abschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. — fr. Haber fl. 5 fr.

Bro'dterpe: Pf°. Lolh. Mehlp reise: fl- kr. Sonstige Venalien.
Semmelbrod zu 2 fr. . —- 8 Der Metzen Aiundmehl 4 4 ! kr. hf.
Wrißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. —. 10 „ „ Senimelmehl 3 15 1 Pst». Schmalz 29 —
Halbweißbrod zu 2 kr. —- 13 1J2 „ „ Mittelmehl 2 26 1 „ Butter 23 —-

„ „ zu 4 fr. . . — — 27 118 „ „ Nachmehl -7- 36 1 „ Salz ! 4 2
Roggenbrot zu 2 kr. . . .—' 17 lj8 „ „ Roggenmehl 2 27 - 1 „ Kerzen 27 —

„ „ zu 4 fr. . . t 2 114 rrr; ^ r.
kV Stück Eier ’ 8! —

Gedruckt «ud revigirt umn Ver»ntuvrtlichkelt dB Verlegers: Carl Ganser in Ottvbcmerk.



Ottobeurer - Wochenblatt:
M M.Donnerstag den 17. Juli 1856.

Amtliche DekünntmachUMN.
/\d Num. 35970. prass. 7/z 56.

Dis Studienlehramts-Prüfung für das Jahr 1856 ietr.

Im Namen Seiner Mlajestiik Leo Königs,
Zufolge höchster Entschließung ans dem königl. 

Staatsininisterium des Innern für Kirchen- und 
' Schul - Angelegenheiten vom 29. v. Mts. wird in 

Gemäßheit der Bestimmungen der §§. 87. u. g6. 
der reoidirten Ordnung für die Gymnasien und 
lateinischen Schulen des Königreiches vom 2/,. Febr. 
185-4 im künftigen Herbste eine Prüfung für Die
jenigen, welche als Professoren an einem Gymna
sium oder als Lehrer an einer lateinischen Schule, 
sowohl vollständiger, als unvollständiger, angestellt 
oder verwendet werden wollen, in München ab- 
gchalten.

Diese Prüfung für das philologische und mathe- 
matiscbe Lehramt beginnt am 2o. Oktober 
I. Jahrs.

Diejenigen, welche sich derselben zu unterziehen 
beabsichtigen, haben ihre desfallsigcn Gesuche bei 
dem kgl. Staatsministerium des Innern für Kir
chen- und Schul-Angelegenheiten in Bälde einzu- 
rcichen, worauf Letzteres ihnen die Entscheidung 
über die Zulassung durch die einschlägige Kreis- 
Regierung rechtzeitig zufertigen lassen wird,

Gesuche, welche nach dem 2o. September ein
laufen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Ten Gesuchen sind legale Zeugnisse über ein 
vierjähriges akademisches Studium und den Betrieb 
der allgemeinen, insbesondere der philologischen, be
ziehungsweise mathematischen Wissenschaften, sowie 
über entsprechendes sittliches Betragen beizulegen.

Die Kandidaten haben ferner darin ihren Ge
burtstag und Geburtsort, ihre Confessio», den 
Stand ihrer Eltern, die Anstalten, an welchen sie 
die lateinische Schule und das Gymnasium besucht, 
das Jahr, in welchem und die Note, mit welcher 
sie letzteres absolvirt, die Universitäten, welche sie 
frcauentirt haben, anzugeben, und zugleich zu bemer- 
kcu, womit sie sich nach Beendigung ihrer Univer
sitäts-Studien, falls sie die Prüfung nicht unmit
telbar nach denselben bestehen, beschäftigt und ob 

sie bereits früher Prüfungen int Lehrfach bestan
den haben, wann, wo und mit welchem Erfolge?

Augsburg, den 3. Juli 1856.
Königl. Negierung van Schwaben «nd Neuburg, 

Kammer der» Innern.
Bei Beurlaubung des kgl. Regimmgs-Präsidcntcn: 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
, Spengler, coli.

Ad Num. 30,196. praes. 6/r 56.
Die Aufsicht auf Winkelagenten bktr.

Im Name« Seiner Majestät Leo Königs.
Ungeachtet der am 18, Februar 1811 und 4. 

November 1812 gegen Winkelagentcn erlassenen 
und seither mehrmals, zuletzt durch Ans,schreiben 
im Kreis-Zntelligenzblatte vom 24. Dezember 1852, 
erneuerten Anordnungen gelangen fortwährend schrift
liche Eingaben nicht siegelmäßiger und ihnen gleich 
geachteter Personen ohne Mitwirkung rezipirter 
Anwälte an die Behörden.

In Folge eines Rescripts aus dem k. Staats- 
ministerinm des Innern vom 1. ds. sieht sich 
daher die k. Regierung veranlaßt, die erwähnten 
Anordnungen wieder iit Erinnerung zu bringen, 
und indem sie selbst auf Grund 8. 82 der Forma- 
tionsverordnung von: 17. Dezember 1825, die ihr 
obliegende Aufsicht gegen Winkelagenten und unbe
rechtigte Schriften-Derfertiger pünktlichst handhaben 
wirb, wird sie noch ausserdem strenge darüber Machen, 
daß auch die Unterbehörden jederzeit nunAchsichtlich 
gegen diesen gemeinschädlichett Unfug cinschreiten, 
wozu sie hiemit wiederholt angewiesen werden.

Dabei wird noch ausdrücklich erwähnt, daß Ein
gaben nicht Siegelmäßiger oder ihnen Gleichgeach
teter ohne Unterschrift eines rccipirten Anwalts, 
sowie Eingaben und Verhandlungen ohne Vollmacht 
oder Ratisikatorium unberücksichtigt zu bleiben haben, 
insoweit nicht eine Einschrcitung wegen Winkel- 
agentie veranlaßt ist.

Augsburg, den 3. Juli 1856.
Königl. Negierung von Schwaben nnL Neuburg, 

Kammer Les Innern.
Bei Seurla:tbmi.) tcj kgl. Negieru n g s - P>>isiventen: 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Spengler, Sekrt.
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Vorstehende hohe Regierungsansschreibnng haben 

die Gemeindevorsteher ungesäumt in ihren Bezirken 
verkünden zu lassen.

Am 15. Juli 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Wrsenmeisterordnung betr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach einer Anzeige des Wasenmeisters Vollmar 

ist es seit einiger Zeit schon mehrmals vorgekom
men, daß Viehbesitzer ihr gefallenes Vieh an einem 
beliebigen Orte selbst vergraben, statt den Fall dem 
Wasenmeister behufs der Abführung des Kadavers 
auf die Wasenstätte, anzuzeigen.

Da hiedurch gegen die §§. 3 — 6 der Wasen
ordnung verstossen wird, so läßt man auf Antrag 
des kgl. Landgerichtsarztes einen Abdruck dieser 
Bestimmungen mit dem Auftrage an sämmtliche 
Gemeindevorsteher folgen, dieselben ungesäumt wie
der öffentlich und mit dem Beisatze bekannt zu 
machen, daß die Uebertreter unnachsichtlich zur 
Straft gezogen werden.

Am 12. Juli 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Gras, Landrichter.

Auszug aus der Waseuordnung.
8- 5.

Die Besorgung des Falles durch Schäfer, Hir
ten, auswärtige Waftnmeister oder durch den Eigen- 
thümer selbst, ist verboten, ausgenommen sind: 
außer der Zeit einer Seuche Lämmchen, Milch- 
schweine, kleine Hunde und Katzen; diese kann der 
Ggenthümer an entlegenen Orten aber wenigstens 
4 Schuhe unter der Erde selbst verscharren.

Sollte sich al^r der Verdacht ergeben, daß ein Hund 
oder eine Katze vergiftet worden wäre, so ist ein 
solches Hausthier dem Wasenmeister zu übergeben.

§• 4.
Alles gefallene Vieh muß vorbehaltlich der rm
5. bemerkten Ausnahmen auf den Wasen ge

bracht, und darf au keinem andern Orte verscharrt 
werden, nur eßbare Thiere, welche durch Zufall 
oder Unglück umkommeu, verbleiben dem Eigen- 
thümer in softrne der Fleischgenuß von dem in 
zweifelhaften Fällen zu befragenden Arzte oder 
dem Thierärzte nicht als schädlich erkannt wird.

8. 5.
Fällt ein Thier, so ist der Eigenthümer bei 

Straft eines Thalers verpflichtet, dem Waftnmei

ster, im Falle einer Seuche innerhalb 6 Stunden, 
außer diesem Falle aber binnen 12 bis 18 Stun
den davon Anzeige zu machen; dieser hat dann das 
tobte Thier mit einem Karren unverzüglich abzu
holen, solches gehörig bedacht, wo möglich zur 
Nachtzeit aus entlegenen Wegen auf den Wasen 
zuzuführen, und gleich nach der Ankunft daselbst 
einzugraben.

Das Schleifen des tobten Viehes auf den Wa- 
ftnplatz ist bei Straft eines Thalers untersagt.

8- 6.
Der Waftnmeister hat darüber zu wachen, daß 

von Niemand andern gefallenes Vieh heimlich ver
graben oder abgezogen, und in das Wasser oder 
sonst wohin geworfen werde.

Bei Entdeckung einer solchen Polizeiübertretung 
sollen dem Waftnmeister die Gebühren doppelt be
zahlt werden, die Thäter für allen Schaden zu 
haften haben, und bei Viehseuchen mit 3 — 10 
Thaler außer solchen aber mit 1 — 3 Thaler 
bestraft werden.

Den Getreidhandel belr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nachdem die kgl. Regierung von Schwaben re. 

mittelst hohen Ausschreibens vom 30. v. M. die 
alljährliche Erneuerung der zum Getreidhandel er
forderlichen Ansässigkeitszeugnisse anbefohlen hat, 
so erhalten sämmtliche Gemeindevorsteher den Auf
trag, diese Anordnung in ihren Gemeindebezirken 
sogleich zu verkünden und den daselbst befindlichen 
Getreidhändleru noch besonders mit dem Anhänge 
zu eröffnen, daß sie sich Anfangs des Monats 
Oktober jedesmal mit einem Zeugnisse ihrer Ge
meindeverwaltung über ein zum Getreidhandel hin
reichendes Vermögen, guten Leumund und Ansäs
sigkeit, bei Vermeidung uunachsichtlicher Einschreitung 
hierorts zu melden haben.

Am 15. Juli 18 = 6.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Di« Preise-ertheilung des allgemeinen Landgestüts für -or- 
zügliche Leistungen in der Pferdezucht für das Jahr 1856 
detceffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Werden fämmliche Gemeindevorsteher beauftragt, 

bie in Nr. 56 des Kreisamtsblattes enthaltene 
Bekanntmachung der kgl. bayer. Landgestütsverwal
tung vom 30. Juni l. Js. ungesäumt und mit



10 Uhr wird der Jahrtag des nebenbezeichneten 
Gewerbsvereincs im Gasthause zur Post dahier 
abgehalten.

Sammtliche Vereinsmeister sind hiezu geladen 
und die Gemeindevorsteher aufgefordert, dieses 
den in ihren Gemeindebezirken wohnhaften Meistern 
mit dem Beifügen zu eröffnen, daß Ausbleibende 
1 si. 30 fr. Geldstrafe zu zahlen hatten.

Otttobeuren, am 14. Juli 1856.
Dcr königliche Vereins-Commissär:' 

Müller, Assessor.

Vorsteher des Vereins.
ll V L t, J

Die Hauptrechnung der allgemeinen Brandberstcherungs-- 
Anstalt für das Jahr 1854)55 beir.

Vom Taramt
des köuigl. Landgerichts Ottobeuren.
An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.

Nach Bekanntmachung des k. Staatsministerimns 
des Handels und der öffentlichen Arbeiten vom 22. 
April l. Js, über die Hauptrechnung der allge
meinen Brandversicherungs-Anstalt pro i8S4/55 sind 
zur Deckung dcr Ausgaben, dann zur vorschrifts
mäßigen Ergänzung des Vvrschußfondes für das 
Jahr 18"ft5 von jedem Hundert des Versicherungs- 
Standes folgende Beitrags-Größen erforderlich, 
nämlich:

in der I. Klasse 6 fr. 1 pf, 
IT 7 9r r n 1 ff • n ff

„ ff Hl* fi 10 „ „
„ „ VI. „ 11 „ 1 «

Mit Rücksicht anf den nach Art. 67 des Feuer- 
Versicherungs-Gesetzes vom 28. Mai 1852 bereits 
geleisteten Dorausschlag von 6 fr.' vom Hundert 
der Versicherungssumme und nach Abrechnung des
selben treffen daher für das vorstehend bezeichnete 
Jahr

a uf die I. Klasse — fr. 1 Pf.
11 1 2ff ff n* ff ff ff

ft u III. ff 4 „ „
IV 5 1n if 1 v • 11 u 11 x 11

als Restausschlags-Beitrag aus den Hauptversiche- 
rungs-, sowie aus den Beischlags-Verhältniß-Eapi- 
talien noch zu erheben.

Zum Behufe dieser Erhebung werden die sämmt- 
lichen Gemeindevorsteher des Landgerichtsbezirkes 
zunächst beauftragt, die in Händen habenden Ein
hebregister ungesäumt und längstens aber innerhalb 
8 Tagen a dato dieses Ausschreibens zum Einträge

dem Anhänge zu verkünden, daß die Preisevcrthei- 
lung für den 3, Bezirk, zu welchem das köuigl. 
Landgericht Ottobeuren gehört, am 2g. September 
in Memmingen statt findet.

Am 15. Juli 1.850.
Gras, Landrichter.

Die Aussicht auf Landesverwiesme betr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher. 
Johann Schwarz, lediger Taglöhner von Altprenet, 

k. k. oster. Bezirksamts Taus in Böhmen, und 
Johann Weiß, lediger Bauernknecht von , Wald

heim in Böhmen, 
wurden wegen Betruges und resp. Diebstahls ab ge
straft und nach Erstehung ihrer Strafe des Landes 
verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diese 
Individuen, deren Signalement in den hohen Re- 
gierungsausschreibungen vonr 24. Juni und ig. 
Juni L Js. in Nr. 56 Seite 762 und 763 ent
halten ist, in das alphabetische Verzeichnis der 
Landesverwiesenen einzutragen und auf Betretten 
sofort arretiren und anher liefern zu lassen.

Am 15. Juli 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter,
Die Herstellung von Verzeichnissen der -Bauholzberechtigten 

zu den BranrverstcherungLkatastcrn betr.

An die Wald besitzenden Gemeinde- 
und Stiftungsverwaltungen, dann 

Private des Amtsbezirkes.
Die kgl. Regierung von Schwaben rc. hat mit

tels hoher Ausschreibung vom 4/12 d. Mts. an be
sohlen, genaue Verzeichnisse über die Berechtigungen 
zum unentgeldlichen Bezug des Bauholzes sowohl 
für Neubauten als Baureparaturen ans Geminde-, 
Stiftungs- oder Privatwaldungen anzufertigen.

Es ergeht daher der Auftrag an sammtliche 
Gemeinde- und Stiftungsverwaltungen, so wie 
Private, welche im Amtsbezirke Waldungen be
sitzen, binnen 14 Tagen ein Verzeichnis solcher in 
ihren Waldungen Vanholzberechtigten mit Bezeich
nung der Namen der Berechtigten und des Umfanges 
ihrer Berechtigung anher einzusendcn.

Am 15. Juli 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Gras, Landrichter.

Den Gewerüsverein der Webermeister betr.

B e k a n n t tu a ch u n g.
Am Samstag den 26. d. M. Vormittags
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der noch zu erhebenden Schuldigkeiten anher zu 
übergeben.

Ottobeuren, den 16. Juli 1856.
Der königliche Tarbeamte: 

Mönch.

Schafweide - Verpachtung.
Dienstag den 22. Juli Nachmittags 2 Uhr 

verpachtet die Gemeinde Warmisriev, kgl. Landg. 
Mindelheim, die Schafweide, worauf 200 Stuck 
ausgeschlagen werden können, auf den Herbst 1856 
im Wirthshause daselbst.

Die Bedingungen werden am Pachttage bekannt 
gegeben und sind Pachtliebhaber höflichst eingeladen.

Warmisriev, den 14. Juli 1856.
Die Gemeinde-Verwaltung.

Schule, Vorsteher.

Gras-Versteigerung.
Am Freitag den 25. Juli l. Zs. Nachmittags 

4 Uhr verkauft der Unterzeichnete unter Vorbehalt 
der Ratisikation im Wirthshause zu Gröncnfnrth 
die erste Grasnutzung von 26 Tagw. 44 Dez. in 
13 Abtheiluugen an den Meistbietenden, wozu 
Kaufsliebhaber eingeladen werden.

Eisenburg, am 14. Juli 1856.
Baron v. Pftummern.

Zwei Arbeiter, welche mit Drainage- (Entwäs- 
serungs-) Gräbenmachen gut mnzugehen wissen, 
finden Beschäftigung bei Wittwer, Posthalter 

in Ottobeuren.

Künftigen Freitag den 25. Juli Vormittags 
10 Uhr werden circa 2 Jauchert Feld bei Lamm- 
Wirths Keller öffentlich versteigert.

Die Kanfsbedingnngen werden vor der Verstei
gerung bekannt gemacht.

Ottobeuren, den 16. Juli 1856.

V e k a n n t ui a ch u n g.
Der Unterzeichnete ist Willens, aus freier Hand 

von seinem Söldanwesen Haus-Nro. 4 in Atten
hausen, am Montag den 21. d. Mts. Vormittags 
8 Uhr anfangend, nachfolgendes Inventar an den 
Meistbietenden gegen sogleich haare Bezahlung öf
fentlich zn versteigern, als:

14 Stück Hornvieh, 3 Wagen, 3 Schlitten, 
2 Eggen und 1 Pflug, circa 200 Zentner 
Heu, 30 Zentner Vesen- und Roggenstroh, 
ferner verschiedene Haus- und Banmannsfahr- 
nissc 2C.

Kaufsliebhaber werden höstlich eingeladen.
Attenhausen, den 15. Juli 1856.

Joseph Göttinger, Söldner.

S r a n n e n - A n z e i g e.

G etreid- 

gattung. I

Ottobeuren, 
den 17. Juli 1856.

Memmingen, 

den 15. Juli 1856.
Mindelheim, 

den 12. 3uli 1856.

höchster I mittcrer 1 niederster höchster | mittcrer | niederster | höchster | mittcrer | niederster

Aufschlag: Kern — fl. —Fr. Roggen — st. — fr. Gersten — st. — fr Haber — st. 1 fr. 
Abschlag: Kern — fl. 3 fr. Roggen — fl. 33 fr. Gersten — fl. —• fr. Haber — fl. — fr.

fl- Fr. fl. er. fl. ec. fl. er. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. Fr. fl. fr.
K e r n. 27 30 26 57 26 14 27 44 26 57 25 45 25 37 24 47 23 25
R o gge n. 15 30 14 53 14 15 15 52 15 14 14 34 14 32 1 5 22 1 2 4
G e r st e. .— — —- — — 13 43 13 6 12 30 1 1 59 1 1 30 10 55
H a her. 6 38 6 29 6 14 14 6 48 6 21 6 5 42 5 26

n er cb d e m m i t r e rp v c i ö

Brodrcrxe: 
Sernmelbrod zu 2 fr. 
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 fr. 
Halbweißbrod zu 2 fr.

,, „ zu 4 fr. . .
Roggenbrod zu 2 fr. .

n> 4 fr. . .

Pfv. Loch.
— 8
— 10
— 13 1)2
— 27 US
— ' 17 1,8
1'2 IIi

Mehlpreise:
Der Metzen Mundmehl
„ „ Senimelmehl
„ „ Mitteluiehl
„ „ Nach.uehl
„ „ Roggeninehl

st-
4
3
2

2

fr.
18
26
34
38
27 1

Sonstige Venal 
l fr.

1 Pfo. Schmalz f 2g
2 „ Butter \ 21
3 „ Salz j 4
4 „ Kerzen . 27
10 Stuck Ci er 1 8

en.
pst

2

Gedruckt und redigitt unter WeranUrortlichkeit des Lerlezech: Carl Ganser in Ottobeuren.



Ottobeurer - WocheMM
Donnerstag o0 t>en 24. Juli 1856.

Amtliche Kekanntmachungen.
Ad Num. 36,716. praes. J% 56.

Das Studium der Medizin Letr.

Im Uamen Seiner Majestät des Königs.
Die unterzeichnete Stelle hat mit Bezugnahme 

auf die durch höchste Ministerial-Entfchließung vom 
10. November 1841 verfügte öffentliche Warnung 
der Eltern, Vormünder und der ein Fachstudium 
wählenden Jünglinge vor zu großem Andrange zum 
Studium der Medizin — durch öffentliche Aus
schreibung vom 15. August 1852 (Kreis-Jntell.- 
Blatt Seite 817) eine wiederholte eindringliche 
deßfallsige Warnung mit dem Bemerken ergehen 
lassen, daß den Medizinern in Anbetracht der im 
diesseitigen Regierungsbezirke bestehenden ungünsti
gen ärztlichen Zustände eine wahrhaft trostlose Zu
kunft in Aussicht gestellt sei.

Es wurde hiebei besonders betont, daß — da 
sämmtliche praktische Aerzte in Schwaben und Reu
burg, mit äusserst wenigen Ausnahmen, im besten 
Mannesalter stehen, und durch Tod, Versetzung oder 
Anstellung als Gerichtsärzte nur wenige, im Durch
schnitte jährlich allerhöchstens drei Erledigungen 
ärztlicher Distrikte vorkommen — Jederman leicht 
einseh en könne, welch trübe Aussichten den Candi- 
daten der Medizin, noch mehr aber den künftig 
diesem Studium sich widmenden Jünglingen bezüg
lich einer seinerzeitigen Versorgung eröffnet sind, 
besonders wenn sie kein Vermögen besitzen, wodurch 
sie in dem Zeiträume der Promotion und der (in 
einer unberechenbaren Zeit erst möglich werdenden) 
Erlangung eines ärztlichen Distrikts sich in die 
bitterste Roth versetzt finden, die mit der Lage der 
auf Anstellung harrenden anderer Fächer Beflissenen 
in feinen Vergleich gesetzt werden kann, da es 
diesen möglich ist einstweilen in den verschiedenen 
Dienstes-Cathegorien doch einigen — wenn auch 
geringen — Verdienst zu finden.

Dem ohngeachtet hat sich seitdem die Anzahl der 
Medizin Studirenden aus dem diesseitigen Kreise in 
höchst auffallender und mit der Zahl der Mediziner 

aus andern Regierungsbezirken ganz außer allem 
Verhältnisse stehenden Weise vermehrt, so daß ge
genwärtig nicht weniger als neunundzwanzig dem 
Kreise Schwaben und Reuburg angehörige absol- 
virte Mediziner auf die Erlangung der Praris- 
Lizenz harren.

Wenn nun in Erwägung gezogen wird, daß der 
diesseitige Regierungs-Bezirk weit über das Bedürf- 
niß mit praktischen Aerzten angesüllt ist, und sich 
— wie oben erwähnt — jährlich höchstens drei 
Erledigungen von ärztlichen Distrikten ergeben, so 
stellt sich die traurige Gewißheit für die meisten 
derselben, viele Jahre, für manche sogar 8 bis 9 
Jahre auf die Lizenz zur ärztlichen Praris warten 
zu müssen, dar; ebenso läßt sich hieraus mit Sicher
heit das noch trostlosere Schicksal der noch nach
rückenden Mediziner ermessen.

Es werden daher alle jene dem diesseitigen Kreise 
angehörigen Jünglinge, welche sich entweder bereits 
an Hochschulen besindeu, oder an dieselben überzrr- 
treten im Begriffe stehen und sich ein Fachstudium 
wählen, auf diese unglücklichen Verhältnisse und 
höchst trüben Aussichten der die Medizin Studirenden 
hiemit aufmerksam gemacht und ernstlichst vor der 
Wahl dieses Studiums gewarnt.

Augsburg, den 6. Juli 1856.
Königi. Regierung von Schwaben und Neuburg, 

Kammer des Innern.
Bei Beurlaubung des kgl. Regierungs-Präsidenten: 

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
Spengler, coli.

Die Konscribirung der Altersklasse 1835 betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Mit diesseitigem Dekrete vom 24. ds. werden 

den Gemeindevorstehern die Formularien der Spe
ciallisten zur Anfmahme der im Jahre 1835 ge
borenen und noch lebenden Jünglinge zugeschlvffen.

Dieselben werden aufgefordert, diese Listen genau 
nach der hierauf befindlichen Instruktion anzufer- 
tigen, insbesonders:

1) die 2 Abheilungen, in welche die Jünglinge 
. gehören, sorgfältig zu beachten,
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2) in der 2. Rubrik: „Familienname" nicht den 
Guts-, sondern den Schreibnamen einzusetzett, 
die in derselben Rubrik befindliche Mtatwn 

Äbth. ( der Konscrip-
Nr. ( tionsliste

aber leer zu lassen, weil solche diesseits 
ausgefüllt wird.

Sollten die beigelegten Formularien nicht aus
reichen, so ist der Bedarf schleunigst anzuzeigen.

Am 24. Juli 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

G r a f, Landrichter.
Aus.gefprochene Landesverweistmgm Lcitr.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Auf nachstehende Individuen, welche wegen ver

schiedener Verbrechen nach Erstehung ihrer Strafe 
des Landes verwiesen wurden, und deren Signale
ment in der hohen Regierungsausschreibung vom 
12. d. Mts. in Nr. 59 des Kr.-A.-Bl. enthalten 
ist, ist genaue Spähe zu verfügen, deren Aufgrei- 
fung im Betrettungsfalle zu bewerkstelligen, und 
sind dieselben in das alphabetische Verzeichniß der 
Landesverwiesenen einzntragen.

1) Widmer Heinrich, Konditor aus Langenau, 
Kantons Zürich.

2) Biedermann Jakob, Handlungsreisender aus 
, desselben Amtes.Thalwe.il

3) Briefs Ludwig, Graveur aus Karlsruhe.
4) Lorenz Wilhelm, Bäcker aus Culm in Preußen.
5) LinkAdam, Taglöhner a.Eckardroth in Hessen.
6) Unrath Tobias, Dienstknecht aus Hohengehren, 

k. WÜxtemb. Oberamts Schorndorf.
7) Kloberdanz Klemens, Taglöhncr a.Eckardroth.
8) März.Andreas, Weber aus Heiligenkreuz in 

Böhmen.
Ottobeuren, am 21. Juli 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
Curstren falscher Zwei.fulveiiftucke bekr.

An sämnuliche Gemeinde - Vorsteher.
Im Landgerichtsbezirke Füßen wurde im vorigen 

Monate ein falsches Zweiguldenstück mit würtem- 
bergifchen Gepräge und der Jahrzahl 1852, be
stehend aus einem Gemische von Blei, Zinn und 
Zink ausgegeben.

-Die Kennzeichen seiner Nnächtheit find die blau
graue Farbe, das stumpfe Gepräge, der dumpfe 
Klang und die vielen auf der Oberfläche.'befindli
chen vom Gusse herrührenden Poren.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, vor 
Annahme solcher Münzen zu warnen und auf die 
Verbreitung derselben Spähe zu verfügen.

Am 22. Juli 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

An sämmtliche Gemeinde- und Kirchen- 
Verwaltungen.

Der unterfertigte Amtsvorstand tritt am 26. 
ds. einen .3 wöchentlichen Urlaub an, wovon sämmt- 
liche Genreindc- und Kirchenverwaltungen zur ge
eigneten Däruachachtung in Kenntnis; gesetzt werden.

Ottobeuren, am 24. Juli 1856.
Gras, Landrichter.

Dte Schutzpocken-Impfung betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Rach einer höchsten Entschließung des königl. 

Staatsministeriums des Innern vom 5. ds. hat 
die Ausbreitung der Blattern erfahrungsgemäß 
nicht selten dadurch Nahrung bekommen, daß Per
sonen aus dem Auslande in Bayern in Dienste 
trecken, welche nie geimpft wurden.

Da es im Interesse der Staatsangehörigen ge
legen ist, diesem Uebelstande zu begegnen, so hat 
die kgl. Regierung von Schwaben und Neuburg im 
Vollzüge obiger höchster Ministeriala-usschreibung 
mittelst hohen Ausschreibens vom 14/2o ds. nach
folgende Anordnungen getroffen:

1) Jeder in Dienst tretende Ausländer hat sich 
vor dem Dienst-Antritte darüber genügend auszu- 
weiseu, daß er mit Erfolg geimpft sei.

2) Vermag er diesen Nachweis nich zu liefern, 
so ist derselbe der Impfung zu unterwerfen, im 
Weigerungsfälle aber sogleich zurückzuweisen.

Sämmtliche Gemeindevorsteher werden beauftragt, 
dieses sogleich öffentlich zu verkünden, die in ihren 
Bezirken vorhandenen ausländischen Taglöhuer, 
Dienstboten, Gesellen und' Lehrsungen alsogleich 
vorzurufen und zu recherchiren, ob sie geimpft sind 
oder nicht, und im letztem Falle sie aufzufordern, 
entweder sich der Impfung zu unterwerfen, oder 
unverzüglich den Amtsbezirk zu verlassen.

Die auf diese Weise ausgewiesenen Individuen 
sind schleunigst anher anzuzeigen, sowie auch allen- 
fallfige Anstände zu berichten.

Am 22. Juli 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Thalwe.il


119
Den Gewerbsverein der Schmied- und Wagnermeister betr.

Bekanntmachung.
Am Montag den 28. d. M. Vormittags 1.0 Uhr 

wird der Jahrtag des obenbezeichneteu Gewerbs- 
Vereins im Gasthause zur Poft dahier abgehalten.

Sämmtliche Vereinsmeister sind hiezu geladen 
und die Gemeindevorsteher aufgefordert, dieses den 
in ihren Gemeindebezirken wohnhaften Meistern mit 
dem Beifügen zu eröffnen, daß Ausbleibende 1 st. 
30 fr. Strafe zu zahlen hätten.

Ottobeuren, am 20. Juli 1856.
Der königliche Vereinskommissar:

Müller, Assessor.
Vorsteher des Vereins: 

Bartholomäus Haupeltshofer. 
Anton Fern back.

Auswanderung des Augustin Hafenmair von Aitrang nach 
Nordamerika betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Qbergünzburg.

E d i c t a i - C t t a t i o m
Der ledige.Söldnerssohn Augustin Hafenmair 

von Aitrang beabsichtigt nach Nordamerika auszu- 
wandern. f

Dieß wird mit dem Bemerken öffentlich bekannt 
gemacht, daß allenfallsige Ansprüche gegen Augustin 
Hafenmair. am
Montag den 4. August l. Js. Vorm. 9—12 Uhr 
dahier bei Meldung der Nichtberücksichtignng anzu
melden sind.

Am 15. Juli 1856.
Der Königliche Landrichter: 

Stöger.

A u f f o r d^e e u n g.
Alle jene Personen, welche irgend eine rechtliche 

Forderung an die am 31. Mai dieses Jahres ver
storbene ledige Maria Anna Pstugheber von Otto
beuren zu machen glauben, sowie jene, welche von 
ihr rechtswidrig Etwas in Händen haben, wollen sich 

innerhalb 14 Tagen
mit dem Bemerken an den Unterzeichneten wenden, 
daß allenfallsige Ansprüche nach verflossenem Ter
mine nicht mehr angenommen werden.

Kempten, 22. Juli 1856. Engelbert Kiechle, 
Erbs-Erecutor.

Ein bei Karlins verlorenes Spritzleder ersucht 
man zurückzugegeu. Desgleichen eilten in Otto
beuren verlorenen rothen Regenschirm.

V

W
Allen verehrten Verwandten und Bekannten, 

welche in einer für uns so tröstlichen Weise 
der Beerdigung und dem Trauergvttesdienfte 
unseres innigstgeliebten Gatten und Vaters, 
des nun in Gott ruhenden

Georg Mayer, 
bürgerlichen Nothgerbermeisters, 

beizuwohnen, und dadurch demselben.die letzte 
Ehre zu erweisen, die Güte hatten, erstatten 
wir hiemit den innigsten Dank; verbinden 
aber zugleich auch die Bitte, den Verstor
benen dem frommen Andenken, und uns 
huldvoller Gewogenheit in der Folge würdig 
zu halten. Ottobeuren, 25. Juli 1856.

Monika Mayer
mit ihren 2 Kindern.

Die Magdeburger Hagelversicherungs-Gesellschaft, 
bei welcher ich versichert bin, hat mir meinen, in 
Folge des heftigen Gewitters am 6. Juni d. IS. 
erlittenen Hagelschaden, nach vorheriger ordnungs
mäßiger Schätzung durch den Agenten Danner 
in Memmingen, binnen 3 Tagen baar auszahlen 
lassen und bin ich mit der schnellen Regulirung 
vollkommen zufrieden.

Beningen, den 20. Juli 1856.
Joseph Brüchle. „

200 st. Stiftungsgeld, 350 st. Stiftungsgeld 
und 750 st. Vormundschafsgeld sind auf vorge
schriebene Hypotheken und 4 Prozent Verzinsung 
sogleich auszuleihen. Das Nähere bei der Erpe- 
dition 'dieses Blattes.

-Aus zu lei heu: 400 st. — 500 st. — 800 st.
— 1000 st. — 1200 st. — 2000 st. — 600 st.
— 700 st. — auf genügende Hypotheken.

Das Nähere ist zu erfragen bei
Joh. Rehm, Privatier in Memmingen.
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Rente«-Anstalt, Lebens- und Leibrenten-Verstcherungen sowie 
Sparkassen - Tontine

der

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.
Die 5et der IX. Jahresgesellschaft ver Renten-Anstalt Vekhei'ligten werden itt Kennt«iß gesetzt: daß da» 

kgl. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten durch Entschließung vom 3. Mal die Constituirung dieser 
Gesellschaft mit 500 Mitgliedern in der Voraussetzung genehmigt hat, daß Letztere selbst sich damit einverstanden erklären. 
Es werden daher Listen in Umlauf gesetzt werden, in welcher jeder Einzelne als Zeichen der Zustimmung seinen Namen 
einzutragen hat. Diejenigen, welche sich für den Austritt entscheiden, erhalten ihre Einlagen mit 3 Procent Zinsvergütung, 
tont 1. Januar .1856 an gerechnet, wieder zurück. Zugleich wird bemerkt: daß, da die vollständige Einholung der Zustim
munzserklärungen eine längere Zeit in Anspruch nimmt, mittlerweile die neuen Einzahlungen fortgesetzt werden, und man 
Hofft, daß sich noch recht Viele betheiligen, um so mehr, als die jetzt Bcitretenden ihre Einlagen schon vom 1. Januar l. Js. 
verzinst erhalten und nach Constituirung der neunten die Bildung neuer Jahresgefellschaften bis auf Weiteres unterbleibt.

Die Lebensversicherungs-Anstalt bietet allen denen ihre Dienste an, welche durch jährliche Beiträge, 
Prämien genannt, ihren Angehörigen ein nach dem Tode zahlbares Capital von einer vorausbestimmten Größe sichern wollen.

Die Benützung der Leibrenten-Vcrsicherungen kann vorzüglich denen empfohlen werden, welche durch Hingabe 
einer Capitalsumme den Bezug einer festen, lebenslänglichen, den gewöhnliche» Zins übersteigenden Rente erwerben wollen.

Die Sparc assen-Tontine endlich hat die Bestimmung: durch einmalige oder jährliche Einlagen mit Hinzu
rechnung der Zinsen und des Erbschaftsantheils die Ansammlung eines nach einer gewissen Anzahl Jahre zahlbaren Capitols 
zu ermöglichen.

Nähere Aufschlüsse über die genannten Anstalten werden von den Agenten ertheilt, welche auch die Grundbestim
mungen unentgeltlich verabfolgen.

München, 13. Mai 1856.
Die Administration der bayerischen Hypotheken-und wechsei,Bank.

Ed. B r a t t l e r, Dirigent.
Mindelh eim, dm 24. Mai 1856. I. Rothenfelder, Bankagent.

Schrannen-Anzeige.
G etreid- 

g attu ng.

Ottobeuren, 

den 24. Juli 1856.

Memmingen, 

den 22. Juli 1856.

1 Mindelheim, 

den 19. Juli 1856.

höchster mitterer | niederster höchster mitterer | niederster | höchster mitterer | niederster

fl. kr. fl. kr. fl. kr fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Kern. 25 2 24 4 23 8 25 32 24 44 23 17 25 8 24 15 23 18

Roggen. 15 3 14 17 13 31 14 22 13 50 13 6 14 18 13 17 1 1 36

G e r st e. 12 15 12 | 15 12 — 14 25 13 19 12 55 12 27 1 1 53 10 34

Haber. 7 | 13 6 111 5 46 6 43 6 16 5 58 | 6 6 5 41 5 25

Nach dem Milke rpreio:
Aufschlag: Kern — fl. —kr. Roggen — fl. — kr. Gersten — fl. — kr Haber — fl. — fr.
Abschlag: Kern 2 fl. 53 kr. Roggen — fl. 36 kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. 18 kr.

Gedruckt und rerißftt unter Besanmmlichkeit des Beklegers: Carl Ganser in Ottobeuren,

B r o d t a x e: Pf». Loch. M e h l p r e i s e: fl. kr. Sonstige venalien.
Semmelbrod zu 2 kr. . 8 Der Metzen Mundmehl 4 13 । fr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. — 10 „ „ Semmelmehl 3 22 1 Pfd. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 fr. — 13 1)2 „ „ Mittelmehl 2 32 1 „ Butter 21 —

,, „ zu 4 Fr. — 27 118 „ „ Nachmehl —— 38 1 „ Salz 4 2
Roggenbrvd zu 2 Fr. . . —— 17 lj8 , „ Roggcnmehl 2 27 1 ,, Kerzen 27

„ „ jn 4 fr. . . 1 2 114 10 Stück Eier 1 8 ——



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag " den 51. Juli 1856.

Amtliche DeklMlltMchuiWN.
Die Bewilligung von Kvlleklen für die Erbauung eines katho

lischen Madchenfchulhauses mit Kleinkinderbewahranstalt in 
Karlshuld, dann eines kathol. Schulhauses in Klingsmoos 
betreffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Wird nachfolgend das Ergebniß der von kgl. 

kathol. Pfarrämtern in rnbr. Sache veranstalteten 
Kollekten zur Kenntniß gebracht.

Am 24. Juli 1856.
Gr 

Karlshuld.

a f, Landrichter.

Klingsmoos.

1. Amendiugen 2 fl. 18 fr. 2 st. 18 fr.
2. Attenhausen 2 „ 12 „ 2 ff 18 „
3. Beningen 1 „ 39 , 1 „ 1274 „
4. Böhen 4 „ 36 , 4 „ - ff
5. Burheim 1 „ 51 , 1 „ 6 ff
6. Egg a. G. 3 „ 30 „ 2 ff 42 „

\ ZL1 rf ff * ff 0 /2 tf

8. Erkheim 5 „ 18 „ 5 » 1,
9. Frechenrieden 2 „ 36 „ 2 „ 30 „

10. Günz 2 „ 20 „ 2 „ 20 „
11. Hawangen 1 ff 45 n 1 S 51 „
12. Holzgünz 2 „ 56 „ 2 „ 20 „
13. Lachen 2 n ff 2 r,
14. Niederdorf 1 „ 3672 „ 1 ff 3072 ff
15. Ollarzried 1 „ 24 „ 1 ff 12 ff
16. Ottobeuren 2 12 „ 1 » 48 „
17. Rettenbach 3 ff 33 „ 2 „ 45 „
18. Sontheim 3 ff ff 2 „ ' fr

19. Ungerhausen 1 ff 39 „ 1 „ 32 „
20. Unteregg 1 „ 6 74 „ 1 tr ff

21. Westerheim 2 „ 1274 „ 1 ff 4872 „
22.Wolfertschwend.2 „ 30 „ 1 „ 24 ,,

Summa 53 fl. 18 fr. 45 fl. 40% kr

Die Ergebnisse der Gemeindevisitation betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Bei Vornahme der Gemeindevisitationen hat 

man bisher die Erfahrung gemacht, daß besonders

1) die Jnventarien über die Gemeindegeräth- 
schaften,

2) die Register über die verkündeten Verord
nungen,

3) die Konkurrenzrollen über die Gemeindenm- 
lagen und Frohnen,

bei vielen Gemeinden nicht in den vorgeschriebenen 
Formularen geführt werden, daher man sich ge- 
nöthigt sieht, solche im nachstehenden Abdrucke mit 
dem Auftrage bekannt zu geben, diese Elaborate 
bis zum 1. Oktober l. Js. durch die Gemeiude- 
schreiber anfertigen und in ordentlichem Stand zu 
erhalten und resp. fortzuführen.

Was insbesonders das Register über die ver
kündeten Verordnungen betrifft, so eigne« sich zur 
Eintragung in dasselbe nur diejenigen Ausschrei
bungen, welche im hiesigen Wochenblatte erscheinen.

Unabhängig hievon wird das Buch über die 
hinausgehenden land gerichtlichen Patente geführt, 
welche jedesmal dem ganzen Inhalte nach einge
tragen werden müssen.

Schlüßlich werden die Gemeindevorsteher noch 
beauftragt, den bei der heurigen Gemeindevisitativn 
vorgefundenen Mängeln schleunigst abzuhelfen, und 
sich hierüber bei der nächsten Qnartalversammlung, 
welche aus besonderen Rücksichten bereits am

Mittwoch den 17. September l. Js.

abgehalten wird, auszuweisen.

Am 21. Juli 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.
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Ad !. Iuveutarinm
über alle vorhandenen Geräthschasten bei der Landgemeinde ......

Ka
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 Nr
,

Kurze Beschreibung 
un» Bezeichnung der 

JntzentarienDcke.

Zeit der Anschaffung.

ruugsort.
Jahr kr.ff. Ti

Ankaufs 
Preis.

Zahl 
dersel
ben.

Tit. I.
Feuerlöschreguifltenrc.

Tit. 11.
Werkzeuge re.

Tit. 111.
Bucher rc.

Werth |
nach der Aufbewah- 

Schätzung. Zeit des 
Abganges. . 

Tag jMon.l JahrTag Mon.

Abgänge.

kr.

Ad 2. Register
Über verkündigte Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben bei der Landgemeinde

,L5r

Datum der 
Ausschreibung.

Zeit der 
Verkündigung.

O? Tag sMou.f Jahr Tag IMonsiJahr

Inhalt. Bernerkungen.

Ad 3. K o n k « r r e n ; r o k l e
zum Behufe der Gemeindeumlagen in Geld bei der Landgemeinde

kr. hl. st.

Benennung Kurze 
Bezeichnung 

ihrer 
Besitzungen.

==J==========^-
Beste u e r n n g.

--------_-.c=----------

CO
der 

Beitrags
pflichtigen.

Haussteuer
Grund- 
. steuer

Gewerb
steuer

Einkom- ' ® 

men-stcuer

rpital- 
enten- 
teuer

Sumina.

Anmerkungen 
über Zu- und 

Abgänge.

.Iji. st.j kr.^yt.

Ad 3. M o n k u r r e K z rv l l e
zum Behufe der Naturaldienste mit Hand und Gespann bei der Landgemeinde . .

Benennung Zahl der zu Hauddicnste Zahl
der verpflichteten Perfonen. des Anspannviehes.

Gemeindeglieder Bestand s Abgang J Zugang Bestand 1 Abgang! Zugang

Bemerkungen.

s, Pferde, 
b, Bieh.

. cr.

NB, Jedem Frohnpflichtigen muffen 2 Seiten gewidnret werden.
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Untersuchung wegen Dicbstahlstzergehens zum Schaden der 

Müllexswittwe Johanna Höfelmaier von Amendingcn bett.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom Donnerstag dm 17, 

Freitag den 18. d. M. wurden der Müllerswittwe 
Johanna Höfelmaier von Amendingcn aus deren 
Mahlmühle folgende Gegenstände entwendet:

1) Sechs Vierling Kernmehl in einem etwas 
alten, schon vernähten und mit keiner AussckriU 
versehenen.Mehlsacke;

2) Sechs Vierling Mußmehl in einem noch aanr 
neuen 'Lacke, welcher die Aufschrift hat: „Martin 
Haugg in Amendingcn 18-56".

Es wird hiemit ersucht, allcufallsige Aufschlüsse 
über den Thäter oder die entwendeten Gegenstände 
schleunigst hiehcr mitzutheilcn.

Ottobeuren, am 30. Juli 1856.

l Königliches Landgericht.
Vorstand beurlaubt.

Mayer, 1. Assessor.

Die Errichtung eines Standbildes für den Geschichtschreiber 
Johann Avcntiu in Abensberg betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach einem höchsten Rescripte aus dein königl. 

Staatsministerium des Innern vom 16. Mai l. 
Is. hat die zirnl Zwecke der Bestreitung der Kosten 
für die Errichtung eines Standbildes des Geschicht
schreibers Johann Aventin in der Stadt Abensberg 
Allerhöchst bewilligte, bisher nur im Umfange des 
Regierungs-Bezirkes Niederbayern vvrgeuommene 
Sammlung freiwilliger Beiträge ein Erträgniß von 
746 st. 10 fr. geliefert, welches jedoch zur Er
reichung des vorgesetzten Zweckes bei Weitem nicht 
chinrcicht; weshalb der höchste Auftrag ertheilt 
wurde, die fragliche Sammlung auch in den übri
gen Siegiernngsbezirken fortzusetzen, und über deren 
.Ertrag Bericht zu erstatten.

Da nun die diesseitige f. Distriktspvlizeibehörde 
mittelst hohen Regierungsausschreibens vom 13/20, 
v. M. beauftragt worden ist, die Sammlung frei
williger Beitrage für die Errichtung eines Stand
bildes des berühmten Geschichtschreibers Johann 
Aventin in der Stadt Abensberg zu eröffnen, so 
werden sämmtliche Gemeindevorsteher hiemit aufge«

fordert, diese Sammlung zu veranstalten itnb das 
Ergebnis bis Ende August anher einznsenden.

Am 26. Juli 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

—fc -W !_I 1

। Danksagung.
j Für die so ehrende und tröstende Theil- ! 
’ nähme an der Beerdigung und den Leichen- I 
f gottesdiensten für ' |

| Moria Inna Schöllhorn, I

Metzgersgatlin sei., 
dankt in verbindlichster Weise der Hoch
würdigen Geistlichkeit, den kgl. Herrn Be
amten und der ganzen Bürgerschaft und 

j Marktgemeinde und empfiehlt di/Verstor- 
\ bene christlichem Gedenken und sich fernerem f 
f Wohlwollen |
j Ottobeuren, den 29. Juli 1856.

I PhAipp Schöllhorn,
। Metzgermeister.

, r _  —
, 2lnl 26. Juli Abends zwischen 4 und 5 Uhr 

ging ein Sommerhut von einem 7jährigen Mädchen 
in der Llllee bei der steinernen Bank dahier ver
loren. Der Hut hat ganz breite Krempen und ist 
mit weißen Baudern und roihen Blumen ausge-

7~ ®cr Fürder wird ersucht, diesen 
Lnoyhut gegen gute Belohnung bei der Redaktion 
dieses Blattes zu übergeben.

Bekanntmachung.
In Trunkelsberg ist ein Viertel Wohnhaus, 

bestehend in Stube, Küche, 2 Kammern und Wcrk- 
ftatte, zu verkaufen. Kaufsliebhaber wollen sich 
wenden an

Joseph Schor er, Ziegler 
in Obercgg.

Bei Unterzeichnetem ist eine Bierpfanne in noch 
sehr gutem Zustande, circa 18 Eimer haltend, bil
lig zu verkaufen.

Ottobeuren, am 28. Juli 1856.
Martin Fritz, Kupferschmiedmeister.
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Vermischtes»
Vom Rotthale, 23. Juli. Unsere Getreide- 

Ernte ist nun im vollsten Gange, und wenn wir 
noch 6 bis 7 Tage solche Witterung haben wie 
heute und gestern, dann wird alles Getreide in un
serer Gegend eingebracht sein und zwar in einer 
solchen Menge und Güte, wie man sich selten zu 
erfreuen hat. Da die Berichte aus Ungarn und 
anderen Getreidegegenden sehr günstig lauten, so 
können sich die Getreidpreise unmöglich länger auf 
dieser Höher erhalten, indem in unserer Gegend 
noch bedeutende Getreide-Vorräthe aus den Vor
fahren vorhanden sind. —

Landau, 17. Juli. Am hiesigen Landgerichte 
wurden gestern wegen Spielens in der Frankfurter 
Lotterie über hundert Personen mit der gesetzlichen 
Strafe belegt, die 25 fl. per Person beträgt, was 
nebst den Kosten eine schöne Summe ausmacht. 
Der Loosverkäufer W. wurde zu 50 fl. Geldstrafe 
und 3 Tagen Gefängniß, der hiesige Hauptloos- 
verhändler F. zu 1000 Franken Geldstrafe und 
zweimonatlicher Gefängnisstrafe verurtheilt.

(Unterfranken.) Die Kornernte ist im vollen

Schrannen

Gange und verspricht einen reichen Ertrag; denn 
wenn auch in manchen Strichen die Aehren theil- 
weise nicht voll sind, weil der Regen in die Blüthe 
siel, so wird dieser Ausfall doch bei Weitem durch 
die große Garbenzahl wieder ausgewogen. Die 
Körner sind in Folge der feuchten Witterung, die 
wir während des größten Theils des Frühjahrs 
hatten, sehr voll und groß, werden aber eben da
rum nicht ganz so mehlreich sein, als in andern 
Jahren. —

Die Geistesgegenwart und Entschlossenheit eines 
siebenjährigen Knaben verhütete am 22. ds. bei 
Koblenz ein großes Unglück. Ein Landmann war 
nämlich zum Heuholen mit einem von zwei Kühen 
gezogenen Wagen auf die Höhe des Ehrenbreitstein 
gefahren; kaum dort beschäftigt, während seine 
beiden Kinder noch auf dem Wagen sitzen, kommt 
ein Hund und bellt die Kühe an, welche wie rasend 
davonlaufen. Der Knabe springt rasch vom Wagen 
und reißt sein dreijähriges Schwesterchen nach sich. 
Einige Minuten später liegt der Wagen zerschmet
tert mit den todten Kühen am Fuße des Ehren
breitsteins, dessen Abhänge eben dort am steilsten 
sind. —

-Anzeige.
G »treid- 

gattu ng.

Ottobeuren, 

dm 31. Juli 1856.

M e
den

m m i n g e n, 

29. Juli 1856.

| Mindelheim, 

den 26. Juli 1856.

höchster mitterer | niederster höchster mitterer | niederster | höchster | mitterer | niederster

fl. fr. fl. Fr. fl- fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.
Kern. 2h 5 25 17 24 — 20 20 25 36 24 29 24 12 23 14 22 10
Roggen. 15 49 14 33 13 18 15 7 14 32 14 5 13 41 12 26 1 1 9
Gerste. 12 12 11 45 11 15 13 45 13 24 12 54 11 30 10 47 9 53
Haber. 7 41 6 27 6 8 6 55 6 34 6 13 6 i 5 45 5 27

rz ß d> d e m M i t r e rP reis:

Aufschlag: Kern 1 fl. 13 fr. Rogg en -— fl. 1 6 fr. Gerste n — fl. — fr. .Haber — 1. 16 fr.
Abschlag: Kern — fl. — fr. Roggen -- fl. - fr. Gersten — fl. 30 fr. Haber — st. — fr.

Gmuckl uii» redigier uniff Vssiumr-rtllchkest res Verlegers: Curl Ganser in Ottobeuren.

Brodtaxe: Pfi>. Loch. Mehlpreise: fl. fr. Sonstige venalien.
Scmmelbrod zu 2 fr. . " ■ ■ 8 Der Metzen Mundmehl 4 4 fr. pf.
Weißbrvd v. Kern-Mehl zu 2 fr. 10 „ „ Senrmelmehl 3 15 1 Pch. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 fr. —• 13 1J2 „ „ Mittelmehl 2 26 1 „ Butter 22 —

„ „ ru < fr. . . 27 118 „ „ Nachmehl -- 36 ! 1 „ Salz 4 2
Roggenbrod zu 2 fr. . .

„ 4 fr. . . 1
17 1J8

2 114
„ „ Noggenmehl 2 22 1 „ Keneu

10 Stück Eier
97 __

. 8 —



Dttobeurer - WochenSlM
Donnerstag E "2 den 7. August 1856.

Amtliche AcklMntMchMM.

-Handhabung der Fremden- und der Sittkichkeitspolizei ketr.
An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.

Nach mündlich erhaltener Anzeige sollen während 
der gegenwärtigen Erntezeit viele Schnitter ohne 
alle Legitimation von Oekonomen eingestellt worden 

■' sein und denselben mit weiblichen Dienstboten häufig 
das Nachtlager auf einer und derselben Heubühne 
oder einem sonstigen gemeinschaftlichen Lokale an
gewiesen werden.

Das eine wie das andere verflößt arg gegen 
die Fremden- und rcsp. Sittlichkeitspolizei, weßhalb 
an die Gemeindevorsteher des Bezirks der Auftrag 
ergeht, am nächsten Sonntage nach dem vormit
tägigen Gottesdienste öffentlich bekannt machen zu 
lassen, daß jeder Taglöhner oder Schnitter seine 
Legitimation seinem Dienstherrn zu übergeben und 
dieser dieselbe beim Vorsteher zn hinterlegen habe. 
Daß den weiblichen Dienstboten. gesonderte Nacht
lager anzuweisen sind, versteht sich von selbst.

Lcgitimationslost Fremde sind sofort aus der 
Gemeinde anszuweisen.

Die k. Gendarmerie ist reankrkrt, Vorkommnisse 
der besagten Art stets anzuzeigen und müßte gegen 
Zuwiderhandelnde strengstens eingeschritten werden.

Ottobeuren, 6. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand beurlaubt.

Mayer, L Assessor.

Die Sammlung für den Bau eines neuen katholischer! Kirche 
in Haidhausen betr.
Nach allerhöchster k. Entschließung vom 23. April 

D. Js. hat Herr Pfarrer Walser von Haidhaufen 
chei München die Erlaubniß erhalten, für dm dor
nigen Bau einer neuen katholischen Pfarrkirche frei» 
.-willige Beiträge bei den Katholiken im Königreiche 
chersöukich oder auf schriftlichem Wege zu sannneln, 
mnd nach einem Schreiben des Herrn Pfarrers 

Walser vom 24/27. v. M. wird derselbe demnächst 
zum genannten Zwecke in den dießamtlichen Bezirk 
kommen.

Hievon werden die Vorsteher der katholische« 
Gemeinden mit dem Auftrage in Kenntniß gesetzt, 
dem Herrn Pfarrer Walser bei seinem Erscheinen 
zur Begleitung bei der Sammlung ein Gemeinde» 
glied beizugeben.

Ottobeuren, 5. August 1856.

Königliches Landgericht.
V. b.

Mayer, I. Assessor.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden sämmtliche Gemeindevorsteher des Bezirks 
beauftragt, zu recherchiren, ob sich in ihrer resp, 
Gemeinde nicht etwa irgend jemals ein gewisse» 
Heinrich Rudolph, gvmnaftischer Künstler, angeb
lich aus Potsdanr, aufgehalten und Borstellnuge» 
gegeben oder wenigstens übernachtet habe. — Das 
Resultat der Nachforschung im Fremdenbuchs rs. 
ist ungesäumt hicher anzuzeigen.

Ottobeuren, 3. August 1856.
W. b.

Mayer, L Assessor.

Die Entfernung des Gewohnheilsstrmner.S Krrl Albert »8» 
Thierberg betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden sämmtliche Gemeindevorsteher des Bezirks 
beauftragt, über den dermaligen Aufenthalt des int 
Kreisamtsblatte Nr. 63 S. 831 beschriebenen Karl 
resp. Jakob Albert von Thierberg nachznforfchen und 
ihn im Betretensfalle hieher liefern zu lassen.

Ottobeuren, den 4. August 1856.
Der köm'gl. Landrichter bemlarckt,

Mayer, I. Assessor.
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Fleischsatz Pro August tetr.

Durch hohe Regierungs-Entschließung vom 
Mts. ist die Marimaltare des Mastochsenfleisches 
für den Monat August zu 13 Vz kr. per Pf. fest
gesetzt. — Das Pfund Kalbfleisch hat höchstens 
10Vz kr., das Pfund Fleisch von gemästeten 
Kühen, Stieres und Jungrindern höchstens 12 kr. 
«nd jenes von ungemästeten Kühen und Jungrindern 
höchstens 11 kr. zu kosten.

Die hiestgen Metzger haben indeß für diesen 
Monat das Psuud Mastochsenfleisch zu 13 kr., das 
Pf. Rindfleisch zu 12 kr. und das Pf. Schweinfleisch 
zu 18 kr. angegeben.

Ottobeuren, 5. August 1856.

Königliches Landgericht.
V. 6.

Mayer, I. Assessor.

JtottfurS über das Vermögen der Buchbinderseheleute Lader 
uug Genovefa Egger in Grönenbach betr.

Bekanntmachung.
Am Montag den 18. August d. Is. 

Vormittags 10—12 Uhr
wird im hiestgen Gerichtslokale eine in der 
Wohnung des hiesigen Buchbinders Egger stehende, 
beinahe neue

Buchbinder-Vergoldpresse * 
von Gebrüder Heim in Offenbach mit einer Platte 
von 11" und", zum zweitenmale der gerichtlichen 
Versteigerung gegen Baarzahlung unterworfen und 
erfolgt derHinschiag ohneRücksicht aufdieSchätzung. 

Am 23. Juli 1856.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Der Königliche Landrichter: 

Kerker.
coli. Kerker, Rchtsprct.

Vom
Königlichen Rentamte Ottobeuren 

'wird den bethciligten Steuerpflichtigen des Amts- 
Bezirkes hicmit bekannt gemacht, daß die Steuer- 
Listen nach Art. 23 des Einkommen- und Art. 19 
des Kapitalrenteu-Steucrgesetzes während 14 Tagen 
zur Einsicht aufliegen, uud daß allenfallstge Rekla
mationen sowohl gegen die Beschlüsse des Steuer-

Ausschusses, als auch gegen die von dem k. Rent« 
1 h. amte vorgenommeuen Steuerbcrechnungen gemäß 

Art. 27 des Einkommen- und Art. 23 des Kapital
renten-Steuergesetzes vom 31. Mai d. Is. bei 
Strafe des Ausschlusses innerhalb einer unerstreck« 
lichen Frist von dreißig Tagen schriftlich oder münd
lich bei dem kgl. Reutamte zu Protokoll angebracht 
werden können.

Ottobeuren, den 5. August 1856.

Königliches Rentamt.
Deyerl.

Neher gegen Gattinger pet. deb,

V e k a n t m a ch u n g.
Am Montag den 18. d. M. Morgens 8VrUhr 

werden im Hause der Söldnerswittwe M. Anna 
Gattinger in Ungerhausen mehrere Kühe gegen 
Baarzahlung öffenlich versteigert, wozu Kaufslieb
haber eingeladen werden.

Die Gemeindevorsteher haben dieß bekannt machen 
zu lassen. '

Ottobeuren, den 2. August 1856.
Der königl. Landrichter beurlaubt.

Mayer, I. Assessor.

. Bekanntmachung.
Mit polizeilicher Bewilligung wird der diesjährige 

Bartholomä-Markt zu Krumbach nicht, wie 
in den Kalendern ausgeschrieben, sondern der Bar« 
tholomä-Krämer-Markt am Bartholomä« 
tag den 24. August und der Pferd- und 
Viehmarkt Tags darauf den 25. August d. I. 
abgehalten, was hiemit zur allgerueinen Kenntlich 
gebracht wird.

Krumbach, am 29. Juli 1856.
Markt-Verwaltung.

Vogel, Vorsteher.

2200 fl.
sind entweder im Ganzen oder parthieenweise bei 
der Sparkassa zu Grönenbach gegen genügende 
hypothekarische Versicherung und 4prozentige Ver
zinsung auszuleihem

Funk, Kassier.
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Zu verkaufen sind:

. m Mannskleiderkaften, 1 Bettlade, 1 Tisch, 
L Nachttischchen, 1 Spuckkästchen, 2 Sessel, Alles 
Von hartem Holze und Polirt, ferner mehrere Bilder- 
Tafeln und ein eiserner Kochoftn, ausgezeichnet schön 
und zweckmäßig. Wo, sagt Verleger dieses Blattes.

Verloren wurde:
. Auf dem Wege von Memmingen nach Ottobeuren 

eine s. g Blatter, 3 bis 5 fl. in Groschen, Sech
sern und Zwölfern enthaltend. Der redliche Finder 
wird ersucht dieselbe gegen Belohnung in der Ex- 
pedltwn dieses Blattes abzugeben. 

Geburts-, Trauungs, und Sterbe- 
Anzeigen

der Pfarrei Ottobeuren 
im Monar Juni und Juli.

Geborene: Dm 1. Juni CreScentia, d. V. Johann 
Erimm, Bauer in Guggenberg. — Dm 7. Magnus d. V

Nepom. in Ottobeuren, 8
^3"iha, d. V. Jos. Anton Königsberger, Bauer in' @ua- 
genberg. -Den 15. M. Crescentia, i>. V. Michael Schneider, 
SBauet m Langenberg. — Den 26. Franz Joseph, d B 
Georg Schalk, Söldner in Unterhaslach. 
. Den 1. Juli Crescentia, d. V. Joseph Maurus, Söldner 
m Leupolz, — und Franz Joseph, d. B. Mathias Martin 
Soldner in Betzisried. — Den 9. NothgetaufteS Mädchen 
Ehel. von Ottobeuren. — Den 13. Joseph, unehel. von 
Ottobeuren. — Den 15. Agnes, d. V. Joh. Georg Epp, 
Soldner von Ottobeuren, — und Sophia Amalia, d V 
Herr Wilhelm Müller, königl. Landgerichts-Assessor in Otto-

®cn ^0. Matthäus, d. V. Franz Jos. Schmal- 
Holz, Bauer in Reuthen, — und Joseph, d. V. Bernhard 

"Mahr, Bauer in Langenberg. —
Getraute: Den 3. Jun! Jüngling Joseph Ant. Eichele, 

don Ottobeuren, angeh. Müller und Bäcker daselbst, mit 
Walburga Sauter, Müllerstochter von Babenhausen. — Den 
16. Jüngling Bartholomäus Haupeltshoser von Breitenbrunn 
angehender Schmied in Ottobeuren, mit Junger. Walburga 
Mröll, Bauerstochter von Halbersbcrg. — Den 17. Jüngl. 
Theodor Hiemer von Guggenberg, angehender Bauer daselbst^ 
mit ^gsr. Theresia Leutherer, Bauerstochter von Hots. - - 
Den 19. Herr Andreas Mahler, kgl, Gendarm.-Brigadier 
don Niederraunau, mit gfr. Karolina Schropp, 3immer- 
Meisterstochter von Ottobeuren. —

Oestorbene: Den 4. Juni Joseph Rotz, led. Dienst- 
knecht von Au, Ldg. Grönenbach, 52 I. a., an wiederholt 
Schlaganfall. — Den 16. Crescentia Wiedemann, Taqlöh- 
iierswittwe von Ottobeuren, 84 I. a„ an Altersschwäche. — 
Dan 27. M. Anna Greck, Söldnersgattin von Guggenberg 
«1 I. a., an wiederholten Schlagansüllen. —

Cr-Scmti- Schropp, ZimmermannSwlltwe».
Ottobeuren, 78 I. a., an Altersschwäche. — Den 6. Michael 
Kutter, verwittw. Pfründner v. Hofs, 73 I. a an Ab-eb- 
rung und Magenverhärtung. — Den 9. NothgetaufteS Mäd- 

61 ^"°bmren, — Jungfrau Walburga März, 
Bleicherstochter^v Ottobeuren, 57 I. a., an Unterleibsbrand 

und Franz ooseph, Kind des Söldners Math Martin ti
Betzlsried, 8 T. a., an Schwäche. - Den 14 M Anna 
Schellhorn, Metzgersgattin von Ottobeuren, 52 Jr a an 
Magenverhärtung und Abzehrung. — Den 18. Joh. Georg 
Mahr, Rothgerbermeister von Ottobeuren, 67 I n„ 
Magenverhärtung. - Den 22. Joh. Bapt. Koster, "ehem. 
Schullehrer in HosS, 81 I, a., an Altersschwäche. — Den 
23. Genofeva, nnehl. v. BrüchlinS, 12 Woch. a an Ent- 
krastuiig und Gichter». — Den 28. Johann Georg Streng, 
verwittw. Hutmacher von Ottobeuren, 77 I. a., an Alters- 
schwache. — Den 31. Crescentia Hölzle. verwittw. Schmiedin 
von Ottobeuren, 83 I. a., an Altersschwäche.  

Vermischtes.
^war häufig vorkommendes 

Vergehen, das aber wegen Mangel einer Anzeige 
selten weiter verfolgt nn6 bestraft wird, hat das 
Mtae Stadtgericht in den jüngsten Tagen verhan
delt Cs verdient nm so eher veröffentlicht zu 
ellw.7'i'^??^Leute die harte Bestrafung des- 

stlbeu nicht kemicn. Dies ist das Münzvergehen. 
Ter ledige Kutscher A. Engelhardt traf hier im 
Monate Januar ein Mädchen ans seiner Heimath 
welches er, gastlich bewirthete und das ihn auch 
noch um em Darlehen ersuchte. Er gab dem Mäd
chen auch einen falschen Krouenthaler, den er schon 
vor geraumer Zeit um einen Groschen gekauft hatte, 
L K Mädchen los zu werden'
w ckspsn Rrrfon am (mbent Tage das Geldstück 
wechseln lassen wollte, wurde sie von einem Gen
darmen arretirt und gab auch die ganze Sachlage 
-hUUt dem Bemerken, daß Engelhardt verlangt

' ,le müße ihm das Geld wieder überschicken 
gellte dieses Letztere in Abrede und 

behauptet, lediglich einen schlechten Witz gemacht 
zu haben, erhalt jedoch 6 Monate Gefängniß, den 
vierfachen Werth des falschen Geldes (10 fi 48 fr) 

SSä’JS üei ?xett w« weitere 3 verurtbell? zugleich in die Prozeßkosten
verurtheilt. (Em theurer schlechter Witz!) 

Vom R h e i n. Von allen Seiten mehren sich 
die erfreulichen Nachrichten über eine überaus ge
segnete Roggenernte. Auch des gesuudeii, wirklich 
üppigen Standes der Kartoffelfelder wird ermnlint
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«nb es bestättigen sich diese günstigen Berichte immer 
mehr. — Eine Wanderung durch die Fluren West
phalens überzeugt von dem trefflichen Stand der 
sämmtlichen diesjährigen Früchte. Alle Getreidearten 
versprechen einen reichen Ertrag. Die Wintergerste 
hat der Landmann bereits eingescheuert und das 
schönste Wetter begünstigt jetzt die Roggcnernte, 
womit man überall begonnen hat. — Aus Ober
schlesien meldet man, daß daselbst der Roggen 
schon von 6 Thlr, 20 Silbergroschen auf 4 Thlr. 
heruntergegangen ist. Walzen hat Aehren von 
durchschnittlich 50 Körnern, an manchen Stellen 
sogar von 90 bis 96 Körnern. Die neue Gerste 
ist ebenfalls ausgezeichnet und die Kartoffeln sind 
vortrefflich, mehliger als feit vielen Jahren. Der 
Hafer ist theits gut, thetls gering. Klee und Fut
terkräuter gut, Rüben ebenso. Der eingeheimste 
Reps ist ebenfalls schön, sogar die Weintrauben 
sind schon so groß, wie starke Kirschkerne.

Frankreich. Der Marschall Pelissier ist am 
31. Juli zu Marseille gelandet; er wird am 
Sonntag einem Bankett beiwohnen und am Montag 
M Paris eintreffen. —

Türkei. Die fortdauernde Besetzung der Russen 
von Kars, wo im Augenblick ein Corps voll 
12,000 Mann concentrirt ist, sowie die Beschlag
nahme der Schlangeninseln vor der Sulinamündung 
machen in Konstantinopel viel Aufsehen und böseS 
Blut. Unter solchen Umständen denkt kein Mensch 
an ewigen Frieden, sondern Jeder unwillkührlich 
an die Hunderttausende jener Menschenleben, di« 
dann wahrscheinlicherweise in den letzten Jahren 
vergeblich geopfert worden sind. — Wie sehr der 
Sultan die Nothwendigkeit erkennt, möglichst viel" 
persönlichen Antheil an den Regierungsgeschäfteck 
zu nehmen, und welchen energischen Willen er dabeö 
an den Tag legt, geht aus dem gefaßten Entschluß 
hervor, noch einen französischen Unterricht zu nein 
nten, um sich für den diplomatischen Verkehr diese 
Sprache möglichst vollkommen eigen zu machen^ 
Der Unterricht ist dem französischen Lehrer GardZ 
übergeben, der dreimal in der Woche zu diesem 
Behuf in den Palast beschieden wird, wo er sich 
ohne jeden Zeugen mit dem Souverän beschäftigt, 
der ihn zu der bestimmten Stunde gewöhnlich schon 
mit der Grammaire in der Hand erwartet.

Getreid- 
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Donnerstag ■JW. 33. ^N 14. August 1856.

Tägliche Eisenbahn - Fahrten von Günzach
und zwar angefangen vom 1. Mai 1856 für die Dauer der Sommermonate.

Nach Augsburg.
1 Uhr 40 Mm. Nachts: Güterzug mit II. und III. Klasse.
9 Uhr 14 Min. Vormittags: Postzug I. II. u. III. Klasse.
2 Uhr 20 Min. Nachmittags: Güterzug II. u. III. Klasse.
5 Uhr 7 Min. Abends: Eilzug I. u. II. Klasse.

Nach Jfi n dau.
9 Uhr 15 Min. Vormittags: Eilzug I. u. II. Klasse.
8 Uhr 20 Min. Vormittags: Güterzug II. u. III. Klasse
5 Uhr 11 Min. Abends: Postzug 1. II. u. III. Klaffe.

11 Uhr 50 Min. Nachts: Güterzug II. u. III. Klasse.

Die Preise der Plätze sind:
von Günzach nach München I. Klasse: 5 fl. 51 fr. II. Klaffe: 3 fl. 54 fr. III. Klasse: 2 fl. 39 fr.
von Günzach nach Augsburg I. Klasse: 3 fl. 24 fr. II. Klasse: 2 fl. 15 fr. 111. Klasse: 1 fl. 30 fr.

. von Günzach nach Imrnenstabt 1. Klasse: 1 fl. 39 fr. II. Klaffe: 1 fl. 6 fr. III. Klasse: 45 fr.

P o st - O m n i b n s - F a h r 1:
(Von Memmingen über Ottobeuren und Obergünzburg nach Günzach.)

Ankunft von Ottobeuren und Memmingey in Obergünzburg: Abgang von Günzach 5 Uhr 30 Minuten Abends.
7 Uhr 45 Minuten Früh. Abgang von Obergünzburg nach Ottobeuren G Uhr Abend-.

Ankunft in Günzach: 8 Uhr 15 Minuten Früh. Abgang von Ottobeuren nach Memmingen 8 Uhr 25 Min.AbdS.
Die Fahrtarm stud: ■ ;

von Obergünzburg nach Günzach 10 fr. von Obergünzburg nach Memmingen 1 fl. 15 fr.
von Obergünzburg nach Ottobeuren 48 fr. von Günzach nach Ottobeuren 57 fr.

vou Günzach nach Memmingen 1 fl. 24 fr.

Amtliche DelMÄMchMMN.
Die Militär-Entlassungsscheine für arme Conscribirte pro 

1855j56 betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden sämmtliche Gemeindevorsteher beauftragt, in 
ihren Gemeinden ungesäumt bekannt zu machen, 
baß die notorisch armen untauglichen und zurückge
stellten Conscribirten der Altersklasse 1833, dann 
die notorisch armen durch das Loos oder wegen 
Untauglichkeit frei gewordenen Conscribirten der 
Altersklasse 1834 zur Erlangung ihrer Militär- 
Entlassungsscheine zuverlässig bis Dienstag den 19. 
d. Mts. um die zu den vorschriftsmäßigen Armuths« 
Zeugnissen nöihigen Fvrmnlarien hierorts sich zu 
melden haben, welche sodann gehörig anSgesüllt 

bis Samstag den 23. d. Mts. wieder hieher ein« 
zusenden sind.

Ottobeuren, den 12. August 1856.
Der königl. Landrichter beurlaubt.

Mayer, I. Assessor.

Voruntersuchung wegen Diebstahlvergehens zum Schaden 
des Dienstknechtcs Georg Linder von Westerheim betr.

Bekanntmachung.
Vorletzten Sonntag den 3. ds. wurde dem 

Rubricaten eine Sackuhr aus Neusilber, werth circa 
5 fl., sehr groß, mit schadhaftem.Zifferblatte von 
weißem Porzellain und arabischen Ziffern, einer 
Kette von Stähl und schwarzer Schnur, dann in 
Geld 3 fl. 30 fr., bestehend in 1 Halbguldenstück, 
3 Vierundzwanzigern und dem Rest in Sechskreu- 
zerstücken sammt dem Geldbeutel von rothem Safl
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fianleder in dem zwischen Ungerhausen und Wester
heim gelegenen Walde gestohlen. ,

Indem hiemit vor dem Ankauf der fraglichen 
Uhr gewarnt wird, ergeht, zugleich die Aufforderung, 
allenfallsige Aufschlüsse über den Thäter, sowie 
über die gestohlene Uhr mitzutheilen.

Ottobeuren, den 9. August 1856.

Königlich es Landgericht.
V. b.

Mäher, I. Assessor.

Neher gegen Gattlnger pet. deb.

Bekanntmachung.
Die in rubr. Sache auf 18. d. Mts. anberaumte 

Versteigerung bei der Wittwe M. Anna Gattinger 
in Ungerhausen findet nicht statt.

Ottobeuren, am 13. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand beurlaubt.

Mayer, 1. Assessor.

Lyrstkl über Söldner Franz Joseph Mahler von Hehlen brtr.

Bekanntmachung.
Der Söldner Franz Joseph Mahler von Hehlen 

wurde durch dießgerichtlichen nunmehr in Rechts
kraft übergegangencu Beschluß vom 17. Juli l. I. 
unter Kuratel gestellt.

Indem man dieses zur allgemeinen Kenntniß 
bringt, warnt mein zugleich vor Eingehung von 
Geschäften aus lästigen Titeln mit demselben, ohne 
V»rwiffen und Genehmigung seines verpflichteten 
Kurators des Bauers Michael Mösle von Hehlen.

Am 2. August 1856.

Königliches Landgericht Grönenbach.
Kerker, kgl. Landrichter.

B e k a n n t m a ch u n g.
Mit polizeilicher Bewilligung wird der diesjährige 

Bartholo.mä-Markt zu Krumbach nicht, wie 
in den Kalmdern ausgeschrieben, sondern der Bar- 
tholomä-Krämer-Markt am Bartholomä- 
tag den 24. August und der Pferd- und 
Viehmarkt Tags Darauf den 25. August d. I, 

abgehalten, was hiemit zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht wird.

Krumbach, am 29. Juli 1856.
Markt-Verwaltung.

Vogel, Vorsteher.

Anzeige & Empfehlung.
Meine Blnmenartikel habe ich durch eine reiche 

Auswahl von Papier und Zeuglanb, Staub
fäden, Gerstenkorn, Nelkenkorn, Rosen
kelch, Mosablech, alle Sorten von Blu
menpapiere u. s. w. aufs ansehnlichste vermehrt 
und indem ich die möglichst billigen Preise zusichere, 
empfehle ich solche gefälliger Abnahme.

Memmingen, den 1. August 1856.
Jakob Schmidt, Buchbinder.

Ck. , Verlaufen hat sich am letzten Sonntag 
in Kuttern ein grauer Rattenfänger, weib- 

^HL.lichcn Geschlechts und mit grünem Hals
band versehen. Derjenige, dem er zuge

laufen, wolle ihn gegen Ersatz der Futterkosten 
in der Expedition dieses Blattes abliefern.

W § e m t f db t e ö.
Weiler. In der Gemeinde Weitnau, Ger. 

Weiler, sind seit Kurzem die Blattern ausgebrochen 
und bereits schon drei Personen Opfer dieser Krank
heit geworde».

Aus Passau wird der Bayer. Landb. mitge- 
theilt, daß am 3. ds. zwischen Weihmörting und 
Neuhaus einige Beamtenssrauen von betrunkenen 
Bauern auf eine die Sittlichkeit verletzende Art 
angefallen und mehrere die Frauen begleitenden 
Herren mit Prügeln tractirt wurden. Wenn solcher 
Uebermnth etwa öfter vorkommen sollte, so mögen 
sich die Betreffenden nicht beschweren, weim sie 
eine entsprechende Einquartirnug auf der verkehrten 
Front erhalten, denn Geldstrafen haben hier keinen 
Erfolg. Ueberhaupt ist es bedauerlich und eine 
Schande, wenn der Stand der Bauern sich so weit 
vergißt, die übermüthigsten nur Aergerniß erregen- 
den Stückeln aufznsühren, wovon wir nur wieder
holen wollen, daß einige Bauern ihre Wagen mit 
Wein waschen und ihren Pferden Champagner unter 
den Haber schütten ließen. Das ist ein zu arger 
Ueberumth. •— '
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Neber eine neulich vvrgekommeue Erekution 
in Trnnstadt wird aus Bamberg gemeldet: 
lieber die Benützung eines bedeutenden Gcrncinde- 
waldes war es zwischen den Groß- und Kleinbegü- 
terten zu Differenzen gekommen, welche durch eine 
provisorische Maßregel vorläufig in der Art beige
legt werden wollten, daß wenigstens die Vermessung 
und Anfertigung eines Wirthschaftsplanes vorge
nommen und dem eigenmächtigen FällungLbetrieb 
Schranken gesetzt werden sollten. Als sich zu die
sem Behufe das k. Forstpersonal an Ort und Stelle 
begab, erhob der Gemeinde-Ausschuß Klage gegen 
dasselbe wegen Besitzstörung und vertagte bei einer 
Wiederkehr der Forsttechniker diese mit Heu- und 
Mistgabeln. Zu gleicher Zeit reichte der Gemeinde- 
Ausschuß eine von vielen Ortsbewohnern unter
zeichnete schriftliche Verwahrung beim k. Landgerichte 
Bamberg 11. ein, in welcher Gewalt mit Gewalt 
zu vertreiben gedroht wurde. Unter diesen Um
ständen erschien die Absendung einer Abtheilung 
Infanterie geboten, welche mit einer Gerichtscom- 
misiou als Erccutionstruppen (60 Mann) die 
widerspenstigen Bewohner mit seinem Besuche über
raschte. Da die forsttechnischen Arbeiten in einem 
Tage beendigt wurden, sind die Truppen am zweiten 
Tage wieder zurückgekehrt.

Aus Ulm schreibt man: Es scheint als wolle 
der Ei er handel eine größere Ausdehnung ge
winnen. Die Eisenbahn hat Eier viele Zentner
weise nach der Schweiz hin zu befördern, wohin 
sie wegen des Eiermangels dort erportirt werden.

Reuß isch e Fürstenth üm er. Die „D. A. Z." 
enthält folgenden Bericht anZ Schleiz: „Schleiz, 
die vor 20 Jahren durch Feuer schwer geprüpfte 
Stadt-, ist von einem weiten, derartigen Unglück 
he im gesucht worden. Am Nachmittag des 2. August 
ertönten die Sturmglocken. Jedermann war be
stürzt, als man rief: In der Heinrichsstadt brennt 
esl Die Flammen griffen mit reißender Schnel
ligkeit daselbst nach allen Seiten hin um sich. In 
einem Zeiträume von nicht ganz zwei Stunden lag 
die Heinrichsstadt — über 200 Häuser — nebst 
den an der Plauischen Straße gelegenen Gasthäu
sern „Zur Sonne" und „Zum Engel" nebst der Post 
und einem Tsteil der Kaserne in Asche, also gerade 
derjenige ganze Stadttheil, welcher bei dem frühem 
Brande verschont geblieben war. Das Feuer ist 
in einer Färberei durch zu niedrige Construktion

der Effe entstanden. Mehrmals sollen wegen dieser 
fehlerhaften Beschaffenheit Verordnungen ergangen, 
solche aber nicht beachtet worden sein. Auch meh
rere Menschenleben sind leider zn beklagen."

Frankreich. In Folge der Ueberschwemmungen 
sollen sehr verderbliche Krankheiten, namentlich im 
Süden, ausgebrochen fein, doch werden sie auch 
aus Bretragne, Orlenais und der Picardie gemeldet.

In Rom, der heiligen Stadt, kamen kürzlich 
an einem Tage fünf Morde, worunter drei Selbst
morde, vor. (Siu !9jähriger junger Mann, Sattler 
von Profession, tödtete sich mit feiner Geliebten, 
der 17jährigen bildschönen Tochter eines wohlha
benden Lohnkutschers, durch Blausäure, weil die 
Eltern das Mädchen gegen dessen Willen mit einem 
Mosaikarbeiter zu verheirathcu beschloffen hatten. 
Der ebenfalls zum Sterben verliebte Mvsaikarbeiter 
stürzte sich auf die Nachricht von diesem Vorfälle 
in die Tiber. Eine Frau wurde von einer aitdem 
aus Eifersucht crnwrdet und ein Mann aus Rache 
erstochen.

Madrid. DieHochzeit der spanischenJnfcmtin 
und des Prinzen Adalbert von Bayern ist auf den 
17. August festgesetzt.

Türkei. Aus Salonich wird über das stattge- 
sundeue große Brandunglück Folgendes gemeldet: 
Der griechische Ba-nquier und Kaufmann Skilizzi, 
unter französischem Schutze stehend, hatte insgeheim 
in seinem gewölbten Keller 60Zentner Pulver in 
230 Fässern eingeschwärzt. Der Pascha hatte ge
rüchtweise davon etwas erfahren und sogleich auch 
Schritte gethcui, um sich darüber aufzuklären, auch 
einen nicht gefährlichen Ort zur Niederlage vorge
schlagen; allein Skilizzi hatte das Vorhandensein 
geleugnet, nnd als der Pascha darauf eine Unter
suchung vornehmen lassen wollte, den Schutz seines 
Konsuls erhalten. Sobald das Feuer sich dem 
Hause des Kaufmanns Skilizzi näherte, hatte sich 
dieser schnell, ohne ein Wort zu sagen, zu Pferde 
aufs Land entfernt. Unterdessen arbeiteten die 
Spritzen und eine Abtheilung Militär mit dem 
Pascha, um das Feuer zu dämpfen, als plötzlich 
eine furchtbare Erplosion (Ausbruch des Pulvers) 
entstand, welche um so stärker war, als das Pulver 
sich in einem gewölbten Keller befand. Die Er- 
schütterung dehnte sich nach allen Seiten ans. Die 
brennenden Trümmer vieler Häuser wurden in du
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Lust nach allen Richtungen geschleudert. Ein fnrch- 
jerlichcr Regen von großen Steinen, Balken, Stücken 
Holz und Eisen wurde mit einer unsäglichen Gewalt 
herumgeworfen. Von allen Denen, die sich im 
Bereiche des Hauses befanden, würden viele ge- 
tödtet, mehrere in Stücke zerisfen und . eine große 
Zahl verwundet. Gleich nach der Explosion ergriff 
alle Leute solche Betäubung und solch panischer 
Schrecken, daß man nicht einmal die ungestalteten 
Reste oder Leichen, die überall herumlagen,, sah, 
auch die Klagen der Verwundeten nicht hörte; Jeder 
fürchtete eine neue Erplosivn. Dazu kam noch, 
daß die weithingeschlenderten brennenden Trümmer 
nach allen Richtungen neue Feuerbrünste erzeugten, 
auch der energische Helfer, Achmet Pascha, der sich 
durch Tapferkeit in WiLdin und Eupatoria ausge
zeichnet, selbst unter den Verwundeten war.

Konstantinopel, 9. August. Der russische 
Kommandant von Kars hat den türkischen Behörden 
angezeigt, daß er bereit sei, den Platz ihnen zu 
überliefern. Anapa ist von den Rnffen besetzt 
worden; die Einwohner sind entflohen.

Der Elephant als Straßenränder. Ju 
einer Reisebeschreibnng von Siam ist Folgendes 
von einem Elephantcn zu lesen: Zwischen Siam 
und Porcelona spielte ein Elephant den Straßen
raubes Er warf sich auf die Vorüberreisenden, 
warf sie nieder, und raubte ihnen, was er tragen 
konnte, um es in seine Höhle zu bringen, wo Alles 
ausgestellt war. Ein cochiuchincsischer Kaufmann 
ward auf ähnliche Weise überrascht; aber diesmal 
hielt der Elephant, statt ihn zu berauben, ihm 
feinen Fuß hin, und that einen wehklagenden Schrei. 
Der Eochinchinese ward aufmerksam, faßte Muth, 
den Fuß zu untersuchen und fand darinnen einen 
großen Dorn, welchen er alsbald herauszog. Däs 
gerettete Thier war noch dankbarer als der Löwe 
des Androkles; cs setzte seinen Retter, den es erst 
liebkoste, mit dem Rüssel auf seinen Rücken und 
trug ihn nach seiner Höhle, wo es ihm seine Schätze 
zeigte und davon ging. Der Kaufmann machte 
eine Anzeige an den Magistrat von Porcelona, 
welcher ihm einen bedeutenden Theil des Gefunde
nen zuerkannte, das andere aber den rechtmäßigen 
Eigenthümern zurückgab.

S ch r a n n c n - A n z e i g e.
G etreid-
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Donnerstag < ^E 34. den 21. August 1856.

Amüiche BckMnlUllchUWN.

Die Ausmittlung der Hcmiath Sugirender Taubstummen betr.

An sammtliche Gemeindeverwaltungen.
Es ist eine bekannte Wahrnehmung, daß geistes- 

beschräurte Taubstumme zum heimlichen Entweichen 
ans der Heimath und zum Herumstreunen im Lande 
hinueigen, wobei allerdings der Wunsch ihrer An
gehörige'.! und Verwandten, sich der Last ihrer Ver
pflegung am eine Zeitlang zu entledigen, häufig 
begünstigend Mitwirken mag.

In der Regel ve'rinögcu solche Taubstumme nach 
ihrer Verhaftung weder durch Zeichen noch Schrift 
ihre Heimath zu bezeichnen, oder sie wollen es nicht 
und suchen selbst die Polizeibehörden durch falsche 
Andeutungen über ihre Herkunft irrezul-eitrn, weil 
sie die Verpflegung in einem Krankenhause oder 
überhaupt das Verbleiben in der Fremde unter allen 
Umstanden ihrer vcrnachläßigten Behandlung in der 
Heimath vorzieh cu.

Auf diese Weise wurde die Ausmittlung der 
Heimath des Taubstummen nicht selten mehrere 
Monate' lang verzögert, und das königliche Aerar 
durch namhafte Detentionskoften beschädigt.

Zur Vermeidung solcher Mißstände hat die kgl. 
Kreisregierung mittelst hohen Ausfchreibens vom 
8. d. Mts. folgende Anordnungen getroffen:'

1 .) Sobald die Entweichung eines Taubstummen 
wahrgenommen wirb, hat die betr. Gemcindever- 
waltnng der vorgesetzten Distriktspolizeibehörde, und 
diese hinwieder der kgl. Regierung unter genauer 
Beifügung des Signalements Anzeige zu erstatten.

2 .) Desgleichen hat jede Gemeinde, in deren 
Bezirk ein Taubstummer aufgegriffen wird, den
selben der vorgesetzten Distriktspolizeibehörde einzu- 
liefern, und diese der kgl. Regierung nebst Personal- 
Beschreibung unverzügliche Anzeige,zu machen.
. 3.) Jede solche Anzeige wird sofort im Kreis- 
Amts-Blatte bekannt gegeben werden; nur, wenn 
sich etwa schon vor dem Erscheinen der nächsten 

Nummer aus den beiderseits eingclanfencn Berichten 
hie Identität des Vermißten und des Aufgcgriffenen 
zweifellos herausgestcllt haben sollte, wird unmit
telbare Benachrichtigung der betreffenden Behörden 
statt sinden.

4.) Die Gemeinden und Polizeibehörden werden 
für die rechtzeitige und vollständige Erstattung der 
ihnen obliegenden Anzeigen für jede durch deren 
Verzögerung oder Mangelhaftigkeit vcrnrsachte Meh
rung der Detentionskoften als haftbar erklärt. —

Hienach ist sich genauestens zu achten.
Ottobeuren, den 18. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Mayer, 1. Assessor.

Die Aufsicht auf die Landesvmi'iesenen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nnchsteheude Individuen sind wegen verschiedener 

Reate des Landes verwiesen, daher in das betreff, 
alphabetische Register einzutragen und im Betretens
falle hieher einzuliefern:

1 .) Manracher Jakob, Teppichhändler aus Kal
tenbach, k. f. Ldg. Zell in Tyrvl,

2 .) Gruber Simon, Teppichhändler von dort.
3 .) Bauer Anna Barbara, ledige Dicnstmagd 

ans Krock, herzogl. sachsen-meiningscheu Verwal- 
tnngsamts Eisfeld,

4 .) Justinin Charles, Zigeuner - Familie aus 
Dijon in Frankreich,

5 .) Fischer Rosina, ledige Dienstmagd v. Hutten, 
churf. Hess. Landrathsamtes Schlüchtern.

6 .) Müller Franz, ledig v. Moosbach,
7 .) Schweißgut Karl, Wagnergeselle von Bic- 

bingcn, k. w. Oberamts Rotterchurg,
8 .) Duckart Anna Maria, Musikantin und Ma

rionettenspielerin aus Kleinzimmern.
9 .) Mohr Joh. Av. von Nenhäusl in Böhmen, 

(bezüglich der sub 5 — 9 Genannten siehe 
Kr.-A,-Bl. Nr, 64 S. 8.65);
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10 .) Ambacher Jakob, Schäfer von Riedlingen irr 

Würtemberg (siehe Kr.-A.-Bl. 66 S. 894),
11 .) Klug Augustin von Eckardroth (vide Kr.- 

A.-Bl. Nr. 67 S. 921), und
12 .) Becker Nikolaus von Freilaubersheim (siehe 

Kr.-A.-Bl. l. c). —
Eine etwaige Aufenthaltsgestattung dieser Per

sonen hätte Einschreitung gegen die betreffenden 
Lokalbehörden zur Folge.

Ottobeuren, den 18. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Mayer, l. Assessor.

lm Main unterhalb Karlsburg aufgefundene unbekannte 
Mannsperson betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden sämmtliche Gemeindevorsteher des Bezirks 
beauftragt, über die im Kr.-Amtsblatte pro 1856 
M. 64 S. 863 bezeichnete Leiche Nachforschungen 
zu pflegen und das Resultat binnen 14 Tagen 
anzuzeegen.

Fehlanzeigen sind erlassen.
Ottobeuren, den 18. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Mayer, I. Assessor.

Eyermann •/. Geiger Hyp.-Cap.-Zinsen modo execnt.

Bekanntmachung.
Auf Andringen eines Hypothekengläubigers wird 

das Anwesen des Johann Geiger in Memminger
berg, bestehend aus
a) Wohnhaus und Hofraum, Hs.-Nr. 64, asseku- 

rirt um 2000 fl., per 0,09 Dez. Pl.-Nr. 134a.
b) 0,03 Dez. Gärtle beim Haus, Pl.-Nr. 134 b. 
c) 0,23 „ Grasgarten, Pl.-Nr. 135 a.
d) 0,05 ,, Krautgarten, Pl.-Nr. 136 b.
e) 0,84 „ Acker hinterm Haus, Pl.-Nr. 147.
f) 0,23 „ Wiese an der Halden, Pl.-Nr. 133.
p) 0,19 „ Viehweid beim Schindwafen, Pl.-

■ Nr. 294.
b) 1,03 „ Acker an der Grube, Pl.-Nr. 839.
gerichtlich geschätzt zusammen zu 2457 fl. 54 fr., 
belastet mit 800 fl. Hypvthekschulden, dem öffent

lichen Zwangsverkaufe unterstellt und zur erstma
ligen Versteigerung Tagsfahrt auf

Montag den 15. September d. Js. 
Vormittags 9—11 Uhr

in der schuldnerischen Behausung angesetzt, wozu 
Steigerungslustige mit dem Bemerken geladen wev« 
den, daß der Zuschlag nach §. 64 des Hyp.-Gesi, 
vorbehaltlich der Bestimmungen der §§. 98—101 
der Prozeß-Novelle vom 17. Nov. 1837, erfolgt, 
und dem Gerichte unbekannte Steigerer sich über 
ihre Zahlungsfähigkeit auszuweisen haben.

Das Schätzungsprotocoll, beglaubigter Hypothe« 
kenbnchs-Auszug liegen bei Gericht zur Einsicht 
offen, vie näheren Steigerungsbedingungen werden 
am Termine bekannt gemacht werden.

Ottobeuren, am 1. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand bkurlaubt.

Mayer, 1. Assessor.

Coukurs des August und Albert Friederich von Günzach betr.

Bekanntmachung.
Am Montag den 22. September d. Js. 

und die darauffolgenden Tage von Vormittags 9 
Uhr au werden die zum Fabrikanwesen, eigentlich 
Maschinenbauwerkstätte, des August und Albert 
Friederich zu Günzach gehörigen nachbeschriebenen 
Gegenstände im Wohn- und Fabrikgebäude daselbst 
öffentlich an den Meistbietenden versteigert, als: 
1.) Maschinen und Werkzeuge, darunter eine große

englische Drehbank und 5 kleinere, geschätzt auf 
6,630 fl. 17 fr.

2 .) Wohnhaus in Günzach, werth 3,000 „ —, 
Maschinenbauwerkstätte, werth 1,100 „ —, 
mit Wasserkraft geschätzt auf 8,000 „ — „ 
Turbine und Transmission ge-
werthet aus ...... 1,700 „ —, 
Magazinstadel ..... 500 „ — „ 
Garten geschätzt auf . . . 200 „ — „ 
Wiese geschätzt auf . . . 150 „ —, 
Oekonomiestadel geschätzt auf 450 „ — ,

3 .) Das Fabrikgebäude zu Thal, 
früher Oehlmühle, mit realer 
Oehlgerechtsame, geschätzt auf 500 „ —, 
mit Wasserkraft geschätzt auf 4,000 „ — „ 
Wasserrad und Getriebe werth 550 , — „
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4.) Weitere Maschinen und Werk- 
zeuge, darunter eine Drehbank 
imWerthe zu900fl., zusammen 
geschätzt auf ..... 3,390 fl. 27 kr.

Es wird mit der Feilbietung der unter Ziffer 1 
bemerkten Gegenstände, und mit Feilbietung der 
unter Ziffer 2 aufgcführten Immobilien fortgesetzt.

Gleichzeitig werden in ein besonderes Protokoll 
Angebote auf diese unter Ziffer 1 und 2 aufge
führten Gegenstände in ihrer ungetrennten Gesammt- 
heit ausgenommen, und erst am Ende beider Ver
steigerungsarten wird der Zuschlag für ratifizirt 
erklärt.

Hierauf werden die unter Ziffer 3 und 4 auf
geführten Gegenstände in 2 gesonderten Akten 
versteigert.

Der Hinschlag geschieht ohne Rücksicht ans den 
Schätzungswcrth.

Die weiteren Bedingungen werden am Verstei
gerungstage bekannt gegeben.

Am 16. August 1856.

Königliches Landgericht Obergünzburg.
Der Königliche Landrichter: 

Stöger.

Bekanntmachung.
Mit gnädigster Bewilligung der kgl. Regierung 

von Schwaben und Neuburg wird am 29. Sep
tember d. Js. als dem Tage, an welchem das 
landwirthschaftliche Distriktsftst gefeiert wird, in 
Memmingen ein ausserordentlicher Pferde-, 
Vieh- und Schafmarkt abgchalten werden.

Memmingen, den 19. August 1856.

Stadt-Magistrat.
Der rechtsk. Bürgermeister:

v. Zoller.

y Einem verglichen Publikum mache ich die An
zeige, daß ment Rindenbad wieder eröffnet ist, als 
am 23., 24., 30. und 31. August, dann am 6., 
7. und 8. September.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein 

Memniingen, den 18. August 1856.
Joh. Georg Honold, 

Wasser- und Rindenbadbesitzer 
zum Steinbogen.

Ginladung.
Mit Bewilligung des Königl. Landgerichts Otto

beuren gibt der Unterzeichnete auf freiem Platze ein

Kegelschieben/
welches Sonntag den 31. August anfängt und
Montag den 22. September endet.

Gewi n n ft e:
l.Vaares Geld mit schöner Fahne, Werth5fl.,50fl.
2. 11 ff rr rr n „ 4fL, 46 „
3. fl ff rt rr fr „ 3fl, 42 „
4. ff rr ir fr rr „ 2(1.38,,
5. Daares Geld . . . 34 „
6. ir ft • • • ♦ • - 30 „
7. tr fl • • . . . 26 „
8. 11 tf . . . 22 „
9. ff ff • . « • . . . 20 „

10. ff ft • . . - - 18 „
11. ff ff • • . . - 16 „
12. ff ff e » . . . 14 „
13. ff ff ♦ • . . . 13,,
14. rr ft ♦ • ... 12 „
15. ff • « ... 11 „
16. ff ft • « . . . io „
17. ff rt • » ♦ . ... 8„
18. tf tr • * ♦ . ... 6 „
19. ff ff ♦ . ♦ • ... 4„
20. n tr • • ... 3 „

Summa mit Fahnen 437 fl.
Vom 31. August bis 9. September kostet das 

Loos 4 kr., die übrige Zeit jedoch kostet das Loos 
von 2 Kugeln ans 3 Kegel 6 kr.

Derjenige Theilnehmer, dessen Heimathsort am 
weitesten entfernt liegt, erhält eine Weitfahne.

Die weitern Bedingungen weiset der Anschlagzettel.
Alle Kegelfreunde ladet hiezu höflichst ein

Ottobeuren, den 14. August 1856.

IeneM Cichele,
_________________ Lindenwirth.

Sonntag den 24. August findet bei dem Unter
zeichneten gut besetzte

T a ai J m » sik
statt, wozu hiemit unter Versicherung billiger und 
prompter Bedienung einladct

Lachen, den 19. August 1856.
Engelbert Högg, Gastgeber.
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n a d) 0 e rn fli i c t e r p t e i o,:
Aufschlag: Kern — fl. 37 fr. Roggen 2 fl. 1 kr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. — fr.
Abschlag: Kern -- fl. — kr. Roggen — fl. — kr. Gersten — fl. — kr. Haber — fl. 35 kr.

GittladttNg. 13.) Baares Geld . . ... 8fl.
Mit hoher Bewilligung des köuigl. Landgerichts *' " •••<’«

Ottobeuren gibt Unterzeichneter aus freiem Platze sZ-ck „ ,, ... 6 „
rind Grasboden ein u n ♦ . . 5 u

Kegelschieben/ D ß ", - '
Welches den 24. August seinen Anfang nimmt, und 9Q.) " " * 's ' j"
den 11. September l. Jahres beendet wird. " " ■—xr^-'—- _. -----y ' Snmma: 298 fl.

1 y k- - „ bwrnns e f lN . - Vom 24. Angust bis 30. August kostet das Loos,
1 .) Eme Kalbel, mit Et^5§^neÄa^i' 4 die übrige Zett

2 .) Baares Geld ... 42 „ „ « Ans Verlangen wird dem Bestgewinner statt der
' ,'s " " ’ ’ ’ 44" * • Kalbel der Geldbetrag hiesür zu 50 fl. mit grösster

" ’ ’ ’ 09" " " Bereitwilligkeit ausbezahlt.
p’J " " ‘ " v " Die Kugeln sind von Lignnm Sanktum.

" it ... 18" Zu obigen Fahnen kommt noch eine Weitsahne.
•f'1 " , " ' ' * " Die weitern Bedingungen wird.der Anschlagzettel
8.) h n . - - 13 >, weisen.

" ... .1 * - Lachen, den 14. August 1856.

16 ", ", ioEugelbcrt Högg,
12.) „ „ . . . 9 „ Gastgeber.

_ _ _ _ _ Schrannen-Anzeige.
G etreidr 

gattu ng.

Ottobeuren, 
Ben 21. August 1836

Memmingen, 

6m 19. August 1856.

Mindelheim, 

den 16. August 1856

höchster | mitterer | niederster höchster mittcrer | niederster 1 höchster j mitterer | niererstct

Kern.
Rogge n.
Gerste.
Haber.

fl-
1 23

16
12

6

fr. 
22 
20 
30 
5y

fl. fr.
22 42
16 15
12 —
6 33

fl- 
21
14
11

6

kr
18
35
45

4 !

fl- 
23 
15 
13

7

fr.
49
41
47
11

fl- 
23 
14
13 

6

kr.
3

58
1 5
45

fl-
22
13
12
6

kr.
30
53
47 J
21

fl- 
22 
13.
12
0

fr. 
47 
55

4 
37

fl-
22
13,
1 1

6

kr.
7

12
55

fl- 
21
1 1
1 1

6

kr.
10
51
15

MdNlckt-uhö.wjjlii unter Verantwortlichkeit res VerdLkB: Carl G-»n>er in Ottobeuren.

B r o d l a x c: Pst. Loth. m e h l p r e i se: fl. kr. Sonstige Venalten.
Semmelbrod zu 2 kr. — 9 Der Metzen Muudmehl 3 1)3 \ kr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. — 10 1.12 n „ Semmelmehl 3 6 1 Pw. Schmalz ( 29 —
Hallweißbrod zu 2 kr. —. 14 M „ Mittelmehl 9 21 1 „ Butter 24 —

„ tzu 4 fr. . . — — 28 118 u „ Nachmehl — 35 1 „ Salz 4 2
Roggenbrod zu 2 fr. . . — 17 518 rr „ Roggenmehl 2 97 ! 1 „ Kerzen 27 —

„ zu 4 kr. . . : i 3 114 8 Stück Eier 1 8* —



DttMewee - WscheublE
Donnerstag den 28. August 1356.

00163102310201Amtliche 7 '
Den Fleifchverkauf betr.

Bekanntmachung.
Nachstehende hohe Entschließung der k. Regierung 

von Schwaben und Neuburg, Kammer des Innern, 
dd. 4., Präs. 10. d. M., wird dem Publikum zur 
Kenntuißnahmc, den Metzgern aber zur genauesten 
Darnachachtung mit dem Anhänge veröffentlicht, 
Laß alleufallstge Contraventionen durch die Lokal- 
polizeibchördeu und resp. Fleischbeschauer schleunigst 
anher auzuzcigeu sind, und daß Beschwerden des 
kaufenden Publikums stets die gebührende Würdi
gung zu Theil werden soll.

Ottobeuren, am 23. August 1856. '■

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Mayer, 1. Assessor.
Abschrift. ■

Im Namen Seiner Majestät des Königs 
non Aayern.

Die unterfertigte k. Stelle steht sich in Handha
bung der öffentlichen Gesundheitspflege veranlaßt, 
für den Fleischverkauf, soweit derselbe nicht in einer 
allgemeinen Fleischbank, sondern in den Wohnungen 
der Metzger stattstndet, nachfolgende Bestimmungen 
zu treffen:

1 .) Die Fleischläden sollen wo möglich auf der 
Nordseitc, jedoch nicht in engen Gäßchen, angelegt 
sein, eine Höhe von wenigstens. 8 Fuß und eine 
angemessene Breite und Länge haben, der Fußböden 
soll mit gebrannten oder flachen großen Steinen 
belegt und mit solchen ringsum an den Wänden 
wenigstens 1 Schuh hoch ausgetäfelt sein.

2 .) Die Luft im Laden muß frei zjrkuliren und 
sich erneuern können, wcßhalch auch Fensterläden 
mit entsprechenden Oeffnungen versehen werde» 

müssen, zur Abhaltung der Fliegen sind an den 
Fenstern seine Drähtgitter anzubringen.

3 .) Der Fleischladen muß beständig in deut voll
kommen reinlichsten Zustand erhalten werden, was 
auch von sämmtlichen Geschirren, Beilen, Messern 
und Waagen, desgleichen Muttern, gilt, und die 
feilhabeudeu Metzger, sowie deren Frauen haben 
gegen das kaufende Publikum ein anständiges Be
nehmen zu beobachten und sich mit einer reinlichen 
Kleidung zu versehen.

4 .) Jeder Metzger ist gehalten, seinen Fleisch- 
vorrath so auszulegen, daß er von den Käufern 
gehörig gesehen und aus gewählt werden kann, das 
Aushängen und Auslegen des Fleisches vor die 
Fenster darf aber nicht geduldet werden.

5 .) Bei dem Verkaufe von Fleisch dürfen nur 
Waagen mit Schüsseln, aus Blech oder Kupfer 
angewendet werden.

6 .) In dem Fleischladen darf kein Fcnerheerd, 
Ofen re. sich befinden, ebensowenig in dessen Nähe 
ein Schlafzimmer, oder es muß wenigstens durch 
Mauern davon getrennt sein, die gar keine Kom
munikation mit dem Fleischladen haben.

7 .) Das Spülwasser der Fleischläden darf nicht 
auf die Strasse gegossen, aber auch nicht über 24 
Stunden in den Läden aufbewahrt werden.

8 ) Das Mitnehmen der Hunde, sowohl von Seit« 
der Metzger, als von Serie des kaufenden Publi
kums, in die Fleischläden ist verboten.

9 .) die Bestimmungen über die Fleifchbeschcm 
werden hiedurch nicht berührt.

Augsburg,, den 4. August 1856.

Ksnigi. Negierung von Schwaben snd Rerrburg, 
Kammer des Innern.

Frhr. v. Weiden, k. Regierirngs.-Präsident.

Spengler, coli.
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Die Wahl le§ GewerbssteLer-PrüfungZ-AnSschusss betreff.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die Wahl des Gewerbsteuer-Prüfungsausschusses 

für den kgl. Rentamtsbezirk Ottobeuren findet am 
Montag den 1. September l. Js.

Vorm. 9 Uhr 
hierorts statt, wozu sämmtliche Gemeindevorsteher 
oder im Verhinderungsfälle eines und des Anderen 
der 1. Gemeindebevollmächtigte der betreffenden 
Gemeinde mit dem Auftrage vorgeladen werben, 
am Wahltage jenen Gemeiiidebevollmächtigten zu 
bezeichnen, welcher im Verhinderungsfälle des Ge
meindevorstehers dessen Stelle im ständigen Aus
schüsse bei Prüfung der Erklärungen seiner Gemein
den zu vertreten hätte.

Am 28. August 1856.
Graf, Landrichter als Wahlkommissär.

Das Stadler'sche Flirgenpapicr betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach einer allerhöchsten Entschließung des kgl. 

Staatsministeriums des Innern vom 9. lfd. Mts. 
hat ein gewisser Joseph Stadler zu Wien von dem 
k. k. österreichischen Handelsministerium ein Privi
legium auf seine Erfindung eines Fliegenvertil- 
gungs-Papieres nachgesucht und erhalten, weil er 
in der desfallsigeu Beschreibung Narr um als das 
Hauptingrediens zur Bereitung der Massa, die zur 
Bestreichung des Papieres verwendet werden sollte, 
bezeichnete.

Es erwies sich jedoch, daß der Hauptbestandtheil 
der Masse nicht Natrum in generellem Begriffe, 
sondern Arsenik ist, der darin in solcher Menge 
sich vorfiudet, daß schon ein kleiner Theil der prä- 
parirten Masse tödlich wirken muß.

Sofort wurde die Confiscatiou sämmtlichen bei 
dem Erfinder und den Verschleißern vorräthigen 
Stadler'scheu Fliegenpapieres verfügt und vollzogen.

Die Täuschung des Joseph Stadler und die Ge
fährlichkeit seines Präparates wurde aber erst auf
gedeckt, nachdem ein großer Theil des angefertigten. 
Papiers bereits an das Publikum veräußert, ein 
anderer zum Verkaufe in das Ausland versendet 
worden war.

Die Menge des in das Ausland versendeten 
Papieres wird auf 400 Riß angegeben, wovon 

eine ansehnliche Quantität die Richtung nach Bayern 
genommen hat.

Die Gemeindevorsteher werden in Folge hoher 
Regierungsausschreibung vom 13. ds. auf dieses 
Fliegenpanier, von welchem jeder Bogen mit dem 
Namen des Erfinders und als Zeichen des erwor
benen.Privilegiums mit dem österreichischen Wappen 
versehen sein soll, mit dem Auftrage aufmerksam 
gemacht, vor dessen Ankauf geeignet zu warnen, 
und diese Ausschreibung öffentlich bekannt zu machen.

Am 28. August 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Vorstan» krank.

Mayer, I. Assessor.

Die Gewerbsprüfungs-Commisston II. C lasse deS k. Landg. 
Ottobeuren betr.

Bekanntmachung.
Die unterm 28. August 1854 für 2 Jahre 

verpflichteten Gewerbsprüfungs - Commissions - Mit
glieder sind in gleicher Eigenschaft zur Funktion 
für die folgenden 2 Jahre bestimmt, was hiemit 
bekannt gemacht wird.

Ottobeuren, am 27. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Müller, II. Assessor.

Die Errichtung eines Denkmals für den Geschichtschreiber 
Johann Aventin in Abensberg betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Da bisher nur die wenigsten Gemeindevorsteher 

dem Auftrage rubr. Betr. vom 26. v. M. (Wo
chenblatt Nr. 31) nachgekommen sind, der Gegen
stand aber von der kgl. Kreisregierung schon am 
2. ds. in Erinnerung gebracht wurde, so ergeht die 
Weisung, das Ergebuiß der fraglichen Sammlung 
längstens bis 4. k. Mts. hieher einzusenden.

Ottobeuren, am 27. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Mayer, I. Assessor.
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Euratel über dm Müller Joseph Maier von Hawangen 

Lelreffcnd.

Mühlguts-Verkauf.
Anr Freitag den 26. September lfd. Jrs.

Morgens 9 Uhr
Wird im Gasthause zn Hawangen das Mühl- und 
Oekonomie-Anwesen des Rnbricaten unter gericht
licher Leitung im Wege der öffentlichen Versteige
rung vorbehaltlich der vor- und obervormundschaft
lichen Ratification veräußert werden, wozu au 
Kaufsliebhaber die Einladung mit dem Bemerken 
ergeht, daß sich dem Gerichte nicht bekannte Stei
gerer über guten Leumund und entsprechendes Ver
mögen auszuweisen haben.

Das Anwesen besteht in einer Mühle mit 3 
Mahl- und einem Gerbgange nebst Wohnhaus, 
einem besonderen Stadel mit Stallungen, Hofraum, 
Wurz- und Grasgartcn, 99 Tagw. Acckeru und 
Wiesen bester Bonität, circa 28 Stück Rindvieh, 
5 Pferden, 6 Schweinen, dann den erforderlichen 
Fahrnissen, welche nach Belieben mitverkauft wer
den können.

Die Mühle ist in dem großen und wohlhabenden 
Dorfe die einzige und hatte sich von seher einer 
bedeutenden Kundschaft zu erfreuen.

Vom Kaufschillinge kann die Hälfte gegen I. 
Hypothek auf dem Anwesen stehen gelassen werden.

Ueber alle weitern Bedingungen und Verhältnisse 
wird inzwischen der Curator Martin Ficklcr, Bauer 
in Hawangen auf Befragen Aufschluß ertheilen.

Ottobeuren, am 26. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Mayer, I. Assessor.

Die landwirthschastlichen Sitzungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Am Mittwoch den 17. September Nachmittags 

1 Uhr findet wieder eine landwirthschaftliche Sitzung 
im Gasthause zur Post statt, wozu sämmtliche 
Mitglieder des landwirthschastlichen Vereines, sowie 
alle Freunde der Laudwirthschast eingeladen werden.

Die Gemeindevorsteher werden ersucht, diese Ein
ladung schleunigst bekannt machen zu lassen.

Am 28. August 1856.

Pie Vorstände des landwirthschastlichen 
Pezirkes Westgünz.

Kapitalien - Verleihungen.
400 st. Stiftungsgeld können gegen die vorge

schriebene Sicherheit zu 4 Prozent ausgeliehen wer
den. Das klebrige.

50 fl. Armenstiftungskapital sind zu 4 Prozent 
gegen die vorgeschriebene Hypothek auszuleihen. 
Das Nähere bei der Erped. d. Bl.

300 fl. und 1000 fl. Vormundschaftsgeld sind 
gegen die vorgeschriebene Sicherheit zu 4 Prozent 
auszuleihen. Das klebrige.

Verloren wurde:
Von hier nach Oberhaslach ein grüner rothge- 

streifter baumwollener Regenschirm. Der Finder 
wird ersucht, denselben in der Erpedition d. Blattes 
abzugeben.

Guten, reifen Backsteinkäs, das Laibchen 9 kr., 
empfiehlt zur geneigten Abnahme

Jos. Wcspi, Käshändler 
in Ottobeuren..

Vermischtes.
Am 23. ds. Abends traf in München die be

trübende Anzeige ein, daß an diesem Tage bei 
einem Ertra-Bahnzuge, woraus k. k. österreichisches 
Militär sich befand, in der Nähe der Station Laufach 
durch Reißen eines Znghackens mehrere Personen
wagen ans dem Geleise kamen, drei derselben zer
trümmert und von den darin befindlichen Militär
personen sechs getödtet, neun schwer und eilf leicht 
verletzt wurden. Bei der Nähe von Aschaffenburg 
konnte von den Behörden alles Erforderliche sogleich 
vorgekehrt werden, damit für Unterkommen und 
Pflege der Verletzten entsprechend und genügend 
gesorgt werde.

In unserem au Korn, an Salz und anderen 
nutzbringenden Fossilien so reich gesegneten Dater- 
lande ist ein Schatz entdeckt worden, welcher von 
einem größeren Werthe ist, als eine Goldmiene. 
In der Oberpfalz nämlich wurden Lager von 
ächten Steinkohlen aufgefunden und liegen bei der 
Generalbergwerks- und Salinen-Administration be
reits schöne Proben davon vor. —

(Niederbayern.) Von Malching aus dem 
Landg.-Bezirke Rotthalmünster kommt dem „Kur. f.
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Niederb." folgende schaudererregende Geschichte zu: 
Im verflossenen Winter verkaufte der Kleingütlcr 
zum „Probst" sein daselbst nicht weit von der Kirche 
neben der Landstrasse' gelegenes Häuschen an einen 
dortigen Schullehrer, worauf er nach E l ring 
(Landg. Simbach am Inn) übersiedelte und alldort 
den Bauernhof zum sog. Schlegel hinterm Holz 
kaufte. Der Lehrer von Malching übernahm hie
rauf das Anwesen und wollte in vergangener Woche 
den schon längere Zeit beabsichtigten Keller in der 
Küche seines Hauses graben lassen, kaum aber 
waren sie fünf Schuh unter die Erde gekommen, 
als man auf einen großen mit Blut bespritzten 
Stein stieß, der die Leichname dreier Menschen 
deckte. Den Aeüßerungen der gerichtlichen Kom
mission zufolge, die sogleich im ganzen Hause die 
Fußböden aufbrechen ließ und wo man wieder 
einen mit zwei Schuh Erde zugedeckten mensch
lichen Eadaver fand, können dieselben schon 10 bis 
20 Jahre hier verborgen liegen. Daß dieses Er- 
eigniß zu vielseitigen Bermuthungen Anlaß gibt, 
ist leicht erklärlich; doch dürften die eifrigen Erhe
bungen von Seite der Behörden bald den eigent
lichen Thatbestand an's Licht führen.

Spanien. Salamanca (derbekannteBanquker) 
hat sich erboten, sechs Jahre lang die Hauptstadt 
zu 9 Quartos per Pfund (der jetzige Preis ist 17 
Quartos) mit Brod zu versehen, wenn ihm das 
unbedingte Monopol des Backens ertheilt werde. 
Die Regierung hat diese Forderung für zu bedenk
lich erachtet und will vorläufig andere Vorschläge 
abwarten.

Aus Madrid, 17. Aug., schreibt man: Das 
bisherige Verfahren der Regierung erweckt allge
meine Unzufriedenheit, weil die großartige Revolu
tion bis jetzt blos Generalsepaulettcn und Schärpen 
höheren Offizieren ertheilt hat, während Diejenigen, 
die sich aussetzten, der Gefahr trotzten, die Lage 
wirklich gerettet haben, was sie waren, geblieben 
sind. Natürlich sind sie mißmnthig. Eine andere 
Sache zur Unzufriedenheit ist die Nichtgeueigtheit 
der Regierung, Maßregeln zum Besten des Landes 
zu treffen. Durch die Lebensmittelfrage befindet 
sie sich in neuer großer Verlegenheit, weil sie die 
Maßregeln nicht in Ausführung bringen kann, 
welche sie treffen wollte, damit die Monopolisten 
die jetzigen hohen Getreidepreife nicht erhalten.—

Sch r a n n e n - A n z e i g e.
G etreid- | 

g attu ng.
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Ottobellrer - Wochenblatt.
Donnerstag 06 4, September 1856.

Amtliche Bekanntmachungen.
Ad Nurn 41712 praes. 29/s 56.
Die WirthschaUsführung in Gemeinden- und Siiftungswald- 

ungen betreffend.

,3in Namen Seiner Mlajeflät des Königs.
Aus dem bei Jnspicirung des königl. Forstamts Otto

beuren erstatteten Berichte des kgl. Kreisforstrathes überden 
Stand der Gemeindewaldungen im kgl. Forstrevier Schönegg 
und auv dem besonvern Berichte res kgl. Forstamtes hier
über hat. die unterfertigte kgl. Stelle Anlaß genommen, den 
Gemeinden Boos, Pleß, Heimertingen, und Nieder
rieden im kgl. Landgeiichte Babenhausen, ferner den Ge
meinden Günz, Oberwesterheim und Ottobeuren 
im kgl. Landgerichte Ottobeuren, dann dem Magistrate der 
Stadt Memmingen die verdiente Anerkennung des Eifers 
und der Sorgfalt in pfleglicher Behandlung der Gemeinde- 
und-Stifiüngswaldüngen, sowie in 'Ausführung der Kulturen 
und sonstigen Verbesserungen eröffnen zu lasten.

Dieß wird hjemit öffentlich bekanntgemacht, damit alle 
jene Gemeinden, Stiftungen und Körperschaften, welche 
Waldungen besitzen, hieraus die Aneiferung entnehmen mö
gen, gleiche Vorliebe und gleiche Sorgfalt im eigenen Inte
resse ihrer bisher meist allzusehr vernachlässigten Waldungen 
zuzuwenden, und den Anordnungen der bestätigten Betriebs
leiter behusS pfleglicher Behandlung der Waldungen bereit
willig und pünktlich nachzukommen.

Dabei wird ausdrücklich aufmerksam gemacht, daß der 
landwirthschaftliche Verein in Bayern inhaltlich des Pro
gramms zu dem Central-Laudwirthschaftsfest in München 
alljährlich Belohnungen aussetzt für verdienstliche Leistungen 
durch Begründung oder Erweiterung eines geregelten Forst
betriebes lind Aufforstung öder Gründe, durch größere An
saaten und Anpflanzungen (§. 1. Nr. 117) wobei Korpo
rationen, Nutznießer und Verwalter zur Bewerbung gleich
berechtiget sind, und bestimmt überdieß für Leistungen der 
Gemeinden durch Aufforstung öder Gründe und besonders 
sorgfältige Pflege ihrer Waldungen noch eigene Preise (§. IV. 
Nr. 7) wie auch erfolgreiche und verdienstliche Bestrebungen 
don Geistlichen und Gemeindevorstehern hiebei besondere Be
rücksichtigung finden können. (§. 11.)

Augsburg, den 23. August 1856.

Königl. Negierung von Schwaben und Neuburg, 
Kammer des Innern.

Frhr. v. Weiden, kgl. Regierungs-Präsident.
Spengler, coli.

Das Verbot der unerlaubten Verehelichung im.Auslände kctr.

Höchster Weisung gemäß werden die Vorschriften 
bezüglich der unerlaubten Verehelichung im Auslände 
in nachstehendem Abdrucke neuerdings zur öjfcnt» 
liehen Kenntnis; gebracht. — Gegenüber irriger 
Auffassungen wird hervorgehobcu, daß jeder im Aus
lände verweilende Bayer, in solange er dem baye
rischen Unterthausverbande angehört, im Falle seiner 
Verehelichung zur Beobachtung der hierüber in 
Bayern bestehenden Vorschriften bei Vermeidung 
der mit der Uebertretuug derselben verknüpften 
gesetzlichen Nachtheile verpflichtet sei.

Ottobeuren, den 30. August 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Abdruck.

A ü s z u g
aus der allerhöchsten Verordnung vom 12. Juli 
1808, „die Beförderung der Heirathen auf dem 
Laude betr." (Reggs.-Blatt v. I. 1808 S. 1505 f.)

Ziff. 16. „Da wir durch gegenwärtige Ver
ordnung alle zulässigen Verheirathuugen im Laude 
möglichst begünstigen, so bleibt es den Unterthauen 
strenge verboten, Ehen äusser Landes einzugehen/

„Alle äusser Landes geschlossenen Ehen sollen als 
ungiltig angesehen werden."

Ziff. 17. „Wer sich dieses Verbotes ungeachtet 
äusser Landes trauen läßt, soll bei seiner Rückkehr 
neben den Wirkungen der Ungiltigkeit seiner eiu- 
gegaugeuen Ehe noch mit. einer Gefängnisstrafe von 
einem Monate belegt werdest, wovon er die Kosten 
zu bezahlen oder abzudienen hat."

Auszug
aus dem Gesetze über Ansässigmachung und Ver
ehelichung vom 11. September 1825 §. 8 Ziff 4, 
welche nach der Gesetzesrevision vom Jahre 1834 
in Gesetzeskraft geblieben ist. (Gesetzblatt v. I.

1825 S. 120.)
„Die Verbote unerlaubter Verebüchung äusser 

Landes bleiben fortan in Wirksam«"!, jedoch mit
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der Abänderung, daß an die Stelle der bisher aus
gesprochenen Gefängnißstrase bloßer Polizei-Arrest 
treten soll/ ___________________
Die Ansässigmachung auf reale oder radistrte Gewerbe betr.

An sammtliche Lokalarmenpflegschafts- 
Rathe und Gemeindeverwaltungen.
Nach §. 31. Ziff. 1 des allerhöchsten Landtags- 

übschiedes vom 1. v. M. hat der Ansässigmachung 
auf reale oder radizirte Gewerbe fortan eine Prüfung 
des erforderlichen Nahrungsstandes vorherzugehen, 
wodurch die Vorschrift des §. 85. Abs. 2. in fine 
der allerhöchsten Verordnung vom 17. Dez. 1853 
über den Vollzug der gesetzlichen Grundbestimmungen 
für das Gcwerbswescu in den sieben älteren Kreisen 
des Königreichs modifizirt erscheint.

In Folge einer hohen Regierungsansschreibung 
vom 3. v.M. werden sammtliche Lokalarmcnpfleg- 
schastsrathe und Gemeindeverwaltungen zur geeig
neten Darnachachtung in vorkommenden Fällen hie
rauf aufmerksam gemacht.

Am 1. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die von der kiuigl. Bank in Nürnberg uegozirten Eisenbahn- 
Anlchen bete.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die geistlichen Pfründebesitzer des Amtsbe
zirkes, sowie sammtliche Gemeinde-, Stiftungs- und 
Kirchenverwaltungm in Folge hohen Regicruugs- 
Austrages vom 28. Juli l. Is. von einem aller
höchsten Ausschreiben des k. Staatministeriums des 
Innern vom 21. ejusd. rubr. Betreffs int unten 
folgenden Abdrucke zur geeigneten Darnachachtuug 
in Kenntniß gesetzt.
\ Am 2. September 1856.

Graf, Landrichter.

Königreich Payern.
Staatsministerium des Innern 

beider Ableitungen.
BezüAich des durch die k. Bank zu Nürnberg 

negozirten Anlehens der Pasinger-Starnberger Eisen
bahn beftehstr, hinsichtlich der Verzinsung und Sicher
heit, sowie 'stnsichtlich der Vinkulirung der au 
poneur OblMionen dieselben Verhältnisse, wie

bezüglich des durch die genannte ?. Bank negozirten 
Anlehens der Reumarkt-Bayreuther Eisenbahn.

Die durch die Entschließungen der unterfertigten 
k. Staatsministerien vom 11. September und 29. 
Oktober 1854 ertheilte Ermächtigung zur Anlage 
von Gemeinde- und Stiftungs-KapitalienAn Par- 
tial-Obligationen des Eisenbahn-Anlehens der Stadt 
Bayreuth wird daher hiermit auf das Anlchen der 
Pasing-Starnberger Eisenbahn mit dem Beifüge» 
ausgedehnt, daß bei jeder Erwerbung einer dcsfall- 
sigen Partial-Obli.gation sofort die Vinkulirung auf 
den Namen der betreffenden Gemeinde oder Stiftung 
ttntreten müsse, daß diese Vinkulirung bei der kgl. 
Hauptbank in Nürnberg vollzogen wird, und daß 
endlich die Devinkulirunz nur gegen die beiz«-- 
bringende Curatcl-Ermächtigung erfolgen kann.

Die kgl. Regierung wird hiernach das weürs 
Geeignete verfügen.

München, den 21. Juli 1856.
Auf 1C. ic. Befehl.

gez. v.Zwehl. gez. Grafv. Reigersberg. 
Durch den Minister re. ic.

Eppleu.

Den Verein für Ausbildung der Gewerke bete.

An sammtliche Stiftungs- und Kirchen- 
Verwaltungen.

Der Vorstand des in München bestehenden Ver-e 
eines für Ausbildung der Gewerke hat in einer 
an die allerhöchste Stelle gerichteten Vorstellung 
gebeten, daß den Kirchcustistungen der freiwillige 
Beitritt als Mitglieder des Vereines gegen Ent-- 
richtung des Bcreinsbeitrags von 6 st. jährlich aus 
Stiftungsmittcln gestattet werden möge, nachdem: 
dieselben hiedurch ohne große Auslagen tüchtige 
Entwürfe zu Altären, Kirchenstühlen, Kanzeln und 
Paramenten erhalten können, und namentlich hiebei 
bemerkt, daß für den Vereinsbeitrag nicht nur 4 
Hefte mit 16 Kunstbeilagen, worunter wenigstens 
4 kirchliche Gegenstände sich befinden, erlangt wer
den, sondern daß auch jedes Vereins-Mitglied daS 
Recht hat, jede beliebige Aufgabe an den Vereint 
zu stellen, die von einem der tüchtigsten Münchener 
Künstler gelöst werden wird und wofür nur d'ie 
Copiekosten der Entwürfe berechnet werden, doch 
ferner der Verein auch selbst die Besorgung der 
Ausführung, wenn es gewünscht werden sollte, 
übernimmt.
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Anschaffung von Paramenten und Utensilien sirr 
die neu zu erbauende kathol. Kirche zu Neu-Ulm 
die Vornahme einer Hauskollekte bei den Katholiken 
allergnädigst bewilligt.

In Folge eines hohen Regierungsausschreibens 
vorn 23. v. Mts. erhalten die Gemeindevorsteher 
katholischer Gemeinden den Auftrag, diese Haus- 
Kollekte bei den Katholiken ihres Bezirkes vorzu
nehmen und das Ergebniß binnen 4 Wochen anher 
einzufenden.

Da die Gemeinde Reu-Ulm kein Vermöge»» be
sitzt und namhafte Unterstützung bedarf, so gibt sich 
der unterfertigte Amtsvorstand der Hoffnung hin, 
daß die katholischen Amtsangehörigen Ottobeuren's 
auch diesmal ihren Wohlchätigkeitsstnn glänzend 
bethätigrn werden.

Am 2. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

F l e i sch s a tz.
Flrischsatz pro Monat September.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat 
September folgende Fleischpreise angegeben: 

Mastochsenfleisch per Pfund . . 13 kr. — hl.
Rindfleisch „ „ . . 11 „ — „
Kalbfleisch „ „ . . 12 „ — „
Schweinfleisch „ . . 18 „ — „
Schaffleisch „ „ . . 10 „ — „

Obige Taren sind lediglich als Marimalpreise 
anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist und
2) die Anzeige des geringern Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach Umständen der distriktspolizeilichen Be
hörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Am 1. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dieser Antrag erscheint im Hinblick auf die be
zeichnete Wirksamkeit des Vereines und gegenüber 
dem nicht bedeutenden Betrage der betreffenden 
Vereinszahlung im Allgemeinen Lerücksichtigungs- 
würdig, und in Folge einer hohen Regierungsaus
schreibung vvm 21. Juli l. Js. werden die ver- 
möglicheren Stiftungen, welche von diesen gebotenen 
Wortheilen Gebrauch machen wollen, zum Beitritt 
zu diesem gemeinnützigen Verein hiemit ermächtigt.

Am 2. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Quartal-Versammlung pro IV. Quartal 1855)56 betr.
Das Kgl. Landgericht Ottobeuren

-sieht sich veranlaßt, die Gemeindevorsteher auf die 
Ausschreibung vom 21. Juli l. Js. in Nr. 31 
des Wochenblattes aufmerksam zu mache»!, wonach 
die Quartalversammlung für das IV. Quartal 
1835/s6 aus besondern Rücksichten am Mittwoch 
den 17. d, M. statt findet.

Ain 2. Septmeber 1856.
Graf, Landrichter.

Ausgesprochene Landesverweisungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Magdalena Stelzle von Flachberg, k. w. Ober- 

amts Neresheim, deren Signalement in der hohen 
Megierungsausschreibung vom 25. v. M. in Nr. 71 
des Kr.-Ä.-Bl. enthalten ist, wurde »wegen Verbre
chens des Betruges, verurtheilt und nach Erstehung 
ihrer Strafe des Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, dieses 
Individuum in das alphabetische Verzeichnis der 
Landcsverwiesenen einzutragen und auf Betreten 
sofort arretiren und anher liefern zu lasten.

Am 2. Septeinber 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Bewilligung einer Hauskollekte für die innere Einrich
tung der kathvl. Kirche in Neu-Ulm betr.

An die Gemeindevorsteher katholischer 
Gemeinden.

Seine Majestät der König haben für die Be
streitung der inneren Einrichtung und der ersten
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Untersuchung wegen DiebstahlsverkrechenS zum Schaden des 
Manin Weißenhorn von Attenhausen bett.

Bekanntmachung.
A m 28. v. Mts. wurden aus dem Hause des 

Rubricaten folgende Gegenstände entwendet:
1 .) Eine silberne s. g. Preiskette, ungefähr 3 

Ellen lang, mit einem silbernen Stift und einem 
mit einer Hafte versehenen bayerisch. Frauenthaler, 
und einer weiteren vergoldeten gleichfalls mit einer 
Hafte versehenen runden Platte, etwa in der Größe 
eines Viernndzwanzigers, ans welcher die Worte 
eingravirt sind: „Maria Weißenhorn von Rum- 
meltshanfen";

2 .) eine circa 1 Vr Ellen lange silberne Hals
kette, s. g. Erbsenkette, mit einem messingenen 
Kreuzlein;

3 .) ein silbergefaßter Rosenkranz mit rothen Per
len und einem runden silbernen Zeichen;

4 .) eine silberne eingehäusige Sackuhr mit römi
schen Ziffern und einem porzellainenen Zifferblatte.

Der Dieb und die entwendeten Effecten konnten 
bisher nicht ermittelt werden, wcßhalb an fämmt- 
liche Gemeindevorsteher der Auftrag ergeht, hiewegen 
durch die Gemeindediener spähen zu lassen und das 
etwaige Resultat hieher anznzeigen.

Ottobeuren, am 1. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Doruntersuchung gegen Andreas Müller von Hardt wegen 
fahrlässiger Tödtung bett.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Der ledige circa 30 fahrige Schäfer Andreas 

Müller von Hardt, k. w. Oberamts Nürtingen, 
welcher bereits durch diesamtlichcs in U. cto be- 
stättigtes Strafresolut vom 29. Oktober vor. Zs. 
wegen medizinischer Pfuschereien an Menschen und 
Thiercn mit körperlicher Züchtigung bestraft, auf 
unbestimmte Zeit aus dem Amtsbezirke ausgewiesen 
und in seine Heimath geliefert wurde, hat sich neuer
dings wieder in Bayern Ungesunden und liegt nun 
gegen ihn die Anschuldigung des Verbrechens der 
fahrlässigen Tödtung, gemäß Art. 66. Th. I. des 
St.-G.-B. vor, weßhalb, und da derselbe flüchtig 
ging, sammtliche Gemeindevorsteher beauftragt wer

V..... / • '.....> , |M
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den, aus deuselben fahnden und ihn im Betretens
falle wohlverwahrt hieher einliefern zu lassen.

Andreas Müller ist circa 5' 8" groß, hat läng
lichte Gesichtsform, blaße Gesichtsfarbe, braune 
Augen, ist hagerer Statur, und besteht seine Klei
dung gewöhnlich in einem Schäferhut, kurzem 
Spenser oder Staubhemd, langen Beinkleidern und 
fchwarzseidener Halsbinde.

Ottobeuren, am 13. August 1856.

Königliches Landgericht.
Vorstand krank.

Mayer, !. Assessor.

Bekannt m a ch u n g.
Der ledige Schreinergeselle Franz Probst von 

Niederrieden will nach Oesterreich auswandern.
Allenfallsige Ansprüche an denselben sind binnen 

14 Tagen bei Vermeidung der Mchtberücksichtigung 
dahier anzubringen.

Babenhausen, den 28. August 1856.

Königliches Landgericht.
Ehrens b er g er, Landrichter.

Bekanntmachung.
Am Samstag den 6. September Vormit

tags 8 Uhr werden in dem Hause Nr. 36 in 
Unterhaslach, diesseitigen k. Landgerichts, an den 
Meistbietenden gegen sogleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert:

1) Circa 160 Zentner Heu und Ohmat,
2) 170 Zentner Stroh,
3) 8 Stück Rindvieh,
4) die vorhandenen Mobilien, als 3 Wägen, 3 

Eggen, 1 Pflug und mehrere Haus- und 
Baumannsfahrnisse,

5) 2 Tagw. 89 Dez. Ackerfeld,
6) f Tagw. 81 Dez. schlagbares Holz,
7) das gestimmte Anwesen Haus-Nr. 36 mit

18 Tagw. 19 Dez. ganz guten Gründen.
Die nähern Kaussbedingungen werden am Ver

steigerungstage bekannt gemacht. Kaufsliebhaber 
ladet ein

Benedikt Schmölz.

(Mit einer Beilage.)



A e i l a g e
zum OttoSeurer Wochenblatt Nro. 36. den 4, September 1856.

Einladung.
M lE Zur Vorfeier des allerhösten Namens« 

festes Ihrer Majestät unserer all- 
ywJ geliebten Königin Marie wird der 

hiesiege Musikverein am nächsten Sonntage 
den 7. d. Mts. Nachmittags 4 Uhr im Kaisersaale 
des Klostergebändes eine

musikalisch - deklamatorische Prodnklim 
veranstalten, wozu an sämmtliche Vereinsmitglieber, 
sowie an alle Bewohner des hiesigen Marktes und 
der Umgegend die freundliche Einladung mit dem 
Bemerken ergeht, Laß durchaus freier Eintritt statt- 
findet.

Nach beendigter Produktion folgt Abendunter.- 
Haltung mit Tanz im Vereinslokale (Gasthause 
zum Mohren), wozu alle Vereinsmitglieder mit 
ihren Familien und Freunden eingeladen werden. 

Ottobeuren, 3. September 1856.
Der Vereinsausschuß.

Bekanntmachung.
Für das Ziel Michaeli 1856 können bei der 

Sparkaffa-Anstalt Ottobeuren Freitag den 26. und 
Samstag den 27. September l. Zs. Einlage!; bei 
den unterzeichneten Cassierer in dem Hause deS 
Weinwirths Lerner gemacht werden, was mit dem 
Bemerken," daß nur kassamäßige Münzen angmom- . GkburLs 
men und für die früheren Einlagen vom Ziele 
Michaeli die Jahreszinsen ausbezahlt werden, zur 
Kenntniß bringen

Ottobeuren, den 3. September 1856 
Joh. Natterer. 
Mar Lerner.

Widerruf.
Der Unterzeichnete nimmt hiemit jene beleidi

genden Aeußerungen wieder zurück, welche er sich 
gegen Fackler von Wcsterheim erlaubt hat, und 
erklärt letztern für einen unbescholtenen Mann, gegen 
welchen ihm nichts Nachtheiliges bekannt ist.

Westerheim, den 27. August 1856.
M, A. Anfbachkr,

Einladung.
Sonntag den 14. und Sonntag den 21. d. M« 

finden auf der hiesigen Schießstätte die

Fleischiessen
statt, bei welchen auch die herkömmlichen volksbe
lustigenden Spiele gehalten werden.

Die Preise der Schiessen werden besonders bekannt 
gemacht werden.

Zu zahreicher Theilnahmc ladet ein:

Ottobeuren, den 4. September 1856.

Wie Schütze«-Wirekkrsn,

Ohmat- Versteigerung
von 3 Tagw. guten Wiesen am Sonntag de» 7. 
September l. Js. Schlag 11 Uhr. Zusammen* 
kunst beim sog. Ulrichsbrunnen.

Zu verkaufen sind:
28 Stück hölzerne Kapseln (Bichsen) für einen 

Landkramer zur Aufbewahrung von Spezereiwaaren 
sehr geeignet. Das Nähere bei der Crped. d. Bl.

Zn kaufen werden gesucht: 8 bis 10 Zentner 
Laubkohlen. — Ein halbes Schaffet Wachholder
beeren dießsähriger Ernte-

, Trauungs- Md Sterbe-
Anzeigen

der Pfarrei Ottobeuren 

pro Monnr August.
Geborene; Dm 4. ©enoftu», d. V. Joseph Angstwurm, 

Söldner von Ottobeuren. — Den 14. Konrad, unehelich. — 
Den 16. Franz Sales, d. 33. Joseph Wcöp!, Schweizer von 
Ottobeuren. — Den 17. Josepha, d. B. Joseph Rietzler, 
Söldner von Unter-Wolferts, und — Johann v. Math«, 
unehelich. — Den 19. Franz Laver, unehelich, von Wol- 
fertschwenden. — Den 30. Theresia, d. V. Joseph Mayr, 
Söldner von Guggenberg. --

Gestorbene: Den £5, Eresrentia Achilles, Söldners» 
Wittwe von Stephansried, 73 I. alt, an Altersschwäche. — 
Den 27, Jungfrau Barbar» Kühner von Ottobeuren, 49 
A, alt, an Abzehrung,



Vermischtes.
(Niederbayern.) lieber die schauder erregende 

Geschichte, welche der „Kur. s. N." und nach ihm 
alle Blätter gebracht haben, ist folgende amtliche 
Berichtigung erfolgt: „Die in dem vormaligen 
Probsteuhäuscheu zu Malching bei Grabung eines 
Kellers entdeckten menschlichen Ueberreste stammen 
nach gerichtlichem Befund höchst wahrscheinlick) aus 
längst vergangenen Kriegszeiten oder von einer Ver
legung des Gottesackers her ; dieselben waren keine 
Leichname mehr, sondern bestanden in einigen unzu- 
sammenhäugendeu, schon größtentheils vermoderten 
Anocheutheilen, und lagen mit Rücksicht auf die 
Bodenbeschassenheit wohl schon mehr als Hundert 
Jahre in der Erde. Rotthalmünster, den 23. Aug. 
1856. Der k. Amtsverweser Rast."

(Mittelfranken.) In Nürnberg hat sich am 
25. August das siebenjährige Mädchen eines Aus
läufers, welches seiner Stiefmutter, wahrscheinlich 
aus Furcht vor einer zu erwartenden Strafe, eut- 
fliehen wollte, in den Canal gestürzt; obwohl sofort 
wieder herausgezogen, war die Kleine dock) schon 
tobt. —

Kurhessen. In Fulda ist dieser Tage ein 
zehnjähriger Knabe, der sein 4jähriges Schwester
chen, welches noch nicht gehen und sprechen, und 
nur kaum stehen konnte, in das Wasser geworfen 
und ertränkt hat, wegen Verwaudteumords zu 12 
JahreZwangsarbeitshaus vernrtheilt worden. Fragt 
man nach dem Motiv der Thar, so tritt am meisten 
der Wunsch hervor, das Schleppen des Kindes, 
welches er immer beim Betteln mitnehmen mußte, 
und das Kind selbst los zu werden. Der jugend
liche Verbrecher — mit frechem Blick, niedriger, 
flacher Stirnbildung und breiten Backenknochen — 
zeigte neben schamloser Lügenhaftigkeit eine über
raschende Rasfiuirtheit ut Bekämpfung der gegen 
ihn vorliegenden Belastuugsgründe.

Am 26. August hat in Madrid die Vermäh
lung sfeier Sr. k. Hol), des Prinzen Adalbert 
mit der Infantin Amalia stattgesunden.

Türkei. Die französische Regierung hat 
120,000 Fr. ausgewendet, um beit russischen Ge- 
sandtschastspalast in Konstantinopel, welcher von 
ihr während des Krieges als Lazarett) benützt wurde, 
in den vorigen Stand zu setzen.

S cb r a n n e n - A n z e i g e.
G etreid- 
gattu ng.

Ottobeuren, 

den 4. September 1856. 

höchster | mitterer s niederster

Mei

1 den 2

höchster

n m > n g e n, 

September 1856.

mitterer | niederster i

Mindelheim, 
den 30. August 1858.

höchster j mitterer . | niederster

Kern.
Roggen. 
Gerste.
Haber.
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B r o d r a x e: 
Semmelbrod zu 2 fr. 
Weißbrvd v. Kern-Mehl zu 2 fr. 
Halbweißbtod zu 2 fr.

„ „ zu 4 fr. . .
Roggenbrot zu 2 fr. . .

„ „ zu 4 fr. . .

Pst. Loth
— 9
— 10 1J2
— 12 7iS
— 25 718
— 15 3)8
— ' 30 314

M e h l p r e i s e:
Der Metzen Mundmehl
„ „ Semmelmehl
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„ „ Roggenmehl
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—

Gedruckt und red igitt »nur Bemllt.v»rckichksit des Beriegers; Carl Gan jrr in Ottobeuren,



Ottobeurer - Wochenblatt:
Donnerstag M 11. September 1356.

0323Tägliche Lisenbah« - Mrlm mm
und zwar angefangen vom 1. Mai 1856 für die Dauer der Sommermonate.

M a ch A » 0 o b u r g. N a ch Fl n d a u.
1 Uhr 40 Min. Nachts: Güterzug mit II. und III. Klasse. 9 Uhr 15 Min. Vormittags: Eilzug I. u. II. Klass«.
9 Uhr 14 Mi». Vormittags: Postzug I. II. u. 111.Klasse. 8 Uhr 20 Min. Vormittags: Güterzug II. u. 111. Klass«
2 Uhr 20 Mi». Nachmittags: Güterzug II. u. III. Klasse. 5 Uhr 11 Mi». Abends: Postzug I. 11. u. III. Klass«.
5 Uhr 7 Mi». Abends: Eilzug 1. u. 11. Klasse. 11 Uhr 50 Min. NachtS: Güterzug IL u. 111. Klass«.

Die Preise der Plätze sind:
von Günzach nach München I. Klasse: 5 fl. 51 fr. II. Klasse: 3 ft. 54 fr. III. Klasse: 2 fl. 36 fr.
von Günzach nach Auaoburg I. Klasse: 3 fl. 24 fr. II. Klasse: 2 fl. 15 fr. III. Klasse: 1 fl. 30 fr.
von Günzach nach Immensta-t I. Klass«: 1 fl. 39 fr. II. Klasse: 1 fl. 6 fr. 111. Klasse: 45 fr.

Post-Wmnibus-Fahrl:
(Von Memmingen über Ottobeuren und Obergünzburg nach Günzach.)

Dnfunfl von Ottobeuren und Memmingen in Obergünzburg: Abgang von Günzach 5 Uhr 30 Minuten Abends.
7 Uhr 45 Minuten Früh. Abgang von Obergünzburg nach Ottobeuren 6 Uhr Abends.

Ankunft in Günzach: 8 Uhr 15 Minuten Früh. Abgang von Ottobeuren nach Memmingen 8 Uhr 25 Min.AbdS.
Die Fahrtaren sind:

von Obergünzburg nach Günzach 10 fr. von Obergünzburg nach Menrmiugen 1 fl. 15 fc.
von Obergünzburg nach Ottobeuren 48 fr. von Günzach nach Ottob«uren 57 fr.

von Günzach nach Memmingen 1 fl. 24 fr.

.............. ..........S i I'awsa

Amtliche JklmuiilmchllNgeii.
Conscribirung der Altersflasse 1835 bekr.

Bekanntmachung
Gemäß §. 5 des Heer-Ergänzungs-Gesetzes vom 

15. August 1828 siud die im Jahre 1835 gebo
renen Jünglinge der Militär-Conscription untrr- 
rvorsen.

Jeder Conscriptionspflichtige, d. h. jeder im Jahre 
1835 geborene Jüngling des hiesigen Landgerichts- 
Bezirkes ist verbunden, am

Dienstag den 4. November l. Js.

Vormittags 9 Uhr
als an dem nach §. 10 des Gesetzes zur Herstellung 
der Conscriptionslisten über die Jünglinge dieser 
Altersklasse festgesetzten Tage persönlich oder durch 
einen Bevollmächtigten hierorts zu erscheinen, und jwnspflicht

sich zum Eintrag in dir Conscriptionsliste um so 
gewisser zu melden, als diejenigen Conscriptions- 
Pflichtigen, welche an dem festgesetzten Anmeldungs« 
Terminen weder persönlich erscheinen, noch sich durch 
ihre Eltern, Vormünder oder sonstige Bevollmäch
tigte vertreten lassen, nach §. 25 des Gesetzes von 
Amtswegen in die Conscriptionslisten eingetragen, 
und nach 68 als Ungehorsame behandelt, sonach 
nicht nur der Vortheile der Zurückstellung und des 
Loosnummerntausches verlustig erklärt, sondern auch 
in die durch ihre Pflichtverletzung sich allenfalls er
gebenden Kosten und in eine Geldstrafe von 10 bis 
20 slJverurtheilt würden.

Auch die Eonscriptionspflichtigen von auswärti
gen Conscriptionsbezirken der Altersklasse 1835r 
welche sich nur temporär im diesseitigen Bezirke 
aufhalten, ist gestattet, daß sie sich beim hiesigen 
Landgerichte zur Erfüllung ihrer Militär-Conscrip-- 

stellen können, welches jedoch 14 Tage
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vor dem oben bestimmten Normaltermine, also 
längstens bis zum 21. Oktober L Zs. zu geschehen 
Kat. —

Am 10. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gr af, Landrichter.

Die Errichtung einer Denkmäler für den Geschichtschreiber 
Z»h. Atzentin betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

Werden diejenigen Gemeindevorsteher, welche die 
eingesammelteu Kollcktengelder rubr. Betr. oder 
Fehlanzeigen bisher nicht eingesendet haben, beauf
tragt, solche zur nächsten Quartalsversammlung, 
am 17. dS. mitzubringen.

Am 10. September 1856.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Da der Söldner Ao Hann Krämer von Wo

ringen heute sich freiwillig der Vermögensverwaltung 
und Anweseusbewirthschaftung begeben, und diese 
vollständig an seine mit ihm in allgemeiner Güter
gemeinschaft lebende Ehefrau Maria Krämer 
übertragen hat, so wird dieß mit dem Bemerken 
stffentltch bekannt gemacht, daß Johann Krämer 
für sich von nun au rechtsgiltig keinerlei Rechts
handlungen vornehmen und keine Verbindlichkeiten 
Eingehen kann, und daß Maria Krämer sich als 
Beistand den Söldner Daniel Weber von Wo- 
Bingen gewählt hat.

Orönenbach, am 30. August 1856.

Königliches Landgericht.
Kerker, kgl. Landrichter.

300 st. Vormundschaftsgeld und 100 st. Armen- 
stiftungsgeld sind gegen die vorgeschriebene Ver
sicherung zu 4 Prozent auszuleihen. Das Uebrige.

Zu verkaufen:
Eine Wiese mit Ackerfeld, 2 Tagw. 1 Dezim., 

int Kretten, Das Nähere beim Verleger d. Bl.

Der Kapitel-Jahrtag wird am Montag den 
15. September in Ottobeuren wieher wie 
früher abgehalten. G. M.

Einladung.
Sonntag den 14. und Sonntag den 21. b. M. 

finden auf der hiesigen Schießstätte die

FreisHiesseu
statt, bei welchen auch die herkömmlichen volksbe- 
lustigonden Spiele gehalten werden.

Die Preise der Schiessen werden besonders bekannt 
gemacht werden.

Zu zahreicher Theilnahme ladet ein: 
Ottobeuren, den 4. September 1856.

Die Schütz en D ire ktisn,

V e r m i s O t e s.
Neu-Ulm, 8. September. Am 6. d. Mts. er

mordete der Schuhmachermeister Anton Seitz, 
Wittwer, überhaupt sehr übel beleumundet, wohn
haft zu Oberkirchbcrg, k. w. Oberamts Laupheim, 
feine 3 leiblichen Kinder. Den ersten Mord beging 
derselbe Vormittags an seinem bei einem Wagner 
zu Beutelrensch, Gerichts Laupheim, dienenden 11 
jährigen Mädchen und bediente sich einer Holzart 
und eines Messers als Mordinstrnmente, welche 
beide er in Anwendung brachte und dabei auch das 
Kind des fraglichen Wagners lebensgefährlich ver
wundete. Nach dieser grauenvollen That begab er 
sich nach Oberkirchberg in seine Wohnung und tod- 
tete allda den im älterlichen Hanse anwesenden 
9 jährigen Knaben mittelst Hammerschlägen und 
Messerstichen. Unmittelbar nach diesem 2ten Morde 
begab sich der Unmensch nach Holzheim, k. b. Land
gerichts Neu - Ulm, wo seine älteste 17 Jahre alte 
Tochter im Dienste war und lockte dieselbe unter 
dem Vorgeben: „daß ihre beiden Geschwister schnell 
am Schleimfieber gestorben seien" mit nach Hause, 
allein schon auf dem Wege tödtete er dieselbe durch 
mehrere Mesterstiche im Walde bei Finningen, Ge
richts Neu-Ulm. Obwohl dieser Mörder schon bei 
Verübung des zweiten Mordes durch k. w. Land
jäger verfolgt wurde, welche ihn indeß verfehlten, 
konnte er doch erst Abends gegen 5 Uhr in der 
Nähe des Ortes Gerlenhofen, Gerichts Neu-Ulm, 
von mehreren ihm nacheilendeu Einwohnern von 
Holzheim und dem zu Ay stationirten Gendarmen 
Iahann Kaufmann zur Haft gebracht werden. — 
Bei seiner Verhaftung fand sich ein langes blutiges 
Mester und eine Pistole vor, welch Letztere er kurz 
vor dem Akte seiner Verhaftung abfeuerte und sich
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damit am rechten Fuße verwundete. Derselbe wurde 
.sofort dem kgl. Landgerichte dahier ein geliefert, ist 
.seiner verübten ruchlosen Thaten geständig und 
gibt an, daß ihn Noch dazu verleitet habe.

Bern, 3. Sept. Von Neuenburg her durchzuckt 
-diesen Augenblick die Nachricht einer Empörung der 
Royalisten (Königlichen) die Schweiz wie ein Blitz 
aus hciterm Himmel. Mitten in tiefster Sorglo
sigkeit und ohne alle äußere Veranlassung bemäch- 
-tigten sich ungefähr 300 Verschworene des Schlosses 
Neuenburg, wo die Regierung und der Präfekt des 
Bezirkes ihren Sitz haben, uuv des daselbst befind
lichen Zeughauses und nahmen vier Staatsräthe 
gefangen. Die Regierung war augenblicklich außer 
Stand, sich zu halten, und hatte sich ohne Zweifel 
in einem Dorfe gesammelt. Auf ihren Ruf boten 
Bern und Waadt zwei Bataillone auf, und sandte 
der Bundesrath die HH. Bundesräthe Fornerod und 
Frey-Herosä als eidgenössische Repräsentanten nach 
dem Kanton Neuenburg ab. Das Unternehmen 
ist ein ganz wahnsinniges zu nennen, und wurde 
auch sogleich wieder unterdrückt.

„Von einem Augenzeugen" erhält die „N. Z. Z.* 
Folgendes über die Ereignisie in Neuenburg: Der 
„Augenzeuge" kam eine Viertelstunde nach den bun- 
desräthlichen Abgeordneten an; im gleichen Augen- 
Nicke zogen etwa 1000 Insurgenten, welche die 
Nacht vorher die Verhaftungen vorgenommen hatten, 
wieder in Neuenburg ein; sie waren von dem Hand
streich in Locle zurückgekommen. Ueber die Mittel, 
die Insurgenten zu haranguiren, theilt der Bericht
erstatter mit: man habe den Leuten angegeben, der 
Bundesrath sei mit der Jnsurrection einverstanden, 
er sei einverstanden, daß die Regierung verjagt 
werde. Wie barbarisch die Leute haudelten, beweisen 
folgende Thatsachen, welche der Referent mitange
sehen hat. Ein preußischer Offizier in Uniform 
wollte einen Italiener zwingen zu dem Rufe: „es 
lebe der König!" Lieser weigert sich, der Offizier 
wiederholt unter Drohungen sein Begehren. Der 
Italiener stößt ihm ein Messer in die Seite, daß 
er todt zusammen sinkt. Darauf hin wollen die 
Soldaten des Offiziers dem Italiener das Messer 
entreißen. Dieser stößt zu und läßt nicht ab, bis 
ihm Säbelhiebe die Hand abgehackt. Darauf 
Bajonnetstiche der Soldaten, der Italiener springt 
noch eine Strecke weit und sinkt todt zusammen. 
Die gleiche Behandlung gegen eine Frau, Mutter 
von mehreren Kindern. Auch sie soll rufen: „es 

lebe der König.' Auf ihre Weigerung wird sie 
zusammengestochen. Zu solchen Thaten wurden die 
Elenden angespornt, indem man Wagen voll Wein 
und Speise auf das Schloß führte, wie es der 
Referent ebenfalls mit eigenen Augen gesehen. — 
Abends um 7->/2 Uhr schickten die Bundesrathsab
geordneten die beiden Waibel mit einer Uebergabe- 
Aussordermig aufs Schloß. Hier trafen sie mehrere 
uniformirte preußische Offiziere mit Pickelhaube. 
Auf die schriftliche Aufforderung hin, erwiederte 
die anwesende fürstliche Regierung, sie könne sich 
erst in einer halben Stunde entscheiden. Rach 
Verlauf derselben hieß es: man müße sich noch 
mit einigen Mitgliedern besprechen. Morgens um 
3 Vi Uhr hatten sie sich dann entschieden. Als der 
Buudeswaibel mit seinem rothen Mantel den Be
richt vom Schlosse holte, bemächtigte sich der In
surgenten eine noch größere Bestürzung, wie schon 
bei der Nachricht von der Anwesentheit des ver
meintlich eillverstandenen Bundesraths. Bald erscholl 
der Ruf der Republikaner: vive la Suisse (es 
lebe der Schweizer). Als die Waibel gegen das 
Schloß kamen, zog in der den Scharfschützen be
kannten Weise eine Compagnie dieser Braven still 
über den hinter dem Schlosse liegenden Rebhügel, 
und feuerte auf die sich blicken lassenden Offiziere 
im Schlosse. Zu gleicher Zeit zög Oberst DeNfler 
von unten, von der gegen die Stadt verbarrikadirten 
Seite des Schlosses, und so nahm man die ganze 
Sippschaft gefangen. Oberst Denzler mußte sich 
mit Leib und Seele der Wuth der Scharfschützen 
und anderer eidgenössischer Wehrmänner entgegen
stellen, sonst hätten sie alle anwesenden Preußen 
und Royalisten auf dem Platze massacrirt. Run 
galt es, die Fische in Behälter zu thuN. Sprang 
einer neben aus, um zü entwischen, so streckte ihn 
eine Kugel nieder. Hier soll cs 10 bis 12 Todte 
gegeben haben. Die Rädelsführer waren ein Graf 
Friedrich Pourtales und Oberstlieutenant Meurdn, 
ersterer ist verwundet und gefangen, letzterer ent
flohen. Von allen Seiten wurden die royalistischen 
Aufständischen herbeigeführt, und auch diejenigen 
wurden am Rockkragen herbeigezogen, welche Geld, 
Wein u. s. w. gespickt hatten.

Neuenburg war früher Fürstenthum und nach
dem es bereits 100 Jahre der Krone Preußens 
zugehört hatte, veranlaßte Napoleon die Abtretung 
des Fürstenthums und ernannte seinen Marschall 
Alerander Berthier zum Fürsten von Neuchatel,
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acht Jahre später jedoch (1814) kam die Krone 
Preußens wieder in Besitz desselben. Zm folgenden 
Jahre trat Neuenburg, welches schon seit 1406 
mit etlichen Orten der Schweiz verbündet war und 
ihre Schlachten mitgefochten hatte, als förmliches 
Glied und als 21. Kanton der schweizerischen Eid
genossenschaft bei. Die Ereignisse des Jahres 1848 
haben das Verhältniß zu Preußen faktisch gelöst.

London. Was die deutsche Legion in Englands 
Dienst betrifft, so endet für sie der Ruffenkrieg 
mit gemüthlichen Familienscenen am Vorgebirge 
der guten Hoffnung. Dort sollen sich die deut
schen Krieger, so will's die englische Regierung, 
Herd und Hütte bauen und Weib und Kind nach
kommen lassen. Jeder Legionär erhält unentgelt
lich Land angewiesen, eine Büchse und Lagergeräth; 
für Unverheirathete macht die Regierung den Frei- 
werber, legt segnend die Hände auf das junge Paar 
und bittet: seid fruchtbar und mehret Euch und 
werdet den'Kaffem fürchterlich! — Die Eapregie- 
rung gibt mit Freuden 40,000 Pfd. Sterling zu 
den Kosten der Nievedlaffung her. Die Deutschen 
werden die eine Hand am Pfluge, die andere am 
Schwerte die englische Colonie bauen und befestigen.

Moskau, 7. Sept. Eben wird die Krönung 
feierlich und prachtvoll vollzogen. Endloser Jubel.

Nach der Volkszählung vom Schluß des Jahres 
1852 befanden sich im deutschen Zollvereins-Ge
biete 3,947520 Jünglinge über 14 Jahre, gegen 
4,315,659 Jungfrauen vom gleichem Alter; dem
nach müssen 368,139 Jungfrauen wegen Mangel 
an Männern unverheirathet bleiben! Von 100 
heirathsfähigen jungen Männern nehmen nur 65 
das sanfte Joch der Ehe ans sich. Es werden da
her von obigen 3,947520 Jünglingen 1,303,979 
Köpfe das Junggesellenleben vorziehen; es kommen 
auf 5 hcirathslnstige Männer 8 Jungfrauen. Nach 
Berechnungen, denen die letzte Volkszählung vom 
Dezember 1855 zu Grunde gelegt ist, hat die 
Heirathslust der jungen Männer noch weit mehr 
abgenommen, so daß auf einen heirathenden jungen 
Mann fast zwei heirathsfähige Jungfrauen kom
men. Die Ursache dieses Abnehmens ist besonders 
in den gegenwärtigen schlimmen Zeitverhältnissen zu 
suchen, weil die Erhaltung der Familien weit größere 
Anstrengungen erfodert und die Ansprüche an das 
Leben so hoch gesteigert sind, daß der größte Theil 
der,Bevölkerung ihnen nicht mehr gewachsen ist. —

Schrannen-Anzeige._____
G etreid- Ottobeuren, 

den 11. September 18564

Memmingen, 

»en 9. September 1856.
Mindelheim, 

den 6. September 1856.
gattung. i
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Aufschlag: Kern 1 fl. 26 fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fi. 20 fr. Haber — fl. 50 kr.
Abschlag: Kern — fl. — kr. Roggen — fl. 48 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. — kr.

fl. fr. fl. kr. fl. kr fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.
K e r n. 24 22 23 57 22 43 23 29 22 55 21 53 । \ 22 12 21 20 20 27
R o age n. 16 — 15 12 14 5 16 31 15 34 14 54 j ! 16 5 15 3 13 2 1
E e r st e. 14 15 13 55 12 26 14 47 14 12 13 42 15 18 12 35 11 32
H a b e r. 7 5 6 47 6 21 6 44 6 23 6 3 | 5 49 5 27 5 7

r a ch d e m m i t t « r p r t i * •

Bvodrape: Pf°. Loch. UT e b lp r e i ft: fl. fr. Sonstige Uenalien,
Semmelbrod zu 2 fr. — 9 Der Metzen Mundmehl 3 45 i fr. pf.
Weißbrvd v. Kern-Mehl zu 2 fr. — 10 1J2 ff „ Senimelmehl 3 — — 1 Pfo. Schmalz 28 —•
Halbweißbrod zu 2 fr. —- 12 7)8 ff „ Mittelmehl 2 15 1 „ Butter 22 —

„ „ zu 4 fr. . . 25 7,8 ff „ Nachmehl — 33 1 „ Salz 4 2
Rvggenbrod zu 2 fr. . . — 15 3)8 ff „ Roggenmehl 2 36 1 „ K-rzeu 27 —

„ zu 4 fr. . . —- 30 3J4 9 Stück Eier 8 —

Gedruckt uiii> mijirt unter Verantchortlichkflt W Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren,



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag 08. ig. September 1356.

Amtliche Kekilnntmachungen.
Ausgesprochene Landesverweisungen betr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
Wilhelm Hundt aus Darnistadt, dessen Signa

lement in der hohen Regierungsausschreibung vom 
30. August l. I. und Herrman Reuth von Eckard- 
roth in Hessen, dessen Signalement in der hohen 
Regierungsausschreibung vom 2. September l. I. 
enthalten ist, wurden wegen Diebstahls bestraft, und 
nach Erstehung ihrer Strafe des Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diese
Individuen in das alphabetische Verzeichnis der Der 
Landesverwiesenen einzutragen, und auf Betreten 
sofort anetiren und anher liefern zu lassen.

Am 15. Juli 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahlsverbrechens zum Schaden 
des Dienstknechtes Franz Sales Grambihler in Sontheim 
hetreffend.
Bekanntmachung.

Am Montag den 8. d. Mts. Morgens zwischen 
8 und 9 Uhr wurden dem Rubricaten im Hause 
seiner Dienstfrau Theresia Siedele in Sontheim 
folgende Gegenstände entwendet:

1) ein Mantel von dunkelblauem Tuche mit 
schwarzem Pelzkragen, schwarzen Knöpfen, einem 
Futter von Kanafas und langem bis unter die 
Waden reichenden Kragen;

2) ein Spenser von russisch grünem Tuche, mit 
zwei Reihen silbernen österreichischen Sechserknöpfen, 
sechs auf feder Seite, und zwei solchen Knöpfen 
hinten am Bunde und fe zwei schwarzen Knöpfen 
vorne an den Aermeln;

3) ein Paar blau und gelb gestreifte Somum- 
Hosen;

4) ein seidenes Halstuch von blauem Grunds 
mit gelben Streifen am Rande.

Der Dieb nnd diese Effecten konnten bisher nicht 
ermittelt werden, wcßhalb die Gemeindevorsteher 
des Bezirkes beauftragt werden, hierwegcn durch 
die Gemcindediener spähen zu lassen und das Er- 
gebniß unverweilt anzuzeigen.

Ottobeuren, 15. September 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter,

Voruntersuchung gegen Nikolaus S reg Herr von Kirchheim 
wegen Diebstahls belr.

dahier verhaftete Nikolans Stegherr von
Kirchheim hatte unter andern: auch folgende Gegen
stände in Besitz, über deren rechtmäßigen Erwerb 
er sich nicht genügend ausweisen kann, nämlich: 
1) ein Paar schwarzlederne lange Hosen, 
2) eine alte Sommerhose, 
3) ein Paar alte Halbsiiefel rmd
4) einen grünen Geldbeutel von Leder mit einem 

daran gebundenen Siegelstocke, in welchem dir 
Buchstaben K. B. cingcstochen sind. In dem 
Geldbeutel befanden sich 10 silberne Sechser- 
Knöpfe.

Da diese Gegenstände höchstwahrscheinlich irgend 
wo entwendet wurden, so ergeht an den unbekann
ten Eigenthümer die Aufforderung, sich schleunig 
hierorts zu melden.

Ottobeuren, den 6. September 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Ausruf!
Als die landwirthfchaftlichen Distriktsftste im 

Jahre 1854 in Gröncnbach und 1855 m Baben« 
Hausen abgehalten wurden, wetteiferten viele Ge
meinden in der Ausschmückung dieses Festes durch 
Absendung sinniger, zum Theil auch kostspieliger
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Festwägen, während andere das Landwirthsschafts- 
fest auch zu einem Freudentag der Armen dadurch 
stempelten, daß sie mit geschmückten Fruchtwägen 
den Festplatz zierten, und die schweren Getrcide- 
garben untre die Armen des Fest-Ortes vertheilen 
ließen.

Am 29. September d. I. feiern die Mitglieder 
unseres landwirthschastl. Distriktsvereines das Laud- 
wirthschaftsfest in der Stadt Memmingen, und wie 
man vernimmt, bringt die dortige Stadtgemeinde 
nicht unbedeutende Opfer zur feierlichen Abhaltung 
desselben, während an die Landgemeinden nur das 
Ansuchen gestellt worden ist, einige junge Leute in 
der üblichen. Ortstracht (zu Fuß oder zu Pferd) 
zu dem Festzuge abzuordnen, was ohne irgend er
hebliche Kosten geschehen kann.

Das erhebende Beispiel jener Gemeinden, welche 
in früheren Jahren durch die beschriebenen. Werke 
der Wohlthätigkeit diese Feste verherrlichten,, lebt 
in der Erinnerung der freundlichen Geber neuer
dings auf, und erweckte bereits in Einzelnen den 
Wunsch, daß Aehnliches auch für die Armen der 
Stadt Memmingen geschehen möge, während die 
städtischen Armen, denen bekanntlich kein Feldersegen 
die Theurung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse 
lindert, wohl auch eine leise Hoffnung auf gleich 
freundliche Berücksichtigung hegen werden.

Es würde die Feier des kommenden Festes gewiß, 
auf eine überraschende, ehrende und wohlthuende 
Weise erhöht, wenn statt der zwecklosen, oft große 
Geldopfer fordernden Festwägen die Gemeinden des 
Festdistriktes ihre Betheiligung an dem Feste etwa 
dadurch an den Tag legten,

daß sie sich je nach ihren Landgerichtsbezirken 
vereinigten, um gemeinsam ihre Liebesgaben 
— in gedroschenem Getreide bestehend — 
zu spenden.

Angenommen, jeder Bemittelte einer Gemeinde 
des Festdistriktes liefert nur l/2 M etzen Kern, 
Roggen oder Fesen rc. re., so kann jede Gemeinde 
leicht einen Sack Getreide an seinen Landgerichts
oder Landwirthschaftsbezirk cinsenden, und letztere 
sind alsdann in der angenehmen Lage, einen 
Wagen Frucht zum Besten der Armen auf den 
Festplatz zu bringen, und ein Aufzug solcher 
Festwägen, auf denen die Körner der Liebe und 
des Wohlthuns liegen, um in den Hütten der Ar- 
muth vertheilt, zur Blüthe der Freude aufzusproßen, 

gäbe gewiß den mitsteuernden Landwirthcn das 
ehrendste Zeugniß ihrer Gesinnungstüchtigkeit und 
Menschenfreundlichkeit, dem Feste aber eine eigen» 
th um siche herzerhebende Weihe.

Der bekannte Wohlthätigkeitssinn der Landge
meinden gibt der zuversichtlichen Hoffnung Raum, 
daß es in diesem reich gesegneten Jahre nur einer 
leisen Anregung bedarf, um in der angedeuteterr 
Weise das Freudenfest der Landwirthe zu einem 
Erntefeste der Armen zu machen.

Die vcrehrlichen Bezirks-Eomites des diesseitigen 
Festvistriktes werden ersucht, zur Ausführung dieses 
gemeinsamen Werkes der Wohlthätigkeit in thun-- 
licher Weise mitzuwirken.

Niederrieden, am 14. September 1856.
Pfarrer Wachtl, I. Dorstand 

des Bezirks-Comite Westgünz.

Unter Bezugnahme auf vorstehende Ausschreibung 
ergeht der Auftrag an sämmtliche Gemeindevorsteher, 
zu diesem gemeinnützigen Unternehmen kräftigst mit- 
znwirken, und zu diesem Ende ungesäumt eine 
Sammlung von Getraidc für die Armen in Mem
mingen vorzn,nehmen, und das Ergebniß am näch
sten Dienstag dem Festcomitä in Memmingen zu 
überliefern, zugleich aber hievon anher Anzeige zu 
erstatten.

Am 18. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Bekanntmachung.
Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge

bracht, daß der Rettenbacher Herbst-Krämer-Markt 
am 21. und der Dich - Markt am 22.-September 
d. Js., nicht am 28., wie im Kemp ter Kalender 
steht, abgehalteu wird.

Rettenbach, am 12. September 1856.

Die Markts-Gemeinde-Verwaltung..
Korntheuer, Vorsteher.

Eine moderne, schön und fest gebaute Chaise, 
welche mit 1 oder 2 Pferden bespannt werden kann, 
ist zu verkaufen und täglich einzusehen. Wo? sagt 
Verleger dieses Blattes.
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Einladung.
Nächsten. Sonntag den 21. September d. 

Js. flndet bei dem Unterzeichneten

Tanzmusik
statt, zu deren zahlreichen Besuch unter Versicherung 
der Abgabe guter und billiger Speisen und Getränke 
bei schnellster Bedienung, hiemit höflichst einladct 

Ottobeuren, 17. September 1856.

Anton Eichele,
Kroneuwirth.

A n w e s e n s v e r k a u f.

«
Eine Stunde von Memmingen ist ans 
freier Hand zu verkaufen: Ein massiv 
gebautes Söldhaus mit Stadel, Stallung 
und Schupfe unter einem Dache, nebst daran be- 
stndlichem Gras- und Baumgarten, dann 32 Jau- 

chert 10 Dez. Grundstücke, 10 Stück Rindvieh, 2 
Wägen, 2 Schlitten, 2 Eggen, 1 Pflug und son
stige gut erhaltene Baumannsfahrnisse; ferner Vas 
Getreide von 5 Schober Beesen, 4*/2 Schober 
Roggen, 10 Schober Haber und einige Gerste. 
Das Anwesen kann sogleich eingesehen werden und 
ist Näheres beim Verleger dieses Blattes zu er
fragen.

Am 7. d. Mts. blieb ein Stock von dünnem 
Meerohre mit gebogenem Griffe, an welchem ein 
Porzellainblättchen mit der „Bavaria" befestigt ist, 
stehen, um dessen Ablage in der Redaktion dieses 
Blattes ersucht wird.

1000 fl. Vormundschaftsgeld sind gegen vorge- 
schriebene Versicherung zu 4 % auszuleihen. Das 
Uebrige.

Vermischtes.
Ulm. Ueber das in voriger Nummer gemeldete 

haarsträubende Ereigniß kommen weitere Mitthcil- 
ungen, die in den Hauptumständen mit den bereits 
pon uns gemachten, übereinstimmen. Ker Mörder 
Anton Seitz sei ein arbeitsscheuer, dem Trünke er
gebener Mensch, der erst kürzlich wegen eines Ver
gehens aus dem Arbeitshause entlassen wurde. 
Leider ist zu fürchten, daß das Kind der Dienst- 
Herrschaft in Beutelreusch ein Opfer seiner erhal

tenen Verwundungen werde. Während der Mörder 
festgenommen und gefesselt wurde, soll er durch 
eine Pantomime zu verstehen gegeben haben, daß 
ihm nichts an seinem Kopfe liege. Auch soll er 
bei seiner Verhaftung erklärt haben, daß er noch 
mehrere Mordthaten beabsichtigt habe — und daß 
er, wenn er nach Hause gekommen wäre — nament
lich auch seinen Schultheißen getödtet haben würde.

Die Einzelheiten sind viel grauenhafter, als man 
sie im erstem Berichte vor näherer Erhebung des 
Sachverhalts zu geben im Stande war. Die ge
richtliche Untersuchung ist in der Hauptsache bereits 
geschloßen. Seitz besteht selbst darauf, daß er bei 
der Ermordung seiner Kinder mit kalter Ueberle- 
gung gehandelt habe; dagegen versichert er, daß er, 
wenn auch das Kind in Beutelreusch, welchem seine 
jüngere Tochter als Kiudsmädchen zugegeben war, 
tödtlich verwundet sei, hier beim Änsholen nach 
seiner Tochter fehlgeschlagen habe. Dieser Mann 
(schreibt man aus Oberkirchberg), dem selten ein 
rechtes Wort aus dem Munde gekommen, scheint 
Zeitlebens nie eine Regung des Gemüths gekannt 
zu haben; arm, aber doch hochfahrend, lüstern nach 
einer bessern Lage, aber doch zu verwahrlost, sich 
aufzupaffen, war und ist er mit Gott und der Welt 
zerfallen: Der Grund, warum er seine Kinder hin
geschlachtet, ist nach seiner Angabe der: sie der 
Schande und den Hirtenhänsern, denen sie seiner 
Uebepzcugung nach bei ihrer Armuth unfehlbar 
verfallen gewesen, zu entreißen, er sei auch, fügt 
er bei, entschlossen gewesen, sich gleich nach der 
That bei dem Oberamtsgericht Laupheim zu stellen. 
Allein diese Erklärungsweise dünkt denjenigen upch 
zu Ichön, die Gelegenheit hatten," ihn am zweiten 
Tage nach seinem unerhörten Verbrechen zu sehen. 
Der Zuspruch seines Seelsorgers, die Eröffnung, 
daß wegen seiner Gräuelthat eine allgemeine Bet- 
stunde gehalten worden sei, vermochten ihn kaum 
aus seiner Verbissenheit herauszubriugeug u>nd selbst, 
als die Mntter des mit dem Tode ringenden Kindes 
von Beutelreusch ihm die Hand drückte mit der 
flehenden Bitte: sie wolle ihm Astes verzeihen, wenn 
er nur Buße thue und sich bekehre, was es. ihm 
nahezu zu viel, zu bekennen, daß er NM in der 
Schuld der Menschen stehe. Sein Inneres sei voll, 
aber Reue und Leid machen könne er ntzch nicht; 
dies ist seine wörtliche Aeußerung. Welch ein 
Gegensatz zwischen diesem vertigerten Vater und 
dieser tief in ihrem Glauben lebenden Mutter, die,
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von diesem Unmenschen so schwer verletzt, noch beim 
Scheiden desselben sich damit tröstete: „vielleicht feie 
er doch näher bei unserm Herrgott, als wir Alle", 
und es sich nicht nehmen ließ, die Leiche der Tochter 
des Mörders ihres eigenen Kindes auf ihre Kosten 
zur Erde bestatten zu lassen und deren Todtenbahre 
mit den schönsten Blumen zu schmücken.

Illertissen. Am 7. Sept, siel das 2jährige 
Mädchen der ledigen Hafnerstochter Anna Bauer 
zu Osterberg, hiesigen Gerichts, in der Werkstätte 
des Hafnermeisters Alois Bauer dortselbst in einen

Ansbach. Am 11. September wurde zwischen 
der dortigen Stadtgemeinde und dem Fabrikbesitzer 
Hrn. v. Cramer-Klett zu Nürnberg ein Vertrag 
dahin abgeschlossen, das Letzterer die Zweigeisenbahn 
von Ansbach nach Gunzenhausen um die Summe 
vou 1,560,000 [L innerhalb längstens zwei Jahren 
vom Tage des beginnenden Baues an herstelle. Bei 
diesem Vertragsabschlüsse wurde u. A. festgesetzt, 
daß die oberste Leitung und Ausführung des Baues 
dem kgl. Bezirksingenieur Hrn. Balbier zu Nürn
berg, einem durchaus tüchtigen und erprobten Tech
niker, übertragen werde.

sogenannten mit Wasser gefüllten Handkübel, und 
ertrank.

Würzburg. Die von dem Luftschiffer Herrn 
Ch. Werzinger auf den 7. September Abends 
angekündigte Luftschifffahrt ging nach Beseiti« 
gung verschiedener Hindernisse glücklich von statten. 
Nachdem Herr Werzinger bei bereits eingetretener 
Dämmerung mit dem Ballon in die Höhe ging, 
senkte sich derselbe nach kurzer Zeit wieder und ge
wann bei Heidingsfeld die Erde.

(Eine neue Industrie!) An Sonn- und Feier
tagen Abends ist die von Dornbach nach Wien 
führende Straße mit Betrunkenen, welche Nach
mittag den „Heurigen" aufsuchten, gewöhnlich wie 
übersäet, und jeden Augenblick muß man fürchten, 
daß durch die hin- und rückfahrenden Wagen ein 
Unglück angerichtet werde. Am zweitverfkossenm 
Sonntag fuhr zur Beseitigung solcher Ucbelstände 
ein sogenannter Zeiselwagen, der ein Strohlager 
hatte, nächst Dornbach auf und nieder, und nahm 
jeden Betrunkenen, aber keinen Nüchternen, auf, 
uitt ihn heimzuführen. Trotz seines wiederholten 
Kommens zählte der Wagen stets 6—8 Passagiere.

S ch r a n n e n - A n z e i g e.
G etreid-

1 Ottobeuren, Memmingen, Mindelheim,

g attu ng.
dm 18. September 1856. den 16. September 1856. den 13 September 1856,

höchster | nüttcrer 1 niederster höchster f mitterer | niederster ’ höchster J mitterer I niederste»
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Kttobeurer - Wochenblatt
Donnerstag 30. 25. September 1856.

Amtliche 7 ' ...00013102020201

Die Bewilligung von Tanzmusiken, namentlich aus Anlaß 
von Kirchweihfesten und Hochzeiten betr.

Ad Ncim. 44607. praes. 12/9 56.
Im Warnen Srrycr Majestät des Königs.
Indem die höchste.Entschließung des k. Staats- 

miuistcrium des Innern vom 5. l. M. die Bewil
ligung von Tanzmusiken namentlich aus Anlaß 
von Kirchweihfesten und Hochzeiten im nachfolgenden 
Abdrucke zur öffentlichen Kennrniß gebracht wird, 
werden die Distrikts-Polizeibehörden zu deren ge
nauem Vollzüge, so wie zur unverzüglichen Anord
nung der höchst verfügten Bekanntmachung der 
Bestimmungen si'.b Nr. 1 — 7 in den einzelnen 
Gemeinden angewiesen.

Seine Majestät der König aus besonderem Wohl
wollen Allerhöchst Selbst darauf bedacht, bezüglich 
der Gewährung von Volksbelustigungen jede zu
lässige Erleichterung ein trete» zu lassen, haben aller- 
gnävigst zu verfügen geruht, daß über die Bewilli
gung von Tanzmusiken namentlich aus Anlaß von 
Kirchweihfesten und Hochzeiten, zur Ergänzung und 
gleichzeitigen Abänderung der allerhöchsten Verord
nung vom 3. September 1843, die Bewilligung 
von Tanzmusiken und Freinächteu betr., nachstehende 
Anordnungen ergehen:

1) Aus Anlaß der Kirchweihfeste dürfen öffentliche 
Tauzuitterhaltungeu. in jeder Gemeinde an zwei 
Tagen stattfindeu, und zwar:

a) an Orten, wo die althergebrachte Kirchweih
feier mit der kirchlichen Feier zusammenfällt, 
am Kirchweihsonutage und am Kirchweihmon
tage, oder an dem darauffolgenden Sonntage,

b) an Orten, wo die kirchliche Feier auf einen 
andern Tagen verlegt ist, an dem betreffenden 
Sonntage und Montage oder an dem darauf
folgenden Sonntage.

Eine dreitägige Tanzbelustigung bei Kirch
weihen ist unzulässig,

2) die Dauer der öffentlichen Tanzunterhaltnngm 
aus Anlaß der Kirchweihfeier ist auf dem flachen 
Lande nicht über 9 Uhr, in Städten und Märkten 
nicht über 11 Uhr Abends zu erstrecken.

3) die Kirchweihtänze können durch Anordnung 
der Kreisregierung, K. d. I., aus überwiegend, n 
polizeilichen Rücksichten aus die Bewohner des Ortcs 
und auf jene Auswärtige, welche von Gemeind « 
gliedern des Ortes geladen und als Geladene der 
Lokalpolizeibehörde angezeigt sind, beschränkt werden.

4) Aus Anlaß vdn Hochzeiten dürfen in der 
nicht geschlossenen Zeit, wie bisher, Tanzunterhal- 
tungen in den zu deren Abhaltung berechtigten 
Häusern stattfindeu.

Die Dauer dieser Tanzunterhaltungen ist auf die 
unter Ziffer 2 bestimmte Zeit zu beschränken.

Die Theiluahme an denselben ist nur den von 
dem Hochzeitpaare zum Mahle oder Tanze geladenen 
und der Lokalpolizeibehörde als geladen angezeigten 
Personen gestattet.

5) Diejenigen, welche bei Kirchweih- oder Hoch
zeittänzen unbefugt auf den Tanzplätzeu sich ein- 
finden, sind wegzuweiseu und mit, in Wiederholungs
fällen zu schärfendem Polizeiarreste bis zu 3 Tagen 
zu bestrafen, wenn sie dieser Weisung nicht unver
züglich Folge leisten.

Wirthe, welche die Theiluahme Unbefugter an 
diesen Tanzunterhaltungen dulden, unterliegen einer 
Geldstrafe von 5 fi. bis 25 fl., und sind noch 
ausserdem bei dem zweiten Rückfalle mit zeitlicher, 
bei öfterem Rückfälle aber mit gänzlicher Entziehung 
der Bewilligung zu Tanzunterhaltungen zu bestrafen.

6) Werden aus Anlaß von Tanzbelustigungen 
Rauf- oder sonstige Exzesse durch Ortsangehörige 
verübt oder herbeigeführt, und wird die Ordnung 
nicht sofort durch das ermöglichte Dazwischentreten 
des Wirths, Gemeindevorstehers oder anderer Orts- 
Angehörigen wieder hergestellt, so kann der betref
fenden Ortschaft jede Tanzbelustigung für eine be
stimmte Zeit entzogen, und können zugleich für 
diese Zeit die nicht ansässigen und die bei dem



154
Exzesse schuldhaft beteiligten ansässigen Ortsange
hörigen von auswärtigen Tanzgelegenheiten, bei 
Vermeidung der unter Ziff. 5 Abs. 1 festgesetzten 
Arreststrafe ausgeschlossen werden.

7) Gegen Wirthe ist wegen der bei Tanzunter
haltungen verfallenden Rauf- und sonstigen Exzesse 
nach Maßgabe des Art. 11 der allerh. Verordnung 
vom 3. September 1843 Ciuschreitung vorznkehren, 
mit welcher jedoch in jedem einzelnen Falle nach 
Beschaffenheit der Umstände die zeitweise oder gänz
liche Entziehung der Bewilligung zum Abhalten 
von Tauzuntcrhaltungen verbunden werden kann.

Hienach ist es in die Hände der Gemeinde-Ange
hörigen gelegt, durch Vermeidung alles Unfuges 
sich die ungeschmälerte Belustigung zu sichern.

Augsburg, den 9. September 1856.
Köllig!. Negierung van Schwaden und Neuburg, 

Kammer des Innern.
Frhr. v. Melden, k. Regierungs.-Präsident.

Spengler, coli.

Vorstehende hohe Ausschreibung haben die Ge
meindevorsteher al so gl eich öffentlich bekannt zu 
machen, und den Gastwirthen noch besonders und 
mit den: Beifügen zu eröffnen, daß gegen Ueber- 
treter unnachsichtlich strengstens eingeschritten werden 
wird.

Am 24. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Ad Nurn. 44022. p-aes. 18/9 56.
Das landwirkhschäftliche Kreis-Stipendium für das Schuljahr 

185%7 betr.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Zur Bewerbung um das laudwirthschaftliche 

Kreis-Stipendium von Schwaben und Neuburg ad 
150 st. für das Schuljahr 18^/sr wird der Termin 
bis 10. November I. Js. unter nachfolgenden 
Vorbedingungen anberaumt:
1) Der Bewerber muß die Ausbildung als ratio

neller Landwirth in der landwirthschaftlichen 
Centralschule zu Weiheustephau beabsichtigen, 
und die gemäß Abschn. III. §. 5 der allerh. 
Verordnung vom 18. September 1852 (Regg.- 
Bl. v. 1852 S. 1013) vorgeschriebenen Nach
weise beibringen.

2) Derselbe muß seine Heimath im Regierungs- 
Bezirke von Schwaben und Neuburg haben, und

3) nach den für Stipendiaten bestehenden Vor
schriften einer Unterstützung bedürftig und wür
dig sein.

Die mit den erforderlichen Belegen versehenen 
Gesuche sind bei der Direktion obiger Schule recht
zeitig eiuzureichen.

Augsburg, den 15. September 1856.

Königs Negierung von Schwaben und Neuburg, 
Kammer des Innern.

Frhr. v. Melden, kgl. Regierungs-Präsident.
Metzenauer, coli.

Jahresbericht Pro 1S55J56 betr.

An sämmtliche kgl. Pfarrämter.
Auf Veranlassung des kgl. Landgerichtsarztes 

werden die kgl. Pfarrämter requirirt, ihre statisti
schen Tauf-, Trauungs- und Sterbetabellen bis 
spätestens den 10. Oktober lfd. Zs. au denselben 
einzusenden.

Am 24. September 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Dir Anzeigen über Gutszcrtrümmerungen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die Gemeindevorsteher daran erinnert, ihre 
Anzeigen über die im letzten Quartal vorgckom- 
menen gewiunsichtigen Gutszertrümmernngen läng
stens bis zum 9. Oktober lfd. Zs. anher einzu
senden.

Am 24. September 1856.
Graf, Landrichter.

Ausgesprochene Landesverweisungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die lodige Katharina Kohlhepp ttt Oberzell und 

die ledige Rosine Lienbacher von Polling, deren 
Signalement in der hohen Regierungsausschreibuug 
vom 9. d. M. enthalten ist, wurden wegen Dieb
stahls abgcstraft und nach Erstehung ihrer Strafe 
des Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diese 
Zndividuew in das alphabetische Verzeichniß der
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Landcsverwiesenen einzutragen, und auf Betreten 
sofort arretiren und anher liefern zu lassen.

Am 24. September 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Gr af, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

wird nachstehend das Ergebniß der veranstalteten 
Kollekten bekannt gemacht.

Am 22. September 1856.
G r a s, Landrichter.

Kollekte
für die Errichtung eines Denkmals für den Ge
schichtschreiber Johann Aventin in Abensberg betr.

Gemeinden:
1. Ameudingen . . -fl. — fr.
2. Arlesried . . . ff ii
3. Attenhausen . . N ■ it
4. Benin gen . . . 1 „ ' n
5. Betzisried . . . ff n
6. Böhen . . . H ' ii

7. Burheim . . . ' ff — n
8. Darberg . . . V. 36 „
9. Dietratried . . ff — ii

10. Egg asG. . . ff M
11. Eisenburg . . . ff- --- II
12. Engetried . . . 1 1f 9 ii

13. Erkheim . . . K 1 11 3 n
14. Frcchenrieden II n
15. Frickenhausen . 1 II 42 „
16. Gottenau . . . n 30 ii

17. Günz . ,. . 2 „ 4 ii

18. Guggenberg . . 4 „ 2o n
19. Hatzen . . . — ir — n
20. Hawangen . . n — n
21. Holzgünz . . 1 1! — n
22. Lachen . . ' 1! ii

23. Lauben . . --- II — u
24. Lancnberg --- II 57 Va „
25. Memmingerberg II ■ ii

26. Niederdorf • II 48 „
27. Oberegg . . - . — II ii
28. Ollarzried - II — it
29. Ottobeuren - II ii

30. Rettenbach . 1 „ 3 „

31. Schlegelsberg . 1 fl. 41 fr.
32. Schwaighausen . —- „ ff

33. Sontheim ... — „ — ff

34. Steinheim . . — „ —■ It
35. Trunkelsberg . . ■— „ - 11
36. Ungerhausen . . 2 „ 3 „
37. Unteregg ... — „ ff

•38. Westerheim . . — „ " ff

39. Wineden ... — „ 30 „
40. Wolfertschwenden 1 „ 34 „

Summa 22 fl. 6 kr.
Kirch en Kollekte

für die Tanbstummen-Jnstitute zu Augsburg und
Diltingen pro 1856 betr. 

Pfarreien:
1. Amendingcn . . 3 fl. 39 kr.
2. Arlesried ... 2 „ 12 „
3. Attenhausen . . 2 „ 54 u
4. Beningen ... 1 „ 51 „
5. Böhen .... 5 „ 36 „
6. Burheim ... 3 „ 45 „
7. Egg a. d. G. . 3 „ 30 „
8. Engetried ... 1 „ 34 Vr „
9. Erkheim, kath., . 8 „ 48 „

10. Erkheim, Protest., 3 „ 26 „
11. Frechenrieden . . 6 „ 24 „
12. Frickenhausen . . 3 „ 6 „
13. Günz .... 2 „ 42 „
14. Hawangen . . 1 „ 54 „
15. Herbishofen . . 2 „ 14 „
16. Holzgünz ... 2 „ ff

17. Lachen .... 4 „ ff

18. Lauben ... 6 „ 38 „
19. Memmingerberg . 2 ,, 6 „
20'. Niederdorf ... 2 „ 6 „
21. Ottobeuren . . 2 „ 20 „
22. Ollarzried . ' . . 1 „ 30 „
23. Rettenbach . . 3 „ ff

24. Sontheim ... 4 „ 30 „
25. Steinheim ... 1 „ 47 „
26. Ungerhausen . . 2 „ 7 „
27. Unteregg ... 1 „ 54 „
28. Westerheim . . 3 „ 30 „
29. Wolfertschwenden 1 „ 47 „

Summa 92 fl. 50V» &.
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Den provisorischen Winterbiersatz für das Sudjahr 1856/s7 
l'Ch'i'ffenb.

Bekanntmachung.
In Gemäßheit der Bestimmung des §. 29 des 

Ladtagabschiedes vom 1. Juli 1856 hat als pro
visorischer Winterbiersatz der definitive Winterbier
satz des nächst verflossenen Sudjahres unabänderlich 
fortzubestehen.

Mithin beträgt der provisorische Biersatz per 
Maaß braunen Bieres vom 1. Oktober anfangend 
bis zur definitiven Satzbestimmung für den 11. 
Bezirk, zu welchem der Amtsbezirk Ottobeuren ge
hört, vom Ganter

fünf Kreuzer, 

daher bei der Verleitgabe durch die Wirthe:

5 Kreuzer 2 Pfenning.

Gleichen Schenkpreis dürfen nach allerhöchster 
Verordnung vom 18. Dez. 1847 auch die Bräuer 
von jenem selbst erzeugten Biere erheben, das sie 
an die ihre Zech- und Wirthschaftslokale besuchenden 
Gäste in minuto abgeben.

Ferner ist gemäß §. 29 Ziff. II. Nr. 1 obigen 
Landtagsabschiedes jenen Bräuhausbesitzern, mit 
deren Braugerechtsamen erweislich auch Tafernen 
und sonstige Wirthsgerechtigkeiten verbunden sind, so 
lange sie diese Wirthschaftsrechte ausüben und ver
steuern, auch bei Verleitgabe ihres Bieres über die 
Gasse der obige Schenkpreis gleich allen übrigen 
Wirthen gestattet.

Den übrigen minütirenden Bräuern kommt der 
Schenkpreis bei Verleitgabe des Bieres über die 
Gasse nicht zu.

In Folge hoher Regierungsausschreibung vom 
15. d. Mts. wird dieser Bierpreis biciilit öffent
lich bekannt gemacht und ergeht an die Gemeinde
vorsteher der Auftrag, denselben in ihren Gemeinden 
schleunigst zu verkünden, überdies; in allen Bräu- 
hänsem und Schenken anznheften, und für Ver- 
teitgabe eines gesunden, tarifmässigen Winterbieres 
Sorge zu tragen.

Am 4. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

DaS Ausspielen von Gegenständen betr.

Bekanntmachung.
Bei dem Ausspielen (Auswürfeln) von Gegen

ständen pflegten bisher manche Ausspielende eine 
beliebige Anzahl Marken, jede zu 1 oder 2 fr. 
oder mehr abzugeben, so daß Seitens des Publikums 
nicht controllirt werden konnte, ob der wahre Werth 
des auszuspielenden Gegenstandes oder ein Ueber- 
werih durch Marken ersetzt wurde.

Um Uebervortheilungen des Publikums in dieser 
Beziehung vorzubeugen, wird es den Ausspielern 
für die Zukunft und zwar bei Meidung der Weg
weisung vom Spielplatz zur Pflicht gemacht, jeden 
einzelnen zur Ausspielung bestimmten Gegenstand 
mit einem Zettelchen zu versehen, auf welchem der 
wahre Kaufpreis des Gegenstandes deutlich 
geschrieben sein muß.

Die kgl. Gendarmerie ist requirirt und das Ge
richtsdienerpersonal beauftragt, übermäßig oder gar 
nicht tarirte Gegenstände zur Verhütung deren 
Ausspielung bei Gericht zu depouireu.

Am 19. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Einen int Walde bei Bergleshof aufgefundenen männlichen 
Leichnam bete.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die Gemeindevorsteher beauftragt, über 
Namen und Heimath des rubriz. Verunglückten, 
welcher im hohen Regierungsausschreiben vom 25. 
August l. I. Kr.-A.-Bl. Nr. 76. S. 1029 näher 
beschrieben ist, genaue Recherche schleunigst anzu- 
stellen, und ein allenfaüsiges Ergebnis bis zuul 
15. Oktober l. Ist anher anzuzeigen.

Am 24. September 1856.
Graf, Landrichter.

800 fl.
Kirchenstiftungsgeld find gegen die vorgeschriebene 
Versicherung zu 4 Prozent auszuleihen.

Das Uebrige.

Gedruckt und redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers; Karl Ganser in Ottobeuren.



Der l ag e
zum Ottobeurer Wochenblatt Nro. 39. den 25. September 1856.

und i 
dann

Rentamts, sowie
>ast Ottobeurens

ftiemit ausspreche, empfehle ich den Ver
blichenen dem frommen Andenken, mich aber 
in meiner tiefen Trauer dem ferneren Wohl-

nn Danke verpflichtet, 
!>en Herren Beamten,

an der Leichenfeier und den Gottes- 
11 für meinen unvergeßlichen Gatten

Ottobeuren, am 23. September 1856,

Magdalena Purach, 

Chirurgeus-Wittwe. «

Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung habe ich 
hie Ehre auf meinem großartigen Marionettentheater 
anfzuführen:
Heute Donnerstag den 25. September:

Pie schwarze Frau im Harzgebirge, 
oder:

Die Todtenglocke im Schauerthale.
Altdeutsches Ritterschau- und Lustspiel in 3 Men,

Der Anfang ist Abends 7 Uhr.
Samstag den 27. September:

Pie Zauberburg im Ichlangenthal,
oder:

Kasperl als Geisterbeherrscher.
Durchgehendes Lustspiel in 4 Akten.

Der Anfang ist Abends 7 Uhr,

Sonntag den 28. September: 

Venovesa die lcidrnde Unschuld, 
oder:

Tugendspiegel treuer Ehefrauen. 
Rilterschauspicl in 6 Men.

Der Anfang ist Nachmittags 4 Uhr und Abends 
7 Uhr.

Montag den 29. September:

Nothburga, das Muster treuer Dienstboten,
oder:

Die Versöhnung zweier Bruderherzen.
Der Anfang ist Abends 7 Uhr.

Preise der Plätze sind: Erster Platz 12 kr. Zweiter 
Platz 9 kr. Dritter Platz 6 kr.

Kinder zahlen auf jedem Platze die Halste.

Der Schauplatz ist in Ottobeuren im Saale zur Post.
Zu diese» Vorstellungen ladet geziemend ein:

Leonhard Regner, 
Marionettenspieler und Kunststuerwerke» 

auS Kaufbeuren.

Ein goldener Ring wurde gefunden und kann 
gegen Bezahlung der Jnserationsgcbühr bei Post
halter Wittwer in Ottobeuren abgeholt werden.

Lotto.
Zn der 1198. Regensburger-Ziehung wurden gezogen:

W* 8Z. L3. LV. 33. ?8.

V e e m i f eh t e s.
Frankfurt. Am 18. September war der 

neunte Jahrestag des Barrikadenkampfes itt 
Frankfurt. Die preußischen Soldaten haben die 
Gräber der am 18. September 1848 bei der Be
wältigung des Aufstandes gefallenen Militäre wieder, 
wie sie zu thun pflegen, geschmückt.

Quedlinburg. In dem nahegelegenen Dit« 
surth hatte ein Schuhmacher, Zimmermann, ersah«, 
reu, daß der Oekonom Sperling 3000 Thlr. liegen



habe. Der Schuhmacher benutzte dir Zeit, wo der 
Oekonom auf dem Felde war, um sich in's Haus 
zu schleichen und das Geld zu stehlen, wurde aber 
von der Frau des Sperling betroffen, die er erfaßte 
und ihr den Hals abschnitt; auf den Hilferuf der 
Frau eilte die 19jährige Tochter mit ihrer Schwester 
von 8 Jahren hetbei, wurde aber auch ergriffen 
und hatte nur Zeit, ihr Schwesterchen durch ein 
Fenster zu werfen, als sie selbst erfaßt und ermordet 
wurde. Das Kind schrie Mord durch die Straßen, 
Nachbarn eilten herbei, der Mörder hatte sich im 
Hause verrammelt und sprang zum Fenster hinaus, 
wurde aber ergriffen und zur Hast gebracht.

Kaufmännischer Stolz. Man erzählt sich 
in Hamburg folgenden merkwürdigen Zug eines 
dortigen Baugniers.

Ein Fremder hat einen auf einen Hamburger 
Banguier lautenden Wechselbrief, der ihm zwei
tausend Louisd'ors anweist. Der Wechsel wird 
präsentirt, der Kassier des Hauses zählt dem Frem
den aber irrthümlich zweitausend Doppel-Louisd'vrs 
auf. Dieser wird den Jrrthum erst zu Hause ge
wahr und begibt sich sofort mit dem Golve zu dem 

Chef des Hauses, um ihm die Sache darzulegen. 
„Ich habe eben an Ihrer Kaffa durch ein Versehen 
um zehntausend Thaler mehr erhalten, als ich zu 
fordern hatte!" — sagte er zu demBanguier auf 
das Gold weisend.

Der Kaufnlanu sieht ihn ernst au und ohne zu 
überlegen sagte er: „Das kann nicht sein."

„Es ist aber doch so, wie Sie sehen! Ihr Kas
sier hat sich geirrt!"

„Es ist nicht möglich, sage ich Ihnen!" — ruft 
der Kaüfmann entschieden. — „Nehmen Sie Ihre 
Louisd'ors, — in meinem Comptoir irrt man sich 
nie!"

Der Mann sagt es, wendet sich gegen den ersten 
Buchhalter, dem er die Worte zürnst: „Tragen sie 
beim heutigen Rechnungsabschlüsse 10,000 Thaler 
Manko ein" — und der Kassier bekommt auch nicht 
ein bitteres Wort zu hören.

Damit die Ehre des Comptoirs gewährt werde, 
damit man demselben nicht nachsagen könne, man 
habe sich dort geirrt, hat der Mann zehntausend 
Thaler,, ein kleines Vermögen, in die Schanze ge
schlagen.

" S ch r a n n e n - A n z e i g e.
Getreib- Ottobeuren, M e m m i n g e n. Mindelheim,

8 attu ng.
den 25. September 1856. den 23. September 1856. den 20. September 1856.

höchster | mitterer | niederster höchster | mittetet | niederster höchster I mitterer | niederster

ä cb Dem IlTitrerpreio:
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gersten — fl. 11 fr. Haber — fl. — kr.
Abschlag: Kern — fl. 12 fr. Roggen — fl. 21 fr. Gersten — fl. — fr. Haber — fl. 15 fr.

fl. fr. fl- fr. fl. fr st- fr. fl. fr. fl- fr. fl. fr. fl. fr. fl- fr.
Kern. 24 19 23 38 22 45 23 30 22 47 21 59 22 52 22 13 21 12
R o q. fl r n. 15 38 15 15 14 45 15 46 15 1 14 43 1 5 52 14 48 13 17
G e r st e. 14 11 13 50 12 53 14 37 14 7 13 38 14 10 13 28 12 6
H d der. 7 4 6 21 6 7 6 39 6 27 6 1 6 — 5 46 5 30

Gsdtzückr mÄ redigirt unter Verantwortlichkeit W Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren,

i B r o d r a x er Ps°. Loch M e h l p r e t s e: fl. fr. Sonstige Venalien.
Semmelbrod zu 2 fr. 9 Der Metzen Mundmehl 3 55 fr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 fr. — 10 1J2 „ „ Seminelmehl 3 6 1 Pfv. Schmalz 28 —-
Halbweißbrod zu 2 fr. —— 12 718 „ „ Msttelmehl 2 ' 21 1 „ Butter 22 . —

„ „ SU 4 fr. . . — 25 718 „ „ Nachmehl — 35 1 „ Salz 4 2
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" zu 4 fr. . . — 30 3jl ■ 8 Stück Eier 8 ——



OttsSeurer- Wochenblatt:
Donnerstag 40. 2. Oktober 1856.

Amtliche 7 ' ' .00010002000201

(Die Erhaltung der Wälder, hier die Ueberwachung des 
Holzhandels betr.
Im Uamen Seiner Majestät des Aönrgs.
Die staatspolizeiliche Rücksicht auf die möglichste 

Erhaltung der Wälder macht es uothweudig, ein 
besonderes Augenmerk dem Holzhandel zuzuwenden, 
und die bisher schrankenlose Ausübung desselben 
von bestimmten Vorbedingungen abhängig zu machen, 
welche gleichzeitig geeignet erscheinen, den unbe
rechtigten Zwischenhandel mit Holz zu beseitigen.

Zn diesem Behnfe wird hiemit Nachstehendes 
ungeordnet:

1) Der Verkauf von Holz aus eigenen Wald
ungen bleibt dem Produceuten unbedingt freigestellt. 
Dagegen wird der Handel mit Holz, d. h. der 
Verkauf von gekauftem Holze jeder Art, z. B. Bau-, 
Brenn-, Bretter- und Werk-Holz, sofern er nicht 
Ausfluß einer Gcwerbsberechtigung ist, von all
jährlich zu erneuenden Liccnzen abhängig gemacht.

2) Nur ansässigen, gutbeleumn„decken 
Personen, welche das zum Geschäftsbetriebe erfor
derliche Vermögen besitzen, dürfen Licenzen ertheilt 
werden.

3) . Diese Licenzen hat die Distriktspolizeibchörde 
des Wohnortes ans Protokvllar-Ansuchen nach Bei
bringung giftiger Nachweise über Leumund, An- 
säßigkcit und Vermögen nach gutachtlicher Einver
nahme des einschlägigen k. Forstamtes auf Grund 
förmlicher Beschlußfassung ausznfertigcn.

Die beigcbrachten Nachweise sind bei den Akten 
zu behalten. Die Verhandlungen unterliegen der 
Tar- und Stempelpflicht.

Die unterfertigte Stelle behält sich die Wieder
einziehung ertheilter Licenzen bei gegebenem Anlasse 

vor.
4) Die Liccnzen haben außer dem Signalemente 

der zum Holzhandel befugten Person die ausdrück
liche Bestimmung zu enthalten;

a) Daß die Licenz alljährlich erneuert werden muß;
b) daß jede Ueberschreitung der Befugnisse mit 

strenger Strafe, selbst mit Einziehung der 
Licenz bedroht ist.

5) Von jeder Liccnzcrtheilung wird in einem 
fortlaufenden, alljährlich abzuschließenden Verzeich
nisse, das die Erfüllung der Vorbedingungen ent
nehmen läßt, Vormerkung gemacht.

6) Jeder Holzhändler muß bei Meldung der 
Strafe wegen unberechtigten Holzhandels diese auf 
seinen Namen lautende Licenz bei sich führen, und 
auf Verlangen den Forstbediensteten, der kgl. Gen
darmerie und dein Aussichtspcrsonale vor,zeigen.

Stellvertretung ist nur durch Haussöhnc und 
gebrödete Diener gestattet.

7) Frauenspersonen sind im Allgemeinen vom 
Holzhandel ausgeschlossen; den Wittwen kann die 
Fortführung des vom Ehemann betriebenen Ge
schäftes unter Beihilfe eines besonders hiezu licen- 
zirten Gehilfen bewilligt werden, svferne ihm guter 
Leumund, Kenntniß und Solidität im Handel zur 
Seite steht.

8) Auf den ordentlichen Holzmärkteu ist die 
Zufuhr von Holz durch die Waldeigeuthümcr auf 
jede th.unliche Weise zu erleichtern.

Die Marktordnung ist strenge zu handhaben, 
insbesondere verbotenes Vor- und Aufkäufen von 
Holz außerhalb des Marktes zu verhüten oder un- 
nachsichrlich zu beahnden, und das gesetzliche Holz- 
maaß genau zu überwachen.

9) Für andere Brennmaterialen wie Torf. Koh
len rc. sind diese Bestimmungen gleichmäßig in 
Anwendung zu bringen.

10) Jede rechtskräftige Bestrafung eines licen- 
zirten Holzhändlers wegen Ueberschreitung seiner 
Befugnisse ist in dem Verzeichnisse der Licenzen 
vorzumerken, daher von der strafenden Behörde 
jedesmal derjenigen Behörde mitzntheilen, welche 
die Licenz desselben ausgestellt hat.

11) Gegen Personen, welche den Holzhandel
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vermöge gewerblicher Berechtigung treiben, ist wegen 
beharrlichen Mißbrauchs, namentlich durch künstliche 
Steigerung der Holzpreise nach Maßgabe des Art. 
6. Nr. 4. der gesetzlichen Grundbestimmungen für 
das Gewerbsivescn vom 11. September^ 1825 
einzuschreiten.

12) Vorstehende Anordnungen sind durch die 
Lokal-Blatter zu Jedermanns Keuntniß zu bringen, 
in den Landgemeinden bekannt zu geben, sofort mit 
aller Genauigkeit in Ausführung zu bringen, all
jährlich im Monate September wiederholt zu ver
öffentlichen und dem gesamnlten Aufsichtspersonale 
zum unnachsichtlichen Vollzüge einznschärfcn.

Augsburg, den 18. September 1856.

Känigl. Regierung van Schwaben und Neuburg, 

Kammer des Innern und der Finanzen.
Bel dienstlicher Abwesenheit des kgl. Regierungs-Präsidenten:

v. Brand, kgl. Regierungs-Direktor.
v. Pachmayr, kgl. Regierungs-Direktor.

Faber, coli.

Vorstehende hohe Regierungsausschreibung haben 
die Gemeindevorsteher sogleich in ihren Bezirken zu 
verkünden, und jene Jnduviduen, welche sich mit 
Holzhandel befassen wollen, aufzufordern, daß sie 
sich binnen 14 Tagen an einem Gerichtstage mit 
den vorschriftsmäßigen Zeugnissen ihrer Gemeinde- 
Verwaltung über

1) Ansässigkeit,
2) guten Leumund, und
3) entsprechendes Vermögen

Lei Vermeidung uunachsichtlicher Einschrcitung zu 
melden haben.

Am 1. Oktober 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Reichart Martin peto. pat. et alimentoram.

Bekanntmachung.
Der k. Advocat Wibmer in Memmingen hat 

«ls Ofsizialanwalt der ledigen Krescenz Reichart 
von Oberthingau und ihrer Kindeskuratel eine Klage 
d.d. 13. et praes. 16. d. Mts. gegen den ledigen 
Schuhmachergesellen Leonhard M artin von Lächert 
wegen Vaterschaft und Kiudesunterhalt hierorts 

eingereicht. — Da nun der Aufenthalt des Be
klagten diesseits unbekannt ist, so wird letzterer 
hiemit im Wege der Edictalladung aufgefordert, 
von obiger Klage hierorts Kenntniß zu nehmen, 
binnen 2 Monaten a dato seine Vernehmlassung 
abzugeben und binnnen gleicher Frist einen Inst- 
nuationsmändator am Gerichtssitze dahier um so 
gewisser aufznstellen, als ausserdem alle weitern 
Verfügungen und Erkenntnisse in Sache lediglich 
an die.Gerichtstafel geheftet und hiedurch als an 
ihn richtig insinuirt würden erachtet werden.

Ottobeuren, 25. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Untersuchung wegen Diebstahlsvergehens zum Schaden des 
k. Pfarrers Michael Stark iu Unteregg betr.

Bekanntmachung.
In der Zeit vom 26. Anguss bis 15. September 

d. Zs. wurden aus der dem Pfarrökonomiegebäude 
iu Unteregg augcbautcn Wagenschupfe zwei rind- 
lederne Spritzleder, das eine mit gestreifter, das 
andere mit weißer Leinwand gefüttert, von welchen 
Spritzlederu das weißgefütterte am s. gen. rechten 
Ohre etwas ansgerissen, der Riß aber wieder ge
näht war, entwendet.

Allensallstge Ausschlüsse bezüglich des Diebes oder 
der entwendeten Gegenstände wollen schleunigst anher 
kund gegeben werden.

Ottobeuren, am 25. September 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Voruntersuchung wegen Diebstahlsvergehens zum Schaden 
dcS Bauer» Georg Schmied in Unteregg betr.

Bekannt machun g.
In der Nacht vom 17. auf 18. d. M. wurden 

durch Entschleichen in das Haus des Bauern Georg 
Schmied in Unteregg entwendet:

1) ein Paar rindlederne Stiefel, Werth 2 st.
2) ein manchesternes Gilet mit 12 Stück sil

bernen Sechskreuzerknöpfen, Werth 2 st.
3) drei porzellainene Tabakspfeifen, zusammen 

Werth 1 st.
4) 3 baumwollene Sacktücher, eines weiß und 

die andern roth mit verschiedenen Blumen, Werth 
36 fr.
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5) zwei Rasirmesser mit beinernen Heften, Werth

48 fr.
6) 1V-2 Pfnnd Rindschmalz in einem braunen 

Hafen, Werth 36 fr.
7) ein Laib schwarzen Roggcnbrodes, Werth 18 fr.
Allenfallfige Aufschlüsse bezüglich dieser entwen

deten Gegenstände oder des Diebes wollen schleunigst 
anher mitgetheilt werden.

Ottobeuren, am 25. September 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Die strafpolizeilich- Untersuchung gegen Wilhelm Attinger, 
Schäfer von Holzmahdcn, wegen Weide-Erzessen betr.

B e k a n n t m a ch u n g.
Der ledige Schäfer Wilhelm Attinger von 

Holzmahden, f. w. Oberamts Kirchheim a. d. Teck, 
bisher in Memmingerberg, wurde durch diesamt- 
lichcn in II. do bestätigten Beschluß vom 7. v. M. 
wegen fortwährender Weideercesse und rohen Be
nehmens gegen die Lokalbehörde ans dem diesamt- 
lichen Bezirke ans- und über die Grenze gewiesen, 
resp. geliefert.

Die Gemeindevorsteher werden daher beauftragt, 
den Attinger im Betretensfalle sofort hieher 
einliefern zu lassen.

Ottobeuren, 25. September 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gras, Landrichter.

Danksagung.
Bon den Gemeinden des fgl. Landgerichtsbezirfes 

Grönenbach und von den Gemeinden Stcin- 
hcim, Lauben, Memmingerberg, Bur heim, 
Ämendingeu, Frickenhausen, Holzgünz, 
Westerheim, Frechcuriedcn und Wolfert
schwenden sind den Armen der Stadt Mem
mingen bei Gelegenheit des landwirthschaftlichen 
Distriktsfestes bedeutende Geschenke an Korn zuge
schickt worden.

Diese freundlichen und reichlichen Gaben sind die 
ehrendsten Zeugnisse der Menschenfreundlichkeit und 
des Wohlthätigkeitssinnes der Geber.

Möge Diese vor Allem das eigene Bewußtsein 
belohnen, daß sie mancher armen Familie damit 
Trost und Hilfe gewährt haben, und die gewisse

Zuversicht, daß der allgntige Gott mit reichlichem 
Segen die Werke der Wohlthätigkeit vergilt.

Dank, herzlicher Dank sei ihnen aber auch Na
mens dieser Unterstützten von dem unterfertigten 
Stadtmagiftrat hiemit öffentlich ausgesprochen.

Memmingen, den 30. September 1856.

S t a d t m a g i st r a t.
Der rechtskundige Bürgermeister: 

v. Zoller.

Den Herren Gemeindevorstehern diene zur ge
fälligen Nachricht, daß ein Theil der Fvrmularien 
zu den Konkurrenzrollen bereits angefertigt und 
solche in der unterfertigten Buchdruckerei abzugeben 
sind. Um aber die vollständige Auflage bestimmen 
zu können, wird jeder Herr Vorsteher ersucht, die 
Zahl der zu seinem Gebrauche uothwendigen Bogen 
in Bälde gütigst angeben zu wollen.

E. Ganser'sche Bnchdruckcrei.

Ein Paar Augengläser in einem silbernen Gestell 
und grünen Futteral wurden auf dem Wege von 
Langenberg nach Attenhausen verloren. Der redliche 
Finder wird ersucht, dieselben in der Erpedition 
d. Blattes gegen angemessene Belohnung abzugeben.

V e r m i s eh t e s.
München, 29. Sept. Der Delinquent Johann 

Seitz, welcher sich in den letzten 3 Tagen seines 
Lebens sehr reuig gezeigt und mit Ergebung auf 
seinen Tod vorbereitet hat, trat heute Morgens 6 
Uhr, nachdem vor der Frohnfeste das Urtheil noch 
einmal publizirt und der Stab über ihn gebrochen 
war, seinen letzten Gang an. Im kürzen Trabe 
wurde er von der Frohnfeste durch die Blumen-, 
Sonnen- und Schützenstraße rc. auf den Richtplatz 
gefahren, wo nach wenigen Minuten die Erecution 
ohne Störung vollzogen ward. Seitz benahm sich 
bis zum letzten Moment standhaft. Ein Vater unser 
schloß die traurige Scene, der trotz der frühen 
Morgenstunde viele Neugierige beiwohnten. Die 
geschichtliche Darstellung des Verbrechens ist folgende: 
Johann Seitz, 30 Jahre alt, lediger Häuslers
sohn von Malching, Landgerichts Rotthalmünster, 
zeigte schon in früher Jugend eine sehr verdorbene 
Gemüthsart. Er diente als Soldat im Kuirassier- 
Regimente Prinz.Adalbert zu Landshut, kam aher 
daselbst wegen Raubes und Diebstahls in Unter-
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fuchnng, welche, nachdem er sich 31 Monate lang 
in Hast befunden hatte, im Mai vorigen Jahres 
wieder eingestellt wurde. Nach seiner hierauf er
folgten Entlastung aus dem Militärdienste verdingte 
er sich als Knecht bei einem Bauer zu Klosterau, 
und zu Michaeli bei einem Bauer zu Macheudorf, 
entwich jedoch am 1. November wieder aus diesem 
Dienste, und hielt sich beschäftigungslos bei seiner 
Geliebten, einer ledigen Näherin zu Machendorf, 
auf. Am 3. Nov. v. I. begab er sich nach Straß 
im Bezirke des Landgerichts Altötting, ging, nach- 
denr er gegen 97-2 Uhr Vormittags in dieser Ort
schaft angekommen war, in das Wohnhaus des 
Bindermeisters Brer daselbst, welcher damals mit 
seinem Gesellen in dem 11/2 Stunden weit entfern
ten Dorfe Emcrting arbeitete, und entwendete darin 
ungefähr 11 Gulden an baarem Gelde nebst 42 
silbernen Sechsexknöpfen, welche er von verschiede
nen Kleidungsstücken des Johann Brer abschnitt. 
Hiebei tödtete er zugleich die 60jährige Ehefrau des 
Letzteren, Namens Maria Brer, welche damals 
allein zu Hause war, indem er ihr durch mehrere 
Schläge mit einem in der Binderwerkstätte liegenden 
2 Pfund und 6 Loth schweren eisernen Hammer 
die Hirnschale zerschmetterte. Nach dieser That 

schleppte er die Leiche der Maria Brer auf die von 
der Werkstätte in den obern Stock führende Stiege, 
wo sie Abends um 7 Uhr bei der Heimkehr des 
Johann Brer und seines Gesellen von diesen ge
funden wurde, sperrte daun die zum Abschluste der 
Stiege unten an derselben angebrachte Thüre zu, 
und entfloh mit den geraubten Gegenständen. Joh. 
Seitz wurde als dieser That verdächtig alsbald in 
Untersuchung gezogen und in öffentlicher Sitzung 
des Schwurgerichts von Oberbayern am 7. Juli 
laufenden Jahres von den Geschworenen des Ver
brechens des Raubes I V. Grades schuldig erkannt, 
und vom Schwurgerichtshose zur Todesstrafe ver- 
urtheilt. Nachdem der oberste Gerichtshof das 
Urtheil nach Artikel 233 des Strafprozeßgesetzes 
vom 10. Nov. 1848 von Amtswegen geprüft und 
gefunden hatte, daß weder in dem gegen Johann 
Seitz durchgeführten Strafverfahren noch in dem 
gegen ihn erlassenen Strafnrtheile ein Nichtigkeits- 
grnnd vorliege, haben Se. Maj. der König durch 
Allerhöchste Entschließung vom 22. Sept. l. Js. 
auszusprechen geruht, daß zur Begnadigung des 
Johann Seitz kein zureichender Grund gefunden 
worden sei. Demgemäß würde heute Morgens das 
Todesurtheil an Johann Seitz öffentlich vollzogen.

S cb r a u n e n - A n z e i g e.

Geruckt und redigirt mttet Verantwortlichkeit de? Vorlegers; Carl Ganser in Ottobeuren,

Getreid- 

g a t t u n g.

Ottobeuren, 

den 2. Oktober 1856.

Memmingen, 

den 23. September 1856.
Mindelheim, 

den 27. Septeinb'er 1856.
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Donnerstag JW. 41. y. Oktober 1856.
Amtliche AeKllnntmachungen.

Das Armenwesen nach dem Stande des Jahres 1855J56 
betreffend.

An sämmtliche Localarmenpflegen.
Nachdem das Etatsjahr 1855/5<r nunmehr ver

flossen ist, so werden die Armcnpfleger hiemit be
auftragt, die Stellung der Rechnungen zu beschleu
nigen, dieselben durch die Gemeinden abhören zu 
lassen, und solche sodann längstens bis Ende d. M. 
sammt den Verwaltungsübersichten, sowie den 
Armenbeschrieben und Etats pro 1856/57 zuverlässig 
anher eiuzusenden.

Bei Anfertigung der Verwaltungsübersichten pro 
j855/ä6 wird besonders darauf aufmerksam gemacht, 
daß unter den Naturalleistungen auch die turnus
weise -Kost im Geldanschlage vorgetragen werden 
muß. Bezüglich des Vortrages der stattgehabtcn 
Leistungen wird ans §. 17 und 18 der allerhöchsten 
Miuisterialaüsschrcibung vom 27. Dezember 1837 
im Kreisblatt 1838. Nr. 28. Seite 515 aufmerk
sam gemacht.

Am 1. Oktober 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Eine im Landgerichtsbezirke Obervichtach aufgegriffene unbe
kannte Mannsperjon 

und
Eine» int Würmsee bei Klofferhofen aufgefundenen männlichen 

Leichnam belr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die Gemeindevorsteher beauftragt, in rubr. 
Betreffen nach hohen Regierungsausschreibungen 
vom 24. und 29. September l. Zs. in Nr. 81 
und 82 der Kr.-A.-Blättcr unverzüglich die geeig
neten Recherchen anzustellen, und ein allenfallsiges 
Ergebniß bis zum 15. d. Mts. anzuzeigen.

Am 1. Oktober 1856.
Graf, Landrichter.

Die Sicherung des Pfcrdebedarfes zur Mobilmachung der 
Bundeshilfe betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren

werden sämmtliche Gemeindevorsteher beauftragt, 
das Verzeichnis' der in ihren Bezirken vorhandenen 
militärdiensttauglichen Pferde nach unten folgendem 
Formulare binnen 8 Tagen und längstens bis

Donnerstag den 16. d. Mts.
bei Vermeidung eines Wartbotens zuverlässig anher 
einzusenden.

Am 7. Oktober 1856,
Graf, Landrichter.

's 
c5

Bemer

kungen.

Zahl der vorhandenen
Name» -Reitpferde zur x-

der Gemeinde».
leichte» § schweren 5

(5)
Kavallerie.

1 I

Untersuchung wegen Diebstahlsverbrechens zum Schadeti deS 
DienstknechteS Georg Würzer von Walkenberg, kgl. Land
gerichts Grünenbach, betr.

Bekanntmachung.
Zn der Nacht vom 21. auf 22. September d. 

Js. wurden dem im Kühstalle des Wirths Wahl 
Peter zu Steinheim schlafenden Schweizer Georg 
Würzer entwendet, resp. während des Schlafes 
unter dem Kopfkissen herausgezogen:

1) ein Paar alte werthlose Hosen,
2) ein seidenes, dunkelfarbenes, gestreiftes Gilet 

mit silbernen hohen kleinen Knöpfen in 2 Reihen, 
auf jeder 6 Knöpfe, Werth im Ganzen . 3 fl.

3) ein rothseidenes Halstuch mit braunem Boden, 
Werth 1 fl. 30 fr.

4) eine doppelgehäusige Sackuhr, deren beide 
Gehäuse von Silber sind, mit römischen Ziffern 
und gelben Zeigern, welche rückwärts aufgezogen 
wird; der Uhrschlüssel — ein gelber — war mit
telst eines etwa 3 Zoll langen Spagats an der 
Uhr befestigt, Werth ...... 10 fl.

5) xin gedruckter Peissener Spenser von blauer
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Farbe mit weißen Blümchen, welcher vorne mit 
Taschen versehen war, im Werthe von 24 fr.

6) ein baumwollenes Hemd, nicht mehr neu, 
ohne Zeichen, Werth ............................ 30 fr.

7) ein Heiner Spiegel mit einer Rahme von 
rothem Papier, von 3 Zoll im Quadrat, Werth 8 fr.

8) ein goldener Ring mit einem Plättchen, aus 
dem zwei Buchstaben waren, nämlich ein V (Viktor), 
der andere Buchstabe ist unbekannt, Werth 1 st. 45 fr.

9) An baarem Gelde 4 Kronenthaler, welche 
Würzer im Sacke der erwähnten alten Hosen ge
habt hatte.

Bisher fonnte feiner der entwendeten Gegenstände 
ermittelt werden; es wird ersucht, allensallsige Auf
schlüsse bezüglich derselben, sowie bezüglich des Die
bes schleunigst anher fundzugeben.

Ottobeuren, am 6. Oktober 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Gras, Landrichter.

Ausgesprochene Landesverweisungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Jakob Kratzer von Katzenstein, dessen Signale

lement in der hohen Riegierungsausschreibung vom 
24. September l. Zs. Nr. 81 des Kr.-A.-Bl. ent
halten ist, wurde wegen Diebstahlsverbrechens ab
gestraft, und nach Erstehung seiner Strafe des 
Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, dieses 
Individuum in das alphabetische Verzeichniß der 
Landesverwiesenen einzutragen, und--auf Betreten 
sofort arretiren und anherliefern zu lassen.

Am 7. Oktober 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter,
Das landwirthschastliche Fest in Memmingen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Der Stadtmagistrat Memmingen hat für die 

reichlichen Beiträge an Getreide für die dortigen 
Armen seinen wärmsten Dank ausgedrückt, und 
eine entsprechende Vertheilung nach den geäußerten 
Wünschen zugesichert.

Vorstehendes haben die Gemeindevorsteher unge
säumt bekannt zu machen, und diejenigen Gemrinde- 
glicder, welche Loose abgenommen und nach Ausweis 
unten abgedruckter Gewinnliste Preise gewonnen 

haben, aufzufordern, baldigst ihre Gewinnste ab
zuholen.

Am 8. Oktober 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
Gewinnst e.

1. Preis ein Pferd Nr. 5036. 2. eine Kalbet 
Nr. 5251. 3. eine Kalbel 4206. 4. eine Kalbel 
4201. 5. ein Zuchtstier 4760. 6. eine Kalbel 2778. 
7. eine Kalbet 4371. 8. eine Kalbel 2619. 9. eine
Kalbel 4449. 10. ein Znchtstier 2816. 11. eine
Kalbel 3429. 12. eine Kalbel 804. 13. eine
Kalbel 4095. 14. ein Znchtstier 4996. 15. eine
Kalbel 3669. 16. ein Pferdgeschirr 170. 17. ein 
Pferdgeschirr 397. 18. eine Dezimalwaage 3510. 
19. ein flandrischer Pflug 5124. 20. ein Erstir- 
pator 5591. 21. eine Wagenwende 4199. 22. eine 
Getreidputzmühle 359. 23. eine Jauchepnmpe 1130. 
24. ein deutscher Pflug 5063. 25. ein Paar en gl. 
Schweine 3464. 26. ein deutsches Schwein 2269. 
27. ein deutsches Schwein 3246. 28. ein deutsches 
Schwein 5531. 29. ein deutsches Schwein 5194. 
30. ein deutsches Schwein 406. 31. ein Gsodstuhl 
mit engt. Messer 3401. 32. eine Dezimalwaage 
5801. 33. ein Güllefaß 1064. 34. ein Kummet
geschirr 996. 35. ein englisches Mutterschwein 4656. 
36. eine Doppelegge 591. 37. eine Doppelegge 
5392. 38. ein Schaf 4517. 39. ein Schaf 3322. 
40. ein Schaf 570. 41. ein Schaf 655. 42. ein 
Schaf 2938. 43. ein Schaf 5375. 44. ein Schaf 
1421. 45. ein Schaf 128. 46. ein Schaf 5523. 
47. ein Schaf 4181. 48. ein Schaf 1066. 49. ein 
Schaf 2509. 50. ein Schaf 5502. 51. ein Schaf 
100. 52. ein Schaf 2738. 53. ein Schaf 3745. 
54. ein Schaf 1387. 55. ein Schaf 5840. 56. 
ein Spinnrad 3458. 57. ein Gsodstuhl 3981. 
58. eine Queregge 936. 59. eine Queregge 2419. 
60. eine Butterrolle 1557. 61. ein Eremplar 
Bilder Viehraxen 3815. 62. ein Butterfaß 1368. 
63. ein Paar Pferdedecken 3893. 64. ein Paar 
Pferdedecken 1899. 65. ein Paar Pferdedecken 
4726. 66. ein Paar Cochin-Hühner s. Stall 4956. 
67. ein Paar Cochin-Hühner s. Stall 4594. 68. ein 
Paar Cochin-Hühner s. Stall 5660. 69. eine Kuh
glocke 1975. 70. eine Kuhglocke 5698. 71. eilte 
Säge, Sense rc. 1866. 72. ein Paar Pferdedecken 
2762. 73. ein Paar Pferdedecken 41. 74. ein 
Paar Pferdedecken 800. 75. ein Paar Heuseile 
5285, 76, ein Paar Heuseile 2321.
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Die bisher nicht abgeholten Gewinnstc werden 

von heute an noch 4 Wochen aufbewahrt, dann 
aber zum Besten der hiesigen Armen öffentlich 
versteigert.

Memmingen, den 3. Oktober 1856.

Bekanntmachung.
r Nach vollzogener Steuerberechnung sind nunmehr 

die Gewerbesteuer-Listen beim unterfertigten königl. 
Rentamte zur Einsicht aufgelegt.

Etwaige Nichtigkeits-Beschwerden und Reklama
tionen sind entweder mündlich oder schriftlich inner
halb einer unerstrecklichen Frist von 30 Tagen 
a dato au bei Gefahr des Ausschlusses hierorts 
anzubringen.

Die Gemeindevorsteher haben dieses in ihren 
Gemeinden bekannt zu machen.

Ottobeuren, am 8. Oktober 1856.

Königliches Rentamt Ottobeuren.
Dey erl.

Schafweide-Verpachtung.
Am Mittwoch, den 22. 

Oktober l. Js. Nachmittags 
2 Uhr verpachtet die Gemeinde

Erkheim in der Wohnung des Unterzeichneten die 
Schafweide für das Jahr 1857 öffentlich an den 
Meistbietenden.

Die nähern Bedingungen werden am Steige
rungstage bekannt gegeben.

Erkheim, den 6. Oktober 1856.
Die Gemeinde-Verwaltung.

Steuer, Vorsteher.

Versteigerung.
Montag den 13. Oktober d. Js. Vormittags 

9 Uhr anfangend werden im Schulhause zu Enget- 
ried gegen Baarzahlung öffentlich versteigert:

Bei 40 Ztr. gutes Heu und Ohmat;
gegen 40 Ztr. geringeres Heu und Ohmat;
einige Ztr. Veescn- und Haberstroh, sowie meh

rere Haus- und Baumannssahrnisse.
Kaufsliebhaber ladet ein

Engetried, den 7. Oktober 1856.
Anton Bach, Schullehrer.

Verloren wurde vom Ende des obern Marktes 
bis zur Oelmühle ein Heuseil. Der redliche Finder 
wird um Rückgabe desselben gebeten.

Preis-Kegelschieben.
Mit Bewilligung des k. Landgerichts Ottobeuren 

gibt Unterzeichneter auf geschlagener Bahn ein 
Kegelschieben zu 9 Kegel, welches Sonntag den 
12. Oktober anfängt und Montag den 20. Oktober 
Nachmittags 2 Uhr endet, wonach gerittert wird.

Die Gewinnstc sind folgende:
1. Preis ein Lamm, mit 2 Zweiguldenstück be

hängt, nebst schöner Fahne.
2. Preis 10 ff. nebst Fahne.
3. „ 8 ft. 6 fr. nebst Fahne.
4. „ 6 fi.
5. „ 5 fl.
6. „ 4 fl.
7. „ 3 fl.
8. , 2 fl.
9. „ 1 fl.

10. „ — fl. 48 fr.
Summa: 53 fl. 54 fr.

Die Nummer zu 3 Kugeln auf 9 Kegel kostet 
vom Anfänge bis zum Ende 4 fr.

Die weitern Bcdingnisse weiset der Anschlagzettel.
Sämmtliche Herren Kegelliebhaber ladet hiezu 

höflichst ein
Ottobeuren, 9. Oktober 1856.

Anton Eichele, Kronenwirth.

Beim landwirthschaftlichen Feste in Memmingen 
wurde eine silberne Uhrkette mit drei silbernen 
Uhrschlüffeln verloren. Der redliche Finder wird 
ersucht, dieselbe gegen Belohnung in der Buch
druckerei dahier abzugebcn.

--------- ----- ■ ■
Von Ottobeuren bis Boserts ging ein Kehrwisch 

verloren. Man bittet um Zurückgabe.

500 fl. Privatgeld sind zu 4 Prozent auszu
leihen. Das Uebrige.

(Eingesandt.) Ueberrascht von der milden freundlichen 
Witterung, die dem trüben Vorabende des Michaelitages 
folgte, feierten am 29. September l. Js. die Mitglieder des 
landwirthschaftlichen Vereines der Bezirke Memmingen, Otto
beuren, Babenhausen, Roggenburg, Illertissen und Gröncnbach 
das landwirthschaftliche Distrikrsfest in Memmingen, und 
Tausende heiterer Gäste aus diesen Bezirken, wie auch aus 
dem freund-nachbarlichen Würtemberg, nahmen an dem schönen 
Feste, daS durch die gleichzeitige Preisvertheilung der königl. 
Landgestütsverwaltung ein erhöhtes Interesse gcwecki, theil.

Auf der freundlichen und rcichgcschinückten Festwiese be
wegten sich vielleicht 12,000 Thcilnehmer, von denen altt 
Jene, welche schon öfters dem landwirthschaftl. Feste hiesiger
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Gegend beigewohnt, bekannten, daß dieses Fest durch die 
reichliche Ausstellung an Vieh und Ackergeräthen^, Cultur- 
Erzeiiqnijsen und solchen Gegenständen der Industrie, welche 
mir dein Betliebe der Landwirlhschaft in Beziehung stehen, 
Ätzt früheren sich auszeichne.

Wir sahen uichl nur mehr der schönen Pferde, die in 
unserem Bezirke gezogen werden, sondern auch ausgezeichnete 
Exemplare der berühmten allgäuer Rindöieh-Ra^e, die längst 
in unserer Gegend heimisch wurde, aber früher weniger bei 
solchen Gelegenheiten sich zeigten.

An der diesmaligen größern Betheiligung mag wohl der 
wohlbegründete Beschluß des Fest-Eomites: mehr und dagegen 
weniger hohe Preise zu Vertheilen, sowie der sehr zweckmäßig 
mir solchen Festen verbundene Viehmarkt, großen Anthcil haben.

Dem kunstsinnig und mit vieler Eleganz geschmückten 
Festwagen der Stadt reihten sich Mvsikchöre benachbarter 
Gemeinden an, besonders anerkennenswerth aber legten viele 
Gemeinden der Landgerichlsbezirke Ottobeuren und Grünenbach 
ihre Theilnahme an dem Feste dadurch an den Tag, daß ste 
zwei schwere Wagen gedroschenen Getreides, zur Vertheilung 
an die städtischen Armen bestimmt, dem Festzuge nachführten, 
und damit den schönen Beweis lieferten, daß das Herz des 
schwäbischen Landwirths wohlzukhun und mitzutheilen nie ver
gißt und der mit Feldersegen beglückte gerne auch denen Freude 
bereitet, die von Roth umgeben sind.

Wie der Aufzug jener Festwägen, auf denen die Körner 
des Wohlthuns lagen, um, durch den städtischen Armenpfleg
schaftsrath und den St. Zohannisoercin vertheilt, in den 

Wohnungen der Nothleidenden zur Bküthe der Freude aufzu- 
sprossen, dem Fefte eine esgenthümliche Weihe gab, so war 
es wohlkhuend dem Gemüthe eine blühende Schaar kleiner 
Mädchen mit Blumenkränzen und einen Trupp m unterer 
Knaben, circa 60 Preisfahnen wagend, in dem Festzuge zu 
sehen.

Die Absendung deS durch seine Freundlichkeit und Einsicht 
in die landwirthschaftlichen Verhältnisse uns bekannten kgl. 
Kommissärs, deS Herrn Regierungs-Assessors Döderlein,, 
lieferte den erfreulichen Beweis, daß an hoher Stelle auch der 

.Feste freundlich gedacht wird, denen beizuwohnen der allöer- 
ehrte hvhe Vorstand des landwirthschaftlichen Kreis-Comites 
gehindert ist.

In heiterer Vereinigung der städtischen und ländlichen 
Bewohner, wozu äusser der Festwiese auch die reich geschmückte 
bürgerliche Schießstälte, auf welcher unser Schützencorps ein 
Festschießen gab, Gelegenheit bot, verstrichen nur zu bald die 
Stunden dieses schönen Tages, dessen Bedeutung der erste 
Vorstand res landwirthschaftlichen Bezirkes Westgünz, Herr 
Pfarrer Wachtl, in einer praktischen, die landwirthschaftl. 
Bestrebungen und Fortschritte unseres Distriktes würdigenden 
Rede beleuchtete; an deren Schluß der patriotische Sinn der 
Theilnehmer sich laut aussprach in den schallenden Vivats, 
die dem Könige, dem erhabenen Beschützerund weisen Beförderer 
der vaterländischen Lanvwirthschaft, gebracht wurden.

Ein Festball und eine passende Vorstellung im Theater 
schlosse» die Feier dieses TageS. —

Memmingen, den 2. Oktober 1856.

Schrannen-Anzeige.
G etreid- Ottobeuren, Memmingen, Mindelheim,

g attu ng.
den 9. Oktober 1856. den 7. Oktober 1856. den 4. Oktober 1856.

höchster | mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster

fl- fr. fl. fr. fl- fr st. fr. fl. fr. fl. fr. fl- fr. fl- fr. fl. fr.
Kern. 23 37 23 6 22 4 23 18 22 42 22 5 22 55 22 9 22 5i)
Roggen. 15 10 14 13 13 10 15 12 14 42 14 11 15 18 ■ 14 8 12 5 3
Gerste. 13 41 13 8 12 14 13 54 13 25 12 50 14 — 13 7 1 1 57
Haber. 6 1 37 6 23 6 2 6 52 6 35 6 20 6 4 5 54 5 27

n a cb Dem rnitterpreiö:
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. — fr. Gerste — fl. — fr. Haber — ft. — fr.
Abschlag: Kern — fl. 11 fr. Roggen 1 fl. 17 fr. Gerste — fl. 3 fr. Haber — fl. 3 fr.

Brodtaxe: ,Pfd. Loch. Mehlpreise: fl- fr. Sonstige venalien
Semmelbrod zu 2 fr. — 9 Der Metzen Mundmehl 3 33 fr. pk.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 fr. —— 10 1J2 „ „ Semmelmehl 3 6 1 Pfd. Schmalz 28 ——
Halbweißbrod zu 2 fr. —— 12 7j8 „ „ Mittelmehl 2 21 1 „ Butter 22 ——

„ „ zu 4 fr. . .
Roggenbrot) zu 2 fr. . .

„ „ z» 4 fr. . . I

25 7|8 „ „ Nachmehl — 35 1 „ Salz 4 2
15 3j8
30 3J4

„ „ Roggenmehl 2 33 1 „ Kerzen
8 Stück Eier

29
8

Gedruckt und redlgirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren,



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag 4^ 16. Oktober 1856.

Amtliche Bekanntmachungen.
Die Sicherung des Pferdcbedarfes zur Mobilmachung der 

Buudkshilfe betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

wird hiemit den Gemeindevorstehern eröffnet, daß 
alle diejenigen, welche bis Dienstag den 21. ds. 
ihre rubr. Anzeigen nicht eingesendet haben, einen 
Wartboten zn gewärtigen haben.

Am 16. Oktober 1856.
G r a. f, Landrichter.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

wird nachstehend die Eintheilung bezüglich der Vor
nahme der Fencrschan für das Wintersemester 
1856/s7 öffentlich bekannt gemacht und die Erwar
tung ausgesprochen, daß die hiebei verwendeten 
Werkleute dieses wichtige Geschäft mit der gehörigen 
Umsicht, Genauigkeit und Unpartheilichkeit vorneh
men werden.

Am 15. Oktober 1856.
Graf, Landrichter.

Eintheilnng

der für das Etatsjahr 56/57 vorznnehmenden 
Feuerschau im I. Semester.

A. Kaminkehrer-Distrikt Ottobeuren.
Im oben genannten Distrikt durchgehend der 

Maurermeister Ambros Madlener in Ottobeuren.
Dann in den Gemeinden Beningen, Dietratried, 

Lachen, Niederdorf und Wolfertschwenden der Zim
mermeister Fleschhut in Wolfertschwenden.

In den Gemeinden Böhen, Betzisried, Haitzen, 
und Ollarzricd der Zimmcrmeister Rothärmel von 
Günzegg.

In den Gemeinden Engetried, Guggenberg, Ret

tenbach und Wieneden der Zimmermeister Schmid 
in Engetried.

In den Gemeinden Gottenau, Lanenberg, Ober- 
und Unteregg der Zimmermeister Bader inRettenbach.

Und in den Gemeinden Attenhausen, Frechen
rieden und Sontheim der Zimmermeister Himmer 
in Erkheim.
B. Kaminkehrer-Distrikt Memmingerberg.

Im ganzen Distrikt mit Hawangen und Otto
beuren der Zimmermcister Schropp in Ottobeuren.

Dann in den Gemeinden Hurheim, Ameudingen, 
Steinheim, Memmingerberg und Eisenburg der 
Maurermeister Spiegel in Burheim.

Zn den Gemeinden Günz, Holzgünz, Lauben, 
Schwaighausen, Trunkelsberg, Ungerhausen und 
Westerheim der Maurermeister Keller in Schwaig- 
hausen.

Zn den Gemeinden Egg alG.H Frickenhausen, 
Arlesried, Darbcrg, Erkheim und Schlegelsberg der 
Maurermeister Maier von Arlesried.

Curakel über den vermißten Soldaten Thomas Maierrock 
betreffend,

Cdiktalladung.
Für den seit 1812 vermißten Soldaten Thomas 

Maierrock von Frechenrieden, geb. am 25. Nov. 
1785, ist auf dem Anwesen des Georg Maierrock 
und Michael Hafner, jetzt Johann Wörz in Frechen
rieden, dann des Rasso Maier, jcyt Benedikt Sie
dele in Sontheim, noch ein Elterngut von 121 st. 
hypothecirt, weßhalb derselbe, resp. seine eheliche 
Descendenz aufgefordert wird, sich binnen 6 Mona
ten a dato hierorts zu melden, da ausserdem Thomas 
Maierrock als todt erklärt, obiges Vermögen seinen 
Zntestatcrben ohne Caution adjudizirt, und dasselbe 
in den betreffenden Hypothekenbüchern würde ge
löscht werden.

Ottobeuren, 9. Oktober 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter»
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Flrirnna UND Ablösung der auf den Zeheutrechten lastenden 

kirchlich« Baupflicht betr.

Bekannt m a ch u n g.
Unter Bezugnahme auf die im Ottobeuren Wochen-« 

blatte Nr. 30. vom 26. Juli v. Js. enthaltene 
Ausschreibung rubr. Betr. wird unten ein Formular 
zur Anfertigung der Vormerkuugsbücher mitgeth.eilt 
und der wirklichen Vorlage der nach diesem Formu
lare gefertigten Exemplare von Vormerkungsbüchern 
binnen 6 Wochen zuversichtlich entgegen gesehen.

Zugleich werden den Pfründebesitzern nachstehende 
Anordnungen der k. Regierung von Schwaben und 
Neuburg K. d. I. zur Nachachtung bekannt gegeben.

1) Die Kuratelbehörden sind berufen, gegebenen
falls die untergebenen Kirchenverwaltungen auf 
diejenigen Normen rechtzeitig aufmerksam zu machen, 
welche im Wege höchster Vollzugs-Instruktion dem 
Gesetze eine dem Stiftungs-Interesse günstige Er
läuterung gegeben haben.

Dieß gilt ganz besonders von den in der anto- 
graphirten Regiekungs-Ausschreibung bezeichneten 
Betreffs vom 25. April v. Js. $ub Ziff. 111. 1 
und 3 enthaltenen Direktiven zu Art. 4 des Ge
setzes, wornach

1) -als die dem Kapitalwerthe zu Grunde zu 
legende Jahresrate das Zehentfirum, sonach 
nicht die aus demselben durch Umwandlung 
in Bodenzins »-oder Ueberweisung an die Ab- 
lösungskasse des Staates abgeleitete Jahres
rente anzunehmen ist, und wonach

2) der Zuschlag von Jahresraten zum Kapital- 
Betrage von der letzten eompleten, d. t. 
den durchschnittlichen Zehent - Jahres - Ertrag 

erschöpfenden Konkurrenz, zu berechnen und, 
falls eine complete Konkurrenz nicht nachge- 
wiejen werden kann, für einen hundertjährigen 
Zeitraum unter Abzug der nachweisbaren in- 
completen Leistungen aus dem gleichen Zeit
räume anzusetzen ist.

Bei Instruktion von Firations-Verhand
lungen und bei niederkuratelamtlicher Prüfung 
von Firations-Verträgen ist dieser Direktive 
die gehörige Anwendung zu sichern.

2) Bei der Publikation erstinftanzieller Bescheide 
sind die betreffenden Kirchenverwaltungen auf das 
Recht der Berufung zur kgl. Kreisregierung inner
halb de's gesetzlichen 30tägigen Fatales ausdrücklich 
aufmerksam zu machen.

3) Zur .Vermeidung von Nullitäten ist das Er
forderniß der Erholung der oberhirtlichen Aeufferung 
vor der Bescheidung eines Firations-Streites in 
allen Instanzen und vor der curatelamtlichen Ge
nehmigung eines Firations-Vergleiches strengstens 
zu beachten.

4) Die durch Regierungs-Ausschreibung vom 25. 
April v. Js. sub Zifsi. I 4. angeordnete Vorlage 
von Auszügen aus den .Vormerkungs-Büchern der 
Kirchenverwaltungen über .die firirte und avgelöste 
Baupflicht ist jederzeit förderüchst nach mitfolgendem 
Formulare zu vollziehen. Auch für die Vergangen
heit ist solche Vorlage ungesäumt und vollständig 
nachzuholen.

Ottobeuren, am 10. Oktober 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Formular. V o r m e r § b u
über Firirung, Sicherstellung mtd Ablösung der auf Zehnten lastenden kirchlichen Baupflicht.

ff" -igggü-

Mame des die

----- - ---------------
D a u nt Fix rter Vormerkung über

Baupflicht 
sirirenden resp.

Bezeichnung 
ves betreffenden

der auf den 
Firations- der Kapitalwerth

Jährlicher

Zeit u. Betrag 
der erfolgten Versicherung 'n

ng
en

ablösenden Kultus- Vertrag rechtskräftigen der Ablösung und ver noch nicht
Zehentberech- Gebäudes. bezüglichen Entscheidung. Baupflicht. Baukanou. der hierauf abgelösten 

Baupflicht.
s

tigten.

—

Curmelgeneh- 
inigung,

—-----

bezüglichen 
Rescripte.

N
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Den Hopfenmarkt betr. s

V e k a n n t m a ch u n g.
Da die Verwendung des kgl. Ncntamts-Zehent- 

Stadels zur Benützung als Hopfenmarkts-Halle 
nicht mehr möglich ist, so hat der Stadtmagistrat 
Vorsorge getroffen, daß der Hopfcnmarkt, vom 
Montag den 20. d. Mts. beginnend, provisorisch 
in der städtischen Waaghalle stattfinden kann.

Für Lagerung größerer Quantitäten ist in dem 
hinter dem Rathhause gelegenen Hcuwaaggebäude 
entsprechende Einrichtung getroffen worden.

Zum zahlreichen Besuche des Marktes wird hie- 
mit eingeladen.

Memmingen, den 11. Oktober 1856.

Stadt - Magistrat.
v. Zoller, rechtsk. Bürgermeister.

Schafweihe - Verpachtungen.
Die Gemeinde Hawangen 

verpachtet am Mittwoch den 
WLWKLMLME 22. Oktober (fix Js. Nach
mittags 1 Uhr im Wirthshause zu Hawangen die 
Schafweide auf ihrer Markung für das Zahr 1857 
öffentlich an den Meistbietenden.

Nähere Bedingungen werden am Steigerungs- 
tage eröffnet werden und sind Pachtlustige hiezu 
eingeladen.

Hawangen, 10. Oktober 1856.
Seeberger, Gemeindepfleger.

Am Mittwoch den 22. Oktober l. I. Nachmit
tags 2 Uhr verpachtet die Gemeinde Oberwestcrheim 
beim obern Wirth in Westerheim ihre Schafweide 
für das Jahr 1857 öffentlich an den Meistbietenden.

Nähere Bedingungen werden am Steigerungstage 
bekannt gegeben und Pachtlustige eingeladen.

Neher, Vorsteher.

Am Samstag den 25. Oktober d. Js. Nach
mittags 2 Uhr wird beim untern Wirth in Wester
heim die Schafweide der Gemeinde Unterwesterheim 
für das Jahr 1856 öffentlich an den Meistbietenden 
verpachtet werden.

Die nähern Bedingungen werden am Steige
rungstermine eröffnet, und sind Steigerungslustige 
hiezu eingeladen.

Georg Bauer, Dorfführep.

Die Instandsetzung der Straffen und Grmemde-Verbindwigs- 
Wege bete.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die Gemeindevorsteher beauftragt, dafür zu 
sorgen, daß, nachdem nunmehr die Feldarbeiten 
größtenthcils beendigt sind, die Strassen und Fahr
wege in den gehörigen Stand gesetzt, namentlich 
der Schlamm, besonders in den Ortschaften, abge
zogen, die Gruben und Durchlässe gereinigt, die 
Löcher und Schnallen ausgesüllt, frisches Material, 
Kies, in gereinigtem Zustande in der erforderlichen 
Menge aufgeführt und gehörig klein geschlagen ein
gebettet werden.

Auch den Brücken und Stegen, sowie den Allee
bäumen ist die erforderliche Aufmerksamkeit zu 
widmen, und sind insbesonders die fehlenden Allee- 
bäume und Pfähle fchlcnnigst nachzusetzen.

Die Gemeindevorsteher sind für den genauen 
Vollzug verantwortlich, und haben ihre Wegmachcr 
und Flurschützcn zur emsigen Erfüllung ihrer Pflich
ten anzuhalten, die Säumigen aber anher anzuzeigen.

Am 15. Oktober 1856.
Graf, Landrichter.

Diebstahl zum Schaden des Freiherrn von Pflummern auf 
Ctsenburg bctr.

Bekanntmachung.
In der Nacht vom 1. auf 2. d. Mts. wurde 

ein auf der Eisenburger Schloßbrücke liegender 
bleierner Deichel in der Länge von 48' 9" und 
16"' im Durchmesser sammt der Oeffnuug, im 
Wertste von 26 — 27 fl., entwendet.

Der Thäter und der gestohlene Gegenstand blieben 
bisher unentdeckt, und wird ersucht, allenfallsige 
Aufschlüsse bezüglich derselben schleunigst anher mit- 
zutheilen.

Ottobeuren, am 14. Oktober 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter»

Bei der Spitalstiftung Ottobeuren sind 500 fl. 
Kapital gegen vorschriftsmäßige Versicherung zu 
4 Prozent auszuleihen.

400 fl. Stiftungsgeld sind gegen vorgeschriebene 
Versicherung zu 4 Prozent auszuleihcn. D. U.
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Bekanntmachung.
Das königliche Staatsministerium des Handels 

und der öffentlichen Arbeiten hat durch höchste 
Entschließung vom 23. v. Mts. ad Num. 46668 
die von der Hauptagentur der f. k. priv. I. österr. 
Mobiliar-Feuerversicherungs-Gesellschaft in München 
angezeigte Abzweigung der Gemeinden Ober- und 
Unteregg, Rettenbach, Frechcnricdcn, Sontheim, 
Erkheim und Darberg, k. Landgerichts Ottobeuren, 
und die Zntheilung dieser Gemeinden zum Agentur- 
Bezirke Mindelheim genehmigt.

Der unterzeichnete Agent nimmt Versicherungs- 
Anträge auf bewegliche Gegenstände, als: Mobilien, 
Geschäftsgeräthe, Vorräthe, Waaren, Feldfrüchte, 
Vieh u. s. w. bereitwilligst entgegen und ertheilt 
über die nähern Bedingungen geeignete Auskunft.

Mindelheim, am 4. Oktober 1856.

Anton Herr-
Agent der k. k. Priv. österr. Verflchcrungs- 

Eesellschaft für die Landgerichte 
Mindelheim und Buchloe.

Geburts-, Trauungs- und Sterbe- 
Änzergen

der Pfarrei Ottobeuren
im Monat September.

Geboren: Den 3. Maria Anna, d. V. I. Georg 
Kugelmann, Wegmacher in Ottobeuren, und Franz Anton, 
d. 33. Ioh. Bapr. Kohler, Bauer in Betzisried. — Den 17. 
Alberta, d. V. Xaver Brenner, Taglöhner in Ottobeuren, 
und Josepha, d. 33. Joseph Waldmann, Metzgermeister in 
Ottobeuren. — Den 18. Crescentia, d. 33. Joseph Mair, 
Bauer in Langenberg. — Den 27. Todtgebörnes Knäblein, 
unehel. von Ottobeuren. — Den 28. Crescentia, d. V. 
Witon Fürst, Bäckermeister in Ottobeuren. — Den 30. 
Sebastian, d. 33. Michael Eiche le, Bäckermeister in Ottobeuren.

Getraut: Den 16. der Jüngling Joseph Abröll, an
gehender Bauer in Halbersberg, mit Jungfrau Walburga Hebel, 
Bauerstochter von Miltenberg der Pfarrei Obergünzburg.—

Gestorben: Den 10. Ioh. Georg Bergmüller, Müller
meister von Eheim, 53 Jahre alt, an chrou. Herzleiden. —■ 
Den 10. Walburga Immer;, geb. Schäffler, Zimmermanns- 
wittwe, 63 I. alt, in Folge brandigen Rothlauss. — Den 
19. Hr. Benedikt Durach, Chirurg, 37 I. alt, an chronischem 
Blasenleiden. —

S ch r a n n e n - A n z e i g e.

Getreid- 

gattung.

O t t o b e u
den 16. Oktober

reu, 

1856.

M em m i n 
den 14. Oktober

g « n, 

1856.

Mindelheim, 

den 11. Oktober 1856.

höchster | mitterer j niederster höchster | mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster

fl- fr. fl- fr. fl- fr fl- fr. fl. fr. fl. fr. 1 fr. fl. fr. fl- fr.
Kern. 23 24 22 43 21 46 22 58 22 20 22 37 22 24 21 40 20 39
R o a g e n. 14 53 14 23 13 1 5 15 11 14 34 13 5(J l 14 18 13 37 12 20
Gerste. 13 56 13 9 1 1 22 13 50 13 24 12 42 1 13 7 13 18 10 53
Haber. 6 28 6 1 5 41 6 33 6 21 6 1 i1 5 56 5 36 / 5 22

rl n cb 0 c in i t t r l - P c e t 5:
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen — fl. 10 fr. Gerste — fl. 1 fr. Habet fl. — fr.
Abschlag: Kern — fl. 23 fr. Roggen — fl. — fr. Gerste — fl. — fr. Haber — fl. 22 fr.

Brodraxe: Pf°. Lolh. Mehlpreiss: fl- fr. Sonstige Vcnalten.
Semmelbrod zu 2 fr. — 9 Der Metzen Mundmehl 3 50 i fr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 fr. —— 10 1J2 „ „ Semmelmehl 3 3 1 Psv. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 fr. —. 12 7j8 ,, „ Mittelmehl 2 18 1 „ Butter . 22 —

„ „ zu 4 fr. . , 25 718 „ „ Nachmehl — 35 1 „ Salz 4 2
Moggenbrod zu 2 fr. . . —' 15 3j8 „ „ Roggenmehl 2 30 1 „ Kerzen 29 —

„ „ zu 4 fr. . . — 30 3s4 8 Stück Eier 8i —

Gedruckt und redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren.



Ottobeurer - WochenblaT
Donnerstag 43. 23. Oktober 1856.

Amtliche Mlnmtmchmgeil.
Ausgesprochene Landesverweisungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Der Taglöhner Georg Stieflmger von Salzburg, 

dessen Signalement in der hohen Regicrnngs-Aus
schreibung vom 9, ds. in Nr. 86 des Kr.-A.-Bl. 
enthalten ist, wurde wegen Widersetzung abgestrast, 
und sodann aus dem Lande verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, dieses 
Individuum in das alphabetische Verzeichniß der 
Landesverwieseueu einzutragcn und auf Betreten 
sofort arretircn und anher liefern zu lassen.

Am 22. Oktober 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Tod es scheine von in Algerien verstorbenen angeblich bayeri
schen Unterthanen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden sämmtliche Gemeindevorsteher beauftragt, 
wegen den in der hohen Regierungs-Ausschreibung 
vom 8. ds. in Nr. 86 des Kr.-A.-Bl. bezeichneten 
Individuen, Regina Fischer und Heinrich Länderer, 
Nachforschungen anzufteklcn, ob sie nicht in ihren 
Bezirken geboren wurden, und ein allenfallsiges 
Crgebniß bis zum 15. November lfv. Js. anher 
anzuzeigen.

Am 22. Oktober 1856.
Graf, Landrichter.

Die Hauskollekte für die innere Einrichtung der katholischen 
Kirche in Neuulm betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden diejenigen Gemeindevorsteher, welche die 
rubr. Kollekte noch nicht eingesendet haben, beauf
tragt, solches binnen 8 Tagen zuverlässig zu be
werkstelligen.

Am 22. Oktober 1856.
Graf, Landrichter,

Ediktalladung.
Andreas Barth von Boos ist schon 53 Jahre 

landesabwesend und wäre nun 85 Jahre alt. Der
selbe hat noch ein Vermögen von 25 fl.

-Cs ergeht hiemit au Andreas Barth oder dessen 
allenfallsige Descendenz die Aufforderung, etwaige 
Ansprüche an obiges Vermögen um so gewisser 

binnen 3 Monaten
geltend zu machen, als ersterer nach Ablauf dieser 
Frist für todt erklärt und sein Vermögen ohne 
Caution an die Jntcstatcrbcn hinausgegeben, be
ziehungsweise die für denselben errichtete Caution 
im Hypothekcnbuche gelöscht werden würde.

Babenhausen, 17. Oktober 1856.
Königliches Landgericht.

E h r c n s b e r g e r, Landrichter.

V ek a nn t m a ch u n g.
Der schon seit dem französischen Feldzüge ver

mißte Lorenz Singer von Weinried hat noch ein 
Vermögen von 50 fl., und wäre jetzt 71 Jabre alt.

Derselbe oder desscil allenfallsige Descendenz 
werden aufgefordert, etwaige Ansprüche an obiges 
Vermögen

binnen 3 Monaten
um so gewisser hierorts geltend zu machen, als 
ersterer nach Ablauf dieser Frist für todt erklärt, 
und das genannte Vermögen den Jntcstaterben ohne 
Caution hinausgegebeu, resp. die für denselben 
eingetragene Caution im Hypothckenbuche gelöscht 
werden würde.

Babenhausen, 17. Oktober 1856.

Königliches Landgericht.
Ehrensberger, Landrichter.

Die Lungenseuche unter dem Hornvieh zu Irsee belr.

Bekanntmachung.
Der Verkehr mit Hornvieh von und nach Irsee 

wird hiemit unter Androhung strenger Ahndung 
verboten, nachdem die Lungenseuche unter dem Horn
vieh daselbst wiederholt ausgcbrochcn ist.

Es versteht sich daher von selbst, daß bis auf
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weitere Anordnung das Nbhalten von Viehmärkten 
zu Irsee eingestellt ist.

Kaufbeuren, den 16. Oktober 1856.
Königliches Landgericht.

Wolff, Landrichter.

Werzeich u iß
der • ,

Landwirtbe und Dienftdoten, welche bei dem
landwirttischnsklichen Distritts-Feste ;» IHern* 

Mlngen am 29. Seotemveo 1856 preise und 
tLhrcnzeugniffe erhalten haben.
I, r d i e Viehzucht.

A) Für die zum Feste gebrachten preis- 
würdigen Thiere:

Bewerber waren T1.
' a) Für die schönsten 2 — 4jährigen Hengste:

1. Preis — 20 fl. nebst Fahne: Jakob Walter, 
Landwirth von Zell.

2. Preis — 15 fl. nebst Fahne: ekaver Steinhäuser, 
Bauer von Muthmaunshofcn.

Für die nächstfolgenden preiswürdig erkannten 
drei Hengste erhielten zur ehrenden Auszeichnung 
je eine Fahne und dem Knechte zum Lohne' seines 
Fleißes 2 fl.
a) Joseph Anton Gropper, Bauer von Burheim.
b) Heinrich Wegmann, Bauer von Zell.
c) Georg Diep older, Bauer von Beningen.

b) Für die schönsten 2 V2 — 4jährigen Stuten: 
Bewerber waren 15.

1. Preis — 20 fl. nebst Fahne: Jakob Küchle, 
Bauer von Buracherhart.

2. Preis — 15 fl. nebst Fahne: Johann Hnith, 
Bauer von Erkheim.

3. Preis — 10 fl. nebst Fahne: Johann Unold, 
Bauer von Steinheim.

Für die nächstfolgenden preiswürdig erkannten 
4 Stuten erhielten ebenfalls zur ehrenden Auszeich
nung je eine Fahne und dem Knechte zum Lohne 
feines Fleißes 2 fl.:

a) Georg Schön, Bauer von Dietratried,
b) Nikolaus Rogg, Bauer von Amendingm.
c) Georg Döring, Bauer von Rothenstein.
d) Johann Ranz, Bauer von Steinheim.

B) Für die schönsten 1 — 2 jährigen Zuchtstiere: 
Bewerber waren 13.

1. Preis — ein flandrischer Pflug mit Vordergestell 
nebst Fahne: Joseph Heim, Bauer vou Zell.

2. Preis — eine Getreidputzmühle nebst Fahne: 
Joseph Anton Bersch, Bauer von Sontheim.

3. Preis — eine Doppel-Egge nebst Fahne: Karl 
Schweimaicr, Wirth von Obenhausen.

Für die weiter als preiswürdig anerkannten 4 
Zuchtstiere erhielten je eine Fahne und für den 
Knecht oder Magd zum Lohne ihres Fleißes -einen 
bayer. Geschichtsthaler:
a) Johnnu Schmied, Posthalter in Pleß.
b) Zacharias Weidle, Wirth in Grönenbach.
c) Georg Brommler, Gemeindevorsteher in' Burach. 
d)-Wer Wahl, Wirth in Steinheim. t '-ei
C) Für die schönsten Kühe mit dem ersten Kalbe 

oder trächtigen Kalben:
' Bewerber waren 15.

1. Preis — ein flandrischer Pflug mit Vordergestell 
nebst Fahne: Wilhelm Karrer, Wirth in Dan-

2. Preis — ein Untcrgruudspflug nebst Fahne: 
Herr Baron von Reichl in, in Fellheim.

3. Preis — eine Doppel-Egge nebst Fahne: Joh.
Herz, Gemeindevorsteher in Boos.

Für die weiter als preiswürdig anerkannten 
trächtigen Kalben erhielten je eine Fahne und für 
den Knecht oder Magd zum Lohne ihres Fleißes 
einen bayer. Geschichtsthaler:

1) Johann Rauh, Säger von Steinheim.
2J Joseph Ehinger, Wirth in Grünenfurth.
ä) Herr Sigm. von Schütz, auf Wald, in Günz.
4) Johann Rauh, Bauer in Steinheim.

D) Für die schönsten 1 — 1 \/-> jährigen Kalben.-
Bewerber waren 6,

1. Preis — eine Getreidputzmühle nebst Fahne: 
Anton Müller, Rothgerber in Erkheim.

2. Preis ■— ein Untergrundspflug nebst Fahne: 
Anton Gaymann von Heimertingen.

3. Preis — eine Hacken-Egge nebst Fahne: Ber- 
nard Meier Posthalter in Erkheim.

E) Für die schönsten Vr—1 jährigen Schumpen:
Bewerber waren 16.

1. Preis — ein Untergrundspflug nebst Fahne: 
Anna Leonhart, Wirth in in Beuingen.

2. Preis —eine Reihen-Egge nebst Fahne: Gott
hard Herz in Niederrieden.

3. Preis —- Or. Fraas Schule des Landbaucs nebst 
Fahne: Joh.. Kerker, Gutspächter in Jllerfcld.

Für weiter preiswürdig erkannte Schnmpen er
hielten je eine Fahne und für den Knecht oder 
Magd zum Lohne ihres Fleißes einen bayerischen 
Geschichtsthaler: ...............
1) Johann Espenmüller, Metzger in Memmingen.
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2) Georg Gropper, Bauer in Günz.
3) August Pilgram von Memmingen.

F) Für Schweinszucht.
1. Preis — 2 baßer. Geschichtsthaler nebst Fahne: 

Georg Wassermann in Memmingen.
Für den 2. Preis ist kein Bewerber erschienen.

G) Für die veredelten Zuchtschafe im Alter von 
2 bi§ ,4 Jahren: 

; .. . Bewerber waren 3.
1. Preis — acht Gulden nebst Fahne: Wilhelm 

Hermann von Memmingen.
2. Preis ■— sechs Gnldcn nebst Fahne: Gottlieb 

Schlatter in Memmingen.
3. Preis — vier Gulden nebst Fahne: Johann 

Cspenmüller in Memmingen.
II. r ausgezeichnete Leistungen 

j IN Acker- und Wiesenbau-.
A) Durch erfolgreiche Entwässerung mit erdenen 

Röhren.
Bewerber waren 4.

1. Preis — 1000 Stück Drainröhren und eben
soviel Muffeln nebst Diplom und Fahne: 
Joseph Maier, Bauer in Langenberg.

2. Preis — 500 Stück Drainröhren und ebenso
viel Muffeln nebst Fahne und Diplom: Kon
stantin Fleschhut, Wirth in Eisenburg.

8) Durch Auffindung und Benützung von Mergel 
und andern mineralischen Dünger-Arten:

Bewerber waren 5.
1. Preis — ein flandrischer Pflug nebst Diplom: 

Valentin Arzt von Illertissen.
2. Preis — ein Drainirwerkzeug nebst Diplom:

■ Tobias Steller, Bauer in den Woringerwäldern.
3. Preis — Veit's Lehre vom Futterbau und Rei- 

bel's Leitfaden nebst Diplom: Michael Dauner, 
Schullehrer in Dickenreishausen.

Ein Ehrenzeugniß erhielt: Johann Keller, Wirth 
in Amendin'gen.
C. Durch Anwendung von Zugochsen statt Pferden 

bei einem großen Guts-Komplere: 
Bewerber waren 4.

1. Preis — ein Kummet-Ochsengeschirr nebst Diplom 
und Fahne: I. Geßner, Bauer von Burg bei 
Rettenbach.

2. Preis — ein Halbjoch-Ochsengeschirr nebst Diplom 
und Fahne: Herr Baron von Reichlin in Fellheim.

D) Durch Flachsbau.
1. Preis — ein Metzen Tyr vier Lein nebst Diplom 

und Fahne: Ben. Rösl'e, Schullehrer in Rettenbach.
Für bett' zweiten Preis erschien kein Bewerber,

F) Durch Hopfenbarr.
Bewerber waren 15.,

1. Preis — drei bayer. Geschichtsthaler nebst Diplom: 
Magistratsrath Hail in Memmingen.

2. Preis — zwei bayer. Geschichtsthaler nebst Diplom: 
Mitglieder desHopseitban-VereinsinMemntingen.

3. Preis ■— ein bayer. Geschichtsthaler nebst Fahne: 
Georg Kern, Bauer: in Ölgishosen.

Georg Albrecht Hügel erhielt ein Ehrenzeugniß.
F) Durch Anlagen und Erweiterung, der Schul- 

' gärten und Förderung der Obstbäümziicht.
Bov'orber waren 3.

1. Preis— einEjuiGarteninstrumente nebstDiplom: 
Wilh. Holdenried^ Schulverwescr in Diefenbach,

2..P reis —ein Etu.i Garteninstrnmente nebstDiplom: 
Peter Paiil Leich, Srhuladstaitt in Attenhofen.

3. Preis — ein Buch liehst Diplom: Johann Bäßler, 
Pomolog in Memmingen.
111, /ür die landwirthschaftliche» 

Dienstbare n.
Bewerber w.iren 12.

1. Preis 8 fl. nebst Diplom: Franz Sales Ländle 
in Klosterwald, 56Jahre alt, mit 36 Dienstjahren.

2. Preis 8 fl. nebst Diplom: Anna Maria Seemiller 
in Oberegg, 49 Jahre alt, mit 32 Dienstjahren.

3. Preis 8 fl. nebst Diplom: Joseph Zwerger in 
Hawangen, 47 Jahre alt, mit 31 Dienstjahren.

4. Preis 8 fl. nebstDiplom: Maria Hinterschuster 
in Niederrieden, 37 Jahre alt, mit 21 Dienstjahren.

5. Preis 6 fl. nebstDiplom: Georg Link in Weiler, 
66 Jahre alt, mit 26 Dienstjahren.

6. Preis 6 fl. nebst Diplom: Joseph Settele in Fell
heim, 36 Jahre alt, mit 20 Dienstjahren.

7. Preis 6fl. nebstDiplom: Georg Herbst in Ret
tenbach, 50 Jahre alt, mit 20 Dienstjahren.

8. Preis 6 fl. nebst Diplom: Joseph Forster in 
Volkratshosen, 36 Jahre alt, mit 20 Dienstjahren.

9. Preis 4 fl. nebstDiplom: Xaver Rapp in Diet- 
ratried, 38 Jahre alt, mit 18 Diettstjahren.

10. Preis 4 fl. nebst Diplom: Krescenz Rau in 
Ottobeuren, 43 Jahre alt, mit 18 Dienstjahren.

11. Preis 4 fl. nebst Diplom: Maria Denzel in 
Oberegg, 49 Jahre alt, mit 17 Dicnstjahren. .

12. Preis 4 fl. nebst Diplom: Friedrich Hahn in 
Klosterwald, 26 Jahre alt, mit 9 Dienstjahren.
Memmingen, am 29. September 1856.

Das landwirtbschaftlicke "öi-utfe -LomllO^, 
West - Günz,

Pfarrer Wachtl, 1. Vorstand,
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Schafweide-Verpachtung.

Montag dcn 3. November Nachmittags 2 Uhr 
Wirch int Hause des Unterzeichneten die Schasweide 
in der Gemeinde Warmisried, auf welchex 200 
Stück ausgeschlagen werden können, für das Jahr 
18.57 öffentlich verpachtet. Pachtliebhaber, sind 
eingeladen. ' L'-’.

Warmisried, 15. Oktober 1856.
Schanle, Vorsteher.

Dolzschnhengesellschast in OtLobenren.
Freitag den 24. Oktober 1856 Abends 8 Uhr 

Beginn der Schießübungen, wozu die ve.rchrlichen 
Mitglieder geziemend eingeladen werden.

Das Dieectorium.

Au szu lei heil bei der Sparkassa-Anstalt Otto
beuren sogleich fl. 2000. — dann bis zum Monat 
Dezember l. I. fl. 1800. — gegen vorschriftsmäßige 
Verzinsung.

Eine «ziemlich alte schwarz und gelbe gezeichnete 
Dachshündin hat sich auf der Jagd verlaufen. Wer 
über dieselbe Auskunft geben kann, erhält eine, 
gute Belohnung.

Oeffentlrche DanKeserstatkunfl»
Der Unterzeichnete sindet sich verpflichtet, allen 

Bewohnern des hiesigen Ortes und der umliegenden 
Ortschaften, welche bei dem in der Rächt vom 4. . 
auf den 5. September stattgehabten Brande seines 
Wohngebäudes so schnelle und thätige Hilfe leisteten, 
sowie der bayer. Hypotheken- und Wechselbank für 
vollkommen entsprechende Vergütung und prompte 
Ausbezahlung derselben durch ihren Agenten Hrn. 
I. Roth en seid er in Mindelheim, hiemit öffentlich 
den verbindlichsten Dank abzustatten, den aufrich
tigen Wunsch beifügend t Jeder Mobiliar-Vermögen 
Besitzende möge die Gelegenheit, welche diese treff
liche Anstalt zu Versicherungen bietet, wenn es, 
nicht schon geschehen, nicht länger unbenützt lassen.

Ferners dankt er allen hiesigen und auswärtigen 
verehrten Gönnern und schätzbaren Freunden, welche 
zum Wiederaufbaue des Hauses durch Hand- und 
Frohndienste so thätig mitgewirkt haben.- Der- 
Himmel bewahre Alle vor ähnlichem Unglücke!

Ollarzried, den 20. Oktober 1856.
Franz Jos. Böh, Bauer.

400 fl. und 325 fl. Vormundschaftsgelder sind 
gegen die vorgeschriebene Versicherung auszuleihen. 
Das Nähere in der Crpedition. dieses Blattes.
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G etreid- 
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Ottobeuren, 

den 23. Oktober 1856

Memmingen, 

den 21. Oktober 1856.

Mindelheim, 

den 18. Oktober 1856,
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1
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6
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Gerste. 13 52 13 1 11 56 13 42 13 19 12 '47, 12 54 12 3. 10 43
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m
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Amtliche Jelmnntulilchungen.

Die Ausstellung neuer Coupons für die 3 ^2-procentige»
-Obligationen betr.

Bekanntmachung.
Von den int Jahre 1839 ausgestellten Obliga

tionen der alten Schuld au porteur (ans den 
Inhaber) und auf Namen kantend, s 3V2 pCt., zu 
denen auch die auf 4 pCt. arrosirten Obligationen 
gehören, enden die Coupons mit den Zinsterminen 
1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November 
1857.

Es sind demnach für die gedachten Obligationen 
des Jahres 1839 zu 100, 500 und 1000 st. für 
die Jahre 1858 bis 1871 einschlüssig die neuen 
Coupons an die betreffenden Staatsgläubiger zu 
verabfolgen, worüber Folgendes bekannt gemacht 
wird.

I.
Form und Inhalt der neuen Coupons wurden 

schon uister'm 15. März 1853 durch Probe-Abdrücke 
bekannt gemacht (Regierungsblatt S. 223).

II.
Die Abgabe der neuen Coupons kann nur ans 

Vorzeigung der Obligationen zum Aufdruck eines 
blatten Stempels (Regierungsblatt 1853 S. 225) 
sowie gegen eigenhändige Bescheinigung der Obli- 
gallouenöesitzcr oder ihrer Vertreter erfolgen.

III.
Die neuen Coupons zn den au porteur - Obli

gationen werden Jedem behändigt, welcher letztere 
zur Abstemplung vorlegt; die Coupons zn den 
Nominal-Obligationen können aber nur. an die 
katastcrmäßigen Gläubiger abgegeben werden.

Wenn daher für Besitzer von Obligationen, die 
auf Namen lauten, dritte Personen die neuen Cou
pons hiezu in Empfang nehmen wollen, so haben 
dieselben neben den Obligationen auch legale Voll
macht des katastermäßigen Gläubigers zu diesem 
Geschäfte beiznbringen und der Kasse zu übergeben.

Ebenso ist bezüglich derjenigen au porteur- 
Obligationen zn verfahren, auf welchen für irgend 
tüten Zweck, z. B. als Caution, die Vormerkung 

eines Namens oder einer Beschränkung des mit 
Namen bezeichneten Besitzers vorgetragen ist.

IV.
Die vorher erwähnten Vollmachten (jene siegcl- 

mäßiger Personen ausgenommen) müssen gerichtlich 
ausgefertigt sein, und die Obligationen, wofür neue 
Coupons erhoben werden wollen, nach den schwarzen 
Kasft-Ka.tasternummern, den Kapitalsbeträgen und 
schuldenden Kassen bezeichnen, oder den Bevollmäch
tigten die Befugnis; ertheilen, für alle Nomina l- 
Obligatiouen des Vollmachtgebers die neuen Coupons 
empfangen zu dürfen.

Alle Vollmachten und amtlichen Zeugnisse für 
den vorliegenden Zweck des Coupons-Empfanges, 
sowie beglaubigte Abschriften hievon, sind von 
Taren und Stempeln befreit.

V.
Zur Erleichterung der Staatsgläubiger ist die 

Vorkehrung getrosten worden, daß die neuen Con
pons nicht blos bei den StaatLschnldentilgungs- 
Specialkassen, sondern auch innerhalb einer bestimm
ten Zeit bei dem kgl. Oberaufschlagamte Augsburg 
und bei den kgl. Rentämtern Donauwörth, Kemp
ten, Lindau und Memmingen in Empfang genom
men werden können.

V?.
Die kgl. Staatsschuldentilgnngs - Specialkasten 

können sich nicht täglich mit der Abgabe der neuen 
Coupons befassen, werden also 3 — 4 Tage der 
Woche - hiefür bestimmen, und dieses in den gele- 
sensten Lokalblättern, sowie durch Anschlag an den 
Kassethüren bekannt machen. Die Staatsgläubiger 
können die betrestenden Coupons jetzt schon in Em
pfang nehmen, wonach es also nicht nothwendkg 
ist, erst die Zinstermine von 1857 abzuwarten.

Wer bei einer k. Specialkaffe Coupons erholen 
will, wird auf Vorzeigung der Obligationen und 
etwa uöthigcn Vollmachten immer sogleich abge- 
fertiget werden.

VII.
Das obengenannte k. Oberaufschlagamt und die k. 

Rentämter werden sich mit dem besprochenen Geschäfte 
von jetzt an bis zum 31. Dezember 1857 befassen 
und es hat hiebei folgendes Verfahren einzutreten.
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a) Der Gläubiger oder dessen Bevollmächtigter 

behändigt seine Obligation dem einschlägigen Amte 
und erhält darüber ausführliche Quittung.

b) Die gedachten Aemter besorgen sodann die 
Erholung der Coupons und die Abstemplung der 
Obligationen, was in der Regel in 5 — 6 Wochen 
geschehen kann, und

c) behändigen dann die Obligationen denjenigen 
wieder, welche erstere abgegeben haben, wogegen aber

d) die hierüber erhaltene amtliche Quittung mit 
der Empfangsbestätigung über die Obligationen und 
neuen Coupons zurückzustellen ist.

Wer die neuen Coupons von 1858 bis 1871 
nicht in der obcnbestimmtcn Zeit (bis 31. Dez. 
1857) in Empfang genommen hat, kann solche 
später nur von der schuldenden kgl. Specialkasse 
unmittelbar erholen, da sich die gedachten Aemter 
vom 1. Januar 1858 an mit dem erwähnten 
Geschäfte nicht mehr befassen dürfen.

VIIL
Ans den bisherigen Bestimmungen geht schon 

hervor, daß die Abgabe der Coupons an Private 
nur auf ihr oder ihrer Bevollmächtigten persönliches 
Erscheinen bei den Kassen und Aemiern sicher und 
rasch vollzogen werden kann, es wird jedoch aus
drücklich bemerkt, daß Korrespondenzen der Privaten 
in dieser Beziehung in der Regel nicht stattfinden 
können.

IX.
Behörden, welche die Postfreiheit nicht genießen, 

«nd ihre Obligationen zur Anlage der neuen Cou
pons au die gedachten Kassen und Aemter senden, 
haben dabei nach Abschnittt IV. der allerhöchsten 
Verordnung vom 11. Mai 1848 ausdrücklich und 
bestimmt zu erklären: ob bei der auf Gefahr der 
Empfänger erfolgenden Rücksendung der volle Werth 
der Obligationen und Coupons (oder wie viel da
von) auf der Adresse angegeben werden soll oder 
nicht. Fehlt diese Erklärung, so wird bei der Rück
sendung der volle Werth der Obligationen und 
Coupons auf der Adresse declarirt.

München, am 14. Oktober 1856.
Lönigl, Ba?eu. Staaro-Schulden-Lilgungs- 

Kommission.
von Sutner.

Brennemann, Sekr.

Die Maßregeln gegen die Verbreitung der Schafräude betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Da nach Anzeige des Polizeithierarztes Wagen

häuser seit einiger Zeit öfter Fälle vorkommen, daß 

auswärtige Schäfer oder Schafbesitzer nach Been
digung des Weidetriebes vor ihrer Abfahrt in ihre 
Heimath sich uicht mit den vorschriftsmäßigen Wan
derurkunden versehen, nach §. 12 der allerhöchsten 
Instruktion vom 27. April 1835 (Kr.-A.-Bl. 
Nr. 19.) aber ausländische He erd en, sie mögen 
nach beendigter Weidezeit in die Heimath zurück- 
kehren oder vertragsgemäß in Bayern überwintern, 
unter allen Voraussetzungen vor ihren: Abgänge 
von dem Weideplätze einer auf Anzeige der 
Ortsbehörde von der k. Distriktspolizeibehörde 
und dem k. Gerichtsarzte gemeinsam angeordneten 
strengen thierärztlichen Untersuchung unterliegen 
müssen, so ergeht auf Antrag des Letzter» an sämmt
liche Gemeindevorsteher der Auftrag, bei Vermei
dung unuachsichtlichcr Strafeinschreitung die Been- 
dignng der Weidezeit jedesmal schleunigst anher 
und zugleich anzuzcigen, welche auswärtige Schäfer 
mit ihren Schafen abzuziehen, und welche von ihnen 
an Ort und Stelle zu überwintern gedenken.

Am 28. Oktober 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter,

Ausgesprochene Lnndesverweisuiigen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die Dienstmagd Margaretha Popp von Wach

bach, kgl. würtemb. Oberamts Mergentheim, deren 
Signalement in der hohen Regieruugsausschreibung 
vom 22. d. M. in Nr. 88 des Kr.-A.-Bl. enthalten 
ist, wurde wegen Diebstahls abgestraft und sodann 
aus dem Lande verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, dieses 
Individuum in das alphabetische Verzeichniß der 
Landesverwiesenen einzutragen, und auf Betreten 
sofort arretiren und anher liefern zu lassen.

Am 28. Oktober 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Curatel über die Sölvnerseheleute Johann und Maria Anna 
Karg von Schötthorn betr.

Bekanntmachung.
Alle diejenigen, welche Forderungen an die Jo

hann und Maria,Anna Karg'schen Söldnersehe- 
von Schöllhorn zu machen haben, werden hiemit 
aufgefordert, solche dahier am

Samstag, den 15. November l. Js.
Vormittags 9 bis 12 Uhr 

anznmelden und nachzuweisen, widrigenfalls später
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darauf eine weitere Rücksicht nicht genommen wer
den wird.

Am 25. Oktober 1856.

Königliches Landgericht Qbergünzburg.
Stöger, Landrichter.

Todeserklärung.
Nachdem der seit 1813 vermißte Andreas 

Schmelz, Bauernsohn von Pleß, geboren am 
20. November 1782, noch eine allenfallsige Des- 
cendenz desselben auf die öffentliche Vorladung vom 
28. Oktober. 1834 sich zur Geltendmachung irgend 
welcher Ansprüche hierorts nicht gemeldet hat, so 
wird derselbe hiemit für todt erklärt, und dessen 
Vermögen von 1100 fl., — welches den Geschwi
stern desselben gegen Cautiou bereits ausgeantwortet 
worden ist, denselben ohne Caution ausgeantwortet, 
vielmehr letztere gelöscht.

Babenhausen, den 18. Oktober 1856.
Königliches Landgericht.

E h r e n s b e r g e r, Landrichter.

V e k a n n t m a ch u n g.
Unter Einem meldeten der Schneidermeister Jo

seph Flier von hier und dessen Sohn Karl Flier 
dießorts ein Gesuch um Bewilligung zur Auswan
derung nach Nordamerika au.

Wer immer an dieselben rechtserhebliche Ansprüche 
machen kann, hat dieselben binnen 14 Tagen a 
dato dießorts bei Vermeidung des Ausschlusses 
vorzubringen.

Am 24. Oktober 1856.
Königliches Landgericht Grönenbach.

Kerker, kgl. Landrichter.

Erkheimer Pferde-, Vieh- u.Schasmarkt.
Der diesjährige Markt wird am Montag den 

3. November „zollfrei" abgehalten, jedoch wegen 
des Allerseelen-Tages der Handel erst nach 
dem Gottesdienste gestattet.

Erkheim, 25. Oktober 1856.

Die Markt-Verwaltung.

Verloren wurde: Von der Kirche bis zum 
Bruckgerber dahier ein silbergefaßtcr Rosenkranz, 
von der Apotheke bis zur Kirche ein lederner Geld
beutel, in welchem etwas weniger als 2 fl. sind, 
ferners auf der Strasse von Ottobeuren nach Mem
mingen eine Wageuwende. Man ersucht um Rück
erstattung dieser Gegenstände gegen Belohnung.

Am Mittwoch den 22. Oktober wurde auf dem 
Wege von Grönenbach nach Ottobeuren eine schwarze 
Brieftasche, in welcher zwei Miliär-Abschiede sich 
befinden, die sonst für Niemanden einen Werth 
haben, verloren. Der redliche Finder wird dringend 
gebeten, selbe in der Expedition d. Bl. abzugeben.

Eingestellt hat sich ein junger schwarzgrau 
gefleckter weiblicher Halbhuud mit einem 
messingenen Halsband. Derselbe kann von 
dem Eigenthünrer gegen Ersetzung der Aus

lagen abgeholt werden. Wo? sagt die Redaction.

-A? Eingestellt hat sich ein großer 
schwarzer Fanghund, männlich, 

mit weißer Bläße und Brust, unten an den Füßen 
desgleichen weiß. Derselbe kann abgeholt werden, 
und ist Näheres bei der Redaktion zu erfahren,

Mens-Verjichmiqs- und Ersparnis-PM in Stuttgart.
Wir bringen hiemit zur Kenntniß, daß wir die Agentur unserer Bank für die Landgerichtsbezirke 

Mindelheim, Buchloe, Türkheim, und Ottobeuren dem Herrn Anton Herz, Polizei-Aktuar in Mindel
heim übertragen haben.

Stuttgart, am 20. Oktober 1856.
Pureau der Lebens-Verficherungs- und Ersparniß-Pank.

Unter Bezugnahme auf obige Anzeige erlaube ich mir zur Theilnahme an diesem äußerst wohl- 
thätig wirkenden Institute freundlichst einzuladen.

Jedem Familienvater, wenn er auch noch so wenig Ersparnisse machen kann, ist die Möglichkeit 
geboten, durch kleine Raten sich ein Vermögen zu sichern, mag der Tod eintreten wenn er will.

Möge dies die verdiente Berücksichtigung.find«;!
Prospekte und Antragbogen sind zu haben bei

dem Agenten Anton Herz in Mindelheim,
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Renten - Anstalt, Lebens- «nd Leibrentsn- Verstcherungen und 
S > EE kaffe «-r Ts »f kgs 

der

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.
Die bei der IX. JahreSgesellschast der Renten-Anstalt Bttheiligten werden mit Bezugnahme auf die Bekannt

machung vom 13. Mai l. Zs. in Kenntniß gesetzt: daß diese Gesellschaft mit 53 4 Mitgliedern, 996 Einlage» u»j> el’lleOT 
Capital von fl. 50,700, durch Heschiuß der Baiit-.Ädministration heute eonstirm'rt worden ist.

Die Bildung neuer Geseüschelffeii tziiterbleii't bis auf Weiteres; Nachzahlungen in die schon bestehenden können für 

das laufende Kahr bis zuin 3 1. Dezember gemacht werden.
Anträge zur Lebensverffcherung werden von den Agenten jederzeit entgegengenommen und es darf diese 

gemeinnützige Anstalt namentlich Kainilienvätcrü zur Sicherung ihrer Angehörigen empfohlen werden.
Die mir. der Bank verbundene Leibreu te n v ersich erun g eignet sich zur Benützung für solche, welche durch 

Hingabe einer Capitaisumme den Bezug einer festen lebenslänglichen Rente erwerben wollen.
Die Sparkasse n-T o n t i n e endlich hat die Bestimmung: mittelst Capitalistrung der Zinsen und Beerbung der 

Verstorbenen den Mitgliedern dieser Anstalt nach Ablauf einer Anzahl Jahre die Auszahlung einer die gemachten Einlagen 
weit übersteigenden Capüalsümme zu sichern.

Nähere Ausschlüsse werden von den Agenten ertheilt, welche auch die Grundbestimmungen unentgeltlich verabfolgen, 

München, 29. September 1856.

Die Administr ation d er bayertfcben Hypotheken- und wechsel, Bank.
Ed. B r a t t l e r, Dirigent.

M i n d el h e i m , den 5. Oktober 1856. I. Rothenfelder, Bankagent,

150 fl. Stiftungsgekd und 480fl. Dormndfchafts- Verkauft wird: (Eine Badwanne, noch neu, 
geld sind gegen vorgeschriebene Versicherung zu 4 eilte Violine und eine Zither.
Prozent auszuleihen. Das klebrige. Wo? sagt die Redaktion.

S ch r a n n e n-Anzei g e.

Gedruckt und redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren.

Getreid -

8 attu ng. i

\ Ottobeuren, 

den 30. Oktober 1856

Memmingen, 

den 28. Oktober 1856.

Mindelheim,

den 25. Oktober 1856,

höchster | Mitterer I niederster höchster mitterer ! niederster höchster mitterer niederster

fl. fr fl. fr. fl. fr 1 fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl- fr. i fl. fr.

Kern, 23 42 23 2 21 52 22 51 22 13 21 30 23 10 22 22 21 22

9i o a q e n 15 15 1’5 - ! 4 30 15 17 14 55 14 4 14 56 14 12 41

Gerste. 13 5 12 2>8
12 5 | 13 14 12 56 12 2 3 13 1 12 10 35

Haber. 6 26 Ö 5 5 4Q 1 6 22 6 i 5 50 5 58 5
44 1

5 29

n a <t) i> e m IH i t i t 1 - P v e l s
Aufschlag: Kern — fl. — fr. Roggen 1 6. 34 fr. Gerste — fl. — fr. Haber — L 2 fr.
Abschlag: Kern — fl. 2 fr. ?loggen -- fl. — fr. Gerste — fl. 23 fr. Haber — tl. — fr.

Brodtape Pfo. Lokh. M e b l p r e > f e: fl. fr. Sonstige venalien.
Semnielbrod zu 2 fr. • _ 9 Der Metzen Mundmehl 3 55 fr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2. ft. 10 1J2 ff „ Semmelmehl 3 6 1 Pfo. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 fr. • ■ 13 314 ft „ Mittelmehl 9 21 1 „ Butter 22 —

Roggenbrod
zu 4 fr. 0 » — 27 518 ft „ Nach mehl — 35 1 „ Salz 4 2
zu 2 fr. ♦ » 17 lj8 ff , Roggenmehl 2 30 1 „ Kerzen 29 —

M H zu 4 fr. 1 2 1J4 ' 8 Stück Eier 8 —



Ottsöcurer - WocheublatL
MDonnerstag 45. 6.Rvvrmbcr 11356.

Tägliche Eisenbahn - Fahrten von Günzach
und zwar angefangen vom 1. Oktober 1856 für die Dauer der Wintermonate.

Aach Augsburg. Aach Lindau.
4 Uhr 49 Miii. Nachmittags: Postzug I., II. u. III. Klasse. 

( als Kreuzzug.)
8 Uhr 12 Mn. Morgens: Poftzug I., II. und III. Klasse.
5 Uhr 50 Mill, glüh: Güterzug 11. u. UI. Klasse.

Die Preise der Plätze sind:
von Günzacb nach München I. Klasse: 5 fl. 51 fr. II. Klasse: 3 ft. 54 fr.
von Günzach nach Au ebnrg I. Klasse: 3 fl. 24 fr. 11. Klasse: 2 fl. 15 fr.
von Günzach nach Jinnienfta-r 1. Klasse: 1 fl. 39 fr. II. Klaffe: 1 fl. 6 fr.

9 Uhr 58 Min. Vormittags: -Postzug I., II. u. III. Kläffe.
4 Uhr 53 Min. Nachmittags: Poftzug 1., II. u. 1U. Klasse, 

(als Kreuzzug.)
9 Uhr 50 Min. NachlS: Güterzug II. u. UI. Klasse.

UI. Klasse: 2 fl. 36 fr.
III. Klasse: 1 fl. 30 fr.
111. Klasse: 45 fr.

o fr - W m n i b n s - L- n !) r t:
(Von Memmingen über Ottobeuren

Ankunft von Ottobeuren und Memmingen in Obergünzburg: 
8 Uhr — Minuten Früh.

Ankunft in Günzach: 8 Uhr 25 Minuten Früh.

Die Fahrtaren sind:

»nb Obergünzburg nach Günzach )
Abgang von Günzach 5 Uhr — Minuten Abends.
Abgang vonObergüuzburg nach Ottobeuren 5 Uhr 25 SM. Abds.
Abgang von Ottobeuren nach Memmingen 7 Uhr 45 M.Abds.

von Obergünzburg nach Günzach 10 fr. von Obergünzburg nach Memmingen 1 fl. 15 fr.
von Obeigünzburg nach Ottobeuren 48 fr. von Gül,zach nach Ottobeuren 57 fr.

von Günzach nach Memmingen 1 st. 24 fr.

Amtliche 00013102020201

Ad Nom. 3383. praes. 27/io 56.
Die Bewilligung zur Erzeugung und Verleitgabe von Doppel

bier fcetr.

Jm Namen Seiner LNafestär des Nonigs.
Seine Majestät der König haben die Be- 

fugniß, Doppelbier zn brauen, und verleitzngeben, 
sowie den Preis hiefür zii bestimmen, den Bräuern 
des Königreichs auch für das kaufende Sndjahr 
1838/37 unter den bisherigen Beschränkungen allcr- 
gnävigst srcizngcben geruht, daß

1) der Doppelbier fabricirende Brauer das hiefür 
bestimmte Mal; auch in der Malzpolette als solches 
zn benennen habe, um der Polizeibehörde die Mög- 
lichkeit darzubieten, die Gnßsührnng und die Qua
lität des Doppelbieres erforderlichen Falles zn 
prüfen und daß

2) der Bierfabrikant auf die Vergütung des 
Malzausschlages vom erportirten Biere Verzicht leiste.

Dies wird im Vollzüge h. Entschließung des k. 
Staatsministeriums des Innern vom 23. d. Mts. 
hiemit zur öffentlichen Kenntnißnahme gebracht.

Augsburg, den 25. Oktober 1856.
Königl. Negierung von Schwaben und Neuburg, 

Kamnrcr des Innern.
Frhr. v. Melden, k. Regicrungs.-Präsident. 

___ __ Faber, coli.

Die Entweichung der Knaben Jos. Dobmaicr von Eichstätt, 
Lader Berthold von da uns Georg Döpper aus Weinberg 
betreffend.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die Gemeindevorsteher beauftragt, auf die 
rubr, entwichenen Knaben, deren Signalement in
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der hohen Negienmgs Ausschreibung vom 36. Sep
tember und 27. Oktober l. Zs. Nr. 90 des Kr.- 
A.-Bl. enthalten ist, al so gleich genaue Spähe zu 
verfügen, und ein alleufaklstgcs Ergebuiß bis zum 
15. d. M. anher anzuzeigen.

Am 5. November 1856.
Graf, Landrichter.

F l e i sch s a tz.
Fletschsatz pro Monat November.

Arretirung eines unbekannten stummen Knaben im Landge- 
nchtsbezirkk Pfarrkirchen betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die Gemeindevorsteher beauftragt, wegen 
des am 3. September f. Zs. im Landgerichtsbe-. 
zirke Pfarrkirchen aufgegriffenen unbekannten stum
men Knaben, dessen Signalement in der hohen 
Regierungs - Ausschreibung vorn 28. Oktober in 
Nr. 90 des K.-A.-Bl. enthalten ist, Nachforschungen 
anzustellen, und falls er ihrem Bezirke angehören 
sollte, längstens bis zum 15. ds. Anzeige zu er
statten.

Am 4. November 1856.
Graf, Landrichter.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat 
November folgende Fleischpreise angegeben: 
Mastochfenftetsch per Pfund . .
Rindfleisch
Kalbfleisch
Schweinfleisch
Schaffleisch „ . . „

Obige Taren find lediglich als Marimalpreise 
anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werde» 
darf, daß

ff

11

ff

ff

ff

11

13
11
11
18
10

kr. —hl.

ft

ff

1) dasselbe von ganz guter Qualität ist und
2) die Anzeige des geringer« Preises rechtzeitig der 

Lvkalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
so nach Umständen der distriktspolizeilichen Be
hörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Eilt« 
Haltung zu überwachen.

Am 1. November 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Lebens- und Leibrenten-Versicherungen und 
Sparkasse« - Tvutine

d er

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.
Die bei der IX. Jahresgesellschaft der Renton-Anstalt Vetheiligten werde» nut Bezugnahme auf die Bekannt

machung tom 13. Mai l. Js. in Kennlniß gefetzt: daß diese Gesellschaft mit 534 Mitglieder», 99b Einlage» und einem 
Eapltal von st. 50,70!!, durch Beschluß der Bant-Admliüstration heute -ccnftimirt worden ist.

Die Bildung neuer Gesellschaften unterbleibt bis auf Weiteres; Nachzahlungen in die schon bestehenden können für 
das laufende Jahr bis zum 3 1. Dezember gemacht werden.

Anträge zur Lebensversicherung werden von den Agenten jederzeit entgegengenommm und es darf dies« 
Zemeinnützige Anstalt namentlich Familienvätern zur Sicherung ihrer Angehörigen empfohlen werden.

Tie mit der Bank verbundene Leibrentenversich.eruwg eignet sich zur Benutzung für solche., welche durch 
.Hingabe einer Capitalsumme den Bezug einer -festen lebenslänglichen Rente erwerben wollen.

Die Sparkassen-Tvntine endlich hat die Bestimmung: mittelst Capitalisirung der Zinsen und Beerbung der 
Verstorbenen den Mitgliedern dieser Anstalt nach Ablauf einer Anzahl Jahre die Auszahlung einer die gemachten Einlage» 
Aieit übersteigenden Capiiaffumme zu sichern.

Nähere Aufschlüsse werden von den Agenten ertheilt, welche auch die Grundbestimmunge» unentgeltlich verabfolgen 

München, 29. September 1856.

Die 21omimftfation der bayerischen Hypat h ek en- und wechsel «Bank.
Ed. B r a t t l e r, Dirigent,

Mindelheim, den 5. Oktober 1856. Z. N o th e n f el d er, BankagenL.
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Lebens-Versicherungs- und Echarmß-Dank in Stuttgart.
Wir bringen hiemit zur Kenntniß, daß wir die Agentur unserer Bank für die Landgerichtsbezirke 

Mindelheim, Buchloe, Türkheim, und Ottobeuren dem Herrn Anton Herz, Polizei-Aktuar inMindel« 
heim übertragen haben.

Stuttgart, am 20. Oktober 1856.
Pureau -er Lebens-Verffcherungs- und Ersparniß-PanK.

Unter Bezugnahme auf obige Anzeige erlaube ich mir zur Theilnahme an diesem äußerst wohl« 
thätig wirkenden Institute freundlichst einzuladcn.

Jedem Familienvater, wenn er auch noch so wenig Ersparnisse machen kann, ist die Möglichkeit 
geboten, durch kleine Raten sich ein Vermögen zu sichern, mag der Tod cintreten wenn er will.

Möge dies die verdiente Berücksichtigung finden!
Prospekte und Antragbogen sind zu haben bei

bem Agenten Anton Her; in Mindelheim.

Bekanntmachung.
Das königliche Staatsministerium des Handels 

und der öffentlichen Arbeiten hat durch höchste 
Entschließung vom 23. v. Mts. ad Num. 46668 
die von der Hauptagentur der k. k. priv. I. östcrr. 
Wobiliar-Feuerversicherungs-Gesellschaft in München 
angezeigte Abzweigung der Gemeinden Ober- und 
Unteregg, Rettenbach, Frechenrieden, Sontheim, 
Erkheim und Darberg, k. Landgerichts Ottobeuren, 
und die Zntheilung dieser Gemeinden zum Agentur- 
Bezirke" Mindelheim genehmigt.

Der unterzeichnete Agent nimmt Versicherungs- 
Anträge aus bewegliche Gegenstände, als: Mobilien, 
Geschnftsgeräthe, Vorräthe, Waaren, Feldfrüchte, 
Vieh u. s. w. bcreitwilligst entgegen und ertheilt 
über die nähern Bedingungen geeignete Auskunft.

Mindelheim, am 4. Oktober 1856.
Anton Her;,

Agent der k. k. priv. östcrr. DersicherungSi 
Ees.ttschast für die Landgerichte 

Mindelheim und Buchloe.

Verloren wurde:
Am vergangenen Sonntag dahier 10 ff. 6 fr. 

in einem mit Spagat umwundenen Briefe und 
2 ff. in einem ledernen Geldbeutel. Um Rückgabe 
des Verlorenen wird gegen Belohnung gebeten.

Anr Dienstag ein mit dem Namen des Inhabers 
bezeichnetes Einschreibbuch, in welchem eine Jagd
karte sich befindet. Der Finder wird' ersucht, das
selbe dem Eigenthümer gegen gute Belohnung zu- 
rückzucrstatten.

Verftcrgerurig.
Unterzeichneter ist gesonnen, am Samstag den 

8. November d. Js. Nachmittags 2 Uhr im Gast
hause zum goldenen Hirsch dahier sein Anwesen, 
vormals Glunkenschneider'sches, Wohn h aus 
Nr. 124 zu Obergünzburg nebst der darauf ruhen
den realen Schneidergerechtsame und Oekonomie- 
Gcbäude; ferners an Grundstücken: 30 Dez. 
Gras- und Wurzgarten, ein großer Krantgartcn „im 
Mittlern Gange", 1 Tagw. 84 Dez. Acker „Geis- 
hansfeld" (welche Lage schön und im guten Stande 
ist); dann an Waldungen: den Millerbergwald 
mit 1 Tagw. 74 Dez., worin Buchen-, Jung- und 
Tannenholz sich befinden; endlich 2 Kirch en stände, 
1 männlicher und 1 weiblicher, ans freier Hand 
der öffentlichen Versteigerung zu übergeben mit der 
Bemerkung, daß eine 48ftündige Ratifikation Vor
behalten wird.

Nähere Aufschlüsse ertheilt Hirschwirth Baptist 
Jörg von hier.

Obergünzburg, den 30. Oktober 1856.
Georg Vatl, Schmied.

Geburts-, Trauungs- und Sterbe-, 
Anzeigen

der Pfarrei Ottobeuren 
im Monat Oktober.

Geborene: Den 2. M. Anna, d. V. Theod. Geiger, 
Bauer von Guggcnberg, und Josepha, d. V. Jakob Diepolver, 
Maurer von Ottobeuren. — Den 13. Walburga, d. V. 
Leonard Weber, Bauer von Betzisried. — Den 20, Michael,
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d. V. Theodor HMe, Söldner von VrüchliyS. — Den 2 l. 
Leonard, b. V. Un.ron Kutter, Söldner von Hofs. —

(Betreute; Den 13. der Jüngling Hr. Franz Joseph 
Steininger, angehender Kunstmaler von Ottobeuren, mit Jgfr. 
Franziska Gotter, Prisatierstochter von München; in München 
getraut. — Den 27. Anton Immer;, angehender Söldner 
von Ottobeuren, mit Theresia Moser, Zimmermannstochter 
von Gottenau, der Pfarrei Rettenbach.

Gestorbene: Den 20. Josepha, Kind des Metzger
meisters Joseph Waldmann von Ottobeuren, 5 Woch. alt, 
an Schwäche. — Den 28. Joseph, Kind des Bauers Leo
nard Mayr von Langenberg, 12 Woch. glt, an Schwächen.

V e x m i s cö t e S.
In Wien macht eine Verhaftung, die des 

Lieferanten Sch....n, eines der ersten Fabrikbesitzer 
von Tuch und Kotzen zn Stockeran, ungeheures 
Aufsehen. Diese Verhaftung ist die Folge von 
großartigen Unterschlagungen und Betrug, die sich 
derselbe in der kais. kgl. Monturcommission von 
Stockerau habe zu Schulden kommen lassen. Mit 
ihm zugleich und wegen ähnlicher Unterschleife stehen 
noch 30 bis 40 Personen in Untersuchung. Das 
Militärärar hat die Beschlagnahme nach Sch.... ns 
sämmtlichen unbeweglichen Besitzungen im Werthe 

von. 600,000 fl. verlangt. Der größte Theil der 
Beamteir 'der Monturcommifsion sind bei diesem 
beispiellosen Betrug eompromittirt, welcher förmlich 
vrganisirt war und dessen Operationen im Jahre 
1848 begannen. Der dem Militärärar zugefügte 
Schaden beläuft sich a,n nahe 2 Millionen Gulden» 
Die hierauf bezügliche Untersuchung hat nichts mit 
den Untersuchungen gemein, die bereits zn Brünn 
und Grätz im Gange sind, und in Folge der Licfe- 
rungen zur Zeit des italienischen und ungarischen 
Krieges eingeleitet wurden. Anch in Wien sind 
nicht bloß Lieferanten, sondern höhere Offiziere und 
Beamten eompromittirt.

Das ungeheuerste Aufsehen in den Vereinigten 
Staaten Amerikas macht die Kühnheit eines be
güterten Landbesitzers in Ohio, der seine schöne 
17jährige Tochter an einen Neger verheirathet hat, 
den er in einem für Schwarze besonders gegrün
deten Kollegien hatte erziehen lassen.

Neue Pariser Coufereuzen.
Neue Wirren, neue Noten 
Seht ihr ängstlich sich gestalten? 
Merkt es find die alten Knoten; 
Denn die Fäden sind die alten.

_ _ _ _ _ _ S ch c a n n c n - A n z e i g c.
Getreide

gattung. |

Ottobeuren, 

den 6. November 1856.

Memmingen, 

den 4. November 1856.

| Mindelheim, 

den 31. Oktober 1856.

höchster 1 Mitterer i niederster höchster Mitterer | niederster | höchster mitterer 1 niederster

Kern.
Rogge n 
Gerste. 
Haber.

fl- 
24 
15 
13 

6

kr. 
20 
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3 
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23 
15 
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6

kr.
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5
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5

kr
29

29
7
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15 
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6
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55 
25 
32 
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st-
22
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6
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21 
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8
1 1

fl.

21
14
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5

kr.
42 1

1 !
38
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fl.

23
15
13

5

fr.
13

3
5 1

fl.

22
14
1 2

5

fr.
26
25
22
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fl.
21
13
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5

kr.
19
2 
l
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Vr a cd 0 e in Ili t t t e l - p v e i s:
Aufschlag: Kern — fl. 24 kr. Roggen — fl. 14 kr. Gerste — fl. - fr. Haber — fl. — fr.
Abschlag:.Kern — fl. — kr. Roggen — fl. — kr. Gerste — fl. — kr. Haber — fl. — kr.

Gedruckt und repigirt unter Verantwortlichkeit res Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren,

Brodtaxe: Psd Loch m e h l p r e t se: fl. kr. Sonstige Venaiien.
Semmelbrod zu 2 kr. — 9 Der Metzen 'Mundmehl 3 3.D kr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zn 2 kr. — . 10 1J2 ff „ Semmelmehl 3 6 1 Pfv. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 kr. —■ . 13 3t4 ff „ Mittelmehl 2 21 1 „ Butter 22 —

, „ zu 4 kr. . . 27 518 ff „ Nach mehl — 35 1 „ Salz 4 2
Roggenbrod " zu 2 kr. . . — 17 IjS ff

„ Roggenmehl 2 33 j 1 „ Kerzen 29 —
„ zu 4 kr. . . 1 2 114 8 Stück Eier 8 —



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag 48. 13. November 1856.

Amtliche KkllMltMllchitnD.

* Die Conscnbirung der 'Altersklasse 1835 betr.
Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren 
wird den Gemeinde - Vorstehern das Namens- 
Verzeichniß der conscribirten Jünglinge mit dein 
Anftrage zngeschlossen, dasselbe an der Gemeinde
tasel anzuhesten und zugleich öffentlich bekannt zu 
machen, daß nunmehr die Conseriptionsliste geschlossen 
sei und vom 16. bis 24. d. Mts. in einem Zimnrer 
der diesseitigen CouscriptionSbelmrde zur Einsicht 
aller Militärpflichtigen des Bezirkes, ihrer Eltern 
und, Vormünder aufliege:

■‘•Wtfj Ablauf dieses Termines, und zwar in den 
daraus- folgenden drei Tagen müssen bei Vermei
dung des Ausschlusses die gegen die Conscriptions- 
liste wegen unrichtiger oder unterlassener Eintrag
ung gerichteten Reclamationen diesseits angemeldet 
werden, welches Recht äusser dem Eonscribirtcu auch 
sämmtiichcn Militärpflichtigen des Bezirkes, sowie 
den Eltern und Vormündern der Erstern und Letz
ter» zusteht.

I.m Mittwoch den 3. Dezember d. Irs. 

werden diese Reclamationen nach der Reihenfolge 
ihrer Anmeldung wiederholt, dieselben unter Vor
behalt der Berufung nnd Revision entschieden, und 
auf den Grund dieser Entscheidung die CouscriP- 
tionsliste berichtigt.

Unmittelbar nach dem Schluffe der Reclamations- 
verhaudlungen wird auf den Grund der berichtigten 
Concriptionsliste das Loosen, und nach Vollen
dung des Loosens und Verkündung der Resultate 
desselben das Messen der Conscirbirten vorgenom
men, wobei Jeder derselben sich sogleich 
5U; erklären hat, ob er sich für dienstfähig 
halte, und ob er Ansprüche auf Zurückstellung 
mache, ff

Am andern Tage wird zur Visitation der sich 
als dienstuntauglich erklärten Jünglinge geschritten.

Alle dicscnigen Conscribirten, welche bei der 
Verhandlung,, des Messens und der Visitation nicht 
erscheinen, verlieren nach §. 68 des Gesetzes nicht 
nur alle Ansprüche auf Zurückstellung und Vertau
schung, sondern werden auch in die besonderen durch ; 
ihren Ungehorsam sich ergebenden Kosten und in 
eine Geldstrafe von 5 bis 10 fl. verurteilt.

Die Gemeindevorsteher haben am Mittwoch 

den 3. Dezember früh 8 IIi)r mit ihren con- 
scriptivuspflichtigen Jünglingen pünktlich hu G a st- 
hause zu IN Mohren zu erscheinen.

Ottobeuren, am 11. November. 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Gesundheilschär! ichcs Ftiegenpapicr betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Der Buchbinder Jakob Schmied in Memmingen 

hat: von dem Schreibmaterialienhändler Krohn in 
Augsburg Fliegenpapier bezogen und in einzelnen 
Bogen oder kleineren Stücken an die Landleute 
verkauft, welches nach Notifikation des Stadtmagi
strates Augsburg vom 31. v. M., in Folge de« 
gepflogenen chemischen Untersuchung, als arsenik^ 
haltig und gesundheitsschädlich anerkannt wurde.

Dieses Fliegenpapier ist ein rothgelbes Fließ
papier, worauf acht Zeichen mit einen Todteukopf 
und dem Worte „ Fliegentod" und 3 Kreuze auf
gedruckt sind.

Da Schmied die Personen, an welche er solches 
Papier verkauft hat, nach einer Zuschrift des Stadt- 
Magistrates Memmingen nicht angeben kann, so 
erhalten die Gemeindevorsteher den Auftrag, sogleich 
sorgfältige Nachforschungen anzustcllcn, und solches 
schädliches Fliegenpapier, wo es sich findet, weg
nehmen zu lassen.

Am 12. November 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.
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DaS Armenwesen nach dem Stande des Jahres 1833)36 betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Zur Plenarversammlung des Distriktsarmen« 

pflegschaftsrathes ist Tagsfahrt auf

Mittwoch de» 26. d. M. Vormittags 9 Uhr 
im Vasthaufe zum Hirsch

dahier anberaumt, wozu an die Herrn Vorstände 
der Localarmenpflegehiemit die Einladung ergeht, 
und haben hiebei auch sämtliche Gemeindevorsteher 
des Bezirks rechtzeitig zu erscheinen.

Etwaige Verhinderungen sind vor dem 26. 
dies- schriftlich anzuzeigen.

Ottobeuren, am 11. November 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Anwesensverkauf.
Am Dienstag den 2. Dezember laufen

den Jahrs Vormittags 10 Uhr wird im 
Gerichtslokale dahier das Anwesen der 4 Brüder 
Schnieringer Haus Nro. 72. a. zu Ottobeuren, 
bestehend in einem halben Wohnhaus mit Gemeinde- 
recht, 3 Dez. Wurzgarten, Plan-Nro. 271 b, und 
2 Dez. Krautgarten beim Ladenmachcr, Pl.-Nro. 
1434., zusammengeschätzt zu 567 jL, öffentlich zur 
Versteigerung'gebracht werden, wozu an Kaufslieb
haber und die Gläubiger die Ladung mit dem Be
merken ergeht, daß der Zuschlag erfolgen wird, 
sobald der Schätzungswerth erlöst und daß die 
näheren Kaufs - Bedingungen am Stcigerungstage 
werden bekannt gegeben werden.

Ottobeuren, 8. November 1856.

Königlich es Landgericht.
Graf, Landrichter.

Endraß Magdalena, gegen Endraß Leonhard, wegen Aufhe- 
Hebung der Gütergemeinschaft betr.

Bekanntmachung.
Durch gerichtliche Uebereinkunft vom 23. v. Mts. 

rvurde die bisher unter den Bauerseheleuten Leon
hard und Magdalena Endraß von der Wies der 
'Gemeinde Böhen ds. G. bestandene Gütergemein
schaft aufgehoben, dem Leonhard Endraß das An

wesen zum Alleinbesttze und Eigcnthum überlassen 
und die Jllatensorderung der Ehefrau dieser aus
gezeigt, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht wird.

Ottebeurcn, 8. November 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Publikation
wegen Holz Verkaufs.

Am Dienstag den 18. Novembcr 1856 
wird in dem kgl. Forstrevier Bayersried, Wald- 
Distrikt Holzerwald und Riedholz, folgendes Holz
material öffentlich versteigert:

2 Stück Ulmen-Nutzholz,
52 „ Buchen-Nutzholz,

204 „ Fichten-Sägklötz, 
ßl „ „ Bauholz,
36 „ p Deicheln,

600 „ „ Stangen zu 3" mittl. Durchmesser,
225 » tf h 2 V2" » e
125 „ ff p (, 2“ „ w
50 p p „ „ iy2" # e
212/2 Klafter Buchen-Scheiter, 
l'/r « Fohren- ,

Va Erlen- „
115 , Fichten- ,
481/2 , , Prügel,

8 „ harte Stecken,
23 ya s weiche „
17 Normalhaufen Nadeläste mit dem DaaS,
11V2 w, Daas.

Kaufslustige, welche dieses Material vorher ein« 
sehen wollen, haben sich deßhalb an den kgl. Forst- 
wart Gentner in Rettenbach zu wenden, und 
übrigens am obigen Tage in E n g e t r i e d beim 
Wirthe bis 9 Uhr zu erscheinen, wo mit dem Ver
kaufe angefangen wird.

königliches Forstrevier Bayersried.
Ditterich, kgl. Revierförster.

Ein mit dem Namen Christian Pfetzmaier ver
sehenes, schwarzes, neu eingebundenes Gebetbuch 
ist in der Kirche liegen geblieben. Um Rückgabe 
desselben bei der Expedition d. Bl. wird gebeten.
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Anzeige.
Es wird hiemit be- 

| kannt gemacht, daß 
| jeden Donnerstag 

bis in die Fasten ein 
| Taubenmarkt dahier 

abgehalten wird.
Ottobeuren, am 10. November 1856.

Wohnungs-Vermiethung.
Im hiesigen Markte an einer lebhaften Strasse 

ist eine Wohnung zu vermiethen. Dieselbe besteht 
in einer geräumigen heizbaren Stube mit Verschlag, 
einem heizbaren Schlafzimmer, einer Kammer zum 
Aufbewahren" von Geräthschaften, freuers einer 
großen Küche mit laufendem Wasser undHolzlege. 
Näheres ist bei der Redaktion d. Bl. zu erfahren.

Memmingen. Versteigerung.
Künftigen Dienstag den 18. ds. Vormittags 

von 10 bis 12 Uhr werden im Hause Nr. 67. 
ein Paar fehlerfreie braune Wagenpferde, 17 Fällst 
hoch, nebst einem eleganten ein- und zweispänuigen 
Schlitten mit Bäreudecke, au den Meistbietenden 
gegen baare Bezahlung versteigert, wozu Kaufs
lustige eingcladeu werden.

800 st. Kapital sind zu 4 Prozent auf erste 
Hypothek auszuleiheu. Wo, sagt die Redaktion 
dieses Blattes.

Ein schöner Muff von schwarzem Pelz wurde 
gefunden. Das klebrige.

L S t t 0.
In der 1579. Münchener-Ziehung wurden gezogen:

8>O. 88. n 11. 50- 

Vermischt e S.
Aus Eichstädt wird geschrieben: Man sollte 

nicht glauben, daß es in unserm aufgeklärten 19. 
Jahrhundert noch Leute geben konnte, die den Vor
spiegelungen herumziehender Gaukler so viel Glau
ben schenken, daß sie ihr ganzes Vermögen auf 
das Spiel setzen. Ein Vorfall, der sich vor weni

gen Tagen in Eichstädt zntrug, gibt den traurigen 
Beweis, daß dem doch so ist. — Eine Frauens
person, einer herumziehenden Gauklergesellschaft 
angehörig, kam zu einer Bäckersfrau von hier, und 
versicherte derselben, daß sie binnen wenigen Tagen 
ihr Geld vermehren könne, wenn sie es 9 Tage 
in einen Kasten eiuschlösse. Die Bäckersfrau theilte 
dieses Anerbieten ihrem Manne mit, der, da er kein 
Geld im Hause hatte, 1050 st. irgendwo entlehnte. 
Dieses Geld mit einigen Pretiosen im Werthe 
von einigen hundert Gulden, schloß nun die angeb
liche Zauberin in den Kasten ein, und machte ihre 
Sprüche darüber. — Es waren 9 Tage verflossen, 
als die Bäckersleute mit größter Spannung den 
Kasten eröffneten; aber o Schrecken, an der Stelle 
des Geldes waren Steine. Die Zauberin hatte 
sich natürlicher Weise unterdessen mit dem Gelde 
und den Kostbarkeiten, int Ganzen von einem Werth 
von 1300 st. aus dem Staube gemacht, und sich 
den Händen der Gerechtigkeit entzogen.

Oesterreich. Man schreibt aus Baja, 1, 
November: Zwei Mädchen, Töchter des Früchteu- 
händlers G., verließen letzter Tage das Haus ihrer 
Eltern unter dem Vorwande, den Bruder besuchen 
zu wollen. Die. beiden Schwestern ergingen sich 
einstweilen am Ufer der Donau, befragten ein auf 
einem Kahn befindliches Mädchen um die tiefste 
Stelle im Wasser, und versprachen ein gutes Trink
geld wenn sie dieselbe ausfindig machte. Als ihrem 
Wunsche willfahrt worden, stürzten sich Beide Arm 
in Arm in die Wellen, welche die schönen Gestalten 
schnell in sich ausnahmen, um sie des andern Mor
gens als Leichen festumschlungen, den Kops des 
einen Mädchens in den Busen des andern begraben, 
an’8 Ufer zu spülen. Die Mädchen waren Stief
schwestern, jung, schön, lebenslustig und gebildet; 
wer sie im Leben gekannt hat, muß bei dem gänz
lichen Mangel irgend eines triftigen Grundes zu 
einem so wohlüberlegten, zu zweien gefaßten schau
erlichen Vorhaben, über die schnelle Ausführung 
von Seite 18jähriger Mädchen verwirrt werden. 
Die gerichtliche Section lieferte gar keinen mate
riellen Anhaltspunkt für das Vorhandensein ande
rer Motive. —

Der bekannte Mohrenwohlthäter I9r. Olivieri 
weilt seit dem 4. ds. mit neun Mohrenmädchen 
(von sieben bis vierzehn Jahren) in Salzburg, 
und wird demnächst in München eintreffen. Von
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diesen armen Geschöpfen, auf deren dunklen Ge
sichtern noch allenthalben die gräulichen Schuitt- 
uarben der Sclaveuhäudler, womit sie ihre Men- 
schenwaare bezeichnen, sichtbar sind, fanden zwei 
bei den Benediktinerinnen auf dem Nvnnenberg, 
drei bei den Ursulinnerinnen in Salzburg die liebe
vollste Aufnahme und bleibende Unterkunft, Die 
übrigen vier wird Olivieri nach München bringen, 
wo für ihre Unterkunft bereits gesorgt ist.

(Ein Gaunerstreich.) Auf dem Jahrmärkte 
zu BreantL gewahrte kürzlich ein wohlhabender 
Manu, der einen prachtvollen Stock mit Goldknopf 
in der Hand trug, einen Bettler, welcher an einer 
Krücke dahin hinkte, und das eine Bein mühsam 
uachschlepvte. Der Besitzer des Stockes wollte den 
Bettler beschenken, ein Taglöhner aber ließ dies 
nicht zn, und zwar mit den Worten: „Der.Kerl 
ist ein Betrüger, der sich verstellt! Leihen Sie mir 
gefälligst ihren Stock, und Sie sollen sehen, wie 
hastig der Krüppel Reißaus nehmen wird!" — 
Gesagt, gethan! Der Taglöhner erhielt den Stock 
und stürzte auf den Bettler los. Dieser ergriff 

auch wirklich mit bewundernswertster Eile die Flucht. 
Allgemeines,.Gelächter erfolgte. „Er wird ihn ein- 
holeu!" „Er wirr ihn nicht cinholen!" erscholl es 
von allen Seiten. Endlich verschwanden Verfolgter 
und Verfolger aus dem Gesichtskreise ■—- und beide 
sah man niemals wieder! Der wohlhabende Mann 
war um seinen kostbaren Stock geprellt worden.

Dem Manuscripte eines in russischen Diensten 
beschäftigt gewesenen deutschen Arztes entnehmen 
wir folgende kleine Anekdote: In Feodosia (in der 
Krim) wurde am Johannistage der Gottesdienst 
unter Andern auch von einem katholischen Probst 
abgehalten. In dem Augenblicke, wo derselbe die 
Hände zum Segen erhebt und das Dominus 
vobiscum anstimmt, antwortet der Adjutant des 
Pulkowniks Bodisco (wahrscheinlich weil der Probst 
bei diesen Worten gerade ihn zufällig ansah) mit 
lauter Stimme: „Er ist nach Backschei zur Jnspec- 
tion der 7. Artilleriebrigade gefahren!" — Der 
gute Adjutant hatte nämlich verstanden: Domnu 
h Bodisco? was auf deutsch heißt: Ist Bodisco 
zu Hause?

Schrannen-Anzeigc.
Getreid - 

g attu ng.

Ottobeuren, 

den 13. November 1856

Memmingen, 

den 11. November 1856.
Mindelheim, 

den 8. November 1856.

höchster | mitterer > niederster höchster | mitterer | niederster höchster j mitterer | niederster

fl. fr fl- fr. fl- fr ■ fl. fr. fl. fr. st. fr. 1 fl- fr. fl. fr. fl. fr.
Kern. 23 25 22 55 22 8 22 43 22 4 21 21 ! 22 53 2 2 12 20 59
R 0 a ge n 15 4 14 33 13 41 15 18 14 54 14 14 i 15 5 14 13 12 28
Gerste. 12 47 1 I 4g 10 53 13 55 13 16 12 48 12 57 12 15 10 45
Haber. 6 13 5 58 5 21 6 26 6 12 5 53 | 5 31 5 16 5 ——•

Nach dem Illit t H < P r t i 8:
Aufschlag: Kern — fi. — fr. Roggen — st. — fr. Gerste — fl. — fr. Haber — fl. — fr.
Abschlag: Kern — fl. 31 fr. Roggen — fl. 41 fr. Gerste — si. 4g fr. Haber — fl. 7 fr.

Boodtaxe: Pfd. Loth m e l) l p r r i s e: fl. fr. Sonstige Venalten.
Semmelbrvd zu 2 kr. — 9 Der Metzen Mundmehl 3 55 i kr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. —> 10 1J2 „ „ Senimelmehl 3 6 1 Pfd. Schmalz 28 —
Halbweißbrod zu 2 fr. —— 13 3(4 „ „ Mittelmehl 2 21 1 „ Butter 22 —

, „ zu 4 fr. . . 27 518 „ „ Nachmehl — 35 1 „ Salz 4 2
Roggenbrod zu 2 kr. . . — 17 IjS „ „ Roggenmehl 2 33 1 „ Kerzen 29 —

„ „ zu 4 kr. . . 1 2 114 V/b' 8 Stück Eier _?L-
Gedruckt und redägirt mitfr Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren.



Ottobeurer - Wochenblatt.
Donnerstag M • 20. November 1356.

Amtliche Jekanntmachungen.
Die XII. Verloosung brr sprocentigen Grundrenten-stlblö- 

sungs-Schuldbriefe betr.

B e k a n n t m a ch u n g.
Gemäß der Bekanntmachung vom 18. vorigen Monats 

(Regierungsblatt 1856 Seite 99» — 1000) ist heute die 
zwölfte Verloosung der 4procentigen Grundrenten - Abiv- 
sungs - Schuldbriefe behufs der baaren Rückzahlung vorge
nommen worden, woran die der Gesammimaffe der bisher 
emittirten Schuldbriefe entsprechende Zahl von 111 Haup- 
Serien Thcil zu nehmen hatte, und wobei folgende 60 Haupt- 
Sericn und Cudnummern gezogen worden, sind.

14., Januar 1851 (Regierungs-Blatt 1851, S, 35 bi» 39)

Haupt-Serie: Endnummer: Haupt-Serie: Endnummer:
I 40- L 72.

11 5 t. LUI 42.
111 94. LV 29.
X 01. LX 84.
X 12. LXlll 19.
X ,78. LXHI 29.
X 87. LX V . :4O.
XI 44. LXX 16.

XV 66. LXXI 25.
xv 88. LXXll 55.
XVI 13. LXXI V 88.
XV11I 08. LXXV 66.
XV11I 12. LXXVl 95.
XX 66. ' LXXX 05. 3
XXII ■ 60. I.XXXI 46.
XXIII 59. LXXXIll 25.

. XXIX 34. LXXXV 45.
XXIX 37. l.XXXV 74.
XXXII 23. LXXX VII 03.

XXX V11 91. LXXXV11I 12.
XXXV Hl 67. LXXXVlll 57.
XXXVIH 72. LXXX1X 46.

XL 80.? LX XXlX 85.
XLI 27. XCl 43.

r XLVi ;52. XCU 9,9. .
Xi-VH 39. XC1I1 42. '
XL VII .41. XCV1 22.
XLV1H 01. XCV111 41.
XL VI11 72. XC1X 54.

L 42. CVlll 29.
Nach den Bestimmuilgen dec mittelst Bekanntmachung vom

Veröffentlichten Verloosungs-Planes sind auf Grund der vor
stehenden Ergebnisse sämmtiiche Grundrenten - Ablösungs- 
Schuldbriefe, welche die in dem bergefügten Der; e i ch n r sfr 
enthaltenen r orh g e sch r i eb en en Serien- oder Häriptka» 
taster-Rnmmern tragen, zur Heimzahlung bestimmt.

Mil der Rückzahlung der Schuldbriefe wird .sogleich 
begonnen und es werden dabei die Zinsen in vollen Mo
natsraten, nämlich jederzeit bis zum Schluffe deS MonatS; 
in..welchem die Zahlung erfolgt, jedoch in keinem Fälle über 
den 31. Januar 1857 hinaus vergütet, da nach der Be
kanntmachung vom 18. vorigen Monats votn 1. Februar 
1857 an die Verzinsung der gezogenen Ablösungs-Schuld
briefe aufhört.

Im Heb',igeii wird hinsichtlich deS Vollzuges der Heim
zahlung Nachstehendes verfügt:

I.
Die Zahlung der verloosten Kapitalien nebst Zinsraten 

sinder in der Regel nur bei der kgl. Grundrenten-Ablöfungs- 
Kasse statt.

II.
Ausnahmsweise kann auf den Wunsch der Betheiligten die 

Anweisung der Zahlung auch bei einem außerhalb München 
liegenden Renranue in den sieben Regierungsbezirken diesseits 
des RheineS geschehen; es ist jedoch in dir sein F^rlle ~ zur 
Sicherheit des Gläubigers; sowie der Grundrenten-Ablösungs- 
Kasse unerläßlich, daß die betreffenden Schuldbriefe vorher, 
(ohne Abquittirung deS Kapitals und der Zinsen, dagegen 
belegt mit den allenfalls erforderlichen Legitimations-Nach
weisen) bei dem gewählten Rentamte gegen Haftschcin de« 
letzter» übergeben, und von diesem der kgl. Gnmdrenten- 
Ablösungskaffe vorgelegt werden, woselbst sodann, wenn kein 
Anstand obwaltet, die Zahlüngsanweisung bei dem von dein 
Gläubiger bezeichneten Rentamte (sowohl für das Kapital, 
als die Zinsen bis zum letzten cheS laufenden Monats) ver
fügt und der Betheiligte hievon durch das kgl. Rentamt in 
Kenntniß gesetzt werden wird.

III.
Jedem Schuldbriefe müssen die sämmtlichen noch nicht 

verfallenen Zinscoupons, nebst der dabei befindlichen Corr- 
ponsanweisung (Talon) beigefügt werden.

IV.
Die Vergütung

1) der Kapitalien auf Schuldbriefe, welche wegen ob
waltender Verhältnisse bei den Gerichten deponirt sind, findet, 
insoferne nicht deren Freigetung erfolgt, an die gerichtlichen 
Tepofitalbehörden gegen Abquittirung von Seite dieser letztem 
statt;

2) jene der Kapitalien aus Schuldbriefe, welch» btt



- 186 —
Administrativ - und resp. Finanzbehörden auS irgend einer 
Veranlassung hinterlegt sind, kann nur auf beigebrachte 
Ermächtigung und Bestimmung der vorgesetzten Stelle erfolgen ; 

■* 3) lauten die gezogene» Schuldbriefe auf Lehen, Fivei-
cvmmissc, Landgüter, Familien- oder andere Gemeinschaften, 
ohne gerichtlich oder administrativ deponirt zu sein, so wird 
die Barzahlung nur dann geleistet werden, wenn der Pro- 
ducent durch ein Zeugniß der Lehen-, Fideicommiß- oder 
Gerichtsbehörde nachweiset, daß er zur Empfangnahme und 
Abquitiirung berechtiget ist, unv der Verabfolgung kein Hin
derniß im Wege stehl;

4) bei Schuldbriefen, welche auf Pfarreien, kirchliche 
Pfründen und Stiftungen lauten, haben die Vertreter derselben 
vorerst die Bestätigung der einschlägigen Curatel - Behörden 
über ihre Berechtigung zur Geldempsangnahme beizubringen:

5) Die Za hlung der sonst einer Dispositionsbefchräntung 
unterliegende» Schuldbriefe erfolgt erst nach unbedingter 
legaler Beseitigung jener Vinculirungcu durch die berheiligren 
Gläubiger.

Von selbst versteht sich übrigen- hiebei, daß im Falle 
durch vorstehende Vermittelungen, Devinculiruiigen u. s. w. 
Zögerungen in der Baarzahlung der verloosie» Schuldbriefe 
.lherbeigeführt werden sollten, deßhalb die Zinsenstjtirung vonr 
4. Februar 1857 an nicht aufgehoben werde, sonder» der 
Hinverungsursachen ungeachtet mit dem genannten Tage eiu- 
zutreten habe, daher von den Gläubigern für di- rechtzeitige 
Beseitigung allenfallstger Zahlungshindernisse Sorge zu 
tragen ist.

München, den 4. November 1856.

Königlich Bayerische Staats - Schulden -Tilgungs- 
Kommission.
von Sutner.

Brenneman», Sekretär.

Wiederaufbau der abgebrannten Filialkirche Falkenstein, hier 
das Gesuch um Bewilligung einer Collekte betr.

Das
Königliche Landgericht Ottobeuren, 

an
sämmtliche kgl. kotholische Pfarrämter.

Unter Bezugnahme auf die hohe Ausschreibung 
ter kgl. Regierung von Schwaben vom 4. d. rubr. 
Betreffs in Nro. 92 des Kreis-Amts-Blattes stellt 
man das Ansuchen, die von Sr. Majestät dem 
K önige allerguädigst bewilligte Kollekte balvmög- 
lichst vorzunehmen, und das Crgebniß bis zum 
22. Dezember l. Jrs. anher einzusenden.

Hochachtung.
Am 18. November 1856.

Graf, Landrichter.

Den Vollzug des Gesetzes über die EinqUartirungS- und 
Vorspannslasten in FriedenSzcitc» betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach §. 22 den Vollzugs-Vorschriften zum Ge

setze der 'Einqnartirmigs- und Vorspanuslasten in 
Friedenszeiten betr. soll für das nächste Jahr die 
Wahl der neuen Einquartirungskommissiou jedesmal 
in der 2. Hälfte des Monats Novemver vorgenom
men werden.

Demzufolge ergeht an sämmtliche Gemeindevor
steher der Auftrag, diese Wahl einer Einquarti- 
rungs-Commission für das Jähr 1857 bestehend 
aus 5 quartierpflichtigen im Gemeindebezirke woh
nenden Mitglieder in versammelter Gemeinde binnen 
8 Tage vorzunehmen, und das Ergebnis; längstens 
bis zum Ende dieses Monats anher anzuzeigen, 
und hiebei zugleich den Vorstand und den Schrift
führer, welche beide von der Einquartirungs-Com« 
misston ans ihrer Mitte gewählt werden müssen, zu 
bezeichnen.

Die Wähler sind vor der Wahlhandlung darauf 
aufmerksam zu machen, daß es den Zweck der (Sin* 
qnartirungs - Commission wesentlich fördern und 
ihr Wirken erleichtern würde, wenn in derselben 
die verschiedenen steuerpflichtigen Stände vertreten 
sind, unv überhaupt Mäner gewählt werden, welche 
durch ihre anerkannte Redlichkeit die Gewähr dar
bieten, daß sie die einzelnen Qnartierpflichtigen 
weder begünstigen noch beuachtheiligen.

Bei dieser Gelegenheit ist zugleich die Einquarti- 
rnngsliste einer genauen Revision zu unterwerfen, 
eine allenfalls nothwendig gewordene Berichtigung 
derselben vorzunehmen, und der Vollzug mit an
zuzeigen.

Bei den künftigen Gemeindevisitationen ist jedes
mal die Einquartirungsliste vorzulegen.

Am 18. November 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.
Die Aufstellung der Höhenmaaße bei Stauvorrichtungen und 

Triebwerken betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach Art. 77 des Gesetzes über die Benützung 

des Wassers vom 28. Mai 1852 soll bei jedem 
Triebwerke und jeder anderen Stauvorrichtung mit 
gespannter Wasserkraft ein bleibendes Höheumaaß,
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ein Aich Pfahl, binnen 2 Jahren nach Verkündung 
dieses Gesetzes errichtet werden, und erstreckt sich 
diese Vorschrift nach der allerhöchsten Verordnung 
vom 11. Jänner 1855 (Regierungsblatt 1855 
Nro. 4) auch auf die bereits bestehenden, bei welchen 
ein solches Höhenmaaß noch nicht angebracht ist.

Da nun nach Art. 11 dieser allerhöchsten Ver
ordnung durch die Ortsbehörden erhoben werden 
soll, bei welchen jener Werke und Vorrichtungen, 
als Mühlen, Hammerschmieden rc. rc. sich Aichpfähle 
befinden, und bei welchen nicht, so ergeht an 
sämmtliche Gemeindevorsteher der Auftrag, diese 
Erhebungen so bald als möglich zu pflegen und 
das Ergebnis; bis längstens zum 31. Dezember l. 
Jrs. anher anzuzeigen.

Am 18. November 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Entweichung des Arbeitshaussträflings Sales Barthuber

Königlichen Landgerichte Ottobeuren 
erhalten sämmtliche Gemeindevorsteher, den Auf
trag, auf den wegen Diebstahls zu 8 jähriger Ar
beitshausstrafe verurteilten Sales Barthuber von 
Moosmaicr, kgl. Landgerichts Haag, bisher Soldat 
des k. 2. Jägerbataillons, dessen Signalement in 
der hohen Regierungsausschreibung vom 9 Dezbr. 
in Nro. 92 ves Kreis - Ackts-Blattes enthalten, 
und welcher auf dem Transport zum Strafort bei 
Ebtrsberg entsprungen ist, sorgfältige Spähe zu 
verfügen, denselben im Betretungssalle arretiren und 
anher liefern zu lassen.

Am 18. November 1856.
Graf, Landrichter.

Widerruf.
Der Unterzeichnete nimmt hiemit jene beleidi

gende Beschuldigung, welche er im boshaften Sinne 
gegen die Ehefrau des Söldners und Zimmermanns 
Jvh. Georg Honold von Lauben im Wirthshause 
daselbst am 9. d. M. zu verbreiten suchte, zurück, 
und erklärt dieselbe als eine rechtliche und ehrbare 
Nachbarin.

Lauben, den 14. November 1856.
Sylvester Riedmayer, 

Ziegelknecht daselbst.

Bekanntmachung.
Am Dienstag den 25. November Vormittags 

9 Uhr werden in dem Hause der Drechslers- 
Wittwe Munk dahier der Rücklaß des verstorbenen 
Joseph Ramsberg, bestehend in verschiedenen Mo
bilien, Bett und Hauseinrichtung re. rc. an die 
Meistbietenden gegen sogleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert, wozu Kaufsliebhaber einge- 
laden werden.

Ottobeuren, 19. November 1856.
Marktsgemeinde-Verwaltung.

Mahler, Vorsteher.

H o l z v e r k a u f.
Samstag den 22. November Nachmittags 1 Uhr 

wird im Ablerwirthshause in Ottobeuren folgendes 
Heizmaterial öffentlich versteigert:

23 Klafter Scheiter,
8 , Prügel,

26 „ Stecken,
74 Haufen Daas.

Die näheren Kaufsbedingungen werden am Ver
steigerungstage bekannt gemacht.

Amendingen^ 18. November 1856.
Rudolf Thalhofer.

325 fl. Vormundschaftsgeld sind gegen die vor
geschriebene Versicherung auszuleihen. D. Ue.

Anzeige.
Bei Verleger dieses Blattes sind zu haben: 

Rempter

AKreib-Kalender
auf das Jahr 1857. Das Stück 7 fr.

Vermischtes.
Roggenburg, 14. Nov. In der Nacht vom 

10. auf den 11. d. Mts. tödtete die ledige Dienst
magd Johanna Köder von Biberberg, dermal zu 
Beuren, hiesigen Gerichts, ihr neugebornes Kind 
(Mädchen) durch Erdrosseln gleich nach der Geburt 
und befindet sich diese Kindsmörderin bereits in den 
Händen der Gerechtigkeit.
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Renten-Anstalt, Lebens- und Leibrenten-Versicherungen und 
Sparkassen - Tontine

r 3- /

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.
Die bei der IX. Jahresgesellschäft der Rente»- Anst a l t Betheiligten werden mit Bezugnahme auf die Bekannt

machung vom 13. Mai l. Js. in Keuutniß gesetzt: daß diese Gesellschaft mit 534 Mitgliedern, 99ti Einlagen und einem 
Capital von st. 50,700, durch Beschluß der Bank-Administration heute constituirt worden ist.

Die Bildung neuer Gesellschaften unterbleibt bis auf Weiteres; Nachzahlungen in die schon bestehenden können für 
das laufende Jahr bss zum 3 1. Dezember gemacht werden.

Anträge zur Lebensversicherung werden von den Agenten jederzeit entgegengenommen und es darf diese 
gemeinnützige Anstalt namentlich Familienvätern zur Sicherung ihrer Angehörigen empfohlen werden.

Tie mit der Bank verbundene Leibrentenversicherung eignet sich zur Benützung für solche, welche durch 
Hingabe einer Capiialsumme den Bezug einer festen lebenslänglichen Rente erwerben wollen.

Die S,parkasfe n-T on ti n e endlich hat die Bestimmung: mittelst Capitalistrung der Zinsen und Beerbung der 
Verstorbenen deir Mitgliedern dieser Anstalt nach Ablauf einer Anzahl Jahre die Auszahlung einer die gemachten Einlage» 
weit übersteigenden Capiialsumme zu sichern.

Nähere Aufschlüsse werden von den Agenten ertheilt, welche auch die Grundbestimmungen unentgeltlich verabfolge« 

München, 29. September 1856.

Die Administration der bayerischen Hypothek en- und wechsel, Bank.
Ed. B r a t t l e r, Dirigent.

Mindelheim, den 5. Oktober 1856. I. R
- ' -■ if? ; .; * - i

‘-xr. fiff) Y- ;* • .7--■ • : - -K • 3. ,f.

S ch r a n n e n - A n z c
othensklder, Bankagent, 

i g e.
. " 3 t'). ' ! f- ;

G etreid- 

g attu n g. *

K r n.
Roggen 
Gerste. 
Haber.

_ Otto b e u r e n, 
den 20. November 1856

Memmingen, 

den 18. November 1856.

Mindelheim, 

den 15. November 1856.

Höch 
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ker | 

kr.
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55

29

mitte 
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kr.
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5
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fr.
23 
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13

Höch 
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22 
14 
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6
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kr.

17
56
41
35
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fl.

21
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13

6
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-24
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14
13
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20 
13 
12 

5

erster 

fr.

17
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54

Höchs 

fl. 

22 
14 
12

5
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fr. 
26 
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13
26

mitt

fl

21
14
1 1

5

tret

fr.
37

7
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15

nied 

fl- 

20 
12 
10
4

erster 

fr.
24
16
23
59

Nach de
Aufschlag: Kern------ fl. — kr. Roggen -
Abschlag: Kern — fl. 55 kr. Roggen -

m
- fl.
-JL

mit.tel.pt« iS:
— kr. Gerste — fl. 31 kr. Haber — fl. — kr.
33 kr. Gerste — fl. — kr. Haber — fl. 11 kr.

B r o d r a x er 
Semmelbrod zu 2 kr. 
Weißbrot, v. Kern-Mehl zu 2 fr.! 
Halbweißbrod zu 2 kr.

, „ zu 4 kr. . .
Moggenbrod zu 2 kr. . .

„ zu 4 kr. . .

Pf°

1

., Loth.
9

10 1J2
13 3|4
27 518
17 1JS
2 114

M e h l p r e i f«: 
Der Metzen Mundmehl 
„ „ Seaimelmehl

„ ' „ Mittelmehl
„ „ Nachmehl
„ „ Roggenmehl

CM 
1 öl

kr.
50

3
18
34
33

Sonstige X

1 Pfd. Schmalz
I 1 „ Butter
' 1 „ Salz

1 „ Kerzen
8 Stück Eier

len al 
j kr.

28
22

4
29
8

Gedruckt und rerigln unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Gans er in Ottobeuren.



Ottobcueer - Wochenblatt.
Donnerstag M 48. 27. November 1856.

AMliche Dekanntmachungey.
4)ie Firirung und Ablösung der aus den Zehentrechten lasten

den kirchlichen Baupslicht betr.

Bekanntmachung.
An die Kirchenverwaltungen des 

diesgerichtltchen Bezirkes, 
welchen die in rubrizirtem Betreffe ergangene hohe 
Regierungs-Entschließung vom 7., Präs. 18. d. 9%., 
zur genauesten Darnachachtung mit der Auf- 
forderuug mitgetheilt wird, innerhalb der in dies- 
genchtlicher Bekanntmachung vom 10. vor. Mts. 
(Ottobeurer Wochenblatt Nr. 42) vorgesetzten Frist 
auch die sub !it. b. der untenfolgcnben h. Ent
schließung erwähnten Beschlüsse anher vorzu- 
legeg 11116 gleichzeitig über die gemäß lir. c. zu 
geschehende „förderliche stiftungsgemäße" Anleg
ung der Ablösungsschillinge sich auszuweisen.

Ottobeuren, am 19. November 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Im Namen Seiner Majestät des Königs 
von Dayern.

Die unterfertigte Stelle brachtet es von höchster Wichtig
keit, raß bei Begründung von Baufonds die Kuliusstiftungen 
für die eingehenden B-nipflicht-Llblösiingsschillinge und Bau- 
kanvne sofort auch die hierauf bezüglichen Verwaltungs- 
Normen den in Milte liegenden höchsten Direktiven vom 19. 
Oktober 1850, 17. August 1852 und 5. Dezember 1854 
entsprechend festgestellr - werden und zum Vollzüge kommen. 
Die nicht selten wahrgenommenen Mangel und Uebergehung 
wesentlicher Grundsätze bei den zur Begutachtung für ein- 
jelne.Baufondö vorgelegten Verwaltungs-Normen haben Anlaß 
gegeben, jene Hauptpunkte, welche in allen dergleichen zur 
Begutachtung kommenden Entwürfen der Kirchenverwaltungen 
enthalten sein müssen, in nachstehender Reihenfolge zusam- 
ureitzn fassen:

1) Erforderniß der vorn übrigen StiftungS - Vermögen 
auSgeschiedenen Verwaltung des Baufonds, der 
gesonderten R ech u u n g s ste l l u n g und jährlichen 
Rechnungs-Vorlage zur euratelamtlichen Revision nach 
den Bestimmungen des red. Gd.-Er, namentlich $. ö9, 9A 

und 105, in Verbindung mit 22 deS allerh. Landtags- 
Ablchieds vom 1. Juli lsd. Js. und den allgemeinen Volk- 
zugs-Vorschriften zmw Gemeinde-Eoikt, insbesondere

2) Erforderniß der Bin kulirung der Grundablö.fungs- 
Schuldbriefe und der st if tungs mäßig en Anlage, der 
haaren Ablösungsschillinge und der bereits capitalisirteu 
Baukanone und Bausonds - Renten mit Curaiel - und resp. 
Obereuratel-Genehmigling.

3) Feststellung der Größe der V erw a l t un g S k o st e n, 
welche keinesfalls 5 Procent der ZinSrente übersteigen dürfen, 
im Sinne der autogr. Regierungs-Ausschreibung bezeichneten 
Betreffs vom 25. April ». Js. Ziff. 111, 3.

4) Grundsatz der Unangreifbarkeit deS ©tarnnt< 
Kap itals, aus welchem bei Jnsutstcienz der Rente in 
dringenden Fällen nur nach einem vorerst curatel- 
a m tl ich fe stzu stel l e.n d e n Tilgungsplane refnndirlichk 
Vorschüsse gemacht werden dürfen.

5) Beschränkung der Ausgaben aus dem Baufonde auf 
solche Baukosten, welche sich gesetzlich zur Decima- 
torenkviicurrenz eignen, während die gewöhnlichen 
Unterhaltung-bauten aus den hiefür etalsmäßig bestimmten 
Mitteln des betreffenden Kultus-Stistungs-Verinögens zu be
streiten sind.

6) Erforderniß der Admasfirung der Baufonds-Reflte und 
Baukanone, soweit solche nicht für die bezeichnctau Haupt- 
bauten verwendet werden müssen.

7) Festsetzung einer bestimmten Quote, mindestens eines 
Drittels der Renten-Ue'erschüsse der betreffenden Cultusstis- 
tung als Dotations-Zuschuß biö zur Ansammlung eineä 
unter allen Verhältnissen für den Baubedarf von Curatel- 
wegen, als. ausreichend anerkannten Baufondes.

Zu diesen überall unerläßlichen Bestimmungen können 
übrigens die den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen 
entsprechenden besondern Statuten hinzugefügt werden. Hier
nach sind die untergebenen Kirchenverwaltungen zu belehren, 
und.ist sich bei niedercuratelamtlicher Prüfung ihrer hieher 
bezüglichen Beschlüsse zu achten. Hiebei werden nachstehend, 
Anordnungen getroffen.

s) Von jedem rechtskräftigen erstinstanziellen Beschluss, 
und von jedem obercuratelamtlich genehmigten und gerichtlich 
verlautbarten Vertrage über Firirung und resp. Ablösung 
der Baupflicht an Cultusgebäuden sind sofort zwei beglau
bigte Abschriften vorzulegen.

Zugleich sind
b) die Vertreter der betreffenden Cultus - Siiktungsver- 

waltungen zur Beschlußfassung über die obenerwähnten Ver« 
Wallungs-Normen zu veranlassen, und die Ergebnisse mit 
niedercuratelamtlicher Würdigung in Vorlage zu bringen.
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c) Die förderliche stifiungSgemZße Anlegung der Aklö- 

sungsschillinge, soweit solche sich nicht wegen ihres geringen 
EttrageZ besser zur vorläufigen Eiiüage bei Sparkassen oder 
tflt Bauten eignen, ist strengstens zu überwachen und für 
Dinculirung der Ablösungsschuidbriese vörschrifisgemäße Ein
leitung zu treffen.

ri) Mit obenbezeichneten Vorlagen ist jeder Zeit auch 
sofort jene der mit Regierungs-Ausschreiben bezeichneten Be- 
rreffs vom 19. September l. IS. Nr. 16261 ungeordneten 
Auszüge aus den Vormerkungsbüchern der Kirchenverwal- 
tungea zu verbinden, unv wird nunmehr die unverzügliche 
Nachtragung der aus der Vergangenheit noch ausständigen 
Auszüge erwartet.

Hiebei wird angeordnet, daß in der Rubrik für „ den 
Zeitpunkt der ans einen Firations-Vertrag bezüglichen Cu- 
ratel - Genehmigungen" auch der Tag der gerichtlichen Ver
lautbarung »orzutragen ist,

Augsburg, den 7. November 1856.

König!. Regierung von Schwab,» und Neuburg, 
Kammer des Innern.

Frhr. v. Melden, k. Regicrungs.-Präsidenk.

Beurlaubungen und Einberufungen-von Soldaten auS und 
nach der Pfalz, dann die Benützung der Eisenbahnen durch 
die Beurlaubten berr.

An sammtliche Gemeinde-Vorsteher.
In Folge hohen Regierungsauftrages vom 6/2o- 

d. 9)1. erhalten sammtliche Gemeindevorsteher einen 
Auszug aus dem Ertaste des f. Kriegsministeriums 
zur Verkündung an ihre Gemeindeangehörigen.

Am 24. November 1856.

Königlichen Landgerichte Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

8. 2.
Sammtliche Beurlaubte haben von nun an auf 

dem Marsche aus der Pfalz in die diesseitigen 
Kreise oder umgekehrt den nächsten Weg über Bruch
sal und Ulm, oder über Ludwigshafen, Mannheim 
»lud-Aschaffenburg—je nach der Lage ihres Gar- 
nisons- oder Urlaubsortes zu nehmen und dabei die 
Eisenbahnen zu benützen.

Jedem Beurlaubten, welcher auf die Verpflegs-- 
Entschädigung normgemäßen Anspruch hat, steht es 
frei, die Eisenbahntare aus eigenen Mitteln selbst 
zu bestreiten, oder dieselbe durch sein Regiment oder 
Bataillon für sich bezahlen zu lasten.

Im erstern Falle empfängt derselbe die nach dem 
mit Kriegs -Miuistenal-Rescript vom 13. April

1852 Nr. 3077 hinansgegebenem Tarife vom 8. 
Dezember 1851 auf die ganze Stunden-Entfernnng 
der kürzern Richtung h sich berechnenden Verpflegst 
Entschädigung ungeschmälert ohne weitere Dergü- 
tung, im zweiten Falle aber wird hievon

für die Eisenbahnroute Bruchsal-Ulm der Betrag 
für sechs Reisetage,

für die Cisenbahnroute Mannheim, Aschaffenburg 
der Betrag für drei Reisetage
zu Gunsten des Aerars sogleich einbehalten.

Die Gebühr eines solchen Beurlaubten von der 
Infanterie beträgt hiernach z. B. von Kaiserslau
tern bis München
a) Verpflegs-Entschädigung für 12 Tage

ans 97 L-tnnden . . . . . 2 fl. 6 kr.
ab für das Aerar 6 Tage . i 1 fl. 3 kr.

Rest 1 fl. 3 kr.
b) Eisenbahntare von Bruchsal bis Ulm 2 fl. 57 kr.

Summa von a und b 4 fl. — kr.
Die Verrechnung der Verpflegs - Entschädigung 

und der Fährtare geschieht in gleicher Weise auf 
Eap. XVI §. 7, welcher § in die Unterabtheilungen 
a und b zu trennen ist.

Wenn bei Unteroffizieren der Abzug an der Ver
pflegs-Entschädigung mehr als die Eisenbahntare 
ausmachen würde, so wird blos der Betrag der 
letztern einbehalten.

§. 5.
Bedarf ein von Urlaub einberufener Soldak 

wegen Mittellosigkeit zu dem Legitimationsscheine 
noch einen Vorschuß auf die ihm gebührende Ver-- 
Pflegs-Entschädigung; so wird dieser Vorschuß nach 
Vorschrift des §. 2 bemessen, besten Ausbezahlung 
nach §. 6 der Bestimmungen über die Verpflegs- 
Entschädigung vom 8. Dezember 1851 auf dem 
Urlaubspaste ebenfalls vorgemerkt, und nach dem 
Eintreffen des Mannes der Betrag von seinem Rt> 
gimcute oder Bataillon rc. an die Vorschußgebende 
sofort wieder vergütet.

Als Anhaltspunkt, ob dem Beurlaubten eine 
Verpflegs-Entschädigung und folglich auch ein Vor
schuß und ein Legitimationsschein für die Eisen
bahnfahrt durch Württemberg gebühre rc. die bei 
Einberufungen nach Maßgabe des §.17 auf dem 
Urlanbspasse enthaltene Vormerkung über die Be
rechtigung zur Benützung der inländischen Eisen
bahnen um die ermäßigte Fahrtare, da diese Be
rechtigung zugleich auch jene auf die Verpflegs- 
Entschädigung iu sich schließt. •—
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Die Bewilligung einer Hauskollekte für die innere Einrich
tung der kathol. Kirche in Neu-Ulm betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

wird das Ergebniß der in rubr. Betreffe in den 
kathol. Gemeinden veranstalteten Hauskollekte nach
stehend bekannt gemacht.

Am 22. November 1856.

AMendingen 
Attenhausen 
Beilingen 
Betzisried 
Böhen . . 
Buxheim . 
Darberg . 
Dietratried 
Egg a/G. 
Eifenburg 
Engctried 
Erkheim .
Frechenrieden 
Gottenau . 
Gnggenberg 
Günz . .

Graf, Landrichter.

3 ft. 14 fr.
2
3
1
3

10
1 
1
5
1
2
2 
3
1
5 
1
3 ,, 8
3 „ 30 

18 
39
27 V» 
24 
33

7

1)
2)
3)
4) 
5) 
6)
7)
8)
9)

10) 
11) 
12) 
.13) 
14) 
15)
16)
17) Haitzen . . .
18) Hawangen . .
19) Holzgünz . . .
20) Lachen . . .
21) Lauenberg . .
22) Niederdorf . .
23) Oberegg . . .
24) Dllarzried . . 
Ls,) Ottobeuren . .
26) Rettenbach . .
27) Schlegelsberg
28) Schwaighauscn .
29) Sontheim . .

■ 30) Trunkelsberg
31) Ung er Hansen . .
32) Unteregg . . .
33) ,Westerheim . ■.
34) Wineden . . .
35) Wolfertschwenden

Summa 90 fl. 53'/» kr,

rt

tt

tt

t-t

ft

30 ,> 
15 „ 
57 „

9 „
— tf

7 „ 
30 „ 
39 „ 
38 „ 
4 */i 
12 lt 
51V»

wt

LodkLscheine von in Algier verstorbenen bciyer. Unterthanenbet-,

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden sämmtliche Gemeindevorsteher beauftragt, 
wegen den in Algier verstorbenen Individuen An
dreas Hofman von Bamberg, Anna Georgine 
Hofman und Simon Lablin von Herrenhausen, 
welche in der hohen Regierungsausschreibung vom 
17. d. in Nr. 95 des Kr.-A.-Bl. näher bezeichnet 
sind, nachzuforschen, ob etwa Einer oder das Andere 
hievon in ihrem Bezirke heimathberechtigt war, und 
rin allenfallsiges Ergcbniß bis zum 6. Dezember 
l. Zs. anher anzuzeigen.

Am 26. November 1856.
Graf, Landrichter.

H 

tf 

ft 

tf

i-<■Das Ausstecken von Schneezeichm betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nach eingekommenen Gendarmerie-Anzeigen sind 

in mehreren Gemeinden die Schneezcichen noch gar 
nicht aufgcsteckt, und werden auch die Straffen und 
Fahrwege nicht offen erhalten.

Es ergeht der Auftrag, da, iuo es noch nicht ge
schehen ungesäumt auf denselben leicht erkennbare 
Schncezeichen in angemessenen Entfernungen aufzn-

,9 ” V stecken und dafür Sorge zu tragen, daß die Fahr- 
~ wege immer offen bleiben, widrigenfalls strenge

eingeschritten würde.
Am 24. November 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gr af, Landrichter.

Die Aufsicht auf Landesverwiesene betr.

An sämmtliche Gemeindeverwaltungen.
Nach hoher Regierungsausschreibung vom 14. 

d. M. in Nr. 95 des Kreis-Amts-Blattes wurden 
die darin signalisirten Individuen Apfelbcck Jakob, 
Manressohn von Kauth in Böhmen, und Beck 
Franz, Jnwohnerssohn von dort, wegen Diebstahls 
abgcstraft, und nach Erstehung ihrer Strafe des 
Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, die
selben in das Verzeichniß der Landcsverwiescnen 
einzutragen, und sie auf Betreten sofort aufgreifen 
und anher liefern zu lassen.

Am 26. November 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

... .. . Graf, Landrichter.

ff

ft3
1
1
1
2
2 „
5 „
2 „ 6 „
2 „ 16 „
2 „ 36
6 „ 6

IV

ft

1

tt

1 „

42 tt

tt
y

27 „
19 „
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Vermischtes.
M ünche n. Laut ergangener Ministerialanord- 

nnng müssen die an verschiedenen Orten in Folge 
der Errichtung der Bezirksgerichte nothwendigen 
Bauten und Einrichtungen längstens bis 1. Sep
tember 1857 vollendet sein; die neuen Gerichte 
haben bekanntlich am 1. Oktober 1857 in's Leben 
zu treten. In Schwaben und Neuburg kommen 
Bezirksgerichte nach Augsburg, Donauwörth, Kemp
ten und Memmingen.

Auf der letzten Münchener Schranne, welche die 
stärkste war, so lange in München eine Schranne 
besteht, haben die fremden Händler 3099 Schäffel 
Weizen und 919 Schäffel Korn eingekauft. Da 
eiu bedeutender Rest stehen geblieben ist (4493 
Schaffe!), so glaubt man, daß die Preise auf der 
nächsten Schranne abermals sinken werden. Im 
Ganzen waren über 24,000 Schäffel der verschie
denen Getreidesorten vorhanden.

Pforzheim. Gab das ein Gelächter, als letz
ten Sonntag in der Nobel-Loge des hiesigen Thea

ters plötzlich ein Bäuerlein mit Dreimaster und 
silbernen Rockknöpfen austauchte! „Nur zugelacht, 
meine Herrschaften", rief der Mann, seinen Hut 
lüftend,- in's Auditorium, „daderfür han man so 
bezahlt!" und donnernder Applaus folgte dieser 
„Volksrede" des Fremdlings in Thaliens Räumen, 
der wahrscheinlich Tags zuvor auf dem Früchtem 
markt ein gutes Geschäft gemacht hatte.

Am Montag den 17. ds. Mts. Abends ist Bei 
Brüssel ein neues Unglück auf der Eisenbahn 
vorgekommen. Der Zug, der um 8 Uhr von der 
Nordstation abging, stieß 5 Minuten darauf auf 
einen Waarenzng, der von der Station der AllLe- 
Verte ankam. Der Zusammenstoß war fürchterlich; 
ein Wagen dritter Klasse, voll von Reifenden, 
wurde zertrümmert und die Locomotive umgestürzt; 
der Heizer, weit fort in einen Graben geschleudert, 
ist wunderbar genug mit einigen leichten Contu- 
sionen davongekommen;- dagegen wurden ein Be
amter- und drei Reifende schwer, andere leicht ver
wundet. Nur eine sehr große Unvorsichtigkeit ist 
an diesem Unglück schuld, und eine Untersuchung 
eingeleitet.

ch c a n n e n -An,i e i g e.
Getreide

tzattung.

Ottobeuren, 

den 27. November 1856

M « m m i n
den 25. November

j e n

1856

M i n

den 22

d e l h

November

e i m, 

1856.

höchster | mttterer j niederster höchster mitterer niederster höchster | mitterer | niederster

fl. fr. fl- Fr. fl- fr fl. Fr. fl. fr. fl. Fr.' fl. kr. fl- Fr. fl- kr.

Kern. 22 3 21 19 20 13 21 4 20 27 ig 37 21 12 20 10 18 38

R o z g e n. 14 20 14 13 35 14 4g 14 18 13 52
56

14 5 13 14 12 22

Gerste. 1 2 35 12 2 10 3 13 17 12 53 11 11 33 10 37 9 25
H a b t r. 6 2CJ 5 45 5 21 6 14 5 ’ 5g 5 34 | 5 2 1 5 — 4 43

VZad) 0 e m Mrtkcl-prers:
Aufschlag: Kern st. —- fr. Roggen — fl. — kr. Gerste — fl. — kr Haber — fl. — kr.
Abschlag: Kern — fl. 41 kr. Roggen — fl. — kr. Gerste — fl. 18 kr. Haber — fl. 2 kr.

Gedruckt und redigirt unlex Verantwortlichkeit des Verlegers; Carl Ganser in Ottobeuren.

Brodtaxe: Pfo. Loih. Mehlp keife: st- kr. Sonstige Venalten.
Semmelbrod zu 2 kr. — 9 1J2 Der Metzen Mundmehl 3 35 kr. pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. 11 „ „ Semmelmehl 2 53 1 Pfv. Schmalz 28 —
Halbweißbrvd zu 2 kr. • — 14 lj4 „ „ Mittelmehl 2 10 1 „ Butter 22 —

, „ zu 4 kr. . . — 28 5,8 „ „ Nach mehl — 32 1 „ Salz 4 2
Noggenbrod zu 2 kr. . ,

„ zu 4 kr. . . 1
17 5j8

3 1J4
,t „ Roggenmehl 2 27 1 „ Kerzen

8 Stück Eier
29 —
8 —



Ottobeurer - Wschenblatt.
Donnerstag JW. 49. 4. Dezember 1856.

Amtliche Bekanntmachungen.

F l e i s ch s a tz.
Fleischsatz pro Monat Dezember.

Die hiesigen Metzger haben für den Monat 
Dezember folgende Fleischpreise angegeben: 
Mastochsenfleisch per Pfund . . 13 kr. — hl.
Rindfleisch „ „ . . 11 „ — „
Kalbfleisch „ „ . .11 ,, tr
Schweinflcisch „ „ . . 18 „ — „

Obige Taren sind lediglich als Marimalpreise 
anzusehen so, daß das Fleisch auch um geringere 
Preise unter der Voraussetzung verkauft werden 
darf, daß
1) dasselbe von ganz guter Qualität ist und
2) die Anzeige des geringern Preises rechtzeitig der 

Lokalpolizeibehörde gemacht wird, welche hierüber 
je nach Umständen der distriktspolizeilichcn Be
hörden zu beachten ist.
Die Gemeinde - Vorsteher werden beauftragt, 

obigen Fleischsatz bei den Metzgern ihres Bezirkes 
anschreiben zu lassen, und dessen genaueste Ein
haltung zu überwachen.

Am 1. Dezember 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Dm Hausirhandel betr.

Bekanntmachung.
* Gemäß §. 98 der Instruktion zum Gewerbs- 
Gesetze vom 17. Dez. 1853 ist der Hausirhandel 
und das Anfsuchen von Waärenbestellungen, in 
soweit es dem Hausirhandel gleich zu achten ist, 
verböten.

In neuester Zeit wurde über Hausiren von 
Hafnergeschirr Beschwerde erhoben, weshalb 
vor solchem Hausiren bei Meidnng strenger Strafe 
gewarnt und bemerkt wird, daß die k. Gendarmerie 

requirirt wurde, Zuwiderhandelnde sofort anher zu 
liefern und auch Solche, ans deren Reisepässen 
oder Licenzscheinen die Befugnis zur fortdauernden 
Ausübung des Handels mit Hafnergeschirr nicht 
erhellet.

Ottobeuren, am 26. November 1856.

Königliches Landgericht.
Graf, Landrichter.

Aufsindm einer männlichen Leiche am Znnufer bei Wrten, 
Gerichts Mühldorf betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden dir Gemeindevorsteher beauftragt, nach der 
Persönlichkeit und Herkunft der rnbr. Leiche, welche 
in der hohen Regiernngsansschreibnng vom 24. 
November l. Is. in Nr. 97 des Kr.-A.-Bl. näher 
beschrieben ist, ungesäumt genaue Nachforschungen 
anzustellen und ein allenfallsigcs Ergebnis bis zum 
15. d. M. anher anzuzeigen.

Am 3. Dezember 1856.
Graf, Landrichter.

Das Armenwrsen nach dem Stande des JahreS 1855J56 
betreffend.

An sämmtliche Lokalarmenpsiegen des 
Bezirkes.

Nachdem die revidirten Armen-Rechnungen pro 
1855/56 den Gemeindevorstehern zur Rückgabe an 
die Armenpfleger bereits am 26. v. M. behändigt 
wurden, die Uebersichten, Llrmenbeschriebe und Etats 
aber am 3. und 4. d. M. werden hinausgegeben 
werden, so ergeht nunmehr an die sämmtlichen 
Lokalarmenpflegen die Aufforderung, die Revisions- 
Erinnerungen, sowie die in die Uebersichten der 
Verwaltungsresultate kurz eingetragenen Beschlüsse 
der Plenarversammlung genau zu beachten, zugleich 
aber auch ein vorzügliches Augenmerk darauf zu



richten, daß den Naturalspenden, welche den Geld- bewahren und hiedurch größeren Lasten der Ge- 
Unterstützungen durchaus vorzuziehen sind, immer meindeu vorzubeugeu.
mehr und mehr Eingang verschafft, dann daß auf Q[m i. Dezember 1856.
entlassene Sträsiiuge und Correktionäre die größt- \ n . ... r
Mögliche Sorgfalt von Seite der Lokalbehörden königliches ^NNdgeklcht -OttObßUtCtT» 
zugewendet werde, um solche Leute vor Rückfall zu Graf, Landrichter.

In Folge Plenarbeschlusses des Distriktsarmeupflegschaftsrathes vom 26. v. Mts. wird nach» 
stehend der Stand der dieffeitigen Sparkasse-Anstalt pro 1855/sg veröffentlicht, woraus das Publikum 
das immer größere Vertrauen zu diesem gemeinnützigen Institute ersehen und zur weiteren Betheiligung 
hieran beitragen möge:
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nl

ag
en

.

Vorjähriger 

Einlagenstand.

Heuriger

Zuwachs.

Zurück

genommene 

Einlagen.

Gegenwärtiger

Einlagenstand.

a. Hypothecirtes 
Vermögen.

b, Kassabaar- 
schast.

Darunter 
Instituts- 

Erüb
rigungen.

Aktivvest der 
Rechnung 

Pro 
1855/sa

753
fl. 1 kr.

55231 16%

Ottobeuren,, a

fl. I kr. i fl. i kr. 
19711 |53|5582j 2% 

m 1. Dezember 1856.

1 fl. kr. 
[69361 7

fl. kr. 
a. 67467 — 
b. 2564 33/4

fl.' " kr.
669 563/4

Mehr gegen das
Vorjahr um
87 | 383/t

fl. kr.
2564 33/i

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Gr af, Landrichter.

Bekanntmachung.
Mittwoch den 10. Dezember 1856 wird vom 

unterfertigten k. Forstrevier folgendes Material aus 
den Distrikten Attenhauser- und Heuwalv öffentlich 
versteigert:

357 Stück Fichten Sagholz,
' 375 Stück Fichten Stangen,

13 Klafter Erlenholz,
188 „ Fichtenholz,
38 „ Stecken,

8 Haufen Reisholz, 
142 „ Daas.

Anfang früh 9 Uhr beim Wirth Hazelmann ttt 
Attenhausen. >•

Ottobeuren, 4. Dezember 1856. 
königliches Forstrevier.

Reichenbach.

475 st. Vornrundschafrsgeld sind gegen vorge- 
schriebene Versicherung zu 4 Prozent auszuleihen. 
Näheres bei der Redaktion d. Bl.

Widerruf.
Der Unterzeichnete nimmt hiemit jene beleidi

gende Ausdrücke, deren er sich in der Hitze des 
Zornes am 15. September d. I. gegen den Bauern 
Johann Georg Ohneberg von Fricken in Ge
genwart der Gemeindeverwaltung zu Böhen mit
telst der Worte: Lügner, schlechter Mann, bediente, 
zurück, und erklärt den rc. Ohneberg für einen 
achtbaren, unbescholtenen Mann, welchen er in 
Wahrheit nie an seiner Ehre kränken wollte.

Lorenz Kaufmann, Söldner 
von Hühners.

Anzeige.
Bei Verleger dieses Blattes sind zu haben:

K e m p t e r
S ch r e l b - K ll l e n d e r

auf das Jahr 1857. Das Stück 7 fr.
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Wie unbefleckte Gottesmutter Maria.

Eine Predigt am zweiten Fastensonntag 1855. 

Gehalten von Seba st. Egg er, Skadlpfarrer in Memmingen.

Preis 6 fr.

Zu verkaufen:
Eine kleine Krippe. Näheres bei der Redaktion 

dieses Blattes.

Geburts-, Trauungs- und Sterbe« 
Anzeigen

der Pfarrei Ottobeuren 
im nionct November 1856.

Geborene: Am 8. Crescentia, d. 93. Joh. Pächter, 
Taglöhner in Reuten. — Am 17. Bartholomäus, d. 93. 
Wilhelm Streng, Maler in Ottobeuren. -- Am 17. Va
lentin, d. 93. Mathias Kukowitsch, Söldner in Ottobeuren. — 
Am 18. Thomas, d. 93. Franz Sales Koster, Söldner in 
Brüchlins. — Am 22. Walburga, d. 93. Fr. Sales Steidele, 
Söldner in Halberoberg. — Am 22. Katharina, d. 93. 
Alerander Koster, Mühlarztgeseste in Ottobeuren. —

Getraute: Am 10. Der Jüngling Joh. Bapt. Weiß 
von Obergünzburg, angeh. Weißgerber in Ottobeuren, mit 
der Jungfrau Rosina Tanner von Altusried. — Am 24. 
Joh. Georg Schindele, angehender Maurer von Ottobeuren, 
mit Walburga Jmmerz, Zimmermaunstochter von Ottobeuren.

Gestorbener Am 2. Bertha, Kind des Metzgers Xaver 
Brenner in Ottobeuren, G Wochen alt, an Schwäche. — 
Am 5. Joseph Ramsberger, Scheerenschleifer v. Ottobeuren, 
65 I. alt, an Lungenlähmung. — Am 7. Sebastian Will er 
von Vogelsang, Pfründner in Ottobeuren, 76 I. alt, an 
Altersschwäche um> Gelbsucht. — Am 11. Theresia, Kind 
deS Webermeisters Traulweiti v. Ottobeuren, 6 Mon. alt, an 
Abzehrung. — Am 21. Michael, Kind des Söldners Theod. 
Hölzle in Brüchlins, 5 Woch. alt, an Schwäche. — Am 
25. M. Anna Schwarz, led. v. Unterhaslach, 65 I. alt, an 
Brustwassersucht. — Am 25. Theodor Waidhofer v. Hal- 
bersberg, Pfründner in Ottobeuren, 78 I. alt, an Alters
schwache. —

Lotto.
In der 539. Nürnberger-Ziehung wurden gezogen:

WÖT 17. AU. 88. 16 56-
Schluß für die 1589. Münchener-Ziehung Sonntag den 

7. Dezember 1856 Mittags.

Vermischtes.
Wie man aus sicherer Quelle erfährt, haben die 

beiden Hru. Anwälte, kgl, Advokaten Doktor Völk

in Friedberg und Doktor Barth in Augsburg, 
gegen das jungst gefällte Urtheil des Schwurge
richtshofes, wornach der Wirth Karrer von Dan- 
kelsried, und dessen Knecht Kratzer, wegen Ver
brechens der Körperverletzung IV. Grades zu acht 
Jahren Zuchthausstrafe verurtheilt worden sind, 
die Nichtigkeitsbeschwerde bei dem obersten Gerichts
höfe des Reiches wegen unrichtiger Anwendung des 
Gesetzes eingelegt, ans deren Entscheidung man sehr 
gespannt ist.

Ein Beispiel prompter Justiz hat in diesen Tagen 
das f. Kreis- und Stadtgericht Landshut gegeben. 
Am 16. November stahl der 28jährige Thomas 
Käsbauer, Krämerssohn von Altheim, zu Ohu 
einem Handlungsreisenden fein Gepäck, resp. einen 
Kasten mit Uhren, und am 21. November, also 
nach 5 Tagen, erhielt er vom Gerichte 6 Monate 
Gefängniß zudiktirt.

Fulda, 24. Nov. Die letzten Quartalverhand- 
lungen des Geschwornengerichts zu Fulda gewährten 
das wohl unerhörte Schauspiel, daß ein kaum zehn
jähriger Knabe als Mörder seiner vierjährigen 
Schwester auf der Anklagebank saß. Das churhes
sische Dorf Sorge liegt in einer öden Gegend am 
Fuße des Seilingswaldes. Mit der Armuth der 
Bewohner geht ihre Verwilderung gleichen Schritt. 
Schwere Verbrechen, insbesondere ein verwegener 
Raub an einem Meßreisenden, sind von da noch 
in frischem Gedächtniß. Uebel beleumundet ist be
sonders die Familie Wohlgemuth. Das Haupt 
derselben und ein erwachsener Sohn befinden sich 
bereits in den Strafanstalten, während die übrige 
zahlreiche Familie sich vom Taglohn und vom 
Bettel nährt. Im vorigen Sommer entfernt sich 
der kaum 10 Jahre alte Heinrich Wohlgemuth vom 
Hause, um bettelnd die Umgegend zu durchstreifen. 
Von seiner Mutter wird er genöthigt, wie zwar 
von dieser geläugnet, aber nur zu wahrscheinlich 
ist, die vierjährige Schwester Barbara, ein kränk
liches und verkommenes, aber geistig desto mehr- 
entwickeltes Kind, mit sich zu führen und, da es 
nicht laufen konnte, auf dem Rücken zn tragen, 
aus dem unzweideutigen Beweggrund desto mehr 
das Mitleid auf der Fahrt rege zn machen. Bald 
gesellt sich beiden zu gleichem Zweck ein Dorfge
spiele zu. Der Transport der unverhältnißmäßigen 
Last wird dem Erstern schon am zweiten Tage 
fühlbar. Gelegentlich der Rast an einem Raine
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siößi er die Schwester mehrere Fuß tief hinab, 
drückt sie hiernächst in einem nahen aber seichten 
Bach unter das Wasser, wovon er zwar ans den 
Klageruf des Kindes: „Ach Heuuerchen, ach Hen- 
uercheu, laß mich doch gehen!" wieder abläßt, je
doch die Drohung ausstößt, sie komme nicht wieder 
in das Dors, sondern in die Fulda oder Hanne. 
Als inzwischen das Kind mit Kuchen beschenkt wird, 
gibt dieß dem Bruder Anlaß zu Mißgunst und 
neuen Unbilden. Am fünften Tage kommen sie 
über einen steilen Steg des Hauneslußes. Mitten 
ans demselben hält der Knabe inne, nimmt die 
Schwester von dem Rucken, stellt sie vor sich aus 
und stößt sie, während sie jenes Klaggeschrei wieder
holt, in die Wellen, in welchen sie ihren Unter
gang findet. Gleichgültig wird darauf der Streif- 
zug fortgesetzt, bis "beide Knaben zur Untersuchung 
und Hast gebracht werden. Das Strafverfahren, 
welches nach den Grundsätzen anderer deutschen 
Strafgesetzgebungen wegen des unmündigen Alters 
der Angeklagten gar nicht statthaft gewesen wäre, 
lieferte hier einen neuen Beweis von frühreifer 
Bosheit. Wohlgemuth zeigte sich als einen ge
wandten und hartnäckigen Lügner, und suchte be

harrlich seinem Begleiter die Schuld aufzuburden. 
Durch das Verdikt der Geschworenen wurde dieser 
freigesprochen, er aber schuldig erklärt und vom 
Gerichtshof wegen Verwandtenmords, immerhin 
mit sehr strafmildernder Beachtung seines jugend
lichen Alters, zu zwölfjähriger Zwangsarbeitshaus- 
strafe verurtheilt. Das höchste Gericht hak in die
sen Tagen das Erkenntniß bestättigt. (Allg. Ztg.)

Am 22. November Abends 8 Uhr wurde in 
Paris das „Kaffee Parisien" eröffnet. 200 Stadt- 
Sergeanten hielten an den Eingängen, wo ein un
geheurer Zudrang war, die Ordnung ausrecht. Dieß 
neue Etablissement ist das größte und prachtvollste 
Kaffeehaus der Welt. Dasselbe wurde von 30,000 
Personen besucht, und noch mehr konnten nicht 
eingelassen werden. Die Einrichtungen sind mit 
allem nur möglichen Lurus und mit Aufbietung 
des feinsten Geschmackes getroffen. Jin Innern ist 
ein reich geziertes Tableau angebracht, auf dem sich 
folgende Inschrift befindet: „Dem Herrn Charles 
Duval, Architekten, die erkenntlichen Arbeiter. Die
ses Kaffeehaus wurde in weniger als sechs Monaten 
gebaut und dekorirt. Es kostete 2 Millionen Franks."

Schrannen-A n z e i g e.

n « d) o e m fflit t t l • P t i t»;
Aufschlag: Kern — fl. 28 kr. Roggen — st. — tr. Geest» — fl. 13 fr. Haber — fl. 14 fr.
Abschlag: Kern — fl. — kr. Roggen — fl. — kr. Gerste — fl. - fr. Haber — fl. — kr.

Getreid-

ga11ung.

Ottobeuren, 

den 4. Dezember 1856.

Memmingen, 

den 2. Dezember 1856.

Mindelheim, 

den 29. November 1856,

höchster | mitterer | niederster höchster mitterer niederster höchster | mitterer I niederster

fl. fr. fl. fr. ft- fr fl. fr. fl. fr. fl. fr. 1 fl. fr. fl. fr. fl. fr.

Kern. 22 33 21 47 20 55 20 57 20 6 10 io 1 20 3Q IQ 27 17 46

R o a g e n. 14 45 14 — 1-3 45 14 45 14 IQ 13 54 | [ 13 53 12 56 1 1 36

Gerste. 12 45 12 15 11 32 13 11 12 45 12 13 1 *11 HJ 10 26 0 43

Haber. 6 8 5 5Q 5 26 6 8 5 50 5 38 j i 5 20 5 6 4 45

Gedruckt und redigirt unter Verantwortlichkeit deS Verlegers: Curl Äunser in Ottobeuren,

Brodtaxe: Pso. Loch. M e l) l p r < i se: fl. kr. Sonstige Veralten.
Semmelbrod zu 2 kr. —. 10 Der Metzen Mundmehl 3 26 kr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. — 12 „ „ Sentmelmehl 2 45 1 Pfd. Schmutz 29 ——
Halbweißbrod zu 2 kr. —— 14 618 „ „ Mittelmehl 2 4 1 „ Butter 24

, „ zu 4 kr. -*• 28 5.18 „ „ Nuchmehl — 31 1 „ Sulz 4 2
Roggenbrod zu 2 kr. . . — 17 5jS „ „ Roggenmehl 2 24 1 „ Kerzen 29

„ „ z u 4 kr. . . 1 3 114 7 Stück Eier 8 ——
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Tägliche Eisenbahn - Fahrten von Günzach
und zwar angefangen vom 1. Oktober 1856 für die Dauer der Wintermonate.

U n 6) A u g o b u r g. Nach Lin!> au.
4 Uhr 49 Min. Nachmittags: Postzug I., II. u. HI. Klasse, 

(als Kreuzzug.) •
9 Uhr 12 Min. Morgens: Postzug I., II. und III. Klasse, 
5 Uhr 50 Min. Früh: Güterzug 11. u. 111. Klasse.

9 Uhr 58 Min. Vormittags: Postzug I., II. u.III. Klasse.
4 Uhr 53 Min. Nachmittags: Postzug I., II. u. III. Klasse. 

( als Kreuzzug.)
9 Uhr 50 Min. NachiS: Güterzug II. u. 111. Klasse.

Die Preise der Plätze sind;
von Günzach nach München I. Klasse: 5 fl. 51 fr. II. Klasse! 3 ft. 54 kr. III. Klasse: 2 ft. 36 fr.
von Günzach nach 2Iu.i6bm.-g I. Klasse: 3 fl. 24 kr. II. Klasse: 2 ft. 15 kr. III. Klasse: 1 fl. 30 kr.
von Günzach nach Iinmenstavc 1. Klaffe: 1 fl. 39 kr. 11. Klasse: 1 fl. 6 kr. 111. Klasse: 45 kr.

Posl-Wmnibus-Lnhrt:
(Von Memmingen über Ottobeuren und Obergünzburg nach Günzach.)

Ankunft von Ottobeuren und Memmingen in Obergünzburg: Abgang von Günzach 5 Uhr — Minuten Abends.
8 Uhr — Minuten Früh. Abgang vonObergünzburg nach Ottobeuren 5Uhr 25 M. Abds.

Ankunft in Günzach: 8 Uhr 25 Minuten Früh. Abgang von Ottobeuren nach Memmingen 7Uhr 45M.Abb».

Die Fahrtaren sind:
von Obergünzburg nach Günzach 10 kr. von Obergünzburg nach Memmingen 1 ft. 15 fr.
von Obergünzburg nach Ottobeuren 48 kr. von Günzach nach Ottobeuren 57 kr.

von Günzach nach Memmingen 1 ft. 24 kr.

Amtliche Kcklmickrmchungen.
Die Heeresergänzung pro 1856 aus den Couftribirten der 

Altersklasse 1835, hier die definitive Berichtigung der 
ConscriptionSlisten dieser Altersklasse betr.

Ali sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die Sitzung des obersten Rekrutirnngsrathes 

von Schwaben und Neuburg in Augsburg be
hufs der definitiven Berichtigung der Conscriptions- 
listen der Altersklasse 1835 und die Beschaidung 
der angebrachten Reklamationen und Berufungen 
findet für den Landgerichtsbezirk Ottobeuren 
am Donnerstag den 15. Januar 1857 statt, 
was die Gemeindevorsteher sogleich mit-dem Bei
fügen bekannt zu machen haben, daß

2) die Reklamationen derjenigen Confcri Hirten, 
welche sich für dienstuntauglich halten, 
von der unteren Visitations-Kommission aber 
für ruilitärdiensttauglich erklärt wurden, erst 

bei der Aushebung im Monate März künf
tigen Jahrs ihre Würdigung finden können.

3) Dgß der Zutritt zu deu Sitzungen des kgl. 
obersten Rekrutirnngsrathes, welche im großen 
Saale der kgl. Residenz dahier statt finden, 
und jedc-smal Morgens 9 Uhr beginnen, den 
Conscribirtcn, und deren Eltern, Vormündern 
und Stellvertretern zwar gestattet, aber 
keineswegs zur Pflicht gemacht ist.

Ottobeuren, am 10. Dezember 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Ausgesprochene Landesverweisungen betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Nachstehende Individuen, nämlich:

1) Martin Bruder, Maurer von Kreglingen, kgl. 
würtemberg. Oberamts Mergentheim«
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Z) Friedrich Heitzenröther, Dienstknecht von Sterb- 

fritz, kurfürstl. hessischen Iustizamts Schwar
zenfeld, und

A) Martina Kranebitter, Dienstmagd aus Telfs 
in Tyros,

deren Signalements in den hohen Regierungsaus
schreibungen vom 24. vor. und 1. d. M. in Rr. 
98 und 99 des Kr.-A.-Bl. enthalten sind, wurden 
wegen Diebstahls abgestraft, und nach Erstehung 
ihrer Strafe des Landes verwiesen.

Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, die
selben in das Verzeichniß der Landesverwiesenen 
einzutragen, und sie auf Betreten, sofort aufgreifen 
und anher liefern zu lassen.

Am 9. Dezember 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Rmision der Gemeinde- und Stifluiigsrechnungm pro 
1855)56 brtr.

An sammtliche Gemeinde-, Kirchen- und 
Stiftungs-Verwaltungen.

Nachdem noch viele Gemeinde- und Stiftungs- 
Rechnungen pro 1.855/sG im Rückstände sind, so 
werden die betreffenden Pfleger an deren Einsendung 
bis längstens Ende dieses Monats mit dem Bei

fügen erinnert, daß gegen die Säumigen unnach
sichtliche Erekution verfügt würde.

Zugleich wird denselben wiederholt die Berichti
gung der in den vorjährigen Revisionsbescheiden 
gemachten Rechnungsvorbehalte bei Vermeidung 
strenger Einschreitung eingeschärft.

Am 9. Dezember 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Die Kirchenkollekte zur Gründung eines Unterstützungsfonds 
in der Kreis-Zrrennnstalt zu Irrste betr.

Das kgl. Landgericht Ottobeuren
an

sämmtliche kgl. Pfarrämter.
Diejenigen kgl. Pfarrämter, welche ihre rubr. 

Kollekteugelder noch nicht eingesendet haben, werden 
hiemit daran erinnert.

Hochachtung!
Der Königliche Landrichter:

Graf.

1600 fl., 800 fl. und 500 fl. Pivatgeld sind 
gegen hinreichende Versicherung auf mehrere Hypo
theken anszuleihen.

Sparkassen -Toritüre
der

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.
Der 31. December 1856 ist der äußerste Termin, bis zu welchem Einlagen zur ersten Serie der drei 

bestehenden Gesellschaften der Sparcasfen-Tontine angenommen werden) mit den: 1. Januar 1857 beginnt die zweite 
Serie.

Indem man Diefeuigen, welche ftc6 bei der ersten Serie noch zu betheiligen wünschen, hierauf aufmerksam 
Macht, glaubt man zugleich erwähnen zu sollen, daß seil dem 1. Januar 1856, als dem Tage der Eröffnung, in allen 
drei Gesellschaften 534 Mitglieder mit 4965 Einlagen im Betrage von st. 50,299. 28 fr. beigetreten stnv und die 
Lebensfähigkeit dieser neuen Anstalt folglich keinem Zweifel mehr unterliegt.

Grundbestimmungen und Erläuterungcu, sowie Formulare zu Erklärungen werden von den Bank-Agenten unent
geltlich verabfolgt.

M ü n ch e n, 1. Dezember 1856.
Die Administration der bayerischen Hypotheken-und Wechsel-Bank.

Ed. B r a t t l e r, Dirigent.
M i n d rlh er m, dm 6. Dezember 1856. I. R o t h e n f el d er, Bankagent.

V e r m t s Ä) t e s» bemerkbar, nnd die bedeutenden Zufuhren) welche
Lindau. In den letztvergangenen Wochen nun geschehen, lassen auch für die nächste Zeit 

^nachte sich sowohl auf den schweizerischen als den Bestand dieser Tendenz hoffen. Für vorzügliche 
südb'ayerischen Getreivemärkten ein Sinken der Preise und gute Sorten Kern ist ans dem Lindauer Ge-
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treidemarkte von Seite schweizerischer Käufer die 
Nachfrage noch immer bedeutend. Der Großhandel 
und die Speenlation waren in den vergangenen 
Monaten nicht so bedeutend, als zur Zeit des Vor
jahres, wohl eine Folge der schwierigen Geldver
hältnisse, welche umfassendere Unternehmungen im 
Getreidehandel, als: Käufe zu längerer Aufbewah
rung des Getreides, hindern. Die Consumtion der 
Cerealien wird dieses Jahr durch die günstige 
Kartoffelernte sehr beschränkt, und der Einfluß einer 
guten Ernte in dieser Frucht auf die Preisbestim- 
mungen des Getreides ist unverkennbar. Das 
Nachfaulen der Kartoffeln im Keller, wovon man 
eine Zeit lang viel sprach, stellt sich glücklicherweise 
als nicht erheblich heraus. Der Ankauf von tür
kischem Korn (Mais) ist bedeutender als in den 
Vorjahren, und große Vorräthe werden zur Spiri
tusfabrikation verwendet. Der Obstertrag heurigen 
Herbstes ist unbedeutend; doch was dieses Jahr 
die Bäume versagten, hat der Weinstock reichlich 
cingebracht. Die hohen Weinpreise verschafften den 
Rebzüchtern schöne Erlöse, und der Ausfall an 
Quantität wird durch die höher« Preise hinlänglich 
gedeckt.

Dieser Tage trat ein Auswanderer in eine Amts- 
Kanzlei mit der Frage: „Bitte ergebenst, welcher 
Stellwagen fährt nach Amerika?" Diese naive 
Frage mag als Beispiel statt vieler Hunderte die
nen, mit welchem Leichtsinn und wie geringen Vvr- 
kenntniffen manche Landleute die Auswanderung 
nach Amerika antreteu. —-

In Berlin begab sich am 5. Dezember Mit
tags 1 Uhr die französische Gesandtschaft in großer 
Gala nach dem kgl. Schloß, um Sr. Mas. dem 
König Namens des Kaisers Louis Napoleon das 
Großkreuz der Ehrenlegion zu überreichen.

Ein Brief, den der Elementarschüler Jaguet in 
Kolberg vor Kurzem an den König von Preußen 
gerichtet hat, lautet buchstäblich: „An den Herrn 
König Friedrich Wilhelm IV. in Berlin. Guter 
Herr König! Da ich von Sie schon so viel Rühmens 
gehört habe und daß Sie armen Leuten so viel 
Gutes thnn, und da ich so große Lust habe, Violine 
zu lernen, so möchte ick) Sie gutester Herr König, 
bitten, mich eine zu schenken, wofür ich auch sehr 
dankbar sein werde. Ihr Albert Jaquet in Kolberg."

Wie die Königsberger Zeitung meldet, beschäftigt 
sich ein junger Arzt der Provinz feit längerer Zeit

mit der Erfindung einer Flug-Maschine und soll 
bereits sichere Aussicht auf Erfolg haben. — Für 
gewöhnlich brauchen die Herren Doktoren andere 
Mittel, um „sich in die Höhe zu bringen."

Ein Elephant der Kreuzberg'schen Menagerie 
hatte im verflossenen September auf der Eisenbahn 
von Celle nach Bremen seinen Wärter, der sich auf 
dem Boden des Wagens ein Lager bereitet hatte, 
durch ein Tritt getödtet. Derselbe Elephant ist 
jetzt in Bückeburg in dem Augenblicke wild ge
worden, als man ihn wieder unter sein Wagen
gestell bringen wollte, hat seinen Wärter gefaßt 
und so in die Luft geworfen, daß er durch ein 
Fenster in den ersten Stock geflogen ist. Das 
wüthende Thier soll man dadurch wieder besäuftigt 
haben, daß man ihm eine Quantität Branntwein 
beibrachte. —

Wie man aus Paris erfährt, soll ein neuer 
Kongreß nach den Weihnachtsferien zusammentreten. 
Alle Mächte haben Zugeständnisse gemacht, so daß 
die Disenssion bei der Conserenz vermieden werden 
wird. Die Türkei namentlich soll in Bezug auf 
die Fürstenthümer nachgegeben haben, und den 
Divans (Staatsräthen) der beiden Provinzen soll 
der freie Ausdruck ihrer Meinung über das Ver- 
eiuignngsprvjeet gestattet werden. —

Der vorige Besitzer des Cafe de Foy im Palais- 
Royal verdankt einen großen Theil des beträcht
lichen Vermögens, mit welchem er sich vor einigen 
Jahren von der Leitung dieses Etablissements zu
rückzog — einer Schwalbe. Einer Schwalbe näm
lich, welche Horace Vernet vor Jahren an die Decke 
des Salons malte und die später, als der Ruf des 
Meisters sich immer mehr und mehr verbreitete, 
Jeder, Fremde, wie Einheimische, sehen wollte und 
ins CafL Foy ging. Der brave Cafstier vergaß 
den Gründer seines Glücks nicht und als vor einigen 
Wochen der Tod Vernet's Schwiegersohn, Paul 
Delaroche abrief, bat sich der dankbare Mann die 
Gunst ans, zum Mitvormünder der Delarochischen 
Kinder ernannt zu werden, um denselben sein Ver
mögen vermachen zu können, welches er — wie er 
sagt — ja der Schwalbe ihres Großvaters verdanke.

Aus Marseille wird berichtet, daß ein Sturm, 
welcher seit einigen Tagen dort wüthete, auch in 
der Nacht vom Sonntag auf den Montag und den 
ganzen Tag über fortdauerte und sich zu einer



200
solchen Heftigkeit steigerte, wie man ihn seit Jahren 
nicht erlebte. Das Meer war furchtbar. Auf den 
Quais mußten alle Arbeiten eingestellt werden; 
keines der Dampfschiffe konnte anslanfcn; die 
Lootsen konnten nicht von der Stelle, und die vom 
Winde über dem Wasser aufgetriebenen Wirbel 
waren so dicht, daß es schlechterdings unmöglich 
war, etwas in einiger Entfernung zu sehen. Im 
neuen Hafen erlitten der schöne Dampfer „Ganges" 
und das öftere. Schiff „Lucie" bedeutende Beschä
digungen ; im Vorhafen wurden die dort angebun
denen Dampfer stark beschädigt, eine Touloner 
Brigg ging unter, und die Dampfer „Lycurg" und 
„Mentor" trieben vom Anker, wobei letzterer am 
Quai, nahe am telegraphischen Bureau, strandete. 
Auf den Quais wüthete dabei der Wind dermassen, 
daß die Omnibuse durch Nebenstrassen fuhren. Wäh
rend so die Elemente tobten und zerstörten, sah 
man zwei Engländer auf einer Vergnügungs-Uacht 
im Hafen herum fahren, trotzdem sie von den 
Wogen furchtbar geschüttelt wurden. Daß es in 
der Stadt an herabfallenden Kaminen, zerbrochenen 
Läden und Fenstern, sowie umgeworfenen Schilder
häuschen nicht fehlte, bedarf keiner Erwähnung.

Einem englischen Reisenden in Skandinavien 
erzählte ein Finnländ er in Wadsöe im Jahre 
1853 folgende politische Volkssage: „Der Czar ließ 
dem König von Schweden sagen, er solle sich nicht 
lange sträuben, sondern Schweden und Norwegen 
in Rußland cinverleiben lassen. König Oskar schrieb 
in großer Angst an Königin Viktoria, und diese 
warnte den Czaren nach Gebühr. Da wollte der 
Ezar gleich das Schwert gegen die Britten ziehen, 
aber Königin Viktoria sagte: „Es paßt mir setzt 
nicht, warte noch ein Jährchen." Nikolaus gerietst 
in Wuth und schickte der Königin einen Sack Gerste 
mit der Botschaft: „In diesem Sacke sind mehr 
Körner, als du zählen kannst, aber nicht mehr, als 
ich Soldaten habe, und wenn die nicht reichen, so 
hab' ich noch einen Sack Soldaten gegen dich aus- 
zuschütten." Run schickte Viktoria dem Nikolaus 
ein Pfefferkorn und hieß ihn es in den Mund neh
men, dazu die Botschaft: „Mein Heer ist klein wie 
das Pfefferkorn; aber das Korn beißt scharf, und 
auch mein Heer wird dich scharf beißen, schärfer, 
als dir lieb sein wird." So besann sich Nikolaus 
und verschob das Fechten um ein Jährchen."

S ch r a n n e n - A n z e i g e.

Geruckt uni; redigier unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren,

G etreid- 

g a t t u n g.

Ottobeuren, 

den 11. Dezember 1856,

Memmingen, 

den 9. Dezember 1856.
Mindelheim, 

den 6. Dezember 1856.

höchster mitterer | niederster höchster mitterer niederster höchster mitterer 1 niederster
fl. fr. fl. fr. fl. fr fl. fr. fl. fr. fl. fr. I fl. fr. fl. fr. । fl. fr.

Kern. 23 8 22 17 21 18 21 35 20 48 ig 43 21 7 20 16 18 28
R o q g e n. 14 4g 14 2 13 28 14 46 14 28 13 54 | 13 41 13 12 12 13
Gerste. 12 — 1 I 54 11 6 13 30 13 3 12 47 | 11 33 10 45 9 54
Haber. 6 1 3g 6 17 5 46 6 40 6 18 6 1 | 5 28 5 g 4 55

H « cb 0 e m M i t t e l - Preis
Aufschlag: Kern — fl. 30 fr. Roggen -- fl. 2 fr. Gers « — fl- — fr. Haber — fl. 18 kr.
Abschlag: Kern — fl. — fr. 9koggen -- fl. —— fr. Gerste — fl. 21 fr. Haber — fl. — fr.

Brod t a x e Pfo. Loch. M e h l p r e i f e: fl. fr. Sonstige venalien.
Semmelbrod zu 2 fr. —• 10 Der Metzen Mundmehl 3 35 fr. pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 fr. —• 12 1 „ Semmelmehl 2 53 1 Pfd. Schmalz 29 —
Halbweißbrod zu 2 fr. 14 6(8 f „ Mittelmchl 2 10 1 „ Butter 24 —

, ff zu 4 fr. 28 5(8 ff „ Nachmehl — 32 1 „ Salz 4 2
Roggenbrvd zu 2 fr. . . — 17 5j8 ff „ Roggenmehl 2 27 1 „ Kerzen 29 —

n ff zu 4 fr. . . 1 3 1J4 1 6 Stück Eier 8j —
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Amtliche JekllnntmchMgen.
Ad Num. 8462. praes. V12 56.
Die Korrektion des Günzflussts, hier die Verdienste des kgl.

Posthalters Bernhard Maier zu Erkheinr betr.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Nachdem die unterfertigte k. Regierung Kammer 

des Innern mit höchster Entschließung des kgl. 
Staatsministeriums des Handels und der öffent
lichen Arbeiten vom 27. d. M. ermächtigt worden 
ist, dem Posthalter und Gutsbesitzer Bernhard 
Maier zu Erkheim die besondere Anerkennung 
seiner gemeinnützigen und höchst ersprießlichen Lei
stungen bei der begonnenen Entwässerung des Gün'z« 
thales im Namen der genannten höchsten Stelle 
auszudrücken, so wird dies hiemit öffentlich bekannt 
gemacht mit dem Beifügen, daß diese höchste Be
lobung zur Aneiferung Anderer für ähnliche ver
dienstliche .Unternehmungen dienen möge.

Augsburg, den 29. November 1856. .
Königl. Negierung von Schwaben und Neuburg, 

Kammer des Inner».
Frhr. v. Melden, k. Regiernngs.-Präsident.

Lipp, coli.
Verlassenschaft des Pfründners Theodor Waidhofer von 

Halbersberg betr.

Ans dem Rücklasse des Rnbrieaten werden am 
Samstag den 27. ds, Mts. Vormittags 
9 Uhr im Hause des Hafnermeisters Kümmerte 
dahier verschiedene Gegenstände gegen Baarzahlung, 
und Nachmittags zu Halbersberg im Hause des 
Georg N«tterer daselbst die Waldparzelle Pl.- 
Nro. 390 — 1 Tagw. 48 Dez. am, Betzisrieder 
Weg, öffentlich zur Versteigerung kommen, wozu 
hiemit an Kaufsliebhaber die Einladung ergeht.

Ottobeuren, 16. Dezember 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die distriktiven Bedürfnisse für daS Etatsjahr 1856,157 betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die Versammlung des Distriktsrathes pro 

ivobei
1) die vom Distriktskassier gestellten Rechnungen 

über die Distriktsstrasse und die distriktiven Be
dürfnisse pro 1853/56 vorgelegt und

2) die Etatsvvranschläge hie für pro 185 6/5 7,
3) endlich die Errichtung eines Getreidemagazines 

und eines Distriktshülfsvereins zur Berathung 
stommen werden, findet am

Montag den 29. d. Mts. Vorm. 9 Uhr 
im Gasthause zum Hirschen dahier statt, wozu die 
Gemeindevorsteher die gewählten Vertreter ihrer 
Gemeinden unter Hinweisung ans die in 2trt. 14 
des Distriktsgefetzes angedrohten Nachtheile für den 
Fall des Nichterscheinens zu laden und bis dahin 
zum Zeichen richtiger Ladung ein Rezepisse derselben 
einzuseudeu haben.

Ottobeuren, am 12. Dezember 1856.
Königliches Landgericht Ottobeuren.

Graf, Landrichter.

Die Conscribirung der Altersktasse 1835 betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Am Samstag den 27. dieses Monats 

Vormittags 8 Uhr findet dahier die Pubikation 
der Beschlüsse über die angebrachten Zurückstellungs- 
gesuche und Untauglichkeitserklärungen statt, was 
die Gemeindevorsteher den Conseribirten ihres Be
zirkes mit dem Beifügen zu eröffnen haben, daß 
es ihnen freisieht, dieser Verhandlung beizuwohnen.

Ottobeuren, am 17. Dezember 1856.
Königliches Landgericht. ,

V. l. a.

Müller, Assessor.
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Einladung.

3u einem am Sylvester-Abend ftattfindenden

Palle,
bei welchem, mehrseitigem Verlangen entsprechend, 

Hautboisten des k. 12. Ins -Regiments 
spielen werden, wird hiemit ergebenst cingeladen.

Der Emtrittsvrcis ist für Herrn auf. 21 fr. festgesetzt.

Besondere Einladungen mögen entschuldigt werden. 
Zahlreichem Zuspruch entgegeusehend

zeichnet 

M. Wittwer.

Bekanntmachung.
Kommende Woche wird wegen der eiufallenden 

Weihnachtsfeiertage der hiesige Schrannen-Markt 

am Samstag den 27. Dezember d. Is.
abgehalten, welches zur Kenntniß briugt 

Ottobeuren, am 17. Dezember 1856.
M. Gregg, Schrannenmeister.

Vermischtes.
In Augsburg wurde am 9. d. die diesjährige 

Aandrathsversammlung für den schwäbisch-nenbur-
gischen Kreis durch den k. Regierungspräsidenten in 
feierlicher Weise eröffnet, welcher in einer lungern ‘ 
Ansprache unter Anderem mit besonderer Wärme 
bervorhob, wie das neubegründete Institut für arme 
Knaben in Ottobeuren sich des Segens Gottes auf. 
das Sichtbarste erfreue und zu den schönsten Er
wartungen berechtige. Eine ebenso ehrende Erwäh
nung fanden die trefflichen und die besten Erfolge 
für die Landwirthschast verheißenden Leistungen der 
ebenfalls erst jüngst ins Leben getretenen Ackerbau- 
Schule zu Nendeck; daun die gedeihlichen Fortschritte 
der nach dem von dem k. Kreisbauräth Frhrn. v. 
Gnmpenberg bisher befolgten und von dem Vor
stände der obersten Baubehörde bei seiner jüngsten 
Bereisung des Kreises vollkommen gutgeheißenen, 
eigenen Systeme in Angriff genommenen und in der 
Ausführung begriffenen Flußcvrrektionsbauten. Hie-. 
rauf schritt die Versammlung zur Wahl ihres Vor-' 
sitzenden und Secretärs, und es wurden auch die- 

sesmal wieher, und zwar durch Acclamaiion der 
Privatier Hr. Ernst von Stetten als Vorsitzender 
und der kgl. Decan und Stadtpfarrer Hr. Meffer- 
schmid von Dettingen als Secretär gewählt. Nach
dem das Wahlergebuiß bekannt gegeben war, über
gab der kgl. Regierungsrath Hr. v. Kolb die von 
der k. Kreisregierung zur Bewachung und Beschluß
fassung des versammelten Landrathes gehörigen, 
über zwanzig verschiedene Materien sich verbreiten
den Mittheilungen, worauf die Versammlung zur 
Wahl der erforderlichen Ausschüsse schritt.

Am 10. und 11. ds. hat das Kriegsgericht der 
Commandantschaft Augsburg die Anklage wegen 
gualificirten Mordes gegen den Soldaten Joseph 
Nadler verhandelt. Die Mitbetheiligten, Bäuerin 
A. M. Pickl und der Stiefbruder des Nadler, 
Xaver Weißhaar, sind vom Schwurgerichte in 
München zum Tode vcrurtheilt worden. Bei der 
Verhandlung nun in Augsburg fehlte es nicht an 
interessanten Zwischenfällen. So wurde namentlich 
die Bäuerin Pickl sehr unangenehm, sie fuhr auf, 
daß sie sich jetzt alle Zeugen wegen ihres Verhält
nisses zu Nadler verbitte, daß sie ein neues Schwur
gericht haben und daß sie nach München zurückge
bracht sein wolle. Sic war der festen Meinung, 
das Militärgericht urtheile noch einmal über sie, 
und es kostete viel Geduld und Mühe, sie eines 
Andern zu belehren. Der zum Tode perurthetlte 
Zeuge Weißhaar sagte: „er wäre nun einmal ver- 
urtheilt und wolle die reine Warheit sagen." Sein
Zeugniß war von höchster Wichtigkeit; er behaup
tete: „Seiu Bruder sei am Tage der Mordhand- 
Inng mit ihm vom Wirthshause heimgegangen; 
dieser habe ihn aufgefordert, ihn jetzt allein gehen 
zu lasten, er passe dem Ulmerbaueru auf, der 50 st. 
bei sich trage, riß sich einen tüchtigen Prügel aus 
und ging weiter. Schon nach einer Viertelstunde 
kam Nadler zu Weißhaar und sagte: Jetzt ist dem 
Weib sein Wille geschehen, jetzt werd' ich Ulmer- 
baner." Nadler läugnete bis zum Schluß der Ver
handlung hartnäckig Alles und schob die ganze 
Schuld ans die Pickl. Der Angeklagte ist über
haupt ein so gefährlicher Bursche, daß sich sogar 
der Profoß in Augsburg veranlaßt fand, seinet
wegen um besondere Vorsichtsmaßregeln zu bitten. 
.Das Kriegsgericht erkannte den Nadler des quali- 
fizirten Mordes für schuldig, worauf derselbe am 
12. Dez. Abends 5U.hr zur Todesstrafe vcrurtheilt 
wurde, Merkwürdiger Weise fiel die Publikation
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ein wackerer Lateiner. Weder Livius noch Virgil 
machen ihm Schwierigkeit, und man schaut nicht 
wenig verwundert drein, wenn der schlichte Bauer 
ganze Seiten aus dem lateinischen Dichter declamirt. 
Und fragst du ihn, wo er dieß gelernt, so ist die 
einfache Antwort: von mir selber. Aber nicht bloß 
int Latein ist er bewandert, auch im Griechischen 
leistet er das Seinige, und selbst in das Hebräische 
hat er schon hineingeguckt. Jndeß bleibt das Latein 
immer seine starke Seite. Durch die Bekanntschaft, 
welche Professor Sulzer mit unserm Lateiner machte, 
wurde dieser auch zum Studium der italienischen 
Sprache angeeifert, und Dante und Torquato Tasso 
liegen neben den alten Classikern in der Webstube 
des bäuerlichen Gelehrten aufgeschlagen. Aber nicht 
bloß in sprachlicher Beziehung bildete er sich aus, 
sondern betrieb auch andere Wissenschaften. Er ist 
Geometer, mißt die Aecker seiner Nachbarn aufs 
Haar, er verfertigte geometrische Instrumente, ins
besondere ein vorzügliches Diopter, er theilt den 
Meridian ein wie ein Professor, und sein Globus 
ist keine Stümperarbeit. Bei allem dem ist er der 
einfachste Mensch von der Welt, drängt sich nicht 
vor, prahlt nicht, und bleibt der schlichte Bauer. 
Ein Dachstüberl ist seine Wohnung, ein Erdäpfel- 
Acker sein Grundbesitz. Nebst diesem ist der Web- 
stnhl sein Nahrungszweig."

Nach den Mittheilungen glaubwürdiger Reisender 
und Geschäftsmänner kehren seit einiger Zeit sehr 
viele Personen aus Holland, Belgien und Preußen, 
welche sich im vorigen Jahre bei der englisch-deut
schen Legion für die Orientarmee Hattert anwerben 
lassen, in ihre Heimath zurück, indem sie die Rück
kehr in ihr Vaterland dem Verbleiben im englischen 
Dienst oder der Uebersiedlung nach dem Cap der 
guten Hoffnung aus vielen Gründen vorziehen. 
Daß die zurückkehrenden Legionäre vielfach der Elaste 
der Jndustrieritter angehören, beweist ein Vorfall, 
der sich vor einigen Tagen ereignete und von dem 
ganz Rotterdam voll ist. Drei dieser Legionäre 
kehrten ganz anständig gekleidet, in einem Wirths- 
hanse ein,, wo sich, zwei von ihnen bescheiden zurück
halten und in einem Winkel ihr Gläschen Grog 
trinken, während der. Dritte sich mit Tanzen amü- 
sirt und hierbei einen kostbaren Spiegel einstößt. 
Als der Wirth für. diesen zerbrochenen Spiegel 
100 fl. fordert, weigert sich der Legionär hartnäckig, 
diese zu zahlen, behauptend, daß er nicht so viel 
besitze. Der Wirth läßt sich hiermit jedoch nicht

des Todesurtheils mit demselben Tag und derselben 
Stunde zusammen, in welcher vor 4 Jahren der 
Mord begangen wurde.

Aus Wasserburg wird vom 11. Dezember 
geschrieben: Die Unvorsichtigkeit hat wieder ein 
betrübendes Opfer gefordert. Ein Einhofbesitzer, 
zugleich Jagdpächter und Gemeindevorsteher von 
Loibersdorf, kgl. Ldg. Wasserburg, wollte gestern 
Nachts 11 Uhr von seinem Fenster aus einen Hasen 
erlegen, und griff unvorsichtig nach seinem an der 
Wand Hängenden Gewehre, welches sich entlud und 
ihm dergestalt den Unterleib verletzte, daß er nur 

.noch die hl. Sterbsakramente empfangen konnte, 
und, nachdenl er unter unsäglichen Schmerzen seinen 
letzten Willen seiner Familie kundgegeben hatte, 
heute Morgens 5 Uhr verschieden ist.

Am 11. ds. früh kurz nach 11 Uhr stürzte in 
Kitzingcu ein dem Bierbrauer.Thomas Ehemann 
gehöriger' neu erbauter und bereits vollendeter Keller 
ein. Nur wenige Minuten vor dem Ereignisse hatte 
sich glücklicherweise der Maurermeister und Accor- 
dant Andr. Neubert von Kitzingen mit 20 seiner 
Arbeiter aus dem Keller entfernt, welche sonst 
sämmtlich unter den Trümmern ihren Tod gefunden 
haben würden. Der Schaden wird auf 5000 fl. 

.geschätzt. — _•
Zu Köln ist gegenwärtig das größte, Schwein 

der Welt zu sehen, dasselbe ist von dem'Rittergüte 
Osterau bei Halle n*. d. Saale, wiegt 1000 Pfund 
und hat beim landwirthschaftlichen Verein in Paris 
den ersten Preis erhalten.

Die Tyr o ler „Volks- und Schützenzeitung" führt 
uns einen gelehrten Bauer in Martell vor, der 
nicht im Treibhaus der Schule, sondern wild in 
der frischen Natur gewachsen ist, Franz Eberhöfer. 
„In ein Hochthal des Tyroler Landes hinaufsteigend, 
wo nur Zirbelnüsse und Zündern zu Hause sind, 
da rechnet wohl Niemand, der nicht gerade einem 

. alten Curaten in den Schuß kommt, auf eisten 
lateinischen Gruß, und noch weniger auf einen 
Virgil oder Cicero in Gestalt eines schlichten Tyroler 
Bauers. Man kann sich daher die Ueberraschung 
denken, an einem solchen Ort sich plötzlich von einem 
Bauer in lateinischer Sprache begrüßt zu sehen. 
Franz Eberhöfer, oder der „Lateiner-Franz," ist in 

.. der . That eine merkwürdige. Erscheinung. Beim 
Viehhüten hatte er das Studium der lateinischen 
Sprache begonnen, studirte im stillen fort und wurde
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abspeisen und droht mit der Polizei. Jetzt mischen englischen Eisenbahnstation seinen Freunden seine 
sich auch die beiden andern bisher ganz ruhig zu- Brieftasche zu zeigen .und. sie mit dem Inhalte be- 
sehenden Legionäre in die Sache und geben denr kannt zu machen. Das war für einen Spitzbuben, 
Wirthe.durch heimliche Zeichen zu verstehen, daß der daneben stand, genug. Von da an betrachtete 
ihr Kamerad wohl Geld habe, jedoch nicht bezahlen er die Brieftasche als seine rechtmäßige Beute; er 
Wolle, Dieser macht nun endlich gute Miene zum setzte sich mit dem jungen Mann in denselben Wa

gen, und sein guter Stern wollte, daß sie allein 
blieben. Bald war ein freundliches Gespräch an
geknüpft; man tauschte Erfahrungen und Cigarren; 
zuletzt bot der Jndustrieritter seinem Reisegefährten 
ein Glas Wein aus derselben Flasche an, deren er 
sich selbst bediente. Die Höflichkeit wurde ange
nommen, und wenige Minuten später lag der junge 
Mann im tiefsten Schlafe, der wohl sehr lange 
gedauert haben mag, denn als er am Ziele seiner 
Fahrt ankam, sand er seinen Rock von Außen her 
ausgeschnitten; der Gefährte war mit der Brief
tasche verschwunden. Er hatte offenbar eine Flasche 
mit doppeltem Inhalte bei sich geführt, wie sie von 
Taschenspielern gebraucht wird, und die Moral der 
Geschichte ist einfach die, künftig, in England wenig
stens, kein Glas Wein von unbekannten Leuten 
anzunehmen.

ihr Kamerad wohl Geld habe, jedoch nicht bezahlen 
Wolle, Dieser macht nun endlich gute Mieue zum 
bösen Spiele, zieht ein Bankbillct von 1000 fl. 
aus der Tasche und läßt sich von dem Wirth, der 
froh ist, zu dem Scinigen zu kommen, 900 fl. 
zurückzahlen, worauf alle drei Legionäre nach Be
zahlung ihres Verzehrs das Wirthshaus verlassen 
und sich eilig davon machten. Am andern Morgen 
hatte der Wirth ein falsches Billet von 1000 fl. 
in Händen und er war von allen dreien geprellt. 
Die Sache klingt allerdings etwas unglaublich, ist 
aber buchstäblich wahr!

In Neapel wurde am 8. Dezember Mittags 
ein Attentat gegen den König durch einen Jäger
soldaten versucht, ist aber glücklicherweise mißlungen. 
Der König ist ganz unverletzt. Sicilien ruhig.

England. (Wichtig für Reisende.) Ein junger 
Mann war vor Kurzem so unvorsichtig, auf einer
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Samstag M 52. L7.DcMbtr i35Ü.

Die Augsburger Abendzeitung Nr. 352 enthält felgenden 
interessanten Artikel:

Augsburg, 17. Dez. Wir haben schon früher und 
namentlich bei Gelegenheit der Mitthei'lüngcn aus dein letzten 
interessanten Rechenschaftsberichte res Kreiskoinites res land- 
wirthschaftlichen Vereins von Schwaben und Neuburg auf 
die hohen Verdienste hmgewiefen, welche sich der k. Regie
rungspräsident, Hr. Fchr. v. Melden, um Hebung und För
derung der Landeskultur in allen ihren Zweigen erworben hat 
und vorwiegend auf eine neueste Anordnung desselben das 
Augenmerk gelenkt, wodurch die Wiesenkultur in Verbindung 
mit Bewässerungs - Anlagen und Fluß- 'Korrektionen in die 
Hände eines tüchtigen Wiesenbau-Technikers gelegt worden 
ist. Welche Aufnahme und Anerkennung dieses gemeinnützige 
Bestreben bereits in.den weitesten Kreisen gefunden, und Ivie 
sehr sich die Landbevölkerung zu diesen Unternehmungen — 
im eigensten Interesse — hingezogen fühlt, darüber mag die 
Gesinnung des eben hier tagenden schwäbisch-neuburgischen 
Landrathes, wie sie sich in der gestrigen Abstimmung über 
die Geldbewilligung zu. jenen Zwecken manlfestirte, den selbst
redenden Beleg liefern. Zum Zwecke der Ent- und Beivässe- 
rung, so wie zur Hebung der Bodenkultur im Allgemeinen 
waren dem landwirthschaftliche.n Kreiö-Komike von Schwaben 
und Neuburg bisher 500 fl. aus Kreisfonds bewilligt; un
geachtet dessen hat sich dasselbe, in richtiger Würdigung der 
imlumer weiter vorschreitenden Kultur, durch diese geringen 
Mittel nicht behindern lassen, zu Entwässerungen in groß
artigerem Maßstabe zu schreiten und hat durch die Drainage 
von 400 Tagwerk bei Rennertshofen, durch die Ent- und 
Bewässerung von circa 600 Tagwerk bei Kleinamberg, durch 
die Eutivässerungs- und Korrektions-Anlagen im Mindel-,

X AmMe KckMAlmchmrM. *
Deu^efiniliven Winterbierfatz pro 185GJ57 betr.

Bekanntmachung.
Nach hvhcrf Regierungsaussckreibung vom 14. 

d. Mts. in Jr. 102 des Kr.-A.-Bl. wurde der 
definitive Satz der Maß braunen Winterbieres vom 
Ganter aus für den 11. Distrikt, wozu der Amts- 
Bezirk Ottobeuren gehört, auf

4 Kreuzer 2 Pfennige 
festgesetzt, so daß der Schenkpreis bei der Verleit- 
gäbe durch die Wirthe 
beträ. t Maß

Günz-, Gennach- und Zusammthal weitere Unternehmungen 
in Angriff genommen, dann gleiche Einleitungen auch bezüg
lich des Hütlinger Mooses und der Korrektion der Kämmet 
bereits getroffen. Die Drainage in Rennertshofen ist auf die 
beiriegendste, ja glänzendste.Weise durchgeführt, -und die Ent
wässerung der Landgemeinde Amberg, Landgerichts Türkheim, 
sieht ihrer gleich glücklichen Vollendung in nächster Zeit ent
gegen. Der Landrath flihlt sich nach sprechenden Erfolgen 
bestimmt, auch seinerseits das Möglichste zu thun, und seine 
volle Anerkennung durch Bewilligung entsprechender Mittel 
hiezu um so einmüthiger und freudiger auszusprechen, als 
die gegenseitigen Erfahrungen in anderen Gebieten sie noch 
mehr aneifern mußten, gerade diesen Zweig des Volkswohl
standes nach Kräften zu unterstützen. Diese Mittel sind nun 
durch die gestern für diese Zwecke bewilligten 3,00U fl. ge
geben, die das Kreis-Komite dafür birgt die Energie dessen 
Vorstandes und der praktische Einblick dieses hohen Gönners 
der Landwirthschafl — aus die zweckmäßigste Weise zur Ver
wendung bringen wird.

Bei dem am 20. d. Mts. stattgcfundenen Schlüsse des 
Landrathes wurde von dem Vorstände desselben, Herrn Ban- 
quier von Stetten, Sr. Ercellenz dem Herrn Regierungs- 
Präsidenten Frhrn. von Weiden für dessen große .Verdienste 
um Förderung der Landwirthschaft, die sich besonders durch 
Hebung des Kulturstandes, durch Errichtung der Krei-s-Acker- 
Bauschule in Neudeck, durch Verbreitung nützlicher Ackerge-- 
räthe, Verbesserung der Viehzucht, Einführung der Drainage» 
Korrektion einiger Flüsse und durch die damit verbundene Er
höhung der Bodenkultur rc gezeigt habe, die wärmste Aner
kennung und Dank ausgesprochen, und solcher auch einstimmig 
in das Protokoll der dießjährigen Versammlung niedergelegt.

Die Bräuer als solche dürfen nur von jenem 
selbsterzeugtcn Biere den Schenkpreis erheben, wel
ches fit an die ihre Zech- und Wirthschaftslokal« 
besuchenden Gäste in minuto abgeben.

Dagegen ist gemäß §. 69 Ziffer 11. Nr. 1 dcJ 
Landtagsabschiedes vom 1. Juli 1856 jenen Bräu- 
Hausbesitzern, mit deren Braugerechtsamen erweis
lich auch Taferuen und sonstige Wirthsgerechtig- 
kciten verbunden sind, so lange sie diese Wirth- 
schaftsrechte ausüben und versteuern, auch bei Ver
leitgabe ihres Bieres über die Gasse der obige 
Schenkpreis gestattet.

Die Gemeindevorsteher erhalten den Auftrag, 
diesen definitiven Winterbiersatz alsogleich in allen 
Bräu- uud Schcnklokalitäten anzuschlagen, und über
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die Verleitgabe eine? gesunden und tarifmäßigen 
Winterbieres zu wachen.

Am 24. Dezember 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
G r a f, Landrichter.

Di« Approbation rer Gaureiterhengste für das Jahr 1357 
betreffend.

An sämmtliche Gemeinde - Vorsteher.
Nach hoher Regierungs-Ausschreibung vom 9. 

d. M. wird die Approbation der Privat-Beschäl- 
Hengste für die Beschälzeit 1857 auf der Station 

Mindelheim am 23. Januar 1857, 
Memmingen am 24. „ „
Kempten am 26. „ „

vorgenommen.
Die Gemeindevorsteher werden beauftragt, diese 

Anordnung ungesäumt in ihren Bezirken öffentlich 
bekannt zu machen, damit alle Pferdebesitzer, welche 
im Jahre 1857 durch Hengste das Privatbeschäl- 
Geschäft gewerbsmäßig ausüben wollen, ihre Be
schäler au einem der bezeichneten Tage der Com- 
mission zur Approbation vorsühren können.

Zugleich haben die Gemeindevorsteher vor unbe
fugtem Gaureiten, welches bei einer Strafe von 
10 fl. verboten ist, zu warnen.

Am 24. Dezember 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Wnm wuthverrächtigen Hund betr»

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß nach 
einer heute eingelauseneu Zuschrift des k. Oberamts 
Lcntkirch vom 17. d. M. der am 10. d. in Erolz
heim entkommene wuthverdächtige Hund, welcher 
sich am 11. d. in Burheim und Memmingerberg 
herumgetriebcn und mehrere Hunde abgerauft hatte, 
am 17. d. eiugefangeu wurde und an der Wuth- 
krankheit verendet ist.

Bei dieser Gelegenheit erhalten die Gemeinde
vorsteher den Auftrag, den Hundebesitzern ihres 
Bezirkes einzuschärfen, daß sie ihre Hunde, und 
namentlich die au der Kette Liegenden gut zu pfle
gen und besonders jederzeit mit den, nöthigen Trink
wasser zu versehen, bei der geringsten Wahrnehmung 

einer Auffälligkeit aber dem Thierarzte Anzeige zu 
machen haben.

Am 20. Dezember 1856.

Graf, Landrichter.

Die Quartalversammlung für 1. Quartal 1856/57 betr.

An sämmtliche Gemeinde-Vorsteher.
Die Quartalversannnlung pro l. Quartal 1856/57 

wird vom 7. auf
Mittwoch den 21. Jänner 1857 

verlegt, wornach sich sämmtliche Gemeindevorsteher 
zu richten, und zu derselben nebst den vorschrifts
mäßigen Büchern auch die neu angefertigten Jn- 
ventarien, Register über verkündete Gesetze und 
Konkurrenzrollen mitzubringen haben.

Am 24. Dezember 1856.

Königliches Landgericht Ottobeuren.
Graf, Landrichter.

Den Ankauf für die Militär-Fohleuhof-Anstalt betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden sämmtliche Gemeindevorsteher beauftragt, 
die hohe Regierungsausscheibuug vom 13. d. M. 
in Nr. 103 des Kr.-A.-Bl. rubr. Betreffs unge
säumt öffentlich mit dem Beifügen bekannt zu 
machen, daß die Tage, an welchen die Ankäufe 
geeigneter Pferde in den Stationen Memmingen 
und Grönenbach statt finden, noch besonders ver
kündet werden.

Am 24. Dezember 1856.
Graf, Landrichter.

Die Aufnndung einer männlicheu Leiche am Maiimfer ober
halb Oberzell betr.

Vom
Königlichen Landgerichte Ottobeuren 

werden die Gemeindevorsteher beauftragt, bezüglich 
der bereits am 31. März l. Js. oberhalb Zell im 
Maine gefundenen männlichen Leiche, welche in der 
hohen Regierungsausschreibung vom 14. d. Mts. 
signalisirt ist, ungesäumt geeignete Recherchen zu 
stellen, und ein allenfallsiges Ergcbniß bis zum 
letzten Dezember anher anzuzeigen.

Am 14. Dezember 1856.
Graf, Landrichter.
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DK Hundedisitatlon Pro T, Semester 1856J57 betr. C 
Vom

Königlichen Landgerichte Ottobeuren
wird den Gemeindevorstehern untenstehend das Pro- £ 
gram, nach welchem die Hundevisttation demnächst g 
vorgenommen wird, mit dem Auftrage zugeschlossen, 
die Hundebesitzer ihres Bezirkes hievon sogleich in v 
Kenntniß zu setzen, und denselben zu bedeuten, daß r 
sie ihre Hunde mit guten Halsbändern oder Ketten $ 
zu verseheu und sie durch erwachsene Personen der s 
Beschau-Commission bei Vermeidung unnachsicht
licher Strafe vorzusnhren haben. ;

Die Gemeindevorsteher selbst aber haben ihre ; 
Hunde listen neu anzufertigen, und der Hundebeschau j 
entweder selbst beizuwohnen oder ein Vcrwaltungs- 
Mitglied im Verhinderungsfälle hiezu abzuordnen.

Am 24. Dezember 1856. ]
Graf, Landrichter, 1

Programm
der Hundevistlalion im Fandgcrichls-Dezirke 

ßDilohctittn pro I. Guartal 1857,
1) Am 7.- Jänner 1857 Vormittags 9 Uhr für 

Egg an der Günz, beim Wirth in Lauben; um 
1Ö lthr für Frickenhausen beim Wirth in Lauben; 
nm 11 Uhr für Lauben beim Wirth daselbst; 
Nachmittags 2 Uhr für Rummeltshausen und 
Günz beim Wirth in Günz.

2) Am 10. Jänner Vormittags 9 Uhr für Am- 
mendingen beim Wirth; um 10 Uhr für Eisen
burg und Trunkelsberg beim Wirth in Am- 
mendiugen; um 11% W für Steinheim beim 
Wirth; Nachmittags 1 Uhr für Burheim beim 
Wirth.

3) Am 12. Jänner Vormittags 9 Uhr für 
Benningen beim Wirth.; um 11 Uhr für Mem
mingerberg beim Wirth; Nachmittags % 1 Uhr 
für SchwaigHausemmnd Holzgünz beim Wirth 
in Holzgünz; um 3 Uhr für'Westerheim beim 
oberen Wirth in Westerheim.

4) Am 14. Jänner Vormittags '9 Uhr für Lachen 
beim Wirth; Nachmittags 1 Uhr für Unger- 
haufdn beim Wirth daselbst; um 3 Uhr für 
Hawangen beim Wirth daselbst.

5) Am 17. Jänner Vormittags 9 Uhr für den 
Markt Erkheim beim Posthalter Mayer daselbst; 
um 10 Uhr für Darberg und um 12 Uhr für

Schlegelsberg und Arlesried ebenfalls beim 
Posthalter in Erkheim.

6) Am 19. Jänner Vormittags 8 Uhr für 
Frechenrieden beim Wirth; um 10 Uhr für 
Sontheim beim Wirth; Nachmittags 1 Uhr für 
Attenhausen beim Wirth daselbst.

7) Am 21. Jänner Vormittags 9 Uhr für Ob er« 
und Unteregg beim Wirth in Unteregg; Nach
mittags 1 Uhr für Gottenau und Wiudenberg 
beim Dollenwirth Rösch in Rettenbach; um 2 Uhr 
für Rettenbach beim Dollenwirth daselbst.

8) Am 24. Jänner Vormittags 8 Uhr für 
Betzisried beim Straßwirth in Eheim; um 10 
Uhr für Cngetried und Win cd en beim Wirth 
in Engetried; Nachmittags 2 Uhr für Ollarz- 
ried beim Wirth daselbst.

9) Ain 26. Jänner Vormittags 9 Uhr für Böhen 
beim Wirth; um 12 Uhr Mittags für Wolfert
schwenden beim Posthalter daselbst; Nachmittags 
1% Uhr für Niederdorf Und Dietradried 
beim Wirth in Niederdorf.

10) Am 29. Jänner Vormittags.' 8 Uhr für 
Leupolz, um 10 Uhr für Lange^iberg beim 
Kronenwirth in Ottobeuren; Nachmittags 1 Uhr 
für den Markt Ottobeuren. •

Jagdverpachtung.
Montag den 5. Jänner 1857 früh 10Uhr 

wird im Wirthshaufe zu B a y e r s r i e d die 
Staatsjagd Hört- und Hartwald öffentlich 
verpachtet, wozu pachtfähige Jagdliebhaber einge« 

, laden sind.
, Kaufbenren, den 17. Dezember 1856.

i Königliches Forst amt.
t Thoma, kgl. Forstmeister.

x 25 st. Schulfondskapital sind bei der Gemeinde 
; Hawangen auszuleihen.

v Ein kräftiger, ordentlicher Bursche kann bei einem 
& Müllermeister in die Lehre treten. Wo, ist bei der 
1 Redaktion zu erfahren.

n Zu verkaufen: 9 Bände Intelligenz-Blatter 
des Obcrdonankreises von den Jahren 1819 bis 

r einschließlich 1827.

Verloren wurde: Donnerstag den 18. d. M. 
n vom Kronenwirth bis zur Schranne ein lederner 
t; Geldbeutel mit 2 Abtheilungen, in welchem meh- 
ir rere Gulden Geld. Man ersucht um Rückgabe.
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Berze 

derjenigen Personen, welc 
zum Lökalarmenfond der 

Geburtstags-Gratulati 
Graf, Landrichter.
Maier, 'Assessor.
Müller, Assessor.
Deherl, Reutbeamter.
Ganghoftr, Forstmeister. 
Ganghoser, Major.
Dr. Forster.
Priorat.
Brunner, Funktionär. 
Reichenbach, Revierförster. 
Mönch, Tarbeamter. 
o. Gender.
Knussert, Landarzt.
Walchner, peus Revierförster. 
Mahler, Markis-Vorstand. 
Hurter, Geineindepsteger. 
Madlener, Stiftungspsteger.
N. Steigleder. \ *
I. Kümmerle. / Gemeinde- 
M. Waldmck^n. \ Bevoll- - 
M. Gregg. t mächligte.
3. A. AbröE ) 

Berchtold, LLeginpister.
Müller, Geometer.

t chniß
he sich gegen eine Gebühr 
Neujahrs^, Namens- und 
ouen entbunden haben.
Wittwer, Posterpeditor.
Beck, Apotheker.
Huith, Umcraufschläger.
Trieb, Lehrer.
Wagenhauser, Thierarzt.
Clauß, Praktikant.
Osteprieder, Praktikant.
Steuer, Praktikant.
Specht.
Allegger.
Wagenhauser, Gerichtsdiener.
W. Deherl.
Holz.
Maltenberger.
C. Th. Zugschwert.
Dr. Wltiwe Kneuscl.
Die barmherzigen Schwestern 

im Spital.
Mar Dur och er.
Mar Lerner.
Florian Geiger.
Joseph Zugschwert.
Beckler.
Gottfried Waldmann.

Johann Hlemer.
Bader, Buchbinder.
Fr. Anton Wiedemann.
Ferdinand Binzen 
.Joseph Koch.
Jakob Hölzlc.
Jost Anton Brack.
Joseph Waldmann.
Maier, Gerberswittwe.
Lorenz Wiest.
Katharina Hölzle, Wittwe.
Valentin Kösel. 
Mar Vollmar, 
Ignatz Weiß. 
Jvh. Natterer.
Jakobi.
Jos. Änk. Maier, Gerber.
Anton Maier, Färber.
Joseph Eichele.
Heinrich Hebel.
Georg Ripfel.
Engelbert Maier.
Philipp Schellhorn: 
Martin Buchmaier» 
Anton Wagner.
Kastmir Mater.
Robert Eichele.
Joh. Repomuck Stiegeler.
Benedikt Leonhardt.

datier Herz.
Zillenbihler.
Michael Herz. \ 
Wolfgang Holzheu. X 
Theodor Baier.
Franz Joseph Plersch.
Michael Eichele.
Joseph Lieb.
Anton Fürst.
Anton Eichele, 
Franz Joseph MauruS. 
Josepha Baur, Wittwe. 
Martin Fritz.
Ganser, Buchdrucker.
Rauh, Wittwe.
Philipp Schwarz. 
Johann Rauh.
Lauer Maurus, jun. 
Johann Weißhaupt. 
Benevlkt Eichele.
Schropp, Zinimermeister. 
Joseph Müller, Schlosser» 
Joseph Wäspi.
M. A. Hafner, Wittwe,
Durach, Wittwe. 
Fr. Jos. Steininger. 
Jakob Grimm.
Bartholomä Haupeltshofer,

Schranne n - Anzeig e.
Getrerd- 
g a ttu n g.

Ottobeuren, 

den 2'7. Dezember 1856.

Memmingen, 

den 23. Dezember 1856.

1 Mindelheim, 

den 20. Dezember 1856.

höchster | mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster höchster | mitterer | niederster

st- Fr. fl. kr. fl. kr fl. kr. fl. kr. fl. fr. fl. kr. fl fr. fl• fr.
Kern. 23 8 22 31 21 1 3 21 8 20 24 19 34 21 4 19 47 17 38
Rogge n. 14 45 14 15 13 39 14 36 14 — 13 11 13 40 12 58 11 34
Gerste. 1 2 10 11 25 10 25 13 14 12 40 12 11 11 9 10 12 9 35
Haber. 1 6 17 6 4 5 42 6 12 5 54 5 29 5 20 5 3 1 4 47

n a d) dem M l r t e l - P r e i 9
Aufschlag: Kern — fl. 46 kr Roggen -- 6. 27 kr. Gerste —- fl- — fr. Haber — fl• 6 Fr
Abschlag: Kern — st- — kr Roggen -- fl. —— kr. Gerst6 —- fl- 41 k r. gäbe. fl. - kr'

Gedruckt uird redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers: Carl Ganser in Ottobeuren.

Brodtaxe: Pf°. Loth. m e b l p r e i s<: fl. kr. Sonstige venalten.
Semmelbrod zu 2 kr. . . . — 10 Der Metzen Mundmehl 3 31 - fr. Pf.
Weißbrod v. Kern-Mehl zu 2 kr. — 12 „ „ Senimelmehl 2 49 1 Pfo. Schmalz 29 2
Halbweißbrod zu 2 kr. . . —— 14 6j8 „ „ Alittelmehl 2 7 1 „ Butter 24 —■

, „ zu 4 Fr. . . 28 518 „ Nachmehl — 32 \ 1 „ Salz 4 —
Roggenbrod zu 2 kr. . . — 17 5iS „ „ Roggenmehl 2 24 i 1 „ Kerzen 29 —•

.....................zu 4 fr. 1 3 114 6 Stück Eier 8 —
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